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Für den Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband ist
1994 ein großes Jahr: Vor 125 Jahren wurde die Dachorganisa
tion für die niederösterreichischen Feuerwehren gegründet, und
das wird heuer auch in gebührendem Maß gefeiert. Ich gratulie
re herzlich zu dem Jubiläuml
Ich möchte aber den über 80.000 Mitgliedern der niederöster
reichischen Feuerwehren und dem Verband nicht nur gratulie
ren, sondern vor allem danken. Für die Bevölkerung bedeuten die
Feuerwehren nämlich einen Faktor der Sicherheit und der Hilfe in
der Not. Die Feuerwehren sind zur Stelle, wenn es brennt, ein
Unfall passiert oder ein Katastrophenfall eintritt. Sie sind aber
auch für vorbeugende Maßnahmen zuständig, denken wir nur
an den Brandschutz.
Unser „Heer der Nächstenliebe und Nachbarschaftshilfe“ garan
tiert, daß den Mitmenschen in einem Notfall rasch geholfen wird.
Die Feuerwehren sind aber auch wichtige Faktoren im Gesell
schaftsieben, sind oftmals der einzige noch verbliebene Verein in
einem Dorf und tragen die große Dorferneuerungsbewegung
mit. Die Arbeit mit der Feuerwehrjugend hilft mit, junge Men

schen zu verantwortungsvollen Bürgern unseres Landes zu erzie
hen.
In diesem Sinne möchte ich nochmals gratulieren, dem Autor für
die mühevolle Zusammenstellung der vorliegenden Festschrift
danken und dem Landesfeuerwehrverband auch für die Zukunft
alles Gute wünschen.

„Gut Wehr“

Dr. Erwin Pröll
Landeshauptmann
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Ich möchte der Dachorganisation unserer niederösterreichischen
Freiwilligen Feuerwehren ganz herzlich zum Jubiläum gratulie
ren. Im Laufe des Jahres wird es heuer einige Gelegenheiten
geben, dieses Jubiläums zu gedenken und es gebührend zu fei
ern.
Das Feuerwehrwesen hat sich seit seiner Gründung und ganz
besonders in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg grundle
gend geändert. Es ist vor allem die Technisierung, die auch an
den Feuerwehren nicht spurlos vorbeigegangen ist. Es muß den
Gemeinden und den Feuerwehren dafür gedankt werden, daß
sie um eine entsprechende Ausrüstung bemüht sind. Das Land
hat nach Maßgabe seiner Möglichkeiten gerne mitgeholfen. Es
ist vor allem in den letzten Jahren gelungen, für die Ausbildung
der Feuerwehrmänner nicht nur die entsprechenden Lehrpläne
zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Schule auszubauen
und zu modernisieren. Tulln ist mittlerweile nicht nur Sitz der
Feuerwehrschule, sondern ein Zentrum der Einsatzorganisatio
nen Niederösterreichs geworden mit dem Landesfeuerwehrkom

mando, dem Roten Kreuz, dem Zivilschutzverband und der
zuständigen Abteilung der Niederösterreichischen Landesregie
rung. Und ich freue mich darauf, daß ab September auch ein
Feuerwehrmuseum zugänglich sein wird.
Die Zeiten und die Bedürfnisse haben sich für die Feuerwehren
geändert, die Einstellung der Feuerwehrmänner ist nach wie vor
von Opferbereitschaft und Hilfsbereitschaft für Menschen in Not
geprägt. Dafür möchte ich ganz besonders, verbunden mit
einem „Gut Wehr“ danken.

Franz Blochberger
Landesrat
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Der NiederösterreichiSChe Landesfeuerwehrverbafld feiert 125 Jahre
seines Bestehens. Wir haben uns aus diesem Anlaß gewünscht,
Naheres darüber zu erfahren, was damals, 1869, und davor gesche
hen ist. In diesem Buch scheint eine Fülle von Geschehnissen auf, von
denen noch zu erfahren wir nicht einmal träumen durften. Die in
dem Buch erwähnten Männer von 1869 August Helipapp, Heinrich
Gierth, Dr. Josef Wedl und Dr. Hans Stingl und ihre vielen unge
nannten Freunde sind unsere Kameraden, sind unsere Gesinnungs
genossen in der Gesinnung des Helfenwollens.
Wir sind stolz, einer Organisation anzugehören, die bereits seit so
langer Zeit die Geschicke dieses Landes mitgestaltet, gerade dort, wo
sie mit Angst und Not verbunden sind. Daß die Feuerwehren am
Zustandekommen der Niederösterreichischen Feuerpolizeiordnung
von 1870 maßgeblichen Anteil hatten, zeigt auch uns Heutigen, daß
es für Niederösterreich gut ist, wenn sich Land und Gemeinden mit
den Feuerwehren und deren Landesverband zusammentun.

Der Geschichtsforscher hat die Vergangenheit präsentiert, der Landes
feuerwehrkommandant muß mit seinen Kameraden in die Zukunft
gehen. Das Land fragt gerade in einem Jubiläumsjahr zu Recht, was es
von seinem nun jubilierenden Landesfeuerwehrverband weiterhin erwar
ten darf. Dazu meine ich bei aller nüchternen Abschätzung der Realitäten:

1. Die Feuerwehren sind von einer reinen Brandschutzorganisation zu
einer allgemeinen ‘ Gefahrenwehr‘ geworden. Sie haben sich also
neuen Notwendigkeiten angepaßt. Diese Anpassungskraft wird
ihnen wohl auch in Zukunft erhalten bleiben.

2. 1869 haben die Feuerwehren die damaligen Mittel der Technik aus
gezeichnet gehandhabt, heute bemühen sie sich, die heutigen Mög
lichkeiten wahrzunehmen. Warum sollte das morgen anders sein?

3. 130 Jahre lang haben die Feuerwehrmänner die Hilfsbereiten der
Städte und Gemeinden magnetisch angezogen und sie zu Gemein
schaften mit Selbstlosigkeit und Kameradschaft geformt. Nichts deu
tet darauf hin, daß diese innere Kraft versiegen wird.

Kostbarer Besitz muß aber sorgsam gepflegt werden - auch im
öffentlichen Leben. Damit die Feuerwehr weiterhin tun kann, was
das Land von ihr erhofft und auch erwartet, muß sie selbst und muß
das Land den Schatz Feuerwehr pflegen:

1. Die Feuerwehr ist stolz, daß sie zu vielem herangezogen wird,
aber sie darf nicht überlastet und überfordert werden. Dies ist
dann der Fall, wenn durch Einsatz, Übung, Schulung und Ver
waltung Familie und Beruf leiden.

2. Die Feuerwehr ist nur dann für junge Menschen anziehend, wenn
in ihr auch junge Menschen sind. Unsere Feuerwehrjugendarbeit
hat schon einzusetzen, bevor sich ein Abwärtstrend abzeichnet.

3. Die Feuerwehrmänner empfinden nur dann Freude und Stolz
über ihren Einsatz, wenn sie als moderne Menschen mit moder
ner Technik arbeiten können. Modernes Material beizustellen ist
Aufgabe der öffentlichen Hand. Die Feuerwehrmänner wollen
nicht betteln um die Mittel, die sie zur Durchführung ihrer Hilfe-
leistungen brauchen.

4. Vor 130 Jahren mußten die Feuerwehrmänner durch Unterstüt
zungs- und Sterbekassen sozial abgesichert werden. Heute heißt
soziale Absicherung auch berufliche Dienstfreistellung für den Ein
satz und zum Besuch wichtiger Lehrgänge.

5. Die Feuerwehrmänner stehen dem Land auch weiterhin zur Verfü
gung, wenn sie nicht das Gefühl haben, ausgenützt zu werden und
Dinge tun zu müssen, die die Menschen durch gegenseitiges Helfen
auch selbst erledigen können, und wenn sie nicht das Gefühl haben,
die Öffentlichkeit wolle sich durch ihre Tätigkeit nur etwas ersparen,
das eigentlich deren Pflicht ist.

Was hier erhofft und verlangt wird, ist erfüllbar. Es lohnt sich, die
nunmehr 133 Jahre bestehende gesellschaftliche Kraft Freiwillige
Feuerwehr zu erhalten. Ich wünsche das meinen Kameraden, und ich
wünsche es dem geliebten Land Niederösterreich.

Erwin Nowak
LandesfeuerwehrkOmmandant

Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes
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Vorwort des Verfassers

Seit 1981 bemühen sich Günter Schneider und der Verfasser um
die Erforschung der Geschichte des Niederösterreichischen Lan
desfeuerwehrverbandes und des Österreichischen Bundesfeuer
wehrverbandes, rückschreitend von den letzten Jahrzehnten in
die “Frühzeit“ der Freiwilligen Feuerwehren in den sechziger und
siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts.

Günter Schneider fand bei seinen Studien über die Geschichte
der frühen Feuerwehren in Niederösterreich bis 1870 im Archiv
der Freiwilligen Feuerwehr Baden hei Wien Material zum ersten
niederösterreichischen Feuerwehrtag zu Pfingsten 1869 in dieser
Stadt und istete es für den Nö. Landesfeuerwehrverband auf. Er
beschrieb ihn aber 1991 nur in großen Zügen und konzentrierte
sich auf den Aspekt der Abnabelung der Feuerwehren von den
Turnvereinen. Mit Absicht. Denn bereits damals bestand der
Plan, diesen Feuerwehrtag in einer eigenen Studie zu bearbeiten.

Anläßlich des 125-Jahr-Jubiläums des Verbandes ist nun weiter
gesucht worden - nach Quellen über die Verbandsgründung, vor
allem aber über den besagten Feuerwehrtag und seine Vorge
schichte. In manchen Feuerwehrarchiven und anderswo ist neues
Material aufgetaucht.

Im Nö. Landesarchiv in Wien ist der Feuerwehrtag selbst kaum
dokumentiert, es hat sich aber das fast komplette Material über
die Entstehung der nö. Feuerpolizeiordnung von 1870 gefunden.

Die Verbandsgründung und die Entstehung der Feuerpolizeiord
nung mußten hier in eigenen Studien dargestellt werden. Dies
hat Vor- und Nachteile:

1. Durch jeden der beiden Komplexe läuft ein eigener logischer
Faden. Die Darstellung in einer einzigen Studie ließe die je
eigene Dynamik nicht deutlich genug hervortreten, das
Material geriete durcheinander.

2. Beide Bereiche entwickelten sich selbständig, aber doch par
allel zueinander - zur gleichen Zeit und mit erstaunlichen
gegenseitigen Verflechtungen. Der eine ist ohne Kenntnis
des jeweils anderen nicht ganz verstehbar, die Gesamtwirk
lichkeit der Brandschutz- und der Feuerwehrentwicklung bis
1870 in Niederösterreich ist nur in der Zusammenschau bei
der Studien faßbar. Manches aus der jeweils anderen Studie
mußte wiederholt werden, bisweilen genügten Verweise.
Der Verfasser bittet um Verständnis für diese Schwierigkei
ten. Sie lagen in der Natu des Materials.

3. Die nö. Feuerpolizeiordnung geht über den unmittelbaren
Fragestand der Freiwilligen Feuerwehren hinaus, sie ist ein
überraschend interessantes Kapitel der Rechtsgeschichte
des Landes Niederösterreich, aber auch der k. u. k. Monar
chie, denn nach diesem niederösterreichischen Landesge
setz wurden später die Feuerpolizeiordnungen der übrigen
Kronländer der zisleithanischen Reichshälfte (ungefähr dies
seits von March und Leitha) erstellt. Auch dies rechtfertigt
ihre breitere Darstellung.

Dieses Buch enthält außer den Studien über beide Komplexe
auch 25 Dokumente im Originaltext, einige weitere sogar im Ori
ginaldruck. Mehrere Bildzeugnisse werden erstmals zugänglich
gemacht. Der umfangreiche Anmerkungsapparat dient Ergän
zungen, Quellenangaben und Hinweisen für weitere Forschun
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gen. Denn wir stehen mit den Arbeiten immer noch am Anfang.
Dem Nö. Landesfeuerwehrverband wurde ein Dossier von Ablich
tungen aller Originaldokumente und der meisten gedruckten
Quellen dieses Buches übergeben.

*

Dieser Band ist eine Frucht von zwölf Jahren Sammel- und For
schungsarbeit. In deren Folge steht nun im Landesfeuerwehr
kommando Niederösterreich in Tulin ein zumindest in Österreich
einzigartiges Archiv zur Verfügung. Es enthält die wichtigsten
alten österreichischen Feuerwehrzeitschriften und tausende
Ablichtungen alter Druckschriften sowie handschriftlicher Origi
nale zum Feuerwehrwesen in Niederösterreich und auch Oster
reich.
Langsam sind Teile der weithin unbekannten Geschichte des Nö.
Landesfeuerwehrverbandes sichtbar geworden. Der Verband hat
diese Bemühungen anfangs mit Gewährenlassen, dann mit Inter
esse, endlich mit Staunen verfolgt. Seine Funktionäre, an der
Spitze Landesfeuerwehrkommandant und Präsident des Öster
reichischen Bundesfeuerwehrverbandes Kamerad Erwin Nowak,
haben die Arbeiten ermöglicht, indem sie sie dienstrechtlich ab
gesichert und die nötigen Mittel freigegeben haben. Zahlreichen
Spezialstudien in der Verbandszeitschrift brand aus sind Darstel
lungen des Nö. Landesfeuerwehrverbandes sowie des Öster
reichischen Bundesfeuerwehrverbandes und Bände in der Reihe
Niederösterreichische Feuerwehrstudien gefolgt, endlich Publi
kationen in Jahrbüchern und in Bänden von Fachtagungen.

Die Liebe zur Feuerwehrgeschichte hat sich auf zahlreiche Feuer-
wehren, auf viele Feuerwehrkommandanten, Feuerwehrmänner,
Feuerwehrarchivare, Verfasser von Festschriften, Museumsge
stalter und Sammler übertragen und so reife Frucht getragen. -

Kamerad Mag. Günter Schneider (Stift Zwettl) war dabei ein
treuer Weggenosse. Er hat entscheidende Quellen gefunden und
zugänglich gemacht, seine Studien über die Geschichte des
Bezirksfeuerwehrverbandes Zwettl (1984), über die Anfänge der
Feuerwehr Krems (1886) sowie über die Entwicklung des nö.
Feuerwehrwesens bis 1870 und die Einflüsse aus Deutschland
(1991) waren bahnbrechend. Er hat auch das Manuskript dieses

Buches sachkundig und kritisch gelesen und zahlreiche Hinwei
se gegeben. - Kamerad Leopold Giczi aus Baden bei Wien hat die
Schätze “seines“ Feuerwehrarchivs bereitwillig geöffnet und hat
sehr praktisch geholfen. - Kamerad Jörg Würzelberger, mein
Nachfolger im Sachgebiet Feuerwehrgeschichte und Museum im
LandesfeuerwehrkommandO Niederösterreich, hat zahlreiche
Auskünfte aus dem Archiv seines Sachgebietes gegeben, er hat
für die Verbindungen zur Druckerei gesorgt und die Arbeiten für

die Jubiläumsveranstaltungen koordiniert.

Der Nö. Landesfeuerwehrverband hat das Entstehen und die
Drucklegung dieses Buches ermöglicht und sich damit anlaßlich
seines 125-Jahr-Jubiläums selbst ein Geschenk gemacht: das
Wissen um seine Anfänge.
Dieses Buch seinen Feuerwehrkameraden übergeben zu können,
ist dem Verfasser eine große Freude.

Wien, am 10. Dezember 1993

L
Hans Schneider

HANS SCHNEIDER, Dr. theol., Oberbrandrat. Geboren 22.
Dezember 1931 in Wien.
1952 bis 1976 Zisterzienser von Stift zwettl: 1959 Promotion zum Dr. theol.
an der Päpstlichen Hochschule 5. Anselmo, Geschichtsforschung Mittelalter
und iosefinismus, 1970- 1976 Leiter des Bildungshauses Stift zwettl.
Ab 1. März 1977 im LandesfeuerwehrkommandO Niederösterreich: Sachbe
arbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion der zeitschrift örandaus, ab 1980
auch Aufbau eines historischen Feuerwehrarchivs im Niederösterreichischen
Landesfeuerwehrverband, laufend Veröffentlichungen über Feuerwehrge
schichte in brand aus, in der Serie Niederösterreichische Feuerwehrstudien und
in Tagungspublikationen, Organisierung und Teilverfassung von Das große
niederösterreichische Feuerwehrbuch. Ab März 1988 für Geschichte und
Museum freigestellt, 1989 Leiter des Sachgebietes 1.5 Feuerwehrgeschichte
im Österreichischen Bundesfeuerwehrverband, 1993 Leiter der Internationa
len Historikergruppe im internationalen Feuerwehrverband CTIF,
Ende 1990 aus dem Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich ausge
schieden, seither dort freie Mitarbeit in Feuerwehrgeschichte.
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Abkürzungen

Baden, Archiv FF = Archiv der Freiwilligen Feuerwehr Baden bei
Wien

Baden, Prot. = Protokolle der Sitzungen der Feuerwehrleitung
der Turnerfeuerwehr Baden, in Baden, Archiv FF. Das Datum
bedeutet den Termin der Sitzung.

Badener Bote = Badener Bote, Sonntagsblatt für Neuigkeiten
und Unterhaltung, ab 3.5.1868, bis 24.12.1910 (ab 4.5.1873
“Organ für Communalinteressen, Neuigkeiten und Unterhal
tung“), dann Deutscher Volksbote. Hsg. zuerst von Jacob Grätz

ab 1876 von Leo Reichelt. Vollständig in Baden, Stadtarchiv.

LFKDO NÖ = Archiv des Nö. Landesfeuerwehrverbandes im Lan
desfeuerwehrkommando A- 3430 Tulln, Minoritenplatz 1, Sach
gebiet Feuerwehrgeschichte und Museum.

nö. bzw. Nö. = n(N)iederösterreichisch(er)

NÖ LA, LAA = Niederösterreichisches Landesarchiv, Wien, Landes
ausschuß-Akten, Faszikel 12 bzw. 12/1 (“Wasser- und Feuerschä
den“). Karton3= 1867 und 1868, Karton4= 1869, Karton 5=1870.

ÖFZ = Österreichische Feuerwehr-Zeitung, Beilage zur Versiche
rungs-Zeitschrift “Union“, Redaktion Friedrich Fachini, 1865-
1888. Signatur Österr. Nationalbibliothek Wien, 398.499 C.
Ablichtungen in LFKDO NÖ.

Protokoll 1869 = Verhandlungen des ersten niederösterrei
chischen Feuerwehrtages am 17. Mai 1869 in Baden. Nach ste
nografischen Aufzeichnungen. Statistik der Freiwilligen und Tur
ner-Feuerwehren von Nieder-Oesterreich. Zusammengestellt von
Heinrich Gierth, Hauptmann der freiw. Turner-Feuerwehr Baden.
Baden 1869. Verlag von Alfred Otto. 48 Seiten. - Kompletter Ab
druck auch in ÖFZ 17/18-1869-62 bis 66 und 19-1869-67 bis 69.
- Das handschriftliche Originalprotokoll (nicht das Stenographi
sche) in Baden, ArchivFF. Faksimile-Abruck unten Seite 142- 166.

Protokoll 1870 = Verhandlungen des zweiten nied.-österrei
chischen Feuerwehrtages am 15. August 1870 zu Wiener-Neu
stadt, im Rathhaussaale daselbst.

G(ünter) SCHNEIDER, Anfänge Krems = Die Anfänge der Feuer
wehr Krems, in: Die Freiwillige Feuerwehr Krems an der Donau
gestern, heute, morgen. Festschrift zum 125-Jahr-Jubiläum,
Krems 1986,10-20.

DERS., Entwicklung = Die Entwicklung des niederösterreichi
schen Feuerwehrwesens bis 1870 und die Einflüsse aus Deutsch
land = Niederösterreichische Feuerwehrstudien, Band 3, Tulln
1993. Gekürzte und umgearbeitete Fassung der Diplomarbeit an
der Universität Wien, Geisteswissenschaftliche Fakultät, 1991.

DERS., Frühe Beiträge = Frühe Beiträge der Feuerwehr Krems zur
Entwicklung des Feuerwehiwesens in Niederösterreich, in: Fest
schrift Krems (wie Anfänge Krems), 21-34.

H(ans). SCHNEIDER, Bezirksverbände = Die Entstehung der
Bezirks feuerwehrverbände und das Grundgesetz des Nieder-
österreichischen Landes feuerwehrverbandes von 1876, = Nie
derösterreichische Feuerwehrstudien, Band 4, TuIln 1993.

Stenogr. Prot. = Stenographische Protokolle des niederösterrei
chischen Landtages der II. Legislations-Periode. Für die Vorgänge
1868: Zweite Session vom 22. August bis 10. Oktober 1868,
Wien 1868; für 1869: Dritte Session vom 15. September bis 6.
November 1869; für 1870 Erste Session der III. Wahlperiode (1.
- 11. Sitzung). Auf den ersten Seiten jeweils das (Kurz)Protokoll
der Landtagssitzung, im Anhang zu diesen bisweilen der Wort
laut von Anträgen oder Beschlüssen, am Bandende das wortge
treue, aus stenographischer Mitschrift erstellte Protokoll.
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A

Die Gründung des Niederösterreichischen
Landesfeuerwehrverbafldes -

der erste Feuerwehrtag
in Baden 1869



Das 125-Jahr-Jubiläum des Niederösterreichischen Landesfeuer kaum ein. Erst als 1982 bei den Feuerwehren Baden bei Wien und

wehrverbandes im Jahre 1994 lädt dazu ein, die Entstehung die- Straß im Straßertale Exemplare des bis dahin unbekannten
ses ältesten österreichischen LandesfeuerwehrverbandeS genau- gedruckten stenografischen Protokolls dieses Badener Feuer-
er zu erforschen. Trotz des Alters des Verbandes ist dies bisher wehrtages auftauchten, konnte mit seiner Erforschung begonnen
kaum geschehen. werden2. Günter Schneider verbreiterte die Darstellung3, Suchen

anläßlich des 1 25-Jahr-Jubiläums förderte weiteres Material zuta

Der Gründungsfeuerwehrtag in Baden am 16. und 17. Mai 1869 ge: in den Feuerwehrarchiven von Baden, Hamburg, Krems,
wurde in den frühen Publikationen des Nö. Landesfeuerwehrver Leobersdorf und Pottenstein4, ebenso im Stadtarchiv Baden sowie

in Wochenzeitungen und alten Fachzeitschriften. So kann im fol

gabe seiner wesentlichen Beschlüsse1. Die Festnummer der Vor- genden die Vorgeschichte und die Geschichte dieses Feuerwehr
bandszeitschrift brand aus im Mai 1969 ging auf das Thema tages überraschend detailliert dargestellt werden.

1. Die Gründe für die Einberufung eines nö. Feuerwehrtages nach Baden
1. Die Situation der niederösterreichischen Feuerwehren um

1868

- Schlechte Brandschutzsituation.
Die Brandschutzsituation in den Dörfern und Städten war in den
sechziger Jahren des 19. Jhts. nicht zufriedenstellend. Die bishe
rigen Brandschutzsysteme in den Städten waren wenig erfolg-

1 in Handbuch für die freiwilligen Feuerwehren von Nieder-Oesterreich, hsg.
vom Ausschusse des Landesverbandes, Wr. -Neustadt, 1883, Druck und Ver
lag von H. Postl findet sich nichts. - K. ScHNECK, Sammlung der Satzungen
und Bestimmungen für den n. -ö. Landes-Feuerwehr-Verband. Im Auftrage
des Ausschusses des n.-ö. Landes-Feuerwehr-Verbandes zusammengestellt
von Karl Schneck St. Pölten 1897, 3. - Wörtlich übernommen in DERS.,
Sammlung ...‚ St. Pölten 1911, 31. Ebenso wörtlich in DERS., Sammlung...,
(“erneuert 1934 durch Landes-Feuerwehrkommandant Ernst Polsterer“)
Wien 1935, 7f. - Der Irrtum, der 1. Feuerwehrtag in Baden 1869 sei bereits
von “32 Feuerwehren beschickt“ gewesen, wurde von der Ausgabe 1897 in
die Editionen von 1911 und 1935 übernommen. Es waren nur 18 anwesend
(Protokoll Baden 1969, 3f.). Die Statistik in Protokoll Baden 1969, 31, die erst
um den September 1869 endgültig redigiert wurde, zählt dann 23 Freiwilli
ge, 9 Turnerfeuerwehren (= 32l) und 1 Freiwillige Fabriks-Feuerwehr.

2 Erste Verwendungen des Protokolls etwa in Joachim ROSSL, Günter ScHNEi
DER, Hans SCHNEIDER, Peter ZAWREL, Das große niederösterreichische Feu
erwehrbuch, Wien (Christian Brandstätter) 1986, 29-31; G. SCHNEIDER,
Frühe Beiträge, 28f.

3 G. SCHNEIDER, Entwicklung, 79-88. Siehe dazu oben im Vorwort, 81.
4 Baden: Günter Schneider hat den Bestand in Baden, Archiv FF erstmals für

den Nö. Landesfeuerwehrverband gefunden und aufgelistet, der Verfasser
hat ihn für diese Studie nochmals durchgesehen, durch weitere Funde

reich, auf dem flachen Land herrschte weithin Gleichgültigkeit,
die Armut verbot zudem den Gemeinden größere Ausgaben für
den Brandschutz. Das Zeitalter des Liberalismus hatte aber zu
einem neuen Selbstverständnis der Bürger in den Städten
geführt. Diese erwarteten nun Brandschutz nicht allein von den
Behörden, sie waren bereit, selbst etwas dazu zu tun5.

ergänzt und systematisch abgelichtet. Archivar Leopold Giczi ist herzlich zu
danken. - Hamburg: dort waren vor allem die Schreiben bezüglich der Initia
tive der nö. Feuerwehren im September 1868 sowie die Statuten der Kla
genfurter Feuerwehr aus 1865 wichtig. - Krems: Dort wurden nur ein Schrei
ben und der Fragebogen zum Feuerwehrtag gefunden. - Leobersdorf:
Erwähnungen im Protokollbuch zu den betreffenden Daten. - Pottenstein:
Ein alter Löschmeister dieser Feuerwehr hinterließ einen Lochordner mit alten
Feuerwehrschriften. Eine Sichtung durch den Verfasser ergab, daß neben
alten, Örtliches betreffenden Schriftstücken auch kostbare unikate zum Feu
erwehrtag von Baden 1869 und damit zur urgeschichte des Nö, Landesfeu
erwehrverbandes aufgetaucht waren. Die örtlichen Papiere wurden der FF
Pottenstein geordnet zurückgegeben, die Verbandsstücke bewahrt nun mit
Zustimmung der Feuerwehr Pottenstein das LandesfeuerwehrkommandO
Niederösterreich auf. - Nachforschungen bei den Feuerwehren Wiener Neu
stadt und St. Pölten blieben ergebnislos.

5 Dazu Großes nö. Feuerwehrbuch, 22f.; DERS., Die Gründung von Freiwilligen
Feuerwehren in Österreich und ihre Hintergründe, in: 1. Internationales
Arbeitsgespräch für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte in Pfibyslav,
Referateband, 1993, 1-6; Jörg WÜRZELBERGER, Auf dem Weg zur Feuerwehr -

Überlegungen zur Institutionalisierung des Brandschutzes in Österreich,
ebd., 7-11.

bandes nicht dargestellt. Man beschränkte sich auf die Wieder-
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Ab 1861 wurden in Niederösterreich Freiwillige Feuerwehren
gegründet (Krems), sie waren aber anfangs vereinzelt und weit
voneinander entfernt, ab ungefähr 1867 - nach der Krise um die
Schlacht von Koniggrätz - wurde ihr Netz in den Räumen Baden,
Mödling, Wiener Neustadt, Krems und St. Pölten dichter6.

- Zusammenarbeit der Feuerwehren wird möglich und wichtig.
Das machte Zusammenarbeit im Einsatz möglich, gleiche Kom
mandosprache und sich ergänzende Geräte (u. a. Schlauchver
bindungen) wurden notwendig.

- Eifersucht der “Ortsspritzen “-Gemeinschaften.
Die Freiwilligen Feuerwehren hatten beim Einsatz bessere Diszi
plin als die aus Nachbarortschaften ebenfalls eintreffenden, nicht
feuerwehrartig organisierten Löschgemeinschaften (“Ortssprit
zen“), sie zogen sich daher deren Eifersucht zu, und die Feuer-
wehren mußten sich von ihnen abgrenzen7.

- Schlechter Zustand des Löschwesens.
Das Feuerlöschwesen war, wie zeitgenössische Quellen immer
wieder berichten, “in vielen Orten in trostlosem Zustande. Sprit
zen und Löschapparate entweder mangelhaft und unzureichend,
oder in der Regel aber ohne gehörige, zweckentsprechende
Bedienung und selten mit ordentlicher Bespannung versehen“8.
In vielen Orten herrschten bezüglich des Brandschutzes “Sorglo
sigkeit, Unordnung, Nachlässigkeit und Apathie“9.

- Zuwenig strenge Gesetze.
Die “josephinische Feuerordnung“ von 1782 war weithin wir-

6 H. scHNEIDER, Bezirksverbände, Sf.
7 Ebd., lOf. WienerFeuerwehr-Zeitung 12-1871-47; 11-1872-43.
8 Dokument 2. Ebenso Dokumente 1, 8 und 19 [1].
9 Dokument 8.

10 28.3.1866, LGBI. Nr. 14.
11 LGBI,Nr.44.
12 81: “Dienste für Gemeinde-Erfordernisse: Durch Beschluß des Gemeinde-

ausschusses können für nachfolgende Gemeinde-Erfordernisse Dienste
(Hand- und zugdienste) gefordert werden: Erhaltung der Gemeindestraßen

kungslos, die neue nö. Bauordnung von 186610 wurde zuwenig
streng exekutiert. Die wenigen Feuerwehren sahen, daß ihre
Bemühungen um den Brandschutz wirkungslos bleiben mußten.
Die Anzahl der Brände sowie das Schadensausmaß konnten nicht
sinken, solange die Obrigkeit nicht bessere und strengere Gesetze
erließ und diese energisch exekutierte.

- Wenig Unterstützung durch die Gemeinden.
Die wenigen Feuerwehren fühlten sich von den Gemeinden
zuwenig unterstützt. Deren Aufgaben und Kompetenzen - und
damit auch finanziellen Verpflichtungen - im vorbeugenden und
abwehrenden Brandschutz waren in der Gemeindeordnung des
Erzherzogthums Österreich unter der Enns von 186411 bezeich
nenderweise nicht ausdrücklich erwähnt, sondern nur unter
“Hilfe bei Unglücksfällen“ subsumiert12. Viele Bürgermeister
meinten, das Geld für die Ausrüstung eigener Feuerwehren spa
ren zu können. Immer wieder wurden Versuche schon beste
hender Freiwilliger Feuerwehren, in anderen Orten ebenfalls Feu
erwehren zu gründen, von den “Gemeinde-Repräsentanzen“
abgewiesen13. Nur wo diese selbst liberal und in der Folge inter
essiert und daher kooperativ waren, konnten sich Freiwillige Feu
erwehren entwickeln.

- Keine gesetzlichen Handhaben zur Gründung von Feuerwehren.
Eine gesetzliche Handhabe zur Gründung von schlagkräftigen
Feuerwehren gab es nicht. Diese waren Gemeindeinstitute bzw.
solchen ähnlich, oder sie waren Vereine. Erst ganz wenige
Gemeinden hatten mit ihnen ein Löschabkommen geschlossen
und ihnen auch die Gemeindespritzen anvertraut.

und Wege, schneeschaufelungen und Hilfe bei unglücksfäilen. Die Dienste
sind in Geld abzuschätzen; die vertheilung geschieht mit Beachtung der Vor
schriften der f~, 74-78 nach dem Maßstabe der directen Steuern. Die Dien
ste können nach Wahl der Verpflichteten entweder persönlich oder durch
taugliche Stellvertreter geleistet oder nach der Abschätzung an die Gemein
decasse bezahlt werden...“. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Erzher
zogthum Oesrerreich unter der Enns, V. Stück, ig. 1864 (Wien 1864) 44.
zitiert bei G. SCHNEIDER, Entwicklung, 62.

13 Dokumente 2 und 3.
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- Werbung für die Gründung von Feuerwehren.
Die schon bestehenden Feuerwehren veranstalteten in den
Nachbarortschaften Feuerwehrübungen und luden die Gemein
devertretungen dazu ein. Wiederholt kamen letztere nicht, oder
es fanden sich andere Hindernisse14.

- Versicherungsgesellschaften.
Die Versicherungsfrage bewegte die wenigen Feuerwehren in
besonders hohem Maß. Der einfache Gedankengang war folgen
der: Feuerwehren senken das Brandrisiko und das Schadensausmaß
von Bränden, die Versicherungsgesellschaften (e “Assekuranzge
sellschaften“, “Assekuranzen“) müssen daher weniger für Scha
densabgeltung auszahlen. Sie profitieren also von wirksamerem
Brandschutz, daher sollen sie - auch im eigenen Interesse - einen Teil
dieses Gewinnes zur Ausrüstung der Feuerwehren verwenden.
Schon früh forderten Feuerwehren nach Bränden die Assekuranzen,
die im betreffenden Ort Filialen bzw. Vertreter und also Versiche
rungsnehmer hatten, auf, einen Beitrag zu den “Löschkosten“ zu
leisten. Anfangs gaben die Versicherungen Zuschüsse zur Ausrü
stung von neuen Feuerwehren und zu angefallenen Löschkosten, als
die Zahl der Feuerwehren aber stieg, begannen sie zu sparen. Sie
argumentierten ihrerseits, die scharfe Konkurrenz zwischen den Ver
sicherungen drücke auch bei den anderen Gesellschaften die Prämi
en, man müsse mitziehen. Vermindertes Brandrisiko erhöhe daher
keineswegs den Gewinn der Assekuranzen. Die Feuerwehren hülfen
auch den Nichtversicherten, Beiträge der Assekuranzen an die Feu
erwehren kämen daher einer indirekten Unterstützung Nichtversi
cherter aus Versicherungsgeldern gleich15. Die Feuerwehren erwi
derten, billigere Brandversicherungs-Prämien würden zu mehr Ver
sicherungsabschlüssen, also zu einer Umsatzsteigerung führen, was
die Zahlungen an die Feuerwehren wieder hereinbringen würde. Bil

14 Dies ist gut verfolgbar im Raum Krems und im Raum Baden. Etwa Baden, Prot.
6.5.1868: “Es werden zur nächsten Ges. übung die Gemeinde vertretungen
v. Traiskirchen, Pfaffstätten, Siegenfeld, Gumpoldskirchen, Sooß, Tribuswin
kel eingeladen. Angenommen.“ Ein Teilerfolg wurde im Jahresbericht der FF
Baden Ende 1869 gemeldet (Baden, Archiv FF) : “In Förderung des Feuer
wehrwesens in der umgebung hat die Badener F.W. thätigen Einfluß bei der
Gründung und schulung der Gumpoldskirchner F.W. genommen u. auch
jeden Anlaß benützt um zur Neugründung von r.ww. zu wirken. Eine eigens
vor den deshalb geladenen Gemeinde-vorständen von Oberwaltersdorf,
Pfaffstätten u. Tribuswinkel gehaltene übung, zu welcher auch die F.W.

lige (nicht durch Beiträge an die Feuerwehr er- bzw. überhöhte) Prä
mien waren auch im volkswirtschaftlichen Interesse, denn je mehr
abgeschlossene Versicherungen, desto mehr Ausgleich des entstan
denen Brandschadens. Die Forderungen der Feuerwehren und die
Gegenmaßnahmen der Versicherungsgesellschaften führten zu jah
relangen, immer erbitterter ausgetragenen Auseinandersetzungen,
und die Feuerwehren fühlten sich ausgenützt. Immer wieder berich
teten die deutschen Feuerwehrzeitungen, in einigen deutschen Län
dern müßten die Versicherungen bereits zur Finanzierung der Feu
erwehren beitragen, in anderen kämpften diese noch darum.

- Unterstützungskassen.
Öffentliche Unfallversicherungen sowie Pensions- und Rentensy
steme gab es damals nicht. Wurde ein Feuerwehrmann im Ein
satz verletzt oder starb gar, war seine Familie der absoluten
Armut preisgegeben. Schon die ersten Freiwilligen Feuerwehren
Niederösterreichs richteten für solche Notfälle sogenannte
“Unterstützungskassen“ ein und forderten zu Recht deren Spei
sung nicht (nur) durch die Feuerwehrmänner, die ohnehin ihre
Haut zu Markte trugen, sondern auch durch die Gemeinden und
die Versicherungsgesellschaften.

2. Lösung der Probleme: gemeinsames Vorgehen. Aber ein
Verband?

Kaum eine der schon bestehenden nö. Feuerwehren hatte mit
den geschilderten Problemen nicht schon schlechte Erfahrungen
gemacht. Vorschläge zu gütlichen Lösungen führten oft nicht
zum Erfolg, obwohl die Richtigkeit der Feuerwehrargumente auf
der Hand lag.
Es konnte nicht lange dauern, bis die immer noch weithin einzeln

Genossen von Traiskirchen u. Gumpoldskirchen eingetroffen waren ]dort war
also inzwischen die Gründung erfolgt], hatte leider bei den Pfaffstättner u.
Tribuswinkler Vertretern keinen Erfolg, in Oberwaltersdorf dagegen ist die
Gründung einer F,W. in Angriff genommen worden. - Den Eintiui3 der Feu

erwehr Krems auf die frühen Gründungen in diesem Raum schildert 0.

SCHNEIDER, Frühe Beiträge, 25-27. In Ottenschlag (Waldviertel) führte die FE
Weißenkirchen vor der Gründung eine Löschübung vor.

15 Dieses Argument in Günter TREFFER, Das große steirische Feuerwehrbuch,
wien-München (Christian Brandstätter) 1g85, 66.
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agierenden Feuerwehren zur Überzeugung gelangten, eine Bes
serung der Situation sei nur zu erreichen, wenn die Feuerwehren
ihre Erfahrungen austauschten und ihre gemeinsamen Interessen
gegenüber den Landesbehörden und den Versicherungsgesell
schaften als gut organisierte Gruppe vertraten, mit Verbindun
gen zu Politikern und zu anderswie an der Sache Interessierten.

Der Zusammenschluß von Feuerwehren mit dem Ziel der Zusam
menarbeit und der gemeinsamen Vertretung gemeinsamer Inter
essen lag damals sozusagen in der Luft. Das Jahr 1869 sollte die
Gründung von Landesfeuerwehrverbändefl in Kärnten, Mähren-
Schlesien, Niederösterreich und Oberösterreich sowie den Ver
such eines österreichisch-ungarischen Gesamtverbandes bringen.

Die Verbandsidee war in Kreisen der Turner- und der Feuer
wehrbewegung nicht mehr fremd:

- Deutsche Turntage und Feuerwehrtage mit festlichen Aufmär
schen, Übungen und Sitzungen fanden schon in den frühen
sechziger Jahren statt, Funktionäre früher österreichischer Turn
vereine und Feuerwehren nahmen an ihnen teil, am VI. Deut
schen Feuerwehrtag in Leipzig 1865 trafen sich erstmals Feuer
wehrmänner aus dem Kaiserstaat Österreich und beschlossen
gemeinsames Vorgehen16.

- In den deutschen Ländern bestanden bereits Bezirks-, Gau- und
Landesfeuerwehrverbäflde oder sie wurden eben gegründet, erste
Früchte gemeinsamen Vorgehens gegenüber staatlichen Stellen
und Versicherungsgesellschaften wurden gemeldet. Dies konnte
man ab 1860 in der Stuttgarter Deutschen Feuerwehr-Zeitung, ab
1868 auch in der Münchener Zeitung für Feuerlöschwesen ver
folgen, und man kannte diese Blätter in Österreich.

16 Dazu Hans SCHNEIDER, Geschichte des Österreichischen Bundesfeuerwehr
verbandes, in: 100 Jahre Österreichischer Bundesfeuerwehrverband, 1989,
5f. siehe auch G. SCHNEiDER, Frühe Beiträge, 221. sowie DERS., Entwicklung,
64-70.

17 ÖFZ 1-1868-1 f. Ueber Feuerwehr-Verbände.
18 “Durch die Vereinigung mehrerer oder vieler Feuerwehren zu einem Ganzen

werden die interessen ieder einzelnen Feuerwehr ungleich besser gewahrt,

- Die Turnbewegung hatte sich auch im heutigen Österreich bereits
regionale Verbände geschaffen, mehrere Turnerfunktionäre waren
zugleich Hauptmänner von Feuerwehren, und sie waren in der
geschäftsmäßigen Abwicklung von Vereinsleben versiert.

Es war daher kein Zufall, daß die Österreichische Feuerwehr-Zei
tung zu Anfang 1868 die Frage “Feuerwehrverbände auch in
Österreich?“ zur Sprache brachte, wenn auch noch mit einiger
Zurückhaltung17. Die Vorteile bezüglich Ausbildung, Vertretung
nach außen und Sorge für invalid gewordene Kameraden lägen
auf der Hand18, die Dichte der Feuerwehren sei aber noch zu
gering. Man könne aber die spätere Verbandsbildung erleichtern,
wenn man schon jetzt hinsichtlich Hauptmannswahl, Signale,
“Abrichtungs-Reglement“ und Normalgewinde Einheitlichkeit
anstrebe und wenn benachbarte Feuerwehren gemeinsam übten.
Immer mehr Berührungspunkte der einzelnen Feuerwehren wür
den von selbst zur Bildung von Feuerwehrverbänden führen. “In
hoffentlich nicht allzu langer Zeit wird die Sachlage eine andere sein.“

Die Zeit war aber reifer für einen Zusammenschluß, als der Autor
vermutete. Weitere Anliegen drängten eine gemeinsame Platt
form gleichsam auf, ohne daß die Feuerwehren dies zunächst in
Richtung eines Verbandes reflektierten:

- das Bestreben, die Versicherungsanstalten zur Mitfinanzierung
der Feuerwehren zu zwingen,

- in Niederösterreich bessere Brandschutzgesetze zu erreichen19,

- für alle Feuerwehren gleiche Schlauchverbindungen (“Normal
gewinde“) einzuführen, um bei Einsätzen gemeinsame Lösch
leitungen herstellen zu können,

als wenn sie vereinzelt dastehe, keinem großen imponirenden Körper
angehörend. Nicht nur in Beziehung auf ihre Stellung der Behörden gegen
über, nein, auch rücksichtlich ihrer eigenen Ausbildung, der Versorgung ihrer
im Feuerwehrdienste invalid gewordenen Mitglieder etc. etc, gewährt die
Vereinigung der einzelnen Feuerwehren zu einem großen Verbande letzteren
die größten Vortheile.“

19 siehe unten, 55-57.
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- bei nachbarlicher Löschhilfe mehrerer Feuerwehren eine gere- - das Verhältnis zwischen den Feuerwehren und den Turnverei
gelte Zusammenarbeit zu ermöglichen und endlich nen, aus denen mehrere der frühen Feuerwehren hervorge

gangen waren, zu klären.

II. 1868-1 869: Die Abhaltung eines nö. Feuerwehrtages wird beschlossen

von Feuerwehrtagen vor einem größeren Forum ausge
sprochen: auf dem 6. Turntag der Turnvereine von Nie
derösterreich, Linz und Enns am 20. Oktober 1867 in Wien
schlug er vor, bei jedem Turntag zugleich auch einen
Feuerwehrtag abzuhalten. Es kam aber damals zu kei
nem Beschluß20.
Da also Feuerwehrtage im Rahmen der Turntage

nerfeuerwehr Baden nach Möglichkeiten gemeinsa
men Handelns der Feuerwehren unabhängig von der Turnorga
nisation. Am 18. Februar 1868, nur vier Monate nach dem
erwähnten Turntag und einen Monat nach den zurückhaltenden
Gedanken der Österreichischen Feuerwehr-Zeitung, bea ntragte

20 siehe Dokument 7. Die Verbandsentwicklung des Turnerwesens im zislei
thanischen Raum (dem Teil des Kaiserstaates Osterreich etwa westlich von
March und Leitha) in den sechziger und siebziger Jahren der tg. ihdts.
beschreibt genau G. SCHNEIDER, Entwicklung, 72-75.

21 Gustav Adolf Hellpapp, Turnlehrer des Badener Turnvereines und des Gym
nasiums. Geb. 5. 11. 1837 in Leipzig, Mechanikerausbildung. (war er dort
Turner, sogar Feuerwehrman? Kannte er von dort das “Leipziger System“ ?l
G. Schneider, Entwicklung, 59 betont, daß die Badener Satzungen vom
22.8.1865 “eindeutig das Leipziger Organisationsschema beinhalten.“ Kam
dies auch durch Hellpapp? Die Satzungen ebd., Anhang 6. - 1863 nach
Baden, eifriges Mitglied des Badener Turnvereins, aus dem 1865 die Turner-
Feuerwehr hervorging. 9.1.1865 und 26.6.1865 Mitglied des Verhandlungs
komitäs des Turnvereins bezüglich Gründung der Turnerfeuerwehr, in der
Liste der Turner, die sich 1865 zum Eintritt in die Turnerfeuerwehr meldeten
(Baden, Archiv rr, in: “Verzeichnis jener Herren, die sich bereit erklärt haben,
in die freiwillige Turner-Feuerwehr einzutreten“), bei den Verhandlungen mit

Gustav Hellpapp beantragt eine ‚Einladung an sarntt Nied Ost. Feuer w. behufs einer
eesprechung. din Vers,cherungs‘Gesellschaften zujähr ertragen heranzuziehen
Baden, ACh,, CC r,uruv,IId,, Ln,wng,vtzunn tu 2.058

In der Leitungssitzung vom 26, März 1968 begründete Helipapp
seinen Antrag, man wollte aber die im Juni 1868 zu bestellende
neue Feuerwehrleitung nicht präjudizieren und vertagte den
Punkt neuerlich23.

der Badener Stadtgemeinde am 9.1. sowie 26.6.1865 erwähnt. (Den vorge
legten Satzungen dienten übrigens jene “zu wr. Neustadt, Krems, Leipzig u.
d. Schritten v. Faber & Kapf zur Grundlage.“) Erwähnt 4.9.1868 als gewähl
ter Rottenführer, 2.B.1B7D wiederwahl als solcher. “Exerziermeister“. Hell
papp starb am 29.11.1888. - Sehr aktiv und ideenreich in den Sitzungen der
Badener “Feuerwehrleitung“. So wiederholt in Prot. Baden. Siehe auch
Stichwort Gustav Adolf Hellpapp in Carl CALLIANO, Biographische Skizzen
aus Badens Gegenwart und Vergangenheit, Baden 1912. Ebd.: “Hellpapp
war in Vereinskreisen und in geselliger Beziehung sehr beliebt.“

22 Baden, Prot. 18.2.1868. “Einladung an sämtl. Feuerw. Nied. Öst. behufs einer
Besprechung, die Versicherungs-Gesellschaften zu jährl. Beiträgen heranzu
ziehen. Auf die Tagesordnung d. nlächstenl Sitzung.“

23 Baden, Prot. 26.3.1868. “Antrag 2 der Tagesordnung von Hellpapp begrün
det. Dr. Glustavl Prix beantragt die Vertagung dieses Antrages bis zur Zusam
mentretung der neuen F.w.Leitung. Vertagungsantrag angenommen.“

1. Die erste Initiative der Turnerfeuerwehr Baden der Turnlehrer (Gustav) Adolf HelIpapp21 in der Sitzung der Feu
erwehrleitung der Feuerwehr Baden, “sämtliche Feuerwehren

Das Verdienst, die erste Initiative zu gemeinsamem Vorgehen der Niederösterreichs“ (also unabhängig von der Turnerorganisa
Feuerwehren in Niederösterreich ergriffen zu haben, scheint der tion) zu einer Besprechung einzuladen: Wie können die Versi
1865 gegründeten Turnerteuerwehr Baden bei Wien zuzukommen: cherungsgesellschaften zur Finanzierung der Feuerwehren her

~ angezogen werden? Der Antrag wurde für die nächste Sit

Schon 1867 hatte der Badener Turnverein den Gedanken ~ zung aufgehoben22.

(Gustav) Adolf Hellpapp, rurnlehrer, got‘
offensichtlich nicht moglich waren, suchte die Tur- tenfuhrer der rurnerfeuerevehr eaden

Baues siadtauChi,, Urne tun
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Drei Wochen später, am 28. Juni 1868, trafen sich nö. Feuer-2. Kontakte der Feuerwehren im Wiener Becken. Die Idee
von “Feuerwehrtagen“ taucht auf

Die Zeit arbeitete aber für die Idee der Zusammenarbeit. Gerade
in diesen Monaten waren mehrere diesbezügliche Aktivitäten zu
verzeichnen:

- Am 6. Mai 1868 beschloß die Badener Feuerwehrleitung, “zur
nächsten Gesamtübung“ die Gemeindevertretungen der umlie
genden Ortschaften einzuladen, um für die Gründung von Feu
erwehren im Raum Baden zu werben24.

- Diese Übung fand am 7. Juni 1868 unter allen Prädikaten eines
Festes statt: alle Turnerfeuerwehren des Bezirkes Baden mar
schierten “mit klingendem Spiel, truppenweise in geordneten
Reihen“ vom Bahnhof zur Schule, wo die Übung “mit großer
Präcision durchgeführt“ wurde. Die Gemeindevorstände von
Pfaffstätten, Traiskirchen und Tribuswinkel baten um Hilfe zur
Errichtung solcher Feuerwehren auch in ihren Ortsgemeinden.
Nach der Übung marschierte man zum Gasthof “zum Sand
wirth“, wo “recht wacker gekneipt“ wurde25. Auch bei dieser
Gelegenheit wurde wohl über gemeinsame Anliegen der Feu
erwehren gesprochen.

- Tags darauf bewährte sich die junge Turnerfeuerwehr Mödling
bei einem Brand ausgezeichnet26.

24 Baden, Prot. 6.5.1868. Traiskirchen, Pfaifstätten, Siegenfeld, Gumpoldskir
chen, Sooß, Tribuswinkel, ebenso Mödhng.

25 Bericht in ÖFZ 8-1868-30. “Baden. Sonntag den 7. d. M., war der Kurort in
der zweiten Nachmittagsstunde recht beiebt. Mit khngendem Spiei zogen
truppenweise in geordneten Reihen durch die Hauptstraße vom Bahnhof in
die Stadt alle, in den Badner Bezirk gehörigen Turner-Feuerwehr-Vereine, wei
che am uebungsplatze angelangt, vor dem Schulhause Front machten und
sodann in den Schulhof einmarschierten. Nach 3 uhr traf auch die neuerrich
tete Turner-Feuerwehr von Mödling ein. Die Gemeindevorstände von Pfaff
stätten, Traiskirchen und Tribuswinkel waren anwesend und nahmen recht
lebhaften Antheil an der uebung,... die anwesenden Gemeindevorstände
sprachen allgemein den Wunsch aus, in ihren ortsgemeinden, wo die Feuer-
wehren noch fehlen, dieselben zu errichten. Nach dem Schluß der Produktion
wurde um 5 Uhr abmarschiert und in dem Gasthause ‘zum Sandwirth‘ recht
wacker gekneipt. Die zeit der Abfahrt der Turnergäste erfolgte um 8 Uhr.“

wehrmänner aus dem Badener und dem Neunkirchener Raum
bei einer Großübung der Feuerwehr von Odenburg (Sopron)27.
Nicht in der Österreichischen Feuerwehr-Zeitung stand, daß die
Niederösterreicher “tags darauf“ (noch in Odenburg?) berie
ten: die von ihnen beobachtete “Entwickelung der freiw. Feu
erwehren“ lege “die Abhaltung regelmäßig wiederkehrender
Feuerwehr Tage“ nahe. Die Teilnehmer wollten “für deren
Durchführung ... wirken“28. Damit hatte der Gedanke überört
licher Zusammenarbeit den Badener Ortsbereich übersprungen
und war Gut mehrerer Feuerwehren geworden. Und es ging
nicht mehr um eine “Besprechung“, wie Hellpapp am 18.
Februar 1868 formuliert hatte, sondern bereits um “Feuer
wehrtage“.

Die Teilnehmer wurden damals wohl schon konkreter: Baden
sowie Wiener Neustadt mit ihren bedeutenden Feuerwehren
boten sich als mögliche Abhaltungsorte an. Beide fühlten sich
dem Projekt verpflichtet, beide zeigten eine gewisse Bereitschaft,
ihre Führer waren als Turnerfunktionäre Liberale und damit gei
stig miteinander verwandt.

- Im September 1868 führte die Feuerwehr Gloggnitz bei einer
Großveranstaltung “den Feuerwehr-Gästen“ den Galibert‘schen
Apparat vor29

26 Nacht vom 8. auf 9. 6. 1868. Bericht in ÖFZ 8-1868-30.
27 Bericht in öFZ 1-1868-37. “In oedenburg fand am 28. Juni eine Feuer-

wehrübung statt, woran 160 Dedenburger Feuerwehrleute und viele Gäste
aus Baden, Gloggnitz, Leobersdorf, Neunkirchen, Wiener-Neustadt und Vös
lau theilnahmen. Die Leistungen der Spritzen waren eminent, mit horizonta
ler Wurfweite von 126 Wiener Fuß (= 41,31 m) und mit verticaler Strahihöhe
von 96 Wiener Fuß (= 29,95 ml. Auch die Uebungen mit dem Rettungssack
und Sprungtuch erfreuten sich der allgemeinen Anerkennung.“ - Die Einla
dung Rösch‘ an die Turnerfeuerwehr Baden in Baden, Archiv FF. - Bericht im
Gedenkbuch des Oedenburger Turn- und Feuerwehr-Vereines. Handschrift
im Ungarischen Feuerwehrmuseum Budapest, Bericht über 1868. ich danke
der Museumsleitung für die Auskunft vom 10. 3. 1994.

28 Der Test in Dokument 7. Siehe ÖFZ 10-1868-38.
29 Dokument 19, [10]. Ein diesbezügliches Schreiben der FF Gloggnitz an die

Turnerfeuerwehr Baden vom 21.8.1868 in Baden, ArchivFF.
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3. Der Feuerwehrtag soll im Frühjahr 1869 stattfinden

Inzwischen hatte der Stadtvorstand Baden die Wiederwahl des
Hauptmannes Heinrich Gierth30 zur Kenntnis genommen31; was
die Feuerwehrleitung nun an Aktivitäten beschloß, mußte sie gut
überlegen, denn sie brachten vor allem ihr selbst zusätzliche
Arbeit, Belastungen freilich auch der gesamten Turnerfeuerwehr.
Schon in der Leitungssitzung vom 6. August 1868 wurde Hellpapp
erneut aktiv und schlug die Einberufung des Feuerwehrtages nach
Baden vor, beantragte aber - offensichtlich nach Diskussion -‚ die
Turnerfeuerwehr Wiener Neustadt zu fragen, ob nicht sie dazu
bereit sei, denn man wußte wohl um das große Maß an Arbeit32.

- Am 13. August 1868 schrieb Baden diesbezüglich an die Tur
nerfeuerwehr Wiener Neustadt, und nach Beratung am
20. August (gerade in dieser Sitzung beschloß diese ihre Tren
nung vom Turnverein und die Gründung einer “eigenen Kör
perschaft“33) antwortete diese am 21. August den Badenern:

Sie kenne den Wert von Feuerwehrtagen, sei auch bereit, einen
solchen einzuberufen, das Feuerlöschwesen in Wiener Neustadt
befinde sich aber gerade in Umgestaltung, daher komme für sie
erst ein Termin im Frühjahr 1869 in Frage, auch finde vom 6. bis
8. September 1868 in Braunschweig der 7. Deutsche Feuer-

30 Über ihn weiter unten, 20- 22.
31 Baden, Prot. 6.8.1868: “Der Stadtvorstand Baden zeigt dem Turnrate an, daß

er die wiederwahl des Hr. Gierth zum Feuerwehrhauptmann genehmigend
zur Kenntnis genommen habe.“

32 Ebd.: “Antrag des Herrn Hetpapp: Es werde ein n.ö. Feuerwehrtag in Baden
einberufen. Hr. Helipapp: Es werde angefragt, ob die Neustädter Feuerwehr
nicht gewitt wäre, genannten Feuerwehrtag einzuberufen. Angenommen.“
- 1890 noch war in Baden erinnerlich: “Jedoch man schreckte vor der gros
sen Arbeitslast zurück, und erst als wr. Neustadt die Einberufung eines Feu
erwehrtages ablehnte, gieng die Feuerwehrleitung daran, den Feuerwehrtag
für die Pfingsttage 1869 in Baden einzuberufen.“ in: Feuerwehr-FestzeitUng
zum 25jährigen Jubelfeste der!, freiwilligen Feuerwehr Baden. 6-8. Septem
ber 1890. Dort auch das einzige (gezeichnete) Porträt von Heinrich Gierth und
ein ebensolches von Eduard Eiermann.

33 Johann KRAPP, in: Feuerwehrzentrale der Stadt Wiener Neustadt. Eröffnung
am 9. Oktober 1982, 27.

34 Dokument 1. - Auch in Braunschweig beschäftigte man sich mit den The
men unterstützungskassen und Feuerversicherungen. Siehe H. SCHNEIDER,

wehrtag statt. Sollte Baden schon im Herbst 1868 bereit sein,
würde Wiener Neustadt gerne mitarbeiten34.
- In der Badener Leitungssitzung am 3. September 1868 wurde die

Sache weiter diskutiert: nach Schriftwart Moriz Rollet sollte man
auf die Vorschläge aus Wiener Neustadt eingehen, Hellpapp hielt
aber seinen Antrag bezüglich Baden aufrecht und behielt recht.
Auf Vorschlag von Hauptmann Gierth sollte eine siebenköpfige
Gruppe bis zur nächsten Sitzung die Möglichkeiten prüfen35.

- Die Gruppe prüfte sorgfältig, und am 15. September 1868 beschloß
die Feuerwehrleitung auf deren Vorschlag, den Feuerwehrtag nicht
mehr im Herbst abzuhalten, sondern im Frühjahr 186936.

4. Neue Dringlichkeit: Die Initiative des Abgeordneten
Steudel für eine “zeitgemäße Feuerlösch-Ordnung“

In diesen Wochen gediehen die Dinge außerhalb Badens weiter.
Am 29. August 1868 stellte der Abgeordnete zum nö. Landtag
Johann Heinrich Steudel zusammen mit acht anderen Abgeord
neten im nö. Landtag einen Antrag auf eine “zeitgemäße Feuer
lösch-Ordnung“37. Um ihm Gewicht zu verleihen und eine brei
te diesbezügliche Zustimmung in der Bevölkerung zu signalisie
ren, schlug er eine Unterstützungspetition aller schon bestehen
den Feuerwehren an den Landtag vor.

Die Beziehungen der deutschen und der österreichischen Feuerwehren von
1861 bis 1936 = Niederösterreichische Feuerwehrstudien Bd. 2, wien 1990,
11!.- Siehe auch ÖFZ 14-1868-52b.

35 Baden, Prot, 3.9.1868: “Herr Gröger: Es solle auf die Neustädter Vorschläge
eingegangen werden. Herr Hellpapp hält seinen früheren Antrag aufrecht.
Antrag Hellpapp angenommen. Herr Gierth: Ausschuß von 7 Mitgl. zusam
menzusetzen, welche aus der gesamten Mannschaft gewählt werden sollen.
Antrag von 7 Mitgl. angenommen. Rollet: Vertagung bis nächstes Frühlahr
oder Herbst. Prix: Die in den Ausschuß eintrettenden Gierth, Hellpapp, Grö
ger, Czerni, Wutzel, Eiermann R. haben in nächster Sitzung über die Mög
lichkeiten zu berichten. Rollet Vertagung fällt.“

36 Baden, Prot. 15.9.1868. “1. Gegenstand: Refferat des Feuerwehrausschusses. Der
niedergesetzte Ausschuß beantragt, den Feuerwehrtag dieses Jahr nicht mehr
abzuhalten. Angenommen. Helipapp: Es solle der Feuerwehrtag von der Badener
Feuerwehr das nächste Frühjahr selbst in Augenmerk genommen werden.“

37 Dokument 2. Zu diesem Antrag und seinen Trägern siehe unten, 57-61, zur
Person von Johann Heinrich Steudel unten, 58 Anm. 19.
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Die Gelegenheit war günstig: Am 8. September 1868 fand in
Vöslau eine Spritzenprobe statt, an der auch mehrere auswärti
ge Feuerwehren teilnahmen38. Deren Vertreter sprachen dort -

im Sinne der offensichtlich weiter wachsenden Einigungsbestre
bungen - auch über “größere Gleichförmigkeit“. Steudel kam zu
dieser Besprechung, und am 12. September 1868 bat der Haupt
mann der Turnerfeuerwehr Wiener Neustadt, Dr. Josef Wed139,
alle schon bekannten Feuerwehren, über den Landtagsabgeord
neten ihres Wahlbezirkes eine Petition an den nö. Landtag zu
richten - die erste gezielte gemeinsame Aktion der niederöster
reichischen Feuerwehren, noch vor der Verbandsgründung40.

Dr. Josef Wedl bOtet
die schon bestehen
den Feuerwehren,
Petitionen zugunsten
desAntragssteudeian
den ob, Landtag zu
senden,
A~h,,FfHaqnbu,g

38 ÖFZ 14-1868-52b: ‘Am 8. september fand die feierliche uebergabe der
durch Dr. Theodor Freiherrn v. Raule angekauften und der Vöslauer, von ihm
in‘s Leben gerufenen Feuerwehr geschenkten Feuerspritze statt. um halb 4
uhr Nachmittags marschirten die sämmtlichen, aus den umliegenden Ort
schaften gekommenen uniformirten Löschmannschaften mit klingendem
spiele auf dem Kirchplatze auf, wo selbst ein Quarrä formirt war Die Ein
ladung vom 28.8.1868 erhalten in Baden, ArchivFF, abgedruckt in Festschrift
FF Bad Vöslau 1990, 10. — 4.9.1868 (FF Baden): “Lieber Herr Gierthl Eben
theilt mir Leobersdorf mit daß fast sämmtliche Mannschaft in ganzer Ausrü
stung erscheint und es wäre uns sehr angenehm wenn Feuerwehr Baden
ebenso zum 8. sept. erschiene. Ist es Ihnen daher möglich so ersuche dassel

Der 7. Deutsche Feuerwehrtag in Braunschweig vom 6. bis 8.
September 1868, an dem auch einige Niederösterreicher teil
nahmen, fachte die Begeisterung für ein Zusammenwirken in
Verbänden neu an, und in deren Gefolge rief die Österreichische
Feuerwehr-Zeitung Anfang Oktober 1868 zu “Provinzial-Feuer
wehrtagen“ auf, deren es in Österreich noch viel zu wenige
gäbe. Durch “Zusammenhalten“ könnten “eine Anzahl von ein
zelnen Corporationen zu einer großen mächtigen Corporation
werden“ - Von “solchen Generalversammlungen aus“ könne
“indirect auf die Gemeinden, ja noch mehr, auf die Regierung
selbst gewirkt werden, damit der Staat nichts versäume, was in
Beziehung auf die Feuerverordnungen in sein Ressort gehört“41 -

5. Termin und Ort werden festgelegt Pfingsten 1869 in Baden

In der Sitzung der Badener Feuerwehrleitung am 12. Februar 1869
nahm Hellpapp das Thema erneut auf: Er werde sich mit der Tur
nerfeuerwehr Wiener Neustadt ins Einvernehmen setzen42. In der
selben Sitzung nahm man ein Probeexemplar der seit 1868 in Mün
chen erscheinenden Feuerwehrzeitung Zeitung für Feuerlöschwesen
“zur Kenntnis“. Umso genauer konnte man sich nun auch über die
Verbandsaktivitäten etwa im benachbarten Bayern informieren und
auch in Österreich Ziele entwickeln, die anderswo längst erreicht
waren. Die Deutsche Feuerwehr-Zeitung aus Stuttgart hatte Baden
ebenso wie die Kremser Turnerfeuerwehr längst abonniert.

Da Wiener Neustadt bis zum 26. Februar 1869 nicht antwortete,
wurde Hauptmann Gierth beauftragt zu urgieren43. Am 9. März
1869 teilte nun Hauptmann Dr. Josef Wedl mit, Wiener Neustadt sei
grundsätzlich bereit, den Feuerwehrtag auszurichten, aber wegen

be zu veraniaßen um eine größere Gleichförmigkeit zu erreichen. Wir schrei
ben zu demselben zwecke heute noch nach Mödling und Wr. Neustadt...“

39 Über ihn siehe unten, 22 f. Der Antrag Steudei Dokument 2.
40 siehe unten, 61 f.
41 ÖFZ 15/16-1868-53.
42 Baden, Prot. 12.2,1868: “Hellpapp bezüglich des Feuerwehrtages wird sich

mit der Neustädter Feuerwehr ins Einvernehmen gesetzt u. auf die nächste
Tagesordnung gesetzt.“ (Eilige sitzungsmitschriftl)

43 Ebd., 26.2.1869: “in Bezug des Feuerwehrtages in Baden soll, da noch keine
Antwort angekommen, eine Anfrage an die Neustädter TFW bezüglich des
sen gerichtet werden. Herr Gierth beauftragt.“
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der Umwandlung der Turnerfeuerwehr in eine “allgemeine Feuer- wohl auch finanzielles Risiko bedeutet, besprochen werden.
wehr“ und wegen des Baues einer Turnhalle mit Steigerhaus könne
man den Feuerwehrtag nicht vor August 1869 “realisiren“BM.

So lange wollte man aber in Baden nicht mehr warten und nahm die
Dinge nun selbst in die Hand. Am 12. März 1869 fiel in der Badener Feu
erwehrleitungs-Sitzung die Entscheidung: Hellpapp beantragte die
Abhaltung des Feuerwehrtages in Baden “zur Zeit der Pfingsifeiertage“,
und Hauptmann Gierth entwickelte sogleich ein Organisationskonzept45:

1. Die interne Arbeit der Badener Feuerwehr darf nicht ent
scheidend behindert werden, daher ist ein “Comit&‘ von
Personen (bald genannt “Fünfer-Comitö“) mit der Gesamt-
abwicklung zu beauftragen:
Hauptmann Heinrich Gierth
Rottenführer Adolf Helipapp,
Rudolf Ejermann,
Adolf Eiermann und
Anton Prix (“Schriftwart“).

2. Das Comitö darf sich verstärken.
3. Es ist in seinen Entscheidungen frei und hat lediglich in den

Sitzungen der Feuerwehrleitung zu berichten.
4. In einer “Versammlung sämmtlicher Feuerwehrmitglieder“

soll das Unternehmen, das für die Feuerwehr viel Arbeit und

44 Dr. wedi an die Feuerwehr Baden am 9.3.1869, Baden, Archiv FF: “verehr
ter Herr Kamerad! Wir sind hier bereit den Feuerwehrtag abzuhalten, können
aber vor August nicht an die Realisirung denken, da es im Werke ist die Tur
nerfeuerwehr in eine allgemeine Feuerwehr umzuwandeln, da weiters eine
Turnhalle mit Steigerhaus in Aussicht ist und da wir mit der Gemeinde in
Unterhandlung sind, sollte Baden die Sache früher realisiren können, so ste
hen wir ohneweiters zurück. Mit herzlichem Gruße Ihr ergebener Genosse Dr.
Wedl. Wr. Neustadt 9. März 1869.“

45 Baden, Prot. 12.3.1869: “Antrag Hellpapps. Es solle der niederöst. Feuerwehr-
tag in Baden abgehalten werden, wird angenommen, und zur Zeit die Pfingst
feiertage bestimmt. Herr Gierth 1: Niedersetzung eines Ausschusses der den
TFTag durchzuführen hat, mit dem Rechte der Verstärkung und nur verpflichtet
die Beschlüsse in den regelmässigen Sitzungen der Feuerwehrleitung mitzuthei
len. Herr Gierth Ii: Im Antrag III Einberufung einer Versammlung sämmtlicher Feu
erwehrmitgl. behufs Besprechung des abzuhaltenden Feuerwehrtages.‘
Gierths Anträge 1. und II. angenommen.
Gierths Antrag das Comitä bestehe aus fünf Mitgliedern Gierth, Hellpapp,
Eiermann Rudolf, Eiermann Adolf & Prix Anton angenommen.“

46 Geboren 19.10. 1840 in Alland, getauft ebd. 22.10.1840 (evangelisch AB.).

den evangelischen Badener Schmiedes46 und besuchte den drei
jährigen Kurs für Tierärzte am “k. u. k. Thierarznei-lnstitut“, der
heutigen Veterinärmedizinischen Universität, der zur Niederlas
sung im gesamten Kaiserstaat berechtigte47. Er war Tierarzt in

Vater: “Heinrich Gottfried Gierth, gebürtig von Weisig in Sachsen, Evang.
Prot. A.c“; auch dessen Vater Johann Gottfried war “Schmidtmeister“. Mut
ter: Anna Margaretha geb. Kauth, geb. in Schmehingen, Bayern, ebenfalls
evang. AB. Siehe röm. kath. Pfarramt Baden-St. Stefan, Taufbuch Tom. X,
fol. 262. Für die Auskunft vom 22.11.1993 danke ich bestens. - Laut carl
cALLIANO, Biographische Skizzen aus Badens Gegenwart und Vergangen
heit, Baden 1912 war der Vater “Schmiedmeister in der Vöslauerstraße“.

47 Aufnahmebedingungen waren nach dem Studienpian vom 16.7.1857 Untergym
nasium bzw. Unterrealschule sowie ein Alter von 17-24 Jahren. (Akademische
Grade durfte nur die Medizinische Fakultät der Universität Wien für Absolventen
vergeben, die fertige Ärzte waren.) Ab 1871 sechs Gymnasial- oder Realschul
klassen und Aufnahmsprüfung, ab 31.12.1896 Hochschulcharakter: Matura und
vier Jahre, ab 31.12.1908 fakultative Erlangung des Grades “Dr. med. veterina
riae“ mit Dissertation und Rigorosum. - Dazu Josef SCHREIBER, Die Tierärztliche
Hochschule in Wen. Ihre Gründung, Geschichte, Lehrpläne und Gebäude. In: 200
Jahre Tierärztliche Hochschule in Wien. Festschrift, hsg. vom Professorenkollegium
der..., Wien 1968, 79-84. - Im Archiv der Universität sind nur die Studentenlisten
bis 1853/54 erhalten, das Studium Gierths ist daher dort nicht nachweisbar, das
Wiener Institut war aber das einzige seiner Art im Kaiserstaat Österreich, - Gierth

6. Die Hauptfiguren der Verbandsgründung: Heinrich
Gierth und Dr. Josef WedI

An der Spitze des Fünfer-Comitös stand Heinrich Gierth. Über ihn ist
genauer zu berichten. Er war Sohn eines aus Sachsen stammen-

Heinrich Gierth, Hauptmann der Turnerfuerwehr Dr Josef Werl?, Hauptmann der rurnerfeue,wehr Wie.
Baden ner Neustadt, erster Obmann des_Verbandes der fm,,
ru,sieeuhnunsun~ tunS Or.n;naien Lehr,aal der FF Baden willigen und rurnerreuerwe?nren Niedemnterreichs‘

didarshinder d,ienresn,ndrur Nar,nnadnbl,urdek 55 iO0.n7u II)
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Baden sowie Mitglied des Badener Turnvereins und gehörte zu
den ersten und bald führenden Mitgliedern der aus dem Turnver
ein 1865 entstehenden Turnerfeuerwehr48. Am 17. Dezember
1867 wählte der Turnrat den erst 27jährigen zum Hauptmann der
Feuerwehr, am 6. August 1868 wurde er wiedergewählt. Er trat
stets für Disziplin ein49, 1870 wurde die Drucklegung eines
“Gierth‘schen Uebungskalenders“ beschlossen. 1873 schied er,
der entscheidend zur Entstehung des Nö. Landesfeuerwehrver
bandes beigetragen hatte, aus dem nö. Feuerwehrwesen aus und
übersiedelte als Tierarzt nach St. Johann im Pongau. Dort stand er
der eben sich gründenden Feuerwehr beratend bei50. Er wurde
dann “k. k. Bezirks-Thierarzt“, wandte sich immer mehr der

hat nie den Akademischen Grad “Dr.“ geführt, auch in seinen Publikationen, auf
seinem Briefkopf und auf der Totenparte scheint ein solcher nicht auf.

48 Er war unter ienen Turnern, die sich am 14.2.1865 zur Turnerfeuerwehr mel
deten. Am 9.1. und am 26.6.1865 nahm er an den Verhandlungen zwischen
Gemeindevertretung und Turnrat zwecks Gründung der Turnerfeuerwehr teil.
- 1870 gab es eine Vertrauenskrise Feuerwehr - Gierth. Baden Prot. 31.5.1870
ohne Gierth. “Rollett beantragt, daß das Feuerwehrarchiv dem Hauptmann
abverlangt werden. Angenommen.“ Ebd. 15.6.1870: “Austrittserklärung des
Hauptmannes H. Gierth... Fitzga: beantragt, demselben eine Motivirung des
Austrittes abzuverlangen... Eigner beantragt den Hauptmann seiner
4Wöchentlichen Dienst zeit zu entheben. Fitzga spricht gegen diesen Antrag,
da durch diese Enthebung seinem Austritte gleich beigestimmt werde und sein
Antrag bezügl. Motivierung gleich wegfiele.“ Beschluß: Gierth wird zur schrift
lichen Motivierung aufgefordert. In der Sitzung vom 2.8.1870 führte Gierth
bereits wieder den Vorsitz, die Sache wurde nicht mehr erwähnt.

49 Eduard Eiermann schrieb über ihn im Badener Boten 3/1 874: “Gierth hat
trotz mancher Schwächen, die nicht geläugnet werden sollen, das unbestrit
tene Verdienst, nicht nur im Innern des Feuerwehrinstitutes eine exempla
rische Disziplin aufrechtzuerhalten, sondern auch nach Außen hin mit Erfolg
für die Ausbreitung und Verbesserung des Institutes in ganz Niederösterreich
gewirkt zu haben und außerdem für das zustandekommen eines der Gegen
wart angepaßten reuerpolizeigesetzes thätig gewesen zu sein. Mithin Ehre,
wem Ehre gebührt. Gegen die Trennung der bevormundeten Feuerwehr vom
Turnvereine an sich ist nichts einzuwenden und bin ich selbst 5chon im Jahre
1867 dafür eingetreten, damals ohne Erfolg.“ Damit will Eiermann wohl
sagen, daß auch Gierth schon 1867 für eine Abnabelung der Feuerwehr vom
Turnverein eintrat.

50 Dazu tOD Jahre Salzburger Landesfeuerwehrverband, Salzburg 1981, 503-
505. Auf sein Anraten bat St. Johann die Turnerfeuerwehr Baden Ende Okto
ber 1973 um die leihreise überlassung einer Beiltasche, um sie nachmachen
zu können. Schreiben in Baden, Archiv FF. Anläßlich ihres GründungsfesteS
am 16.8.1874 beschloß die Feuerwehr St. Johann eine Eingabe an Salzbur
gar Landtag zur Erlassung einer Feuerpolizeiordnung für dieses Kronland.
Durchaus möglich, daß sie Gierth angeregt hatte, der sich sechs Jahre zuvor
für eine solche in Niederösterreich eingesetzt hatte. Siehe 100 Jahre..., 505.

Viehzucht zu, veröffentlichte in den achtziger Jahren zahlreiche
diesbezügliche Zeitungsartikel und faßte sie 1892 in einem Buch
zusammen51. Schon davor resignierte er als Bezirks-Thierarzt
und arbeitete als “Wirthschaftsrath“ bei der herrschaftlichen
Schmidtmann‘schen Güterwaltung auf Schloß Grubhof bei
Lofer. 1895 war er bereits “Wanderlehrer“ der k.k. Landwirt
schafts-Gesellschaft Salzburg und wohnte in der Stadt Salzburg,
wohl um 1905 ging er, nun in Wien beheimatet, als angesehe
ner und öffentlich ausgezeichneter Ministerialkonsulent für Vieh
zucht und Alpenwirtschaft in Pension und scheint seinen Lebens
abend (bei seiner Tochter und deren Gatten?) in Wels verbracht
zu haben52. Er starb 26. Mai 1920 im Krankenhaus dieser Stadt

51 Vor allem in: Landwirthschaftliche Zeitung, Beilage zu Salzburger Volksblatt.
Heinrich GIERTH, Pinzgauer Viehzucht. Beiträge zur Verbesserung und Ver
edelung der Pinzgauer Rinderrasse. Den bäuerlichen Züchtern im Lande Salz
burg als Lesebuch gewidmet von ...‚ frei resignirter k.k. Bezirks-Thierarzt, d.
z. Wirtschaftsrath bei der herrschaftlich Schmidtmann ‘schen Güterverwal
tung in Schloß Grubhof bei Lofer. Salzburg 1892, Verlag von Herm. Kerber,
105 Seiten, Das Rarissimum in der Bibliothek der Veterinärmedizinischen uni
versität Wien, Signatur 4455. Eine weitere Publikation: Denkschrift über die
Veredelung der Pinzgauer Rinderrasse und über die Gründung einer Pinz
gauer Heerdbuch-Gesellschaft, Salzburg 1892, 29 Seiten, Signatur 9294.
Ablichtungen nun in LFKDO NÖ.

52 Die Lebenustation Lofer erwähnt in den beiden Druckschriften. Feuerwehrar
chivar Leopold Giczi IBaden) stellte mehrere Schriftstücke zur Verfügung, wofür
ihm zu danken ist: 1. Drei bezüglich der Beiltaschen (1873-18741.2. Ein Tele
gramm vom 1.4.1890 aus Salzburg: “Herzliches gut Heil vom alten Haupt
mann. Gierth.“ 3. Ein Dankschreiben an die FF Baden (1.10.1895> für eine Ein
ladung zum Festkommers 30 Jahre FF Baden: “... Ich danke ihnen bestens für
diese freundliche Erinnerung und verbinde damit die herzlichsten Wünsche für
das fernere Blühen und Gedeihen der 1 freiwilligen Feuerwehr Baden, der Toch
ter des mir stets in lieber Erinnerung stehenden Badener Turnvereinen... Mit
deutschem Gruß und Handschlag Heinrich Gierth.“ Briefpapierkopf: “Heinrich
Gierth fr. resig. k. k. Bezirks-Thierarzt. Wanderlehrer der k. k. Landwirthschafts
Gesellschaft Salzburg. Adresse: Salzburg, Auerspergstrasse Nr. 14, 1. Stock.“ 4.
Erlaubnis vom 6.5.1914, sein Bild im “Festbericht“ (50 Jahre FF Baden?> zu brin
gen: “,„daß ich mich durch die Aufnahme meines Bildes in den Festbericht
besonders geehrt und zu bestem Dank verpflichtet fühlen werde Von ande
rer Hand geschrieben, zittrige eigenhändige Unterschrift. Briefkopf: “Regie
rungsrat Heinrich Gierth. Ministerialkonsulent für Viehzucht und Alpenwirt
schaft i. R. Wohnung: Wien Vll/1, Rotmühlgasse 5.“ Adresse durchgestrichen,
statt “Wien, am ‚““Wels 6. Mai 1914“. Von einem Festbericht 1914 ist Feu
erwehrarchivar Leopold Giczi nichts bekannt. Das Original des einzigen uns
bekannten Bildes von Gierth, eine Tuschezeichnung eines gewissen “Mayer
hofer. 1890“, hängt heute im Sitzungszimmer der FF Baden. Reproduziert in
Feuerwehr-Zeitung zum 25jährigen Jubelfeste der 1. freiwilligen Feuerwehr
Baden, 6.-8. September 1890., ebenso in Das große nö. Feuerwehrbuch, 30.

21



und wurde - nicht weit von August Göllerich, dem Gründer des Mödling, Wiener Neustadt und Neunkirchen kehrte er 1868 aus

Oö. Landesfeuerwehrverbandes - auf dem Evangelischen Fried
hof begraben. Den Kontakt zur Badener Feuerwehr und zu dem
von ihm mitbegründeten Nö. Landesfeuerwehrverband verlor er
langsam, dessen Verbandszeitschrift erwähnte seinen Tod nicht
mehr53.

Eine weitere Hauptfigur des 1. nö. Feuerwehrtages und der Ver
bandsgründung war Dr. Josef Wed154, Hauptmann der Turner-
feuerwehr Wiener Neustadt. Mehrere seiner Verwandten waren
in Wiener Neustadt beheimatet (Pfarre Neukloster), er wurde am
6. Dezember 1835 in Wien geboren, maturierte dort und stu
dierte in Innsbruck und Wien Rechtswissenschaften. Während
der lnnsbrucker Studienjahre lernte er das Feuerwehrexperiment
des Turnlehrers Franz Thurner in dieser Stadt kennen und war,
zugleich an der Turnsache interessiert, unter ihm Feuerwehr-
mann55.

Nach gerichtlichen und advokatischen Praxisjahren in Wien,

53 Die Totenparte ist dem Sammlerfleiß von L. Giczi zu danken. “Regierungsrat
Heinrich Gierth ... Besitzer des gold. Verdienstkreuzes mit der Krone, Ritter
des Franz Josef-Ordens, Ehrenbürger vieler Gemeinden u.s.w am 26. Mai
1920 “nach längerem Leiden . Einsegnung “in der Leichenhalle des All
gemeinen Krankenhauses in Wels und hernach auf dem evangelischen
Friedhofe beerdigt.“ unterzeichnet Sohn Dr. Heinrich Gierth, Notar in Pet
schau 1= Beöov nad Teplou, Kreis Tepl, Böhmenl, Tochter Mizzi Klein und
Schwiegersohn Gustav Klein sowie Hermine Klein, Schwägerin. - Der alte
Evangelische Friedhof von Wels wurde 1930 an den Stadtrand verlegt, das
Grab Gierths ist also nicht mehr erhalten. Für diese Erkundung danke ich den
Feuerwehrkameraden Gerhard Filla und Fritz Müller von der FF Wels. - Laut
cALLIANI, a.a.O., wurde Gierth 1891 Ehrenmitglied der EF Baden.

54 Geburtsdatum, lnnsbrucker Feuerwehrjahre mit Franz Thurner bisher unbe
kannt, bezeugt im gedruckten Beiblatt zu einem Porträt Dr. Wedls. Advokat
in Wr. Neustadt, 1862 Mitbegründer des dortigen Turnvereinen und erster
Hauptmann der Turnerfeuerwehr, im parteipolitischen und kommunalen
Leben stark verankert, Vizebürgermeister, Landtags- und Reichsratsabgeord
neter, 1876 Mitglied des Ständigen Ausschusses der nö. Feuerwehren und
dessen Obmann (= erster Landesfeuerwehrkommafldaflt), 1893 “durch
widrige umstände“ Niederlegung der Obmannstelle des Nö, Landesfeuer
wehrverbandes und übersiedlung nach Wien. Obwohl promovierter Jurist,
Vertreter der Firma Reginald czermack (Teplitz, Böhmen) in Wien (in einem
Schreiben an die FF Weitra bietet er seine Dienste als solcher an), gest.
21.1.1901 (“im 66. Lebensjahre“, in Gotha eingeäschert (damals war dies in
Wien noch nicht möglich), 31.1.1901 Beisetzung der Asche in der Familien-

Mödling nach Wiener Neustadt zurück und wurde 1869 dort
Advokat. Angeblich gründete er 1861 den 1. Wiener Turnver
ein56, an der Gründung der Vereine von Mödling und Wiener
Neustadt war er nachweislich beteiligt. Überzeugter Deutsch
Liberaler57, stand er in enger Verbindung mit den Vertretern die
ser politischen Gesinnungsgemeinschaft auch in Wien (z. B.
Johann Heinrich Steudel) und konnte leicht die für die nö. Feu
erwehren nützlichen Kontakte zu Politikern herstellen. 1869
wurde er Gemeinderat von Wiener Neustadt, 1870 erster Stadt
rat und Bürgermeister-Stellvertreter, 1871 Landtagsabgeordner,
später sogar Reichsratsabgeordneter (im Fortschrittsklub, später
im neuen Fortschrittsklub). Obwohl begeisterter Turner, sprach
er sich früh für eine Abnabelung der Feuerwehren von den Turn
vereinen aus: am 20. August 1868 beschloß die Turnerfeuerwehr
Wiener Neustadt - vermutlich als erste - ‚ sich vom Turnverein zu
trennen und eine eigene Korporation zu gründen. Der zweite
und der dritte nö. Feuerwehrtag fanden unter seinem Vorsitz
1870 und 1871 in Wiener Neustadt statt. Am 29. Oktober

gruft auf dem Friedhof Wiener Neustadt.
55 “Im Jahre 1858 finden wir ihn bereits als Feuerwehrmann, als Mitbegründer

der lnnsbrucker Rettungs-Abteilung.“
56 In der spärlichen Literatur über diesen Verein ist von einer Gründerschaft Dr.

Wedls nicht die Rede, eher kommt wohl eine Mitgründerschaft in Frage. Für
die Mitteilung danke ich Mag. Günter Schneider.

57 Als in der Monarchie die Böhmen (Tschechen) mit den Ungarn gleichgestellt
werden sollten (“Fundamentalartikel“ vom 10.10.1871), nahm Wedl an einer
“conferenz der deutschen Abgeordneten“ am 27. September 1871 mit
ungarischen Politikern in Wien teil. Diese erhielt von Deäk die zusicherung,
ein “böhmisches Staatsrecht“ niemals zuzulassen. Die Deutschliberalen
fürchteten bei einer Aufwertung des slawischen, vor allem des tschechischen
Elementes eine Gefährdung der Vormachtstellung des deutschen Elementes
in der Monarchie, die Ungarn eine Verringerung des magyarischen Einflusses
seit dem Ausgleich von 1867.- Zwei Jahre vorher, 1869, hatte sich Dr. Wedl
für einen gesamtösterreichischen Feuerwehrverband ausgesprochen, aber
(aus ldeutschlnationalen Gründen) gegen einen österreichisch-ungarischen:

und werde ich dort zwar gegen die Gründung eines österr.-ungarischen
Feuerwehrverbandes aber für Schaffung eines ‘deutsch österr. Feuerwehr
verbandes“ im Anschlusse an den Deutsch-österr. Turnkreis eintreten.“ Dr.
Wedl an die Feuerwehren am 258.1869: Bereitschaft, sie in Klagenfurt zu
vertreten. Baden, Archiv FF. In Niederösterreich wollte Dr. Wedl also die
Unabhängigkeit von den Turnvereinen, im gesamtösterreichischen Raum
aber die Einbindung in den Turngau.
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187658 wurde er erster Obmann des “Verbandes der freiwilligen An der Wiege des Nö. Landesfeuerwehrverbandes standen auf-

und Turnerfeuerwehren Nieder-Oesterreichs“ und damit erster
Landesfeuerwehrkommandant“ im heutigen Sinn.

Mit 2. März 1893 schied er als Rechtsanwalt aus59, im Mai 1893
legte er “aus widrigen Umständen“6° die Obmannsstelle des Nö.
LandesfeuerwehrverbandeS zurück und ging nach Wien, wurde,
obwohl graduierter Jurist, (wohl aus finanzieller Notwendigkeit)
sogar Vertreter der Feuerwehrgerätefirma Reginald Czermack
aus Teplitz in Böhmen und starb am 21. Jänner 1901 in Wien61

58 Bis dahin war der jeweilige Vorort des nächsten Feuerwehrtages das aus
führende “Organ“ des Nö. Landesfeuerwehrverbandes (1871/72 Krems,
1873/74 St. Pölten, 1874/75 Mödling),

59 Eintragung in die Advokatenhiste des k.k. Justizministeriums 9.1.1869, am
selben Tag wie Dr. weitlof. - Kein Hinweis darauf, ob Dr. Wedl als Advo
kat freiwillig ausschied oder sein Ausscheiden infolge nicht standes-
gemäßen Lebenswandels erzwungen wurde. Auskunft der Osterrei
chischen Rechtsanwaltskammer, Wien (Frau Bedrich) vom 7.12.1993. -

5.3.1893 noch Wahl in den engeren Ausschuß der Unterstützungskasse.
Mitth. Nö. LFV 4-1893-3f. und W/ener Neustädter Bezirksblatt Nr. 15,
12.4.1893, 5. 4. - Ebd., Nr. 11, 15.3.1893: “Resignation. Der Comman
dant des hiesigen k.k. priv. uniformirten Bürgercorps, Herr Major Dr. Josef
Wedl, resignirte auf diese Ehrenstelle.“ - Noch 9.7.1892 Wiederwahl als
Hauptmann der FF. Ebd., Nr. 27 vom 5.7.1892, Seite 3. - Kurzer Nachruf
in Feuerwehr-Signale 9-1901-1 (5.2.1901): “... legte seine Advokatur in
Wiener Neustadt zurück und privatisirte in Wien, wo ihn nun der Tord
ereilte.“ Dort bezeugt: 23.1.1901 Transport des Leichnams nach Gotha
zur Verbrennung.

60 So (wohl> Schneck im Nachruf in Mittheilungen des nb. LFV 2-19D1-3f.
Nach dieser Quelle hatte er sich im Privatleben finanziell übernommen:
“Wo es galt, für irgendeine Sache nützlich zu sein, da brachte Dr. Wedl
auch materielle Opfer. Dabei vergaß er auf sein eigenes Ich und gelangte
in finanzielle Schwierigkeiten.“ - Am 28.5.1893 verlas Karl Schneck im
Ausschuß des Verbandes ein Schreiben Dr. Wedls, mit dem dieser “seine
Stelle als Obmann des Landesverbandes niederzulegen erklärt“. Die Ver
sammlung nahm dies “mit dem Ausdrucke des tiefsten Bedauerns zur
Kenntnis und spricht dem scheidenden Obmanne für seine langjährige und
hochersprießliche Thätigkeit im Dienste der Feuerwehrsache den besten
und innigsten Dank aus.“ Mitth. Nb. LFV 6-1893-2. - Beim Landesfeuer
wehrtag in Langenlois am 25.6.1893 wurde Karl Schneck neuer Obmann,
dieser verlas auch den noch von Wedl verfaßten Tätigkeitsbericht. Wedl
griff auch noch in die Diskussionen des Feuerwehrtages ein. Dr. Moriz

fallend junge Männer. Die Turnerbewegung war in Österreich
erst seit acht Jahren eine Institution (1. Wiener Turnverein 1861),
ihr Schwung der Anfangsjahre übertrug sich auch auf die frühen
Feuerwehren. Eine altgediente, verdienstvolle Funktionärsgene
ration in Spitzenpositionen gab es 1869 weder in der Turner-
noch in der Feuerwehrführung. Gierth war zur Zeit des 1. nö.
Feuerwehrtages 1869 29 Jahre alt, Eduard Eiermann, Gründer
der BadenerTurnerfeuerwehr und der FeuerwehrTraiskirchen 25
Jahre62, Hellpapp 32, Dr. WedI und Dr. Weitlof 63 34 und Dr.
Hans Stingl 6437 Jahre.

Weitlof wurde auf Wunsch Schnecks “Ehrenpräsident“ des Verbandes mit
der Aufgabe, diesen nach außen zu vertreten. Ebd., 7-1893-1 bisS. - Die
Österreichische Verbands-Feuerwehr-Zeitung überging das Ausscheiden
des auch im Österreichischen Feuerwehr-Ausschuß hochangesehenen Dr.
Wedl.

61 Die Leiche wurde am 23.1.1901 nach Gotha überführt und dort verbrannt
(in Wien war dies damals noch nicht möglich), die Urne wurde am 31.1.1901
im Familiengrab auf dem Friedhof von Wiener Neustadt im Beisein auch
einiger Mitglieder des Ausschusses des Nö. Landesfeuerwehrverbandes bei
gesetzt.

62 Ebd., “,‚als Sohn eines Lederhändlers, 1844 in Baden geboren“. Später Bio
graphie in Badener Bote 1891.

63 Dr. Weit/of. Geb. 28.1.1835 in Prag, Gymnasium, Studium und Dr. lur. in
Wien (1858), 1868-1873 Advokat in Krems (“Der ... ernannte Advokat
Herr Dr. weitloff hat sein Amt bereits angetreten und seine Kanzlei am
Pfarrplatz Nr. 268 eröffnet.“ Kremser Wochenblatt Nr. 36, 5.9.1868).
Gründer und Obmann des dortigen “constituzionellen Fortschrittsverei
nes“ (Kr. W. 81. Nr. 44, 31.10.18681. 1873 übersiedlung nach Wien. Vor
kämpfer für Bestrebungen des Deutschtums, 1871 nb. Landtags-, 1881
Reichsratsabgeordneter, 1891 Landesausschuß (= heute Landesrat), 1880-
1905 (Gründer und> Obmann des Deutschen Schulvereines, Obmann der
Unterstützungskasse der nö. Feuerwehren, 25.6.1893 Ehrenpräsident des
Nö. Landesfeuerwehrverbandes, gest. 2.3.1905. Dazu Mitth. Nö. LFV 3-
1901-lf. und 3-1905-1f.

64 Dr. Stingl. Geboren um 1832 in Eger/cheb (Böhmen), 1862 Advokaturskan
didat in Krems; stellte am 7.4.1862 den Antrag auf Gründung eines Turnver
eines in Krems. G. SCHNEIDER, Entwicklung, 42f.; 9.1.1869 als Advokat in
Krems “eingetragen“, starb daselbst im 61. Lebensjahr am 28.9.1893 an
“Gehirnödem und Zucker“ und wurde nach Graz überführt. Auskünfte der
Österr. Rechtsanwaltskammer in Wien und des r. k. Pfarramtes Krems-St. Veit
(Sterbebuch L, 101. 309, Reihezahl 318/1893) am 29.11.1993.

23



III. Die Vorbereitungen für den Feuerwehrtag in Baden

1. Das Einladungsschreiben

Bis Pfingsten waren nur mehr zwei Monate, das Comit~ mußte
also sofort tätig werden. Schon am 18. März 1869 ging die hand
geschriebene Einladung an die Feuerwehren65.

Freiwillige Turner-Feuerwehr zu Baden.
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Wie sehr die Einigungsbestrebungen am Anfang standen,
zeigt schon, daß die Badener nicht sicher waren, ob sie mit
den ihnen bekannten 19 Feuerwehren66 schon alle in Nie
derösterreich bestehenden erfaßt hatten. So baten sie drin
gend um die Bekanntgabe weiterer eventuell existierender.
Es gab wohl Listen von der gemeinsamen Aktivität 1868
bezüglich des Steudelschen Antrags her, und manche Feuer-
wehren des Badener und des Wiener Neustädter Raums kann
ten sich von Festen, etwa in Ödenburg und Vöslau. Eine kom
plette Übersicht war wohl nicht möglich, denn es entstanden
- jeweils als örtliche Initiativen - immer neue Feuerwehren,
deren Existenz nicht immer an die k.k. nö. Statthalterei (als
Vereinsbehörde wegen der Approbierung der Statuten)
gemeldet wurde, da manche sich als Gemeindeinstitute ver
standen. So war der Badener Turnerfeuerwehr die Existenz
wichtiger Feuerwehren nicht bekannt: Hamburg (gegründet
1863), Pötzleinsdorf (1865), Hadersdorf am Kamp und
Scheibbs (1866), Klosterneuburg, Stratzing und Weißenkir
chen (1867), Dornbach, Neuwaldegg, Gföhl und Stein
(1868)67. Mit der Feuerwehr Krems unterhielt Baden seit lan
gem gute Beziehungen68.

Im Einladungsschreiben wurde an die bisherigen Bestrebungen
bezüglich Organisierung von Feuerwehrtagen (Turntag Wien
1867, die Treffen in Ödenburg und Vöslau 1868) erinnert. Dabei
hätte sich ein “erfreuliches freundschaftliches Verhältnis“ gezeigt,
ebenso die “einmüthige“ Bereitschaft, der Verbreitung des Feu
erwehrwesens “durch Einigkeit und Ausdauer die Bahn zu
ebnen“. Dies und die Verbandsaktivitäten in Deutschland hätten
Baden ermutigt, für Pfingsten 1869 einen niederösterreichischen
Feuerwehrtag nach Baden einzuberufen. Baden werde die “Grün
dung eines n. ö. Feuerwehr Verbandes“ sowie Beratungen über

67 im Jahre 1869 selbst wurden u.a. gegründet: Floridsdorf, Neulerchenfeld,
Ottakring und stockerau,

68 zahireiche zeugnisse in Baden, Archiv FF, vor allem in frühen schreiben, und
in Baden, Prot.
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Das E,nladungsschreiben der rurnerfeuerwehr Baden vom 18. März 1869
jetzt 50<00 NO

65 Der Text hier verdffentiicht als Dokument 7. Zum Folgenden siehe diese Quelle.
66 Mödling, Leobersdorf, Wiener Neustadt, Neunkirchen, Krems (allgemeine und

Turnerfeuerwehr>, 5t, Pölten, Penzing, Vöslau, Ebenfurth, Gioggnitz, 5imme-
ring, Groß-Enzersdorf, Korneuburg, Melk, Pottenstein, Pottendorf (= Fabriks
feuerwehr, die FF wurde erst 1874 gegründet>, Eggendorf und Langenlois.
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bung für die Feuerwehren betreiben.die Heranziehung der Versicherungsgesellschaften zur Finanzie
rung der Feuerwehren vorschlagen, weitere Anträge zu wichti
gen Themen erhoffe man von den teilnehmenden Feuerwehren.
Außerdem sei eine Übung der gastgebenden Turnerfeuerwehr
Baden geplant. Man bat um Anmeldung “längstens innerhalb 8
Tagen“ und fügte ein Verzeichnis der Baden bekannten Feuer-
wehren bei.

Nach dieser Frist stieß das Comit~ nach und bat z. B. die Feuer
wehr Pottenstein um Antwort, da man “durch Euer Schweigen
in den umfangreichen Vorarbeiten aufgehalten“ werde69. Die
Städtische Feuerwehr Krems hatte abgesagt, da sie “keine
Anträge zu stellen habe“. Sie wurde dringend aufgefordert zu
kommen: Es sei “von größter Wichtigkeit“, daß “sämtliche Feu
erwehren vertreten sind“, die Verhandlungen und die Beschlüs
se berührten “jede Feuerwehr tief“, Krems wäre “gerade die
einzige von ganz Nied. Öst.“, die nicht vertreten wäre70. Hatten
alle eingeladenen Feuerwehren bereits zugesagt?71

2. Die Vorbereitungen in Baden

Von Anfang an wollte die Turnerfeuerwehr Baden den Feuer
wehrtag zu einem festlichen Ereignis machen und zugleich Wer-

69 FF Pottenstein, jetzt LFKDO NÖ: “werte Feuerwehrgenossenl Da wir bis heute
auf unsere Zuschrift bezüghch des n.ö. Feuerwehrtages von Euch ohne Antwort
sind, wir jedoch auf eine soiche wert iegen, so wiederhoien wir unsere drin
gende Bitte um sogieiche Beantwortung obiger Zuschrift, da wir durch Euer
schweigen in den umfangreichen vorarbeiten aufgehaiten werden. Mit Gruß
und Handschiag für die freiw. Turner Feuerwehr in Baden der Ausschuß Hein
rich Gierth, Hauptmann, A. Prix, Schriftwart.“ Gedruckter Briefkopf “Freiwiii
ge Turner-Feuerwehr in Baden“. Datum 1/4 86g“ von anderer Hand eingesetzt.

70 Krems, Archiv FF, ohne Datum, nur “werte Feuerwehrgenossenl“ Es muß die
städtische Feuerwehr abgesagt haben. Die Turnerfeuerwehr, damais die
“fünfte Abteiiung“ der gemeinsamen städtischen Feuerwehr, war schon aus
‘ideoiogischen“ Gründen an einem Feuerwehrtag interessiert, vor afem die
“Löschmeister“ Dr. Stingl und August Krippi. Diese beiden kamen nach Baden
und beteihgten sich sehr aktiv an den Beratungen - ais Abgeordnete der “Tur
ner-Feuerwehr Krems“ (Protokoll Baden 1869). - Zur Kremser iokaien Feu
wehrsituation dieser Jahre siehe G. SCHNEIDER, Anfänge Krems, 14-20.

71 Bereits im Badener Boten vom 25.4.1869 wurde ihre Zusage berichtet. - Zum
Probiem siehe Dafür spricht, daß in der Anwesenheitsliste in Protokoll Baden
1869, 3 von der “Turner-Feuerwehr Krems“ die Rede ist.

Das Fünfer-Comitö arbeitete ausgezeichnet. Es hatte gute Bezie
hungen zur liberalen BadenerWochenzeitung BadenerBote, die
auch laufend die Veranstaltungen des Badener “Politischen Fort
schrittsvereins“, der geistigen Heimat der Badener Turnbewe
gung, ankündigte und kommentierte72. Das Blatt berichtete lau
fend über die Vorbereitungen und dann über die Veranstaltung
selbst73.

Der “Wohnungs-Ausschuß“ und die Finanzierung
Um nicht durch die Unterbringung der zu erwartenden Gäste
blockiert zu werden, organisierte das Fünfer-Comitö ein eigenen
“Wohnungs-Ausschuß“ aus angesehenen Bürgern, die - von der
Mehrheit wissen wir es - ebenfalls dem liberalen Lager zumindest
nahestanden74. Der Badener Bote rief zur Beherbergung von
Festgästen auf. In den Geschäften der Herren des Wohnungs
Ausschusses lagen Wohnungsbogen auf, in die man sich eintra
gen konnte. Wer nicht selbst Gäste aufnehmen konnte, war ein
geladen, für die Unterbringung zu spenden. Die Namen der
Quartiergeber und der finanziell Beitragenden wurden (samt
Summe) im Badener Boten genannt, was die Anmeldung wohl
zusätzlich förderte.

72 Z. 8. in den Nummern 2.5. und 16.5.1869. Die Bände dieses Wochenbiattes
geschiossen in Baden, Stadtarchiv. Dessen Leiter, Herrn Hofrat Dr. Heimuth
Feigi, danke ich für fachächen Rat und wiederhoites Entgegenkommen. - Daß
der “PoEtische Fortschrittsverein“ im sehr bürgerhchen Baden nicht atzu
großen Zuiauf hatte und nicht aizu aktiv war, mußten seibst dessen Träger
zugeben. siehe Badener Bote 2.5.1869.

73 Nummern 25. Aprii, 2., 9., 16. und 23. Mai 1869. im foigenden wird nicht
jedes Mai die betreffende Nummer erwähnt. - in der Sitzung der Feuerwehr
ieitung vom 30.4.1869 iobte Gierth Redakteur Ehm in besonderer weise:
“Herr Gierth zeigt ferner an, daß die Gemeindevertretung u. der Redakteur
Ehm sich der Sache des Feuerwehrtages sehr warm annehmen. Wird freudig
zur Kenntnis genommen. (Baden, Prot. 3041869).

74 Badener Bote 25.4.1869: Die Herren A. Waber (Apotheker, sprecherstet
vertreter des Turnvereines), Leopoid Schwarz (Apotheker), Schütz (Häuser
Administrator), Aifred Otto (Buchhändier; er gab später das stenographische
Protokot des Feuerwehrtages heraus), ignaz Hauer (Bäckermeister). Die Turn
vereinsmitghedschaft von Waber, Hauer und Otto bezeugt in Badener Bote
3.7.1870. in Dokument 22. [31 werden zusätziich die Herren Kritsch und
Paui Hoffmann genannt.

25



Es meldeten sich - gegen “ungerechtfertigte Bedenklichkeiten“
am Anfang75 - letztendlich so viele Quartiergeber, daß die rund 400
Übernachtenden gratis untergebracht werden konnten, ohne daß
die Spenden dazu verwendet werden mußten. Die eingegangenen
“Wohnungsbeiträge“, 169 Gulden, genügten nicht nur, um “die
ganzen Kosten des Feuerwehrtages zu bestreiten, es erübrigte sich
sogar“, wie die Organisatoren nachträglich erfreut feststellten,
“noch ein Betrag von 99 Gulden 57 Kreuzer, welcher an den Feuer
wehr Säckel [der Turnerfeuerwehr Baden] abgeführt wurde“76.

Das Programm
In der Einladung vom 18. März 1869 wurde noch nicht der
Ablauf des Festes bekanntgegeben. Er wurde offensichtlich erst
im Laufe der folgenden Wochen festgelegt.

Mehrere Fixpunkte waren zu einem organischen Programm zu
vereinigen:

- Die auswärtigen Gäste würden fast durchwegs auf dem Bahn
hof ankommen. Daß man mit klingendem Spiel und eventuell
Gesang durch die Stadt marschieren würde, entsprach guter
Tradition zeitgenössischer Korporationen wie Studenten, Tur
ner, Feuerwehren, Schützen und Männergesangvereine zumin
dest im deutschen Sprachraum. In Baden war es nicht anders.
Anläßlich der großen Feuerwehrübung vom 7. juni 1868 waren
die ankommenden Feuerwehren “mit klingendem Spiel“ vom
Bahnhof zum Übungsort Schule gezogen77, und am Christi
Himmelfahrtstag 1869, zehn Tage vor dem Feuerwehrtag,
zogen Männergesangverein und Turnverein anläßlich ihrer
Maifahrt “mit Musik und Gesang“ durch die Stadt und nach
Gaaden78. Daraus entwickelte sich von selbst die Idee eines
Festzuges vom Bahnhof zum Versammlungsort, der zugleich
die Stadt auf das festliche Ereignis aufmerksam machte.

- Festliche Begrüßung durch die Stadt- und FeuerwehrautOritäten.
- Bezug der Quartiere und eine Übung der gastgebenden Feuer-

75 Badener Bote 9.5.1869.
76 Dazu siehe Dokument 22, [3] Die Barsumme von 169 fI auch im Badener

Boten vom 23.5.1869.

wehr, Brauch bei so ziemlich allen derartigen Veranstaltungen
auf Turner- und Feuerwehrebene.

- Festliche Abendgestaltung mit Kneipe.
- Am nächsten Morgen “Tag-Reveille“ durch eine Blaskapelle,

die Beratungen des eigentlichen Feuerwehrtages und die fest
liche Begleitung zum Bahnhof.

3. Der Beitrag der Stadt Baden

Die Veranstaltung sollte nicht nur einen feuerwehrinternen, son
dern auch einen öffentlichen und politischen Charakter haben.
Der Badener Bote unterstrich dies in einem Aufruf sehr deutlich
und nannte folgende Ziele:

- Einfluß auf die laufenden Verhandlungen um eine neue “Feu
erlöschordnung“

- Werbung für die Gründung von Dorffeuerwehren
- Heranziehung der Versicherungsgesellschaften zur Finanzie

rung der Feuerwehren
- finanzielle Unterstützung für verunglückte Feuerwehrmänner79.

Eines der wichtigen Ziele, das sich das Fünfer-Comitö gesetzt
hatte, war große Öffentlichkeitswirksamkeit. Die wenigen Feu
erwehren litten ja darunter, daß sie “nur“ Vereine oder Ge
meindeinstitute waren und von vielen Gemeindevertretungen
und überhaupt von der “Öffentlichkeit“ zuwenig ernst genom
men wurden. Durch die erste landesweite Veranstaltung eines
Feuerwehrtages sollte das Feuerwehrwesen auch als

- den örtlichen Rahmen sprengende,
- landesweit präsente und operierende sowie
- öffentlich anerkannte und ernst genommene Organisation, ja

Institution

in Erscheinung treten. Ein Durchbruch im öffent-lichen “Image“
wi3rde auch dem Selbstverständnis der Feuerwehren selbst nüt

77 ÖFZ 8-1 868-30. Auch beim nö. Feuerwehrtag war das Übungsobjekt die Schule.
78 6. Mai 1869. Badener Bote 9.5.1869.
79 Badener Bote 9.5.1869.
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zen: es würde ihr Bewußtsein fördern, nicht nur einem örtlichen
Verein oder einem “Gemeindeinstitut“ anzugehören, sondern
einer mächtiger werdenden Organisation mit einer wachsenden
Anzahl von Mitgliedern. Eine “offiziellB“ Veranstaltung, über die
man in den Zeitungen lesen konnte, würde vielleicht auch die
Bereitschaft mancher Gemeindevertretungen erhöhen, sich mit
den neuartigen Gruppen “Freiwillige Feuerwehr“ genauer aus
einanderzusetzen.

All dem würde zweifellos die Präsenz hochrangiger Persönlich
keiten sowie ein breiter öffentlicher Rahmen dienlich sein. Das
Fünfer-Comit~ wandte sich daher schriftlich an die Gemeinde
vertretung von Baden und fand vor allem in Bürgermeister Wil
helm Germer “als anerkanntem Freund unserer freiwilligen Tur
ner-Feuerwehr“ einen wohlwollenden Partner80. In der Gemein
de-Ausschußsitzung vom 26. April 1869 wurde folgender Bei
trag der Gemeinde beschlossen:

- Der Bürgermeister würde samt dem gesamten Gemeindeausschuß
die “in corpore versammelten Feuerwehren“ offiziell begrüßen.

- Sie würden nicht in einem Wirtshaussaal tagen, sondern im noblen
städtischen Redoutensaal81, den die Stadtgemeinde an beiden
Tagen (wohl gratis) “zur Verfügung ... stellen“ würde. Auch der
Empfang der Festgäste und der auswärtigen Feuerwehren würde
dort stattfinden. Zuerst war für beides der städtische Rathaussaal
vorgesehen gewesen, er war aber offensichtlich zu klein, es mel

80 Das Folgende nach Badener Bote 25.4., 2. und 9.5. 1869 sowie Dokument 22,
L3]-[51.

81 Der Städtische Redoutensaal lag hinter dem alten Stadtheater (gegen den
Kurpark), das 1 82D nach Plänen von Josef Kornhäusel errichtet worden war.
später diente er als Stadtmuseum. 19D8 wurden das alte Stadttheater und
der Redoutensaal abgerissen. Das heutige Stadttheater erstreckt sich mit sei
nen Bühnentrakt und seinem Depot bis auf das Grundstück des damaligen
Redoutensaales.

82 In den Inseraten in der Deutschen Feuerwehr-ZeitUng 18-1869-76, in der
Deutschen Turn-Zeitung 18-1869-112 sowie im Rundschreiben vom
23./24.4.1869 an die teilnehmenden Feuerwehren war noch dieser Veran
staltungsraum vorgesehen.

83 Badener Bote 9.5.1869: “Solch erfreulichen Aufschwung bewirkte wohl vor
Allem unser Herr Bürgermeister wilhelm Germer, als anerkannter Freund

deten sich mehr Feuerwehren, als man gerechnet hatte82.
- Am Abend des Pfingstsonntags, 16. Mai, würde “im Parke bei

voller Beleuchtung eine Abendmusik abgehalten“.

- Die Stadtgemeinde würde “den Redoutensal sowie den Park-
Eingang festlich dekoriren lassen“83.

Bürgermeister und Gemeindeausschuß der an Baden unmittelbar
angrenzenden Gemeinde Weikersdorf (die Turnerfeuerwehr
löschte auch dort Brände und sammelte im Gemeindebereich)
würden am “festlichen Empfange“ teilnehmen.

Damit war ein glanzvoller, hochoffizieller Rahmen gegeben.

Überhaupt wirkte sich die Veranstaltung für die Turnerfeuerwehr
in Baden schon vor ihrem Stattfinden günstig aus. “Zum ersten
Male“, berichtete der Badener Bote84, würde die Feuerwehr vom

Bürgerstande, sowie von den Spitzen der Communal-Vertre
tungen kräftig unterstützt“. Dem Fünfer-Comit~ würde “allent
halben ... fördernd unter die Arme gegriffen, kurz es weht ein
frischer, fröhlicher Zug des Einverständnisses in unseren Mau
ern.“ Und ungemein wichtig für die seelische Situation und die
Motivation der Feuerwehrmänner, die so oft durch Unverständ
nis und Gleichgültigkeit frustriert wurden: “Jeder unserer wacke
ren Feuerwehrmänner“ könne nun “mit Genugtuung sehen,
daß seine Opfer an Zeit und Mühe, dem allgemeinen Besten dar-
gebracht - auch verstanden und gewürdigt werden.“

unserer freiwilligen Turner-Feuerwehr, so wie der gesammte Gemeinde-Aus
schuß, welcher, wie wir bereits meldeten, in zuvorkomendster richtiger wür
digung der Bedeutung des ersten n.österr. Feuerwehrtages beschloß: 1. in
corpore die versammelten Feuerwehren im städtischen Redoutensaale zu
empfangen und zu begrüßen; 2. den städt. Redouten-Saal für beide Feierta
ge der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen; 3. Sonntag den 16. Mai im Parke
bei voller Beleuchtung eine Abend-Musik abzuhalten und 4. den Redouten
saal, sowie den Park-Eingang festlich dekoriren zu lassen. Auch Herr Job.
Schimmer, Bürgermeister von weikersdorf, als der zweiten Gemeinde im Wir
kungskreise unserer freiwilligen Feuerwehr, sowie der Gemeindeausschuß
daselbst schließt sich der Communal-Vertretung Badens beim festlichen Emp
fange an.“ Resumä der Gemeindebeschlüsse auch in BadenerBote 2.5.1869.
1 f.

84 Dokument 9. Badener Bote 9.5.1869.
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In der Deutschen Turn-Zeitung und in der Deutschen Feuer-Der Badener Bote85 suchte diese günstige Stimmung durch die Notiz
zu vertiefen, es bestünde “von einigen Seiten die Absicht, die
Häuser jener Straßen, durch welche der Einzug der Gäste statt
finden wird, zu dekoriren“. In einem Aufruf “An die Bewohner
von Baden und WeikersdorfL“ in dieser Zeitung bat dann das
Fünfer-Comitä, “den eintreffenden Feuerwehrgästen freund
lichen Empfang und Beherbergung zu gewähren“86. Am 9. Mai
gab das Blatt das “endgiltige Festprogramm“ bekannt, und sein
Bericht über einen Hausbrand im 4. Mai 1869 fiel besonders lang
und lobend aus87.

4. Die Feuerwehr Baden sorgt für breites Interesse

Das Fünfer-Comitö begnügte sich nicht mit einem glanzvollen inner
städtischen Rahmen, sie lud auch prominente Persönlichkeiten ein:

- Landtagsabgeordnete und “Landessausschüsse“88,
- hohe Repräsentanten des Wiener Bauamtes, dem die Berufs-

feuerwehr Wien unterstand,
- und Abgeordnete von bekannten Feuerwehren auch über den

niederösterreichischen Bereich hinaus: Linz, Salzburg, Klagen
furt, Graz, Ödenburg und Preßburg89, sogar Reichenberg in
Nordböhmen90.

85 Badener Bote 2.51869.
86 Ebd., 9.5.1869. in dieser Nummer auch die Notiz: “Wie wir aus verläßlicher

Quelle erfahren, wird Baden während dieser Festtage einen festlichen und
erfrischenden Anblick dadurch gewähren, daß besonders in den Straßen,
durch welche der Festzug sich bewegt, mehrere Häuser von ihren Besitzern
und Bewohnern zum Empfange mit Fahnen, Blumengirlanden und Emble
men geschmückt werden. - Auch können wir - und zwar im Interesse der
Sache - ein Bischen indiskret sein, und mittheilen, daß zarte Frauenhände
thätig sind, um dem Festzuge zeichen ihrer Theilnahme zu geben.“

87 “Besondere Anerkennung verdient unsere Turnerfeuerwehr, die mit wahr
hafter Todesverachtung rettete, was zu retten war, und es zeigte sich wieder,
wie wahrhaft ersprießlich eine geschulte Feuerwehr wirken kann.“

88 Etwa unseren heutigen Landesräten vergleichbar.
89 Ödenburg Dokument 11, Preßburg Dokument 12.
90 Einladungsschreiben wurden bisher nicht gefunden.
91 DTZ 18-1868-112, DEZ 18-1869-76, ZEF lü-1869. Wie im Rundschreiben

vom 24.4.1869 noch der städtische Rathaussaal als Tagungsort. Am
26.4.1869 genehmigte der Gemeinde-Ausschuß die überlassung des städ
tischen Redoutensaales. - Die DFZ verlangte später die “Begleichung eines
Inserates“ den n.ö. Feuerwehrtag betreffend. Der Vorortsausschuß antwor

wehr-Zeitung erschienen gleichlautende Einladungen und Pro
gramme, die Münchener Zeitung fürFeuerlöschwesen erwähn
te Baden in einer Liste von acht ähnlichen Veranstaltungen im
deutschsprachigen Raum “im dießjährigen Sommer“91.

- Der Feuerwehrtag war auch als Modellveranstaltung für Feuer
wehrmänner, Turner und Gemeindevertreter gedacht, die in
ihrem Bereich eine Feuerwehr gründen wollte. Den Veranstal
tern waren sie “als Gäste herzlich willkommen“92.

5. Die feuerwehrinternen Vorbereitungen

Das Fünfer-Comitü arbeitet selbständig
Das Fünfer-Comitä störte tatsächlich den internen Betrieb der Feuer
wehr Baden nicht und berichtete93 in den Feuerwehrleitungs-Sitzun
gen lediglich über ihre Arbeit94. Bezüglich der öffentlichen Übung der
Feuerwehr fühlte sich Hauptmann Gierth offenbar zeitlich überfor
dert: Man solle sie sein lassen oder jemand anderem die Einübung der
Mannschaft übertragen. Keine Einsatzübung des Veranstalters - dies
scheint gegen die Ehre der Turnerfeuerwehr gewesen zu sein, denn
die Feuerwehrleitung lehnte Gierths Vorschlag ab95. Zu Abgeordne
ten der Turnerfeuerwehr Baden für den Feuerwehrtag wurden Gierth
und Anton Prix gewählt, Hellpapp wurde Ersatzmann96.

tete aber, die zusendung an die Redaktion als Nachricht und nicht als zu
bezahlendes Inserat gemeint zu haben. Baden, Prot. lü.8.1869.

92 DEZ 18-1869-76 und DTZ 18-1869-1 12: “Feuerwehrgenossen aus anderen
Ländern, sowie Turngenossen und Gemeindevertreter, welche die Gründung
freiwilliger Feuerwehren in ihrer Heimath anstreben, sind uns als Gäste herz
lich willkommen.“

93 Gemäß dem Beschluß vom 12. März 1869.
94 Baden., Prot. 9.4.1869: “Der Feuerwehrhauptmann erstattet Bericht über

den Verlauf der Geschäfte betreffs des niederöst. Feuerwehrtages. Wird zur
Kenntnis genommen. Das niedergesetzte Feuerwehrtags comitä sucht bei
der Leitung der fr. Feuerwehr um einen Vorschuß von lü fl. an.“

95 Baden, Prot. 14.4.1869: “Herr Gierth beantragt zu dem Feuerwehrtage keine
Produktionsübung abzuhalten, und nur die Abgeordneten der verschiedenen
Feueiwehren einzuladen, oder die Leitung möge die Schulung der Feuerwehr-
mitglieder einem anderen übertragen, der es für möglich hält die Mannschaft
bis zur bestimmten Zeit einzuexerziren. Nach Debatte zurückgezogen. Helipapp:
Es werden für nächsten Sonntag sämmtliche F.W.Mitglieder kommandirt.“

96 Baden, Prot. 7.5.1869: “Gierth berichtet über die Feuerwehrtagsangelegen
heit, daß sich bereits eine ziemliche Anzahl Bürger, Feuerwehrmitglieder zu
beherbergen, gemeldet haben. Ferner daß verschiedene Anträge von frem
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Es wird eine Bahnermäßigung erwirkt
Das Fünfer-Comit~ bat “sämmtliche Bahnen“ und die Donau
Dampfschiffahrts-Gesellschaft um die Gewährung von Fahr-
preisermäßigung für die Besucher und erreichte tatsächlich
eine solche von 50 Prozent. Gedruckte Legitimationskarten
des Fünfer-Comitös, versehen mit einer Bestätigung der ent
sendenden Feuerwehr und dem Namen des Reisenden, bewirk
ten die Ermäßigung97.

Rundschreiben an die gemeldeten Feuerwehren
Am 24. April 186998 gab das Fünfer-Comit~ den gemeldeten
Feuerwehren in einem handschriftlichen Rundschreiben (man
bedenke den Arbeitsaufwand!) die Grundzüge des Festablau
fes bekannt, bat (zur Sicherung der Quartiere und zur Ausstel
lung der Quartierkarte) um “Namen und Charakter“ der zu
Erwartenden und forderte zur Stellung von Anträgen an den
Feuerwehrtag auf. Die beiden zu wählenden Abgeordneten
jeder teilnehmenden Feuerwehr waren mit einer schriftlichen
Vollmacht auszustatten99. Man bat dringend, “die so bedeu
tenden Arbeiten “nicht durch Verzögerung der Antwort auf
zuhalten“.

Die Aussendung der Tagesordnung
Am 13. Mai 1869, also nur drei Tage vor der Anreise der Gäste,
schickte das Fünfer-Comitö eine gedruckte “Ordnung“ an die

den F.W. eingelaufen seien. Herr Gierth beantragt im Namen des Fünfer Aus
schusses die F.w. Leitung wolle den 5er Ausschuß bemächtigen die Badener
Anträge zu redigiren. Angenommen. Gierth: Die FwLeitung wünscht daß
von der F.W. Baden ein auf die Normal Gewinde beiden Feuerspritzen bezug
habender Antrag gestellt werde. Angenommen

97 Rundschreiben des Fünfer-comitüs vom 24.4.1869: “Bei sämmtlichen Bah
nen ist um Preis Ermäßigung angesucht, von der Nordbahn & Donau Dampf
schiffahrts Gesellschaft mit 50 % Nachlaß erledigt. Bei Süd- & Westbahn ist
dasselbe in sicherer Aussicht. - Die nötigen Legitimationskarten erhaltet Ihr
rechtzeitig zugeschikt.“

98 Rundschreiben der Turnerfeuerwehr Baden. Handschriftlich, bei FF Potten
stein, jetzt LFKDO NÖ. Kein gedruckter Briefkopf. Über dem ursprünglichen
Datum 30.4.1869 für die Einsendung von Anträgen ist handschriftlich “3.
Mai“ geschrieben. Beratungsort des Feuerwehrtags ist noch “im städt. Rath
haussaale“, ebenso schon in der Ankündigung in der Deutschen Feuerwehr-

Feuerwehren. Sie enthielt das Programm für die beiden Tage
und die sechs eingelaufenen Anträge, die zugleich die “Tages
ordnung für die Berathungen“ darstellten. Die Druckkosten
sparte das Fünfer-Comitö wohl, es handelte sich nämlich um
eine verkürzte und mutierte Fassung des “Fest-Blattes“, das
der Ausgabe des BadenerBoten vom 16. Mai 1869 beilag~D.

Ein Statistik-Fragebogen
Diesem Rundschreiben lag ein ebenfalls handschriftlicher
“Fragebogen zur Statistik der Turner- und freiw. Feuerwehren
des n. ö. Feuerwehr Verbandes“ beitül. Das Fünfer-Comitö
plante für feuerwehrinterne Zwecke, aber auch für Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit eine statistische Bestandsaufnahme der
schon bestehenden nö. Feuerwehren, einen ersten Überblick
über sie, die ja aus sehr verschiedenen Wurzeln sowie Ein
flußsphären kamen und unter sehr verschiedenen Bedingun
gen und mit verschiedenem Material arbeiteten. Man fragte
nach innerer Organisation, nach der Anzahl der Mitglieder
(Turner und Nichtturner, Ledige und Verheiratete, Einheimi
sche und Fremde, Beruf), nach Geräten, Ausrüstung, Brand-
statistik, Organisation des Brandeinsatzes, Finanzierung der
Feuerwehr, nach ihrer Gründung, bezüglich Zeitschriften und
Büchern. Schon die Fragen selbst zeigen die Verschiedenheit
der Feuerwehren und ihre geringe Kenntnis voneinander. Der
Fragestellung lagen Statistikfragen der deutschen Turnvereine

Zeitung 18-1869-76 und der Deutschen Turn-Zeitung 18-1869-112. Sams
tag noch keine “Vorbesprechung“.

99 “Behufs Vertretung Euerer Feuerwehr bei den Beratungen wollet aus Euerer
Mitte 2 Abgeordnete wählen & jedem die Vollmacht nach folgendem Muster
mitgeben: Freiw. Feuerwehr in ... N.N. (Name & Stellung in der Feuerwehr) ist
zur Vertretung obiger Feuerwehr bei dem 1. n.ö. Feuerwehrtag am 16. &. 17.
Mai 1869 bevollmächtiget. (Datum). (Unterschrift des commandanten). (Unter
schrift des Schriftführers).“ - Am 25.4.1869 fand eine Übung der Feuerwehr
Neunkirchen statt, an der (wohl neben anderen) auch die Feuerewhr Ddenburg
teilnahm. Man sprach dabei wohl auch über den kommenden Feuewhrtag. ÖFZ

6-1 870-19.
100 Dokument 10. Das Datum der Versendung geht aus dem Poststempel

13.S.1869 des Exemplars der “Ordnung“ aus Pottenstein hervor.
101 Exemplare bei der FF Pottenstein (jetzt LFKDO NÖ) und Melk. Die Fragen wur

den in Protokoll Baden 1869, 31-47 wiederholt.
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zugrunde, um niederösterreichische Ergebnisse dort einfließen
lassen und wohl auch, um die Situation in Österreich und in
Deutschland vergleichen zu können102. - Schon damals aber

Das ‚Fest-Watt‘ für den Feueswehrtag, Beilage zum Baden er Boten. Dokument 10.
Esenpian in Baden. A,ilnEF. Baden, Stadia,ik,i, ur,dFFPnitenslen, jetzitE000 NO

waren manche Feuerwehren in der Einsendung von Fragebögen
säumig, und die Publizierung der Statistik zog sich bis Oktober
1869 hin103.

102 Ebd., 31.- Gierth berichtet beim 2. nö. Feuerwehrtag 1870 in Wiener Neustadt:
die Fragebogen waren zu umfangreich, deßhalb die Beantwortung oft sehr

mangelhaft und ungenau. Diese Fragebogen waren denen der deutschen Turn
vereine nachgebildet, auch die Feuerwehr-Statistik des Braunschweiger Feuer
wehrtages war nicht ~ecken~prechend.“ Siehe Protokoll 1870, 1Sf.

103 Ebd., 31. Einige Feuerwehren befanden sich in Gründung, aus Stratzing, Kor
neuburg, Neuwaldegg, Pötzleinsdorf, Dornbach und Eggendorf bekam man
“selbst Ober Ersuchen keine Antwort“, bei manchen Feuerwehren mußte
man sich auf mündliche Angaben des Löschmeisters Trimmel von Dornbach
verlassen. Siehe auch Dokumente 17 und 18.
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IV. Die Ereignisse am Pfingstsonntag, 16. Mai 1869

Die Erwartungen waren wohl hoch, und die Österreichische Feuer
wehr-Zeitung bedachte die Veranstalter schon vorher mit Lob:

Für alle Zeiten hat sich diese Feuerwehr den Ruhm erworben,
die erste gewesen zu sein, welche in Niederösterreich den
umfassenden Gedanken zur That machte: die 23 niederöster
reichischen Feuerwehren zu einer collegialen, das Feuerwehr-
wesen wahrhaft fördernden Versammlung einzuladen.“

Alle 23 Feuerwehren hätten zugesagt, es gäbe also offensichtlich
“keine Animositäten“, und die Feuerwehren würden den Feuer
wehrtag “voll von edlen Rivalitätsgefühlen“ verlassen. Die Ver
anstaltung sei ein Lichtblick. Aus diesem Keim würde sich wohl
ein starker Stamm entwickeln, andere Kronländern würden fol
gen, und endlich würde sich ein “Allgemeiner cisleithanischer
Feuerwehrtag“ “entwickeln“ 104~

Die Badener Turnerfeuerwehr muß ausgezeichnete Öffentlich
keits- und Pressearbeit geleistet und vorher wie nachher auch die
Wiener Zeitungen mit Informationen versorgt haben: die Neue
Freie Presse brachte schon vorher das Programm, und mindestens
drei Wiener Tageszeitungen veröffentlichten am Dienstag, 18. Mai
1869, einen Bericht über die Ereignisse, der ihnen, da gleichlau
tend, offenbar von interessierter Seite zugegangen war, wohl sozu
sagen als “Presseaussendung“ 105 Die Formulierung der Feuer
wehrtagsbeschlüsse übernahmen auch andere Presseorgane1 06

104 ÖFZ 8-1869-25. “... Dieser kleine Keim ist ein gesunder kräftiger Keim, aus
welchem ein starker, von mächtiger Laubkrone überschatteter 5tamm sich
entwickeln wird. Mögen andere Kronländer dem gegebenen Beispiele folgen,
so daß endlich aus Kronlands-Feuerwehrtragen ein allgemeiner cisleithani
scher Feuerwehrtag zu Aller Nutzen und Frommen sich entwickle. Den Weg
zu diesem hat die wackere Badener freiwillige Feuerwehr eröffnet; deshalb
ihr ein aus vollem Herzen kommendes Glück aufl“

105 Das Fremdenb/att und das Neue Wiener Tagblatt brachten ihn wörtlich, die
Neue Freie Presse etwas gestrafft und sprachlich verbessert, die amtliche Wie
ner Zeitung nicht. Dokument 13.

106 Etwa der Badener Bote vom 23.5.1879 (Dokument 14) und die ÖFZ 9-

1. Der Festzug vom Bahnhof zum Redoutensaal

Alle Berichte107 stimmen darin überein, daß der Empfang der
Feuerwehren und der Festzug zum Redoutensaal in begeisterter
Stimmung mit allen Anzeichen eines öffentlichen Ereignisses vor
sich gingen.

Der Badener Bote hatte in seinem “Fest-Blatt“ 108, das der
Pfingstnummer beilag, das genaue Programm für beide Tage
bekanntgegeben und den Weg des Festzuges veröffentlicht, die
Bevölkerung war also bestens informiert. In “Gehring‘s Kaffee
haus“ “am Platz“ war eine Art Festbüro eingerichtet. Gemein
deausschuß und Ehrenmitglied des Badener Turnvereines Dr.
Hermann Rollet hatte für das “Fest-Blatt“ einen “Feuerwehr-
gruß“ gedichtet, der die Stimmung des Tages wohl treffend
wiedergibt:

“Hoch, Feuerwehr! und nehmt die Hand
zum Gruß hier, all‘ zusammen!
Dämpft wacker jeden bösen Brand,
Doch - schürt des Geistes Flammen!
Baden, Pfingstsonntag 1869.
Hermann Rollet,“

Der Vormittag des Pfingstsonntags war “vom herrlichsten Wet
ter begünstigt“. Schon früh sah man in den Straßen zahlreiche

1869-32. Letztere sandte keinen Berichterstatter in das nahe gelegene Baden
und brachte nur die Beschlüsse (diese Dokument 13), obwohl sie den Feu
erwehrtag in ÖFZ 8-t869-25 geradezu hymnisch gepriesen hatte und später
das gesamte stenographische Protokoll abdruckte.

107 Das Folgende zusammengestellt aus den Berichten in Dokument
11,12,13,14, Details ferner im “Fest-Blatt“ (Dokument 10), im Jahresbericht
der Turnerfeuerwehr Baden 1869 (Dokument 22) und in der Wr.-Neustäd
ter Bürger-Zeitung (= Wr.-N.BZ) Nr.6(20.5.1869) und 7(27.5.). Im Stadt
archiv Wiener Neustadt. Herrn Koppensteiner ist zu danken.

108 Dokument 10.
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Schaulustige, vor allem beim Bahnhof, wo es am meisten zu
sehen geben würde. Das Fünfer-Comit~ und der Wohnungsaus
schuß, kenntlich durch “rothweiße Armbinden“, empfingen dort
die auswärtigen Gäste und erteilten “Auskünfte jeder Art“. Mit
jedem Zug kamen neue Delegationen. Die Feuerwehren waren
gebeten worden, “in voller Ausrüstung“ zu erscheinen109, man
sah ein bunte Mischung der verschiedensten malerischen Unifor
men, von einer einheitlichen Uniform war man ja damals noch weit
entfernt. Dem Berichterstatter der Wr.-Neustädter Bürger-Zeitung
schien die Pracht mancher Uniformen freilich zu kostspielig, für
den Einsatz nicht brauchbar und “beinahe lächerlich“110. Beson
ders beklatscht wurde die Feuerwehr von ÖdenbJg in Westun
garn, die mit 70 Mitgliedern und zusätzlich mit ihrer Vereinskapel
le erschien und noch abends an verschiedenen Stellen der Stadt
Ständchen brachte1 11 Eine Musikkapelle brachte auch die benach
barte Feuerwehr Leobersdorf mit112, die dritte war wohl “die
Blechharmonie des Badener Turnvereines“, die am Montag die
“Tag-Reveille,“ den Weckruf in der Stadt, besorgte.

Die Feuerwehren stellten sich nördlich des Bahnhofsgebäudes
auf, es war recht heiß, und da die “Gemeinde-Vertretung“ “wie
bei uns“ mit dem “Aufspritzen“ wohl säumig sein würde,
harrte der Berichterstatter der Wr. -Neustädter Bürger-Zeitung

109 Das Fünfer-comitä an die Feuerwehr Krems (um den 20.4.1869, Krems,
Archiv FF): “sämtliche Feuerwehr Gäste erscheinen in vollständiger Ausrü
stung.“ - Die Turnerfeuerwehr Leobersdorf fuhr am 16.5.1869 um 11 uhr
weg. “Hierauf erfoigt die Vertheiiung der wollenen und zwilchnen iaken.“
Protokoll der FF (außerordentliche Sitzung am 135.1869).

110 Wr.-N.BZ. 27.5.1869. “... und wir können unumwunden gestehen, daß die
meisten sehr unzweckmäßig, ja beinahe lächerlich gekleidet werden eine
Feuerwehr mit weißen Hosen, hechtgrauen uniformrock, mit rothen Auf-
schlägen, auf welchen je nach dem Grade der charge eine, zwei, oder drei
Rosetten angebracht waren, dann mit Kappen mit silbernen Borten und mit
weißen Handschuhen bekleidet.“ Marschiere man mit “Gallauniformen“
auf, müsse man sich schon vorher “assekuriren“ lassen, da mit einer solchen
uniform zu löschen wohl gefährlich sei. “Andere Feuerwehren hatten wieder
Helme wie die Dragoner, ... andere Helme wie die Mannschaft bei der Hof
burgwache in Wien, nur daß die Helme der Feuerwehren mit rothen, weißen
oder schwarzen Roßhaaren gezirt waren.“

111 Ebd.: “Den Glanzpunkt sämmtlicher anwesender Feuerwehren bildete die Feu
erwehr aus Oedenburg, welche mit ihrer sehr gut geschulten Musikbande und
außer dieser über 70 Köpfe stark dem Feuerwehrtage zu Baden beiwohnte. Nur
schade, daß die Musikbande am Pfingst-Sonntag abends schon nach Hause

“geduldig der Staubwolken, die uns ebenfalls beim Einzuge
begrüßten sollten“113.
Um 1 1.30 Uhr setzte sich der Festzug in Bewegung - mit Fah
nen und mit den drei Musikkapellen, “mehr als ein ein halbes
Tausend Theilnehmer“114. Die Gassen, durch die sich der Fest
zug bewegte, waren mit Girlanden, Fahnen, Blumen und Turner
Emblemen geschmückt. Dem erwähnten kritischen Journalisten
aus der Nachbarstadt waren es freilich zu wenige, auch bemän
gelte er, daß “auf dem Stadthause am Hauptplatze“ keinerlei
Schmuck auf das festliche Ereignis aufmerksam machte115.

fahren mußte. Bevor sie jedoch Baden verließ, zog sie in der Stadt mit klingen
dem Spiel herum und brachte einige Ständchen dar.“ Ebenso Dokument 11.

112 FF Leobersdorf, Protokoll zum 2.5,1869: “Es wird beschlossen, die Musik nur
am 16. 1= Pfingstsonntagl mitzunehmen, und derselben der verlangte Preis
von 2 fl [?[ pro Mann 1.1 inbegriffen, zugestanden.“ vielleicht nicht eine
Kapelle der Feuerwehr selbst, sondern eine Musikergruppe, die man für jede
Veranstaltung bezahlte. - Aus Leobersdorf kamen um die 24 Feuerwehrmän
ner: “Auf dem Subscriptionsbogen unterzeichnen sich 24 Mitglieder.“ Ebd.

113 Wr.-N.BZ vom 20.5.1869.
114 So das Wiener Fremden-Blatt und das Neue Wiener Tagbiatt. Dokument 13.

Der Badener Bote (23.5.1869, Dokument 14) berichtete von “circa 300
Mann der geladenen Feuerwehrmänner“, die Wr.-N. BZ. (2o.s.186g) von
“circa 350“. Zählt man den Badener lund wohl andere) Turnverein(e) aus
dem Badener und dem Wiener Neustädter Raum dazu, kann die Zahl 500
stimmen. Der Wohnungs-Ausscl‘iuß brachte “bei 400“ auswärtige Gaste
unter (Dokument 22, [31). Näher Wohnende fuhren abends wieder heim: Die
FF Ödenburg, die allein mit 60 Mann kam, berichtete: “Durch heftigen,
andauernden Regen wurde das Fest derart beeinträchtigt, daß viele Theil
nehmer am 1. Tage nach Hause zurückkehrten.“ Dokument 11.

115 “Auf dem Wege dahin bemerkten wir einige Häuser recht hübsch mit Fah

städtscie, v,douteoooai Baden, erbaat 179v eon c cnn Montoper. 888- 7908 Stddioehes voltett-Moseun,, „bge
beochen 808. Außenanncht 884
Au, Don Wo!I,o~Kooa,t !H,oh 1, Da, Bade,,,rßu,h, VWaQ 1 Co/Wo Co. /9/8
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Den Zug eröffnete der Badener Turnverein (die Turnerfeuer
wehr war damals noch ein Bestandteil des Turnvereines). Es
folgten die Delegationen aus den anderen Kronländern: Linz,
Graz, Salzburg, Klagenfurt, Ödenburg und Preßburg und
sogar Reichenberg in Nordböhmen. An die Gäste schlossen
die Abordnungen von 23 niederösterreichischen Feuerweh
rent16 an. Jeder Feuerwehr trug ein Oberrealschüler eine Tafel
mit der Ortsbezeichnung voran117. Wiener Zeitungen wußten
zu berichten, daß auch “Fahnen und Standarten“ mitgetragen
wurden, noch ganz im Gegensatz zur späteren Linie des Nö.
Landesfeuerwehrverbandes, Feuerwehrfahnen zu verbieten1 18

Der Zug bewegte sich vom Bahnhof durch die Neugasse, die Frei
unggasse, die Wassergasse über den Hauptplatz, durch die The
resiengasse und die Franzensstraße zum städtischen Redouten
saal hinter dem Stadttheater. Den Feuerwehrmännern folgte
eine große Menschenmenge, die “schmucken Feuerwehrmän
ner“ wurden “mit enthusiastischen Hochrufen“, “mit begeister
ten Hoch und Eljens“ akklamiert, und die Uniformierten antwor
teten immer wieder mit “Gut Heil!“

2. Der Empfang im Redoutensaal

Im Städtischen Redoutensaal hatten sich inzwischen die Ehrengä
ste eingefunden, u.a. die Landtagsabgeordneten Johann Steudel
(Wien) und Anton Schilcher (Wiener Neustadt)119, der Wiener
Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Khunn und Baudirektor Franz
Niernsee, dem die Wiener Berufsfeuerwehr unterstand. Der hohe
Redoutensaal war mit markigen Turner- und Feuerwehrsprüchen
geschmückt, die jenen recht patriotischen Jahrzehnten entspra

chen und die starke Verbindung der frühen Feuerwehren mit
dem deutsch-liberalen Gedankengut der Turnvereine zeigen:

Gut Heil! Bahn freil

Kraft das Panier
Ehr uns‘re Zier
That unser Wort,
Gott unser Hort.

So sei des deutschen Mannes Streben
Er selbst Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei,
Die solche Losung ihm gegeben
Gut Heil der deutsche Turnereil

Harre muthig in Gefahren aus
Treu beschütze Hof und Haus
Gib, wenn‘s gilt das Leben her
Muthig vorwärts Feuerwehr.

Städtischer Redoutensaat
Baden tnnenans,cht

W,eAbb lt

nen und Blumen geziert. Allzu verschwenderisch angebracht waren iedoch an
den meisten anderen Häusern weder Fahnen noch Blumen etc. Der stadtvorstand
von Baden hat wohl die Feuerwehren begrüßt, und seine Freude über das Erschei
nen derselben ausgedrückt, iedoch auf dem stadthause am Hauptplatze sahen
wir nichts, was einer Freude Ausdruck geben sollte. Keine Fahne, keine Blume,
nicht ein grünes Blatt zierte das Gebäude, daß eher einem Gefängniße gleich sah
als dem Hause in dem die Vertretung der stadt Baden ihre sitzungen etc, hält.“

116 Der Text der möglichen “Presseaussendung“ (Dokument 13) ist nicht ein
deutig: “... die Repräsentanten der Feuerwehren von Niederösterreich, Linz,
Graz, salzburg, Klagenfurt, ferners von 23 anderen Provinz-Vereinen.., und

sogar eine Deputation aus Reichenberg“. Die Neue Freie Presse spricht von 26
Vereinen, Im Protokoll Baden 1869 ‚ 4f. werden für die sitzung des Feuer
wehrtages am 17.5.1869 nur die Abgeordneten von 18 nö. Feuerwehren
genannt. Einige nö. Feuerwehren waren wegen des Regens am Vortag heim-
gefahren (Dokument 11), ihre Abgeordneten kamen wohl nicht mehr eigens
zu den Beratungen am Pfingstmontag.

117 So die Wr.-N. BZ. - “Die 5onne strahlte auf uns schon glühend herab...“
118 Dokument 13. - wir wissen nicht, ob Feuerwehren damals schon Fahnen

hatten, v‘elleicht handelte es sich um Turnvereinsfahnen.
119 zu seiner Person unten, 61 Anm. 26.
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Die Ehrengäste wurden “von den Spitzen der politischen Behör
den“, von Bürgermeister Wilhelm Germer sowie den Gemeinde-
vertretungen von Baden und Weikersdorf und dem Sprecher des
Badener Turnvereines, Freiherr Anton von Dobihoff-Dier, und dem
Turnrat empfangen. Sie nahmen gemeinsam auf einer Tribüne in
dem hallenartigen hohen Saal Platz, dann marschierten die Fest
zugsteilnehmer in diesen ein. Bürgermeister Germer begrüßte “in
herzlicher Weise“, und Freiherr von Doblhoff “gedachte ... in weni
gen Worten der Bedeutung des ersten n.ö. Feuerwehrtages“ 120

Inzwischen ging es auf 13 Uhr, die Gäste wurden hungrig.
Während des Mittagessens121, gegen 13.30 Uhr, hörte man
Donner, “und nicht lange“, so unser Augenzeuge aus Wiener
Neustadt, “so floß der Regen in Strömen, Donner auf Donner, Blitz
auf Blitz, ein furchtbarer Schlag und außerhalb Baden hatte es ein
geschlagen. Gegen 13 Uhr hörte das Donnern auf, aber nicht der
Regen, der ganz ruhig und ohne Unterbrechung bis nach 9 Uhr
währte, um dann später wieder von vorne zu beginnen.“ Nach
einem Festmahl wurden die Gäste in ihre Quartiere geleitet.

3. Die Feuerwehrübung wird verschoben

Um 15 Uhr122 sollten sich alle Gäste bei der Festkanzlei (“Geh-
ring‘s Kaffeehaus“) am Hauptplatz123 versammeln und zur
Übung der Badener Turnerfeuerwehr vor dem Kommunalschul
haus hinter der Pfarrkirche (ganz nahe dem Redoutensaal) mar
schieren. Gewitter und der schwere Regen machten aber die

120 unser Journalist: “...Doblhoff, der in wenigen Worten die Nützlichkeit der
Feuerwehren im Allgemeinen schilderte“ zu Dobihoff-Diers Person G.
SCHNEIDER, Entwicklung, 59 Anm. 189.- Wilhelm Germer war 1867- 1875
Bürgermeister von Baden.

121 Dokument 12 (Preßburg): “Bei dem Festzuge betheiligten sich sämmtliche
vereine worauf dann ein Festbankett stattfand.“

122 Ankündigungen in der Deutschen Turn-Zeitung 18-1869-112 und der Deut
schen Feuerwehr-Zeitung 18-1869-76: 14.30 uhr Feuerwehrübung, 16 uhr
“Spaziergang in‘s Helenenthal“, Rundschreiben vom 24.4.1869: Pfingst
sonntag nachmittag nur die übung, abends “Gesellige Zusammenkunft“,
Montag, 17.5.1869 “Tages-Reveille und Morgen-Spatziergang“. Die Ankün
digungen für die Zeitschriften wurde also vor dem 24.4.1869 verfaßt.

123 Seit langem und bis heute cafä central genannt (alte Aufschrift auf der
Gebäudefassade).

Abhaltung unmöglich, und nicht wenige Teilnehmer, die von
näher her angereist waren, fuhren nach Hause124.

4. Die Diskussion über das Verhältnis Feuerwehren - Tur
ner bei der “Vorberathung“ im Adler-Saal

Nach der Übung sollte für die Feuerwehrmänner der “Sommer-
Turnplatz im städtischen Parke (hinter der Arena) zum Besuche
geöffnet“ sein, die Abgeordneten der Feuerwehren waren für
17.00 Uhr in die Turnkneipe, den Gasthof “Zum goldenen Hir
schen“ am Hauptplatz125, zu einer “Vorberathung“126 gela
den. Da die Übung wegen des Regens entfiel, konnte sie schon
früher beginnen127 Sie fand nicht in der Turnkneipe, sondern
im “Adler-Saal“ 128 statt.
Eine der wichtigsten Fragen, die zur Beratung und Klärung anstan
den, war das Verhältnis der Feuerwehren zu den Turnvereinen129.
Man wollte diesen schwierigen Punkt offenbar schon am Vorabend
weitgehend klären, um den eigentlichen Feuerwehrtag nicht mit
langen Debatten über dieses Problem zu belasten und zu blockieren.

Die ersten Initiativen zur Gründung von Freiwilligen Feuerwehren
waren zweifellos von Turnvereinen ausgegangen (vor allem Krems
und Wiener Neustadt, ab 1865 Baden), inzwischen waren aber immer
mehr Feuerwehren entstanden, die wohl (zum Teil) Verbindung mit
Turnern oder Turnvereinen hatten und von ihnen im deutsch-libera
len Sinn beeinflußt waren, aber selbst nicht an Turnvereine ange
schlossen waren; auch traten wohl immer mehr Männer bei, die mit

124 Dokument 11: “durch heftigen, andauernden Regen wurde das Fest derart
beeinträchtigt, daß viele Theilnehmer am 1. Tage nach Hause zurückkehrten“.

125 Heute Lokalitäten der Volksbank, zwei Häuser neben der Sparkasse. Auf dem
Hausgesims noch heute die vergoldete Figur eines Hirschen. Auskunft L. Giczi
am 12.12.1993.

126 Sie war in den Ankündigungen in den deutschen Fachzeitschriften und im
Rundschreiben vom 24.4.1869 noch nicht erwähnt, erst im “Fest-Blatt“
(Dokument 10) und in der “Ordnung“ schien sie auf.

127 Dokument 22, [51.
128 Ebd. Gasthof zum schwarzen Adler in der “Rathhausgasse“ 11. Das Haus

steht noch, dient aber jetzt anderen Zwecken. über dem Portal ist heute noch
ein scharzer Adler angebracht.

129 Das Folgende nach 0. SCHNEIDER, Frühe Beiträge und Entwicklung.
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dem Turnerwesen nichts zu tun hatten. Manche Feuerwehrfunk
tionäre, die aus der Turnbewegung kamen, wollten die Einheit von
Turn- und Feuerwehrbewegung, in der ersten Entwicklungsphase
tatsächlich vorhanden, beibehalten sehen. Einige Turner fürchteten
nicht zu Unrecht, in der Turn-organisation bald von den immer zahl
reicher und ihnen unähnlicher werdenden Feuerwehren überstimmt
zu werden. Die Lösung der beiden Bewegungen war mühsam und
erfolgte in mehreren Schritten. Einer war der Feuerwehrtag in Baden.

Die wesentlichen Etappen der Entwicklung waren:

- Die Feuerwehren von Krems (1861) und Wiener Neustadt (1862) waren
Abteilungen der dortigen Turnvereine, 1865 auch jene von Baden.

- Beim Stiftungsfest des Kremser Turnvereins am 7. und 8. Sep
tember 1862 beantragte der Kremser Turnrat, “daß jeder Turn
verein eine Turnerfeuerwehr bilde“.

- Beim Leipziger Turnfest Ende August 1863 waren die Teilneh
mer aus dem Kaiserstaat Österreich von den Feuerwehrübungen
der Leipziger Turnerfeuerwehr sehr beeindruckt.

- Der 3. Turntag der Turnvereine Nieder- und Oberösterreichs sowie
Salzburgs am 26. September 1864 in Linz beschloß eine von dem
Kremser Dr. Hans Stingl entworfene “Turner-Feue~ehr-Ordnung“1 30

- Anläßlich des 6. Deutschen Feuerwehrtages in Leipzig 1865
meinte Dr. Hans Stingl in einer Zeitschriftenauseinandersetzung
noch, .die Träger des freiwilligen Feuerwehrwesens in Deutsch-
österreich seien nur die Turnvereine, die Bestrebungen von Turn
wesen und Freiwilliger Feuerwehr fallen “zum großen Theile“
zusammen, daher sei eine “möglichste zeitgemäße Annäherung
unserer allgemeinen Turn- und Feuerwehrtage sehnlichst zu
wünschen“. Schon damals sprachen sich aber deutsche Feuer
wehrfunktionäre gegen die Verschmelzung von Deutschem Feu

130 Faksimile in G. SCHNEIDER, Frühe Beiträge, 221., Text in G. SCHNEiDER, Ent
wicklung, 107-109.

131 Also nach der schlacht von Königgrätz 1866, die weitreichende politische

erwehrtag und Deutschem Turntag aus.

- Am 2. Dezember 1866 beantragte Dr. Stingl beim 5. Turntag in
St. Pölten (zum letzten Mal), die Deutschen Feuerwehrtage in
Verbindung mit den deutschen Turnfesten zu halten.

- Beim 6. Turntag der Turnvereine von Nieder- und Oberöster
reich, Linz und Enns am 20. Oktober 1867 in Wien131 wurde der
Antrag des Turnvereins Baden, “es werde mit jedem Gauturnta
ge auch ein Gau Feuerwehr Tag abgehalten“, abgelehnt, auch ein
Kompromißvorschlag: “Der nächste Vorort habe ... zu wirken,
daß anschließend an jeden Turn Tag auch ein Feuerwehr Tag des
Gaubezirkes abgehalten werde“ wurde nicht angenommen.

- Beim IV. Deutschen Turntag am 20. und 21. Juli 1868 wurden
der Feuerwehrturner Dr. Hans Stingl (damals Mistelbach) und der
Hauptmann der Turnerfeuerwehr Wiener Neustadt Dr. Josef Wedl
in hohe Funktionen des österreichischen Turnerwesens gewählt.
Dr. Stingl hielt seine Linie einer möglichst engen Bindung der
Feuerwehren an das Turnwesen bei, und die Turnerfeuerwehr
Krems (offensichtlich beeinflußt von Dr. Stingl) beantragte nun
beim Feuerwehrtag in Baden:

a) Turnvereine und freiwillige Feuerwehren sollten einen ein
heitlichen Verband gründen.

b) Diese Einheit sei in die Verbandssatzungen der Turnvereine
Niederösterreichs zu verankern.

c) Die “dem Turnverbande Niederösterreichs bisher nicht
angehörenden freiwilligen Feuerwehren“ sollten zum Bei
tritt eingeladen werden.

d) Die beitrittswilligen Feuerwehren sollten zu dem noch 1869
zu haltenden Turntag, der ein “Turn- und Feuerwehrtag“
sein sollte, mit je einem Abgeordneten eingeladen werden.

e) Dabei sollten die Beschlüsse des Badener Feuerwehrtages als
Anträge Gegenstände der Tagesordnung bilden1 32~

Konsequenzen hatte.
132 0er Antrag in Protokoll 1869, 11. und in “Fest-Blatt“ (Dokument 10).
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Die Nicht-Tunerfeuerwehrefl sollten also Mitglieder der Tumor
ganisation werden und auch in den Turnverband eingebunden
werden, die Beschlüsse des Feuerwehrtages würden durch einen
“Feuerwehr- und Turntag“ abzusegnen sein.

Eine völlig andere Position vertrat die Turnerfeuerwehr Wiener
Neustadt (Hauptmann Dr. Josef Wedl) in ihrem geradezu pro
grammatischen Antrag an den Feuerwehrtag:

“Die freiwilligen Feuerwehren von Niederösterreich vereini
gen sich zu einem Verbande unter dem Namen: ‘Verband der
freiwilligen Feuerwehren von Niederösterreich“.

Ähnlich wurde in einem gedruckten Grundgesetz-Entwurf für
einen “Verband der freiwilligen Feuerwehren in Nieder-Oester
reich“ formuliert, den die Turnerfeuerwehr Wiener Neustadt
nach Baden mitgebracht hatte133. Dies war nur konsequent.
Denn bereits am 20. August 1868 hatte, wie erwähnt, die bis
herige Turnerfeuerwehr Wiener Neustadt beschlossen, sich vom
dortigen Turnverein zu lösen und “eine eigene Körperschaft“ zu
gründen. Der Entwurf stimmt auf weite Strecken wörtlich mit
dem “Grundgesetz des Verbandes der freiwilligen Feuerwehren
in Kärnten“, das der “Erste kärntnerische Feuerwehrtag“ in Kla
genfurt am 13. Juni 1869 beschloß, überein.

Hier wurde auf jede institutionalisierte Verbindung mit den Tur
nern verzichtet und nur einfachhin ein Verband der freiwilligen
Feuerwehren vorgeschlagen - ohne Rücksicht auf das Turnermo
ment. Auch Heinrich Gierth und Kommandant Brümmer aus
Vöslau waren dieser Ansicht.

133 Entwurf e/nes Grundgesetzes des Verbandes der freiwilligen Feuerwehren /n
Nieder-Oesterreich. Druck von M. Ullrich in Wr. -Neustadt. Z. N. St. 0., vier
Seiten. Ein Exemplar wurde in Baden Archiv FF gefunden. “51. Name. Die
freiwilligen Feuerwehren von Nieder-Oesterreich bilden vereint den Verband
der freiwilligen Feuerwehren in Nieder-Oesterreich.“ Die Turnvereine wer
den mit keinem Wort erwähnt. Wiener Neustadt hatte sich also auf die Dis
kussion über ein Verbandsgesetz vorbereitet. (Daß der Feuerwehrtag ohne
die Verabschiedung eines solchen auseinanderging, liegt an dem Kompro
miß, der in der Turnerfrage gefunden wurde.> Manche Formulierungen des
“Entwurfes“ finden sich im Grundgesetz-Entwurf wieder, den Gierth dem
2. nö. Feuerwehrtag in Wiener Neustadt am 15. 8.18790 vorlegte (Protokoll

Bei der Vorbesprechung im “Adler-Saal“ entspann sich eine
“ziemlich lange“ Debatte. Die Feuerwehren hatten die Anträge
erstam 13. Mai 1869, also nureinen oderzweiTagevorderVer
anstaltung, zugesandt erhalten1 34, die Feuerwehren konnten
also vor der Abreise der Delegationen das Tumnerproblem kaum
diskutieren. So wurden die Kremser Vorschläge wohl schon am
Pfingstsonntag zwischen dem Empfang auf dem Bahnhof und
der “Vorberathung“ besprochen, halb offiziell dann bei der
“Vorberathung“. Haben dort nur die Turner Dr. Stingl, Dr. Wedl,
Gierth und Brümmer gesprochen, haben sich Vertreter der Nicht
Turnerfeuerwehren gegen die enge Verbindung mit den Turn
vereinen gewehrt? Wir wissen es nicht. Die Debatte war wohl lei
denschaftlich und engagiert135, die Besprechung endete mit
einem Kompromiß:

1. Der Verband der Turnvereine und der freiwilligen Feuer-
wehren sollte ein “gemeinschaftlicher“ sein (was immer das
heißen sollte).

2. Die “Verbandsverhältnisse“ beider sollten in einem
“gemeinsamen Verbandsgrundgesetz geregelt“ werden.

3. Ein solches sollte der derzeitige Vorort Turnerfeuerwehr
Baden entwerfen.

Dr. Stingl aus Krems rettete von seiner Position (vorerst)
grundsätzlich ein gewisses Zusammengehen von Turnvereinen
und Feuerwehren in einem in irgendeiner Weise “gemeinschaft
lichen Verband“. Mit der Formulierung, die “Verbandsverhält
nisse“ der Turnvereine wie der Freiwilligen Feuerwehren in einem
gemeinsamen Verbandsgesetz zu klären, wurden die Feuerweh
ren aber als eigene, mehr oder weniger selbständige Gruppe

1870, 3-5), damit auch im VerbandsgrundgesetZ von 1871. siehe H.
SCHNEIDER, Bezirksverbände, 52f. und unten, 5eite 49 - 52.

134 Im Rundschreiben vom 24.4.1869 war noch um die Einsendung von Punk
ten zur Tagesordnung gebeten worden, diese stand also damals noch nicht
fest. Der Poststempel auf dem Pottensteiner Exemplar ist der 13.5.1869. -

Der Wortlaut der Anträge in Dokument 10, ebenso in Protokoll 1869, 1-3.
135 Am nächsten Tag berichtete Dr. Stingl dem 1, Feuerwehrtag: “Meine Herrenl

Dem heftigen Gewitter von gestern [Anspielung nicht auf das Wetter, son
dern auch auf die Heftigkeit der Diskussion?] ist eine ruhige Nacht, und ein
ruhiger Morgen gefolgt. (Wackerl) Die Debatte war gestern ziemlich lang, sie
hat aber auch eine Einigung erzielt . Protokoll 1869, 6.
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anerkannt. Das gemeinsame Grundgesetz konnte somit auch einen
sehr losen Dachverband beschreiben. Keine Rede war mehr von einer
“Einladung“ der Freiwilligen Feuerwehren zum Eintritt in die Turner-
organisation, keine Rede auch von einer Diskussion, ja Beschlußfas
sung über die Badener Feuerwehrtagsbeschlüsse auf einem gemein
samen Turner- und Feuerwehrtag. Daß die Turntage und die Feuer
wehrtage “in der Regel an demselben Orte und in unmittelbarer Rei
henfolge abgehalten“ werden sollten, unterstrich wohl nur die
menschliche und teilweise die ideologische Beziehung zueinander.
Offensichtlich schon bei der Vorbesprechung warb der Klagenfurter
Feuerwehrkommandant Ferdinand Jergitsch für seine Idee eines
gesamtösterreichischen Feuerwehrverbandes136.

5. Die Abendgestaltung

Für 19.30 bis 21.00 Uhr war ein Parkfest mit Musik vorgesehen,
anschließend lud der “Festausschuß“137 zu einer “geselligen Zusam
menkunft im Redoutensaale, woran die Einwohnerschaft der beiden
Gemeinden mit ihren Familien u. Feuerwehrgästen, sowie die
Ehrengäste Theil nehmen“ sollten. Quartiergeber und Gäste sollten

also den Abend gemeinsam verbringen. “Bei ungünstiger Witte
rung“ sollte die “Cur-Capelle“ im Redoutensaal konzertieren.

Das Parkfest mit Parkbeleuchtung und Parkmusik mußte abgesagt
werden, der Chronist aus Preßburg bezeugt aber ein “Tanzkränz
chen“ im Redoutensaal, bei dem Hauptmann Martinengo (wohl als
einer von mehreren Gästen) “zwei Toaste auf die Badner Bürger
schaft und das brüderliche Zusammenwirken der Feuerwehren aus-
brachte“1 38, die Teilnehmer an der Adler-Saal-Besprechung scheinen
sich abends ebenfalls in den Redoutensaal begeben zu haben139.

Alle Feuerwehrmänner kamen wohl im Redoutensaal nicht unter, es
war aber offensichtlich für alle gesorgt. Im “Fest-Blatt“ waren alle
“Gast- und Kaffeehäuser“ der Kurstadt aufgelistet, der Pächter der
Schwimmschule im Doblhoff-Garten gewährte Feuerwehrmännern
50 % Nachlaß (ein Bad kostete somit 1 5 Kreuzer), im Stadttheater
war die Posse “Die Turner von Wien“ eines gewissen 0. F. Berg zu
sehen, dem Rezensenten war nur unerfindlich, warum der Schutzen
gel gerade ein Turner sein mußte140.

V. Die Sitzung des Feuerwehrtages am Pfingstmontag,
17. Mai 1869

1. Die “Tag-Reveille“

Der Pfingstmontag brachte nach heftigem Gewitter und schweren
Regenfällen günstiges Wetter. Um 6 Uhr früh war “Tag-Reveille“,
also morgendlicher Weckruf, “ausgeführt von der Blechharmonie
des Badener Turnvereines“, gegen 7 Uhr kamen die Gäste bei
“Gehring‘s Kaffeehaus“ zusammen und unternahmen, wohl
unter Führung einheimischer Feuerwehrmänner und Turner, “Spa
ziergänge und Exkursionen in die Umgebung Badens“141. Gegen
8.45 Uhr begaben sich die Abgeordneten zur Sitzung des Feuer-

136 Protokoll 1869, 18.
137 wohl das Fünfer-comitä.
138 Dokument 12.
139 Dokument 22, [51.
140 Badener Bote 23.5.1869: “Diese Posse ... enthält retchlicheren Lachstoff und
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Die_Legitimation“. mit a,elcher teilnehmerarn t. oh Feiseiwehrtag auf der
Eisenbahn halbe Fahrt erhielten. . ArchvFFPottnnOen jent 1(1(0000

weniger Zoten, als die neueren Zugstücke desselben Verfassers“
141 In den Ankündigungen in den deutschen zeitschriften wer der “Spaziergang

in‘s Heienenthal“ noch für Pfingstsonntag 16 uhr vorgesehen, im Rund
schreiben vom 24.4.1869 bereits für Pfingstmontag, 17.51869, nach der
Tag-Reveilie.
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die “freiwilligen Feuerwehren“wehrtages in den städtischen Redoutensaal, dessen Beratungen,
obwohl öffentlich, interessierten freilich unseren Berichterstatter
aus Wiener Neustadt nicht: “Wir gingen einstweilen spazieren“.

2. Die Eröffnung der Beratungen142

Um neun Uhr begrüßte Heinrich Gierth, Hauptmann der gast-
gebenden Turnerfeuerwehr Baden, die niederösterreichischen
und die auswärtigen Feuerwehren sowie die Ehrengäste. Durch
ihr zahlreiches Erscheinen bekundeten sie, so Gierth, ihr “war
mes Interesse“ für die Feuerwehrsache. Über Vorschlag von Dr.
Stingl wurde Heinrich Gierth zum Vorsitzenden, Dr. Josef Wedl
aus Wiener Neustadt zu dessen Stellvertreter gewählt, Schrift
führer wurden J. Sehann aus Scheibbs und Anton Prix, Schrift-
wart der gastgebenden Feuerwehr und Mitglied des Fünfer
Comit~s143.
Gierth zählte sodann die stolze Reihe der anwesenden Feuerweh
ren auf:

Die “Turner-Feuerwehren“

Baden (Abgeordnete Gierth und Prix),
Krems (Dr. Stingl, A. Krippl),
Leobersdorf (Lahoda, Austin)144,
Mödling (Hansch, Neuhaus),
St. Pölten (Resch, Schneck145) und
Wiener Neustadt (Dr. Wedl, Natterer),

142 Die folgende zusammenfassung der Feuerwehrtagssitzuflg nach Protokoll 1869.
143 Die Mitschrift von Prix ist erhalten in Baden, Archiv PF.
144 Protokoll FF Leobersdorf zum 2.5.186g: zu den Berathsngen am 17. werden

die Herren Austin Georg Habitsch u. der Hauptmann [= A. Lahodal delegirt.“
145 Im handschriftlichen Originalprotokoll wird nur Schneck genannt.
146 Protokoll 1869, 6. war sie eben erst gegründet worden? Die Festschrift Die

Feuerwehren der Gemeinde Gföhl, 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Gfdhl,
Gföhl 1993, 15 gibt kein genaues Gründungsdatum an (“Spätsommer des
Jahres 1868“), G. SCHNEIDER, Frühe Beiträge, 34 Anm. 42 verweist auf die
Statistik nach dem 1. nö. Feuerwehrtag 1869 (Protokoll 1869, 46): “März
1869“. Am 3D.5. 1869 besschten mehrere “Nachbarfeserwehren“, u.a. jene
von Langenlois und Krems, in Gföhl “unsere im Entstehen begriffene Feuer
wehr“, es ist freilich schon von der Begrüßung durch diese Korperschaft die

Dorn bach (Salbing),
Gloggnitz (Stockmaier, Mock),
Großenzersdorf (Radl, Pohl),
Langenlois (Kittenberger),
Neunkirchen (Sachor, Zegl),
Ottakring (Degen),
Pottenstein (Weiß, Reitermann),
Scheibbs (Resch, Sehann),
Stein an der Donau (Büchler, Lachnit),
Traiskirchen (Staudigl, Eyermann),
Vöslau (Brümmer, Ziegler) und
Weißenkirchen an der Donau (Pöltner, Wurzer),

insgesamt also laut Protokoll 18 Feuerwehren. Die Turnerfeuerwehr
Gföhl hatte ein “Begrüßungstelegramm“ geschickt146. Die Abge
ordneten von fünf Feuerwehren, die am Festzug des Pfingstsonntags
teilgenommen hatten, waren wohl wegen des schlechten Wetters
abgereist und zu den Beratungen des Pfingstmontags nicht noch
einmal gekommen147. Die Einteilung in Turner- und Nicht-Turner
feuerwehren bedeutet nicht unbedingt eine scharfe Trennung, man
che der letzteren waren mit den Turnern eng verbunden148.

Eigens begrüßte Gierth die Feuerwehrabordnuflgen149 aus Graz
(Hueber und Harter), Klagenfurt (Jergitsch), Linz (Hauptmann Hat-
[erl) und Ödenburg (Kommandant Räsch, Stellvertreter Hasenau

Rede. Kremser Wochen-Blatt 29.5. und 5.6.1869.
147 Laut ÖFZ 8-1869-25 hatten “alle“ 23 Feserwehren zugesagt. Nicht erschie

nen jedenfalls die nur zum Teil der Turnerfeuerwehr Baden bekannten, damals
sicher schon bestehenden Feuerwehren Dornbach, Ebenfurth, Eggendorf,
Neuwaldegg, Melk (der handgeschriebene Badener statistik-Fragebogen
befindet sich im Stadtarchiv Melkl), Penzing, Simmering, Stratzing und die
städtische Feuerwehr Krems. - Vgl. die Gründungsjahre in Protokoll 1869,46.

148 Im Herbst 1869 gab es neun Turnerfeuerwehren, in Gföhl, vöslas und Gum
poldskirchen wurde “fleißig geturnt“, in insgesamt 19 der 32 Feuerwehren
befanden sich 480 Turner, das waren 26 Prozent der 1839 Feuerwehrmän
ner in Niederösterreich. G. SCHNEIDER, Entwicklung, 84, nach Protokoll
1869, 46.

149 Das handschriftliche Originalprotokoll nennt diese Männer “Experten“.
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er150), sogar eine Abordnung aus Reichenberg in Nordböhmen
nahm an den Beratungen teil151. Die Feuerwehren Bruck an der
Mur, Klagenfurt, Krummau in Südböhmen, Leoben, Linz und
“Salzburg mit Gästen aus Passau“ schickten Begrüßungstele
gramme152. Baden hatte also weit über Niederösterreich hinaus
eingeladen.

Als Festgäste begrüßte Gierth die beiden Abgeordneten zum
nö. Landtag Johann Heinrich Steudel und Anton Schilcher, den
Wiener Gemeinderat Dr. Johann Ferdinand Schrank (auch er
der “äußersten Linken“ zugehörig)153 und den Ober-Ingenieur
des Wiener Stadtbauamtes Hieronymus Arnberger154, der
besonders willkommen sein mußte, da dem Stadtbauamt auch
die Wiener Berufsfeuerwehr unterstand und die Stadt Wien mit
seiner Anwesenheit zugleich die Versammlung der freiwilligen
Feuerwehren ehrte. Während der Beratungen traf auch noch der
Zweite Wiener Bürgermeister-Stellvertreter und Obmann der
Wiener Feuerlöschkommission, Gemeinderat Franz Khunn155,
ein. Den Beratungen, die öffentlich waren, wohnten auch zahl
reiche Feuerwehrmänner sowie zahlreiche Badener Bürger
bei1 56

150 Die Delegation aus Preßburg scheint am Pfingstsonntag abend wieder abge
reist zu sein. Anschließend an den Bericht über die Toasts des Kommandan
ten Martinengo am sonntagabend heißt es in in Dokument 12: “indem die
Herren in einem Plakate im Namen der Preßburger Feuerwehr der Bevölke
rung und Feuerwehr Badens ihren Dank abstatteten und die Hoffnung aus-
drückten, sie auch in Preßburg einmal begrüßen zu können, verabschiedeten
sie sich [schon am sonntagabend?[ und traten ihre Rückreise an.“

151 Diese Abordnung wurde erst in Protokoll 1869, 27 erwähnt. Sie ließ “50
Exemplare des ‘Feuerwehrgrußes‘, Lied mit Begleitung des Piano-Forte,
gedichtet und componirt vom Reichenberger Feuerwehrmanne Haußrnann“
verteilen. Den Text dieses sechsstrophigen Liedes publizierte die Wr.-N. BZ.
vom 27.5.1869. Refrain: “Feuerwehrmann, stets bereit, /Hilft freudig [eder-
zeit; IDoch ist er nur da ganz in seinem Element, /Wenn Alles um ihn kracht,
brasselt und brennt.“ “Wilhelm Haußmann, OberfiJhrer der freiwilligen Feu
erwehr zu Reichenberg,“ In ÖFZ 1-1870-2 wird als “Obercommandant“ ein
carl völkelt erwähnt.

152 Protokoll 1869, 6. Klagenfurt, Linz und salzburg waren auch durch eigene
“Experten“ vertreten.

153 Edler von, geb. 1.9.1830 in Wien, gest. 28.12.1881 in Wien. Handelsschul
professor, 1866-1 881 Gemeinderat, 1870-1881 im nö. Landtag 1880-1881
Bürgermeisterstellvertreter von Wien. “,schloß sich der Fraktion der Äußer
sten Linken an, deren Obmann zu dieser Zeit J. H. Steudel war.“ Zu ihm Felix
cZEIKE, Das Wiener Vizebürgermeisteramt und seine Vertreter. Ein Beitrag

Höflich entschuldigt hatten sich die Landesausschüsse (heute
etwa Landesräte) Ernst Schneider und Czedik, also hochrangige
Vertreter des Landesausschusses (heute Landesregierung), die
wohl zum ersten Mal zu einer Feuerwehrveranstaltung geladen
waren. Der Landesausschuß ergreife die “Gelegenheit seiner
regsten Theilnahme für die Sache der Feuersvehren“, er bitte um
“Mittheilung“ der Beschlüsse der “geehrten Versammlung“ und
betrachte sie als “ein sehr schätzbares Materiale“ für die ein
schlägige aktuelle gesetzgeberische Tätigkeit des Landesaus
schusses157. Die Befassung damit veranlaßte also nun höchste
Landesvertreter, die Feuerwehren mit Respekt anzusprechen, der
gesamtniederösterreichische Feuerwehrtag brachte ihnen, noch
bevor er richtig begonnen hatte, schon durch sein Stattfinden
einen gewissen Prestigegewinn.

Dr. August Wagner, Abgeordnetem der Versicherungsgesell
schaft Assicurazione generale und seit einigen Jahren Verfechter
einer neuen Feuerlöschordnung, wurde, da er weder Feuer
wehrmann noch geladener Gast war, nicht das Wort erteilt. Er
hinterließ “für das Archiv des niederösterreichischen Feuer
wehrtages “4 Broschüren über Assekuranz und Versicherungs

zur Verwaltungsgeschichte. In: Jahrbuch der Stadt Wien 1979, ll/29f.
154 Zu ihm siehe Rudolf T1LLMANN (Hsg.), Festschrift, herausgegeben anläßlich

der Hunderfjahrfeier des Wiener Stadtbauamtes,.., Wien 1935, 44. signatur
im Wiener Stadt- und Landesarchiv A 972. Er war Wiener Vizebaudirektor.
“Besondere Sorgfalt widmete Arnberger dem Feuerlöschwesen und wurde
ihm auch für seine aufopfernde Tätigkeit und die erfolgreichen Leistungen,
welche die Löschanstalt trotz der beschränkten Hilfsmittel aufzuweisen hatte,
wiederholt vom Gemeinderate die Anerkennung ausgesprochen. ... im Jahre
1870 wurde ihm die seit dem 1866 erfolgten Tode des damaligen Vizebau
direktors Karl Gabriel unbesetzt gebliebene Vizebaudirektorstelle verliehen.“
Gest. 25.11. 1892 in Hainfeld. Ebd., 43: “Nach seiner [= Niernsees[ Pensio
nierung im März 1877 wurde die Stelle des Stadtbaudirektors in Anbetracht
der in Schwebe stehenden Reformierung des Amtes vorläufig nicht wieder
besetzt. Mit der Amtsleitung wurde der damalige Vizebaudirektor Arnberger
betraut.“

155 Geb. 2.12.1802, 1848-1887 Gemeinderat. 1851-1860 Bgm.-Stellvertreter,
14.1.18692. Bgm.-Stv. bis 4.2.1875. “Urkonservativ“, aber “gute Kontakt
zur linken Fraktion.“ Gest. 2.6.1892. Ehrengrab auf dem Wiener Zentral
friedhof, Gruppe 14 a, Grab 14. Zu ihm CZEIKE (wie Anm. oben),. 11129f.

156 Dokument 22, [6].
157 Das Entschuldigungsschreiben in Protokoll 1869, 4f., ebenso ein solches des

nö. Abgeordneten Dr. carl Hoffer.
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kunde“ 158 Seine Teilnahme und sein offensichtlicher Wunsch,
das Wort zu ergreifen, zeigt, daß die Versicherungsgesellschaften
die Diskussion der Feuerwehren über einen Beitrag der Asseku
ranzen zum Feuerlöschwesen sehr wach verfolgten. Eine gemein
same Plattform der Feuerwehren in Form eines Feuerwehrtages
mußte zu einer noch schärferen Akzentuierung der diesbezügli
chen Forderungen der Feuerwehren in aller Öffentlichkeit führen.

Es wurden Prospekte (“ illustrirte Preis-Courante“) der Feuer
Iöschgerätefirma Magirus in Ulm verteilt, weiters 50 Werbe
exemplare der seit 1868 in München erscheinenden Zeitung für
Feuerläschwesen159.

Sechs Anträge standen, wie erwähnt, bereits vor der Ankunft der
Abgeordneten in Baden fest und schienen auch in der “Festord
nung“ bzw. dem “Fest-Blatt“ 160 auf:

1. Bericht über die Verhandlungen bezüglich einer “n.österr.
Feuerwehrordnung“ und Diskussion darüber. Dieser “An
trag“ Steudel wurde über dessen Bitte in die Tagesordnung
aufgenommen, obwohl er selbst nicht Abgeordneter einer
Feuerwehr war.

II, Gründung eines “Verbandes der freiwilligen Feuerwehren
von Niederösterreich“ ohne statutarische Verbindung mit
den Turnvereinen. (Turnerfeuerwehr Wiener Neustadt)

III. Einheitlicher Verband der Turnvereine und der freiwilligen
Feuerwehren mit starker statutarischer Verknüpfung. (Tur
nerfeuerwehr Krems)161

IV. Petition “sämmtlicher freiwilliger Feuerwehren“ an den nö.
Landtag: Unterstützungskasse zur Unterstützung verun
glückter Feuerwehrmänner und Heranziehung der Versiche
rungsgesellschaften zu den Kosten der Feuerwehr. (Turner
feuerwehr Wiener Neustadt)

158 Protokoll 7869, 27.
159 Das Exemplar, das die FF Pottenstein erhielt, ist erhalten geblieben.
160 Dokument 10. Die Feuerwehr Wiener Neustadt nannte sich immer noch Tur

nerfeuerwehr.

V. Petition betreffend die Einführung gleicher Schraubenge
winde und Schlauchverbindungen und Feuerspritzen. (Tur
nerfeuerwehr Baden)

VI. Petition betreffend die gesetzliche Regelung der Beitrags
pflicht der Versicherungsgesellschaften zu den Löschkosten;
zum Teil übereinstimmend mit Punkt IV, (Turnerfeuerwehr
Baden)

Weitere Anträge waren offensichtlich bei der Vorbesprechung
im Adler-Saal eingebracht worden:

(Vll.)1t2Gründung eines österreichischen Feuerwehr-Verbandes
“nach erfolgter Gründung von Provinzialverbänden“. (Jer
gitsch, Klagenfurt)

CVIII.) Kürzerer Wehrdienst für Feuerwehrmänner. (Dr. Stingl, Krems)

(IX.) Petition an das k.k. Ministerium des Innern bezüglich Geld
preise für “vorzügliche Löschgeräthe“ beim VIII. Deutschen
Feuerwehrtag in Linz 1870. (Wohl Hafferl, Linz)

3. Das Verhältnis zu den Turnvereinen

Die Frage des Verhältnisses Turnvereine - Feuerwehren wurde gleich
zu Anfang der Beratungen erledigt und konnte die folgenden Bera
tungen über reine Feuerwehrangelegenheiten nicht mehr belasten163.

Die Turnerfeuerwehren Krems und Wiener Neustadt hatten ihre
Anträge zurückgezogen, Dr. Stingl präsentierte den am Vor
abend erreichten Kompromißantrag, den beide Seiten, Dr. Stingl
ebenso wie Dr. Wedl, Gierth und Brümmer, unterfertigt hatten.
Es seien alle “dissertirenden164 Meinungen vereiniget“, Dr. Wedl
schlug daher die Annahme en bbc vor, eine “Fortsetzung der
gestrigen Debatte“ wäre “unnütze Zeitverschwendung“. Der

161 siehe oben über die Beratung am Vortag im “Adier-5aai“.
162 Fortsetzung der Numerierung der Anträge von (Vii> bis (IX> durch den Verfasser.
163 Protokoll 1869, 6f.
164 Wohl “dissentierende“ labweichende> Meinungen.
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Antrag wurde “hierauf ohne Debatte unverändert angenom
men“, das Problem war vom Tisch, der Vorort Baden hatte ein
Verbandsgesetz vorzulegen, das diesen Beschlüssen Rechnung
trug, der “Entwurf eines Grundgesetzes“ aus Wiener Neustadt
(ohne Turner) wurde nicht weiter besprochen.

4. Die neue “Feuerlöschordnung“ (Antrag 1)165

Abg. Steudel berichtete über den Stand der Bemühungen im
niederösterreichischen Landesausschuß um eine niederöster
reichische “Feuerlöschordnung“: Die Vorschläge der Feuer
wehrexperten Metz und Jergitsch sowie jene der Versiche
rungsvertreter würden nun von Landesausschuß Ernst Schneider
zum “Entwurfe einer Feuerlöschordnung vereiniget“. Deren
Basis seien jene “Grundzüge“, auf welche sich Steudel “im vori
gen Jahre“ mit Feuerwehrmännern “in einem kleinen Kreise
geeiniget“ hätte166. Auf die Punkte IV und VI der Tagesordnung
(Unterstützungskasse und Beitrag der Versicherungsgesellschaf
ten zu den Löschkosten) sei Rücksicht genommen.

Dr. Wedl und Dr. Stingl dankten für die Initiative der Abgeordne
ten, die “sich um die Feuerwehren große Verdienste erworben“
hätten. Viele der Wünsche der Feuerwehren in deren Petitionen
vom Herbst 1868167 seien berücksichtigt. Zum Dank für die Arbeit
besonders der Abgeordneten Steudel, Schilcher, Dr. Kopp, Fürn
kranz, Dr. Granitsch und Dr. Hoffer erhoben sich die Abgeordne
ten von den Sitzen. Steudel dankte und “erwartet[e] mit vollster
Zuversicht die weitere thatkräftige Unterstützung Seitens der Feu
erwehren“, und Dr. Stingl hoffte, der Vorort (die Feuerwehr
Baden) werde sich vor der Beschlußfassung des Landtages “über
den einen oder den andern Punkt“ noch aussprechen dürfen.

Der Bericht Steudels muß auf die Stimmung und das Selbstbe

165 Protokoll 1869, 71.
166 Personenkreis und Datum dieser Beratungen kennen wir nicht, Dr. Wedl war

mit hoher Wahrscheinlichkeit involviert. siehe unten, Seite 60.
167 Oben, 181. und unten, 61f. Dokument 3. - Der Turnverein Baden ernannte

Steudel am 15.1.1870 auf Vorschlag Gierths zu seinem Ehrenmitglied - wohl
auch stellvertretend für die alle nö. Feuerwehren. Badener Bote 23.1.1870,

wußtsein der Abgeordneten positiv gewirkt haben: sie hatten
den Eindruck, daß in der leidigen Frage der Brandschutzgesetz
gebung und der rechtlichen Verankerung der Freiwilligen Feuer-
wehren nun tatsächlich etwas weiterging und daß ihre eigene
gemeinsame Petition dazu nicht wenig beigetragen hatte.

5. Die Frage der Einsatzleitung

Obwohl nicht Gegenstand eines Antrages, wurde die Frage, wem
bei Zusammenwirken mehrerer Feuerwehren die Einsatzleitung
zukomme, engagiert diskutiert. Auch sie müsse, so wurde argu
mentiert, in der neuen “Feuerlöschordnung“ geklärt werden.

Zur rechtlichen Problematik berichtete Steudel von den Ver
handlungen im nö. Landhaus. “Nach dem Entwurfe“ sei der
Hauptmann der Feuerwehr des Brandortes “Kommandant am
Brandplatze“, zu seiner eigenen Rückendeckung müsse aber in
besonderen Fällen die Gemeinde eingeschaltet werden, etwa bei
Abreißen eines Gebäudes während des Einsatzes, da sonst die
“Beschädigten“ oder die Versicherungsgesellschaften Ansprüche
erheben könnten168.
Zwar solle der Hauptmann der örtlichen Feuerwehr das Kom
mando haben, andererseits kennten sich ja die meisten zusam
menkommenden Feuerwehren, und sie könnten ja auch den
Tüchtigsten unter ihnen zum Einsatzleiter machen.

Zu diesem nun sehr praktischen Problem meldeten sich über Dr.
Wedl und Dr. Stingl hinaus auch andere Abgeordnete zu Wort,
die Probleme einer noch nicht fest organisierten Zusammenar
beit am Einsatzort traten zutage. Die praxis-erfahrenen Haupt-
männer fühlten sich offensichtlich geradezu befreit, nun über
ihre praktischen Probleme reden zu können. Die Einsatzleitung
nicht gesetzlich zu regeln sei gefährlich, meinte August Krippl

ÖFZ 2-1870-6. “Im h. n.-ö. Landtage ... legte Steudel sein gewaltiges Wort für
die Feuerwehr ein und brachte es mit Gleichgesinnten dahin, daß seiner Sache
der Sieg wurde. Diesem Manne haben wir viel zu danken.“

168 1 40 der nö. Feuerpolizeiordnung von 1870 (LGBI. 39) lautete dann: “Der
Hauptmann ist auf dem Brandplatze in seinen dienstlichen Anordnungen unab
hängig, jedoch ist er für dieselben dem Gemeindevorsteher verantwortlich.“
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(Turnerfeuerwehr Krems), vor allem kleine Gemeinden würden
sich bei Diskussionen am Brandplatz nicht leicht fügen, da ihnen
das Verständnis fehle. Wenn die Organisation der Feuerwehren
einmal feststehe, könne man eher das Prinzip der Brandleitung
durch die örtliche Feuerwehr differenzieren. Ober-Ingenieur Am-
berger vom Wiener Bauamt bestätigte das: Die Wiener Berufs-
feuerwehr wisse bei Zusammenarbeit mit Freiwilligen Feuerweh
ren oft nicht, “wer Koch und wer Köchin sei“, schnelle und wirk
same Dämpfung eines Feuers sei“ nur bei einem einheitlichen
Kommando möglich“. (Das Problem belastete die Feuerwehren
offensichtlich stark, denn es wurden Rufe wie “Bravo“ und “Sehr
richtig“ laut.) Man könne nicht auf dem Brandplatz einen Ober-
kommandanten wählen, außerdem sei die Lokalkenntnis des ört
lichen Hauptmannes unersetzlich. Wo keine Freiwillige Feuer
wehr bestehe, so wieder Kripp?, solle der Ortsvorstand, der ja
anwesend sei, “jemand mit der Leitung betrauen“. Besonders
“Institutionen, welche nach der alten Löschordnung bestehen“,
seien “sehr ungefügig“, und man habe mit ihnen “einen schwe
ren Stand“ 169 Im Klartext: die nicht als Feuerwehren organisier
ten Löschgruppen der Gemeinden wollten sich meist nicht einer
Freiwilligen Feuerwehr unterstellen. Man brauche ja nicht jedes
Detail kommandieren und solle den einzelnen Kommandanten
die Detailausführung überlassen, freilich auch vermeiden, daß
keine Spritze von ihrem Platz weggehen wolle, auch wenn ihr
Strahl die Höhe des Gebäudes gar nicht erreichen könne. Der
Hauptmann der erst kürzlich gegründeten Feuerwehr Ottakring,
Ferdinand Degen, hielt die “Wahl eines Oberkommandanten für

169 Dr. Stingl spielte auf schwierigkeiten in Krems und umgebung an (Protokoll
1869, 101.); aus dem Wiener Becken wurde ähnliches berichtet: H. SCHNEI
DER, Bezirksuerbände, 9f.

170 Die Formulierung des Einsatzleiterproblems in der FPO 1870 § 47: “Auf dem
Brandplatze stehen auch sämmtliche von auswärts eintreffende Feuerweh
ren, sowie die sonstigen Hilfeleistenden unter dem Befehle des Hauptmannes
der Ortsfeuerwehr, und haben sich den dienstlichen Anordnungen desselben
zu fügen.“ - § 48: “In jenen Gemeinden, in welchen keine Feuerwehr besteht,
sind die geeigneten Personen zur Leitung der Spritzen, Führung der Schläu
che, zum Besteigen der Gebäude u. dgl. zu bestellen; alle Hilfepflichtigen
aber haben den Anordnungen des Gemeindevorstehers oder seiner stellver
treter, und über deren Ermächtigung einem Hauptmanne der anwesenden
Feuerwehren Folge zu leisten.“

171 § 25 nö. FPO 1870: “Wenn nicht hinreichend Wasser zum Löschen in natür

jeden Bezirk für zweckmässig“ und machte damit einen Vorgriff
auf spätere regionale Feuerwehrorganisationen, Dr. Wed/ ver
wies auf die guten Erfahrungen der Feuerwehren im salzbur
gisch-bayerischen Raum mit der Einsatzleitung durch den Haupt
mann der örtlichen Feuerwehr und wollte diesen Punkt auch im
kommenden Grundgesetz verankert wissen170, Arnberger ver
wies auf die Wichtigkeit gleicher Signale. Dies sei nach dem Bei
spiel mehrerer deutscher Regionen “leicht durchführbar“.

Steude! berichtete noch, daß im kommenden Gesetz die Gemein
de zur Wasserbeschaffung und zum Herrichten der Brunnen ver
pflichtet werde171. Manche der Anregungen würden sicher in
“Instruktionen an die einzelnen Bezirke, Gemeinden und Kom
mandanten“ Platz finden, die man wohl erlassen müsse, um eine
“möglichst gleichförmige Handhabung der Feuerlöschordnung
zu erzielen“. Die vielen Anregungen mögen doch “in der gedrun
genen Form einer Petition an den nö. Landtag dirigirt werden“.
Bezüglich einer Vereinheitlichung habe er, Steudel, die unent
geltliche Abrichtung von Feuerwehrmännern durch die Wiener
Berufsfeuerwehr vorgeschlagen172, Herr Arnberger habe das
neuerdings zugesichert.

Letztendlich wurde der Vorort Baden beauftragt, in das künftige
Grundgesetz Bestimmungen über Gleichmäßigkeit in der Orga
nisation und Leitung der Verbandsfeuerwehren sowie das Anstre
ben möglichst gleichförmiger Ausrüstungen aufzunehmen173.

lichen Wasserbehältern vorhanden ist, muß für die Beischaffung desselben in
der Weise gesorgt werden, daß in jeder Ortschaft wenigstens Ein ausgiebiger
Gemeindebrunnen vorhanden sei; in größeren Ortschaften sind mehrere sol
che Brunnen anzulegen.“ 26: “Wo die Anlage von Brunnen durch örtliche
verhältnisse unmöglich ist, müssen cisternen oder schwemmen angelegt
werden; dieselben sind mindestens einmal des Jahres zu räumen.“

172 Dokument 5, § 11 und Dokument 15, [12c], Dokument 19, [71 bis [14].
173 Art. 2 lt. c des Grundgesetzes vom 13.6.1871 lautete dann: “Anstrebung

möglichster Gleichmässigkeit in Einrichtung, Ausrüstung, Leitung, Befehls
und Signalweise bei den Verbands-Feuerwehren.“ siehe H. SCHNEIDER,
Bezirksveröände, 52. - In Protokoll 1869, 13 wird zweimal auf den “Entwurf
eines Grundgesetzes aus Wiener Neustadt hingewiesen, der also tatsäch
lich in Baden auflag.
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6. Unterstützungskassen und Versicherungsanstalten
(Antrag IV)

Der Problemkreis Unterstützungskassen und ein Beitrag der Ver
sicherungsanstalten dazu war ein lebhaft diskutiertes Thema; bei
der ersten Erwähnung der Notwendigkeit gemeinsamer Beratun
gen der Feuerwehren (Hellpapp in Baden am 18. Februar 1868)
wurde dies als das eigentliche Argument für solche angegeben.

Dr. Wedl hatte in Antrag Nr. IV vorgeschlagen:

a) Petition an den nö. Landtag zur Gründung einer “Landes
Centralkasse“ für die Unterstützung verunglückter Feuer
wehrmänner und deren Hinterbliebene “sowie zur Förde
rung des Feuerlöschwesens überhaupt“.

b) In diese Kasse zahlen die Versicherungsgesellschaften 1 Pro
zent der Bruttoeinnahmen (also nicht vom Gewinnl) der
Gebäudeversicherungefl und ein halbes Prozent von jenen
der Mobiliarversicherungen (Hauseinrichtungen usw.).

c) Die Kasse wird von einer Kommission verwaltet (Vorsitz der
Minister des Innern, je sechs Vertreter der Feuerwehren
und der Versicherungsgesellschaften), die auch über die
Vergabe der Mittel entscheidet.

Die erwähnten Prozentzahlen stammten nicht von der Wiener
Neustädter Turnerfeuerwehr, sondern waren den Vorschriften
der bereits bestehenden Württembergischen Landes-Centralkas
se entnommen, über die die deutschen Feuerwehrzeitschriften
berichtet hatten. Deren eifrige österreichische Leser warteten
also mit Vorschlägen auf, die im benachbarten Deutschland
bereits geltendes Recht waren. Auch in Bayern operierten die
Feuerwehren seit Februar 1869 gegenüber den Versicherungs
gesellschaften mit diesen Prozentsätzen174.

Dr. WedI kommentierte den Wiener Neustädter Antrag. Die Feu
erwehren seien es leid, “immer nur von der Gnade der Asseku
ranzen ab[zu]hängen“. Mit dem, was man im “Gnadenwege“

174 zeitung für Feuerlöschwesen 3-1869-12.

erhalte, komme man nicht weit, ein Landesgesetz müsse vielmehr
eine “Beitragspflicht der Assekuranzen aussprechen“. Komman
dant Hafferl aus Linz ergänzte, vor allem kleinere Gemeinden
seien mit der finanziellen Unterstützung verunglückter Feuerwehr
männer und deren Familien bisweilen überfordert, die Ausschüt
tung von Prämien der Landeskasse an Feuerwehren für besonders
wirksamen Löscheinsatz würde die Bereitschaft der Gemeinden,
Feuerwehren zu gründen, erhöhen. Auch Oberösterreich, das in
ähnlicher Situation sei, wolle diesen Weg gehen. Steudel berichte
te, auch bei den Besprechungen der Experten für die neue Feuer
löschordnung sei die Frage der Prämien und der Heranziehung der
Versicherungsgesellschaften zur Sprache gekommen, es gebe
dabei aber Probleme. Die Feuerwehren mögen ihre Wünsche an
das neue Gesetz schriftlich bekanntgeben.

Auch Kommandant Rösch aus Ödenburg wandte sich gegen Gna
dengeschenke der Versicherungen. Diese sollten aus grundsätz
lichen Gründen zahlen und nicht nur für besondere Leistungen der
Feuerwehren. In den Schulen wolle man Prämien abschaffen, bei
der Feuerwehr aber, “so es die ehrliche That des Mannes gilt“, sol
che einführen? (“Lebhafter Beifall. Wackerl“ vermerkt das Steno
graphische Protokoll.) Man habe auch ohne Prämien auszurücken.
Das Geld der Kasse würde man wohl für die Gründung neuer Feu
erwehren und für die Unterstützung der Verunglückten verwen
den, denn das Unterstützungswesen sei überhaupt zu regeln.
Ferdinand Jergitsch, der berühmte Kommandant der Klagenfurter
Feuerwehr, meinte, die Frage ziehe sich “seeschlangenartig durch
die Beratungen aller Feuerwehrtage“, und nicht alle seien sich über
die Art der Heranziehung der Versicherungen einig. Vielleicht wäre
- infolge des geringeren Brandrisikos - eine Herabsetzung der Ver
sicherungsprämien in den Gemeinden mit Feuerwehren “für das
Allgemeine“ besser. Dann könnten sich mehr Hausbesitzer eine
Versicherung leisten. Die Feuerwehren würden dann nicht unmit
telbar Geld bekommen, aber schließlich erhielten ja auch sie ihre
Gründungsmittel letztlich “aus dem Allgemeinen“. Wirksamer
und leichter könnte zweifellos ein “allgemeiner österreichischer
Feuerwehrverband ... die nothwendigen Gesetze erlangen“.
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Steudel wies endlich noch darauf hin, bei den Beratungen über
die neue Feuerlöschordnung hätten sich die Versicherungen
bezüglich einer Mitfinanzierung des Löschwesens “etwas kühler
benommen“, mit einer Ausnahme sei “nur zwangsweise etwas
[zu] erlangen175.

Daß die Versicherungen nicht gerne zahlen würden, habe man
sich ohnehin immer gedacht. Der Antrag von Wiener Neustadt
solle, so wurde letztendlich beschlossen, dem nö. Landtag zur
Kenntnis gebracht werden.

7. Ein Beitrag der Versicherungsanstalten zu den Löschko
sten (Antrag VI)

Über den verwandten Antrag VI (Beitrag der Versicherungen zu
den Löschkosten) referierte der Badener Hauptmann Heinrich
Gierth und gab dazu den Vorsitz an Dr. Josef WedI.

Ein gut organisiertes Löschwesen, auch eine Feuerwehr, verursa
che der Gemeinde viele Kosten, u. a. Abzahlung der Spritzen
samt Zinsendienst und Erhaltung, Miete usw. Zu hohe diesbe
zügliche Ausgaben würden aber viele Gemeinden von der Grün
dung einer solchen abhalten: “Die machen uns durch ihr Beste
hen sehr viele Auslagen.“ Eigentlich arbeiten die Feuerwehren,
so Gierth, ja nur für die Versicherungen: Nimmt ein Haus durch
die Feuerwehr keinen Schaden, zahlt die Versicherung nichts, nur
wenn es wirklich zumindest “anbrennt“, werden die Löschko
sten ersetzt.

Gemeinderat Dr. Schrank schlug endlich vor, auf Details zu ver
zichten und die Punkte IV (Unterstützungskasse) und VI (Beitrag
zu den Löschkosten) in einen gemeinsamen Grundsatzantrag zu
fassen: Die Versicherungsanstalten sollten, da ihnen “durch die
neue Organisirung des Feuerlöschwesens Vortheile erwachsen,
zu den Kosten, welche die nach der Löschordnung zu organisi
renden freiwilligen Feuerwehren verursachen, beitragen“.

175 Einzige Ausnahme sei die “Wechselseitige Versicherungsgesellschaft“ gewe
sen. Deren Direktionsmitglied und Administrator war freilich Anton Freiherr

Der Antrag Dr. Schrank wurde “mit großer Majorität angenom
men“, gesonderte Abstimmungen über IV und VI entfielen dadurch.

8. Die Frage gleicher Schraubengewinde (Antrag V)

Der Antrag V von Baden (Petition an den nö. Landtag “betref
fend die Einführung gleicher Schraubengewinde an den
Schlauchverbindungen und Feuerspritzen“) war verständlich.
Mit der größeren Dichte der Feuerwehren wurde die Zusam
menarbeit am Brandplatz häufiger. Diese war aber nur bei glei
chem Schraubengewinde möglich.

Darüber waren sich alle einig. Das Metz‘sche Gewinde werde in
weiten Teilen Deutschlands verwendet, Hafferl (Linz) und Hue
ber (Graz) bestätigten dies auch für Oberösterreich und Steier
mark. Kripp/ trat nur für einen Grundsatzpassus gleicher Gewin
de in der neuen Feuerlöschordnung ein, Festlegung auf ein
System solle ein späterer Feuerwehrtag treffen. Hueber hinge
gen warnte: Zögere man jetzt einen Beschluß hinaus, würden
die gerade jetzt zahlreich entstehenden Feuerwehren verschie
dene Gewinde anschaffen. Irgendwann müsse man sich dann
doch auf ein Einheitsgewinde festlegen, das bringe aber dann
Umstellungskosten. Die Firmen würden nach einer Entschei
dung des nö. Feuerwehrtages eben ein Normalgewinde erzeu
gen und anbieten, “weil sie dann um so eher ein Geschäft
machen werden“.

Der Antrag Baden wurde angenommen, ein Antrag von Hueber
(Graz), das Metz‘sche Gewinde zumindest als das vom Stand
punkt der Feuerwehr zweckmäßigste zu bezeichnen (die gesetz
liche Festlegung sei Sache des Landtages), wurde aber abge
lehnt. Es blieb bei der allgemeinen Formulierung des Antrages
Baden. Die Gewindefrage sollte bei den folgenden Feuerwehrta
gen noch Gegenstand leidenschaftlicher Debatten werden.

von Doblhoff, der “geehrte sprecher des Badener Turnvereines“.
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9. Jergitsch: Ein “Österreichischer Feuerwehrverband“?
(Antrag VII)

Ferdinand Jergitsch (Klagenfurt) betonte nochmals, ein “allge
meiner österreichischer Feuerwehr-Verband“ könnte die für die
Feuerwehren wichtigen Gesetze eher erreichen, “sämmtliche
deutsche Staaten“ hätten bereits ihre Verbände, in Linz fände
1870 bereits der VIII. Deutsche Feuerwehrtag statt. Österreich
solle da nicht zurückstehen. Beim kärntnerischen Feuerwehrtrag
am 12. und 13. Juni 1869 werde die Sache besprochen, wer
nicht kommen könne, möge seine Meinung schriftlich kund-
tun176. Ohne Debatte nahm die Versammlung den vorsichtig
formulierten Antrag an:

“Die freiwilligen Feuerwehren erklären, nach erfolgter Grün
dung von Provinzialverbänden die Gründung eines öster
reichischen Feuerwehr-Verbandes anzustreben.“

Die Zeit war fortgeschritten, und der Text verpflichtete zu nichts.
Als Klagenfurt wenige Wochen später zu einem österreichischen,
dann zu einem österreichisch-ungarischen Feuerwehrtag einlud,
agierte der Vorort Baden aufgrund des Beschlusses ableh
nend177. Man war noch allzu sehr damit beschäftigt, erst einmal
einen Landesverband zustande zu bringen.

10. Kürzere Militärdienstpflicht für Feuerwehrmänner
(Antrag VIII)

Der Landtag tue etwas für die Feuerwehren, auch der Reichsrat
(die gesetzgebende Körperschaft für die zisleithanische Reichs-
hälfte) solle nun etwas für sie tun und die Dienstzeit der “in einer
Feuerwehr wirklich dienenden Militärpflichtigen“ verkürzen,

176 Ausführhcher Bericht über diesen Feuerwehrtag und die Gründung des “kärn
tischen Feuerwehrverbandes“ in ÖFZ 10-1 869-35f., 11-1869-38. Ebd., 11-1869-
11 der Aufruf des “centraiausschusses für den ersten österr. Feuerwehrtag. Fer
dinand iergitsch.“ Dazu auch Hans SCHNEIDER, Geschichte des Österrei
chischen Bundesfeuerwehrverbandes, Festschrift 100 Jahre ÖBPV, 1989, (6)f.

177 Dokument 20.
178 Der Entwurf des diesbezüghchen Schreibens des Vorortsausschusses Baden in

meinte Dr. Stingl (Krems). Feuerwehrmänner träten gegen einen
inneren Feind an, ihr Dienst könne sich aber manchmal mit dem
des Soldaten messen. Dr. Wedl sah darin auch eine Chance für
den Eintritt von mehr jungen Leuten in die Feuerwehr, nach
Rösch (Ödenburg) würde dies “gerade die tüchtigsten Kräfte den
Feuerwehren erhalten“.

Über diesen Antrag mußte abgestimmt werden; er fand nur die
“Majorität“, während die anderen Beschlüsse einstimmig oder
zumindest “mit großer Majorität“ gefaßt wurden. Die Militär
behörden traten diesem Antrag, dessen Verwirklichung auch Dr.
Stingl selbst nicht viele Chancen gab, nie näher.

11. Geldprämien für “vorzügliche Löschgeräthe“ beim VIII.
Deutschen Feuerwehrtag in Linz 1870 (Antrag IX)

Kommandant Josef Hafferl bat in seiner Eigenschaft als Obmann
des Festcomitös für den VIII. Deutschen Feuerwehrtag 1870 in
Linz, auch die Niederösterreicher mögen das k.k. Ministerium des
Innern um die Stiftung von Preisen für “vorzügliche Löschgeräthe“
bitten. Eines der wichtigen Ziele des Deutschen Feuerwehrtages
sei immer, die Feuerwehren mit den neuesten Errungenschaften
des Löschwesens bekannt zu machen. Die Kosten der ausstellen
den Firmen für Entwicklung, Erzeugung und Fracht seien aber sehr
hoch. Der Feuerwehrtag nahm den Antrag einstimmig an178,
zugleich lud Hafferl herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

12. Der Abschluß der Beratungen

Damit war die Tagesordnung erschöpft. Die nun folgenden
ungemein geschickten Worte des Landtagsabgeordneten Schil
cher aus Wiener Neustadt waren wohl geeignet, das Bewußtsein

Baden, Archiv FF. - Der Text der Petition der Feuerwehr Linz an das Ministe
rium vom 29,5.1869 in ÖFZ 3-1870-11. Auch der Feuerwehrtag der freiwii
hgen Feuerwehren des saizachtaies am 6.6.1869 beschloß auf Bitten Haf
ferls eine diesbezügilche Petition. ÖFZ 11-1869-39. - “... und ist iaut Erledi
gung ein Beitrag von 1000 fi. bewilligt worden.“ Dokument 25, [16].- Die
k.k. Regierung “ermöglichte durch die Gewährung reichlicher Subventionen
die Vertheilung von Preisen“. ÖFZ 12-1870-45, ebd., 13-1869-46.
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der Feuerwehr-Abgeordneten, ihre Veranstaltung sei bedeu
tend, weiter zu heben: er habe die Fachmänner hören wollen;
zum ersten Mal habe eine Korporation Vertreter des Landes
gerufen, um sie mit ihren Ansichten über einen Gegenstand der
Gesetzgebung vertraut zu machen. Das sei richtig, denn Geset
ze müßten “aufgebaut werden aus dem inneren Wesen und Wil
len und den Kenntnissen des Volkes“ Dafür erntete er “lebhaf
ten Applaus“.

Josef Hafferl (Linz) dankte für den herzlichen Empfang179, man
habe hören und die eigenen Ansichten aussprechen können,
Resultat und Nutzen würden sein, “daß wir jeden Schritt in die
ser wichtigen Angelegenheit gemeinsam machen“. Dem Beispiel
der Niederösterreicher in der Verbandsgründung würden “auch
die übrigen Kronländer rasch folgen“. Damit sei man auch dem
Ziel eines allgemeinen österreichischen Feuerwehrverbandes viel
leicht näher, “als wir noch vor einigen Tagen gehofft haben“ 180

Die Versammlung wiederholte sein dreimaliges Hoch auf die
Stadt Baden, Dr. Stingl rief zu einem dreimaligen “Gut Hehl“ auf
den “Vorort Baden“, d. h. die Badener Turnerfeuerwehr, auf. Es
wurde “erhoben ausgebracht“181.

Gemeinderat Dr. Hermann Rollet entschuldigte Bürgermeister
Germer; in dem wenigen, das man geboten habe, habe man
seine Pflicht gesehen, das Interesse der Feuerwehren sei auch das
Interesse der Gemeinde. Unter “lebhaftem Beifall“ wiederholte
er seinen Ruf182

“Dämpft wacker jeden bösen Brand,
Doch - schürt des Geistes Flammen!“

179 Man sei “hier auf so freundliche und liebevolle Weise empfangen und behan
delt worden, daß jeder von uns nur die besten Erinnerungen mit nach Hause
nimmt.“

180 Hafferl formulierte zurückhaltend. Der 1. oberösterreichische Feuerwehrtag
am 25. juli 1869 beschloß, “die Betheiligung an einem, von der Klagenfurter
Feuerwehr angeregten österreichisch-ungarischen Feuerwehrverbande, als in
die Autonomie der einzelnen Länder eingreifend, abzulehnen.“ ÖFZ 13-
1869-45. - Dokument 20.

181 Die Aktion Dr. Stingis nur im handschriftlichen Konzept des Protokolls.

Vorsitzender Gierth versprach noch Mitteilung über Zeit und Ort
der verschobenen Feuerwehrübung und dankte namens der Tur
nerfeuerwehr Baden.

“Wir sind einig in dem Drange nach vorwärts, und dem Ziele das
Löschwesen in Oesterreich in dieselbe Richtung zu bringen in
welche es in Deutschland schon lange gerathen ist, und in die
sem Rufe werden wir auch ausharren.“

Dr. Stingl brachte auf “die Männer der Volksvertretung“ ein
Hoch aus, Vorsitzender Gierth lud zur Besichtigung von Geräten
ein, die Kommandant Rösch aus Ödenburg mitgebracht hatte183.
Dann erklärte er, um 12 Uhr, “den ersten niederösterreichischen
Feuerwehrtag für geschlossen“.

Der Feuerwehrtag war in mehrerer Hinsicht ein Versuch. Die
Beratungen waren weithin sehr praktischen Themen gewidmet.
Verfassungsmäßiges und das Verhältnis zu den Turnern waren
bald abgetan, bei “Praktischem“ aber verbreiteten sich die Red
ner: Feuerwehrfinanzierung, Einbindung der Versicherungsge
sellschaften in diese, Unterstützungskassen, Kommando auf
dem Brandplatz, einheitliche Schlauchverbindungen, kürzerer
Wehrdienst für Feuerwehrmänner. Von den 31 Abgeordneten
der achtzehn anwesenden nö. Feuerwehren meldeten sich nur
sieben von fünf Feuerwehren zu Wort: breit und wiederholt vier
Turner, die in den Turnvereinen die Spielregeln des demokrati
schen Vereinswesens kennengelernt hatten und die auch den
Fortgang der Verhandlungen im wesentlichen bestimmten: Hein
rich Gierth (Baden), Dr. Josef Wedl (Wiener Neustadt), Dr. Hans
Stingl und August Krippl (beide Krems). Die drei Nichtturner

182 Im Fest-Blatt“, Dokument 10.
183 Geräte, die bei der Firma Seltenhofer aus Ödenburg zu kaufen waren: den Gali

bert‘schen Rauchapparat (“10 Minuten im dichtesten Rauch “ohne Beschwer
den“, vorgeführt schon bei einer übung der FF Gloggnitz im September 1868),
ein Patentmundstück von Franzmann und Dittler in Pforzheim (tNeiten 11, 15 und
18 mm), ein gezogenes Mundstück von König in Laufen und Kirchdörfer in Hall
und eine neue Feuerwehrlaterne von Heldenberg und Schreiber in München.
Die Schau der Firma Seltenhofer war nicht ganz uneigennützig. Sie unterhielt
mit manchen der “Südbahnfeuerwehren“ enge geschäftliche Beziehungen.
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Ziegler und Brümmer (beide [Bad] Vöslau) sowie Ferdinand
Degen (Ottakring) sprachen nur kurz. Der Feuerwehrtag scheint
eher ein erstes Sich-Herantasten, ein vorsichtiges Erst-einmal-
Hören gewesen zu sein. Man behandelte “Abgeordnete“ aus
anderen Kronländern einfach als Erfahrene und als Feuerwehr-
kameraden, man ließ sie sprechen, und sie machten von dieser
Möglichkeit kameradschaftlich und unbekümmert Gebrauch:
Alois Hueber (Graz), Josef Hafferl (Linz), Friedrich Rösch (Öden
burg), Ferdinand Jergitsch (Klagenfurt; er stellte sogar einen
“Antrag“) und Moriz Willfort (damals noch Salzburg). Auch
Abgeordnete (Johann Steudel, Anton Schilcher und Dr. Schrank)
sowie Behördenvertreter sprachen ungehindert (Hieronymus
Arnberger), nur der Versicherungsvertreter Dr. August Wagner,
“weder Feuerwehrmann noch geladener Gast“, durfte, wie
erwähnt, das Wort nicht ergreifen.

13. Das Ende des Feuerwehrtages

Gegen 13.30 Uhr fand das Mittagessen statt, um 14.45 Uhr ver
sammelten sich die Feuerwehren auf dem Hauptplatz,

“und der Zug bewegte sich auf den Pfarrplatz, um an dem Gebäu
de der Oberrealschule die Steiger-Übung vorzunehmen, welche
sowohl von der Badner, als auch später von der Neustädter Feuer
wehr sehr gelungen zur Ausführung gelangte“, wie auch unser
Berichterstatter zugab184. Sie “fand bei Fachmännern wie bei der
großen Zuschauermenge vollkommene Zufriedenheit und wurde

beifällig anerkannt“185. Um 18 Uhr marschierten die auswärtigen
Gäste “unter Begleitung einer großen Menschenmenge und freu
digem Jubel der wackeren Feuerwehrmänner186“ zum Bahnhof,
und der Tag endete mit einem “herzlichen Abschied durch
Abschiedsreden und Ständchen“187 Wohl Männer des Fünfer
Comit~s verfaßten die “Presseaussendung“ über Ablauf und
Beschlüsse des Feuerwehrtages, und bereits am folgenden Tag,
dem 18. Mai 1869, konnten sich Wiener Zeitungsleser über das
Geschehene informieren.

Hochbegeistert kehrte die Abordnung der Ödenburger Feuer
wehr heim. Schon früher hatte sie eine Eingabe an das königlich
ungarische Ministerium des Innern erwogen:

- “möglichst allgemeine Einführung freiwilliger Feuerwehren
- Herstellung eines Feuerwehrverbandes in Ungarn
- Verpflichtung der Assecuranzgesellschaften zur Beitragslei

stung für Feuerwehrzwecke, und
- möglichste Verbreitung des Sicherheitswesens“.

Unter dem Eindruck der Badener Verhandlungen sandte sie diese
Petition nun tatsächlich nach Budapest, verständigte die Feuerweh
ren in Pest und Preßburg davon und bat sie, sich an den “ausge
sprochenen Bestrebungen zu betheiligen“188. Im Oktober 1869
beriet sie diesbezüglich “mit Vertretern verschiedener Gemeinden“
ihres Distrikts “betreffs Verbesserung des Feuerlöschwesens und der
Bildung von Feuerwehrvereinen in Ungarn“ 189

VI. Die Arbeit des Badener Vorortsausschusses 1869-1 870

1. Die wichtigsten Tätigkeiten

Das Fünfer-Comitö besorgte in den ersten Wochen die Nachar

184 Andere Berichte sprechen vom “Kommunal-Schulhause“.
185 Dokument 22, [81.
186 Badener Bote 23.5.1869.
187 Dokument 22, [8[f.
188 Dokument 11.

beiten. Daß es die Agenden selbsttätig wahrnahm und die Alltags-
arbeit der Turnerfeuerwehr nicht blockierte, hatte sich bewährt. Die
Feuerwehrleitung löste es am 10. August 1869 auf, bestellte es

189 “... da in unserm Vaterlande in dieser so hochwichtigen Angelegenheit, weni
ge Städte ausgenommen, noch gar nichts geschehen ist.“ ÖFZ 6-1870-1 8.

190 Ebd. - Baden Prot. 10.8.1869: “H. Gierth fragt an, ob Vorortsangeiegenhei
ten in der gesammten Feuerwehrleitung abgetan, oder ob ein eigener Aus
schuß niedergesetzt werden soll. Hr. Helipapp: Es sei ein engerer Ausschuß
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sogleich wieder als “Vorortsausschuß“ in der selben Zusammen
setzung19° und gestand ihm auch “separate Geldgebarung“ zu191.

Der Vorortsausschuß war damit das erste ausführende “Organ“
des Nö. LandesfeuerwehrVerbandes in dessen langer Geschichte.
Er wurde sogleich tätig:

- Die Buchhandlung Alfred Otto brachte das Stenographische
Protokoll im eigenen Verlag heraus und finanzierte es, indem er
einen Druckkostenbeitrag einhob192.

- Heinrich Gierth stellte aus den eingelaufenen Statistikbögen unter
großem Arbeitsaufwand eine “Statistik der Freiwilligen und Turner
Feuerwehren“ zusammen und veröffentlichte sie im Anhang zum
Stenographischen Protokoll193. Er verschwieg nicht, daß fünf Feu
erwehren “selbst über Ersuchen“ nicht geantwortet hatten und
manche Zahlen auf mündlichen Angaben Dritter beruhten.

- Der Vorortsausschuß versandte den gedruckten Gesetzesent
wurf und den Bericht des Landesausschusses für die Feuerpoli
zeiordnung an die niederösterreichischen Feuerwehren und an
Feuerwehren bzw. Feuerwehrverbände außerhalb des Kronlan
des und bat um Stellungnahme194.
- Er machte die nö. Wehren in einem eigenen gedruckten Rund
schreiben auf Mängel des Entwurfes aufmerksam195 und berief,

zu wählen, welcher seine Beschlüsse der Feuerwehrleitung zur Kenntnis zu
bringen hat. Hr. Scheibireiter: Der Ausschuß habe aus drei Mitgliedern zu
bestehen. Hr. Gierth: Es seien 5 zu wählen. (Angenommen.) Hr. Fitzger: Der
Ausschuß sei aus der gesamten Feuerwehr zu wählen. (Angenommen.) Es
werden vorgeschlagen: Gierth, Prix, Eiermann R., Eiermann A., Heilpapp.
Gewählt.“ Baden Prot. 25.11.1869: Wahl eines Ersatzmannes für Anton Prix.
Waltner lehnte ab, darauf wurde Schriftwart Moriz Rollett gewählt. - Ebd.,
14.6.1870: A. Eiermann trat aus, Hanny lehnte eine Wahl ab, daraufhin ließ
man die Stelle für die restlichen zwei Monate unbesetzt.

191 Baden Prot. 1.9.1869: “Hr. Gierth: Soll der Vorortsausschuß die Geldgeba
rung separat führen? (Angenommen.) Es ist ein Vorschuß aus dem Feuer
wehrsäckel zu leisten. (Angenommen.)“

192 Kurzbericht in Badener Bote 26.9.1869. - Baden Prot. 10.8.1869: “Es soll der
Bericht über den n.ö. Feuerwehrtag gedruckt und im Buchhändlerweg ver
kauftwerden. (Die Drucklegung wird beschlossen.) Hr. Buchhändler Otto hat
erklärt, den Verlag pro Exemplar ä 30 Kreuzer zu übernehmen und der Feu
erwehr die nötigen Exemplare um einen mäßigen Preis zur Verfügung zu stel
len. (Angenommen.) Hr. Gierth berichtet, daß Feuerwehrmann M. Gibl das

als vor allem die Kameraden aus Krems noch welt mehr zu kor
rigieren fanden, eine Sitzung des “erweiterten Vorortsausschus
ses“ ein (alle Feuerwehren waren geladen)196.

- Er faßte die Kritik und die Wünsche dieser Versammlung in eine
wohlgesetzte, geschliffene Petition an den nö. Landesausschuß197
und überreichte sie. Da die Gefahr bestand, daß die Sache im Land
tag versanden würde, ließ er die Petition drucken, vertrieb sie selbst
in ganz Niederösterreich und bat die Feuerwehren um Abnahme198.
In dieser Schrift wurden dem Landtag auch die Wünsche des 1. nö.
Feuerwehrtages zur Kenntnis gebracht.

- Die Beschickung des 1. österreichisch-ungarischen Feuerwehr-
tages lehnte er ab, da ja laut Beschluß des nö. FeuerwehrtageS
ein Gesamtverband erst nach der Gründung von Provinzialver
bänden anzustreben sei; solche bestünden aber derzeit nur ver
einzelt. Er stellte aber den Besuch einzelner Feuerwehren frei199.

- Er teilte den nö. Feuerwehren am 8. Juni 1870 den Termin des
2. nö. Feuerwehrtages (wahrscheinlich 14.115. August 1870 in
Wiener Neustadt) mit. Beim Deutschen Feuerwehrtag 1870 in Linz
habe nicht ein Gesamtverband, sondern die einzelne Feuerwehr
Stimmrecht. Damit nahm er dem Begehren des nö. Turngaues
nach endlicher Verabschiedung des gemeinsamen Grundgesetzes
Turner - Feuerwehren vorerst die unmittelbare Dringlichkeit200.

Abschreiben des Protokolls des n.ö. F.T. unter sehr billigen Bedingungen
übernommen hat.“ Der Preis betrug dann 45 Kreuzer. Dokument 25 1201.

193 Protokoll 1869, 31-47. Das gesamte Werk umfaßte 48 Seiten. Faksimiie-Ab
druck unten, 142-168. Otto arbeitete mit Verlust. Siehe Protokoll 1870, 17.

194 Zum Folgenden siehe unten, Seiten 78 - 80.
195 6.8.1869. Dokument 17.
196 16.8.1869. Dokument 18. Die Sitzung 22.8.1 869.EBD., 30- unten, Seite 78.
197 Nach 22.8.1869. Dokument 19. Ebd.. 30-32. Siehe unten, 79f.
198 Dokument 19, 1111. - Kurzbericht in Badner Bote 3.10.1869. - Die FF Neun

kirchen fragte am 7.11.1869 in Baden an, was die bei Buchhändler Otto
bestellten Exemplare der Petition kosteten (Baden, Archiv FF). - Baden Prof.
25.11.1869: “Ist zu beantworten, daß nichts zu entrichten komme.“

199 Vor 5.9.1869. Dokument 20. Auch die Feuerwehr Odenburg war gegen
einen österreichisch-ungarischen Feuerwehrverband, “Die creirung eines
österreichisch-ungariSchen Feuerwehrverbandes wurde von der Mehrheit des
Vereinsausschußes insolange für verfrüht erklärt als nicht in Ungarn eine
größere Anzahl von Feuerwehren beständen, und diese unter sich keinen Ver
band geschlossen haben.“ ÖFZ 6-1870-19.

200 Dokument 24.
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ortsgeschäfte bestritt der Badner Feuerwehrsäckel“, “die Ausla
- Die endgültige Ausschreibung des 2. nö. Feuerwehrtages nach
Wiener Neustadt nahm bereits ein Festausschuß aus dem Turnver
ein und der freiwilligen Turnerfeuerwehr Wiener Neustadt vor201.

- Baden schlug vor, die Funktionsperiode des Vorortsausschus
ses eines Feuerwehrtages bis wenige Wochen vor den nächsten
Feuerwehrtag zu erstrecken202. Ein Vorort könne leicht die
Geschäfte des Feuerwehrtages abwickeln203.

- Dem 2. nö. Feuerwehrtag am 15. August 1870 legte der
Badener Vorortsausschuß einen detaillierten Bericht über seine
Tätigkeit vor, er referierte über die Behandlung der Badener Feu
erwehrtagsbeschlüsse 1869 im Landesausschuß, im Landtag
sowie in den k. k. Ministerien und plante auftragsgemäß, einen
Vorschlag für ein Grundgesetz des Verbandes vorzulegen204.

- Die Auslagen des Badener Feuerwehrtages 1869 hatte die
“Badner Bürgerschaft“ (durch Quartierbeiträge) gedeckt, das
Protokoll und die Statistik erschienen im Buchhandel und bela
steten so keine Feuerwehrkasse; “die Postauslagen für die Vor-

201 23.7.1870. Exemplar des gedruckten Rundschreibens bei EF Pottenstein, jetzt
LFKDO NO.

202 “... da der ältere Vorort leichter im Stande ist, die Geschäfte, in welche er bereits
eingeweiht ist, und die er begonnen hat, abzuwickeln.“ Protokoll 1870, 5.

203 “Referent Gierth: Weist auf die Leichtigkeit hin, mit welcher die Geschäfte des
Feuerwehrtages durch einen Vorort abgewickelt werden können, gegenüber
der Institution eines ständigen Ausschusses, welcher oft schwer zu berufen ist,
während beim Vororte die betreffenden Schritte sofort veranlaßt werden kon
sen.“ Oieser Ansicht schloß sich auch der Kremser Delegierte, der später
berühmte und hochverehrte Dr. Moriz Weitlof an: “... einverstanden, ebenso
mit der Beibehaltung des Vorortes als ausübendes Organ des Feuerwehrver
bandes, da noch keine Erfahrungen vorliegen, welche diese Einrichtung als ver
werflich erscheinen ließe.“ Ebd. - Alle 1869 entstandenen Landesfeuerwehr
verbände (Kärnten, Oberösterreich und Mähren-Schlesien> hatten als geschäfts
führende und ausführende Organe bereits gewählte Verbands-Ausschüsse.

204 Die in Wiener Neustadt ausgeteilte (wohl gedruckte> Fassung des Vorortsbe
richtes ist noch nicht aufgetaucht. Er lag am Vormittag des 2. Feuerwehrta
ges am 15.8.1870 noch nicht vor, Gierth erwartete die überbringung erst
nachmittags “wegen eines Trainversäumnisses“. Protokoll 1870, 3. - Das
Konzept Gierths in Baden, ArchivFF. Dokument 25.- zum Grundgesetzent
wurf H. SCHNEIDER, Bezirksverbände, 8 Anm. 16.

205 Dokument 25, [251. Ebenso Protokoll 1870, 17.
206 Das Folgende weitgehend nach G. SCHNEIDER, Entwicklung, 85-90.
207 Das Problem Turner - Feuerwehr stellte sich auch in Baden selbst. Schon

gen für die Drucksorten“ (für die Petition und Vier Rundschrei
ben) erbat Baden vom 2. Feuerwehrtag in Wiener Neustadt205.

2. Die entgültige Trennung von den Turnvereinen206

Der Vorort Baden suchte auch das Spannungsverhältnis Turner -

Feuerwehren zu einer guten Lösung zu bringen207. Der Kom
promiß des Badener Feuerwehrtages 1869 war nun mit den Tur
nern zu besprechen.

a) Turntag 1. November 1869

Beim 7. nö. Gauturntag am 1. November 1869 in Wien208
bedauerte Dr. Stingl (Krems), Turner und zugleich Feuerwehr-
mann, daß der Vororts-Ausschuß des Gauturnverbandes in
Baden nicht vertreten war209. Baden, so erklärte Heinrich Gierth,
hätte ihn nicht eingeladen, da es sich um eine reine Feuerwehr-
veranstaltung und um keinen Turntag gehandelt hätte, bei dem
die Turnerfeuerwehren eine Minderheit bildeten210.

1867, zwei Jahre nach der Gründung der Turnerfeuerwehr durch den Turn
verein, trat deren Gründer Eduard Eiermann für eine Trennung ein: “Gegen
eine Trennung der bevormundeten Feuerwehr vom Turnvereine an sich ist
nichts einzuwenden und bin ich selbst schon im Jahre 1867 dafür eingetre
ten, damals ohne Erfolg. Allein die Trennung der beiden Körperschaften soll
te sich auf die Administration beschränken, keine Entfremdung der beider
seitigen Mitglieder, ihrer Ziele und Zwecke im Gefolge haben. Ein guter Feu
erwehrmann soll wo möglich auch ein guter Turner sein und ein geübter Tur
ner wird ein guter Feuerwehrmann sein.“ Artikel von Eduard Eiermann “der
zeit in Traiskirchen“ “An die verehrlichen Mitglieder des. II. und UI. der frei
willigen Feuerwehr Baden“, in: Badener Bote 3/1874.

208 Es waren die Turnvereine Baden, Floridsdorf, Krems, Neunkirchen, Sechshaus,
Erster Wiener Turnverein, Wiener Männerturnverein und Wiener Neustadt.

209 Auf den Turntagen seien doch (“als Vertreter auch der Turnerfeuerwehren“)
von jeher Feuerwehrfragen besprochen worden.

210 Die Turner verfolgten die Vorgänge beim 1. nö. Feuerwehrtag zu Pfingsten in
Baden natürlich mit Interesse. Der Feuerwehr-Vorort Baden schickte aber
nicht von sich aus einen Bericht, warum, wissen wir nicht. Ende Juli oder
Anfang August 1869 bat Herr Heinz um eine Protokollabschrift. Baden, Prot.
3.8.1869: “Hr. Heinz aus Wien von Wien, Kreisvertreter Deutsch Öst. im Aus
schuß der d. Turnv., ersucht um Abschrift des Protokolls vom 1. nö. Feuer
wehrtage, Hr. Gierth übernimmt die Mittheilung.“ - 1867 hatte der Turnver
ein Baden versucht, Feuerwehrtage innerhalb der Turnorganisation zustande
zu bringen, war aber gescheitert.
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der Freiwilligen und der Turnerfeuerwehren in NiederösterDie anwesenden Gierth, Dr. Wedl und Dr. Stingl standen zu den
Badener Beschlüssen bezüglich eines “gemeinschaftlichen“ Ver
bandes, es traten aber nun von seiten der Turner (Herr Kaiser,
Nichtfeuerwehrmann) Bedenken gegen die Vereinigung auf: Die
Turner verfolgten einen idealen, die Feuerwehrmänner einen
praktischen Zweck.

Dr. Wedlschlug in einem Grundgesetzentwurf211 für den “gemein
schaftlichen“ Verband Turner - Feuerwehren einen gewählten
Ständigen Ausschuß vor (nicht einen Vorort, wie es die Turnerfeu
erwehr Baden war), seitens der Turner fürchtete man aber eine
Majorisierung durch die Feuerwehren und Schwierigkeiten wegen
der Verschiedenheit der beiden Verbandsgruppen Turner und Feu
erwehren. Gierth suchte zu vermitteln: Feuerwehren und Turner
sollten je fünf Vertreter in den Ständigen Ausschuß entsenden, jede
der beiden Gruppen sollte ihre Vertreter auf ihren je eigenen Tagen
wählen, die aber “an demselben Orte und in unmittelbarer Auf
einanderfolge“ stattfinden sollten. “Der künftige Vorort sei dann
bIos Festort“212. Der Turntag wählte am 1. November 1869 für die
Turnvereine Dr. Stingl, Dr. Wedl, Gierth, Heinz und Dr. Buffi in den
Ausschuß, der den Turngau zu leiten und ein neues gemeinsames
Grundgesetz zu erarbeiten hatte213. Dr. Stingl, Dr. Wedl und Gierth
waren aber zugleich auch den Feuerwehren verbunden und sowohl
Turner als auch Feuerwehrmänner.

b) Sitzung im Mai 1870

Im Mai 1870 beschlossen die erwähnten fünf Ausschußmitglie
der der Turnerschaft Niederösterreichs in Wien das neue Grund
gesetz für den “gemeinschaftlichen“ Verband der Turnvereine,

211 Wir kennen ihn nicht.
212 “Der Verband der Turnvereine und freiwilligen Feuerwehren Niederöster

reichs sei ein gemeinschaftlicher, die Turn- und Feuerwehrtage finden an
demselben Orte und in unmittelbarer Aufeinanderfolge statt; die weiteren
Verhältnisse werden durch ein gemeinsames Verbands-GrundgesetZ gere
gelt.“ 0. SCHNEIDER, Entwicklung, 86.

213 ÖFZ 20/21-1869, 21. 11. 1869: “Der am 1. November hier abgehaltene nie
derösterreichische Gauturntag beschloß die Verschmelzung der Turnvereine
und freiwilligen Feuerwehren in Niederösterreich zu einem gemeinsamen
verbande. Die Leitung des Verbandes wird nicht wie bisher ein Vorort, son

reich214. Zu dessen endgültiger Annahme beschlossen sie auch,
auf Vorschlag von Dr. Stingl, einen außerordentlichen Turn- und
Feuerwehrtag in Wien zu Fronleichnam 1870, dem 16. Juni215,
der auch Delegierte für den VIII. Deutschen Feuerwehrtag in Linz
(16. - 19. Juli 1870) wählen sollte.

c) Ke/n Turner- und Feuerwehrtag zu Fron/eichnam 1870

Daß auch Gierth und Dr. Wedl diesen Wiener Beschluß aus Über
zeugung mittrugen, ist schwer vorstellbar. Hatte sich Gierth
dabei selbst bei diesem nicht wohl gefühlt und beriet die Situa
tion nochmals mit seinen Badener Freunden? Wandten sich die
anderen Mitglieder des Vorortsausschusses gegen Gierth? Der
Vorortsausschuß der Turnerfeuerwehr Baden entschied jeden
falls anders: er lehnte den außerordentlichen Turn- und Feuer
wehrtag zu Fronleichnam ab:

1. schon am 1. November 1869 seien getrennte Tagungen der
Turner und der Feuerwehren in Wiener Neustadt beschlos
sen worden,

2. es sollten möglichst viele Feuerwehren nach Linz fahren,
3. dort hätten die einzelnen Feuerwehren Stimmrecht und nicht

ein Verband, der “gemeinschaftliche“ Verband der Turner und
der Feuerwehren brauche also keine Delegierten zu wählen.

4. Eine dritte Veranstaltung über Linz und Wiener Neustadt
hinaus sei daher “in Würdigung von Zeit und Geld“ nicht zu
verantworten.

Dies teilte der Vorortsausschuß den Feuerwehren in einem

dem ein ständiger zehner-Ausschuß besorgen, zu welchem die Turnvereine
und die Feuerwehren je fünf Mitglieder wählen. Vom Turntage wurden in den
Ausschuß gewählt: Dr. Wedl aus Wiener-Neustadt, Turnlehrer Heinz und Dr.
Buffi aus Wien, Dr. Stingl aus Krems und der Feuetwehr-Häuptmäfln Gierth
aus Baden. Das nachste Tumn- unci Feuerwehrless t‘r‘d,,~ ‚r, va~,,,,,,,

im kommenden Jahre statt.“
214 Wir kennen diesen Text nicht.
215 Bezeugt auch im Kremser Wochenblatt vom 2 1.5.1870. 0. SCHNEIDER,

Frühe Beiträge, 29.
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gedruckten Rundschreiben mit, das sich ansonsten auf Feuer
wehrf ragen beschränkte und die Verbindung mit den Turnver
einen (immerhin hatte man in Baden 1869 einen “gemein
schaftlichen“ Verband beschlossen) nicht erwähnte. Der Vor
ortsausschuß bemühte sich spürbar, die Nicht-Turnerfeuer
wehren mit der Turner-Problematik möglichst nicht zu bela
sten. Im Vordergrund stand bereits eindeutig das Feuerwehrin
teresse216. Anfang August hatte sich Baden bereits ganz vom
Gedanken eines Zusammengehens mit den Turnvereinen
gelöst: Adolf Hellpapp schlug der Feuerwehrleitung vor, “die
Feuerwehrtage ... künftighin getrennt von den Turntagen
abzuhalten“, Hauptmann Gierth, in diesen Monaten wieder
holt in persönlichem Konflikt zwischen Turn- und Feuerwehrin
teressen, “unterstützt(e) diesen Antrag“, die Feuerwehrleitung
nahm ihn an217.

d) 14. August 1870: Kein “gemeinschaftlicher“ Verband der Tur
ner und der Feuerwehren

Die endgültige Entscheidung, nicht weiter einen “gemeinschaftli
chen“ Verband der Turnvereine und der Feuerwehren anzustreben,
fiel nicht in einem Feuerwehr-, sondern in einem Turnergremium:
beim 8. Turntag des nö. (Turn)Gauverbandes am 14. August 1870
in Wiener Neustadt, also einen Tag vor dem 2. nö. Feuerwehrtag
in derselben Stadt.

Beim 2. nö. Feuerwehrtag am darauffolgenden 1 5. August 1870

216 Das Rundschreiben vom 8.61870 mit den Argumenten Dokument 24. -

Dazu Baden, Prot. 14.6.1870: “Bericht des Vorortsausschusses. Gierth berich
tet, daß der Vorortsausschuß beschloßen habe keinen außerordentlichen
FWTa9 nach wien einzuberufen, der zugleich mit dem zur selben zeit einbe
rufenen Turntag tagen sollte, und daß derselbe ein Rundschreiben diesbe
züglich an die FWehren NOe geschickt habe. Wird zur Kenntnis genommen.“

217 Baden, Prot. 2.8.1870. Auch bei G. SCHNEIDER, Entwicklung, 88.
218 Protokoll 1870, 3: “Ref, Gierth bringt die in dieser Beziehung auf dem Turn

tage des n.-öst. Gauverbandes gefaßten Beschlüße zur Kenntniß der Ver
sammlung, welche dahin gehen, daß die Turn- und Feuerwehrvereine abge
sondert zu stehen haben, daß somit jeder Verband ein eigenes Grundgesetz
erhält und legt einen dießbezüglichen Entwurf der Versammlung vor.“

219 Der Text in Protokoll 1870, 3-5.

berichtete Heinrich Gierth vom Beschluß des Turngautages,
“daß die Turn- und Feuerwehrvereine abgesondert zu stehen
haben, daß somit jeder Verband ein eigenes Grundgesetz
erhält“218.
Er legte einen Grundgesetzentwurf vor219, der die Turnvereine
gar nicht mehr erwähnte. Der Feuerwehrtag nahm ihn en bbc
an, und er wurde mit zwei geringfügigen Ergänzungen am 13.
Juni 1871 zum (auch von der k.k. nö. Statthalterei bestätigten)
ersten Grundgesetz “der freiwilligen und Turner-Feuerwehren
Nieder-Oesterreichs“220.

Dieser GrundgesetzentWurf hatte also seine eigene Geschichte.
Der 1. nö. Feuerwehrtag 1869 hatte den Vorort Baden mit der
Vorlage eines Grundgesetzes auf dem Prinzip eines “gemein
schaftlichen“ Verbandes der Turner und der Feuerwehren beauf
tragt221. Der Vorortsausschuß bereitete für den 2. nö. Feuer
wehrtrag in Wiener Neustadt 1870 weisungsgemäß jenen
Grundgesetz-Entwurf (nach dem Prinzip eines “gemeinschaftli
chen“ Verbandes von Turnern und Feuerwehren) vor, den die
Ausschußmitglieder des nö. Turngaues im Mai 1870 beschlossen
hatten222. Er betonte aber im Vorortsbericht (der vor dem 14.
August 1870 verfaßt war) seine Skepsis gegen einen “gemein
schaftlichen“ Verband und distanzierte sich indirekt von ihm223.
Dies ist verständlich, war er ja schon am 2. August 1870 mit
Unterstützung Gierths der Ansicht, die Feuerwehrtage sollten
“künftig hin getrennt von den Turntagen“ abgehalten werden.
Als dann der Turntag am 14. August 1870 in Wiener Neustadt

220 Veröffentlicht in H. SCHNEIDER, Bezirksverbände, 52f.
221 Protokoll 1869, 7.
222 Dokument 25, [19].
223 Ebd.: “Der Vorortsausschuß bemerkt übrigens hiezu ausdrücklich, daß er hie-

durch bIos dem Auftrage des Feuerwehrtages nachkommt, ohne seine Über
zeugung über die zweckmäßigkeit eines derartigen Verbandes, über Durch
führbarkeit desselben u. dgl. zu binden.“ - Schon am 2.8.1870 hatte die
Badener Feuerwehrleitung den Vorortsausschuß mit der Abfassung des Vor
ortsberichtes beauftragt, die Formulierungen von Dokument 25, [191 (Hand
schrift Gierths) sind daher wohl zwischen 3. und 13. August entstanden. -

Gierth hatte seinen Vorortsbericht am Morgen des 15.8.1870 in Wiener Neu
stadt “wegen eines Trainversäumnisses“ noch nicht in Händen und hoffte ihn
nachmittags vorlegen zu können. Protokoll 1870, 3.
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einen “gemeinschaftlichen“ Verband endgültig ablehnte, legte
Gierth am folgenden Tag dem 2. nö. Feuerwehrtag jenen anderen
Entwurf für einen Verband nur der Feuerwehren vor. Er hatte ihn
offensichtlich im Wissen um das, was kommen würde, vorberei
tet224.

Der Kremser Delegierte Dr. Moriz Weit/of billigte das Prinzip der
Trennung der Turn- und Feuerwehrvereine, und der Feuerwehr-
tag führte auf seinen Vorschlag hin über diese Frage keine Spe
zialdebatte mehr. Für Dr. Stingl aus Krems war das eine persön
liche Niederlage. Sowohl in Deutschland als auch 1869 und 1870
in Niederösterreich hatte er sich bis zuletzt für eine organisatori
sche Bindung der Feuerwehren an die Turnerorganisation einge
setzt. Er war im Jänner 1870 als Löschmeister der Kremser Tur
nerfeuerwehr zurückgetreten und nahm am 2. nö. Feuerwehr-
tag in Wiener Neustadt nur mehr als “Ehrengast“, als “siebener
Ausschuß der deutschen Turnerschaft“ teil, und gerade der neue
Kremser Abgeordnete Dr. Weitlof, mit dem er im Kremser
Wochen-Blatt im Jänner 1870 eine Mediendiskussion ausgetra
gen hatte228, begrüßte vor dem 2. nö. Feuerwehrtag die end
gültige Trennung von Turnvereinen und Feuerwehren226.

224 Der Vorort verwendete nachweislich den Grundgesetz-Vorschlag der Tur
nerfeuerwehr Wiener Neustadt für den 1. nö. Feuerwehrtrag in Baden 1869,
er gestaltete ihn aber stark um.

225 Dazu G. SCHNEIDER, Entwicklung, 89f.
226 Protokoll 1870, 5: “Dr. Weitlof: Erklärt sich mit dem im Entwurfe ausgespro

chenen Principe der Trennung der Turn- und Feuerwehrvereine einverstan
den, ebenso mit der Beibehaltung des Vorortes als ausübendes Organ des
Feuerwehrverbandes, da noch keine Erfahrungen vorliegen, welche diese Ein
richtung als verwerflich erscheinen ließe.“
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B

Die Entstehung
der niederösterreichischen
Feuerpolizeiordnung 1870



Es ist aus mehreren Gründen wichtig, die Entstehung der nieder-
österreichischen (= nö.) Feuerpolizeiordnung von 1870 in der Fest
schrift “125 Jahre Nö. Landesfeuerwehrverband“ zu behandeln:

1. Sie schuf für die Freiwilligen Feuerwehren, die bis dahin nur
als Vereine oder als Gemeindeinstitute, feuerpolizeigesetz
lich aber in mehr oder weniger luftleerem Raum agiert hat
ten, eine gesetzliche Basis und klärte ihre Rechte und Pflich
ten gegenüber den Gemeindevorständen ab.

2. Sie kam auch auf Drängen der schon bestehenden Tuner
und Freiwilligen Feuerwehren zustande.

3. Diese setzten in diesem Zusammenhang ihre ersten gemein
samen Aktivitäten, noch bevor sie ihren Verband gegründet
hatten.

4. Sie machte es den Gemeinden zur Pflicht, Freiwillige Feuer-
wehren zu gründen. Gemeinden, die sich der Gründung
widersetzten oder sie nicht vorantrieben, wurden vor dem
Gesetz säumig und konnten belangt werden. Dadurch
waren die Vorbedingungen geschaffen, daß sich das System
der Freiwilligen Feuerwehren in ganz Niederösterreich, im
“Erzherzogthum unter der Enns“, ausbreitete.

5. Es wurde in diesem Gesetz festgehalten, daß die Gemein
den die Kosten des Feuerlöschwesens zu tragen hatten.

6. Der vorbeugende Brandschutz empfing nach der Feuer-
ordnung Josefs II. von 1782 wieder entscheidende Impul
se.

Der bisherige Wissensstand

Bisher ist bekannt, daß die nö. Feuerpolizeiordnung die erste
ihrer Art in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie war1 und
die Grundlage für jene der anderen Kronländer bildete, Nieder
österreich in dieser Richtung also bahnbrechend war. Über die
Vorgeschichte dieser Feuerpolizeiordnung und den Anteil, den
die bereits bestehenden niederösterreichischen Feuerwehren an
ihrem Zustandekommen hatten, hat Günter Schneider2 1991
erste Angaben gemacht.

Mehrere Funde ermöglichen es nun, ihre Entstehungsgeschichte
genau nachzuzeichnen:

1. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Pottenstein3, tauchten 1989
wichtige Unterlagen über den ersten nö. Feuerwehrtag
1869 und ein bis dahin völlig unbekannter gedruckter
Bericht des Nö. Landesausschusses vom 7. Juli 1869~ (also
ein Jahr vor der Gesetzwerdung 1870) mit einem Entwurf
für eine Feuerpolizeiordnung auf.

2. Die dort aufgedruckte Aktenzahl Nr. 1V/LAu 869 ließ im
Bestand “Landesausschußakten“ des Nö. Landesarchivs das

1 Den bisherigen Wissensstand faßt ungefähr zusammen Joachim RÖSSL, Gün
ter SCHNEIDER, Hans SCHNEIDER, Peter zAvREL, Das große niederöster
reichische Feuerwehrbuch, wien (Christian Brandstätter) 1986, 14-19.

2 G. SCHNEIDER, Entwicklung, Die Abkürzungen bzw. Kurzformeln siehe am
Anfang dieses Buches.

3 Ein alter Löschmeister hatte daheim einen Lochordner mit alten Feuerwehrak
ten, die nicht nur örtliches enthielten, sondern auch gedruckte unterlagen und
Handschreiben der Turnerfeuerwehr Baden zum ersten nö. Feuerwehrtag 16.

und 17. Mai 1869. Als er starb, ließ der Kommandant dieser Feuerwehr den
Ordner vom verfasser begutachten. Mit seinem Einverständnis wurden die Ört
liches betreffenden Akten neu geordnet und der Feuerwehr zurückgestellt, das
für die Geschichte des Landesfeuerwehrverbandes Wichtige wurde dem Sach
gebiet Museum und Feuerwehrgeschichte im LandesfeuerwehrkommandO Nie
derösterreich zu treuen Handen übergeben.

4 Dokument 15 im Dokumentenanhang dieses Buches.
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wesentliche Material über die Entstehung der Feuerpolizei
ordnung finden5.

3. In den gedruckten Stenographischen Protokollen des nie
derösterreichischen Landtages der II. Legislations-Periode

kann die Behandlung der entstehenden Feuerpolizeiord
nung im nö. Landtag nachverfolgt werden6.

4. Im Archiv der Freiwilligen Feuerwehr Baden und im Stadtarchiv
und Stadtmuseum Baden wurde entscheidendes Material gefunden7.

1. Die Gründe für die Befassung mit dem Problem der Feuerpolizei
1. Die gesetzliche Situation im Jahre 1868

a) Die letzte gesamtstaatliche Verordnung über den vorbeugen
den Brandschutz und das Feuerlöschwesen waren die (“iose
phinische“) Feuerordnung für Landstädte und Märkte und die
Feuerordnung für das offene Land vom 7. September 1782.

b) In ihrem Gefolge erheBen zahlreiche Städte eigene Feuer
löschordnungen. Diese enthielten vor allem Vorschriften,
die die lokalen Verhältnisse betrafen, es wurden aber meist
auch die Bestimmungen der beiden “iosephinischen“ Feuer-
ordnungen wiederholt bzw. variiert.

c) Die k. k. Landesregierungen bzw. die ihnen untergeordne
ten Kreisämter erheBen in der ersten Hälfte des 19. Jhts.
eigene Vorschriften über den vorbeugenden und den
abwehrenden Brandschutz und schrieben auch Samm
lungen für die Opfer von Bränden aus8.

5 Frau Dr. Gertrude Langer-Ostrawsky danke ich für die entscheidenden Hinwei
se. - Der Landesausschuß war der Vorgänger der heutigen Landesregierung.
Der nö. Landtag beauftragte am 3. 10. 1868 den Landesaussciruß mit der
Erstellung eines Gesetzesentwurfes über die Einführung von Feuerwehren und
über Mittel, die zahl der Brände zu verringern (siehe unten, Seiten64 -67), die
Arbeiten wurden vom Landesausschuß durchgeführt, daher blieben die Akten
in diesem Fundus liegen. - In Fasz. 12 der Landesausschußakten waren die
Akten “Wasserschäden“ und Maßnahmen zu deren Verhinderung, besonders
Flußregulierungen usw., enthalten. Ab 1868 legte man auch das “benachbar
te“ Sachgebiet “Feuerschäden“ dazu und sammelte schließlich alle Stücke, die
Feuerschäden betrafen, aber auch jene über Feuerwehr, in Subfaszikel 12/1.
Karton 3 des Fasz. 12 betrifft 1867-1868, Karton 4 1669, Karton 5 1870, Kar
ton 6 1871, Karton 7 1872/73, Karton 8 1874, Karton g 1875, Karton 10
1876/77. Einzelne Stücke noch in Bund tgoo, 1g03 und 1g04. - Es wurden
offensichtlich zahlreiche Akten, die die Feuerwehr betreffen, skartiert, Paralle

Träger des vorbeugenden wie des abwehrenden Brandschutzes
waren auf dem flachen Land im wesentlichen die Dominien
(Herrschaften), in den Städten die Stadtverwaltungen.

2. Neue Entwicklungen

In der zweiten Hälfte des 19. Jhts. wuchsen die Städte, die
immer größer werdenden Handwerks- und bald Industriebe
triebe ließen eine völlig neue Brandschutzsituation entste
hen. In den Dörfern und Märkten wurden die Gemeinden die
eigentlichen Selbstverwaltungseinrichtungen, die von den
Dominien (Großgrundbesitzer, Stifte) viele von deren bishe
rigen Verwaltungsaufgaben übernahmen und administrier
ten. In der Gemeindeordnung des Erzherzogthums Öster
reich unter der Enns von 1 864~ wurde der Brandschutz - der
vorbeugende wie der abwehrende - zu einer Sache der
Gemeinden erklärt, er wurde aber bezeichnenderweise nicht

lakten zu manchem Vorhandenen fehlen. In Karton 8 liegen zwei Aktenausfol
gescheine, zwei weitere in Karton 10. Einer ist mit Treiber unterzeichnet. Der
Beamte Treiber verwaltete die unterstützungskasse der nö. Feuerwehren. Ob
diese Akten, die nicht an ihren alten Platz zurückkehrten, anderswo eingelegt
wurden, wissen wir noch nicht.

6 Stenogr. Prot.
7 EBI Leopold Giczi, Archivar der FF Baden, ist für seine selbstlose, treue Hilfe zu

danken, Herrn Hofrat Dr. Helmuth Feigl vom Badener Stadtarchiv für die Bereit
schaft, die reichen Feuerwehr-Bestände dieser Sammlung zugänglich zu
machen.

8 Dazu Hans SCHNEIDER, “Circulare“ und “Kreisschreiben“ in Brandschutzange
legenheiren im 19. Jahrhundert, = Ookumentation für Feuerwehrarchivare
8/1889, hektographiert, erhältlich im LFKOONÖ.

9 LGBI. Nr. 44.
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ausdrücklich erwähnt, sondern nur unter “Hilfe bei Unglücks-
fällen“ subsumiertt0.

3. Geringe Brandschutzvorkehrungen

Die für uns Heutige kaum vorstellbare Kargheit, ja Armut des Lebens
in den Dörfern und Städten in der zweiten Hälfte des 19. Jhdts.
brachte Knappheit in den Gemeindekassen mit sich. Daher waren
die meisten Gemeinden nur zögernd bereit, größere Mittel in den
Brandschutz zu investieren. Weithin wurde zudem auch Desinteres
se an wirksamem vorbeugenden Brandschutz beklagt, Gedanken
losigkeit und Schlampigkeit bezüglich Rauchfängen und Bedachun
gen sowie das Anlegen von Strohtriften und das Lagern von Brenn
holz nahe von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden wurden von den
Bürgermeistern oft geduldet und nicht geahndet. In vielen Dörfern
existierten Feuerspritzen, aber sie wurden oft schlecht gewartet, die
zu ihrem Betrieb notwendigen Mannschaften (vorab Handwerker)
waren kaum geschult, es fehlte an guter Einsatzleitung.

Die Einrichtung von Turner- bzw. der Freiwilligen Feuerwehren,
die in Deutschland schon seit der Mitte des 19. Jhts. bestand und
sehr erfolgreich war, blieb in Österreich bis 1861 verboten, da
man staatsgefährliche Umtriebe fürchtete.

4. 1866: Die Versicherungsgesellschaften werden aktiv

Erstmals hat Günter Schneider 1991 erkannt und betont, daß die
Feuerversicherungsanstalten, damals oft Assecuranzen genannt,

10 81: Dienste für Gemeinde-Erfordernisse: Durch Beschluß des Gemeindeausschusses
können für nachfolgende Gemeinde-Erfordernisse Dienste (Hand- und Zugdienste>
gefordert werden: Erhaltung der Gemeindestraßen und wege, Schneeschaufelungen
und Hilfe bei Unglücksfällen. Die Dienste sind in Geld abzuschätzen; die Vertheilung
geschieht mit Beachtung der Vorschriften der §ß. 74-78 nach dem Maßstabe der direc
ten 5teuern. Die Dienste können nach Wahl der Verpflichteten entweder persönlich
oder durch taugliche Stellvertreter geleistet oder nach der Abschätzung an die Gemein
decasse bezahlt werden.“ Zitiert schon bei G. SCHNEIDER, Entwicklung, 61f.

11 Desterreichische Assekuranzkammern, Entwurf eines Memorandum‘s über die
Feuer- Versicherungs-Geschäfts-Ergebnisse und das Brandschaden-Wesen in Oester
reich nebst Beilage. Als Manuskript gedruckt, Wien 1868, 36 Seiten. Zitiert bei G.
SCHNEIDER, Entwicklung, 75.

12 In Niederösterreich gab es seit dem 28. März 1866 die Bauordnung für das Erzher

1866 erste Schritte unternahmen, um die einschlägigen Gesetze
zu ändern, nämlich Feuerpolizei, Feuerlöschordnung und Bauord
nung11. Sie beobachteten schon aus Geschäftsgründen die Ent
wicklung des Brandgeschehens genau. Mängel im vorbeugenden
wie im abwehrenden Brandschutz mußten zu mehr Schadensab
geltungen und damit zu geringeren Gewinnen führen. Im Inter
esse der öffentlichen Sicherheit für Person und Eigentum und zur
Erhaltung des Nationalvermögens müßten, so meinten sie, die
bisherigen Stadt- und Land-Feuerlöschordnungen revidiert wer
den, ferner sei die Bauordnung12 zu überprüfen und eine neue
Feuerordnung zu erlassen, “unter Zuziehung der Landtage und
unter Anhörung von Experten aus dem Assekuranzfache“.

Damit wurde - wohl erstmals - genau das vorgeschlagen, was
zwei Jahre später, 1868 bis 1870, mit der Erarbeitung der neuen
Feuerpolizeiordnung tatsächlich verwirklicht werden sollte. Die
Versicherungsgesellschaften schlugen Petitionen vor “so wohl an
die k.k. Staatsregierung als an die einzelnen Spezial-Landtage der
verschiedenen Kronländer Oesterreichs“.

Wieweit die Assekuranzgesellschaften - im Rahmen des Peti
tionsrechtes - tatsächlich solche Petitionen an die Regierung bzw.
an die Landtage absandten, wissen wir noch nicht. Ein halbes
Jahr später, am 20. März 1867, beklagte der Autor des Memo
randums, der Redakteur des Assekuranz-Almanachs, August W.
Wagner, die verschleppende Behandlung seiner Vorschläge und
urgierte die Revision und die Verschärfung der Feuerlösch- und
Polizeigesetze für die nächsten Session der Landtage13.

zogthum Oesterreich unter der Enns, mit Ausschluß der Haupt- und Residenzstadt
Wien. Landesgesetz- und Verordnungsblatt für das Erzherzogthum Oesterreich
unter der Enns, 1866, XI. Stück, Nr. 14.

13 Siehe G. SCHNEIDER, Entwicklung, 751. August W. WAGNER, Relation über die seit
letzter Feuer-Versicherungs-KOnferenz in Wien ]Dktober-November 1866] im Stan
de des österreichischen Assekuranz-Geschäftes sich ergebenden Veränderungen,
Wien 1867, 8 Seiten. G. SCHNEIDER, Entwicklung, 75 Anm. 23D: “Dabei ging er
mit den ‘Schmierblättern‘, wie Union, Handelsblatt und Börsen-Zeitung, aber auch
mit dem Redakteur Fachini hart ins Gericht.“ Fachini war Redakteur der Versiche
rungszeitung Union, die seit 1.8.1865 eine Beilage, die Oesterreichische Feuerwehr
Zeitung (= ÖFZ), hatte, die erste Feuerwehrzeitung in der Monarchie. Sie trug ent
scheidend zur Meinungsbildung der frühen nö. Feuerwehren bei.
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II. 1868: Anträge an den niederösterreichischen Landtag

1. Die nö. Feuerwehren fordern gesetzliche Maßnahmen

Auch die bisher entstandenen wenigen niederösterreichischen
Feuerwehren beklagten die schlechten Brandschutzgesetze. Sie
kannten aus eigener bitterer Erfahrung die geringe Bereitschaft
der Gemeindeverwaltungen, Energie und Geld in den vorbeu
genden und den abwehrenden Brandschutz zu investieren. Die
meisten Gemeinden stellten, wie allseits geklagt wurde, den
schon entstandenen Feuerwehren keine oder zuwenig Mittel zur
Verfügung, sie gäben sich mit dem schlechten bisherigen System
zufrieden und verhinderten immer wieder wegen mangelnder
finanzieller Unterstützung praktisch die Gründung neuer Freiwil
liger Feuerwehren. Die Gemeinden müßten durch strengere
Gesetze praktisch gezwungen werden, hier tätig zu werden.

2. Die Feuerwehren rücken zusammen

Die wenigen damals bestehenden Turner- bzw. Freiwilligen
Feuerwehren begannen im Jahre 1868 zusammenzurücken und
setzten mehrere diesbezügliche Akte14:

- Schon beim 6. Turntag der Turnvereine von Niederösterreich, Linz
und Wels am 20. Oktober 1867 in Wien war vorgeschlagen worden,
bei jedem Gauturntag auch einen Gaufeuerwehrtag abzuhalten.

- Am 18. Februar 1868 stellte der Turnlehrer der Turnerfeuer
wehr Baden Adolf Hellpapp15 den Antrag, sämtliche Feuerweh
ren Niederösterreichs zu einer Besprechung über Versicherungs
fragen einzuladen.

- Am 7. Juni 1868 fand in Baden eine großangelegte Übung aller
“in den Badner Bezirk gehörigen Turner-Feuerwehr-Vereine“
statt mit einem Zug durch die Stadt Baden und mit anschließen
dem kameradschaftlichen Beisammensein.

14 Das Folgende genauer und mit Quellen oben. 5eite 17.
15 zu seiner Person siehe oben, Seite 16, Anm. 21.

- Am Tag darauf, bei einem Großbrand am 8. und 9. Juni 1868
in Mödling, zeichnete sich die dortige Turnerfeuerwehr in beson
derer Weise aus.
- Zwei Wochen später, am 28. Juni 1868, besprachen sich die anwe
senden Feuerwehren bei einem Feuerwehrfest in Ödenburg/Sopron
über ihre gegenseitigen Erfahrungen und beschlossen “die Abhal
tung regelmässig wiederkehrender Feuerwehr Tage“.

- Sieben Wochen später, am 6. August 1868, wurde in der Feuer
wehrleitungssitzung in Baden bereits über die Durchführung
eines Feuerwehrtages gesprochen und gefragt, ob nicht die Tur
nerfeuerwehr Wiener Neustadt ihn ausrichten könne.

- An einer “Spritzenprobe“ der Feuerwehr Vöslau am 8. Sep
tember 1868 nahmen Vertreter mehrerer Feuerwehren teil, man
versuchte dort “größere Gleichförmigkeit zu erreichen“. Zur
Übung erschien auch der Wiener Landtagsabgeordnete Johann
Heinrich Steudel und bat die Feuerwehrfunktionäre, einen von
ihm und anderen Abgeordneten eingebrachten Antrag bezüg
lich einer “zeitgemäßen Feuerlöschordnung für das ganze Land
mit Benützung der neuesten Fortschritte des Feuerwehrwesens
in den verschiedenen Ländern“ zu unterstützen, indem sie dies
bezügliche Petitionen an den Landesausschuß sandten16.

Damit wurde eine Interessengemeinschaft von Versicherungsge
sellschaften, Feuerwehren und Landtagsabgeordneten sichtbar.

3. DerAntrag des Abgeordneten Steudel vom 29. August 1868

a) Der Antrag

Elf Tage vorher, am 29. August 1868, hatte Steudel gemeinsam
mit acht anderen “Genossen“ im nö. Landtag einen Antrag auf
eine “zeitgemäße Feuerlöschordnung“ eingebracht17: Schuld an

16 Dokumente 3 und 7.
17 Das Folgende nach Dokument 2. Dort auch der Wortlaut des Antrages.
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den großen Schäden durch Feuersbrünste sei das Fehlen einer Wir nehmen an, daß Dr. Josef WedI, Hauptmann der Turnerfeuer

tüchtigen Feuerwehr. Das Feuerlöschwesen befinde sich in vielen
Orten in einem “trostlosen Zustande“, Spritzen und Löschgerä
te seien mangelhaft oder unzureichend, in der Regel ohne
zweckentsprechende Bedienung und Bespannung. Dazu kämen
“Apathie und Indifferentismus der Bevölkerung“. Daher sei die
“Organisation einer tüchtigen Feuerwehr in jedem Orte“ not
wendig. Die gesetzlichen Voraussetzungen sollte die erwähnte
“zeitgemäße Feuerlösch-Ordnung“ schaffen.

Der eigentliche Antrag lautete:

“Der Hohe Landtag wolle noch in dießer Session eine zeit
gemäße Feuerlösch-Ordnung für das ganze Land mit Benüt
zung der neuesten Fortschritte des Feuerwehrwesens in den
verschiedenen Ländern beschließen.“

Vorher müssen Besprechungen mit einer uns unbekannten Per
sonengruppe stattgefunden haben, denn am 1. nö. Feuerwehr-
tag am 17. Mai 1869 in Baden erklärte Steudel, die nun ent
stehende Feuerlöschordnung fuße auf Grundsätzen, auf die man
sich “im vorigen Jahr in einem kleinen Kreise geeiniget“ habe18.

18 Protokoll 1869,8: “... zum Entwurfe einer Feuerlöschordnung vereiniget, deren
Basis jene Grundzüge bilden, über welche wir uns im vorigen Jahre in einem
kleinen Kreise geeiniget haben“.

19 zu Steudel u. a. Felix CZEIKE, Das W‘ener Vizebürgermeisteramt und se/ne Ver
treter. Ein Beitrag zur VerwaltungsgeschiChte. 4. Teil. Biographien. Beitrag Steu
del, in: Jahrbuch der Stadt Wien 96(1981/82)11 23f. Oswald KNAIJER, Der Wie
ner Gemeinderat 1816-1962, in: Handbuch der Stadt W/en 77(1963)211-254,
hier 242. DERS., Das österreich/sche Parlament von 1848-1966, wien (Bergland
Verlag) 1969; NiederösterreichischerAmtskalender für das Jahr 1868, nach amt
lichen Quellen zusammengestellt, 5. Band, Wien 1869, 96-98. Wilfried KON
NERT, Favoriten im Wandel der Zeiten, Wien (Verlag Kurt Mohl) 1974. Bei Seite
49 das Bild Steudeis aus der Bildstelle der Öst. Nationalbiliothek Wien, das hier
publiziert wird. Werner SCHUBERT, Favoriten, Eigenverlag Bezirksmuseum Favo
riten, Wien 1992. constant von WURZBAcH, Biographisches Lexikon des Kai
serthums Österreich, Bd. 38 [1878], 323f. - Geb. 31.3. 1825 in Wien, gest.
13,9.1891 in Baden, Weikersdorferstraße 64 (siehe Sterbebuch Nr. 1 ex 1891
der evangelischen Pfarre A. B. in Mödling, 5. 107, Reihenzahl 38), begraben am
16.9.1891. Ehrengrab der Stadt Wien auf dem Wiener zentralfriedhof Gruppe
14A, Grab 26. Marmorbüste von Bildhauer Streschnak. - Steudel war Realitä
tenbesitzer in Wien. Sein Vater gründete 1830 am Spitz zwischen der Favoriten-
und der heutigen Laxenburger Straße einen Einkehrgasthof. Johann Heinrich:
Akademisches Gymnasium “mit bestem Erfolg“, Studien Musik, Gesang, Fran

wehr Wiener Neustadt, diesem “kleinen Kreis“ angehört, ja das
Zusammentreffen vielleicht sogar initiiert hatte.

b) Die politischen Hintergründe

Bestand ein Zusam
menhang zwischen
Abg. Steudel und den
Feuerwehren, gab es
politische Verbindungs
linien, suchte eine poli
tische Gruppierung die
Feuerwehren (auch) für
sich zu nützen?

Dies ist eindeutig zu be
jahen. Da ist vor allem
die Person des damals
43jährigen Landtags-
abgeordneten Johann
Heinrich Steudel19: Er

zösisch, Englisch, mußte aber im ungeliebten Gasthof mithelfen (Krankheit des
Vaters), 1845-1848 Aufenthalte in Paris, London und Deutschland, übernahme
des Gasthofes, 1861-1 691 im Wiener Gemeinderat. Czeike: “Mitte der sech
ziger Jahre spaltete sich von der Linken auf Betreiben Steudels die Fraktion der
Äußersten Linken ab, und die dieser neuen Fraktion angehörenden Gemein
deräte erkoren ihn zu ihrem Führer... Nach dem Tode ... Franz Menters
(27.4.1866), der formell die Äußerste Linke geleitet hatte, wurde Steudel deren
Obmann.“ 1861 im Wiener Gemeinderat, zuerst für den iv., dann für den V.
Wahlbezirk. 1867 durch den (V.) Wahlbezirk Margareten Wahl in den nö. Land
tag. Wurzbach: “,„vertrat 5. die entschieden liberale Haltung nach allen Seiten
hin“. 4.5.1882 - 7.3.1889 2. Bgm.-Stellvertreter. 19.12.1889 1. Bgm.-Stvtr.
1873-1885 Reichsratsabgeordneter. “Auf seinen Antrag (3.3.1873) wurde der
bisherige Wiedner Bezirksteil Favoriten ein eigener Bezirk.“ 1875-1883 erster
Bezirksvorsteher. 1882-1891 Bürgermeister-stellvertreter von Wien. Falsch bei
Wurzbach: “Bald darauf [= 18701 hat Steudel den ersten Wiener Turnverein
gegründet“. Er verkaufte Landbesitz in Favoriten (günstige Spekulation) für Bau-
zwecke, konnte von seinen Ämtern leben und führte das Gasthaus nicht mehr
weiter, Über ihn eigenes Dossier unter “Bedeutende Persönlichkeiten“ im Wie
ner Stadt- und Landesarchiv. Nach ihm ist die Steudelgasse in Wien 10 benannt.
- Bezüglich der Darstellung der linken Liberalen jener Jahre und ihrer Exponen
ten verdanke ich Herrn Dr. Leopold Kammerhofer vom Osterreichischen Staats
archiv in Wien viele Hinweise.

Johann Heinrich Steudel, Erbrachte an, 29. AuguSt 1868 den Antrag
für ‘eine zeitgemäße Feuerlnoch-Ordnung‘ im nd. Landtag e,n, -Aus
dem gildarchin der Osterreichischen Nationalbibliothek, N8
53317318RF
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Teile des handschriftlichen Antrags Steudel vom 29. August tggg Siehe Dokument 2.

war 30 Jahre Gemeinderat in Wien (1861-1891) und gründete
dort Mitte der sechziger Jahre den Klub der Äußersten Linken,
dessen Obmann er 1867 wurde. 1867 wurde er Abgeordneter
der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien im nö. Landtag für den
Wahlbezirk Margareten. Dort gründete er 1870 einen “Verein zur
Wahrung der Volksrechte“. 1873 bis 1885 war er Mitglied des
Abgeordnetenhauses im Reichsrat und gehörte dort 1873-1879
dem Klub der “Verfassungsgetreuen und der Großgrundbesitzer“
an, 1879-1885 dem Fortschrittsklub. Er war also Glied einer ein
deutig pointierten Gruppe, die “links vom klassischen Liberalismus“
stand. Er war auch einer der Gründer des Ersten Wiener Turnverei
nes, wirkte ab 1862 im Turnrat und wurde noch nach 1885 als
“eine hervorragende Zierde“ des Vereines“ bezeichnet20.

20 G. ScHNEiDER, Entwicklung, 77, Anm. 232 zitiert Der erste Wiener Turnverein
1861-1885, wien 1885, 206: ‘Derselbe ist am 31. März 1825 in wien geboren
und gehört zu den Gründern unseres Vereines. 1.1 im Jahre 1862 wirkte i. H.
Steudel im Turnrathe. Seit Bestand gehört J. H. Steudel dem Gemeinderathe der

Die Freunde von Steudel bildeten damals eher eine deutsch-libe
rale Gesinnungsgemeinschaft und nicht einen festen Block.

- Sie waren den früheren Strukturen des Feudalismus (der Herr
schaft der Großgrundbesitzer auf dem flachen Land) abhold und
begrüßten das Übergehen der politischen Macht von den Groß-
grundbesitzern auf die Bürger selbst und auf die Gemeinden. In
den Gemeinden sahen sie die Gesellschaftsform der Zukunft und
wollten die in der noch jungen Verfassung (“Konstitution“)
gewährten Bürgerrechte verteidigen. Von den Gemeinden sollte
ein Erwachen des Bürgersinns ausgehen, eine neue Verantwor
tung für die Volkswohlfahrt, eine Verpflichtung, dem “Fort
schritt“ den Weg zu ebnen, ein neues Empfinden für soziale
Gerechtigkeit.

- Sie waren von den parallel laufenden diesbezüglichen Bestre
bungen in Deutschland sehr angetan, fühlten sich ihren dortigen
Gesinnungsgenossen innerlich wie national verwandt und waren so
die Vorgänger und Wegbereiter der deutschnationalen Bewegung.

- Nicht wenige von ihnen waren der Turnbewegung verbunden,
sie waren zum Teil selbst Mitglieder von Turnvereinen und ließen
sich durch den Besuch der Deutschen Turntage inspirieren.

- Meist waren sie antikirchlich und antiklerikal eingestellt.

Es handelte sich zweifellos um eine starke soziale und kommuna
le bürgerliche Aufbruchsbewegung. Allenthalben entstanden in
diesen Jahren in Wien und in niederösterreichischen Städten Ver
eine wie “Verein zur Wahrung der Volksrechte“ oder “der Men
schenrechte“ (etwa Wien-Margareten und Wr. Neustadt), “Fort
schritts-Verein“ (Wiener Neustadt), “Politischer Fortschrittsverein“
(etwa Baden) und “Konstitutioneller Fortschrittsverein“ (etwa
Krems), es kam aber damals noch nicht zu festen überregionalen
Parteibildungen und -organisationen im heutigen Sinn.

Stadt wien an, ist Mitglied des niederösterreichischen Landtages und war bis 1885
Reichsraths-Abgeordneter. J. H. Steudel ist nicht nur eine zierde des freisinnigen
Bürgerthumes von wien, und heute auch eine hervorragende zierde unseres Ver
eines Seine Gattin schenkte dem Ersten wiener Turnverein eine Fahne.
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Diese Gruppen suchten ihre Ideen auch durch die Förderung und
die Propagierung von kommunalen Selbstverwaltungsgruppen
zu transportieren. Eine davon war das Institut der Freiwilligen
Feuerwehren. Sie zu fördern war im Sinne eines Erwachens des
Bürgersinns und von aktiven Gemeinden, zugleich konnte ein
Eindringen in Bevölkerungsteile erreicht werden, die mit der
eigenen Gruppierung unmittelbar nichts zu tun hatten. Die
frühen Feuerwehrgründer in Niederösterreich gehörten nach
weislich großteils diesen Gesinnungsgruppen an.

Die Abgeordneten zum nö. Landtag wurden damals nicht von fest
organisierten politischen Parteien entsandt (solche gab es noch
nicht), es gab im Landtag auch noch keine ideell fest umschrie
benen Fraktionen oder Klubs. Solche bildeten sich erst 1873 im
Reichtsrat. Dies hinderte natürlich nicht, daß politisch sich Nahe
stehende auch im Landtag zusammenarbeiteten. Lang nicht alle
Landtagsabgeordneten gehörten Vereinen an, nicht wenige von
ihnen waren einfach politisch interessierte Menschen und warben
mit persönlich gefärbten Programmen allein für ihre Personen
und ihre Ideen um Sympathien und um Stimmen, und sie suchten
im Sinn ihrer Wahlwerbung Kontakte mit politischen Gruppie
rungen. Diesen unterbreiteten sie ihre Ideen, sie versprachen
ihnen die Unterstützung ihrer Vereinsziele in den gesetzgebenden
Körperschaften, und die Vereine und andere lnteressensgruppen
schenkten ihnen von Mal zu Mal ihr Vertrauen und ihre Stimme.
Einmal gewählt, griffen die Abgeordneten ihrer Ansicht nach
wichtige Anliegen auf, formulierten Anträge an den Landtag bzw.
an den Landesausschuß und suchten Abgeordnetenkollegen, die
in diesem Fall ähnlicher Meinung waren und unterschrieben.

21 Ab April 1869 gab der Verein eine Zeitung Wiener Neustädter Wochenblatt her
aus. Dezember 1870 Gemeinderat mit 225 Stimmen (Gleichheit, ig., Nr. 2 vom
16.2.1870). W/ener Neustädter Wochenblatt vom 9.9.1871: Von den 573 Stim
men erhielt unser candidat Dr. wedl 560, das ist nahezu 98%. Es ist dies die höch
ste Anzahl Stimmen, die sich bisher in wiener Neustadt auf einen Einzigen vereint
haben. Am 11. 3. 1872 wurde er Vorsitzender des Wiener Neustädter Fort
schrittsvereines“, der sich an diesem Tag nach behördlicher Auflösung des Verei
nen zur wahrung der Volksrechte“ neu konstituierte. 1877 trat er aus dem Verein
aus, 1879 war er wieder Vorsitzender, 1883 änderte der Verein seinen Namen auf
“Deutscher Volksverein“. Diese Angaben in Ingeborg ZELENKA, Bürgermeister

Der Hauptmann der Wiener Neustädter Turnerfeuerwehr, der
Advokat Dr. Josef WedI, war enger Gesinnungsgenosse des Abg.
Johann Heinrich Steudel. Er war Vorsitzender des “Vereines zur
Wahrung der Volksrechte“ in Wiener Neustadt, dessen Statuten
in ebendieser Zeit, am 4. 8. 1868, von der k.k. nö. Statthalterei
gebilligt wurden. Bei den Gemeinderatswahlen 1871 wurde erl.
Bürgermeisterstellvertreter und erfocht einen “großartigen Sieg
bei der Landtagswahl“ dieses Jahres21.

Auch Dr. Wedl war, wie Steudel und wie der Kremser “Löschmeister“
Dr. Hans Stingl22, zutiefst dem Turnwesen verbunden. Zusammen mit
Dr. Stingl war er Delegierter zum 5. Turntag der “verbündeten Turnver
eine von Nieder- und Oberösterreich und Salzburg“ am 2. Dezember
1866, am IV. Deutschen Turntag in Weimar am 20. und 21. Juli 1868
wurden er und Dr. Stingl zu Abgeordneten für den 2. bzw. 3. Wahlkreis
gewählt23. Sie waren also Turnbrüder und Gesinnungsfreunde.

Die zumindest turnerischen und politischen Kontakte zwischen Steudel
und Dr. WedI sind also evident. Das Anliegen der Feuerwehren, durch
eine Modernisierung der Feuerlöschgesetzgebung das Desinteresse vieler
Gemeinden an funktionierenden Feuerwehren aufzubrechen, war seit
Jahren gegeben, und es steht leicht zu vermuten, daß Dr. Wedl Steudel
auf dieses gemeinde-politische Problem aufmerksam machte und ihn zu
einer Gesetzesinitiative bewog. Dazu kam, daß der Abgeordnete für den
Wahlbezirk Wiener Neustadt, Anton Schilcher, “Raths-Secr. in Wr. Neu
stadt“, Gesinnungsfreund von Dr. Wedl im Wiener Neustädter “Verein
zur Wahrung der Volksrechte“ war. Mit diesen beiden Männern besprach
er wohl die Anliegen der Feuerwehren, die Steudel dann zum Antrag
vom 29. August 1868 formulierte.

Franz Kammann und die Deutschnationalen in Wiener Neustadt, phil. Diss. universität
Wien, Wien 1973, 43-53. (Nö. Landesbibliothek 52093 C.) Kurzfassung ohne die
Angaben über Dr. Wedl: DIES., Die Entstehung und Entwicklung der politischen Par
teien in Wiener Neustadt unter besonderer Berücksichtigung der Deutschnationalen,
in: Unsere Heimat 46(1975)8-19. - Eine Verteidigungsrede Dr. wedls für den Redak
teur der Wiener Neustädter zeitung Gleichheit Ludwig Neumayr, in derer die Presse
freiheit verteidigte, in Gleichheit 1. ig., Nr.7,7.4.1870. Mikrofilm in der Wiener Stadt-
und Landesbibliothek. Weitere Angaben zur Person des Dr. tliledI oben, Seiten 22f.

22 zu ihm oben, Seite 23 Anm. 64.
23 Die Belege bei 0. SCHNEIDER, Entwicklung, 74f.
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Den Antrag Steudel unterschrieben Abgeordnete fast aller
damaligen Wahlkörper (Kurien), sie vertraten mehrere Regionen
des Erzherzogtums Österreich unter der Enns24:

Abgeordnete der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien (Johann
Steudel und Dr. Carl Hoffer25),
der Städte und Industrie-Orte (Anton Schilcher, Heinrich Fürn
kranz und Dr. Josef Kopp26),
der Handels- und Gewerbekammer (Benedikt Schellinger27)
und der Landgemeinden (Dr. Johann Kastner, Ernst Schneider,
Dr. Georg Granitsch28).
Der Wahlkörper des Grundgrundbesitzes war nicht vertreten.

Wir kennen die politischen Standorte des größeren Teiles dieser Abge
ordneten recht gut: Dr. CarI Hoffer gehörte 1873 bis 1885 wie Steudel
dem Reichsrat als Abgeordneter der “Verfassungsgetreuen und der
Großgrundbesitzer“ an, Fürnkranz ab 1879, Dr. Josef Kopp war einer
der führenden Exponenten und der Koordinator der geschilderten Per
sonengruppe im Reichsrat und wurde sogar “Schönerer der sechziger
und siebziger Jahre“ genannt. Schilcher wurde wie Steudel als “Mitglied
der äußersten Linken“ bezeichnet. Die politischen Standorte der übrigen
kennen wir nicht, Abgeordnete warben aber auch unter Kollegen, die
nicht unmittelbar ihre Gesinnungsfreunde waren, um Unterschriften für
ihre Anträge. Der Gegenstand des Steudel‘schen Antrages war für das
ganze flache Land von Interesse, es war das “private und öffentliche
Eigenthum“ angesprochen, ebenso der “Besitz“, es konnten also auch

24 Die folgenden Lebens- und Funktionsdaten nach KNAUER usw., oben Seite 58,
Anm. 19.

25 Hoffer: geb. 29.3.1824, gest. 10.4.1885. Hof- und Gerichtsadvokat in Wien,
Gemeinderat in Wien 1866-1883, Wahlbezirk Alservorstadt [Wien].

26 Schilcher: Raths-Secretär in Wiener Neustadt (Wahlbezirk Wiener Neustadt);
Fürnkranz: Bürgermeister von Langenlois (Wahlbezirk Horn); Dr. Kopp: geb.
13.4.1827 in Wien, gest. 22.1.1907 in Wien. Hof- und Gerichts- Advocat in
Wien, Gemeinderat in Wien 1867-1881, Mitglied des Landtages für den Wahl
bezirk Waidhofen an der Thaya.

27 Bürgermeister in Rudolphsheim (ab 1891 Wien).
28 Dr. Kastner: Notar in Hernals (Wahlbezirk Klosterneuburg); Schneider: geb.

2.8.1817 in Asparn an der Zaya, gest. 14. 2. 1874 in Wien. Nö. Statthaltereirat
und damals Landesausschuß [heute etwa Landesrat und Mitglied der Landes
regierung] und für die Sache resortmäl3ig zuständig. Er war 1864 im Reichsrat.
Dr. Granitsch, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien (Wahlbezirk Mistelbach),

andere Angehörige Wohlhabender Schichten an der Sache interessiert
werden. So entstand wohl auch der “Antrag der Abgeordneten Steudel
und Genossen“29.

Auffallend ist die sachliche und wörtliche Ähnlichkeit des Antrages
Steudel mit dem Memorandum der Assekuranzkammer des Jahres
1866:

Memorandum: “Im Interesse des Dienstes, der öffentlichen Sicherheit,
für Person und Eigenthum, sowie der Erhaltung des Nationalvermögens
überhaupt...“

Antrag Steudel: “... soviel Verlust an privatem und öffentlichem
Eigenthum und Besitz herbeigeführt, der Volkswohlstand überhaupt
sehr geschädiget wird“.

4. Die Petitionen der niederösterreichischen Feuerwehren

Die Aktion scheint unter den Gesinnungsfreunden gut abgespro
chen worden zu sein, die Öffentlichkeitsarbeit funktionierte. Schon
am 5. September 1868 berichtete das Kremser Wochenblatt, eine
pointiert deutschliberale Zeitung, de facto Organ des Kremser
“Konstitutionellen Fortschrittsvereins“, von der Initiative des “Mit
gliedes der äußersten Linken“ Steudel30.
Dr. Wedl verschaffte nun offensichtlich Steudel Zugang zu den
Feuerwehren. Letzterer kam am 8. September 1868 zur Sprit-

Gemeinderat in Wien 1867-1869, geb. 1.2.1833, gest. 18.9.1903 in Haders
dorf-Weidlingau.

29 Das in diesem Zusammenhang gebrauchte Wort “Genossen“ hat also mit der
Sozialdemokratie nichts zu tun. - Zu der erst langsam zu Parteien im heutigen
Sinn sich formierenden Organisation der politischen Gruppierungen dieser
Jahre siehe Leopold KAMMERHOFER, Organisationsformen und Führungs
schichten, in: DERS. (Hsg.), Studien zum Deutschliberalismus in Zisleithanien
1873-1879. Herrschaftsfundieruflgen und Organisationsformen des polirischen
Liberalismus, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
1992, 23-44.

30 KrWB 5.9.1868: “Zwei von Mitgliedern der äußersten Linken eingebrachte
Anträge wurden der Kommission für Gemeindeangelegenheiten zugewiesen:
Abg. Steudel beantragt, noch in dieser Session über eine Feuerlöschordnung
schlüssig zu werden und in jeder Gemeinde eine Feuerwehr zu organisiren, und
Schilcher verlangt
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zenprobe nach Vöslau. Die Durchsetzung seines Antrages war
im unmittelbaren Interesse der Feuerwehren, und er bat deren
anwesende Vertreter offensichtlich, diesen durch Petitionen an
den Landtag zu unterstützen.

Und am 12. September 1868 wandte sich Dr. Wedl in einem
Rundschreiben an alle ihm bekannten bereits bestehenden
Feuerwehren in Niederösterreich. Sie mögen in Eingaben an den
Landtag den Antrag Steudel befürworten und diese durch den
für den betreffenden Wahlbezirk zuständigen Landtagsabge
ordneten überreichen lassen. Zum etwaigen Gebrauch legte er
auch einen Petitionstext bei31:

“Die Regelung des Feuerlöschwesens auf dem Lande“ sei•“ eine
öffentliche Angelegenheit von weittragender Bedeutung für den
Volkswolstand“. Die wenigen Feuerwehren würden in ihrer
“Selbstaufopferung“ von den Gemeinden und den Staatsbehör
den kaum unterstützt, das In-den-Weg-Legen von Hindernissen
mache die Gründung von Feuerwehren oft unmöglich. Die Grün
de seien

“stures Festhalten an althergebrachten, in der Regel unprak
tischen Einrichtungen und mehr als kleinliche Zurückhaltung
hinsichtlich der Bewilligung der erforderlichen Gelder“.

Der Landtag möge von seinen Rechten Gebrauch machen und
im Sinne des Antrages Steudel handeln.

Dies ist das erste Zeugnis einer gemeinsamen Initiative der no.
Feuerwehren zugunsten eines gemeinsamen Zieles, fast auf

31 Der Rundbrief des Dr. Wedi ist im Archiv der FF Hamburg erhalten. Dokument 3.
32 Die Petitionen sind erhalten im NÖ LA, LAA, Easz. 12/1, Karton 4. 5ie sind auch

lokalhistorisch interessant, weil meist die gesamte Führungsspitze unterzeich
net hat. Auf der Rückseite unterschrieb der überreichende Landtagsabgeord
nete.

33 Landtagsabgeordneter Dr. Heinrich Perger vom Wahlbezirk Baden bestätigte
der PF Baden gegenüber am 27.9.1868, die Petition erhalten und überreicht zu
haben. Er hätte sich wiederholt bei Steudei über den Gegenstand erkundigt.
“Er bedeutet mir, daß dieß wegen einer Unzai von Agenden bisher nicht
geschehen konnte“. “sobald der Gegenstand zur Berathung kommt“, würde

den Tag acht Monate vor dem 1. nö. Feuerwehrtag in Baden
1869. Das Tätigwerden ist wohl nur aus dem bei der Bespre
chung in Ödenburg klar zutage getretenen allgemeinen
Bedürfnis nach Zusammenarbeit und nach Aktivwerden zu
verstehen.

Tatsächlich sandten zwischen 12. und 28. September 1868 elf
Feuerwehren diese Petitionen ab: mit dem Text von Dr. Wedl
Wiener Neustadt, Pötzleinsdorf, Leobersdorf, Pottenstein, Baden,
Vöslau, Neunkirchen und Langenlols, mit leichten Varianten des
WedI‘schen Textes Hamburg, Krems (Turner- und Städtische
Feuerwehr) und Gloggnitz32.

Die überreichung durch Abgeordnete hatte den Vorteil, daß
diese auf das Problem aufmerksam wurden, bezüglich der
Behandlung beim Landesausschuß nachfragten und so ein
offensichtlich breites Interesse an der Materie signalisierten.
Sie wurden in den vorhergehenden Gesprächen mit zumindest
einer der Feuerwehren in ihrem Wahlbezirk bekannt und lern
ten deren Anliegen kennen. Eine sofortige Behandlung des
Antrages Steudel war wegen “einer Anzal von Agenden“ nicht
möglich, einzelne Abgeordnete fragten jedoch immer wieder
bei Steudel an33. Genau diese Öffentlichkeitsarbeit wollten die
Feuerwehren leisten.

5. Der Antrag des Abgeordneten Dr. Eduard Kopp

Dreieinhalb Wochen nach Steudel, am 23. Oktober 1868, stellte
Dr. Eduard Kopp, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien und Land
tagsabgeordneter34, zusammen mit weiteren 16 “Genossen“

er die FF Baden sofort in Kenntnis setzen. Baden, ArchivFF. - Abg. Dr. Bartho
lomäus Wrann von Bruck an der Leitha an die FF Hamburg (1 9.9.1868): “Euer
woigeborenl Die Petition des löbl. Ausschußes der sehr verdienstvolien Bür
gerfeuerwehr von Hamburg ist mir heute zugekommen, u. ich beeilte mich, die
selbe dem Landtage vorzulegen, sobald der Gegenstand in Berathung und Ver
handlung kommt, werde ich nicht ermangeln, das Meinige beizutragen, um die
Annahme des Steudei‘schen Antrages zu sichern. Bei Berathung des dießfäi
ligen Gesetzes selbst aber werde ich mir ihren Beirath erbitten. [.1“ Euer Wol
geboren ergebener Diener Dr. Wrann.“

34 über ihn unten, Seite 63. Anm. 38.

62



ebenfalls einen das Brandschutzwesen betreffenden Antrag35. Hatte
Steudel hauptsächlich die “Organisation einer tüchtigen Feuerwehr
in jedem Orte“ gefordert36, so akzentuierte Dr. Kopp nun eher den
vorbeugenden Brandschutz, die Verhinderung von Bränden:

- Man solle nicht nur dem “ausgebrochenen Feuer“ “durch
Organisation einer Feuerwehr auf dem flachen Lande“ - “wie
solche der Herr Abg. Steudel beantragt“ - “entgegentreten“, es
sei‘“ insbesondere der Ursache der Feuersbrünste wirksam zu
begegnen“,
- der “feuergefährlichen Beschaffenheit der Wirthschaftsgebäu
de auf dem flachen Lande“,
- dem “fahrläßigen Gebahren mit Feuer, Licht, Brennmaterial
und Feuerzeugen“ und
- dem “Uiberhandnehmen von Bettlern, Vagabunden und son
stigen scheuen Leuten...“
- Exekutive und Aufsichtsorgane müßten verstärkt, die einschlä
gigen Bestimmungen der Bauordnung, des Polizeistrafgesetzes
und der Armenpolizei revidiert werden.

Der eigentliche Antrag lautete:

“Der H. Landtag wolle den H. Landesausschuß beauftragen,
unter Beiziehung von Experten insbesondere aus der Mitte
der Feuerversicherungsgesellschaften über die wirksamsten

35 Dokument 4. Der handschriftliche Antrag mit den originalunterschriften ist
erhalten.

36 Dokument 2.
37 carl Freiherr von Geusau: Gutsbesitzer, Major i. d. Armee, geb. 20. 11. 1809 in

wien, gest. 17. 1. 1875 in Wien, 1867-1875 im Reichsrat (verfassungsgetres
und Großgrundbesitz>. Nicht zu verwechseln mit Karl Michael Wilhelm Freiherr
v. Geusau, 1856-1910, dem Gründer der “Österreichischen Bauernzeitung“,
der auf Schloß Engelstein lebte>; carl Freiherr Gundacker von Suttner, Gustav
Freiherr von Suttner, geb. 4.9.1826 in Kirchstetten, gest. 27.10.1900 in Wien,
1870-1897 im Reichsrat, verfassungsgetreu, Großgrundbesitzer; Friedrich
August Graf Piatti; christoph Graf Spiegel zu Diesenberg; Franz Graf Falken
hayn, Gutsbesitzer in Walpersdorf und Ottenschlag, geb. 17.11.1827 in Wien,
gest. 7.9.1898 in Ottenschlag, begraben in lnzersdorf an der Traisen. Die FF
Ottenschlag, deren Ehrenmitglied er war, nahm an der Einsegnung am
10.9.1898 teil. Archiv der FF Ottenschlag, Karton 3 ad 1898. Falkenhayn war
Mitglied des Herrenhauses.

Mittel zur Verminderung der Feuersbrünste zu berath
schlagen, und dem H. Landtage hierüber in der nächsten
Seßion Bericht, beziehungsweise Vorschläge zu erstatten.“

Die ArgumentationsschwerpUnkte der Anträge Steudel und Dr.
Eduard Kopp erwecken nun den recht bestimmten Eindruck:
Steudel wollte - wohl über Initiative von Dr. Wedl - in erster Linie
die Anliegen der Feuerwehren voranbringen (Gründung und
Finanzierung von Feuerwehren). Die Feuerversicherungsgesell
schaften sahen aber im Antrag Steudel die ihnen noch wichtige
ren Anliegen des vorbeugenden Brandschutzes zuwenig akzen
tuiert und bewegten Dr. Eduard Kopp zu einem weiteren Antrag,
in dem ausdrücklich die “Beiziehung von Experten insbesondere
aus der Mitte der Feuerversicherungsgesellschaften“ gefordert
wurde. Wenn das Brandschutzproblem im Landtag schon zur
Sprache kam, mußten unbedingt auch die Anliegen der Ver
sicherungen behandelt werden.

Den Antrag Dr. Eduard Kopp unterstützten nicht weniger als
sechs Abgeordnete des Grol3grundbesitzes37 (sie hielten den vor
beugenden Brandschutz offensichtlich für wichtiger als die
Feuerwehren). Der Antrag Steudel sprach diese Gruppe nicht an.
Drei Befürworter vertraten Wahlbezirke der Reichshaupt- und
Residenzstadt Wien (Antrag Steudel zwei)38, einer die Handel-
und Gewerbekammer39, fünf kamen aus der Wahlkurle der

38 J. H. Steudel; Dr. Eduard Kopp, Gemeinderat in Wien 1861-1872 (Wahlbezirk
Landstraße), geb. 15.4.1827, gest. 30.10.t902 in Wien; Dr. Andreas Zelinka,
Gemeinderat in Wien 1848-1868, Bürgermeister-Stellvertreter 1851-1862,
Bürgermeister 1861-1868 (Wahlbezirk Leopoldstadt>. Letzterer (geb. 23.2.1802
in Wischau/Mähren, gest. 21. 11. 1868> wurde “der erste Feuerwehrmann
Wiens“ genannt. “Er fehlte bei keinem Brande, welcher die Grenzen eines
gewöhnlichen Schornsteinfeuers überschritt, seine Gegenwart trieb die
Löschenden und Rettenden zu doppelter Thätigkeit an. Wenn er auf seinem
Tusculum in Vöslau weilte, blieb er immer derart in contact mit den Angele
genheiten der Gemeinde, an deren Spitze er stand, daß ihm sogar jeder bedeu
tende Brand nach Vöslau telegraphirt werden mußte ÖFZ 22-1868-71.
Zelinka konnte also die Freiwilligen Feuerwehren wegen seines “Tusculum“ in
vöslau gekannt haben.

39 ioseph Reckenschuß, Präsident der Handels- und Gewerbekammer in Wien,
auch Reichsrathsabg.
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Landgemeinden40 (Steudel drei). Kein Abgeordneter außer Steu
del unterzeichnete beide Anträge, nur von dreien wissen wir, daß
sie “verfassungsgetreu“ waren. Dr. Kopp sprach also andere
Menschen bzw. Gruppen an.

Die beiden Abgeordneten scheinen auch die öffentliche Mei
nung dieser Monate genützt zu haben, die durch eine Anzahl
schwerer Brände “sensibilisiert“ war: In der Neujahrsnacht auf
1868 starb nach einem Brand im Wiener Krankenhaus Wieden
ein Mann: man könne die Frage nicht unterdrücken, “zu was
eigentlich eine Bau-Commission existirt“41; am 13. Juni 1868 fiel
das neuerbaute “Orpheum“-Theater in Wien einem Brand zum
Opfer; bei einem Brand von Ybbs von 17. bis 19. Juni 1868 wur
den 83 Häuser und 20 Scheunen sowie das Versorgungshaus der
Stadt Wien und “die abseits gelegene Landesirrenanstalt“ in
Asche gelegt. Die Stadtgemeinde Ybbs wandte sich an den
“Wiener Gemeinderath um Beistand und Unterstützung“, der
Wiener Bürgermeister Dr. Zelinka kam eigens nach Ybbs42.

Die Feuerwehren sahen die Wichtigkeit des vorbeugenden
Brandschutzes durchaus, der Antrag Steudel lag ihnen aber
natürlich mehr am Herzen. Die Oesterreichische Feuerwehr-Zei
tung43 kommentierte ihn breit:

Er sei angesichts der “Mangelhaftigkeit der bestehenden Feuer
löschordnung, der Feuerwehr-Apparate“, der Unkenntnis, der
Unbehilflichkeit und des Mangels an Verständnis nur zu begrün
det. Steudel habe mit den Schwerpunkten gute Feuerwehren und
Überwindung von “Apathie und Indifferentismus“ vor allem der
Landbevölkerung “den Gegenstand gründlich erfaßt“, und auch
die Assekuranzen müßten ihm dankbar sein: Die Zahl der Brände

40 Franz Springer, Wirtschaftsbesitzer in Eselstein bei Krems; Franz Schürer, Rea
litätenbesitzer und Bürgermeister in Stein (beide Wahlbezirk Krems), geb. ‘47

41 ÖFZ 1-1868-2.
42 “Orpheum“: Bericht ÖFZ 9-1868-33f., der dramatische Bericht zu Ybbs ebd.,

34f., wo auch die gute Arbeit der Feuerwehr Melk herausgestrichen wurde. Ein
weiterer Bericht über deren Tätigkeit in: Feuerwehr der Stadt Melk 125 Jahre,
Festschrift, Melk 1993, 1 0f. Die Feuerwehr wurde telegraphisch alarmiert und
fuhr mit demselben zeug wie die Bahnhofspritze von St. Pölten nach Ybbs, auf
der Rückfahrt wurde sie dem eben aus Wien eintreffenden statthalter Graf

würde auch “die beste Feuerlöschordnung“ der Welt kaum ver
mindern, die Feuerwehr könne aber für eine Schadensbegren
zung sorgen. Die “bodenlose Sorglosigkeit und Pflichtvergessen
heit“ sowie die “lndolenz“ der Gemeindevorstände vor allem auf
dem Land müßten ein Ende haben, bei der Feuerwehr zu sein
müsse eine Ehre werden wie in Frankreich; dazu müßten die
Gemeinden beitragen. Diese fänden derzeit “für Alles eher Geld
als zur Anschaffung von tüchtigen Feuerlöschrequisiten“.

Beim 1. nö. Feuerwehrtag am 17. Mai 1869 betonte dann Dr.
Wedl, am meisten für die Feuerwehren eingesetzt hätten sich die
Landtagsabgeordneten Steudel, Anton Schilcher, Dr. Josef Kopp,
Heinrich Fürnkranz, Dr. Georg Granitsch und Dr. Carl Hoffer44.
Alle waren Unterzeichner des Steudel‘schen Antrages.

6. Die Behandlung der Anträge im nö. Landtag am 3. Okto
ber 1868

Die Anträge Steudel und Dr. E. Kopp wurden dem “Ausschusse
für Gemeinde- und Verfassungsangelegenheiten“ zugewiesen.
Dieser formulierte die folgenden Landtagsbeschlüsse45:
Zum Antrag Steudel:

“Der Landesausschuß wird beauftragt, wegen der EIn
führung von Feuerwehren in allen größeren, geschlossenen
Ortschaften Niederösterreichs eine Gesetzesvorlage auszuar
beiten, und dem hohen Landtage in seiner nächsten Session
vorzulegen.“

Zum Antrag Dr. Eduard Kopp:
“Der Landesausschuß werde beauftragt:
1. Die Feuerlöschordnung für das offene Land in Nieder

chorinsky vorgestellt. - Am 28. 7. 1868 brannten in Ernstbrunn, Nö., 10 Häu
ser und 8 Scheunen ab, um ebendiese Zeit in Piesting, Nö., 17 Häuser, in
Gaweinsthal 10 “sammt Nebengebäuden und 2 gefüllte Scheuern“, am 8. 8.
1868 in ulrichsberg, Ob., 30 Häuser. ÖFZ 12-1868-48 und 13-1868-49.

43 Ebd., 14-1868, Seite 1.
44 Protokoll 1869, 8.
45 Die Anträge enthalten in Stenogr. Prot., Zweite Session 1868, 2 und 8 (Proto

koll), die ausführliche Begründung der Anträge ebd., 631-633 (Antrag Steudel)
und 633-635 (Antrag Dr. Eduard Kopp).
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österreich vom 7. September 1782 einer Revision zu
unterziehen, hierüber eine Gesetzesvorlage auszuarbei
then und dieselbe dem Landtage in der nächsten Session
vorzulegen;

2. über die wirksamsten Mittel zur Verminderung der Zahl
der Feuersbrünste unter Beiziehung von Experten, insbe
sondere aus der Mitte der Feuerversicherungsgesellschaf
ten, zu berathen und dem Landtage in der nächsten Ses
sion Bericht, beziehungsweise Vorschläge zu erstatten.“

a) Die Begründung des Antrages Steudel

Am 3. Oktober 1868 wurden beide Anträge im Plenum des nö.
Landtages verhandelt46. Steudel selbst war Berichterstatter für
seinen Antrag. Die wesentlichen Punkte seiner Argumentations
kette waren:

- Zweifellos rühren “die zahlreichen und verheerenden Brände
auf dem flachen Land in Niederösterreich“ “zunächst“ von der
brandgefährlichen Bauart der Gebäude und “in der geringeren
Intelligenz und größeren Sorglosigkeit der Landbevölkerung
begründeten Unvorsichtigkeit“. Solidere Bauart kann aber “der-
malen“ wegen der Armut der Landbevölkerung nicht zwangs
weise durchgesetzt werden, mehr Vorsicht “läßt sich nur von
einer besseren Erziehung und Bildung der Landsleute erwarten“,
daher läßt sich “durch bloße Vorschriften wenig erreichen“.
- Die Feuerlöschordnung von 1782 ist trotz ihres Alters nicht in
das Bewußtsein der ärmeren Bevölkerung eingedrungen.
- Zur Zeit der Feldarbeit sind meist nur “alte Männer, alte Wei
ber, Kranke und Kinder“ daheim. Dem kann nur durch ein “orga
nisirtes Signalwesen abgeholfen werden“.

46 Stenograph. Prot. (vorige Anm.), 631-633.
47 “indem sie [in den §5 42-47] die Richter und Geschwornen, die Herrschafts

beamten, die Zimmerleute, Maurer, Schmiede, Schlosser, Rauchfangkehrer,
Müller u. dgl. Professionisten die Hauswirthe mit ihren Knechten, die Klöster,
Pfarren und Gemeinden und das anwesende volk zur Hilfeleistung verpflichtet.“

48 Hier taucht erstmals die zahl von 50 Häusern auf, die dann in den “Entwurf
einer Feuerwehr-Ordnung“ (Dokument 5, § 1) und endlich in die nö. Feuer
polizeiordnung (5 36) aufgenommen wurde.

- Bei einer “Revision der Feuerlöschordnung“ soll daher alles
bezüglich der feuergefährlichen Bauart der Häuser der “Land
bauordnung“ vorbehalten bleiben, gutgemeinte, meist vergeb
liche Mahnungen sind Erziehung und Schule zu überlassen.
- Dadurch bleibt für eine erneuerte Feuerlöschordnung
“hauptsächlich das Löschen der Feuersbrünste“ - bezüglich der
Personen und der Löschgeräte. Letztere sind Fragen der Technik
und der Geldmittel und und wären daher eher “eine Frage der
Verwaltung“.
- Daher “liegt der Schwerpunkt der Feuerlöschordnung in dem
Löschpersonale“.
- In großen Städten sind Berufsfeuerwehren (“Pompiercorps“)
unverzichtbar, die “Feuerlöschordnung für die Landstädte und
Märkte“ von 1782 sieht die obligatorische Feuerwehr vor47.
Manche der Bestimmungen sind veraltet, die Grundidee, den
“geeignethen Teil der Bevölkerung“ zur Hilfeleistung zu ver
pflichten, kann aber in ein neues Gesetz übernommen werden,
ebenso die Einteilung der Arbeiten in Benachrichtigung, Wasser
zubringung, Schutz der geretteten Dinge sowie Löschen, Ab
brechen und Niederreißen.
- Beim Feuerunglück wird eher Streit und Hader vergessen, und
man hilft einander, daher ist das Prinzip der Freiwilligkeit zu ver
suchen; nur wenn dieses nicht funktioniert, “würde eine Feuer
wehr im obligatorischen Wege gebildet und organisirt“.
- Die Landesbehörde hätte pflichtig vorzuschreiben, daß “jede
Ortschaft von (vielleicht 50 Hausnummern)48“ eine Feuerwehr
besitzt; und sie sollte mit der Feuerwehr Wien vereinbaren, daß
diese junge Männer schult, diese wieder “die in den Ortschaften
gebildeten Rotten“ einüben und monatlich eine Übung veran
stalten49. Der Landesfonds hätte nötigenfalls mit Subventionen
zu helfen.

49 “Es muß also zunächst eine entsprechende Anzahl vielleicht wohlhabenderlun
ger Männer, welche die Kosten selbst tragen, etwa in Wien im Feuerlöschwe
sen gründlich unterrichtet werden, diese hätten dann die in den Ortschaften
gebildeten Rotten einzuüben, und alle Monate einmal in den frühen Morgen
stunden könnten größere Gesammtübungen vorgenommen werden.“ Die
Ausbildung müßte nicht lange sein, da die Brände auf dem flachen Land meist
einfach sind und hohe Stockwerke und Kellermagazine fehlen.
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b) Die Begründung des Antrages Dr. Eduard Kopp
- Bezüglich der Vollständigkeit der Löschrequisiten könne man -

nach Erfahrungen im Ausland - auf die Opferwilligkeit der Orts-
bevölkerung bauen, sonst “müßte die Gemeinde das Mögliche
leisten“, eventuell sollten “bei den ärmsten Gemeinden“ Bezirk
und Land helfen50.
- Spritzen seien in fast jedem Ort, in jedem Schloß, in jeder Fabrik
vorhanden, Löscheimer, Leitern usw. in fast jedem Haus. Dies
müßte vorerst nur verbessert werden. Die Tragung der Kosten
durch die Gemeinde könne jedenfalls aus § 26 der Gemeinde-
ordnung abgeleitet werden51.
- § 81 der Gemeindeordnung weise zwar die “Hilfe bei Ungücks
fällen“ der Gemeinde zu, man könne aber hier Bestimmungen
bezüglich der Freiwilligkeit einbauen52.
Steudel blieb in seiner Argumentation vorsichtig: er skizzierte das
System Freiwilliger Feuerwehren nur ganz theoretisch und (für
heutige Feuerwehrmänner) etwas blaß und sozialromantisch: es
würden sich ja wohl “sofort überall mehr als nothwendig ist,
tüchtige Männer und Burschen melden“. Daß freiwillige Corps
nur durch Idealisten zustande kommen, die auf Vereinsbasis
zusammenhalten und arbeiten, erwähnte er nicht, damit auch
nicht das entscheidend Tragende der neuen Freiwilligen Feuer-
wehren. War er als Wiener über sie nur wenig informiert, oder
wollte er vor den Abgeordneten, die durchwegs den gebildeten
Schichten angehörten, nicht Ängste vor Vereinen erzeugen, bei
denen politische Umtriebe nie recht auszuschließen waren? Es
war freilich nicht Aufgabe eines Gesetzes, die Struktur freiwilliger
Löschcorps im Detail festzulegen.

Der Antrag Steudel wurde jedenfalls ohne Debatte einstimmig
angenommen.

50 “.. so kann man sich nach den Erfahrungen in anderen Ländern größtentheils
auf die opferwilligkeit der durch die Bestimmungen der Feuerwehr angeeifer
ten Ortsbewohner verlassen, wo nicht, müßten die Gemeinden das mögliche
leisten und in letzter Linie könnte bei den ärmsten Gemeinden der Bezirk und
Land ein Uebriges thun“. Hier erstmals der Gedanke, auch das Land könnte
finanziell beitragen.

51 LGB1. Nö44/1864.
52 “Es läßt sich nicht verkennen, daß die Forderung von einzelnen Mitgliedern der

Berichterstatter für den Antrag Dr. Eduard Kopp war Ernst
Schneider, nicht nur Abgeordneter, sondern nö. Statthaltereirat,
also hoher Landesbeamter, und Landesausschuß (heute etwa
Landesrat). Er war ressortmäßig für die Bearbeitung der Anträge
zuständig und sollte später Verfasser des Gesetzes werden.

Nicht nur das ausgebrochene Feuer sei durch Feuerwehren zu
bekämpfen, “wie solche Herr Abgeordneter Steudel beantrag
te“, sondern es sei insbesondere den Ursachen der Feuersbrün
ste“ wirksam zu begegnen“:
“a) die feuergefährliche Beschaffenheit der Wirthschaftsgebäu

de auf dem flachen Lande;
b) das fahrlässige Gebaren mit Feuer, Licht, Brennmaterial und

Feuerzeugen;
c) das Ueberhandnehmen von Bettlern, Vagabunden und sonstigen

arbeitsscheuen Leuten, insbesondere auf dem flachen Lande;
d) der gänzliche Mangel einer durchgreifenden Executive und

der erforderlichen Aufsichtsorgane etc. etc.“
Die entsprechenden Gesetze (Bauordnung, Ortspolizei, Gendar
men, Vagantenordnung, Armenpolizei) seien zu revidieren bzw.
neu zu erlassen.

Der Gemeindeausschuß hätte die Argumente des Abg. Steudel
gewürdigt, aber auch die eben angeführten Gründe seien zu erwä
gen, u. a., daß die erst vor wenigen Jahren erlassene neue Bau-
ordnung “von den Gemeindevorständen nicht in gehöriger Weise
gehandhabt wird“. Zuwenig Exekutive, Fehlen eines Polizeistraf
gesetzes, Vagabundenproblem? “Wir werden aber von diesem
Uebel nicht befreit werden, solange nicht in den Nachbarprovin

Gemeinden, unentgeltlich persönliche Hilfeleistungen bei Feuersbrünsten zu
fordern, mit den Bestimmungen des §81 der Gemeindeordnung im Wider
spruch stehe: es läßt sich aber eine dießfällige Aenderung der Gemeindeord
nung nicht durch die Wichtigkeit des angestrebten zweckes, sondern auch
dadurch rechtfertigen, daß es sich bei Feuersbrünsten um Fälle der äußersten
Noth ... handelt und in solchen Fällen wohl jeder Staatsbürger sich verpflichtet
fühlen muß, das Möglichste zur Abwehrung solcher Gefahren beizutragen.“
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zen in ebensolcher Weise vorgegangen wird“. Es sei daher darauf
zu dringen, “daß auch von den Landesausschüssen der Nachbar-
provinzen in dieser Beziehung die Initiative ergriffen werde“.

Es genüge nicht, dem Landesausschuß Berichterstattung über
bzw. Vorschläge für mögliche Maßnahmen aufzutragen, viel
mehr sei “eine Revision der Feuerlöschordnung vom Jahre 1782,
welche in den meisten Bestimmungen veraltet ist, vorzuneh
men“ und dem Landtag ein Gesetzesentwurf vorzulegen.

Auch der Antrag Dr. Eduard Kopp wurde einstimmig angenommen.
Es waren somit die Probleme des vorbeugenden wie des abwehren-

den Brandschutzes anzugehen, jene einer Feuerwehr und von
Löschgeräten ebenso wie jene der Bauordnung und der Bekämp
fung des Vagabunden- und Landstreicherunwesens. Beide Anträge
waren etwas einseitig, nur beide zusammen - dies war im Gemeinde-
ausschuß richtig erkannt worden - trafen das Gesamtproblem.

7. Die Zuweisung an den Landesausschuß

Bereits am 14. Oktober 1868 informierte Landesmarschall Adolf Frei
herr von Pratobevera-Wiesborn den “löblichen n. oe. Landesausschuß“
(heute etwa die Landesregierung) von den Beschlüssen des Landtages
und forderte ihn auf, im Sinne der Beschlüsse tätig zu werden53.

IN. Die Verhandlungen im “Experten-Comit~“

1. Die Zusammensetzung des Comites

Der Landesausschuß sah die Anliegen der Anträge Steudel und
Dr. Kopp als zusammenhängendes Problem und lud am 13. Jän
ner 1869 zur ersten Sitzung des verlangten Experten-Comit~s.
Dessen Zusammensetzung ließ Sorgfalt erkennen: Es wurden
Versicherungsvertreter, die beiden Antragsteller und Vertreter
des Feuerwehrwesens geladen:

“Vereins-Commissär Josef Young“ von der k.k. privilegierten
wechselseitigen Brandschaden-Versicherungsgesellschaft54,
H. Oertel, Direktor der k.k. privilegierten österreichischen Ver
sicherungsgesellschaft “Donau“,
Hugo Novach, Generalsekretär der Triester k.k. privilegierten
“Riunione Adriatica di Sicuritä“,
Christian Heim, Direktor der k.k. privilegierten Versicherungsge
sellschaft “Österreichischer Phönix“,

53 “...und ich erlaube mir den löblichen n. oe. Landes Ausschuß wegen weiterer
Durchführung herauf aufmerksam zu machen.“ “zu z. 359 u. 485 /Praes“ in
NÖ LA, [,AA, Fasz. 12/1, Karton 3.

54 Er spielte wenige Jahre später als Mitbegründer des “Ersten n.ö. Feuerwehr
unterstützungsvereines“ eine große Rolle.

55 Nö LA, Prot. N. 12693/2206 ex 1868, NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 3.

Friedrich Benisch, Generalsekretär der ersten Pester ungarischen
allgemeinen Assecuranz-Gesellschaft,

Steudel und Dr. Eduard Kopp55.

Als Feuerwehrexper
ten wurden zwei der
damals auf diesem
Gebiet angesehen
sten Persönlichkeiten
gewonnen: Der Kom
mandant der Freiwilli
gen Feuerwehr Kla
genfurt Ferdinand
Jergitsch56 und Carl
Metz, Besitzer einer
Feuerspritzenfabrik in

56 Geb. 30.5.1836 in Klagenfurt, gründete und organisierte viele Feuerwehren
Kärntens, erster Hauptmann der FF Klagenfurt, Organisator des 1. österr.-unga
rischen Feuerwehrtages 1869 in Klagenfurt, gest. 16.9.1900. Erstand mit vie
len Feuerwehren auch außerhalb Kärntens in Verbindung. “Auch in anderen
Provinzen als Tirol, salzburg, Steiermark und Oberösterreich hat der Klagenfur
ter Verein einen zahlreichen Einfluß geübt.“ ÖFZ 10-1669-36.

Ferd,nand Jergitsch (Klagenfurt) wurde als Feuerwehreuperte geladen. -

Aus: Hans Schneider, Geschichte des Osterreichischen Bundes feu
er,s,ehrverbandes. Wien 989, (6)
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Heidelberg57. Metz war einer der wesentlichen Bahnbrecher des
Feuerwehrwesens in Deutschland und eine von dessen großen
Vaterfiguren. Er verkaufte einen nicht unwesentlichen Teil seiner
Produkte in Österreich und arbeitete hier mit Ferdinand Jergitsch
eng zusammen. Er lieferte seine Geräte oft selbst, schulte die
Feuerwehren auf sie ein, beriet sie und übermittelte ihnen
zugleich die Grundelemente des Feuerwehrwesens. Dies war
beim großen Mangel an guten lnstruktoren ein wichtiger
Dienst58. Metz wollte sich um diese Zeit ohnehin mit Jergitsch in
Wien treffen und sagte gerne zu59.

Keiner der Hauptmänner der bereits bestehenden niederöster
reichischen Feuerwehren wurde beigezogen, die Behörde zeigte
den wenigen verstreuten Vereinen, daß sie sich allein und sou

57 CarI Peter Wilhelm Metz. Geb. 5.8,1818 in Feudenheim (Freudenheim?) bei Hei
delberg, Mechanikerlehre in Mannheim, Voluntär beim Maschinenfabrikanten
Christian Dingler in zweibrücken und Jakob Messmer in Graffenstaden bei Straß
burg. Mit 22 Jahren zum Eisenbahnbau bei Andrä Köchlin und J. J. Maier in MOl-
hausen im Elsaß, mit 23 Jahren Werkführer der Badischen Staatsbahn in der Sta
tionswerkstätte Heidelberg. 2.11.1842 Gründung einer eigenen “Fabrik hydrau
lischer Maschinen, Eisen- und Messing-Gießerei“ in Heidelberg. Ab 1843 Grün
dung vieler Turnvereine, militärische Schulung der eigenen Arbeiter auf Löschein
satz, Einschulung der Löschmannschaften der Orte, die seine Spritzen kaufen.
Dadurch großer Einfluß auf die Ausbildung der frühen Feuerwehren in Deutsch
land, ab 1862 (?) auch in Österreich. Dieser Einfluß ist noch nicht genau untersucht
worden. 2.11.1872 Vorführung der 1000. “fahrbaren Löschmaschine“. Die Fabrik
zählte 80 Mitarbeiter. Später fuhr er nicht mehr selbst zur Einübung der Mann
schaften, bot aber gegen Ersatz der Reisekosten “einen bevollmächtigten Fach
mann an, der die Instruktion und Einübung vornehmen soll“. Gest. 31. 10. 1877
in Heidelberg. Nachrufe u.a. in ÖVFZ 22-1877-183,189, Die Feuerwehr 21/22-
1877-81, WFZ 23-1 877-89. über ihn siehe jüngst Rolf METZGER, 150 Jahre Metz
Feuerwehrgeräte, Konkordia Verlag GmbH D-7580 Bühl/Baden 1992.

58 Gerade damals begann man zu fragen, warum die Feuerwehren immer die aus
ländischen Produkte vorzögen, obwohl Knaust in Wien, Kernreuter in Hernals,
Huber in Prag und Seltenhofer in Ödenburg “für treffliche Arbeit bürgen“, man
solle doch den österreichischen Produzenten vertrauen. (ÖFZ 6/7-1869-19).
“Ein Linzer Feuerwehrmann“ antwortete (ÖFZ 8-1 869-25): “Die ausländischen
renommirten Fabrikanten sind sämmtlich Feuerwehrmitglieder in der freiwil
ligen Feuerwehr ihres Ortes, [...1 und sind eben dadurch nicht bios im Spritzen-
wesen, sondern im ganzen Organismus einer freiwilligen Feuerwehr sehr wohl
erfahren. Wird nun irgendwo eine neue freiwillige Feuerwehr gegründet, und
1...] daß zur ersten Zusammenstellung und Einrichtung keine passende Persön
lichkeit am Platze, so ist ein solcher Fabrikant, der in Allem und Jeden tüchtig
Bescheid weiß, ein wahrer Schatz in der Wüste, man schreibt von seinem Wir
ken das Meiste seiner ganz besonderen Güte und Zuvorkommenheit zu, liebt
und achtet ihn, und nichts natürlicher, als daß man, wo Gelegenheit sich bie

verän mit dem Problem zu beschäftigen habe. Diese bedauerten
das und fühlten sich ausgeschlossen. Schließlich seien sie die
Fachleute, die auch die Mängel in Niederösterreich kennten und
die Mittel auf deren Abhilfe wüßten. Und sie drückten das spä
ter dem Landesausschuß gegenüber höflich, aber klar aus60.
Freilich gab es damals noch keine Vereinigung und daher auch
keine Vertretung dieser Feuerwehren.

2. Die erste Comite-Sitzung am 27. Jänner 1869

Das “Experten-Comit&‘ tagte erstmals am 27. und 28. Jänner
1869 im Landhaus in der Wiener Herrengasse61. Es gehe um
Information und um Festlegung der großen Linien, die Ausarbei
tung “des Gesetzesentwurfes“ sei dann Sache des Landesaus

tet, denselben wieder bestens weiter empfiehlt. Sehr viel Werth lege ich dar
auf, wenn bei uebergabe einer neuen Maschine, besonders an eine neu
gegründete Feuerwehr, der Fabrikant stets persönlich, oder durch einen tüch
tigen Stellvertreter die dazu gehörige Mannschaft ganz militärisch exercirt, und
schließlich über das ganze Wesen einer freiwilligen Feuerwehr manche, auf
practiscl‘re Erfahrung fußende Mittheilungen macht.“ Metz, oftmals zur Wer
bung in Fachzeitungen aufgefordert, hätte gemeint: “Meine Maschinen sind
meine Annoncen, und für Reclame sorgen die hunderte von mir eingerichteten
freiwilligen Feuerwehren, deren Mitglieder sich in der ganzen Welt zerstreuen
und mir liebe gute Freunde bleiben.“ “unsere Fabrikanten“ sollten, so meinte
der Linzer Feuerwehrmann, “etwas darüber nachdenken“.

59 Sein eigenhändiges Zusageschreiben mit Firmenbriefkopf (Heidelberg,
16.1.1869) in NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 3. “Eine Stunde mündlicher
Unterhaltung ist in derartigen Angelegenheiten, in welchen Ideen ausgetauscht
werden und so vielerlei Verhältnisse berücksichtigt werden müssen, mehr
werth, als tagelange Schreibereien.“ Zu Jergitsch: “Dieser Mann verbindet
gründliches praktisches Wissen im Feuerwehrwesen mit genauer Kenntniß der
österreichischen Localverhältnisse, er ist sozusagen der Träger des neueren
Systems.“ Am 22.1.1869 werde er, Metz, “in Wels die lnstruction der Mann
schaft beginnen, Sonntag den 24. öffentliche Probe mit den neuen Apparaten
[seiner Firma[ ablegen und so am 26.ten in Wien eintreffen können, woselbst
ich im König von Ungarn absteige.“ Das Hotel existiert heute noch in Wien 1,
Schulerstraße 10.

60 “Es sei uns zunächst erlaubt, unser lebhaftes Bedauern darüber auszusprechen,
dass in die Commission von Fachgenossen... keine Vertreter von n. ö. Feuer-
wehren berufen wurden, die doch in erster Linie als Sachverständige und in
Kenntniss über den Stand des Löschwesens im Lande, dessen Mängel und die
Mittel zu deren Abhilfe gelten dürften.“ Dokument 19, [4].

61 “Am Mittwoch den 27. Jänner d. J. Vormittags 10Uhr (Herrengasse, Landhaus
2. Stock links)“. Karton 3. Zum Folgenden siehe das Protokoll dieser Sitzung.
Dokument 6.
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schusses. Hier wird bereits von einem einzigen Gesetz gespro
chen, in dem die Anliegen Steudel und Dr. Kopp, also die Errich
tung von Feuerwehren und eine wirksame Feuerlöschordnung,
vereint werden sollten.

Metz erläuterte das System der Freiwilligen Feuerwehren in
Deutschland samt ihren Sozialinstituten, ebenso die Rolle der
Gemeinden und der ihnen übergeordneten Körperschaften
sowie jene der Assekuranzen. Jergitsch ergänzte bezüglich der
österreichischen Erfahrung Klagenfurt. Die Versicherungsexper
ten unterstrichen die Pflicht der Gemeinde, die Feuerwehren, die
zweifellos notwendig seien, zu finanzieren, aber auch deren
Pflicht, bei der Ermittlung der Brandursachen genauer vorzuge
hen und vor allem nicht ohne genaue Prüfung die sogenannten

Unschuldigkeitszeugnisse“ auszustellen, mit denen Brandver
sicherungsnehmer ihren Anstalten zu beweisen hatten, daß sie
an der Brandentstehung unschuldig waren. Die Versicherungs
vertreter kündigten ein eigenes Memorandum über ihre Wün
sche, vor allem bezüglich des vorbeugenden Brandschutzes an62.

Schon in dieser Sitzung legte Abgeordneter Steudel den Entwurf
einer “Feuerwehrordnung für das flache Land in Niederöster
reich“ vor63. Sie wurde wohl in Zusammenarbeit mit nieder-
österreichischen Feuerwehrhauptmännern zusammengestellt,
(mit Dr. Wedl von Wiener Neustadt?), sie enthielt aber auch
Punkte, von denen sich die Feuerwehren später distanzierten. Es
werden noch Termini der “Feuerordnung für Landstädte und
Märkte“ sowie jener “für das offene Land“ aus 1782 gebraucht,
und es wird auf sie verwiesen; die wichtigsten Forderungen der

62 Es langte am 31.3.1869 ein und wurde in der Sitzung vom 13.41869 behan
delt, siehe dort.

63 Dokument 5.
64 Gegen Pflichtfeuerwehren sprach sich später der erweiterte Vorortsausschuß

Baden der nö. Feuerwehren energisch aus. Dokument 19,[5].
65 Er stammte sicher nicht von Or. wedl. vgl. Dokument 19, [8-101.
66 In der “instruction für die Organe des Wiener Stadtbauamtes betreffend den Feuer

löschdienst“ vom 4.2.1863 “wurde jeweils ein Ingenieur des Bauamtes mit der direk

Feuerwehren scheinen aber bereits auf, ebenso vieles andere,
das dann in der Feuerpolizeiordnung verankert wurde:

- “jede Ortschaft von wenigstens 50 Hausnummern muß künf
tig eine eigene Feuerwehr besitzen“
- Pflichtfeuerwehr nur, wenn sich nicht genügend Freiwillige mel
den64
- freie Wahl der Führung bei den Freiwilligen Feuerwehren
- Kostentragung durch die Gemeinde
- Unterstützung von im Dienst Verletzten durch die Gemeinde
- Finanzhilfe des Landes zur Anschaffung von “für die Feuerwehr
unerläßlichen Geräthschaften“.
Der Vorschlag, die Wiener Berufsfeuerwehr Abrichtungskurse für
Männer vom flachen Land abhalten zu lassen65, wurde nicht ver
wirklicht.

Bei der Fortsetzung am nächsten Tag war auch der Wiener Stadt
baudirektor Rudolf Niernsee66 anwesend, dem auch die Wiener
Berufsfeuerwehr unterstand und der bei vielen Einsätzen mit den
Freiwilligen Feuerwehren, die am Stadtrand von Wien bereits
bestanden, zusammengearbeitet hatte.

Man diskutierte über das rechtliche Verhältnis der Feuerwehr
zum Bürgermeister bzw. zur Gemeindevorstehung (vor allem in
taktischer Hinsicht sollten die Kommandanten nach Klagenfurter
Vorbild “unabhängig vom Gemeinde-Vorstande“ sein), man
neigte auch an diesem Tag zur Notwendigkeit von Pflichtfeuer
wehren, wollte aber den Freiwilligen Feuerwehren unbedingt
den Vorzug geben. Die Führer der letzteren sollten ihre Haupt

ten Leitung der städtischen Löschanstalt betraut.“ Siehe Helmut BouzEK, Wien und
seine Feuerwehr. Geschichte und Gegenwart, Wien o.J. (1990), 166. - Zu Rudolf
Niernsee siehe Rudolf TILLMANN (Hsg.), Festschrift herausgegeben anläßlich derHun
dertjahrfeier des Wiener Stadtbauamtes ...‚ Wien 1935, 42f. Geb. 1.4.1810 in Wien.
7.7.1865 bis 20.3.1877 städtischer Baudirektor. Gest. 10.10.1879. “... daß er die von
Schiefer angebahnte verbesserung der städtischen Berufsfeuerwehr in Bezug auf
Organisation, Korpsausbildung und ersprießlicher Wirksamkeit fortsetzte.“
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männer selbst wählen, jene der Pflichtfeuerwehren sollte die
Gemeindevorstehung ernennen. Ähnlich dachte man über die
Statuten

Breiten Raum nahm die Verpflichtung zur (unentgeltlichen?)
Nachbarschaftshilfe und deren Finanzierung ein, der Kreis dieser
Ortschaften sollte aber beschränkt sein. Prämien aus Landesmit
teln für die zuerst eintreffenden Spritzen kämen derzeit nicht in
Frage, wurde den Experten bedeutet, die sich auch für Aus
zeichnungen für besondere Leistungen aussprachen.

Man faßte die Leistungen der Gemeinden in drei Punkten zusammen:

1. Anschaffung der Feuerlösch-Requisiten
2. Anschaffung der Equipierung
3. Entschädigung für die Zehrung und der ruinierten Kleidungs
stücke.

Nicht klar und deutlich im Protokoll stand, daß die Frage von
Belohnungen für “hervorragende Dienstleistungen“ breit disku
tiert worden war und die Kommission gemeint hatte, dafür wären
in erster Linie doch wohl die Assekuranzgesellschaften zuständig.
Auch daß diese sich “etwas kühler benommen“ hatten, als man
meinte, daß sie “zu Beiträgen, insbesondere zur Errichtung von
Löschanstalten herbeigezogen werden sollen, weil sie doch mit
ihnen am meisten zu thun haben“, machte Steudel am 1. nö.
Feuerwehrtag am 17. Mai 1869 in Baden kund67.

3. Das Memorandum der Versicherungsgesellschaften

Am 31. März 1869 überreichten die Versicherungsgesellschaften
ihr Memorandum68. Sie beschäftigten sich nicht mit der Brand-
löschung und der Errichtung von Feuerwehren (dies sei ohnehin

67 Protokoll 1869, 15f. und 18.
68 Am 27.1.1869 versprochen. Vorsitzender Landesausschuß Ernst Schneider

hatte es eingemahnt. Die Punkte zusammengefaßt auch in Dokument 15 [6].
69 28.3.1866, LGBI. Nr. 14.
70 Die Gemeinde hatte den Versicherungen schriftlich zu bezeugen, daß der Haus

besitzer an dem Brand nicht Schuid trage.

ein Gegenstand der Beratungen), sondern mit dem vorbeugen
den Brandschutz. Die Vorschriften der “Feuerordnung für Land-
städte und Märkte“ Josefs II. von 1782 und jene der nö. Bau-
ordnung von 186669 genügten an sich, das Hauptaugenmerk
müsse auf ihre Beachtung gelegt, sie müßten immer wieder
publiziert und eingeschärft werden, “um sie auch den Minder-
Intelligenten geläufig zu machen“. Die für die Durchführung Ver
antwortlichen sollten auch wirklich verantwortlich sein.

Besonders forderten die Versicherungsvertreter - und listeten
damit zugleich viele zeitgenössische Mißstände beim vorbeu
genden Brandschutz auf:

- Strenge Untersuchung der Brandentstehung,
- SchuldlosigkeitszeugnisSe für Hausbesitzer70 nur nach strenger
Prüfung,
- Bekämpfung des “Vacanten- und Vagabunden-Wesens“ sowie
Belohnungen für die Entdeckung von Brandlegern,
- vorsichtiger Umgang mit Zündhölzchen und Petroleum,
- “Stroh- und Heutriften, Holz und Bürtelholz ... nicht neben den
Gebäuden und ... nicht nächst der Fahrstrasse“, 10 Klafter ent
fernt, Rücksicht auf die häufigste Windrichtung,
- Dachböden und Erkertüren sind stets zu versperren, “Uiber
nachten auf den Dachböden, Schupfen und Scheuern [istj auf‘s
Strengste zu untersagen“,
- “Tabakrauchen ... in Stallungen, Schupfen und Scheuern, dann
auf den Dachböden und in der Nähe von Stroh und Heutriften ist
strengstens zu verbiethen“, diese Objekte dürfen nicht mit offe
nem Licht betreten werden,
- “genügende Feuerwache mit besonderer Berücksichtigung des
Nachtdienstes“ und deren Kontrolle71,
- genaue Befolgung der nö. Bauordnung von 1866: feuerfestes
Material, “feuersichere Giebel- und Scheidemauern“, zwischen

71 Evt. auch unter Benützung der “Bürk‘schen controiuhren“. Eine gedruckte
“Gebrauchsanweisung zur Bürk‘s patentirter Wächtercontroie-uhr“ liegt dem
Memorandum bei, in eine uhr wird eine sich dann mit dem uhrwerk mit
drehende Papierrote eingezogen, einem Kästchen am jeweitgen Kontroipunkt
wird ein Schiüssei entnommen, der, in die uhr hineingesteckt, auf der Papier
rohe die betreffende Station anzeigt.
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angrenzenden Häusern, vor allem bei Schindel- und Stroh-
dächern “über das Dach hinausreichende Scheidemauern“,
Rauchfänge “nur aus festem Materiale“, “mindestens 3 Schuh
hoch über die Dachfläche hinausragend“,
- Prämien von Gemeinden, “event. vom Landesfonde“ für die
Entdeckung von Brandlegern,
- in Orten mit häufigen Bränden nicht Versicherung des vollen
Liegenschaftswertes, denn die Besitzer wären vorsichtiger, müß
ten sie den unversicherten Teil des Schadens selbst tragen,
- Überwachung der “Bauern-Assecuranz-Vereine“, deren Scha
densausschüttungen zu “Speculations-Bränden“ verleiten72.

4. Die eigentliche Brandschutzproblematik: Apathie, Schlamperei?

Dr. Josef Neumann, Realitätenbesitzer in Breitensee und auf dem
Gallizinberg bei Wien, hatte von dem Antrag des Dr. Eduard Kopp
bezüglich Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden gehört und
schlug dem Landesausschuß die Anstellung eines Bauingenieurs
vor, der die meist unwissenden Bauern und die armen Leute beim
Bau ihrer Häuser bezüglich des baulichen Brandschutzes beraten
sollte, auch könnte man mit Hilfe von künstlich angelegten Saug
kanälen Wasser in Reservoirs leiten, so Löschwasser gewinnen und
dadurch einen Teil der “jährlich über 1 Million in Nieder-Österreich
betragenden Feuerschäden“ vermeiden73.

In einem tief pessimistischen, lesenswerten Memorandum74
meinte der Wiener Baudirektor Rudolf Niernsee75 den Finger auf
den eigentlichen Hauptnerv der Sache zu legen. Ihm war die Wie
ner Berufsfeuerwehr unterstellt, er hatte Erfahrungen mit deren
Hilfeleistungen auf dem flachen Land und der Situation, die sie

72 “Die Regelung des Löschwesens, die Errichtung von Feuerwehren, bilden
ohnehin einen besonderen Gegenstand der Berathung, und wird hier nur auf
die Wichtigkeit dieser Einrichtungen hingewiesen.“

73 Der ganze Akt in Nö LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 4. Br. 2164/1 869. Schreiben
Neumanns vom 3.11.1868. 22.2.1869 Zuweisung an das Experten-comitä,
1.3.1869 diesbezügliche Mitteilung an Dr. Neumann. Stellungnahme des [an
desausschusses dazu in Dokument 15, [13].

74 Dokument 8.
75 zu ihm oben, 5. 69, Anm. 66.

dort vorfand, er hatte besten Kontakt zu den wenigen schon exi
stierenden Freiwilligen Feuerwehren, er hatte sich bemüht, inter
essierte Freiwillige im Feuerwehrdienst schulen zu lassen, an den
Brandübungen, die er mit der Berufsfeuerwehr in Wien Am Hof
veranstaltete, nahmen immer wieder Angehörige von Freiwil
ligen Feuerwehren teil76.

Bauingenieure nützten nichts. Die Gemeindevertretungen täten
in der Regel wenig oder nichts, die Löschrequisiten seien in mise
rablem Zustand, immer wieder fehle der Schlüssel zum Depot,
die Bespannung werde verweigert. Unter den Bewohnern herr
sche Sorglosigkeit, Unordnung, Nachlässigkeit, Apathie, sie seien
nur auf die Rettung der eigenen Habseligkeiten bedacht und
sähen dem Brand tatenlos zu; aus Wien kommende Löschtrains
würden oft in keiner Weise unterstützt. Wenn die Wiener Berufs-
feuerwehr Instruktoren zur Ausbildung von Männern schicke,
kämen letztere nach einigen Tagen nicht mehr. Es fehle an
Gemeinsinn, Freiwillige Feuerwehren würden sich kaum bilden,
und nur durch eine Zwangsfeuerwehr, durch Kontrolle der
Gemeinden von auswärts und durch Bestrafung säumiger
Gemeindefunktionäre seien die “sämmtlichen Gemeindean
gehörigen nach und nach an eine Organisation des Löschdien
stes zu gewöhnen“.

Besserung könnte nur aus einem langfristigen Erziehungspro
gramm vor allem für die Jugend kommen, unter Einbeziehung
von Schulen, Behörden und Kirchen. Wer aus “Jahrhunderte
dauernder Verkommenheit“ komme, sich nicht wasche, der
“Vergnügungssucht im rohen Sinne“ ergeben und zugleich bit
ter arm sei, achte auch auf sein Haus nicht.

76 10.6.1869: Übung “unter dem Obercommando des Stadtbaudirectors Herrn
Niernsee, ... vertreter der Feuerwehren in Braunschweig, P/zemysl, Baden, St. Pöl
ten etc., etc.“ ÖFZ 9-1869-29. - 30.6.1870 (“wie alljährlich“) “im Beisein ... der
vertreter der Turner-Feuerwehr aus mehreren niederösterreichischen Landge
meinden“. ÖFZ1O-1870-33. - 15.6.1871: ÖFZ 10/11-1871-33. - 5.10.1871: ÖFZ
20/21-1871-69.- Mit Allerhöchster Entschließung vom 18.12.1870 erhielt Niern
see wegen seiner guten Einsatzleitung beim Hofburgbrand (10./11.12.1870) das
Ritterkreuz des Franz iosephs-Ordens. ÖFZ24-1870-87. Überreichung durch Bür
germeister Dr. cajetan Felder am 31.12.1870. Ebd., 2-1871-8.
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Aus dem Niernsee‘schen Gutachten wird drastisch der oft aus
sichtslos scheinende Kampf der frühen Feuerwehren gegen
Gleichgültigkeit und lndolenz sichtbar, der auch zu ihrem Ruf
nach gesetzlichen Grundlagen für das Feuerlöschwesen führte.

5. Die Sitzung des Comites am 13. April 1869

Am 13. April 1869 beriet das Comitö vor allem das Memoran
dum der Versicherungsgesellschaften77. Die Gemeinden sollten
nach Bränden an das Strafgericht oder an die politischen Behör
den berichten müssen, und man sollte die Versicherungsgesell
schaften in diese Untersuchungen einbeziehen. Im übrigen kon
zentrierte man sich auf eine Kommentierung des Memoran
dums. Bezüglich der Forderung des Dr. Neumann meinte man,
nur die Anstellung eines Bauingenieurs für jeden Bezirk, der
auch kontrollieren und kollaudieren müsse, wäre sinnvoll78, das
sei aber nicht finanzierbar. Auf eine Überwachung des Wieder
aufbaues von abgebrannten Häuern nach der Bauordnung
könne sich die Versicherung nicht einlassen, das sei Sache der
Gemeinden, man solle eventuell die Versicherungsprämie in
Raten, mit dem vorschriftsgemäßen Fortschreiten des Neubau
es, auszahlen.

Man war für die Feuerbeschau, für Auszeichnungen von Men
schen, die sich bei “Brandlöschungen“ auszeichneten. Vorsit
zender Landesausschuß Ernst Schneider las “einen neuen Ent
wurf einer Feuerwehrordnung“ vor, den wir nicht kennen.

77 Protokoll in NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 3. “... aufgenommen beim n.ö. Lan
desausschusse am 13. April 1869 5 uhr abends über das von den Assecuranz
Gesellschaften überreichte Promemoria.“ Anwesend Niernsee, nicht aber Jer
gitsch und Metz.

78 “... daß es gewiß sehr wünschenswerth wäre, daß für jeden Bezirk ein solcher Bau
Ingenieur bestehen würde, um im Auftrage der Behörde zu interveniren und zu collau
diren. Ferner wäre bei Verbauung von Brandstätten von Seite der politischen Behör
den sich auf Grund des neuen Bauordnung lebhafter und genauer zu betheiligen.“

79 “vorsitzender liest vor einen neuen Entwurf einer Feuerwehrordnung.“ Sitzung
der Kommission am 22.4.1869: “Es wurde in der Berathung über die Grund
züge einer FeuerpolizeiordnUng wie sie vom Referenten H. Landesausschuß
Schneider vorgetragen wurde fortgefahren und die Berathung hierüber zu
Ende geführt.“ NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 3.

80 “Die Fachmänner sprechen sich für die zwangweise Einführung der Feuerwehr
in den Gemeinden aus. Vorsitzender theilt diese Ansicht nicht und versichert,

Offensichtlich handelte es sich um erste Formulierungen für eine
neue “Feuerpolizeiordnung“, die Schneider selbst verfaßt
hatte79. Er war skeptisch gegenüber Pflichtfeuerwehren, die das
Comit~ aber auch in dieser Sitzung befürwortete80.

6. Die Sitzung des Comites am 22. April 1869

Am 22. April 1869 tagte das Comit~ zum letzten Mal81. Vorsit
zender Ernst Schneider fuhr fort im Vortrag der “Grundzüge
einer Feuerpolizeiordnung“ - der Ausdruck scheint hier erst
mals auf 82 - “die Commission“ akzeptierte sie, drei Ergän
zungsvorschläge bezüglich Schadenserhebung durch die
Gemeindevorstände, die “SchuldlosigkeitszeugniSse“ und die
spätere Publizierung und Propagierung des neuen Gesetzes hat
ten offensichtlich die Versicherungsvertreter eingebracht.

Wahrscheinlich waren die Feuerwehrexperten Metz und Jer
gitsch nur bei der ersten Sitzung (27. und 28. Jänner 1869) zuge
gen. Sie wurden angehört, im weiteren Verlauf waren aber
offensichtlich beamtete Juristen und Versicherungsvertreter
sowie Steudel und Dr. E. Kopp, ebenfalls nicht Feuerwehrprak
tiker, unter sich. Erst in einem späteren Stadium konnten die Feu
erwehren selbst Stellung nehmen. Diese Sicht bestätigt Abge
ordneter Steudel selbst: die Versicherungsanstalten hätten es
geschickt verstanden, ihre eigenen Anliegen in den Vordergrund
zu stellen, hätten sich aber “kühler benommen“, als sie zur Bei
tragsleistung für Feuerwehren aufgefordert wurden83.

daß diese Frage beim Landesausschusse wol berathen werden wird.“
81 Protokoll in NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 3. Es ist die Rede von der “Exper

tencommission zur Berathung der dienlichsten Mittel um die zal der Feuers
brünste zu vermindern“, es ist also eher eine Sitzung nur mit den Versiche
rungsvertretern anzunehmen.

82 wohl die Fortsetzung des in der Sitzung vom 13.4.1869 Begonnenen: “Vorsit
zender [= Landesausschuß Schneider] liest vor einen neuen Entwurf einer Feu
erwehrordnung.“

83 Protokoll 1869, 18. “Bei der schon früher erwähnten Kommissionsberathuflg,
waren auch Vertreter sämmtlicher in Wien befindlichen Assekuranzgesellschaften
anwesend, und sie haben es ganz gut getroffen ihre Angelegenheiten in den Vor
dergrund zu stellen. Als man aber auf das Thema kam, daß auch sie zu Beiträgen,
insbesondere zur Errichtung von Löschanstalten herangezogen werden sollen, weil
sie doch mit ihnen am meisten zu thun haben, da haben sie sich etwas kühler
benommen, und es ist nicht abzusehen, ob sie etwas freiwillig thun wollen.“
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IV. Die Frage beim 1. niederösterreichischen Feuerwehrtag in Baden 1869

1. Einladung von Politikern zum Feuerwehrtag

Die den 1. nö. Feuerwehrtag (16. und 17. Mai 1869) vorberei
tende freiwilüge Turnerfeuerwehr Baden wollte der Tagung
größtmögliche Publizität verschaffen und auch die höchsten
Beamten und die Abgeordneten interessieren84. Leider traf die
Einladung an Landesausschuß Ernst Schneider, in dessen Ressort
die Erstellung der neuen Feuerpolizeiordnung fiel und der bereits
an ihr arbeitete, erst am 14. Mai 1869, also zwei Tage vor dem
Feuerwehrtag, ein. Er entschuldigte sich höflich und bat um
“Mittheilung der Beschlüße der geehrten Versammlung“. Er
würde sie “als ein sehr schätzbares Materiale für die legislativen
Arbeiten begrüßen, welche er dem hohen Landtage in Sachen
der Feuerwehren demnächst vorzulegen haben wird.“ Auch Lan
desausschuß Alois Czedik von Bründelsberg unterzeichnete, es
erwiesen also zwei Mitglieder dieses höchsten Verwaltungs-
gremiums des Kronlandes der Feuerwehr höflich ihre Reverenz.
Landtagsabgeordneter Dr. Carl Hoffer mußte aus gesundheit
lichen Gründen absagen und drückte seine Verbundenheit mit
der Feuerwehrbewegung aus85. Anwesend waren die Landtags-
abgeordneten J. H. Steudel und Anton Schilcher (Wahlbezirk
Wiener Neustadt).

2. Die Abgeordneten Steudel und Schilcher beim 1. nö.
Feuerwehrtag

Punkt 1 der Tagesordnung war dem Problem der neuen Feuer
löschordnung gewidmet86. Steudel referierte kurz über die bis
herigen Bemühungen. Auf seine Anstrengungen hin sei es
“gelungen, die Angelegenheit fortwährend in Evidenz zu haI-

84 Das Folgende nach dem gedruckten Protokoll 1869.
85 Die beiden Briefe abgedruckt ebd., 5f. - carl Metz war mit sicherheit nicht anwe

send, er nahm am 15. Mai 1869 in Heidelberg die 25-Jahr-Ehrung eines Mitarbeiters
vor, siehe Rolf METZGER, 150 Jahre Metz Feuerwehrgeräte, Bühl/Baden 1992, 57.

86 “Mittheilung der Beschlüsse des h. n.-österr. Landtags v. 3. October 1868, eine
n.österr. Feuerwehrordnung betreffend (Antrag Steudel‘s) und Besprechung
darüber“ Protokoll 1869, 1. Der Antrag Dr. Eduard Kopp war nicht erwähnt,

ten“, die von ihm, Steudel, “entworfene Feuerwehrordnung“
“sei in ihren Hauptzügen acceptirt worden“. Er zitierte aus einem
bereits fertigen Gesetzesentwurf des Referenten Ernst Schneider
die Bestimmungen bezüglich der Unterstützung verunglückter
Feuerwehrmänner und die Heranziehung der Assekuranzen zur
Aufbringung der Löschkosten87. Er beteiligte sich auch an der
Diskussion über “das Oberkommando“ am Brandort: im Entwurf
scheine diesbezüglich der “Hauptmann des Brandortes“ auf88,
und bezüglich der Wasserbeschaffung betone der Entwurf die
Pflicht der Gemeinden, “die Brunnen herzurichten, und auf alle
mögliche Weise das Wasser zu beschaffen“. Zur “möglichst
gleichförmigen Handhabung der Feuerlöschordnung“ würde der
Landesausschuß zu gegebener Zeit Instruktionen “an die einzel
nen Bezirke, Gemeinden und Kommandanten“ ergehen lassen,
wo manche Wünsche der Feuerwehren verwirklicht werden wür
den. Die Feuerwehren sollten ihre weiteren Wünsche “vor Allem
anderen dem nied.-österr. Landesausschuße zur Berücksich
tigung übergeben“89.

Dr. Stingl (Krems) sprach die Hoffnung aus, daß der Vorort der
nö. Feuerwehren zum Gesetzesentwurf vor dessen Einbringung
in den Landtag noch Stellung nehmen dürfe, und Steudel beton
te, er “werde bestrebt sein, diesem Wunsche gerecht zu wer
den90“. Die Feuerwehren durften also hoffen - eine offizielle
Zusage konnte Steudel nicht geben -‚ ihre Wünsche doch noch
bekanntgeben zu dürfen. Der Feuerwehrtag dankte ausdrücklich
den Abgeordneten Anton Schilcher, Dr. Carl Hoffer, Heinrich
Fürnkranz, Dr. Georg Granitsch und Dr. Josef Kopp, die “sich um
die Feuerwehren große Verdienste erworben“ hätten, und die
Anwesenden erhoben sich von den Sitzen91.

die Initiatoren des Feuerwehrtages hatten sich offensichtlich vor allem auf den
Antrag Steudel eingeschossen.

87 Protokoll 1869, 8.
88 Ebd., 9.
89 Ebd., 12.
90 Ebd., Bund 15.
91 Ebd., 8.
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Gegen Ende der Beratungen betonte Abgeordneter Schil
cher, es sei wohl das erste Mal, daß eine Korporation Ver
treter des Landes einlade, um sie mit ihren Ansichten zu
einem sie betreffenden Gesetz bekannt zu machen. Die
Feuerwehr hätte erkannt, daß “Gesetze nicht von oben
herab geschaffen, sondern aufgebaut werden sollen aus
dem inneren Wesen und Willen und den Kenntnissen des
Volkes“ Diese publikumswirksame Äußerung des Politikers
animierte die Anwesenden zu “lebhaftem Beifall“92, sie
konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Landes-
ausschuß die Feuerwehren von den Vorarbeiten für das neue
Gesetz bisher nicht in formiert und sie von ihnen praktisch
ausgeschlossen hatte.

Die Stimmung des Landesausschusses gegenüber den Feuerwehren
war freilich inzwischen durchaus freundlich geworden. Als die schon
seit 1868 bestehende Feuerwehr Feuerwehr Pottenstein der k.k. nö.
Statthalterei ihr Grundgesetz einsandte und diese es wegen vereins-
rechtlicher Mängel zur Revision zurückschickte, beschwor der Lan
desausschuß die Gemeinde geradezu, die Feuerwehr möge die Sta
tuten in Ordnung zu bringen und sich nicht aus Verärgerung auf
zulösen; die Beschlüsse des Landtages der letzten Session bewiesen
ja, “welch hoher Wert von der Landesvertretung auf die gedeihliche
Entwicklung dieses Institutes gelegt werde“. Unterzeichner war frei
lich Landesausschuß Ernst Schneider, der wenige Monate zuvor
einen unmittelbaren Vertreter “dieses Institutes“ nicht in das Exper
ten-Comit~ aufgenommen hatte93.

V. Die Veröffentlichung des Gesetzesentwurfes

1. Der Bericht des Referenten Ernst Schneider an den nö.
Landtag

Den Auftrag zu einem neuen Gesetzeswerk hatte am 3. Oktober
1868 der nö. Landtag erteilt, ihm war zu berichten. Der Landes-
ausschuß entledigte sich des Auftrages mit Bericht und Gesetzes-
entwurf seines Referenten Ernst Schneider vom 7. Juli 1869, der
auch im Druck erschien94. Wir wissen nicht, ob Steudel dem Refe
renten “Anregungen“ des Feuerwehrtages von Baden übermit
telte und ob dieser solche in den Gesetzesentwurf aufnahm95.

Für die Juristen des Landesausschusses stellte sich die Problema
tik der Feuerpolizeiordnung anders als für die Feuerwehren und
auch anders als für das Experten-Comitö:

92 Der Vorgang ebd., 27f. in einer vom Stenographischen Protokoii verschiedenen
Protokoflmitschrift (FF Baden) formukerte der Protokofist anders: “Abgeordne
ter Schiicher dankt Namens des Landtags für die Einiadung und erwähnt ‚ daß
es das 1. mai ist, daß Vertreter des Volkes, zu dessen Beratungen in einer spe
zieHen Frage eingeiaden wurden.“

93 schreiben des Landesausschusses an das “Löbi, Bürgermeisteramt Pottenstein“ vom
26.6.1869. NÖ LA, LA4, Fasz. 12/1, Karton 4. “Nachdem diese Feuerwehr bereits Pro
ben ihrer Treffhchkeit abgeiegt hat, und der Hohe Landtag durch die in der ietzten
5ession gefaßten Beschiüsse dargethan hat, weich hoher Werth von der Landewer
tretung auf die gedeihhche Entwicklung dieses Institutes geiegt werde, so müßte es

a) Vor allem hatten in diesem Landesgesetz Eingriffe in Kom
petenzen des Gesamtstaates zu unterbleiben,

b) nur Erzwingbares hatte in einem Gesetz Platz,
c) die Kompetenz der Gemeinde in Sachen der Feuerpolizei

hatte strikt gewahrt zu werden, und
d) alle Bestimmungen, in deren Exekutierung die Gemeinden

involviert waren, mußten den Normen der Gemeindeord
nung von 1864 konform sein.

Einige Punkte des hier wörtlich publizierten Berichtes sind für die
Vorgeschichte der Feuerpolizeiordnung von Belang:

a)96 “Feuerpolizeiordnung“. Der Landesausschuß hatte, wie erwähnt,
von Anfang an die Anträge Steudel (Feuerlöschordnung, Feuer-

der Landesausschuß tief bedauern, wenn jene Körperschaft ihrer Auflösung nicht
rechtzeitig vorbeugen würde.“ Der sehr kompiette Akt in NÖ LA, AA, Fasz. 12/1, Kar
ton 4., zi. 8642/1 869. Statuten vom 23.3.1869, Untersagungsbescheid vom
17.4.1869 (Statthaitereizahi 9466), an den Landesausschuß am 25.6.1869, Schreiben
Schneiders an die Feuerwehr vom 26.6.1 869, expediert 26.8.1869.

94 Dokument 15. im folgenden werden die Abschnitte (in eckigen Klammern) des
Berichtes zitiert.

95 Auch nicht, ob dieser Gesetzesvorschlag mit jenem übereinstimmte, aus dem
Steudei bereits beim 1. nA. Feuerwehrtag in Baden zitiert hatte.

96 [2].
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wehrordnung) und Dr. Eduard Kopp (Maßnahmen zur Verminde
rung der Feuersbrünste) als Einheit gesehen, die Hauptabsicht des
kommenden Gesetzes war nicht die Brandbekämpfung, sondern
der vorbeugende Brandschutz samt entsprechenden Strafsanktio
nen. Damit waren freilich die Anliegen der Feuerwehren von vorn
herein zweitrangig. Sie waren in ein Gesetz eingebaut, das in erster
Linie nicht für sie bestimmt war. Daher auch die neue Bezeichnung
“Feuerpolizeiordnung“ und nicht die traditionelle “Feuerlöschord
nung“, welchen Begriff auch Steudel verwendet hatte97.

b)98 Pflichtfeuerwehr? Die positive Bewertung einer Pflicht- oder
Zwangsfeuerwehr seitens des Experten-Comit~s konnte der
Landesausschuß nicht teilen:

- ein Dienst zwischen dem 18. und dem 40. Lebensjahr, der Mut und
“persönliche Aufopferung“ erfordere, könne nur durch militärisch
organisierte Körperschaften mit entsprechenden Sanktionen (also
praktisch durch ein Militär) oder durch Bezahlung sichergestellt wer
den, nicht aber durch Gesetz und Geldstrafen gegenüber Zivilisten;
- die freiwilligen Feuerwehren verlören “das Ruhmvolle ihrer freiwil
ligen Leistung“, es würde “das Zeichen zu ihrem Zerfall gegeben“;
- die Zwangsfeuerwehr wäre bei der geringen Schlagkraft der
ländlichen Exekutive nicht durchsetzbar;
- dieser Weg wurde noch in keinem Land wirklich beschritten.

c) Verpflichtung zur Hilfeleistung. Sehr wohl aber könne jeder
Taugliche zur unentgeltlichen Hilfe bei Feuersbrünsten ver
pflichtet werden99.

d) Nur Erzwingbares, keine technischen Details. Es wurde nur
vom Gesetz her Erzwingbares aufgenommen, aber keinerlei
Mahnung sowie Belehrung, ebensowenig Details über das
Feuerlöschen. Dies sei eher Sache von Instruktionen und

97 Dokument 2.
98 [41.
99 5L Dazu könne 81 der Gemeindeordnung (vom 31.3.1864, LGBI. 5/1864)

geändert werden. “Durch Beschluß des Gemeindeausschusses können für
nachfolgende Gemeinde-Erfordernisse Dienste (Hand- und zugdienste) gefor
dert werden: Erhaltung der Gemeindestraßen und wege, Schneeschaufelun
gen und Hilfe bei unglücksfällen_.“

Gemeindeverordnungen. Das war von Seiten eines Gesetzes-
verfassers richtig, mußte aber zu einer Reduzierung der Bestim
mungen über die Feuerwehr auf einige wenige Punkte führen.

e)1 00Forderungen der Versicherungsanstalten. Einige der Forde
rungen der Versicherungsanstalten bezüglich der Verhinde
rung von Bränden101 wurden in das Gesetz aufgenommen.
Andere müßten der Regelung durch ein Polizeistrafgesetz vor
behalten bleiben, das Sache der hohen Regierung sei.

f) Bauordnung. Eine genauere Einhaltung der nö. Bauordnung
von 1866 sei nur zu erreichen, wenn man die hohe Regie
rung bitte, die politischen Behörden (Statthaltereien,
Bezirkshauptmannschaften) anzuweisen, die Gemeinden
bezüglich deren Einhaltung strenger zu überwachen.

g)l02Andere Vorschläge seien zum Teil verwirklichbar, freilich
mehrheitlich über Interpellationen an die zuständigen Regie
rungsstellen, da in deren Kompetenz fallend. Exemplare des
neuen Gesetzes und Fragebogen zur Brandaufnahme könn
te der Landesausschuß ohne weiteres verteilen.

h) Zahlungen des Landes. Finanzielle Unterstützungen armer
Gemeinden zum Ankauf von Löschgeräten aus Landesmit
teln hielt der Landesausschuß für “unthunlich“, wollte aber
dem Landtag die Aufnahme von 3000 Gulden in das Lan
desbudget 1870 für “Feuerwehrzwecke, also Kosten für
lnstructoren103, Prämien etc.“ vorschlagen.

i)104 Verquickung mit dem Polizeistrafgesetz. Eine juridische Frage
war, ob man auf die Herausgabe des Polizeistrafgesetzes war
ten solle. Würde mit diesem die ganze polizeiliche Strafgewalt

100 [6] und [7].
101 Im Memorandum der Assekuranzen vom 31.3.1869.
102 [12].
103 Ein diesbezügliches Ansuchen an den wiener Bürgermeister Dr. cajetan Fel

der in NÖ LA, LAA, 12/1, Karton 4, Z. 10.679/1869. Siehe dazu Dokument
19, [7-18]

104 [141.
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auf die Gerichte übertragen, wie in vielen Staaten bereits
üblich, würden alle Bestimmungen des Entwurfes, die sich auf
eine Ausübung des Strafrechtes durch die Gemeinde bezogen,
sofort außer Kraft zu setzen sein. Die Bestimmungen bezüg
lich der Feuerwehr seien mit den anderen Materien stark ver
quickt, man solle sie nicht herauslösen und isolieren.

j)105 Der Landesausschuß würde in manchen Fragen, die über
seine Kompetenz hinausgingen, mit der Regierung Kontakt
aufnehmen und bezüglich der 3000 Gulden “für Feuer
wehrzwecke“ einen Antrag einbringen.

2. Der Gesetzesvorschlag

Der Gesetzesentwurf hatte 74 Paragraphen, der dann beschlos
sene Text 71, die Disposition entsprach bereits dem Endtext.

3. Die Veröffentlichung

Da viele Personen und Institutionen involviert waren, war für das
Begutachtungsverfahren eine Drucklegung des Berichtes und
des Textvorschlages wohl von vornherein geplant. Am 10. Juli
1869 bat Dr. Hans Stingl (Krems) Schneider höflich um Über
mittlung des Textes und erinnerte an das Versprechen Steudels,
die Feuerwehren dürften zu ihm vor der Vorlage im Landtag Stel
lung nehmen. Wenn nötig, könne leicht ein weiterer Feuerwehr-
tag organisiert werden.

105 1161.
106 Dokument 16. Er versprach Schneider, Baden um die übersendung der Feu

erwehrliste zu ersuchen.
107 Der Akt in NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, z. 11 .B22, Karton 9. “zum Behufe der con

stituirung der Vertretungs- und Verwaltungskörper dieses Feuerwehr-verban
des 1= Unterstützungskassel sieht sich der Landesausschuß, dem nicht bekannt
ist, in welchen Gemeinden Niederösterreichs überhaupt freiwillige Feuerweh
ren und insbesondere solche bestehen, deren Satzungen nach §. 37 F.P.O.
vom Gemeinde-Ausschusse bereits genehmigt sind, veranlaßt, an den löb
lichen Gemeindevorstand die Aufforderung zu richten, falls in dortiger
Gemeinde eine Feuerwehr, deren Satzungen vom Gemeindeausschusse
genehmigt sind, bestände, dem Hauptmanne derselben die mitfolgenden Sta
tuten mitzutheilen und ihn aufzufordern Leermeldungen waren nicht
erforderlich. Der Vorort Mödling wurde um positive Einflußnahme auf die
Feuerwehren gebeten.

Schneider hatte Steudel offensichtlich um die Übersendung
eines Verzeichnisses der Feuerwehren gebeten, da der Landes-
ausschuß den Text an jede Feuerwehr einzeln übersenden woll
te. Steudel schlug vor, den Vorort Baden mit der Versendung
an die Feuerwehren zu beauftragen und erinnerte die Behörde
auf diese Weise taktvoll, daß es ja bereits eine Vertretung der
Feuerwehren gebe, nämlich den Vorort Baden, den Schneider
offensichtlich amtlich noch nicht zur Kenntnis genommen
hatte106. Kuriosität am Rande: noch sechs Jahre später, im Juni
1875, verfügte der Landesausschuß über kein Verzeichnis der
bestehenden Freiwilligen Feuerwehren. Als er den Feuerweh
ren den gedruckten Gesetzesentwurf bezüglich der Unterstüt
zungskasse zusenden wollte, mußte er ihn allen rund 1600
Gemeinden schicken mit der Bitte, ihn der örtlichen Feuerwehr
zu übergeben, sollte ein solche bestehen (es waren rund
200)107.
Am 2. August wurden die Begleitschreiben verfaßt, am 4.
August wurden die Druckexemplare expediertt08, auch “Lan
desadvokat Dr. Johann Stingl, Landesadvocat, Vorstand des
Turnvereines etc. etc. Krems“ wurde beteilt, und 40 Exemplare
gingen mit Begleitschreiben an den “Löblichen Vorstand des
Badner Turnvereines als Vorort der n.ö. Feuerwehrvereine“ mit
dem Ersuchen um Verteilung und die Übermittlung eines Ver
zeichnisses “aller bestehenden u. in Organisation begriffenen
Feuerwehren“ samt statistischen Daten “mit thunlichster
Beschleunigung“ 109

108 Der Expedit-Akt in NO LA, LAA, Fasz. 12/1, z. 4641, Karton 4. Je zwei Exem
plare gingen u. a. an die Versicherungsvertreter im Experten-comitö, an Bau-
direktor Niernsee, den Redakteur des “Deutschen Assecuranz-Almanachs“
August W. Wagner und Abg. Dr. Eduard Kopp, je fünf erhielten Metz, Jer
gitsch und Steudel, “Wien, Wieden, Himberger Straße Nr. 2“ 1= heute beim
Zusammenstoßen von Laxenburger und Favoritentraßel Die postalischen
“Aufgabs-Recipisse“ für Jergitsch, Metz, Turnverein Baden und Dr. Stingl mit
Poststempel 4.8.1869 sind im Akt.

109 “Dem Löbl. Vorstande des Badner Turnvereines als Vertreter der n.ö. Feuer
wehrvereine“ 40 Exemplare “zur eigenen Benützung und zur gefälligen Ver
theilung an die löblichen Feuerwehrvereine... Auch ersucht der Landesaus
schuß ihn, ein Verzeichniß aller bereits bestehenden u. in Organisation begrif
fenen Feuerwehren Niederösterreichs sammt den zu Gebote stehenden stati
stischen Daten mit thunlichster Beschleunigung für den hohen Landtag gefäl
ligst zu übersenden.“

76



V. Die SteNungnahme der niederösterreichischen Feuerwehren
zum Gesetzesentwurf

1. Der Gesetzesentwurf wird über Niederösterreich hinaus bekannt

Lange bevor das Gesetz in Kraft trat, wurde der Entwurf bei den
Feuerwehren anderer Kronländer bekannt.
Oberösterreich. Ein Feuerwehrmann erhielt den Gesetzesent
wurf samt Bericht schon am 10. Juli 1869. Josef Hafferl, der
Obmann der Freiwilligen Feuerwehr Linz, hatte am 1. nö. Feuer
wehrtag in Baden teilgenommen1 ~ er wußte also von der Vor
bereitung einer erneuerten Feuerlöschordnung für Niederöster
reich. Der 1. oberösterreichische Feuerwehrtag am 25. Juli 1869
beschloß nach einem Referat Hafferis eine Petition an den oö.
Landtag bezüglich einer “Revision der bestehenden Feuerlösch
ordnung mit Berücksichtigung der Institute der Feuerweh
ren“111. Am folgenden Tag dankte Hafferl dem nö. Landesaus
schuß Schneider für die Übersendung des Entwurfes und berich
tete über den FeuerwehrtagH2. In der 11. Sitzung desoö. Land
tages stellte Hafferl, der auch Landtagsabgeordneter war, einen
entsprechenden Antrag1 13

110 Siehe Protokoll 1869,4,14,22,26,28.
111 Genaueres im Jahresbericht der FF Linz 1869, ÖFZ 3-1870-10, ebenso Karl

IRRSIEGLER, 100 Jahre Od. Landes-Feuerwehrverband, in: 100 Jahre Ober-
österreichischer Landes feuerwehrverband 1869-1969, Linz 1969. 45. 48.
Mehrere Punkte der Petition stammten aus dem nö. Gesetzesentwurf.

112 Der Brief in NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 3, ohne Aktenzahl. Anliegend das
gedruckte “Programm der uebung der freiwilligen Feuerwehr zu Linz beim
Feuerwehrtag. “Euer Hochwohlgeboren geehrte Zuschrift vom 10. d. M. erge
benst beantwortend, beehren wir uns hiemit unseren besten Dank für damit
gefälligst übersandten Entwurf der revidirten Feuerlöschordnung nebst Bericht
auszusprechen.“ Folgt ein Kurzbericht über den Feuerwehrtag, der auf weite
strecken mit dem Bericht in ÖFZ 13-1869-45 übereinstimmt. Dort in Fußnote
auch das “Programm der uebung ‚ebenso in ÖFZ 2-1870-7.

113 ÖFZ 17/18-1869-61.
114 Freiwillige Feuerwehr zu Salzburg. Bericht über das IV. Vereinsjahr. ÖFZ 7-

1870-21 f.: “ueber Ansuchen der freiwilligen Turnerfeuerwehr in Baden hat der
Verwaitungsrath einen vom niederösterreichischen Landesausschusse ausgear
beiteten Entwurf einer neuen Feuerpoiizeiordnung der Prüfung unterzogen,
und hierüber ein eingehendes Gutachten abgegeben. Diese Arbeit dürfte sei
ner Zeit auch für die sicher nicht mehr länger zu verschiebende Reform der dieß
bezüglichen Gesetzgebung für das Land Salzburg verwendbar sein.“

115 Bericht über die Gründung ÖFZ 20/21-1869-71 bis 74, die Petition des neuen Ver
bandes an den Landtag ebd., 19-1869-70 und 20/21-1869-75. 5. 74. Zu einem

Salzburg114. Der Vorortsausschuß Baden schickte den Entwurf
offensichtlich auch in andere Kronländer “zur Prüfung“. Die
Salzburger freiwillige Feuerwehr erstellte “ein eingehendes Gut
achten“. Der Entwurf würde für ein ähnliches Gesetz in Salz
burg verwendbar sein, das wohl bald erlassen werden müsse.

Mähren-Schlesien115. Am 26. September 1869 wurde in Trop
pau der Verband der mährisch-schlesischen Feuerwehren
gegründet, bereits am 12. Oktober 1869 bezog sich Dr. Carl
Richter, der Vorsitzende des Zentralausschusses, in einer Petition
an den schlesischen und den mährischen Landtag auf den nie
derösterreichischen Gesetzesentwurf 116 und auf Stellen aus
dem Bericht vom 7. Juli 1869. Der Entwurf wurde “in beiden Lan
desausschüssen unter Beiziehung der Feuerwehren von Brünn
und Troppau berathen“117. Noch 1870 diente das nö. Gesetz
den mährisch-schlesischen Feuerwehren als Argument bei den
Verhandlungen mit den dortigen Landesbehörden118.

“gezwungenen Feuerlöschcorps“: “... hat sich daher auch der nied.-österr. Lan
desausschsß der Ansicht angeschlossen . S.7S: “... bei dem Vorliegen eines so
vortrefflich ausgearbeiteten Gesetzentwurfes des nied.-österr. Landesausschus
ses“. ÖFZ 1S/16-1870-59: “...in Gemäßheit des vom niederösterr. Landesaus
schusse dem Landtage vorgelegten Entwurfs einer Feuerpolizei und Feuerwehr-
Ordnung ein gleiches Gesetz für unsere Provinzen erlassen“.

116 ÖFZ 20/21-1869-75: “insbesondere glaubt der unterzeichnete centralaus
schuß bei dem Vorliegen eines so vortrefflich ausgearbeiteten Gesetzentwur
fes des nied.-österr. Landesausschusses ... sich der sicheren Hoffnung auf die
Erfüllung der Bitte hingeben zu können... 1. unter der Zugrundelegung des
Entwurfes des nied.-österr. Landesausschusses eine Feuerpokzei- und Feuer
wehrordnung für das Kronland Schlesien (Mähren) zu erlassen“.

117 ÖFZ 3-1871-11. - 1870 schrieb Dr. cari Richter (Troppau), Mitglied des central
Ausschusses des Verbandes mährisch-schlesischer freiwilliger Feuerwehren, “die
Eriassung eines neuen, praktischen Feuerpohzeigesetzes im Wege der Landesge
setzgebung“ sei einer der wesentlichen Punkte der Verbandsarbeit im ersten Jahr
1897/70 gewesen. Dazu habe man wiederholt Petitionen an die schlesische und
die mährische Landesvertretung gerichtet und “auch im Privatwege, wie durch
öffentliche Blätter einer möglichst günstigen Erledigung derselben vorgearbeitet“.
Dr. carl Richter, Der Verband der mährisch-schlesischen freiwilligen Feuerwehren,
in: Deutsche Feuerwehr-Zeitung 3.2. 1871,22-24 und 17.2. 1871,2Sf. Hier 23f.

118 Siehe ÖFZ 15/16-1870-59-63. - Baden, Prot. 14.6.1870: “Anfrage der Trop
pauer Feuerwehr, ob die Feuerpohzei Ordnung schon sanktionirt sei.“
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2. 6. August 1869: Erstes Rundschreiben der Turnerfeuer
wehr Baden

Die Turnerfeuerwehr Baden verschickte den Entwurf sofort. Erst
bei genauerer Lektüre stellte sie ‘Mängel“ und eine “abträgliche
Behandlung der freiw. Feuerwehren in demselben“ fest119. In
einem gedruckten Rundschreiben an die Feuerwehren vom 6.
August 1869120 listete sie diese auf, machte selbst Verbesse
rungsvorschläge und bat um weitere Anregungen. Der Vorort
wollte dem Feuerwehrtag und dessen Anliegen noch nachträg
lich Gewicht in der Öffentlichkeit sichern und das stenografische
Protokoll sowie die Statistik drucken lassen. Auch der Landes-
ausschuß und die Abgeordneten sollten beteilt werden.

3. 22. August 1869: Der Erweiterte Vorortsausschuß tagt

Vor allem die Turnerfeuerwehr Krems sandte aber so viele Ände
rungsvorschläge ein, daß der Vorortsausschuß die Feuerwehren
für den 22. August 1869 mit je einem Delegierten zu einer Sit
zung des so erweiterten Vorortsausschusses in den Redoutensaal
von Baden einlud121.

Es erschienen die Abgeordneten von 12 auswärtigen Feuerweh
ren122, auch Abgeordneter Steudel kam123. Es wurden zahlrei
che Änderungsvorschläge gemacht124, die der Vorortsausschuß
Baden in einer eigenen “Petition“ an den Landesausschuß
zusammenfaßte und durch den Abgeordneten des Wahlbezirkes
Baden, Dr. Heinrich von Perger, dem Landesausschuß einreich
te125. Der Vorort fürchtete, sie könnte im Zeitdruck der Geschäf

119 So in Dokument 25, [81.
120 Dokument 17. Der Vorgang erwähnt in Dokument 25, [8 und 9].
121 Das Einladungsschreiben Dokument 18. - Es sollte auch eine endgultige Stel

lungnahme zur Einladung zu einem ersten österreichisch-ungarischen Feuer
wehrtag in Klagenfurt erarbeitet werden. Das nachherige sehr differenzierte
Schreiben des Vororts an Klagenfurt Dokument 20, ein Schreiben von Dr.
wedl vom 26.8.1879, in dem er sich zur Vertretung einzelner Feuerwehren
anbietet (Konzept) in Baden, Archiv FF. - Schon zum Feuerwehrtag hätte man
eine Statistik herausgeben wollen, betonte die Turnerfeuerwehr Baden, die säu
migen Feuerwehren mögen wenigstens jetzt den Fragebogen beantworten.

122 Dokument 20 und Dokument 25, [101.

te im Landtag bei der Besprechung des Gesetzesentwurfes nicht
beachtet und nicht berücksichtigt werden, daher ließ er sie
drucken126, sandte sie allen Landtagsabgeordneten zu127 und
bat auch die Feuerwehren um Verbreitung.
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Dr erste Seite d rgedruckten Petrt,nn des Vornrtauunchusmes Bad n an den no Landtag nach dem 22 August 1869.
Siehe Dnkum nt 9 Exemplare in Baden, Archru FF und 8 den, Stadta hin. Vw 8. 20.

123 Das Folgende nach Dokument 25, [10 und 111.
124 Das in Dokument 25, [10] erwähnte Protokoll der Sitzung ist nicht aufge

taucht. Im Exemplar Pottenstein des Gesetzesentwurfes vom 7.7.1869 sind mit
Bleistift zwei Anträge der Feuerwehr Krems erwähnt.

125 Am 21.9.1869 wurde vom Landtag die “Petition der Turner- und freiwilligen
Feuerwehren Niederösterreichs, die Feuerpolizeiordnung betreffend, Einge
bracht durch Dr. Heinrich von Perger, ... dem Gemeindeausschusse zugewie
sen“. Protokoll 1869, 26.

126 Diese gedruckte Fassung = Dokument 19.
127 Dokument 25, [11].
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4. Die “Petition“ - ein Zeugnis des Selbstbewußtseins und
der fachlichen Kompetenz

Die “Petition“ stellt ein bisher völlig unbekanntes Zeugnis des
Selbstverständnisses der jungen niederösterreichischen Feuer-
wehren jener Jahre dar. Es zeugt von erstaunlichem Selbstbe
wußtsein sowie von hoher feuerwehrfachlicher und auch sprach
licher Kompetenz. Es mußte dem Landesausschuß im nachhinein
peinlich sein, den Beratungen des Comitös ihre Vertreter nicht
beigezogen zu haben. In dem Dokument wird ausdrücklich dar
auf angespielt128, und der Inhalt der “Petition“ bewies es.

- In erster Linie hätten sich die Turner- und später auch die frei
willigen Feuerwehren um “das arg darniederliegende Löschwe
sen“ angenommen und einen ersten “Aufschwung“ bewirkt,
man bedauere daher, nicht in das Comit~ berufen worden zu
sein, hätten doch die Feuerwehren in erster Linie die beste Kennt
nis über den Stand des Löschwesen und über die Mittel zu des
sen Verbesserung und seien daher “Sachverständige“ 129

- Man brauche nicht lnstruktoren der Wiener Berufsfeuerwehr,
die Turner- und Freiwilligen Feuerwehren seien durchaus imstan
de und bereit, Männer neu entstehender Feuerwehren auszubil
den, sie seien über die Fortschritte im Löschwesen durchaus infor
miert, strebten nach dem Neuesten und könnten sich mit der Wie
ner Berufsfeuerwehr durchaus messen, ihnen allein sei schließlich
der Fortschritt im Löschwesen des Landes zu danken130.

128 Dokument 19, [4]. Die folgenden Hinweise in eckigen Klammern beziehen
sich auf dieses Dokument.

129 [1-4].
130 [7-13]. Am 30,7,1869 bat der Landesausschuß den Wiener Bürgermeister Dr.

cajetan Felder, die Ausbildung von instruktoren von nö, Feuerwehren durch
die Wiener Berufsfeuerwehr zu ermöglichen (NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton
4, Prot. Nr. 10679, Konzept>. “Bei Organisirung von freiwilligen Feuerwehren
auf dem flachen Lande tritt der Mangel von geeigneten instructoren häufig in
sehr fühlbarer Weise zu Tage: nicht am guten Willen fehlt es, sondern nur zu
häufig an einer richtigen Anleitung und Unterweisung.
Nachdem der H. n.ö. Landtag durch seinen Beschluß vom 3. October 1868,

- Die 3000 Gulden solle man daher nicht für Instruktoren und
Prämien aufwenden (letztere widersprächen dem Feuerwehr-
geist der Freiwilligkeit), sondern für die Anschaffung von Lösch
geräten in ärmeren Gemeinden. Eine Subvention der Landes
behörde würde die Gemeinden zur Gründung von Feuerwehren
animieren, da sich diese eine solche Summe nicht entgehen las
sen würden131.

- Die Versicherungen müßten endlich - von Gesetzes wegen - zur
Finanzierung der Feuerwehren beitragen. Geringere Brandschä
den würden die Prämien verbilligen, damit die Zahl der Versiche
rungswilligen bedeutend steigern und den Umsatz erhöhen. Die
Feuerwehren dürften nicht als Bittsteller um ihnen Zustehendes
einkommen. Das sei des Feuerwehrwesens unwürdig132.

- In der neuen Feuerpolizelordnung den Gemeinden allein die
Kosten der Feuerwehren aufzuhalsen sei kontraproduktiv.
Samt der Anschaffung guter Geräte und den möglichen Sozi
alkosten für Verletzte käme eine Feuerwehr natürlich teurer als
die Nichtgründung. Dies könnten auch die zahlreichen Geldbe
schaffungsaktivitäten der Feuerwehren nicht ausgleichen. Die
Assekuranzen könnten hier einen gewissen Ausgleich schaffen.
Man verlange nicht linear ihren Beitrag, sondern zunächst nur
1 % von den Brandschutzversicherungs-(Brutto)einnahmen in
den Gemeinden mit Freiwilligen Feuerwehren, da sich ja der Vor
teil geringerer Brandauszahlungen nur in solchen Gemeinden
ergebe.

mittelst weichen er dem Landesausschusse die Vorlage einer Feuerwehrord
nung für das flache Land zur Pflicht machte, den großen Werth, welchen er
auf die Entwicklung des Feuerwehrwesens legt, bekundete, eine vorzügliche
Schule zur Ausbildung von instructoren aber bei der durch ihre Trefflichkeit all
bekannten Wiener Feuerwehr zu finden wäre, so richtet der Landesausschuß
an Euer Hochwolgeboren das diensthöfliche Ersuchen, gefälligst zu gestatten,
daß jährlich eine Anzahl jüngerer Männer aus der Mitte der Feuerwehren des
flachen Landes bei der Wiener städtischen Feuerwehr durch die Exercirmeister
derselben zu lnstructoren für die Landfeuerwehren ausgebildet werde.‘

131 [14-18].
132 [20-22].
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- Zu nicht weniger als 32 der 74 Paragraphen des Gesetzes-
entwurfes wurden detaillierte Änderungsvorschläge gemacht,
die meist zu Recht bestanden, offensichtlich aus der Praxis
kamen und nicht selten auch Widersprüche im Entwurf auf-
deckten 133,

Man habe offen - “wie es sich für sie, ihren Vertretern im gesetz
gebenden Körper gegenüber geziemt“ - die Früchte einer mehr
als zehnjährigen Erfahrung zusammengefaßt, und man erwarte
die Würdigung der Anträge - als “nicht mehr wegzuläugnender
Faktor zur Hebung des Volks-Wohlstandes“.

VII. Die Behandlung im nö. Landtag

1. Zuweisung an den Gemeindeausschuß, neuer Gesetzes-
entwurf

Am 15. September 1869 legte der Landesausschuß den Bericht und
den Gesetzesentwurf dem Landtag vor, der ihn tags darauf dem
Gemeindeausschuß zuwiest ~‚ am 21. September wurde letzterem
auch die “Petition“ der Feuerwehren übergeben135. In wohl meh
reren Sitzungen besprach er die Änderungswünsche (wohl auch
anderer interessierter Gruppen wie der Versicherungswirtschaft)
und erstellte einen neuen Gesetzesentwurf136. Gegenüber dem
Entwurf vom 7. Juli 1869 wurden mehrere Paragraphen geändert,
in nicht wenigen Punkten wurden die Wünsche der Feuerwehren
berücksichtigt bzw. deren Argumentation anerkannt137.

2.28. und 29. Oktober 1869: Die Behandlung im nö. Landtag

a) Der Bericht des Gemeindeausschusses

Der Bericht des Gemeindeausschusses und die neue Vorlage
wurden am 28. und 29. Oktober 1869 im Landtag behandelt.

133 Änderungsvorschläge zu den Paragraphen der Endfassung 3, 8, 9f., 12, 14,
17f., 20, 22, 24, 29f., 32f., 34-45, 47f., 49f., 52f., 54f., 61, 66, 69, 71.

134 Stenogr. Prot., 1869, 10.
135 Ebd., 26. “Petition der Turner- und freiwilligen Feuerwehren Niederöster

reichs, die Feuerpolizeiordnung betreffend.“ Dokument 3.
136 Diese Fassung ist aus Stenogr. Prot., 1869, 697-717 ersichtlich, da die Para

graphen der Vorlage im Landtag vorgelesen bzw. in die stenogr. Prot. aufge
nommen wurden.

137 Die Punkte können hier nicht eigens angeführt werden, sie wären aber zusam
menstellbar.

138 Er verzichtete auf die Verlesung des Berichtes, da dieser in stenogr. Prot., 688-

Berichterstatter Abgeordneter Steudel138 betonte, die Vorschläge
der Feuerwehren seien “einer eindringlichen Prüfung unterzogen
und [...] bei der Redaction des Gesetzes nach Möglichkeit berück
sichtigt“ worden, dadurch sei die “Petition“ erledigt139.

- Die Assekuranzen könnten nicht “auf gesetzlichem Wege“ zu
“einem Beitrage für Feuerwehrzwecke“ verhalten werden, da sie
dazu “nach ihren Concessionen und Statuten nicht verpflichtet
sind“ (die ja von der staatlichen Behörde gebilligt worden waren).
In die Statuten neuer Institute solle eine solche Verpflichtung auf
genommen werden140.

- Eine Verkürzung der Wehrpflicht fördere wohl das Feuerwehr-
wesen, das Wehrgesetz sehe aber nur eine Befreiung oder dau
ernde Beurlaubung, “keineswegs aber eine Abkürzung der
Dienstzeit zu Gunsten einzelner Classen der Bevölkerung“ vor141.

- Der Antrag des Landesausschusses auf “eine Ausgabspost von
3000 fI. in den Voranschlag des nächsten Jahres für Feuerwehr-
zwecke“ 142 wurde akzeptiert, durch einen Zusatz143 sollten die

690 publiziert wurde.
139 “Durch diese Benützung der Petition bei der Textirung des Gesetzesentwurfes

findet zugleich der Inhalt derselben seine Erledigung.“
140 Dazu sei die hohe Regierung in einem Antrag des Landtages zu ersuchen.
141 “auch die Begünstigung der Freiwilligen nur unter Voraussetzungen einer

Gegenleistung, nämlich der Bestreitung der Kosten für Verpflegung und
Bewaffnung

142 Dokument 15, 1161, Nr. 5.
143 “um eine unterstützung ärmerer Gemeinden zur Anschaffung von Feuer

spritzen oder anderer nothwendiger Löschgeräthe zu ermöglichen“.
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Mittel aber nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, der Finanzie
rung von lnstruktoren144 und für Prämien, sondern den Gemein
den für die Anschaffung von Löschgeräten zugute kommen,
womit ein Wunsch der Feuerwehren145 erfüllt wurde. Diese hat
ten freilich eine Koppelung mit der Gründung oder Finanzierung
von Feuerwehren beantragt, was nicht bewilligt wurde.

b) Die Generaldebatte

In der Generaldebattet46 stand die Wichtigkeit des Gesetzes
nicht mehr in Frage, man verfing sich eher in Nebenfragen: mit
Brandlegern, einer zu guten Behandlung von Gefangenen in den
Strafhäusern und die fragliche Wirkung der Abschreckung von
strengen Strafen, die nicht genügend wirksame Polizei auf dem
flachen Land. Nur Abg. Dr. Carl Hoffer betonte, es gehe ja
eigentlich um “die Feuerwehren und die tüchtige Gliederung
derselben“, die “selbstthätig, selbstwirkend, die Selbsthilfe her
beiführen“ 147 Zu Recht wurde ein Antrag auf Schluß der Debat
te angenommen.

c) Die Spezialberatung

Bei der Spezialberatung am 29. Oktober 1869 wurden die ein
zelnen Paragraphen des Textvorschlags des Gemeindeausschus
ses vorgelesen. Zu mehreren wurden Vorschläge unterbreitet
und einige mehrheitlich angenommen. 59 wurden nicht mehr
berührt und unverändert akzeptiert148.

Die Paragraphen über die Feuerwehr sind in Reihenfolge und
Wortlaut (schon im Entwurf vom 7. Juli 1869) erstaunlich

144 Die Wiener Berufsfeuerwehr hatte sich dazu bereit erklärt. Das Ersuchen an
Bürgermeister Dr. caietan Felder vom 30.7.1869 in NÖ, [AA, Fasz. 12/1, Z.
10679, Karton 4.

145 Dokument 19 [7-1 8, besonders 141.
146 Stenogr. Prot., 1869, 691-696.
147 Diese würden auch an einer besseren “Ueberwachung der Orte gegen Frem

de, zur Ergreifung des Thäters wesentlich mitwirken“.
148 Die §5 der Endfassung 1-8, lOf., 13, 18, 17-19, 21-27, 29-35, 37f., 41-51,

stark vom “Statut der Freiwilligen Feuerwehr zu Klagenfurt“
aus dem Jahre 1865 beeinflußt, der Text lag also, wohl von
Ferdinand Jergitsch bei den Comitb-Beratungen überreicht,
vor149.

d) Die Annahme des Gesetzes und Nebenanträge

Darauf wurde das Gesetz “als Ganzes“ angenommen. Der Text
in den Stenographischen Protokollen des Landtages von 1869150

ist denkwürdig:

Ich bitte nun jene Herren, welche das Gesetz mit den eben
verlesenen Abänderungen nebst Titel und Eingang, lautend:

“Gesetz vom ... womit eine Feuerpolizei-Ordnung für das
Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns mit Ausschluß
der Haupt- und Residenzstadt Wien erlassen wird.
Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogthums
Oesterreich unter der Enns verordne ich, wie folgt:“

angenommen wissen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.)
Das Gesetz ist als ganzes angenommen.

Dann nahm der Landtag noch einige sich auf die Materie be
ziehende Anträge an:

An die “hohe Regierung“
- bezüglich von Entwürfen eines Polizei-Strafgesetzes und
- eines Gesetzes für die Organisierung der Gendarmerie,
- die Regierung solle die strenge Durchführung der baupolizei
lichen Vorschriften durch die Gemeinden von den politischen
Bezirksbehörden überprüfen lassen,

55-71. - Die Entwicklung der einzelnen Paragraphen könnte in allen Phasen
verfolgt werden. Dies würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die
stufen wären: 1. Text 7.7.1869 (Dokument 15), 2. Änderungswünsche der
Feuerwehren (Dokument 19), 3. die Vorlage an den Landtag (stenogr. Prot.,
1869), 4. die Textänderungen durch diesen (ebd.), 5. der endgültige Text
(LGBI. Nr.39 ex 1870).

149 Eine Zusammenstellung der beeinflußten Paragraphen siehe Dokument 21.
150 Stenogr. Prot., 1869, 717. Die stimmverhältnisse sind nicht angemerkt.
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- die Regierung solle bei Erteilung neuer Konzessionen von Asse
kuranzinstituten in deren Statuten Einzahlungen in einen Fonds
für Feuerwehrangelegenheite&51 vorschreiben.

Und ein Beschluß in der Eigenkompetenz des Landtages:
- Für Feuerwehrzwecke ist eine Ausgabspost von 3000 fl. in den
Voranschlag des nächsten Jahres aufzunehmen, um ärmeren
Gemeinden eine Unterstützung zur Anschaffung von Feuersprit
zen oder anderer nothwendiger Löschgeräthe zu gewähren.

Am 25. November 1869 reichte Landesmarschall L. M. Freiherr
von Pratobevera diesen Landtagsbeschluß an den Landesaus
schuß zur Exekutierung weiter152. Er war der Anfang von Sub
ventionen des Landes an die Gemeinden bzw. die Feuerwehren
für Feuerwehrzwecke. Solche Förderungsgelder schüttet das
Land Niederösterreich bis heute aus, sie kommen freilich seit
1883 aus einer Steuer auf Feuerversicherungsverträge153. Der
Beginn war eine Nebenfrucht der Verhandlungen über die Feuer
polizeiordnung von 1870.

VIII. Bis zur Veröffentlichung im Landesgesetzbiatt

1. Kritik des k.k. Ministeriums des Innern: vor allem Pro
blem “Gemeindeinstitut “ und Vereinsstatus

Der Gesetzesentwurf wurde nunmehr im Büro des Landesaus
schusses fertiggestellt und ging den Akten- und Kompetenzen-
weg1 54~ Am 24. November 1869 sandte der Landesausschuß den
Text an die k.k. nö. Statthalterei, die eine nachgeordnete Stelle
des k.k. Ministeriums des Innern war, die Statthalterei gab ihn
dem Ministerium des Innern weiter. Dort prüfte man den
Gesetzestext und die “Ersuchen“ des nö. Landtages vom 29.
Oktober 1869 in verschiedenen Departements kritisch und gab
beides auch an andere Ministerien zur Stellungnahme weiter155.

Das Departement II (Dr. Stremayr) legte zu Recht den Finger auf
eine juristisch wunde Stelle. Die Paragraphen 34 bis 39 über die
Feuerwehr seien “nicht glücklich“ gefaßt156. Laut § 37157 hatte

151 “aus weichem zunächst Unterstüzungen an die im Dienste verunglückten
Feuerwehrmänner, sowie an deren Hinterbliebenen, dann Beiträge zur Bil
dung von Feuerwehren und zur Anschaffung von Löschgeräthen geleiutet wer
den sollen.“

152 original in NO LA, LAA, Fasz. 12/1, Z. 1 5.g33, Karton 4, Präsidialzahl 645/Praes.
153 Sobald die Einnahmen aus den Beiträgen der Branduchutzveruicherungsver

träge zufließen begannen, strich der Lanclesausschuß den bisherigen Budget-
posten von zuletzt 10.000 Gulden jährlich.

154 NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 5(1870).
155 Die gesamte Korrespondenz des Ministeriums des Innern zum Gesetz liegt im

Österreichischen Staatsarchiv. Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA), Ministerium
d. Innern, Präsicliale, Karton 808, Fasz. 1-5. Hier kann nur auf einen Teil dieser ver

1. die zu gründende Feuerwehr ihr Grundgesetz “in der Haupt
versammlung ... zu berathen und zu beschließen“, dann hatte

2. der Gemeindeausschuß es zu genehmigen, da ja Rechte der ört
lichen Feuerpolizei berührt wurden und die Gemeinde mit der
Feuerwehr zusammenarbeiten mußte158, erst dann wurde es

3. der k.k. Statthalterei zur Ausstellung des Nichtunter
sagungsbescheides gemäß Vereinsgesetz 1867 vorgelegt.

Dazu erhob Dr. Stremayr zwei Einwände:

a) Laut § 4 Vereinsgesetz 1867 wurde das Grundgesetz eines
Vereins von einem Proponentencomit~ erstellt, der Verein
bestand ja rechtlich noch nicht und hatte daher auch noch
keine “Hauptversammlung“159. Erst durch den “Nichtunter
sagungsbescheid“ der Statthalterei (55 6, 7, und 9) wurde er
rechtlich begründet und konnte daher eine solche haben. Hier

waltungurechtlich hochinteressanten Korrespondenzen eingegangen werden.
156 “Die Bestimmungen des Gesetzes (5 34-3~) über die Feuerwehr zeichnen sich

durch eine nichts weniger als glückliche Fassung aus.“
157 “Die Satzungen sind in der Hauptversammlung der Feuerwehr zu berathen

und zu beschließen, sodann dem Gemeindeausschusse zur Genehmigung vor
zulegen. Ausfertigungen der genehmigten Satzungen sind nach Vorschrift des
Vereinsgesetzes der k.k. Statthalterei einzusenden.“

158 “Ein Akt der Lokal(Feuer-)Polizei“.
159 § 4 Vereinsgesetz 1867: “Die beabsichtigte Bildung eines, den Vorschriften

dieses Gesetzes unterliegenden Vereins ist, bevor derselbe in Wirksamkeit tritt,
von den unternehmern der politischen Landesstelle [ k.k. Statthalterei] schrift
lich unter Vorlage der Statuten anzuzeigen.“
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wurde sie, obwohl noch nicht existierend, schon vorher tätig.
Das sei ein Widerspruch160.

b) Ein vom Gemeindeausschuß genehmigtes Statut konnte
von einer anderen Verwaltungsbehörde161 beeinsprucht
werden. Besser sollte der Gemeindeausschuß nur die Bestim
mungen bezüglich der Aktivität der Feuerwehr bei Bränden
prüfen, ansonsten sollte das Grundgesetz nur nach dem
Vereinsgesetz 1867 behandelt werden.

Die Feuerwehren selbst waren an der beschriebenen Regelung
nicht unbeteiligt. Nach dem Gesetzesentwurf des Landesaus
schusses vom 7. Juli 1869162 sollte der Gemeindevorsteher

1. die Beitrittswilligen “zur Wahl [also nicht zu einer “Haupt
versammlung“j ihres Hauptmannes und der Abtheilungs
führer (Leitmänner) einberufen“ ‚ die dann

2. das Statut verfassen und
3. vom Gemeinde-Ausschusse genehmigen lassen sollten.

Dann sollte
4. das Statut an die Statthalterei eingeschickt werden.

Der Vorortsausschußt63 meinte aber, ein von der “Hauptver
sammlung“ beratenes und beschlossenes Grundgesetz sei für
Freiwillige moralisch bindender, daher solle diese und nicht die

160 Darauf hat der Verfasser schon hingewiesen: Hans SCHNEIDER, Die Statuten der
Freiwilligen Feuerwehren in Niederösterreich im Lauf derJah,zehnte, in: brand aus
1987-981., 364f., 1988-241., hier 1987-981.

161 Dem Ministerium des Innern = einer ihm untergeordneten Behörde, der k.k.
Statthalterei.

162 Dokument 15. Die Stelle dort nicht publiziert. §538 Abs. 2 des Entwurfs: “Wen
sich in irgend einer Gemeinde oder Ortschaft eine hinreichende Anzahl von Frei
willigen meldet, so hat sie der Gemeindevorsteher zur Wahl ihres Hauptmannes
und der Abtheilungsführer lLeitmänner) einzuberufen.“ § 39: “Nach vollzogener
Wahl verfaßt der Hauptmann mit den Führern das Statut, welches dem Gemein
deausschusse zur Genehmigung vorzulegen ist. Ausfertigungen des genehmig
ten Statutes sind nach Vorschrift des Vereinsgesetzes der k, k. Statthalterei ein
zusenden.“

163 Dokument 19. Dort nicht publiziert.
164 “Die Satzungen der freiwilligen Feuerwehren kennen keine sogenannten passi

ven Mitglieder, sie verpflichten das Mitglied zu Unterordnung, Gehorsam,
Pflichteifer und strengen, schweren Dienst, der auch Gesundheit und Leben
kosten kann. Solche Satzungen gibt man sich am liebsten selbst, wenn man aus
freiem Willen sich der guten Sache anschliesst und ihren Dienste sich unterord

gewählte Führung das Statut beraten und beschließen164; die
Einsendung an die Statthalterei nach dem Vereinsgesetz sei eher
ein Rückschritt und zwinge a//e Feuerwehren in den Vereinssta
tUs. Denn wohl seien manche Feuerwehren Vereine, andere ver
stünden sich aber - wegen der engen Zusammenarbeit “ganz
natürlich“ - als Institut der Gemeinde, die sich deshalb zur Sank
tionierung der Statuten berechtigt fühle165. Aus dem Doppelsta
tus - von der Gemeinde abhängiges “Gemeindeinstitut“ und
zugleich unabhängiger Verein - könnten Probleme entstehen.
Schicke die Statthalterei das Statut wiederholt wegen vereins-
rechtlicher Mängel zurück, könne eine neugegründete Feuer
wehr die Freude verlieren166. Der Vereinsstatus könne also eher
ein Hemmschuh sein, auch schade er der “noch so jungen
Gemeinde-Autonomie“ 167 Mit der Sanktionierung durch den
Gemeinde-Ausschuß solle es sein Bewenden haben168.

Der Landesausschuß bewilligte nur die Beratung und Be
schließung des Grundgesetzes durch die “Hauptversammlung“
(und nahm den erwähnten vereinsrechtlichen Widerspruch in
Kauf), blieb aber bei der Genehmigung durch den Gemeinde-
ausschuß und der Einsendung an die Statthalterei, Er verpflich
tete damit die Feuerwehren sozusagen gegen ihren Willen zur
rechtlichen Form von Vereinen. Damit schuf er ihnen aber auch
- vielleicht ohne das zunächst zu beabsichtigen - jenen Freiraum,

net. Selbstgegebene Gesetze werden besser befolgt und die Feuerwehr-Leitung
vermag auch strenger deren Beachtung zu verlangen.“

165 “Einzelne Feuerwehren haben sich als Verein konstituirt und besitzen Vereinsge
setzmässige Statuten; andere betrachten sich - aus den Turn-Vereinen hervorge
gangen - als denselben angehörig und zugleich wie viele andere als Gemeinde-
Institut und haben Satzungen, die von der Gemeinde genehmiget sind.“ Auch
nicht aus Turnvereinen hervorgegangene Feuerwehren fühlten sich als Gemeind
einstitute.

166 Dies geschah in der Folge auch wiederholt, und der Nö. Landesfeueiwehrverband
gab mit der Statthalterei abgesprochene “Musterstatuten“ heraus, erstmals 1883.
Dazu Hans SCHNEIDER, Die Statuten der Freiwilligen Feuer-wehren in Niederöster
reich im Laufe der Jahrzehnte, in: brand aus 10-1 987-364f.

167 “... wird es nie zur befriedigenden Entwicklung desselben des Feuerwehrwe
sann] ... kommen, wenn nicht dieser Hemmschuh abgestreift, diese Fessel gebro
chen wird, wenn das Feuerwehrwesen nicht in die alleinige Kompetenz der
Gemeinde gehört die Bitte berechtiget ...‚ die in unserem Lande noch soiunge
Gemeinde-Autonomie nicht durch solche Massregeln schädigen zu wollen.“

168 “ Wer lange fragt, geht lange irre.‘ ..‚ Eine schriftliche, oft auch nur mündliche Ver
einbarung mit der Gemeinde, und die Schwierigkeiten sind endlich behobenl“
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den Freiwilligeninstitute gegenüber den Gemeinden brauchen.
Die vereinsrechtlichen und auch andere Einwände genügten
aber nicht, die Sanktion durch den Kaiser zu verweigern, daher
wurden sie der Statthalterei auch nicht mitgeteilt169, Man ent
deckte aber in den Paragraphen 63 und 65 “unrichtige Zita
te“ 170, in den Paragraphen 27, 36 und 56 Druckfehler171, in §
59 eine ‘fehlerhafte Stilisirung“172 und zwischen §~ 39 und 40
eine “ungehörig eingeschaltete Überschrift“1 ~. Der Minister des
Innern ordnete am 2. Mai 1869174 Richtigstellung an, der Statt
halter gab das Begehren am 4. Mai 1869 dem Landesausschuß
zur Durchführung weiter. Bereits fünf Tage spater übersandte
dieser den richtiggestellten Text dem Statthalter175.

2. 1. Juni 1870: Allerhöchste Sanktionierung

Das Ministerium des Innern gab den richtiggestellten Entwurf
dem Obersthofmeisteramt weiter, und mit “Allerhöchster Ent
schließung“ vom 1. Juni 1870 erteilte Kaiser Franz Joseph 1. in
Schloß Schönbrunn der Feuerpolizeiordnung die Sanktion. Der
“allerunterthänigste Vortrag“ des Ministers des Innern Eduard
Graf Taafe mit der Unterschrift des Kaisers wird noch heute im
Österreichischen Staatsarchiv aufbewahrt176.

169 “,„da dieseibe mit dem bestehenden Gesetzen - wie gezeigt, zur Noth in Ein
klang stehen u. die bios schlechte Stitsirung eines Gesetzes wenigstens nach
der bisherigen Praxis dessen sanktionierung nicht unbedingt ausschließt.“

170 = Hinweise auf andere Paragraphen de5 Gesetzes. Diese finden sich schon im
Entwurf vom 7.7.1869 des Landesausschusses und auch noch in der Vorlage
für den Landtag (Stenogr. Prot., 716). Zu § 63: 7.7.1869 (dort § 66) wurde
auf §5 62 und 63 statt §5 64 und 65 verwiesen), in der Landtagsvoriage statt
auf §5 61 und 62 auf §5 59 und 60. Zu § 65: 7.7,1869 (dort § 68) auf § 61
(dort § 64) statt auf § 63 (dort § 66). Landtagsvoriage: statt auf § 63 wurde
auf § 61 verwiesen. Dieser Fehler wurde erst von den Juristen im Ministerium
des Innern entdeckt.

171 Die Gesetzesvorlage für den Landtag stimmte mit dem Endtext im LG8I. 1870
überein, die “Druckfehler“ waren also in dem eingesandten Exemplar, das
wohl gedruckt war (Vorabdruck des in LGB1. Nr. 39 ex 1870?) unterlaufen.

172 schon in der Landtagsvoriage.
173 Sie läßt sich im Entwurf vom 7.7.1869 und in der Landtagsvoriage nicht eruieren.
174 Das k.k. nö. Statthaltereipräsidium forderte den NÖ Landesausschuß am

4.5.1870 zur Richtigstellung von unzulänghchkeiten im Gesetzesentwurf auf.
NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 5(1870) Prot. Nr. 6812/1 870. 1862/Pr [= Prä
sidium der k.k. nö. Statthaitereil: “Laut hohen Erlasses der Herrn Ministers des
inneren vom 2. Mai d. J. Z. 1873 bedarf die mit dem geehrten Schreiben vom

24. November 1869 Z. 645 an mich geleitete und von mir dem gedachten
Herrn Minister vorgelegte, hierneben gegen gefällige Rückmittiung mitfoi
gende Ausfertigung des Gesetzesentwurfes, womit eine reuerpolizeiordnung
für Niederoesterreich erlassen wird, zum Zwecke der Vorlage zur a[llerhöch
sten]. h]öchstenl. Sanktion einiger Richtigstellungen 1...] ich beehre mich dem
nach dem löblichen Landesausschuß um die gefällige MittheiIung einer neuen
richtiggestellten Gesetzesausfertigung diensthöfiich zu ersuchen. Wien, den
4. Mai 1870.“- Konzept in Ost, Staatsarchiv, AVA, Minist. d. Innern, Präsidiale,
Karton 808, Fasz. 3.

175 Mit Note vom 9.5.1870 (Landesausschußzahl 6812 ex 1870, Konzept, NO
LA LAA, Fasz. 12/1, Karton 5) sandte Landesausschuß Schneider “das nach
den gebotenen Andeutungen richtig gestellte Exemplar des Gesetzesent
wurfes [.1 unter Beischiuß des ursprünglichen fehlerhaften Exempiares
zur weiteren verfassungsmäßigen Behandlung“ an das Präsidium der k.k.
Statthaiterei.

176 Osterr. Staatsarchiv, AVA, Ministerium d. Innern, Präsidiale, Karton 808, Fasz.
4 und 5. Das Dokument zeigt am Rand Brandspuren. Bestände des Ministe
riums des Innern waren im Justizpaiast deponiert, vieles wurde beim Justizpa
Iastbrand 1927 vernichtet, anderes “nur“ beschädigt. - Das Datum der Sank
tion ist auch am Ende des Gesetzes in LGBI. Nr. 39 ex 1870 vermerkt.
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3. Die Verfügungen des Ministers des Innern und des
Statthalters

Schon tags darauf177 teilte der Minister des Innern dem Statt
halter dies mit. Dieser veranlaßte die Verlautbarung im Amt
lichen Teil der “Wiener Zeitung“ 178 und forderte die Bezirks
hauptmänner in Niederösterreich und die Bürgermeister in
Wiener Neustadt und Waidhofen an der Ybbs auf, die “ange
messenen Vorkehrungen zur Durchführung dieses Gesetzes zu
treffen“. Ebenso sollten sie im Sinn des betreffenden Land
tagsbeschlusses vom 29. Oktober 1869179 “auf eine strenge
Durchführung der baupolizeilichen Vorschriften durch die
Gemeinde dringen“, was, da Gemeindeaufgabe, an sich nicht
Kompetenz der “politischen Bezirksbehörde“ war.

Der nö. k.k. Statthalter teilte dies Landesmarschall Adolf Frei
herrn von Pratobevera-Wiesborn, dem Vorstand des Landes-
ausschusses, am 6. Juni 1870 mit und fügte bei:

a) dem Wunsch des nö. Landtages, wenigstens in die Statuten
zu gründender Brandschutzversicherungsanstalten die Ver
pflichtung zu Beiträgen für das Feuerwehrwesen aufzuneh
men180, könne nach Mitteilung des Ministeriums des Innern
nicht nähergetreten werden, da derzeit eine Neuregelung des
Versicherungswesen im Zuge sei und die meisten Institute in
mehreren Kronländern arbeiteten, eine Verrechnung solcher
Beiträge also sehr schwierig wäre181. Nicht an die Statthalte

177 Das Folgende nach Dokument 23.
178 Sie erfolgte in der Nummer 129/1 870 vom 8.6.1870, Seiten 387-389.

“die 5anction zu ertheilen geruht“.
179 Stenogr. Prot., 1869, 717.
180 Ebd., 717f. und Dokument 23.
181 Darauf hatte das Department IX des Ministeriums des Innern hingewiesen.
182 “In der imperativen Auflage eines Beitrages für freiwillige Feuerwehren

seitens der Assekuranzen] würde ein Beweis gefunden werden, daß die
öffentlichen feuerpolizeilichen Einrichtungen von der Regierung selbst als
ungenügend betrachtet werden, Man würde daher m. E. mit Grund einer
derartigen Beitragsforderung entgegensetzen, daß es Sache der öffent
lichen Verwaltung sei, für gute Löschanstalten zu sorgen, und wenn sie
dieselben ganz oder theilweise den freiwilligen Feuerwehren überlassen,
und daher an den Polizeikosten sparen will, auch selbst den Feuerwehr-
vereinen eine pecuniäre Unterstützung zuzuwenden.“

rei (und damit an den Landesausschuß) gab das Ministerium
ein viel ernsteres und weitergreifenderes Bedenken seines
Departements IX weiter: Wenn, dann müßten nicht die Asse
kuranzen, sondern die öffentlichen Stellen selbst die Feuer-
wehren finanzieren: Feuerpolizei sei “eine Function der
öffentlichen Gewalt“. Von den Versicherungen Beiträge zu
verlangen bedeute das Eingeständnis der Regierung, daß sie
selbst “die öffentlichen feuerpolizeilichen Einrichtungen ... als
ungenügend betrachte(t).“ Wenn diese das Löschen ganz
oder teilweise den Freiwilligen Feuerwehren überlasse und
“daher an den Polizeikosten sparen will“, müsse sie selbst die
Feuerwehren finanziell unterstützen, da sie ihr ja Arbeit
abnehmen182.

Damit war auch der so heftig geäußerte Wunsch der Feuer-
wehren, die Versicherungen von Gesetzes wegen zur Feuer
wehrfinanzierung heranzuziehen, vorerst nicht erfüllt. Erst
nach zwölf Jahren dramatischen Kampfes kam es in Nieder
österreich zu einem entsprechenden Gesetz 183

b) Die Bitten des nö. Landtages vom 29. Oktober 1869 bezüg
lich eines Polizei-Strafgesetzes184 und der veränderten
Organisierung der Gendarmerle hatte der Statthalter am
29. Dezember 1869 dem Minister für Landesverteidigung
und öffentliche Sicherheit “behufs der weiteren bezüg
lichen Verfügungen“ weitergeleitet, jenen über Vorkeh
rungen in den Strafanstalten dem Justizminister.

183 “Gesetz (vom 16. December 1882) betreffend die Einführung einer Abga
be von den Feuerversicherungsgesellschaften als Beitrag zu den Kosten der
Feuerwehren im Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns“, LGBI. Nr.
69.

184 Das Ministerium des Innern hatte gegenüber dem Justizministerium am
4.4.1879 darauf hingewiesen, daß das “Ste Hauptstück selbständige
Strafbestimmungen und Vorschriften über die competenz und das Ver
fahren enthält, daher im Sinne des §. 11 lit. K des Staats-Grundgesetzes
vom 21. Dezember 1867 Nr. 141 R.G.BI., welcher die Polizei-Strafgesetz
gebung dem Reichsrathe vorbehält, das Gebiet der Landesgesetzgebung
überschreitet.“ Das Justiziministerium hatte am 218.4.1870 geantwortet:
“Bei strenger Auffassung dieses Umstandes müßte auf Verweigerung der
AH. Sanction de a[llerl. u[nterthängistel Antrag gestellt werden.“ Auf
seine “mildernden Umstände“ kann hier nicht eingegangen werden.
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4. Die Veröffentlichung des Gesetzes es sofort in der ganzen Monarchie bekannt. Die Publizierung
im Gesetzbiatt erfolgte fünf Wochen später, am 14. Juli

Erstmals veröffentlicht wurde das gesamte Gesetz in der 1870186.
Amtlichen WienerZeitungvom 8. Juni 1870185. Damit wurde

IX. Die Bedeutung der neuen Feuerpolizeiordnung für Niederösterreich

1. Der Erfolg für die niederösterreichischen Feuerwehren

Das Gesetz war ein entscheidender Erfolg für die jungen nie
derösterreichischen Feuerwehren, der gar nicht hoch genug ein
geschätzt werden kann.

1. Die weithin vergessene josephinische Feuerordnung von
1782 hatte ausgedient. Den Gemeinden wurde durch ein
neues, modernes Gesetz ihre Pflicht, die Agenden der
Feuerpolizei wahrzunehmen, gesetzlich eingeschärft. ~ 1
Absatz 1 der neuen Feuerpolizeiordnung

“Die Feuerpolizei gehört in den selbständigen Wirkungskreis der
Ortsgemei nde“

war daher von fundamentaler Wichtigkeit. Diese Kompetenz
war durch das Reichsgemeindegesetz von 1862 entstanden
und durch die nö. Gemeindeordnung von 1864 wiederholt
worden. Die Gemeinden waren aber als Rechtspersönlichkei
ten (mit Rechten und Pflichten) noch sehr jung, und sie erfüll
ten ihre Pflichten bezüglich der Feuerpolizei, wie zahlreiche
zeitgenössischen Aussagen beweisen, in vielen Fällen nur
ungenügend. Nun hatten sie - im Gesetz explizit ausgedrückt
- u. a. möglichst alles zu beseitigen, was zum Ausbruche einer
Feuersbrunst führen kann (~ 5), sie hatten für die Feuerbe
schau zu sorgen (~ 8), den “Nachbargemeinden bei Feuers
brünsten unentgeltlich nach Thunlichkeit Hilfe zu leisten“ (ß
16), die Bespannung der Spritzen und Wasserwägen sicher-

185 Nr. 129/1 870, Seiten 387-389. ‘... die Sanction zu ertheien geruht“.
186 im Xxvi. Stück des Jahrgangs 1870 des Landes-Gesetz- und Verordnungs

zustellen (ß 17), für geschlossene Ortschaften ab 20 Haus-
nummern eine Löschordnung zu erlassen (ß 18), das Vorhan
densein der wichtigsten Löschgeräte in den einzelnen Häu
sern durchzusetzen und vieles andere mehr.

2. Seit Jahren hatten die Feuerwehren leidenschaftlich für die
Gründung von Feuerwehren in den Gemeinden gekämpft,
waren aber immer wieder an Gleichgültigkeit und Sparen am
falschen Platz gescheitert. Jetzt waren sie (besser das Institut
der Feuerwehr überhaupt) plötzlich Teilgegenstand eines eige
nen Gesetzes, sie waren nicht mehr auf den guten Willen der
Gemeinden angewiesen. Laut § 36 hatte nun “in jeder
geschlossenen Ortschaft von wenigstens 50 Hausnummern“
“eine freiwillige oder besoldete Feuerwehr“ zu bestehen, und
der Gemeindevorsteher hatte nötigenfalls jedes Jahr zur Grün
dung einer solchen aufzurufen. Die Ausübung der Feuerpoli
zei blieb fest in den Händen der Gemeinden, die Feuerwehren
arbeiteten nun aber in ihrem Auftrag, “in Ausübung eines ihr
von der Gemeinde übertragenen Befugnisses“ (ß 39).

3. Rechtsbasis der Feuerwehren war das Vereinsgesetz von
1867; die nach diesem konstituierten Vereine waren die
Partner der Gemeinden. Der Landesausschuß hatte verhin
dert, daß die Feuerwehren durch einen Status als reine
“Gemeindeinstitute“ allzu sehr in eine Abhängigkeit von
der Gemeindeverwaltungen gerieten. Daß ihre Statuten vor
ihrer überreichung an die k.k. Statthalterei zur Erteilung der
“Nichtuntersagung“ der Gründung dem Gemeindeaus

blattes für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns. Ausgegeben und
versendet am 14. Juli 1870, Nr. 39.
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schuß zur Genehmigung vorgelegt zu werden hatten (9 37),
ist verständlich, mußte doch die Gemeinde mit der Feuerwehr
eng zusammenarbeiten. Die Feuerwehren waren in die Feuer
beschau (5 8), in die Festsetzung der Anzahl der Löschgeräte
in den Häusern eingebunden (5 33), sie waren bei der Fest
legung der Feuerlöschordnung zu konsultieren (5 18), der
Hauptmann war “auf dem Brandplatze in seinen dienstlichen
Anordnungen unabhängig“, war freilich “für dieselben dem
Gemeindevorsteher verantwortlich“ (9 40), “sämmtliche von
auswärts eintreffende Feuerwehren, sowie die sonstigen“ auf
dem Brandplatz erschienenen “Hilfeleistenden“ hatten sich
“seinen dienstlichen Anordnungen zu fügen“ (5 47), “im
äußersten Nothfalle“ konnte er dort “Eingriffe in das Privat
eigenthum“ befehlen (5 53).

4. Die “Kosten der Löschanstalten“ hatte die Gemeinde zu
bestreiten (5 49), die Kosten der Feuerwehr wurden freilich
schon damals auch im Gesetz nicht der Gemeinde allein auf
erlegt, vielmehr rechnete der Gesetzgeber (schon 1870!) mit
Geldaufbringung auch seitens der Feuerwehr. Die Gemeinde
hatte (5 51)wohl

“derselben das unerläßliche Rüstzeug, sowie die nothwendigen
Lösch- und Rettungsgeräthe beizustellen und im guten Stande zu
erhalten“,

aber nur

“insofern die Feuerwehr nicht im Stande ist, die Auslagen aus ihrem
Vermögen oder aus freiwilligen Beiträgen zu bestreiten“.

Sammeln, Veranstaltung von Festen zur Selbstfinanzierung -

das waren die Feuerwehren von Anfang an gewohnt, die Ver
pflichtung der Gemeinde zur (Teil)Finanzierung der freiwilligen
Feuerwehren war aber nun festgeschrieben.

5. Der Landesausschuß zwang mit diesem Gesetz die Gemeinden zu
einer radikalen Umstellung der Feuerlösch-Organisation. Die
Situation war wohl in jeder Gemeinde anders. Es gab auch bis

dahin eine Pflicht der Mitbürger zur Mithilfe bei Bränden, diese
(vor allem Handwerker wie Zimmerleute) waren bisweilen zu ver
schiedenen Diensten eingeteilt, in größeren Städten und biswei
len Märkten gab es verantwortliche Feuerkommissäre, es waren
Löschmaschinen vorhanden. Es ist durchaus bekannt, daß der
Brandschutz auch vor dem Auftreten der als Vereine straff orga
nisierten Feuerwehren nicht dem puren Zufall überlassen war.

Das alte System hat wohl in verschiedenen Orten verschieden gut
funktioniert. In der Mehrzahl der Fälle aber hat es offensichtlich
nicht gut funktioniert,

- sonst hätten die Versicherungen (keineswegs nur die wenigen Frei
willigen Feuerwehren) nicht seit Jahren Änderungen gefordert,

- sonst hätte der Landesausschuß die Städte und Gemeinden nicht
per Gesetz gezwungen, das offensichtlich überlegene System der
vereinsmäßig organisierten Feuerwehren einzuführen, auch dort,
wo es Feuerkommissäre gab und die Zimmerleute zur Ersteigung der
Dächer beordert waren. Als der Landesausschuß 1868 die Arbeit an
dem neuen Gesetz in Angriff nahm, war die Notwendigkeit zu han
deln und das bestehende System zu ändern, keine Frage mehr. Das
System der Feuerkommissäre fand keine Fürsprecher. Der Landes-
ausschuß begnügte sich nicht mit einer Neueinschärfung bestehen
der Vorschriften und mit der Sanierung eines an sich tragbaren
Systems, sondern er erzwang Neues, weil das Bisherige nicht sanier
bar war. Landesverwaltungen ändern Bestehendes nur zögernd, vor
allem wenn sie im voraus wissen, daß die Umstellung viel Geld
kosten wird und die nachgeordneten Stellen Schwierigkeiten
machen werden. Trotzdem kam das auch von den Feuerwehren
geforderte Gesetz ohne große Schwierigkeiten zustande, denn
außer den wenigen Feuerwehren und den Versicherungsanstalten
wußte auch die Landesbürokratie, daß dringend Handlungsbedarf
bestand. Der Ruf nach Änderung kam also von den hier unverdäch
tigen Versicherungen und sogar von den Landesbehörden.

Die Landesbürokratie hatsich durch die Feuerwehren kaum jemals
unter Druck setzen lassen und hat letztlich nur nach eigener Ein
sicht gehandelt. Das ist eine beweisbare durchgehende Linie, die
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auch bei der Entstehungsgeschichte der Feuerpolizeiordnung
1870 verfolgt worden ist. Es ist eine große Leistung der frühen
nö. Feuerwehren (ob von Turnern oder anderen Personen bzw.
Körperschaften organisiert), daß sie in nur sieben Jahren (1862-
1868) Landesbehörden wie Feuerversicherungen von der Güte
ihres System überzeugt haben. Die schnelle Übernahme des nie
derösterreichischen Modells durch andere Kronländer zeigt
zudem, daß es sich hier nicht um ein regionales Problem, son
dern um eines der ganzen Monarchie handelte.

2. Die Kraft und die Grenzen des Gesetzes

Die freiwilligen Feuerwehren waren mit dem neuen Gesetz offizi
ell anerkannt, und es war eine Frage der Zeit, wie schnell sich das
neue Institut durchsetzen, wie schnell also die dieszüglichen
Bestimmungen der neuen Feuerpolizeiordnung erfüllt würden -

aus eigener Einsicht der Gemeinden oder durch Druck übergeord
neter Stellen.

Schon das in Aussicht stehende neue Gesetz verstarkte die
Bereitschaft der Gemeinden zu Feuerwehrgründungen. Die Sta
tistik nach dem 1. Feuerwehrtag 1869 hatte 33 Feuerwehren
ausgewiesen, jene für 1870 dokumentierte bereits 44187, und
schon am 18. Juli 1870, nur vierTage nach Erscheinen des neuen
Gesetzes, wurden in Ottenschlag im Waldviertel erste Schritte
zur Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr gesetzt - ausdrücklich
“nach Maßgabe des Gesetzes vom 1. Juni 1870“188l Und das
“Kremser Wochenblatt“ war überzeugt:

187 Statistik der freiwilligen und Turnerfeuenwehrefl von Niederösterreich, = Anhang
zu Protokoll 1870, 22f.

188 Dazu Hans B. SCHNEIDER, Ottenschlag, älteste Feuerwehr im BezirkZwettl, in: Das
Waldviertel 47(1987)18. Kremser Wochenblatt (= KrWB) vom 3. 9. 1870: “Da die
Zahl der Antheilnehmer an der hier im Entstehen begnffenen Feuerwehr bei 50
beträgt, so hoffen wir, daß das Unternehmen gesichert sei, und hoffentkch wer
den jetzt bei Anregung und Unterstützung, die durch das Landesgesetz vom 1. Jury
1870 geboten ist, auch im Allgemeinen die Feuerwehren auf dem Lande noch ent
stehen, da in ihnen das Princip der Selbsthilfe und des organisirten Zusammenwir
kens den wohlthätigsten und bewährtesten Ausdrück findet.“

189 KrWB 11.6.1870. Und am 9. 7. 1870: “Das neue für Niederösterreich sanctionirte
Feuerwehrgesetz vom 1. juni 1870 wird eine neue Organisation der städtischen
Feuerwehr erforderlich machen.“

“Das Feuerwehrwesen in Niederösterreich erhält durch die
sanctionirte Feuerpolizeiordnung eine gesetzliche und wie
wir hoffen wollen, auch das Feuerwehrwesen unserer Stadt
erfrischende Grundlage“ 189

Die Feuerwehren freuten sich naturgemäß über das neue Gesetz,
aber sie waren überzeugt, daß dieses allein viele Gemeinden nicht
aus ihrem Zögern herausreißen würde. Genau einen Monat nach
dem Erscheinen der neuen nö. Feuerpolizelordnung, am 15. August
1870, betonte der neue Vorort (die Turnerfeuerwehr Wiener Neu
stadt) beim 2. nö. Feuerwehrtag in Wiener Neustadt, die Feuerpo
lizeiordnung würde nur dann wirklich wirksam werden, wenn “die
Landesregierung [... ] den Landgemeinden durch strenge specielle
Anweisungen ihre Pflichten wiederholt in Gedächtniß bringt“:

“Bei der durch unsere politischen Verhältnisse, durch das
ewige Schwanken der höchsten Regierungskreise, durch die
Nichtbeachtung der feierlichst beschworenen Gesetze seitens
der maßgebendsten Kreise begreiflichen Thatenlosigkeit unse
rer Landgemeinden kann trotz der gewiß guten oben genann
ten Feuerpolizeiordnung eine Besserung, ein wirklich namhaf
her Aufschwung des Feuerlöschwesens so lange nicht erwartet
werden, als die Landesregierung es bei dem bloßen Kund-
machen obiger Feuerpolizeiordnung bewenden läßt und nicht
durch strenge specielle Weisungen den Landgemeinden ihre
Pflichten wiederholt ins Gedächtniß bringt. Hoffen wir, daß
unser Nachfolger [= der nächste Vorort] uns in dieser Richtung
Erfreulicheres mittheilen zu können in die Lage kommt190.“

190 vorvorige Anm., Verhandlungen, 23. - Zur vorgesehenen eingehenden Bespre
chung der Feuerpolizeiordnung auf dem 2. n.ö. Feuerwehrtag (Tagesordnungs
punkt 16, Verhandlungen, 17) kam es nicht. Der vorgesehene Referent, Moriz
Willfort aus Leobersdorf, legte “eine schriftliche Auseinandersetzung hierüber auf
den Tisch“, die dem Protokoll beigelegt wurde. Grund: “Nachdem die Zeit bereits
vorgerückt war . Das Referat Willforts ist noch nicht aufgetaucht. - In dem Text
kommt das starke politische Engagement des Obmanns der wiener Neustädter
Feuerwehr, Dr. Josef Wedl, zum Ausdruck. Dieser war Obmann des vereines “zur
Wahrung der volksrechte“ in Wiener Neustadt. - Moriz Willfort hatte am 1. nö.
Feuerwehrtag in Baden 1869 noch als Delegierter der Salzburger Feuerwehr teil
genommen, am 4.8.1869 bereitete ihm diese Feuerwehr “ein valet“ wegen
Berufswechsels. Er zog nach Leobersdorf bzw. Wien und gab ab 1871 die Wiener
Feuerwehr-Zeitung heraus. ÖFZ 7-1870-22.
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2. 2. 1873, LGBI. Nr. 18194
2. 2. 1873, LGBI. Nr. 20.
5. 4. 1873, LGBI. Nr. 35.

25. 5. 1876, LGBI. Nr. 45.
10. 1. 1880, LGBI. Nr. 12.
13. 4. 1881, LGBI. Nr. 11.

191 Der Vorgang gut dokumentiert in NÖ LA, LAA, 12/1, Karton 8 ex 1874.
192 Z. 8477. Ebd., 16 der rund 1450 eingegangenen Antwortschreiben sind dort erhalten:

Bierbaum, Gettsdorf, Haslach, Hohenwart, Hörmanns bei Litschau, Kahlenbergerdorf,
Kaiserebersdorf, Maissau, Mannswörth, Melk, Minichhofen, Ottakring (anhängend
gedruckte Statuten von 20.8.1871), Röhrawiesen, Schönbach, Schrems, Schwechat,
Traiskirchen (besonders umfangreich), Unterdöbling, Wielands.

193 “Euer Wohlgeboren! Zufolge Aufforderung des hohen Landesausschusses vom 28.
April 1. J. Nr. 8477 sollen in Gemeinden größerer Kategorie Feuerwehren bestehen. Da
aber hier Niemand ist, der mit dem Wesen einer eigenen Löschordnung oder Feuerwehr
vertraut ist, so wendet sich der gefertigte Gemeindevorstand vertrauensvoll mit der Bitte
an Euer Hochwohlgeboren, gefälligst die nöthige Aufklärung zu geben und insbeson
dere mittheilen zu wollen, was der Gefertigte in dieser Angelegenheit für Vorkehrun
gen zu treffen hat, um sodann den abverlangten Bericht an den hohen Landesausschuß
erstatten zu können. Gemeindevorstand Berg, den 18. Mai 1874. Der Gemeindevor
steher Martin Denk.“ FF Hamburg, Archiv.

194 Vor Erstellung eines Testes sandte die k.k. oö. Statthalterei den nö. Entwurf an alle
Unterbehörden sowie an alle Feuerwehren und bat um gutächtliche Stellungnahme.
“Der Landesausschuß hat bereits vor längerer Zeit die niederösterr. Feuerpolizei-Ord
nung der Statthalterei zur Begutachtung und Mittheilung allfälliger Modifikationen
übersendet, worüber sonach die sämmtlichen Unterbehörden zur Äußerung aufgefor
dert wurden.“ Siehe Überreichungsschreiben des Gesetzesentwurfes des oö. Landtages
an Innenminister Josef Freiherrn von Lasser Zollheim. Ost. Staaatsarchiv, AVA, Ministe-

rium des Innern, Präsidiale 20/8 “Feuerpolizei-Ordnungen“, Karton 808. Im gedruckten
“Bericht des Landesausschusses, womit der ‘Entwurf einer Feuerpolizei-Ordnung für
das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns‘ vorgelegt wird“ (= “Beilage Nr.2 zum ste
nografischen Landtags-Sitzungs-Protokolle 1872“, ebenso in Karton 8081 heißt es u. a.:
“Nachdem diese [nö.] Feuerlösch-Ordnung das Ergebniß umfassender Erhebungen und
gründlicher Berathungen ist und ihre Bestimmungen im allgemeinen den gegenwar
tigen Verhältnissen ganz zu entsprechen scheinen, so erachtete es der Gemeindeaus
schuß für angemessen, dieselben bei Verfassung des Entwurfes einer Feuerpolizei-Ord
sung für Oberösterreich zu Grunde zu legen. Die ... [nö. FPO] wurde demnach der k. k.
Statthalterei und sämmtlichen Feuerwehren in Oberösterreich mit dem Ersuchen mit
getheilt, sich gutächtlich auszusprechen, ob sich dieselbe zur Einführung in Oberöster
reich im allgemeinen empfehle oder nicht und bejahenden Falles, ob und welche Modi
fikationen sich als wünschenswerth darstellen. Darüber haben die k.k. Statthalterei und
alle freiwilligen Feuerwehren mit Ausnahme jener von Aschach a. d. D., bezüglich
Annahme ... mit dem Vorbehalte einiger Modifikationen ihre Zustimmung ausgedruckt.
Die Feuerwehr von Aschach ist ... aus dem Grunde nicht einverstanden, weil ihr diesel
be zu allgemein gehalten erscheint.“

195 Die Einreichungsunterlagen der Landesausschüsse und der Statthaltereien an das Min‘
sterium des Innern und deren Novellierungen )ebenso über andere die Feuerwehr
betreffende Landesgesetze) sowie die Sanktionierungsunterschriften des Kaisers bis
1899 im Öst. Staatsarchiv, AVA, Minist. d. 1., Präsidiale, Karton 808. Ab 1900 ebd., All
gemein, Fasz. 20/8, Kartons 2196-2198.

geführt. Diese Länder gehörten denn auch zu den ersten, die
eine neue Feuerpolizeiordnung erhielten. Alle diese Gesetze
waren nach dem Beispiel des niederösterreichischen Gesetzes
zusammengestellt, das in der ganzen Monarchie als bahnbre
chend empfunden wurde. Dies wurde auch in Fromme‘s Oeste
reichischem Feuerwehr-Kalender betont, der jeweils die bereits
erschienenen Feuerpolizeiordnungen abdruckte.

Der Druck der politischen Behörden wurde notwendig. Wohl gab es im
April 1874 bereits 125 Freiwillige Feuerwehren, aber der nö. Landtag for
derte - auch nach massiven Protesten der nö. Feuerwehren - am 30. Sep
tember 1874 die k.k. Statthalterei auf, “das den politischen Behörden
zustehende Aufsichtsrecht in Bezug auf die Feuerpolizei-Ordnung ener
gisch auszuüben“191. Schon am 28. April 1874 hatte der Landesausschuß
in einem gedruckten Rundschreiben an die Gemeinden Rechenschaft
über die bisherige Durchführung der Feuerpolizeiordnung gefordert192,
und die Gemeinde Berg hatte - bezeichnend - die Nachbarfeuerwehr
Hamburg um Hilfe gebeten, “da hier Niemand ist, der mit dem Wesen
einer eigenen Löschordnung oder Feuerwehr vertraut ist“193

Dies waren aber nur mehr Nachwehen. Im wesentlichen setzte sich die
Feuerpolizeiordnung durch, und nur sie machte es möglich, daß das Netz
der freiwilligen Feuerwehren immer dichter und die Brandschutzsituation
- jene des vorbeugenden wie des abwehrenden - immer besser wurde.

3. Einflüsse auf andere Kronländer

Wie erwähnt, hatte schon der Gesetzesentwurf vom 7. Juli 1869
zu Aktivitäten in Oberösterreich sowie in Schlesien und Mähren

Oberösterreich
Schlesien
Mähren
Böhmen
Salzburg
Istrien
Kram
Tirol
Steiermark
Vorarlberg
Kärnten

15. 9. 1881,
28. 11. 1881,
23. 6. 1886,
18. 2. 1888,

LGBI.
LGBI.
LGBI.
LG Bl.

LG Bl.(ohne Klagenfurt) 10. 3. 1891,

Nr. 14.
Nr. 36.
Nr. 29.
Nr. 18.

Nr. 13.195
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4. Die nö. Feuerpolizeiordnung - gültig bis 1927

Das neue Gesetz hatte ein langes Leben und blieb als Ganzes bis
1927 in Kraft. Es wurde aber einige Male novelliert:

25. 6. 1874: Kundmachung über das Normalgewinde (zu §
29196): LGBI. Nr. 37.

31. 12. 1874: Novellierung der §5 52 und 64 (Einführung der
Unterstützungskasse): LGBI. Nr. 6 ex 1875.

19. 12.1882: Novellierung der §5 2 (Anhörung des Haupt
manns bei Agenden der Feuerpolizei), 8 (Feuer
beschau), 16 und 17 (Löschrayon, Bespannung),
18 (Löschordnung der Gemeinden), 51 (Finan
zierung der Feuerwehr durch die Gemeinde):
LGBI. 1883 Nr. 10.

27. 4. 1894: Novellierung der §5 28 und § 46 (Uniform)197:
LGBI. Nr. 23.

9. 8. 1897: Die Novellierung 27.4. l894tritt mit 1.9. 1897
in Kraft: LGBI. Nr. 41.

196 Abs. 2: “Die Bestimmung über die Beschaffenheit der einheitlichen Gewin
de an den Spritzen und Schläuchen bleibt dem Landesausschusse vorbehal
ten.“

197 § 46 bisher: “Die Mitglieder der Feuerwehr sind berechtigt, in und außer
dem Dienste ein Abzeichen ihrer Eigenschaft zu tragen, welches von ande
ren Personen nicht gebraucht werden darf.“ Novellierung: “Die Mitglieder
der Feuerwehr sind berechtigt, eine Uniform zu tragen; der kk. Statthafte-
rel bleibt die Genehmigung der ihr vorzulegenden Uniformmuster vorbehal
ten.“

198 Siehe Hans SCHNEIDER, Geschichte des Österreichischen Bundesfeuerwehr
verbandes, Festschrift, in: brand aus (und den übrigen österr. Feuerwehr-
zeitschriften) 1989, (21).

4. 5. 1907: Novellierung von § 29 Abs. 2 (“Normalkuppelung
für Feuerspritzen und Schläuche“): LGBI. Nr. 70.

Bereits 1904 bestand ein Neu- bzw. Überarbeitungsentwurf der
nö. Feuerpolizeiordnung, und wieder wurde er als brauchbar und
beispielgebend für andere Kronländer hingestellt: Der Öster
reichische Reichsverband für Feuerwehr- und Rettungswesen
empfahl 1904 und 1905 diesen nö. Entwurf (den wir nicht ken
nen) als Modell für die notwendige Überarbeitung der Feuer
polizeiordnungen in den Kronländer&98.

Aber erst am 8. Juli 1927 kam die neue “Feuerpolizelordnung für
Niederösterreich mit Ausnahme der Städte St. Pölten und WIe
ner-Neustadt“ heraus und löste endgültig jene von 1870 ab199,
die genannten Städte bekamen mit Gesetz vom 19. März 1931
ihre neue Feuerpolizeiordnung200. Der Nö. Landesfeuerwehrver
band rühmte, die neuen Gesetze seien in bestem Einvernehmen
von Gesetzgeber und LandesfeuerwehrVerband zustande
gekommen.

199 LGBI. Nr. 164. “ § 66 lautet: “Mit dem Tage des lnkrafttretens dieses Geset
zes verlieren die Gesetze vom 1. Juni 1870, L.G.8I. Nr. 39, vom 19. Dezem
ber 1882, L.G.BI. Nr. 10 vom Jahre 1883 [= Gesetz über den Beitrag der Ver
sicherungsanstaltenl, und vom 27. April 1884, L.G.BI. Nr. 23, für Nieder
österreich mit Ausnahme der Städte St. Pölten und wiener-Neustadt ihre
wirksamkeit. Das Gesetz vom 31. Dezember 1874, L.G.BI. Nr. 6 vom Jahre
1875, wird nur, soweit es sich auf den Vollzug der Straferkenntnisse und die
Verwendung der Geldstrafen bezieht, aufgehoben.“ - Am 22.8. 1927, LGBI.
Nr. 184, wurde eine Druckfehlerberichtigung zu § 29 Abs. 1 vorgenommen
(Ministerialverordnung vom 26. 2. 1927, nicht vom 16. 2. 1927).

200 LGBI. Nr. 171. Die entsprechende Außerkraftsetzungen dort § 27.
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deutsche Feuerwehrtag in Braunschweig stattfindet.Editionsgrundsätze
1. Die originale Rechtschreibung wurde möglichst beibehalten.
2. Die Satzzeichengebung wurde meist den heutigen Regeln

angeglichen.
3. In Handschriftlichem Unterstrichenes wird kursiv wiedergege

ben, ebenso, was in Druckvorlagen kursiv, fett oder gesperrt
aufscheint.

4. Numerierungen in eckigen Klammern und kursive Über
schriften stammen vom Verfasser.

Dokument 1

Solltet Ihr demnach gesonnen sein den n. ö. Feuerwehrtag noch die
ses Jahr vielleicht im October bei Euch abzuhalten so seid überzeugt
daß wir zur Förderung der Sache nach Möglichkeit beitragen werden.

Mit herzlichem Gruß

für die freiw. Turnerfeuerwehr in Wr. Neustadt

Dr. Wedl, d. z. Hauptmann

21. August 1868

Der Hauptmann der Turnerfeuerwehr Wiener Neustadt, Dr. Josef
Wedl, teilt der Turnerfeuerwehr Baden mit, daß seine Feuerwehr
bereit ist, im Jahre 1869 einen nö. Feuerwehrtag zu veranstalten.
1868 wäre sie dazu nicht in der Lage, sie würde aber das Unter
nehmen fördern.

Baden, Archiv FF, Handschrift von Dr. Josef wedi.

21. August 1868

Das Commando der freiw. Turnerfeuerwehr zu Wr. Neustadt an
die freiw. Turnerfeuerwehr zu Baden.

Die Hauptversammlung am 20. August welcher Euer Schreiben
vom 13. August zur Beschlußfassung vorgelegt worden ist hat
das Commando beauftragt Euch Nachstehendes zu antworten.

Die freiw. Turnerfeuerwehr zu Wr. Neustadt verkennt nicht den
Nutzen eines Feuerwehrtages der n.ö. Feuerwehren und ist auch
bereit die Einberufung eines Feuerwehrtages für die Frühjahrs-
monate des nächsten Jahres zu übernehmen, für dieses Jahr muß
die Feuerwehr dieß jedoch ablehnen, weil die im Zuge befind
liche Reorganisation des Feuerlöschwesens von Wr. Neustadt es
uns nicht möglich macht noch dieses Jahr den Feuerwehrtag
abzuhalten und weil ohnedieß im September1 der allgemeine

1 6-8. 9. 1868.

Dokument 2

Abgeordneter Johann Steudel stellt an den niederösterrei
chischen Landtag den Antrag, eine “zeitgemäße Feuerlösch-Ord
nung“ zu beschließen.

29. August 1868
originai mit unterschriften von 9 Abgeordneten in NO LA, [AA, t2, Karton 4.

Antrag l
des Abgeordneten 1. H. Steudel

Einer der größten und fühlbarsten Übelstände ist der gänzliche
Mangel einer geschulten Feuerwehr in den meisten Orten unse
res Landes. Die vielen, großen, verheerenden Feuersbrünste,
durch welche oft so nahmenloses Unglück, soviel Verlust an pri
vatem und öffentlichem Eigenthum und Besitz herbeigeführt,
der Volkswohlstand überhaupt so sehr geschädiget wird, konn
ten, wenn auch nicht ganz hintangehalten, so doch wohl häufig
auf ein viel geringeres Maß beschränkt werden, wenn in allen
Orten die männliche Bevölkerung zur Bildung einer tüchtigen
Feuerwehr herangezogen würde.
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In welch trostlosem Zustande befindet sich in vielen Orten das Feuer
löschwesenl Spritzen und Löschapparate sind entweder mangelhaft
und unzureichend, oder in der Regel aber ohne gehörige, zweckent
sprechende Bedienung, und selten mit ordentlicher Bespannung ver
sehen; erweisen sich daher in den meisten Fällen als unzulänglich.

Um diesen Übelstand zu beseitigen, muß vor Allem die Apathie,
der Indifferentismus der Bevölkerung in dieser Richtung durch
geeignete Maßnahmen beseitiget, und die nöthigen Anstalten
getroffen werden, um die Organisation einer tüchtigen Feuer
wehr in jedem Orte zu ermöglichen.

So nützlich und nothwendig, als sich die Einführung eines obli
gatorischen Turn- Unterrichtes allerorts erweist, ebenso dringend
gebothen erscheint die Ausbildung der männlichen Bevölkerung
in allen Gemeinden zu einer tüchtigen Feuerwehr.

Ich stelle den Antrag:

Der hohe Landtag wolle noch in dießer Session eine zeit
gemäße Feuerlösch-Ordnung für das ganze Land mit Benüt
zung der neuesten Fortschritte des Feuerwehrwesens in den
verschiedenen Ländern beschließen.

Wien, 29. August 1868.

J. H. Steudel, Schilcher, Fürnkranz, B. Schellinger, Dr. Hoffer,
Schneider,

Dr. Granitsch, Dr. Kastner, Dr. Josef Kopp

Dokument 3

Textvorschlag der Turner-Feuerwehr Wiener Neustadt an die
bereits bestehenden Feuerwehren für eine Petition an den nö.
Landtag, dieser möge den Antrag des Abgeordneten Steudel
vom 29. August 1868 zum Beschluß erheben.

12. September 1868

Original (vervielfältigt) im Archiv der FF Hamburg. Die Petitionen von elf Feuerweh

ren in NO LA, LAA Fasz. 12/1, Karton 4. - Dort liegen die Petitionen mit dem sel

ben Text von “Freiwillige Feuerwehr zu Pötzleinsdorf“ (12. g. 1868), “Freiwillige

Feuerwehr zu Leobersdorf a. d. Südbahn“ (12. g. 1868>, “Freiwillige Feuerwehr zu

Pottenstein“ (15. 9. 1868), “freiwillige Turner-Feuerwehr zu Baden“(15. g. 1868),

“freiwillige Feuerwehr zu Vöslau“ (19. g. 1868), “freiwillige Feuerwehr zu Neun

kirchen“ (20. 9. 1868>, “freiwillige Turn-Feuerwehr“ Langenlois (28. g. 1868). - Mit

geringfügigen Textänderungen “freiwillige Bürger-Feuerwehr zu Hamburg“ (12. g~

1868. Konzept bei der FF Hamburg mit Verständigung an Dr. wedl, daß Hamburg

die Petitionen abgesandt hat); “für die freiwillige Turnerfeuerwehr der Turn Verein

Krems an der Donau, Dr. Weitlof, f. d. Schriftwart, Joh. Krippl, Sprecher“, “Josef

Oser, commandant d, stätt. Feuerwehr zu Krems“ schloß sich “aus praktischer

Erfahrung“ an (18. 9. 1868>; “Gloggnitzer freiwillige Feuerwehr“ (21. 9. 1868). -

Die Gemeindevertretungen mehrerer der Feuerwehren erklärten sich mit Stempel

und unterschrift unter die Petition ihrer Feuerwehr mit dem inhalt einverstanden.

Hoher Landtagl

Volksvertretungen, welche in wolwollender und nachdrückli
cher Weise den öffentlichen Angelegenheiten ihre Aufmerk
samkeit schenken, sind die sicherste Gewär für ihre gedeihliche
und allseitig befriedigende Lösung. Eine öffentliche Angele
genheit von weittragender Bedeutung für den Volkswolstand
ist die

Regelung des Feuerlöschwesens auf dem Lande.

Es wäre von uns selbstgefällige Uiberhebung, wenn wir uns des
Weiteren über eine Angelegenheit verbreiten wollten, deren Nut
zen durch einsichtige Regierungen und Volksvertretungen der mei
sten deutschen Staaten (insbesondere Süddeutschlands) anerkannt
worden ist. Wir meinen, daß durch eine Landesfeuerwehr-Organi
sazion den fülbarsten Uibelständen am besten abgeholfen würde.

Die im Lande Niederösterreich bestehenden freiwilligen Feuer
wehren, die sich mit Selbstaufopferung ihren freiwillig über
nommenen Verpflichtungen unterziehen, finden leider nur zu oft
weder bei den Gemeinden noch bei den Staatsbehörden die
nötige Unterstüzung.
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Vielfach werden der Gründung freiwilliger Feuerwehren so
große Hindernisse in den Weg gelegt, daß sie ganz unterbleiben
muß. Und welches sind gewönlich diese Hindernisse?

Stures Festhalten an althergebrachten, in der Regel unprakti
schen Einrichtungen und die mehr als kleinliche Zurückhaltung
hinsichtlich der Bewilligung der erforderlichen Gelder.

Erfüllt von dem Vertrauen, daß der hohe Landtag in Anerken
nung der Wichtigkeit einer zeitgemäßen Regelung des Feuer
löschwesens von dem ihm verfassungsmässig zustehenden
Rechte den vollsten Gebrauch machen wird, stellen wir die erge
benste Bitte:

Der hohe Landtag geruhe den von dem Abgeordneten J. H. Steu
del und Genossen in der vierten Sitzung am 29. August gestell
ten Antrag bezüglich einer Feuerlöschordnung für das Land Nie
der-Oesterreich zum Beschluße erheben.

Für die freiwillige Feuerwehr zu Wr. Neustadt am 12. September 1868

Dr. Josef Wedl, d.z. Hauptmann, C. Natterer d.z. Schriftwart, G.
Bährle, d.z. Zeugmeister, Cichocki, Rottenführer, Kruger, Rot
tenführer, August Muzzarelli, d.z. Rottenführer Stellvertreter, A.
Braunstein, d.z. Rottenführer.

Begleitschreiben des Hauptmannes Dr. Josef Wedl

Werthe Genossen!

Im Interesse unserer gemeinsamen Sache ersuchen wir Euch eine
Petition ähnlichen Inhaltes wie die nebenstehende noch im Laufe
dieser Woche durch den Abgeordneten Eurer Stadt im Landtage
überreichen zu lassen.

Sämtliche niederösterreichische Feuerwehren schließen sich die
sem Schritte an.

2 Dokument 2.

Mit herzlichem Gruße

Für die freiw. Turnerfeuerwehr zu Wr. Neustadt
Dr. Wedl dz. Hauptmann.

14/9 1868

Dokument 4

Antrag des Landtagsabgeordneten Dr. Eduard Kopp: der Nie
derösterreichische Landtag möge den Landesausschuß beauftra
gen, unter Beiziehung von Experten über die wirksamsten Mittel
zur Verminderung der Feuersbrünste zu beratschlagen und dem
Landtag zu berichten bzw. Vorschläge zu erstatten.

23. September 1868
Original mit 17 unterschriften von Landtagsabgeordneten in NO LA, [AA 12, Karton 4.

Antrag des Abg. Dr. Ed, Kopp

Hoher Landtag!

Die in wahrhaft erschreckender Weise sich mehrenden Nach
richten von Feuersbrünsten in Städten und Dörfern legen die
dringende Nothwendigkeit dar, nicht bloß den Wirkungen des
ausgebrochenen Feuers durch Organisation einer Feuerwehr auf
dem flachen Lande, wie solche Herr Abg. Steudel beantragt2,
Einhalt zu thun, sondern insbesondere der Ursache der Feuers
brünste wirksam zu begegnen.

Zu diesen gehören unter anderen:

a) die feuergefährliche Beschaffenheit der Wirthschaftsge
bäude auf dem flachen Lande

b) das fahrläßige Gebahren mit Feuer, Licht, Brennmaterial und
Feuerzeugen
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c) das Uiberhandnehmen von Bettlern, Vagabunden und son
stigen scheuen Leuten insbesondere auf dem flachen Lande

d) der gänzliche Mangel einer durchgreifenden Executive und
der erforderlichen Aufsichtsorgane etc. etc.

Um diesen Uibelständen abzuhelfen, dürfte sich vor Allem die
Erlaßung einer entsprechenden Feuerlöschordnung, die Revision
der einschlägigen Bestimmungen der Bauordnung, die Organisi
rung einer zureichenden Ortspolizei, Vermehrung der Gensdar
merie auf dem flachen Lande, Erlaßung einer Vaganten Ord
nung sowie überhaupt eines Polizeistrafgesetzes, Regulirung der
Armenpolizei u.s.w. als nothwendig herausstellen.

Um nun diesen Bedüdnißen ‚soweit es in der Macht des Hohen Land
tages liegt, zu entsprechen, erlaube ich mir den Antrag zu stellen:

Der H. Landtag wolle den H. Landesausschuß beauftragen,
unter Beiziehung von Experten insbesondere aus der Mitte
der Feuerversicherungsgesellschaften über die wirksamsten
Mittel zur Verminderung der Feuersbrünste zu berathschla
gen, und dem H. Landtage hierüber in der nächsten Seßion
Bericht, beziehungsweise Vorschläge zu erstatten.

Wien, den 23. Sept. 1868

Dr. Ed. Kopp
1. H. Steudel, Geusau, Dr. L. Neumann, [unleserlich], J. Recken
schuß, D[r]. Zelinka, Springer, Carl Suttner, D[r]. Seri, Schürer,
Fischer, Gustav Suttner, Piatti, Mende, Spiegel, Falkenhayn.

Entwurf einer Feuerwehr-Ordnung für
das flache Land in Nieder Oesterreich

§.1 Jede Ortschaft von wenigstens fünfzig Hausnummern muß
künftig eine eigene Feuerwehr besitzen.

§. 2 Der Beitritt zur Ortsfeuerwehr erfolgt freiwillig.

§. 3. Die freiwillige Feuerwehr wählt sich ihre Führer selbst.

§.4 Der Dienst in der Feuerwehr wird als Ehrensache betrachtet,
und ausgezeichnete Leistungen als ein besonderes Verdienst um
die Gemeinde und das allgemeine Wohl berücksichtigt.

§. 5 Wenn sich durch freiwilligen Beitritt keine genügende Feu
erwehr bilden sollte, so wird auf Grund der §.ß. 41 bis mcl. 46
der Feuerlösch-Ordnung vom 7. September 1782 eine zwangs
weise Feuerwehr errichtet, deren Führer von dem die Gemein
de zunächst kontrolirenden Organe zu bestimmen wären.

§. 6 Die Kosten der Einübung der Freiwilligen sowie der in §.5
gedachten zwangsweisen Feuerwehr treffen die Gemeinde.

§. 7 In jedem Vierteljahre ist an einem mit Rücksicht der ländli
chen Arbeitsverhältnisse von den Führern der freiwilligen Feuer
wehr gewählten oder bei der zwangsweisen Feuerwehr von dem
die Gemeinde zunächst kontrolirenden Organe bestimmten Tage
eine das ganze, für das flache Land anwendbare Feuerlöschwe
sen umfassende Probe vorzunehmen.

Dokument 5

Entwurf (des Berichterstatters Landtagsabgeordneten Steudel?)
einer “Feuerwehrordnung für das flache Land in Nieder
österreich“

Vordem 27. Jänner 1869

§. 8 Die sonstigen Uibungstage, sowie die Stunden bestimmen die
Mitglieder der Feuerwehr bei jeder Uibung für das nächste Mal. - Wäre
dies nicht geschehen, so bestimmt der erste Führer die Übungszeit.

§. 9 Das unerläßliche Rüstzeug, sowie die nothwendigsten Ret
tungs- und Löschgegenstände haben die Gemeinden auf ihre
Kosten beizustellen und stets im brauchbaren Zustande zu erhalten.

§. 10 Die freiwillige Feuerwehr hat bezüglich jenes lnventars,NÖ LJ\, LAA, Fasz. 12/1, Karton 3.
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Dokument 6welches ihr von Seite der Gemeinde, des Landes oder des Staa
tes beigestellt, oder von Seite der Privatleute zur Verfügung ein
geräumt wird, nur das Gebrauchsrecht mit der Verpflichtung der
sorgfältigsten Bewahrung.

Bezüglich des Inventares, welches sich die freiwillige Feuerwehr
als solche anschafft oder schenkweise von irgendeiner Seite
erhält, wird sie uneingeschränkte Eigenthümerin.

5. 11 Der Landesausschuß wird einen unentgeltlichen Feuerlösch
kurs in Wien eröffnen, an welchem diejenigen Theil nehmen kön
nen, welche von den Gemeinden, oder wo sich bereits freiwillige
Feuerwehren gebildet haben, von diesen dazu ausgewählt wurden.

5. 12 Wen in einer Gemeinde sich Niemand herbeiläßt, auf eigene
Kosten sich während dieses Kurses zu erhalten, und wenn die
Gemeinde selbst zu arm wäre, Beiträge hiezu zu leisten, so wird der
Landesausschuß in einzelnen Fällen Unterstützungen zu diesem
Zwecke auf wohlbegründetes Ansuchen der Gemeinden bewilligen.

5.13 Wenn die Anschaffung der für die Feuerwehr unerläßlichen
Geräthschaften nicht anders gelingen sollte, so kann der Lan
desausschuß ausnamsweise Vorschüsse gegen entsprechende
Rückzahlungstermine bewilligen.

5. 14 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, welche bei einem Bran
dein der Ausübung ihres Dienstes verletzt werden, haben das Recht
auf Unterstützung von Seite der Gemeinde bis zu ihrer Herstellung.

Witwen und Waisen der im Dienste verunglückten Feuerwehrmänner
haben Anspruch auf Gemeindeunterstützung, und zwar die ersteren
bis zu ihrer weiteren Versorgung, die letzteren bis zu ihrem 14. Jahre.

5. 1 5 Die Organisation der freiwilligen Feuerwehr bleibt dieser
überlassen; nur ist der Organisationsplan, sowie jede Abände
rung desselben dem Landesausschusse zur Kenntnis zu bringen.

Steudel, Berichterstatter

Protokoll der ersten Sitzung des Komitees für die Erstellung
einer neuen NÖ Feuerpolizeiordnung

27. und 28. Jänner 1869

NO LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 3. Titeibiatt: “Protokofe über die Sitzungen des

Landtags und Experten comite‘s wegen Berathung der Maßregein zur verminde

rung der Feuersbrünste“. Offensichtlich in der Sitzung mitgeschrieben, daher eini

ge sprachliche Mängel.

Protokoll

über die Sitzungen des Landtags- und Experten Comitös zur Aus
arbeitung eines Gesetzes wegen Einführung von Feuerwehren in
allen größeren geschlossenen Ortschaften Niederösterreichs auf
Grund des über Antrag der Herren Abgeordneten Steudel und
Dr. Eduard Kopp gefaßten LandtagsbeschlusSeS vom 3. Oktober
1868

Anwesend
Sitzung am 27. Jänner 1869

Von Seite des Landesausschusses H. LA. Ernst Schneider

Von Seite des h. Landtags Abg. Dr. Eduard Kopp, Abgeordn.
Steudel, Theodor Schreyber, Landes-Sekretär.

Die Experten Herr Christian Haim, Direktor der Phönix,
Herr Oertel, Direktor der Donau,
H. Hugo Novach, Generalsekretär der Triester Riunione Adriatica,
H. Friedrich Benisch, Generalsekretär der ungar. Assecuranz
Gesellschaft,
H. Fabriksbesitzer Carl Metz aus Heidelberg,
H. Adjunkt Young der k. k. priv. wechselseitigen Brandschaden
Versicherungsgesellschaft,
Herr Kommandant der Feuerwehr Klagenfurt Ferdinand Jergitsch.

[1] Vorsitzender Landesausschuß Schneider theilt mit, daß
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H. Landesmarschall Freiherr Pratobevera durch Krankheit verhin
dert sei, die Versammlung persönlich zu begrüßen und seinen
Dank für ihr Erscheinen auszusprechen. Er teilt derselben den
Wortlaut der Beschlüsse des Landtags vom 3. Oktober 1868 und
die Motivirung der beiden Herren Antragsteller mit, erklärt zur
Bestimmung des Arbeitsplanes, daß es sich hauptsächlich um
Feststellung der allgemeinen Grundsätze handle, auf Grund wel
cher der Gesetzentwurf verfaßt werden soll.

Es handle sich hiebei um Behandlung nachstehender Fragen:

A) Organisirung der Feuerwehr
B) Verfassung einer Feuerlöschordnung nach den allgemein

sten Grundsätzen, deren Detailausarbeitung dem Landes
ausschusse überlassen bleibt

C) Nachforschung der Ursachen der Feuersbrünste und Mittel
zur Verhinderung der Vermehrung derselben.

[2] Fabrikant Metz aus Heidelberg gibt über Aufforderung des
Vorsitzenden ein Bild von der Entstehung der Feuerwehren in
Süddeutschland seit dem Jahre 1845, welches Institut sich aus
den Turnwehren ohne äußeren Zwang herausgebildet habe.
Jeder Bürger sei zum Eintritt in dieselbe verpflichtet, und wird die
Erlangung der Bürgerschaft, die Ertheilung von Heiratskonsensen
von dem Umstande abhängig gemacht, daß er sich bei der Feu
erwehr betheilige. Die Assekuranz der Brände ist in Baden und
Würtenberg Staatssache, der Staat erteilt dort Unterstützungen
an arme Gemeinden zur Anschaffung von Feuerlöschrequisiten.
Der Korpsgeist der Feuerwehr wird durch Bildung von Kranken-
und Sterbekassen, durch Unterstützungen von den Assekuranz
gesellschaften geweckt und erhalten. Welche und wieviel Unter
stützungen von Seite des Staates gewährt werden, wird von Fall
zu Fall bestimmt.

Die Gemeinden haben die Kosten des Feuerlöschwesens wie die
Anschaffung der Feuerlöschaparate und Ausrüstung der Feuer
wehr zu tragen. Wieviele und welchartige Feuerlösch Aparate
anzuschaffen sind, wird von Seite des Staates durch Berater
bestimmt. Die Oberaufsicht über das Feuerlöschwesen eines

ganzen Bezirkes führt ein in diesem Fache bewanderter Mann,
welcher den Bezirk von Zeit zu Zeit zur Besichtigung des Standes
des Feuerwehr Wesens zu bereisen hat (Feuerwehr Instruktor).
Außerdem werde die Feuerbeschau von Zeit zu Zeit von den
Beamten vorgenommen.

Der Dienst im Feuerwehrkorps ist unentgeltlich und freiwillig.
Auch außerhalb des Ortes (innerhalb des Umkreises von drei
Stunden bei Heidelberg) werde der Dienst unentgeltlich gelei
stet, nur bei größeren Entfernungen gebührt eine Entschädi
gung, die von der vom Feuer betroffenen Gemeinde geleistet
wird.

[3] Ferdinand Jergitsch, Kommandant der Feuerwehr in Klagen
furt, spricht sich dahin aus, daß die Gemeinden sich erstlich Feu
erlösch Aparate nachschaffen und verbessern sollen und daß die
Feuerwehr sich freiwillig bilde. In Klagenfurt habe sich dieselbe
durch freiwilligen Zusammentritt gebildet und durch Feuerwehr
Übungen die Aufmerksamkeit und das Interesse der Nachbarge
meinden geweckt. Außerdem wurden die Gemeinden durch Ein
ladungen aufgefordert, Feuerwehren zu gründen.
Die Stadt Klagenfurt habe die Feuerlöschrequisiten und die Uni
formirung der Feuerwehr beigeschafft.

Fabrikant Metz verspricht bei der nächsten Sitzung ein Ver
zeichniß über sämmtliche sowol für die großen Städte als für das
flache Land nöthigen Feuerlöschaparate nach seinen Preis Cou
rant vorzulegen.

[4] Exp[erte].Young betont die Nothwendigkeit eines Gesetzes,
daß bei jedem Brande ein Beamter erscheine, welcher die
Löschung des Brandes überwache, damit die Feuerwehr- und
Löschungs Satzungen besser gehandhabt werden.

[5] Exp. Direktor Oerte/ ist der Ansicht, daß bei dem Umstande,
als seit dem Jahre 1863 der Schwerpunkt der Feuerwehr Vor
kehrungen in dem Wirkungskreis der Gemeinde liegt, auch die
Gemeinde die Verpflichtung der Tragung der Kosten hat und
sonach im Wege der Ermunterung der Feuerwehren und der
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Begünstigung der freiwilligen Entstehung derselben nicht ausge- [9] 2.) Jede Ortsgemeinde, in welcher sich wenigstens 50 Haus
reicht werden könne, sonach vorzugsweise die Gesetzgebung Nummern befinden, müssen einen eigenen Feuerlöschaparat
die Bildung der freiwilligen Feuerwehren begünstigen soll. (Feuerspritze) besitzen.

[6] Ex. Direktor Haim wünscht, daß den Gemeinden aufgetragen [10] 3.) Die Ortsgemeinde hat eine aus ihren Angehörigen beste-
werde, in Betreff der Untersuchung der Entstehung der Brände mit hende Feuerwehr zu bilden.
größerer Genauigkeit und Strenge als bisher vorzugehen, da in
letzterer Zeit die Brände im großen Maßstabe Oberhand nehmen [11] Jeder männliche heimatberechtigte Einwohner der Gemein-
und das Substrat fehle um über die Ursachen derselben urtheilen de ist vom 18. bis zum 30. Jahre verpflichtet in die Feuerwehr ein-
zu können. Das Verbrechen der Brandlegung sei an und für sich zutreten.
schon schwer zu konstatiren, dennoch seien Fälle vorgekommen,
daß wenige Stunden nach dem Brande der Versicherungsgesell- Fortsetzung am 28. Jänner 1869, 5 Uhr Nachmittag.
schaft ein Unschuldigkeitszeugniß der Gemeinde vorgelegt werde.

Anwesend Sämtliche Kommissionsmitglieder, ferner Herr Stadt-

[7] Sämmtliche Vertreter der Assekuranz Gesellschaften verstän- baudirektor Nierensee. Abwesend H. Abg. Dr. Eduard Kopp.
digen sich dahin, daß sie unter sich einen Entwurf über die
Bestimmungen verfassen werden, welche bei Regulung der Feu- [12] Vorsitzender theilt mit die in der letzten Versammlung
erwehrordnung berücksichtigt werden mögen, und selbe dem gefaßten Beschlüsse, welche sich auf folgende zwei Punkte
Landesausschuß zu überreichen. zurückführen lassen:

[8] Vorsitzender liest den von H. Abgeordneten Steudel verfaß- 1.) In allen Ortsgemeinden, in welchen sich eine geschlossene
ten Entwurf über die Bildung einer Feuerwehr3 vor und stellt an Ortschaft von fünfzig Häusern befindet, ist eine Feuerwehr
die Versammlung die Frage: ob die Ortsgemeinde oder jede zu errichten.
geschlossene Ortschaft zur Tragung der Lasten des Feuer
löschwesens verpflichtet werden soll? Worauf der Beschluß 2.) Von der männlichen Bevölkerung ist jedermann, der hei-
gefaßt wird: matberechtigt ist, von 18 bis 30 Jahre verpflichtet, in die

Feuerwehr einzutreten.

1.) Die Feuerlöschkosten seien von der Ortsgemeinde zu tragen.
Das eintrittspflichtige Alter wird über allgemeine Ansicht der Ver

In Berücksichtigung des Umstandes, daß in geschlossenen Orts- sammlung bis zum 40. Jahre ausgedehnt, so daß dieser
gemeinden die Gefahr des Feuers eine größere sei als in aus Beschlußpunkt folgender Massen lautet:
getrennt stehenden Gehöften etc. bestehenden Ortsgemeinden
seien zunächst nur geschlossene Orte zu verpflichten Feuer- 2.) Von der männlichen Bevölkerung der vorbezeichneten Orts
löschrequisiten anzuschaffen. gemeinden ist jedermann, der heimatberechtigt ist, vom 18,

bis zum 40. Jahre verpflichtet, in die Feuerwehr einzutreten.

Über Anregung des Herrn Abgeordneten Dr. Eduard Kopp wird
ferner beschlossen: [13] Über die Frage des Hr. Vorsitzenden: Welche Stellung soll

3 Dokument 5.
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der Kommandant der Feuerwehr zu dem Vorstand der Gemein
de einnehmen?

entspinnt sich die Debatte vorzugsweise über die besondere Stel
lung derselben bei freiwilliger und obligatorischer Feuerwehr.

Kommandant Jergitsch der freiwillig entstandenen Feuerwehr
verweist auf die Bestimmungen der § 7 und 19 der Klagenfurter
Feuerwehrordnung, der zufolge der Feuerwehr Kommandant in
taktischer Beziehung bei Bekämpfung des Feuers unabhängig
vom Gemeinde Vorstande ist4.

Stadtbaumeister Nierensee ist dafür, daß bei obligatorischer Feu
erwehr der Bürgermeister den Kommandanten bestimme.

Vorsitzender spricht sich dahin aus, daß nach Anschauung der
Versammlung die Errichtung des freiwilligen Feuerwehr Korps
begünstigt werden soll, daß jedoch dort, wo solche sich nicht bil
den, die zwangsweise Feuerwehr eingeführt werden soll.

Die freiwillige Feuerwehr stellt ihre Statuten auf, wählt ihren
Kommandanten unter Genehmigung des Bürgermeisters. Die
obligatorische Feuerwehr erhält ihre Statuten und Kommandan
ten von den Bürgermeistern.

Über Antrag mehrerer Vertreter der Assekuranz Gesellschaften
wird an Stelle des Wortes “Bürgermeister“ der Ausdruck
“Gemeinde Vertretung“ zu setzen sein.

3.) Wo eine freiwillige Feuerwehr in genügender Menge gebildet,
stellt sie ihre Statuten auf, wählt ihren Kommandanten und
ihre Chargen. Der gewählte Kommandant sowie die Statuten
unterliegen der Genehmigung der Gemeinde Vertretung.

Da, wo eine freiwillige Feuerwehr nicht zu Stande kommt, ist die

4 §7: “Auf dem Brandplatze ist der Hauptmann in taktischen Anordnungen unab
hängig. Bezüglich des nothwendigen Eingreifens in das vom Feuer ergriffene
oder bedrohte Privateigenthum, ist er an die Zustimmung des Bürgermeisters
oder sonst berufenen politischen Kommissärs gebunden.“ Statut der freiwilligen

Gemeinde zur Errichtung einer solchen verpflichtet. Jeder Hei
matberechtigte ist zum Eintritt verbunden und sind die Eintritts
pflichtigen vom Gemeinde Vorstande zu konskribiren. Die Kon
skribirten wählen ihren Kommandanten und die Chargen und
geben sich ihre Statuten. Kommen diese Wahlen durch das
Widerstreben der Betheiligten nicht zu Stande, so hat die Gemein
de Vertretung den Kommandanten zu ernennen und sind die Sta
tuten durch die Gemeinde Vertretung zu genehmigen.

[14] Die Bezeichnung der Chargen soll in das allgemeine Gesetz
nicht aufgenommen werden.

Innerhalb der Ortsgemeinde ist die Feuerwehr obligatorisch. Es
sei zu gestatten, daß mehrere Gemeinden sich zur Errichtung
einer Feuerwehr vereinigen.

[1 5] Vorsitzender stellt die Frage, wie es mit Gewährung der aus
wärtigen Hilfe stehe?
Steudel ist für die Prämirung der Feuerwehr der Nachbarge
meinden für rasche Hilfeleistungen und für den Ausspruch, daß
Gemeinden berechtigt sind, mit ihrer Feuerwehr den Nachbar-
gemeinden zu Hilfe zu kommen.

Jergitsch: Es ist auszusprechen, daß den Nachbargemeinden
Hilfe gebracht werden muß.

Young für den Passus “mit nächster Umgebung“ und Verpflich
tung der Gemeinde, den Nachbargemeinden Hilfe zu bringen.

Oerte/ und Benisch sind gegen die Prämirung.

Vorsitzender konstatirt, daß nunmehr drei Anträge vorliegen:

1.) Den Nachbargemeinden sei keine Hilfe zu bringen.
2.) Die Gemeinden seien berechtigt Hilfe zu bringen

Feuerwehr zu Klagenfurt..., Klagenfurt 1865; ein Exemplar bei der FF Hamburg. -

Die NÖ FF0 1870 540 ist textlich von diesem Passus abhängig: “Der Hauptmann
ist auf dem Brandplatze in seinen dienstlichen Anordnungen unabhängig, jedoch
ist er für dieselben dem Gemeindevorsteher verantwortlich.“ siehe Dokument 21.
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3.) Die Ortsgemeinden sind verpflichtet, den nächstgelegenen
Nachbargemeinden nach Thunlichkeit Hilfe zu bringen.

Haim: Soweit die Mittel der Gemeinde ausreichen, sollen die
Gemeinden verpflichtet werden, den nächstgelegenen Ortschaf
ten Hilfe zu bringen.

Benisch wünscht eine Begrenzung der Nachbargemeinden.

Beschluß:

4.) “Jede Ortsgemeinde ist verpflichtet, den nächstgelegenen
Nachbargemeinden nach Thunlichkeit Hilfe zu bringen.“

[16] Novach ist dafür, daß “die erweislichen Auslagen“ vergütet
werden sollen.

Jergitsch ist für Aussetzung von Prämien aus Landesmitteln, da
die Gemeinden sich gegenseitig unentgeltlich Hilfe leisten sollen,
zieht jedoch über die Mittheilung des Vorsitzenden, daß die Lan
desfondsmittel dermalen zu sehr in Anspruch genommen sind,
seinen Antrag zurück.

Young: Die wechselseitige Brandschaden Versicherungsanstalt
zalt viele Remunerationen. Würden jedoch alle erweislichen Aus-
lagen vergütet werden, so würden große Kosten daraus erwach
sen (um 20.000 fl.).

Jergitsch: Für die erst erschinene Spritze am Brandplatze wurde 4
fl. gezalt, für die 2. [und 3.1 je 2 fl. und fürjede weitere 1 fl. gewährt.
Die Prämirung ist jedoch interne Gemeindeangelegenheit.

Novach ist für Vergütung der Fuhrlöhne. Die betr. Gemeinde hat
die Vergütung für die erweislichen Auslagen namentlich der
Fuhrlöhne.

Oertel: Für auswärtige Hilfe ist keine Vergütung anzusprechen.

Wird zum Beschluß erhoben.

Die Versammlung spricht den Wunsch aus, bei besonderen
Leistungen soll von Seite des h. Landtages beschlossen wer
den, daß eine besondere Auszeichnung gewährt werden
solle.

[17] Schn[eider]: ist bei Ausbruch einer Feuersbrunst jeder zur Hil
feleistung verpflichtet?

Steudel, Nierensee sind für die Verpflichtung von jedermann zur
Hilfeleistung.

Oertel beantragt die Vergütung für die Wagner- und Schmiede
meister.

[18] “Die Bespannung der Feuerlöschrequisiten wird vergutet.“

[19] Bezüglich der Zehrgelder vermerkt Metz, daß der Mann
schaft nicht erlaubt ist, sich vom Brande zu entfernen; der Provi
antmeister sorgt für die Zehrung und für die Entschädigung an
den ruinirten Kleidungsstücken und führt zu diesem Zweck einen
Mannschaftswagen mit.“

Was sind die Kosten der Gemeinde?

1.) Anschaffung der Feuerlösch Requisiten
2.) Anschaffung der Equipirung
3.) Entschädigung für die Zehrung und die ruinirten Kleidungs

stücke.

Nierensee theilt mit, daß die Feuerwehr von Wien Proviant nicht mit
nimmt, aber immervon den Gemeinden mit Zehrung versehen werde.

Jergitsch theilt mit, daß hiefür die Mannschaftskassen bestehen.

Dokument 7

Der Ausschuß der Freiwilligen Turner-Feuerwehr Baden lädt die
ihr bekannten Feuerwehren Niederösterreichs zum 1. nö. Feuer-
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wehrtag zu Pfingsten 1869 nach Baden ein.

18. März 1869
Handschriftlich bei FF Pottenstein (jetzt LFKDO NÖ), ferner FF Baden (vom

17.3.1869) und Krems (Datum des Poststempels“)

Freiwillige Turner-Feuerwehr zu Baden [Gedruckt; Briefpapierkopf]

Werte Feuerwehr-Genossenl

18.3. 1869

Nachdem auf dem 6. Turntage der Turn-Vereine von Nled. Öst.
Linz und Enns, abgehalten in Wien am 20. Weinmonats 1867
[= 20. 10. 1867] der Antrag des Badener Turnverelnes:

“Es werde mit jedem Gauturntage auch ein Gau Feuerwehr
Tag abgehalten.“

über Erklärung des Vorsitzenden, daß der Antrag in dieser Form
nicht zur Abstimmung gebracht werden könne, zurückgezogen
werden mußte, und auch der Vermittlungs-Antrag Drs. Rosas (Linz)

“der nächste Vorort habe dahin zu werken, daß an
schließend an jeden Turn Tag auch ein Feuerwehr Tag des
Gaubezirkes abgehalten werde.“

abgelehnt worden war, haben mehrere Vertreter von Feuerweh
ren anläßlich des Ödenburger Feuerwehr Festes am 28. Brach-
monats 1868 [= 28. 6. 1868] in einer Tags darauf stattgehabten
Beratung über die bei der Entwickelung der freiw. Feuerwehren
gemachten Warnemungen die Abhaltung regelmässig wieder-
kehrender Feuerwehr Tage besprochen und für deren Durch
führung zu wirken beschlossen. - Eben so ist die Notwendigkeit
von Feuerwehr Tagen gelegentlich der Spritzenprobe der freiw.
Feuerwehr Vöslau, 8. Herbstmonats 1868 [= 8. 9. 1868] in einer

5 Dokument 3.

Besprechung mehrerer Feuerwehr Vertreter mit dem Landtags
Abgeordneten J. H. Steudel über eine Petition sämtlicher Turner
und freiw. Feuerwehren Nied. Öst. an den Hohen n. ö. Landtag
zur Unterstützung des von Steudel und Genossen gestellten
Antrages5 auf:

“Beschluß einer zeitgemässen Feuerlöschordnung für das
ganze Land mit Benützung der neuesten Fortschritte des Feu
erwehrwesens in den vcerschiedenen Ländern.“

neuerdings erörtert und deren baldige Durchführung für sehr
wünschenswert erklärt worden. -

Die Freiwill. Turner-Feuerwehr in Baden hält sich überzeugt, daß
sämtliche Freiw. und Turner-Feuerwehren, die bei allen nachbar
lichen Zusammenkünften ein erfreuliches freundschaftliches Ver
hältnis bekundet und einmüthig der Hebung und Förderung des
Feuerwehr Wesens Rechnung getragen haben, auch fürder von
dem Eifer beseelt sind, der Verbreitung derselben durch Einigkeit
und Ausdauer die Bahn zu ebnen und den Bestand zu sichern.

Die Leitung der Freiw. Turner Feuerwehr in Baden hat daher in
Anbetracht der vorerwähnten Kundgebungen und der erfreu
lichen Erfolge, die dem Feuerwehrwesen aus Feuerwehr Ver
sammlungen und Feuerwehr Tagen in anderen deutschen Län
dern (wir erinnern an Würtemberg, Baden, Rheinlande, Bayern)
erwachsen sind, in ihrer Sitzung vom 12. Frühlingsmonats
[= 12. 3. 1869] beschlossen, einen n. ö. Feuerwehr Tag zu Pfing
sten d. J., d. i. am 16. und 17. Wonnemonats [= 16. und 17. 5. 1869]
einzuleiten. -

Indem wir Euch werte Feuerwehr Genossen, diesen Beschluß
zur Kenntnis bringen, teilen wir Euch zugleich mit, daß Seitens
der Badener Turner Feuerwehre bei den Beratungen - auf Grün
dung eines n. ö. Feuerwehr Verbandes - das Verhältnis der Frei
will. Feuerwehren zu den Versicherungs Gesellschaften - die
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Bekannt sind uns folgende Feuerwehren:Heranziehung dieser zu Leistungen an die Freiwill. Feuerweh
ren6, - die Verbindlichkeit der Freiwill. Feuerwehren zur Errich
tung solcher in ihren Nachbar Orten Bezug habende Anträge
gestellt würden, und daß mit den Anträgen der den Tag beschi
kenden Feuerwehren gewiß viele wichtige Angelegenheiten
einer fördernden Besprechung zu unterziehen kämen. - Auch
gedenken wir eine Übung unserer Mannschaft mit dem Tage
zu verbinden. -

Es ergeht daher an Euch werthe Feuerwehr Genossen die
freundliche Einladung zur Teilname an dem am 16. und 17.
Wonnemonats d. J. in Baden abzuhaltenden n. ö. Feuerwehr
Tage und bitten wir Euch dringend, uns Euere Zustimmung
wegen Kürze der Zeit7 in Bälde d. i. längstens innerhalb 8 Tagen
mitzutheilen. -

Alle auf das Fest und den Tag Bezug habenden näheren Bestim
mungen werden wir Euch rechtzeitig bekannt geben. - Wir fügen
zum Schlusse ein Verzeichnis sämtlicher uns bekannter Freiw.
Feuerwehren bei und ersuchen Euch, falls Euch außer diesen
noch welche bekannt sein sollten, uns davon Mittheilung zu
machen, damit unliebsames Übersehen vermieden werden kann. -

Sämtliche Zuschriften in dieser Angelegenheit wollet richten: “an
die Freiwillige Turner Feuen,vehr in Baden“ mit dem Zusatze in
“Vororts-Angelegenheiten “. -

Mit Gruß und Handschlag

für die Leitung der Freiwilligen Turner Feuerwehre in Baden

der Ausschuß

Heinrich Gierth, Hauptmann
A. Prix, Schriftführer

Mödling, Leobersdorf, Wr. Neustadt, Neunkirchen, Krems, St.
Pölten, Penzing, Vöslau, Ebenfurth, Traiskirchen, Gloggnitz, Sim
mering, Groß-Enzersdorf, Korneuburg, MeIk, Pottenstein, Pot
tendorf, Eggendorf, Langenlois.

Dokument 8

Der Wiener Baudirektor Rudolf Niernsee zum Vorschlag des Dr.
Josef Neumann, im Kronland Niederösterreich einen Bauinge
nieur anzustellen, der auf brandsicheres Bauen achtet. Er geißelt
die schlechte Situation des vorbeugenden und des abwehrenden
Brandschutzes rund um Wien.

NO LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 4.

[. .

[1] Wünschenswerth, ja dringend gebothen wäre, daß von Seite
der Staatsverwaltung das technische Personale bei den poli
tischen Behörden (Bezirksämtern etc.) in der Art vermehrt würde,
damit dasselbe im Stande wäre, bei allen Neubauten in den Ort
schaften ihre Aufmerksamkeit einer gründlichen Prüfung der
Bauordnung, dann der Situirung des Baues mit Rücksicht auf die
allfälligen Baulinie, Niveau, Communikationen zu widmen, und
auch während des Baues eine Controlle auszuüben.

Die Bauordnung hat in vorwiegender Weise den Zweck, die Feu
ersicherheit der Gebäude zu vergrößern, das heißt die Möglich
keit der Übertragung eines ausgebrochenen Feuers von einem
Gebäudetheil auf den anderen, oder von einem Hause auf die
Nachbarhäuser, also die Fortpflanzung der Feuerbrunst zu ver

21. April 1869

6 Dokument 10, Antrag vi.
7 zusatz in Krems: “und bei dem umstande, ais bereits die große Mehrheit Aiier

n.ö. Feuerwehren ihre zustimmung eingesendet haben“.
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ringern; darum Ziegeldächer, darum Brandmauern, darum mög
lichst Isolirung von Scheuern usw.

[2] Aber wie weit reicht menschliche Kraft und Voraussicht
gegen das entfesselte Element? Wenn ein Haus, eine Scheuer
durch Blitzschlag, durch Unvorsichtigkeit, durch eine böswillige
Hand während eines starken Windes in Brand geräth und das
Flugfeuer hunderte von Klaftern weit auf andere Objecte gewor
fen wird, soll es da genügen, wenn die Häuser, wie der Herr
Antragsteller auf der 7ten und 8ten Seite ausführt, wohl isolirt
gestellt, jedoch mit Schindeln gedeckt werden?

In Märkten und in Dörfern mit Kirchen bilden letztere die natür
lichen Zentralpunkte, um welche sich in der Regel Pfarrhof, Schu
le, die Häuser für die Zusammenkünfte der Ortsbewohner, für
den Handel und die Gewerbe enger zusammengruppieren, und
hier werden zur Erhöhung der Feuersicherheit hauptsächlich
zwei Faktoren maßgebend sein;

a) gute feuersichere Bauart
b) gute Feuerwehren.

[3] In beiden Beziehungen müssen hauptsächlich die Gemeinde-
vertretungen dahin wirken, daß die bestehenden Gesetze befolgt
werden, aber leider thun dieselben in der Regel sehr wenig;
Beweis hiefür der meistens elende Zustand der Löschrequisiten.
Wenn ein Feuer in einer Ortschaft ausbricht,

so mangelt sehr oft gleich zu Anfang der Schlüssel zum Feuer
löschrequisiten-Depot;
dann mangelt die Bespannung, weil Niemand seine Pferde her
geben will,
an Ort und Stelle selbst mangelt die Bedienungsmannschaft für
die Spritzen, endlich das Wasser.

[4] Es ist wirklich unglaublich, welche Sorglosigkeit, welche
Unordnung, welche Nachlässigkeit und welche Apathie in den
meisten Ortschaften bei den Bewohnern herrscht, die nur auf
Rettung ihrer eigenen Habseligkeiten bedacht sind oder dem

Feuer unthätig zusehen, anstatt helfend zur Dämpfung des Bran
des mitzuwirken.

In mehreren Ortschaften im Marchfelde ist es nicht einmal, son
dern oft vorgekommen, daß bei großen Feuern den von Wien
zu Hilfe geeilten Löschtrains von den Bewohnern jede Unterstüt
zung durch Zubringen von Wasser, durch Bedienen der Spritzen,
selbst in drohender Weise versagt wurde; es ist sogar so weit
gekommen, daß Assekuranz-Gesellschaften in vielen Ortschaf
ten des Marchfeldes gar keine Versicherung gegen Brandscha
den mehr übernehmen wollten.

[5] Einige Mahle hatten wohl einzelne Gemeinden den Plan, frei
willige Feuerwehren aufzustellen; es wurden von der Wiener
Feuerwehr über Ersuchen lnstructoren zur Einexerzirung der
Leute dieser projektirten freiwilligen Feuerwehren entsendet,
aber stets ohne Erfolg; die Leute sind durch einige Tage zum
Exerzieren gekommen und dann ausgeblieben.

[6] Die Bewohner des flachen Land entbehren in der großen
Masse alles Gemeinsinnes und sind so indolent und selbstsüch
tig, daß aus ihrem freien Willen keine Verbesserung dieser kläg
lichen Zustände zu erwarten steht; nur wenn es gelingt, durch
Gesetze und Strafen die Gemeinden zur Herstellung eines obli
gatorischen Feuerwehrdienstes, woran alle tauglichen Bewohner
abwechselnd theilzunehmen haben, und zur Anschaffung von
guten Feuerspritzem zu bringen; wenn in ungleichmäßigen Zeit-
abschnitten behördliche Revisionen der Löschrequisiten stattfin
den und die Gemeindevorstände zur Verantwortung und Strafe
gezogen werden, wenn Unordnungen entdeckt werden; - ist es
vielleicht möglich, die sämmtllchen Gemeindeangehörigen nach
und nach an eine Organisation des Löschdienstes zu gewöhnen,
damit im Nothfalle die Gefahr durch ein gemeinsames geordne
tes Handeln bekämpft wird.

ad 3.

[7] Der Herr Antragsteller sagt, daß in fast allen Orten des
Kronlandes die Baulichkeiten des Landmannes (besonders seine
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Wohnhäuser) in einem traurigen Zustande seien, daß Unord
nung und Unsauberkeit herrsche.

In was liegt aber die hauptsächlichste Ursache dieser Übelstände?
In den Menschen selbst, ihrer geringen Bildung, ihrem Mangel an
Reinlichkeitsgefühl; - Leute, die sich selbst kaum waschen, nie
baden, also die Pflege ihres Körpers vernachlässigen, wie viel weni
ger Sinn haben diese für die Pflege ihrer Wohnungen, ihrer Häuser?

Nicht die unsaubere Wohnung treibt sie ins Wirthshaus, sondern
die Vergnügungssucht im rohen Sinne, und die dadurch erzeug
te Liederlichkeit und Armuth läßt ihm seine Person, seine Beklei
dung, seine Wohnung vernachlässigen; - man baue ihm heute ein
bequemes Haus, richte es reinlich ein und lasse ihn darin wohnen;
- er fühlt sich unbehaglich, er vernachlässiget das schöne Haus
gerade so, wie das früher schlechte, Schmutz und Unreinlichkeit
werden auch dieses schöne Haus bald verderben und ungesund
machen; - kann dieser Jahrhunderte dauernden Verkommenheit
von einer einzigen Gesellschaft, einem Vereine, dem nur diskre
tionäre Mittel zur Verfügung stehen, abgeholfen werden?

[8] Wenn ein Fluß sich selbst überlassen bleibt, so verwildert er,
eben so ein edler Obstbaum; - diese Verwilderung liegt in der
Natur und schreitet immer vorwärts, wenn nicht durch die ent
sprechenden Mittel vorgebeugt, wenn nicht die stets pflegende
und abwehrende Hand thätig ist; ebenso der Mensch, wenn er sich
selbst seinen bösen Eigenschaften überlassen bleibt, wenn nicht
für Bildung seines Geistes, für Veredlung seines Charakters gesorgt
wird; also die Verwilderung macht sich ganz von selbst, die Kultur
aber nicht; - jahrelange Mühen, Arbeiten und große Geldopfer
sind erforderlich, um einen verwilderten Strom zu reguliren, und
noch mehr Zeit wird es erfordern und Mühe wird es machen und
alle Kräfte und Hilfsmittel, welche die Gesammtheit (der Staat, das
Land und die autonomen Gemeinden) besitzt, werden nothwen
dig sein, um eine große Masse der Bevölkerung aus dem Zustan
de der Verkommenheit, der Stagnation herauszureißen und durch

8 Die höhere Bau- und Wohnkuitur in Oberösterreich komme aus der höheren Bii
dung der dortigen Bauern, deren söhne auch bereits Mitteischuien besuchten.

den Einfluß der Kirchen, der Schulen, der Behörden und Gemein
den geistig und sittlich zu bilden, den Charakter zu veredeln; dann
wird sich das Gefühl der Gemeinsamkeit, das Bedürfniß eines
geordneten Familienlebens und damit auch das Bedürfniß einer
besseren Behausung von selbst ergeben.

Aber so lange unter einem großen Theile der Landbewohner die
Rohheit vorwaltet, welche sich in der traurigen Thatsache zeigt,
daß sich die Gesellschaft nur im Wirthshause findet, um sich zu
betrinken und dann zu raufen, so lange werden sich die socialen
Zustände des Landvolkes nicht bessern und so lange wird die
bloße Ermahnung, der Rath des Einzelnen nichts ausrichten.

[9] Also man trage in erster Reihe für die Schulbildung der Landbe
völkerung [Sorge], und nachdem ein alter Baum nicht zu biegen ist,
so erziehe man die Jugend, und indem man das Schulwesen verbes
sert, demselben seine vollkommene Aufmerksamkeit zuwendet; -

weil aber dieser Weg etwas weit und langwierig ist, so lasse man auch
ein bischen Zwang mit unterlaufen, einen Zwang, den man Gesetz
nennt und der dahin geht, den Landbewohner zu bemüssigen, bei
dem Baue seiner Gebäude gewisse Normen zu beobachten, die
sowohl für die Gesammtheit, als auch für seine Person nutzbringend
sind; - die Handhabung dieser Gesetze wird Sache der Behörden und
der autonomen Gemeinden sein, und besonders letzterer, wenn die
Repräsentanten derselben die geeigneten Männer sind,- sind berufen,
das ländliche Bauwesen durch das eigene Beispiel und durch zweck
mäßige Anordnungen innerhalb ihres Wirkungskreises zu verbessern.

[10] Der Unterzeichnete ist der Ansicht, daß die im höchsten Grade
selbstsüchtigen Landbewohner auf ein bloßes Zureden und Rathen
gar nichts geben und daß sie sich um so weniger entschließen wer
den, Häuser, in denen sie vielleicht von Kindheit an lebten, aufzu

9 Niernsee ist skeptisch, daß sich die Bauern von einem ingenieur etwas sagen
iassen.
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[.1

Wien am 21. April 1869

Niernsee
Stadtbaudirektor

Dokument 9

kommenen Mittheilungen des “Fünfer-Ausschusses“ der hiesi
gen freiw. Turner-Feuerwehr, daß die Bevölkerung Badens
wärmsten Antheil an der Durchführung des ersten n.-österr.
Feuerwehrtages nimmt, und daß bereits thätiges Eingreifen
unserer Bürgerschaft - der unermüdliche Wohnungs-Ausschuß
an der Spitze - an stelle ungerechtfertigter Bedenklichkeiten
getreten ist.

Zum erste Male seit dem Bestande unserer freiwilligen Turner-
Feuerwehr sehen wir dieselbe vom Bürgerstande, sowie von den
Spitzen der Communal-Vertretungen kräftig unterstützt; allent
halben wird dem “Fünfer-Ausschusse“ fördernd unter die Arme
gegriffen, kurz es weht ein frischer, fröhlicher Zug des Verständ
nisses in unseren Mauern, und jeder unserer wackeren Feuer
wehrmänner wird nun wohl mit Genugthuung sehen, daß seine
Opfer an Zeit und Mühe, dem allgemeinen Besten dargebracht
- auch verstanden und gewürdigt werden.

Solch erfreulichen Umschwung bewirkte wohl vor Allem unser
Herr Bürgermeister Wilhelm Germer, als anerkannter Freund
unserer freiwilligen Turner-Feuerwehre, so wie der gesammte
Gemeinde-Ausschuß, welcher, wie wir bereits meldeten, in
zuvorkommendster richtiger Würdigung der Bedeutung des
ersten n. -österr. Feuerwehrtages beschloß:

1. in corpore die versammelten Feuerwehren im städtischen
Redoutensaale zu empfangen und zu begrüßen;

2. den städt. Redouten-Saal für beide Feiertage der Feuerwehr
zur Verfügung zu stellen;

3. Sonntag den 16. Mai im Parke bei voller Beleuchtung eine
9. Mai 1869 Abend-Musik abzuhalten und

4. den Redoutensaal, sowie den Park-Eingang festlich dekori
ren zu lassen.

Auch Herr Joh. Schimmer, Bürgermeister von Weikersdorf, als
der zweiten Gemeinde im Wirkungskreise unserer freiwilligen

geben und neue Häuser an anderen Orten bloß darum zu erbauen,
weil ihnen ein sachkundiger Ingenieur sagt, daß die alten Gebäude
unreinlich, düster, ungesund etc. seien und daß der Ort, den er
ihnen zum Neubau anräth, in sanitärer Beziehung besser sei.

[11] Aus allem Verhergesagten glaubt der Unterzeichnete den
Beweis ableiten zu können, daß viel tiefere und weitreichendere
Ursachen zur Erklärung der schlechten Bauart auf dem Lande
vorliegen, und daß die Hilfe in ganz anderen Mitteln gesucht
werden muß, als in der Anstellung nur eines Technikers, welcher
zur Bewältigung auch nur eines kleinen Theiles des vorliegenden
Materiales ungenügend ist und dessen Rath in den meisten Fäl
len nicht gesucht und nicht beachtet werden wird.

Der “Badener Bote“ spricht von wohlwollender Aufnahme des
Feuerwehrtages durch die Gemeindevertretungen von Baden
und Weikersdorf sowie durch die Bevölkerung. Erstmals werde
die Turnerfeuerwehr kräftig unterstützt.

Badener Bote Nr. 15 vom 9. Mai 1869, Baden, Stadtarchiv.

Mit großer Befriedigung konstatiren wir, nach den uns zuge-

10 Auf 5eite 1 ein Aufruf “An die Bewohner von Baden und weikersdorf“ mit der
Bitte, “den eintreffenden Feuerwehrgästen freundlichen Empfang und gasth
che Beherbergung zu gewähren“. Der feuerwehrtag “erfreut sich hiebei des

anerkennenden wohiwowens und der schätzenswerthen unterstützung der geehr
ten vertretungen der beiden Gemeinden des Curortes.“ Ebd. eine erste Liste der
“Feuerwehr-Freunde, welche Quartiere zur Verfügung gestellt haben“.
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Feuerwehre, sowie der Gemeindeausschuß daselbst schließt sich
der Communal-Vertretung Badens beim festlichen Empfange an.

Durch die unermüdliche Thätigkeit des “Wohnungs-Ausschusses“
wird auch die brennende Frage der Einquartierung einer befrie
digenden Lösung zugeführt werden, kurz

Tausend fleiß‘ge Hände regen,
Helfen sich in munterm Bund.“11

Feuerwehrgruß.
Hoch, Feuerwehr! und nehmt die Hand

Zum Gruß hier, all‘ zusammen!
Dämpft wacker jeden bösen Brand,

Doch - schürt des Geistes Flammen!“

Baden, Pfingstsonntag 1869 Hermann Rollet.

Ordnung:

Dokument 10

Das gedruckte “Fest-Blatt“ für den 1. n. ö. Feuerwehrtag in
Baden.

Vor 13. Mai 1869

“Fest-Blatt“: Beilage zum Badener Boten vom 16. Mai 1869. Gedruckt auf zeit

genössischem zeitungspapier. 33,8 x 25,7 cm. Am unteren Rand der Rückseite

“Druck v. J. Grätz. Baden.“ Exemplare in Baden, ArchivFF und FF Pottenstein, jetzt

LFKDO NÖ. Faksimile in diesem Buch, oben, 5eite 3D.

“Ordnung“: Auszug aus dem “Fest-Blatt“, offensichtlich als Programm und offizi

elle Tagesordnung für die teilnehmenden Abgeordneten gedacht. Es fehlen der

“Feuerwehrgruß“, die “Fest-Notizen“, die “charade“ und der “Fremdenführer“.

Vollständiges Exemplar in Baden, Archiv FF und FF Pottenstein, jetzt LFKOO NÖ. Auf

der Rückseite des Pottensteiner Exemplars vollständiger Postrundstempel

“LEOBERSDORF 13/5/69“. Teile des Postrundstempels “STEiN“.

Fest-Blatt

zum ersten n.-österr. Feuerwehrtag zu Baden,
am 16. u. 17. Mai (Pfingsten) 1869.

(Beilage zum “Badener Bote“.)

11 Es folgt das “endgiltige Festprogramm“.

Erster Tag (16. Mai).

Vormittags: Empfang der mittels Bahn ankommenden Feuerweh
ren von Seite des Fünfer- und Wohnungsausschusses.
Von halb 12 bis 12 Uhr: Im städtischen Redouten-Saale Empfang
der eintreffenden Ehrengäste (Landtags- und Landesausschußmit
glieder, Vertreter der Kommune Wien u. der dortigen Feuerwehr,
Bürgermeister und Gemeindevertretung von Weikersdorf) durch
den Bürgermeister u. die Gemeindevertretung der Stadt Baden.
Um halb 12 Uhr: Festzug sämmtlicher Feuerwehren in die Stadt
u. z. durch die Neugasse, Freiung-, Wassergasse, über den
Hauptplatz, durch die Theresiengasse und Franzensstraße in den
städt. Redoutensaal; daselbst Begrüßung seitens der Stadtvor
stände u. Gemeindeausschüsse von Baden u. Weikersdort u. der
geladenen Ehren-Gäste, Zuweisung in die Quartiere.
Nachmittags, halb 4 Uhr: Oeffentliche Uebung der Badener
freiw. Turnerfeuerwehr am Schulhause (Kirchenplatz).
Abends von 7 bis 9 Uhr: Parkfest. Nach demselben gesellige
Zusammenkunft im Redoutensaale, woran die Einwohnerschaft
der beiden Gemeinden mit ihren Familien u. Feuerwehrgästen,
sowie die Ehrengäste Theil nehmen werden.

Zweiter Tag (Montag den 17. Mai).

Morgens: Tag-Reveille, ausgeführt von der Blechharmonie des
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Badener Turnvereines, Morgen-Spaziergang.
Vormittags, 9 Uhr: Beginn der Berathungen der Abgeordneten
im städt. Redoutensaalet2. Die Berathungen sind öffentlich. Die
Ehrengäste nehmen an denselben Theil.
Nachmittags: wenn nöthig, Fortsetzung der Berathungen; spä
ter Ausmarsch zur Bahn.

Tagesordnung für die Berathungen:

Mittheilung der Beschlüsse des h. n.-ö. Landtags vom 3. October
1868, eine n.-österr. Feuerwehrordnung betreffend (Antrag
Steudel‘s) u. Besprechung darüber.

Antrag der Turnerfeuerwehr zu Wr. -Neustadt:
Der erste n.-österr. Feuerwehrtag beschließt:
Die freiwilligen Feuerwehren von Niederösterreich vereinigen
sich zu einem Verbande unter dem Namen: “Verband der frei
willigen Feuerwehren von Niederösterreich,“

Antrag der Turner-Feuerwehr von Krems (Dr. Stingel):
Die erste Versammlung der freiwilligen Feuerwehren Nieder-
Oesterreichs beschließt:

1. Der Verband der Turnvereine u. freiwilligen Feuerwehren
Niederösterreichs ist ein einheitlicher.

2. Der Bestand eines einheitlichen Verbandes hat eine aus
drückliche Bestimmung der Verbandssatzungen der Turn
vereine Niederösterreichs zu bilden.

3. Die dem Turnverbande Niederösterreichs bisher nicht angehöri
gen freiwilligen Feuerwehren sind zum Beitritt einzuladen.

12 Im Rundschreiben um den 24.4.1869 und in den Inseraten in den deutschen
Blättern wurde noch der (denn viel zu kleine) Rathaussaal angegeben.

4. Der Turnverein Baden als Turnerfeuerwehr ist mit der Aus
führung dieser Beschlüsse dahin zu betrauen, daß:

a) der Vorort Wien die Einberufung des VII. Turntages für das
Jahr 1869 beschleunige;

b) daß der Vorort die beitrittbereiten freiw. Feuerwehren zum
Erscheinen durch je 1 Abgeordneten auf diesem Turn- und
Feuerwehrtag lade u. daß

c) auf diesem Turn- und Feuerwehrtage, unbeschadet des
Rechtes der Antragstellung seitens jeder Verbandsfeuer
wehr oder deren Abgeordneten, die Beschlüsse und spruch-
reifen Vorlagen der 1. Feuerwehrversammlung in Form v.
Anträgen Gegenstände der Tagesordnung bilden.

IV.

Antrag der Turnerfeuerwehr Wr.-Neustadt (Dr. Wedl):
Der 1. n.-österr. Feuerwehrtag beschließt:
Es sei von sämmtl. freiwilligen Feuerwehren Niederösterreichs eine
Petition an den hohen n.-österr. Landtag zu richten - behufs Grün
dung einer Kasse zur Unterstützung verunglückter Feuerwehr
männer u. deren Hinterbliebenen, sowie zur Förderung des Feuer
löschwesens überhaupt, nach dem Muster der in Würtemberg
bestehenden Landes-Centralkasse, wo die Gebäudeversicherungs
gesellschaften 1 Perzent, die Mobiliarversicherungsgesellschaften
1/2 % ihrer Brutto-Einnahme Statutengemäß alljährlich in die Lan
des-Centralkasse beitragen, u. eine aus 6 Vertretern der Feuer-
wehren und 6 Vertretern der Versicherungsgesellschaften unter
dem Vorsitze des Ministers des Innern gebildete Kommission die
Kasse verwaltet u. über die Verwendung der Mittel beschließt.

V.

Antrag der freiwilligen Turner-Feuerwehr Baden:

Es sei von sämmtlichen freiwilligen Feuerwehren Niederöster
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reichs an den h. n,-österr. Landtag eine Petition zu richten,
betreffend die Einführung gleicher Schraubengewinde an den
Schlauchverbindungen u. Feuerspritzen.

VI.

Antrag der freiwilligen Turnerfeuerwehr Baden:

Die freiw. Turnerfeuerwehren haben zu wirken, daß auf gesetz
lichem Wege die Beitragspflicht der Versicherungsgesellschaften
zu den Löschkosten geregelt werde.

Fest-Notizen:

Fest-Ausschuß. Die Leitung der freiw. Turner-Feuerwehr in Baden
hat zur Durchführung des Feuerwehrtages einen “Fünfer-Aus
schuß“ gebildet; derselbe besteht aus den Herren Hauptmann H.
Gierth, Schriftführer A. Prix, Steiger-Rottenführer A. Hellpapp (Turn
lehrer), Zeugmeister R. Eiermann und Löschmann A. Eiermann.
Der “Wohnungsausschuß“ besteht aus den Herren i. Hauer, J.
Hofmann, A. Kritsch, A. Otto, J. Schütz, L. Schwarz u. A. Waber
(Sprecher-Stellvertreter).
Die Mitglieder beider Ausschüsse ertheilen Auskünfte jeder Art und
tragen zur Erkennung als Abzeichen eine rothweiße Armbinde.

Die Feuerwehrübung der Badener Feuerwehr-Mannschaft fin
det Sonntag, Nachmittags 1/2 4 Uhr, am Kommunal-Schulhau
se, hinter der Pfarrkirche, statt. Die Feuerwehrmänner versam
meln sich nach Tisch am Hauptplatz vor Gehring‘s Kaffeehaus
und marschieren um 3 Uhr nach erfolgtem Allarm zum Uebungs
platz ab.
Nach der Uebung, von 5 bis 7 Uhr, ist der Sommer-Turnplatz im
städtischen Parke (hinter der Arena) zum Besuche geöffnet.

Die Abgeordneten und Vertreter der geladenen Feuerwehren
kommen um 5 Uhr in der Turnkneipe, Gasthof “zum goldenen
Hirschen“ am Hauptplatze, zu einer Vorberathung zusammen1 3~

13 5ie fand dann im “Adier-Saaie“, Rathausgasse 11, statt.

Parkmusik findet Sonntag Abends von halb 8 bis 9 Uhr, statt.
Wir verweisen hierüber auf die Festordnung auf der ersten Seite.
Die P.T. Bewohner von Baden und Weikersdorf sind mit ihren
Familien zur geselligen Unterhaltung Abends im Redoutensaa
le von dem Festausschusse höflichst eingeladen.

Der Weckruf wird Montag, 6 Uhr, ertönen und treffen die Feu
erwehrgäste bis 7 Uhr in Gehring‘s Kaffeehaus zusammen, von
wo aus Spaziergänge und Exkursionen in die Umgebung Badens
stattfinden.

Beratungen. Die Abgeordneten sammeln sich um 1/2 9 Uhr,
ebenfalls in Gehring‘s Kaffeehaus und begeben sich um 3/4 9
Uhr in den Redoutensaal, wo die Berathungen öffentlich abge
halten werden.

Briefe und Telegramme gelangen in Gehring‘s Kaffeehaus,
woselbst auch Auskünfte bereitwilligst ertheilt werden.

Badepreis-Ermäßigung. Der Pächter der Schwimmschule im
Doblhoff-Garten, Hr. Hr. Lindenberg, gewährt den Feuerwehr
männern 50 % Nachlaß; ein Bade kostet somit 15 kr[euzer].

Der Ausmarsch erfolgt Montag, Abends 6 Uhr, vom Hauptplatz
aus zum Bahnhof.

Charade (3 Sylben)14

Man kann wohl nicht entbehren
Der Sylben erstes Paar,
Doch muß man oft sich wehren,
Erscheint es als Gefahr.

Als Waffe dient die Dritte
Und Helfer in der Noth,
o hemmt es oft die Schritte
Des Feindes, der uns droht.

14 Auflösung: Feu-er-wehr.
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Des Ganzen Hochverehrung
ist ein verdientes Loos,
Des ersten Paar‘s Verheerung
Wär‘ ohne ihm sehr groß.

R r.

Feuerwehren in Pest und Preßburg mit dem Ersuchen verstän
digt, sich an den ausgesprochenen Bestrebungen zu betheiligen.

Dokument 12

[...]15

Dokument 11

Bericht über die Teilnahme der Feuerwehr Ödenburg/Sopron am
1. nö. Feuerwehrtag in Baden.

ÖFZ 6-1870-lSf.

16. Mai 1869

Die Theilnahme am niederösterreichischen Feuerwehrtage in Baden
am 16. und 17. Mai; der Commandant der Feuerwehr und dessen
Stellvertreter waren als Abgeordnete zu den Berathungen vom Ver
ein entsendet, während sich im Ganzen circa 60 Mitglieder der Feu
erwehr mit der Vereinskapelle am Festzug betheiligten, durch hef
tigen, andauernden Regen wurde das Fest derart beeinträchtigt,
daß viele Theilnehmer am 1. Tage nach Hause zurückkehrten.

Die Verhandlungen in Baden gaben Veranlassung, daß über
Antrag des Feuerwehrcomitös der Vereinsausschuß die schon
früher beabsichtigte Eingabe an das hohe Ministerium einsand
te und in derselben insbesondere folgende Punkte hervorhob:

a. Möglichst allgemeine Einführung freiwilliger Feuerwehren.
b. Herstellung eines Feuerwehrverbandes in Ungarn.
c. Verpflichtung der Assecuranzgesellschaften zur Beitragslei
stung für Feuerwehrzwecke; und
d. möglichste Verbreitung des Versicherungswesens. Von dem
Einsender dieser Eingabe an das hohe Ministerium wurden die

15 Es folgen im Kleindruck Listen der Badener Schwefelbäder, der schwefeifreien
Bäder sowie von 20 Badener Gasthöfen, Restaurationen und Kaffeehäusern.

Fahnen führer August Schwappach berichtet über die Teilnahme
einer Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Preßburg am 1. nö.
Feuerwehrtag in Baden.

16. Mai 1869
Geschichte der Fahne der preßb. freiwill. Feuerwehr, gesamme/t & verfaßt von Aug.

schwappach, Fahnenführer. Handschrift im Archiv der Freiwilligen Feuerwehr Prell

burg/Bratislava, Archiv, Seiten 6 und 7.

Am 16. und 17. Mai 1869 hatte die in Baden bei Wien bestehende
freiwillige Feuerwehr behufs Gründung eines niederösterr. Feuer
wehrverbandes 24 Vereine berufen um hierüber zu beratschlagen.

Da sie auch auswärtige Feuerwehren einlud und über spezielle
Anfragen des Herrn Hauptmann Ferd. Martinengo diese Einla
dung wiederholte, so wurde vom Commando beschlossen von
dieser Einladung Gebrauch zu machen um die Feuerwehren und
ihre Einrichtung kennen zu lernen. Den Verein vertraten die Her
ren: Hauptmann Ferdinand Martinengo, Schriftführer Dr. A.
Dauscher, Christ. Falb, Georg Fink, Michl Gubini, Heinrich Hofer,
Franz Posta, Johann Seydl, Carl Stern, Carl Weinstabl jun.

Bei der Ankunft von den Gastgebern freundlichst empfangen
und mit begeisternden Hoch und Eljens begrüßt wurden die Her
ren in die festlich geschmückte Stadt geleitet.

Bei dem Festzuge betheiligten sich sämmtliche Vereine worauf
dann ein Festbankett stattfand.

Gegen 1/2 9 Uhr versammelten sich die Mehrzahl im Redou
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tensaale, wo ein Tanzkränzchen stattfand und gelegentlich
Herr Hpt. Martinengo zwei Toaste auf die Badner Bürger
schaft und das brüderliche Zusammenwirken der Feuerweh
ren ausbrachte.

Indem die Herren in einem Plakate im Namen der Preßburger
Feuerwehr der Bevölkerung und Feuerwehr Badens den Dank
abstatteten und die Hoffnung ausdrückten, sie auch in Preßburg
einmal begrüßen zu können verabschiedeten sie sich und traten
ihre Rückreise an.

Über das rein Technische berichtete Herr Hauptmann Martinen
go in der Ausschuß-Sitzung und wurde bemerkt daß unsere Aus
rüstung die vollständige und beste war.

Dokument 13

Bericht der Wiener Tageszeitungen “Fremden-Blatt“ (Abend
Blatt) und “Neues Wiener Tagblatt“ über den 1. nö. Feuerwehr-
tag in Baden am 16. und 17. Mai 1869.

18. Mai 1869

Universitätsbibhothek Wien, Mikrofilme. Die Neue Freie Presse, Abendbiatt brach

te diesen Bericht etwas gestrafft, die amtliche Wiener Zeitung erwähnte das Ereig

nis nicht.

Der erste niederösterreichische Feuerwehrtag hat vorgestern in
Baden stattgefunden. Der Vormittag des Pfingstonntags war
zum Empfang der Gäste bestimmt. Die freundliche Stadt bot des
halb schon vom frühen Morgen an ein festliches Bild, alle Straßen
und Gassen waren mit Menschenmassen angefüllt und war das
Gewoge besonders am Bahnhofe, wo mit jedem Zuge Deputa
tionen der erwarteten Gäste anlangten, ein starkes.

halbes Tausend Theilnehmer), mit Fahnen und Standarten und drei
Musikkapellen, vom Bahnhofe durch die Neugasse gegen den
Hauptplatz. Den Zug selbst eröffnete der BadnerTurnverein, an den
sich die Repräsentanten der Feuerwehren von Niederösterreich,
Linz, Graz, Salzburg, Klagenfurt16, ferners von 23 anderen Provinz-
Vereinen und sogar eine Deputation aus Reichenberg anschlossen.
Freudige Hochrufe und Eljens tönten aus der dicht gedrängten
Menge und aus den mit Fahnen und Guirlanden reich geschmück
ten Fenstern. Im städtischen Redoutensaal begrüßte der Bürger
meister die Gäste in einer herzlichen Ansprache, worauf diese von
dem Wohnungskomitö in ihre Standquartiere geleitet wurden.

Die für 4 Uhr Nachmittags anberaumt gewesene “Feuerwehr-
Uebung“ mußte des heftigen Regens wegen, der eben auf Mei
len im UmkreiseAlles zu Wasser machte, unterbleiben. Dafür
begannen die Berathungen im Redoutensaale früher als zur pro
jektirten Stunde17 und einigte man sich von den gestellten Anträ
gen zu folgendem Beschlusse:

Der Verband der Turnvereine und freiwilligen Feuerwehren sei
ein einheitlicher;
ferners, daß von sämmtlichen freiwilligen Feuerwehren Niederöster
reichs eine Petition an den niederösterreichischen Landtag zu rich
ten sei behufs Gründung einer Kasse zur Unterstützung verun
glückter Feuerwehrmänner und deren Hinterbliebenen, wozu die
Gebäuderversicherungs-Anstalten ein Perzent, die Mobiliarversiche
rungs-Gesellschaften 1/2 Perzent ihrer Bruttoeinnahme statuten-
gemäß alljährlich in die Landes-Centralkasse beizutragen, eine aus
sechs Vertretern der Versicherungsgesellschaften unter dem Vor-
sitze des Ministers des Innern gebildete Kommission die Kasse zu ver
walten und über die Verwendung der Mittel zu beschließen hätte.

Endlich sollen die freiwilligen Turnerfeuerwehren dahin wirken,
daß auf gesetzlichem Wege die Beitragspflicht der Versiche
rungs-Gesellschaften zu den Löschkosten geregelt werde.18

Präzise um halb 12 Uhr Mittags bewegte sich der Zug (mehr als ein

16 Hafferi, Hueber und Harter, Wiffort und iergitsch. Die Verteter von Preßburg
und Ödenburg wurden nicht genannt.

17 unkiar. sonntag nachmittag regnete es, die Beratungen im Redoutensaai fan-

den am Pringstmontag statt.
18 Diese Formuherung der Beschiüsse (von “Der verband ... “ bis “... geregelt

werden“) findet sich auch in ÖFZ 9-1 869-32 und im Badener Boten Nr. 21 vom
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Dokument 14

Die Lokalzeitung“ Badener Bote“ berichtet über den 1. nö. Feu
erwehrtag. Der Fünfer-Ausschuß dankt der Bevölkerung von
Baden.

Badener Bote, Nr. 21 vom 23. Mai 1869 lT. Stadtarchiv Baden.

Der erste nied. -österr. Feuen,vehrtag in Baden.

Vom herrlichsten Wetter begünstigt, fand am Pfingstsonntag der
Einzug der geladenen Feuerwehrmänner (circa 300 Mann) statt.
Die meisten Häuser und Gassen, durch welche sich der Zug
bewegte, waren mit Fahnen, Blumen und Turner-Embiemen
geschmückt. Eine große Menschenmenge begleitete den Fest
zug und wurden die schmucken Feuerwehrmänner mit enthu
siastischen Hochrufen empfangen, die sie mit freudigem “Gut
Heil!“ erwiederten.

Im Redoutensaale wurden die fremden Gäste von den Gemein
derepräsentanzen von Baden und Weikersdorf empfangen und
begrüßte dieselben unser Herr Bürgermeister Wilhelm Germer in
herzlicher Weise; nach diesem nahm [...] Freiherrv. Dobihoff, als
Sprecher des hiesigen Feuerwehrvereins, das Wort, um die
Repräsentanten der Feuerwehren willkommen zu heißen und
gedachte Sr. Exzellenz in wenigen Worten der Bedeutung des
ersten n. ö. Feuerwehrtages. An dem Empfange nahmen auch
als Ehrengäste die Herren Landtagsabgeordneten Steudel und
Schilcher, der Bürgermeister-Stellvertreter Hr. Kuhn von Wien
und Bauamtsdirector Nierensee u. m. a. Theil.

Bei der am Pfingstmontag abgehaltenen Berathung einigte man
sich zu folgenden Beschlüssen:

Es erübrigt uns schließlich noch, der rührigen Thätigkeit des
“Wohnungsausschusses“ zu erwähnen, welcher sämmtliche
Gäste bestens bequartierte. -

An die P. T. Bewohner von Baden und Weikersdorf.

Die freundliche Theilnahme, welche dem Feuerwehrwesen gele
gentlich des Ersten n.-österr. Feuerwehrtages entgegengebracht
wurde, und die gastfreundliche liebenswürdige Aufnahme, wel
che die fremden Feuerwehr-Gäste allenthalben in unseren Mauern
fanden, verpflichtet den gefertigten Ausschuß, den P. T. Bewoh
nern von Baden u. Weikersdorf seinen wärmsten Dank umso mehr
auszusprechen, als die Abhaltung des Ersten n.-österr. Feuerwehr-
tages eben nur durch diese Theilnahme ermöglicht ward.

Der Fünfer-Ausschuß:
Heinrich Gierth, Hauptmann A. Prix, Schriftführer.

Dokument 15

Der nö. Landesausschuß berichtet dem nö. Landtag über seine
Bemühungen um neue Gesetzesbestimmungen bezüglich der
Feuerpolizei. Er legt dem Landtag den “Entwurf einer Feuerpoli
zeiordnung“ vor.

7. Juli 1869
Handschrifthches Konzept samt dem Gesetzesentwurfstext in NÖ LA, [AA, Fasz.

12/1, Karton 4, dort auch die Druckausgabe von Bericht und Gesetzesentwurf. Letz

tere auch Baden, Archiv FF und FF Pottenstein, jetzt LFKDO NÖ.

[..‚j19 Nr. IV.!L. A. / 1869

23. 5. 1869, es scheint sich um eine “Presseaussendung“ gehandelt zu haben. 19 Folgt die Kurzfassung der Beschlüsse des Feuerwehrtages wie Dokument 13.

Der Ausmarsch erfolgte Montag, 6 Uhr Abends, unter Begleitung
einer großen Menschenmenge und freudigem Jubel der wacke

23. Mai 1869 ren Feuerwehrmänner.
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Hoher Landtag!

[1] In der Sitzung vom 3. October 1868 hat der hohe Landtag fol
gende Beschlüsse gefaßt:

1. Ueber Antrag des Abgeordneten Steudel: “Der Landesaus
schuß wird beauftragt, wegen der Einführung von Feuer-
wehren in allen größeren geschlossenen Ortschaften Nie
derösterreichs eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten und dem
Landtage in der nächsten Session vorzulegen.“

2. Ueber Antrag des Abgeordneten Doctor Eduard Kopp: “Der
Landesausschuß wird bauftragt

a) Die Feuerlöschordnung für das offene Land in Niederoster
reich vom 7. September 1782 einer Revision zu unterziehen,
hierüber eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten und dieselbe
dem Landtage in der nächsten Session vorzulegen;

b) über die wirksamsten Mittel zur Verminderung der Zahl von
Feuersbrünsten unter Beiziehung von Experten, insbesonde
re aus der Mitte der Feuerversicherungsgesellschaften zu
berathen, und dem Landtage in der nächsten Session
Bericht, beziehungsweise Vorschläge zu erstatten.“

[2] Diesen Aufträgen nachkommend, legt der Landesausschuß
den Entwurf einer Feuerpolizeiordnung vor, in deren Rahmen die
Feuerwehrordnung eingefügt ist. Es erschien zweckmäßig, für die
revidirte Feuerlöschordnung jenen umfassenderen Titel zu wählen,
weil ein Gesetz wie es der hohe Landtag zu erlassen beabsichtigt,
keineswegs die Vorschriften über die Art und Weise, wie das Feuer
gelöscht werden soll, sondern vielmehr die polizeilichen Bestim
mungen über die Maßregeln zur Verhütung von Bränden, ferner
über die Vorkehrungen vor, während und nach dem Brande nebst
der entsprechenden Strafsanction enthalten soll.

[3] Zur Berathung über alle obigen Gegenstände wurde eine Com
mission von Fachgenossen, bestehend aus folgenden Herren, ein-

20 Dokument 6, 112,13] und Dokument 19,[5].

berufen: Heinrich Örtel, Director der Versicherungsgesellschaft
Donau, Josef Young, Secretär des wechselseitigen Versicherungsan
stalt, Hugo Novach, General-Secretär der Riunione adriatica, Christian
Heim, Director des Phönix, Friedrich Benisch, General-Secretär der
ersten ungarischen allgemeinen Assecuranz, Christian Brukner,
Secretär der Triester allgemeinen Assecuranz, Rudolf Niernsee,
Director des Bauamtes der Commune Wien, Carl Metz, Fabrikant in
Lösch- und Rettungsgeräthen, dann Feuerwehr-Armaturstücken zu
Heidelberg, endlich Ferdinand Jergitsch, Hauptmann der Klagenfur
ter freiwilligen Feuerwehr; auch die Herren Abgeordneten Steudel
und Eduard Kopp haben an den Beratungen Theil genommen.

[4] Der Landesausschuß hat die principiellen Beschlüsse der Fach
commission bei Ausarbeitung des Gesetzentwurfes zu Grunde
gelegt: in Einem Punkte jedoch war er abweichender Ansicht. Die
Commission sprach sich nämlich entschieden für das Institut der
zwangsweisen Feuerwehr aus20, so zwar, daß jeder Mann zwi
schen 18 und 40 Jahren, welcher in Gemeinden, wo die Feuer
wehr nach dem Gesetze zu errichten ist, die Zuständigkeit
besitzt, zum Eintritte verpflichtet sei und durch Geld- und Arrest-
strafen hiezu gezwungen werden könne; nur dadurch, meinte
die Commission, werde der rechte Ernst in die Sache kommen
und die Institution der Feuerwehr zu durchgreifenden Erfolgen
gelangen. Der Landesausschuß stützt die gegentheilige Ansicht
auf folgende Gründe. Ein durch viele Jahre hindurch stätig dau
ernder Dienst, welcher einen nicht geringen Grad persönlichen
Mutes und persönlicher Aufopferung heischt, fordert, wenn er
zwangsweise geleistet werden soll, entweder vollkommen
militärisch organisirte Körperschaften, deren Disciplin durch
scharfe Strafmittel aufrecht erhalten wird, oder eine solche
Bezahlung, daß ihr Verlust als ein Uebel empfunden wird. Bezahl
te Pompiercorps kommen hier nicht in Betracht. Jene mühevolle,
lange fortdauernde, mit persönlichen Gefahren verbundene
Dienstleistungen aber ohne Entlohnung nur von gewissen Perso
nen und an gewissen Orten zu fordern, mangelt jede rechtliche
Möglichkeit; es fehlt aber auch jede Möglichkeit der Durch
führung, wenn man den förmlich militärischen Organismus hin-
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danweist. Durch die zwangsweise Einführung des Feuerwehr-
dienstes verlören die schon bestehenden freiwilligen Feuerweh
ren das Ruhmvolle der freiwilligen Leistung; dadurch würde aber
auch das Signal zu ihrem Zerfalle gegeben sein. Bei den noch
wenig geregelten und namentlich in Bezug auf Handhabung der
Executive sehr mangelhaften Zuständen vieler Gemeinden glaub
te der Landesausschuß auf den, eine sehr kräftige Executive vor
aussetzenden Antrag der Commission umsoweniger eingehen
zu können, als eine solche Einrichtung der Feuerwehr bisher in
keinem Land der Welt versucht worden ist.

[5] Hingegen schloß sich der Landesausschuß der Ansicht der Com
mission: es sei jeder zu Hilfeleistung Taugliche zur unentgeltlichen
Leistung der Hilfe bei Feuersbrünsten zu verpflichten, vollständig an.
Wird durch eine solche Bestimmung auch die Vorschrift des §. 81
der Gemeinde-Ordnung zum Theile geändert, so ist eine solche Aen
derung einerseits nach der Erfahrung dringend nothwendig, ande
rerseits vom rechtlichen Standpunkte aus nicht wohl zu bekämpfen.

In den Gesetzentwurf wurden nur solche Normen aufgenom
men, deren Beobachtung sich erzwingen läßt, dagegen aus
demselben alles ausgeschieden, was auf Ermahnung und
Belehrung hinausläuft, oder die nach Ort und Zeit verschie
denartigen Manipulationen beim Löschen des Feuers betrifft,
weil derlei Vorschriften nicht in ein Gesetz, sondern in das
Gebiet der lnstructionen, Kundmachungen oder in die localen
Löschordnungen, welche sich die einzelnen Gemeinden selbst
geben mögen, gehören.

[6] Bei der Berathung über die zweckmäßigsten Mittel zur Ver
minderung der Zahl der Feuersbrünste haben sich die Sachver
ständigen dahin ausgeprochen, daß die bestehenden gesetzli
chen Vorschriften gut und nach den jetzigen Verhältnissen zum
größeren Theile angemessen sind, daß also der Grund der herr
schenden Uebelstände hauptsächlich in der mangelhaften Durch
führung jener Vorschriften zu suchen sei. Zugleich haben sie fol
gende Punkte zur besonderen Beachtung empfohlen21:

21 im wesentlichen die Ergebnisse der Beratung der Kommission am 13.4.186g.

1. Die Gemeinden sind anzuweisen, bei Feuersbrünsten sofort
eine strenge Untersuchung über die Entstehung des Bandes
zu pflegen, und wenn eine grobe Fahrlässigkeit oder eine
andere strafbare Handlung zu Grunde lag, schleunigst die
Anzeige an die competente Behörde zu erstatten.

2. Den Gemeindebehörden ist zur Pflicht zu machen, die soge
nannten Schuldlosigkeitszeugnisse erst nach beendigter
Untersuchung auszustellen und hiebei mit größter Gewis
senhaftigkeit vorzugehen.

3. Den Gemeindebehörden ist eine strengere Ueberwachung
der Vaganten aufzutragen, auch ist eine Vermehrung der
Gendarmerie am flachen Lande dringend geboten.

4. Zündhölzchen sollen wo möglich in Blechkapseln und jeden
falls an Orten aufbewahrt werden, wo dieselben Ungerufe
nen und namentlich Kindern nicht leicht zugänglich sind.
Ebenso soll die Landbevölkerung über das vorsichtige Geba
ren mit Petroleum und ähnlichen feuergefährlichen Materia
lien durch besondere Vorschriften wiederholt belehrt werden.

5. Die Ortspolizei hat strenge darauf zu achten, daß Stroh- und
Heutriften, Holz und Bürteln, dann andere leicht brennbare
Gegenstände nicht neben den Gebäuden und insbeson
dere nicht neben der Fahrstraße aufgestellt werden. Solche
feuergefährliche Gegenstände sollen mindestens zehn Klaf
ter von Gebäuden entfernt und auch unter einander auf
zehn Klafter getrennt sein und ist bei deren Aufstellung auf
die herrschende Windrichtung Rücksicht zu nehmen. Stroh
abfälle, welche beim Dreschen zumeist bei den Scheunen
aufgehäuft werden, sind daselbst nicht zu dulden.

6. Dachböden und Erkerthüren sind stets versperrt zu halten
und ist das Uebernachten auf den Dachbödem aufs Streng
ste zu untersagen.

22 Es folgen Erwägungen über eine bessere Kontrolle der Landstreicher und über
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7. Tabakrauchen in Schupfen, Stauungen und Scheuern, dann
auf den Dachböden und in der Nähe von Stroh- und Heu
triften ist strengstens zu verbieten. Das Betreten solcher
Objecte mit offenem Lichte ist ebenfalls zu untersagen und
ist auf die Uebertretung der diesbezüglichen Vorschriften
eine empfindliche Geld- oder Arreststrafe zu verhängen.

8. Nachdem die Regelung des Löschwesens und die Einrich
tung von Feuerwehren ohnedem einen besonderen Gegen
stand der Berathung bilden, wird nur auf die Wichtigkeit
dieser Einrichtungen hingewiesen.

9. An allen Orten ist eine genügende Feuerwehr mit besonde
rer Berücksichtigung des Nachtdienstes zu errichten und für
dieselbe eine gehörige Controlle einzuführen, für welch‘
letztere und namentlich in größeren Orten die Bürck‘schen
Controlluhren empfohlen werden können.

10. Bei Herstellungen von neuen Gebäuden und neuen Be
dachungen ist auf strenge Befolgung der Bauordnung zu
dringen.

Derlei Herstellung sollen nur aus feuerfestem Materiale gestattet
sein. Hiebei ist auf die Errichtung von feuerfesten Giebel- und
Scheidemauern ein besonderes Gewicht zu legen.

In Orten von zusammenhängender Bauart, namentlich da, wo
Schindel- und Strohdächer bestehen, soll stets darauf hingewirkt
werden, daß in den bestimmten Zwischenräumen auf Kosten der
nächstbetheiligten Hauseigenthümer über das Dach hinausra
gende Scheidemauern aufgeführt werden, um im Falle eines
Brandes das Weitergreifen des Feuers zu verhindern. Auch auf
die Construction der Rauchfänge ist ein besonderes Augenmerk
zu richten; diese dürfen nur aus feuerfestem Materiale errichtet
werden und müssen mindestens drei Schuh hoch über die Dach-
fläche hinausragen.

Da wo anders beschaffene Rauchfänge bestehen, soll auf deren
sofortige Ersetzung durch vorschriftsmäßige gedrungen werden.

11. Für die Entdeckung von Brandlegern wäre von den Gemein
den, eventuell vom Landesfonde, eine angemessene Beloh
nung auszusetzen.

12. Den Assekuranz-Anstalten sollte empfohlen werden, in
Orten, in welchen sich häufig Brände ereignen, ohne daß
deren Entstehung einem Zufalle oder einer böswilligen
Handlung von Seite einer nicht dem Ortsverbande angehöri
gen Person zugeschrieben werden kann, nicht den vollen
Assekuranzwerth, sondern nur einen Theil desselben zu ver
sichern, um den Ortsbewohnern dadurch, daß sie im Falle
eines Brandes von dem Schaden mitbetheiligt sind, zu
größerer Achtsamkeit anzuspornen. Damit in Verbindung
würde auch eine Ueberwachung der sogenannten Bauern
Assekuranz-Anstalten stehen, die, ohne eigentliche und
positive Sicherheit zu gewähren, oft dazu beitragen, Specu
lationsbrände herbeizuführen, da einzelne davon vermöge
ihrer Einrichtungen dem Theilnehmer, der nebstbei auch bei
wechselseitigen und Actien-Assekuranz-Anstalten ver
sichert sein kann, einen ansehnlichen Gewinn, sei es im
Gelde oder in Naturalien, in Aussicht stellen.

[7] Die Punkte 1, 2, 8, 9 sind in dem Gesetzentwurfe berück
sichtigt; anbelangend die in den Punkten 4, 5, 6, 7 enthaltenen
feuergefährlichen Handlungen, so kann eine Aufzählung aller
feuergefährlichen Acte ihren Platz nicht in dem beiliegenden
Gesetzentwurfe haben, denn entweder muß das zu erwartende
Polizeistrafgesetzbuch diese Aufzählung enthalten, oder es muß
nach dem Vorgange des badischen Polizeigesetzes im Allgemei
nen die durch besondere Gesetze und Verordnungen als feuer
gefährlich bezeichneten Handlungen und Unterlassungen als
strafbar erklären; im letzteren Falle wären von Zeit zu Zeit durch
eine von der k. k. Statthalterei im Einvernehmen mit dem Lan
desausschusse zu erlassende Verordnung, jene Handlungen und
Unterlassungen aufzuzählen, welche nach Inhalt des Polizeistraf
gesetzes zu ahnden sind. Jedenfalls würde auf die eine oder
andere Weise dem Wunsche der Sachverständigen entsprochen:
nur hält es der Landesausschuß für zweckmäßig, nochmals an
die hohe Regierung das Ersuchen zu richten, daß der Entwurf
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eines neuen Polizeistrafgesetzes dem hohen Reichsrathe in der
nächsten Session vorgelegt werde. Was die Aufzählung von feu
ergefährlichen Handlungen selbst betrifft, so ist eine vollständi
ge Zusammenstellung derselben in dem Anhange zur Feuer
löschordnung für das offene Land des Herzogthums Steiermark
vom 9. Febr. 1857 (Landesregierungsblatt, II. Abth. III. Stück Nr.
4) enthalten.

[8] [...]22

[9] Nachdem die erst in jüngster Zeit erlassene n. ö. Landesbau
ordnung23 vollkommen genügte, wenn sie nur gehörig gehand
habt würde, so dürfte wegen strengerer Beaufsichtigung der
Gemeinden durch die politischen Behörden das Ersuchen an die
hohe Regierung zu richten sein.

[10] Dem im 11. Punkte ausgedrückten Wunsche, daß von Seite
des Landes oder der Gemeinden Prämien auf die Entdeckung von
Brandlegern gesetzt werden mögen, dürfte wegen der vielen,
mit solchen Denunciations-Prämien verbundenen Mißbräuchen
nicht entsprochen werden können.

[11] Betreffend den 12. Punkt, so würde eine solche an die Asse
kuranzen gerichtete Anempfehlung bei Bestande so vieler Con
currenz-Gesellschaften wohl kaum einen Erfolg haben.

Der Schädlichkeiten von Doppel-Assekuranzen ist durch die
Schlußbestimmung des §. 57 des Gesetzentwurfes die Spitze
abgebrochen24.

[12] Außerdem sind im Verlaufe der Enquöte noch folgende
Wünsche laut geworden:

a) Vidirung der Schuldlosigkeitszeugnisse durch die Bezirksgerichte;

den zu erstellenden Entwurf eines neuen Polizeistrafgesetzes, und in diesem
Zusammenhang solche über die Probleme der Gendarmerie.

23 28.3.1866, LGBI. Nr. 14.
24 = § 55 der Endfassung 1870: “Nach gelöschtem Brande hat der Gemeinde

vor5teher sogleich unter Beiziehung der nöthigen Zeugen und sachverständi

b) Unterstützung armer Gemeinden aus Landesmitteln zum
Ankaufe von Feuerspritzen;

c) Uebereinkommen mit der Commune Wien, damit die Aus
bildung von Mitgliedern der Land-Feuerwehren zu Instruc
toren bei der Wiener Feuerwehr ermöglicht werde;

d) Absendung von lnstructoren auf Landeskosten;

e) Stipendien aus dem Landesfonde für die in Wien auszubil
denden lnstructoren;

f) Auszeichnungen und Prämien für besonders verdiente Mit
glieder der Feuerwehren;

g) umfassende Publication des neuen Feuerpolizeigesetzes
durch Vertheilung zahlreicher Exemplare in den Gemeinden;

h) Mittheilung der Formularien der Erhebungsprotokolle an die
Gemeinden.

Eine Weisung des hohen Justizministeriums an die Strafgerichte,
die von den Gemeinden ausgestellten Schuldlosigkeitszeugnisse
zum Beweise, daß keine den Brand betreffende Untersuchung
wider den Beschädigten schwebe, zu vidiren, erscheint gesetzlich
zulässig und wäre hierüber die Verhandlung mit dem hohen
Justizministerium durch den Landesausschuß zu pflegen.

Der Landesausschuß hat sich bereits an den Herrn Bürgermeister
der Haupt- und Residenzstadt Wien mit dem Ersuchen gewen
det, die Ausbildung einer Anzahl Mitglieder der Land-Feuerweh
ren zu lnstructoren bei dem städtischen Feuerwehrcorps gestat
ten zu wollen25; das Resultat wird zur Kenntnis des h. Landtages
gebracht werden.

gen die sorgfältigsten Nachforschungen zu pflegen, über die Entstehungsursa
che des Brandes, und ob bei demselben irgend ein Umstand vorgekommen ist,
welcher Rüge oder Abhilfe erheischt, namentlich ob die Lösch- oder Rettungs
anstalten entsprochen haben.“

25 Konzept (30.7.1869> in NÖ LA, LAA, Fasz. 12/1, Karton 4.
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Armen Gemeinden Unterstützungen zum Ankaufe von Feuer-
spritzen zu gewähren, erscheint dem Landesausschusse nach
dem gegenwärtigen Stande der Landesmittel unthunlich.

Bei dem knappen Stande der Geldmittel beschränkt sich der Lan
desausschul3 auf den Antrag, der h. Landtag wolle für das Jahr
1870 zu Feuerwehrzwecken, als: Kosten für lnstructoren, Prämi
en etc. einen Betrag von 3000 fI. bewilligen26.

Die in den Punkten g und h erwähnten Verfügungen können
vom Landesausschusse ohne Anstand getroffen werden.

[131 Vom Herrn k. Rathe Dr. Josef Neumann gelangte eine Einga
be an den Landesausschuß, worin er als ein ausgiebiges Mittel zur
Verminderung der Zahl der Brände die Anstellung eines Ingeni
eurs für landwirthschaftliche Bauten empfiehlt, dessen Aufgabe
es wäre, den Landbewohnern bei ihren Bauten mit Rath und That
an die Hand zu gehen und dadurch die zweckmäßigere, billigere
und mehr feuersichere Construction der ländlichen Gebäude
anzubahnen. Diese Eingabe wurde vom Herrn Stadtbaudirektor v.
Niernsee schriftlich begutachtet und die Commission trat seiner
Meinung bei, daß die Grundidee des Herrn Dr. Neumann voll
kommen richtig sei, jedoch ein befriedigender Zustand der länd
lichen Gebäude nicht auf dem angedeuteten Wege, sondern nur
dadurch erreicht werden könne, wenn in jedem Bezirke ein sol
cher Bautechniker angestellt würde, welcher bei allen Bau-Com
missionen zugezogen und dessen Gutachten als Grundlage der
Entscheidung angenommen werden müßte. Leider fehlen uns
auch zur Durchführung dieser Maßregel die nöthigen Mittel.

[141 Die Entscheidung der Frage, ob es nicht zweckmäßiger sei,
die Berathung einer Feuerpolizeiordnung bis nach dem Erschei
nen des Polizeistrafgesetzbuches zu vertagen, und vor der Hand
nur die Feuerwehrordnung auszuarbeiten, muß dem Ermessen
des hohen Landtages überlassen werden.

Für die Vertagung scheint allerdings der Umstand zu sprechen,

26 Die steiiungnahme der nÖ. Feuerwehren dazu in Dokument 19, [8-181

daß, wenn das neue Polizeistrafgesetz nach dem Beispiele vie
ler anderer Staaten die ganze polizeiliche Strafgewalt an die
Gerichte überträgt, alle Bestimmungen der Feuerpolizeiord
nung, welche sich auf die Ausübung des Strafrechtes durch die
Gemeinden beziehen, sofort wieder außer Wirksamkeit treten
müßten.

Andererseits erscheint es bei dem engen Zusammenhange, in
welchem die Feuerwehrordnung mit den übrigen Bestimmungen
des Entwurfes steht, nicht zweckmäßig, die Feuerwehrordnung
aus diesem Zusammenhange herauszureißen, wornach entwe
der dies ganze Gesetz berathen oder die Behandlung des ganzen
Entwurfes vertagt werden müßte.

[151 Der Landesausschuß fühlt sich verpflichtet, zu erwähnen,
daß ihm durch die zuvorkommende Gefälligkeit der Herrn
Experten Novach und Brükner, dann des städtischen Archivars
Herrn Weiß ein reiches Material über in- und ausländisches Feu
erlösch- und Feuerwehrwesen zur Verfügung gestellt wurde.
Zwei Hefte des Archives für Vereinsleben und Associationsrecht
(Wien, Selbstverlag), welche den vorliegenden Gegenstand
behandeln, wurden vom Herausgeber Herrn Wagner zur Ver
handlung an die Mitglieder des hohen Landtages in 70 Exem
plaren zugesendet.

[16] Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag
wolle beschließen:

1. Dem vorgelegten Gesetzentwurfe einer Feuerpolizeiord
nung für das flache Land Niederösterreichs werde die
Genehmigung erteilt;

2. die hohe Regierung sei nochmals dringend zu ersuchen, den
Entwurf eines Strafgesetzes über Polizeiübertretungen in
der nächsten Reichsrathssession als Vorlage einzubringen;

3. sowohl bei der hohen Regierung, als bei den beiden Häu
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sern des hohen Reichsrathes sei dahin einzuschreiten, daß
das Zustandekommen eines Reichsgesetzes über die Orga
nisirung der Gensdarmerie in der nächsten Reichsraths
session ermöglicht werde; daß in dieses Gesetz der Grund
satz der völligen Unterordnung der Gensdarmerie unter
die politischen Behörden, die Dislocirung in die einzelnen
Gemeinden, ferner die Zulässigkeit, den Gemeindevorste
hern Assistenz zu leisten, aufgenommen werde; ferner sei
anzusuchen, daß die Zahl der Gendarmerie entsprechend
vermehrt werde, damit sie ihrer Bestimmung als Sicher
heitswache vollständig entsprechen könne; zugleich aber
sei die Bereitwilligkeit der Landesvertretung auszuspre
chen, im Falle die Reorganisation und die Vermehrung der
Gensdarmerie in diesem Sinne erfolge, entsprechende
Kostenbeiträge von Seite des Landes beizuschaffen;

4. ferner sei die hohe Regierung zu ersuchen, durch die poli
tischen Bezirksbehörden auf eine strenge Durchführung der
baupolizeilichen Vorschriften durch die Gemeindevorsteher
zu dringen;

5. für Feuerwehrzwecke sei eine Ausgabspost von 3000 fl. in
den Voranschlag des nächstens Jahres aufzunehmen;

6. der Landesausschuß werde beauftragt, mit der hohen
Regierung wegen Vidirung der Schuldlosigkeitszeugnisse,
welche den durch Feuersbrunst Beschädigten von den
Gemeinden zur Erlangung der Assekuranz-Prämien ausge
stellt werden, durch die Gerichte Verhandlung zu pflegen
und über das Resultat der Verhandlung in der nächsten Ses
sion zu berichten.

Dokument 16

Dr. Hans Stingl, “Löschmeister der Turner Feuerwehr Krems“,
erklärt die Bereitschaft der Feuerwehren, einen weiteren Feuer
wehrtag abzuhalten, wenn die Beratung des Entwurfes der Feu
erpolizeiordnung dies ratsam erscheinen läßt.

NO LA, LAA, Fasz. 12/, Karton 3

Euer Hochwolgeboren!28

10. Juli 1869

Am Feuerwertage in Baden wurde Baden als derzeitiger Vorort für
die noe. freiw. Feuerweren gewält. Der Turnverein bezüglich29 die
Turnerfeuerwer Baden ist gegenwärtig unsere Vertretung.

Schon am Feuerwertage in Baden erlangten wir Kenntniß von
der verdienstlichen Arbeit, die sich Euer Hochwolgeboren in ste
ter Fürsorge für das Volk unterzogen30.

Wir haben schon damals uns erlaubt, einige Wünsche zu äußern
u. Herr Abgeordneter Steudel unternam es mit in Gesetzge
bungskreisen seltener Bereitwilligkeit u. Freundlichkeit, diese
Wünsche Euer Hochwolgeboren zur womöglichen Berücksichti
gung zu empfelen.

Ob dies auch seitens unseres Vorortes geschah, weiß ich nicht, da bis
heute die Feuerwertagsverhandlungen im Drucke nicht vorliegen.

Ich schreibe unter einem an Vorort Baden wegen Zuschickung
eines genauen Verzeichnißes der noe. Feuerwehren.

Wien, 7. Juli 1869.
Schneider, Referent [...]27

Wir würden Euer Hochwolgeboren sehr verbunden baldig in den
Besitz Ihrer geschätzten Arbeit zu seyen, da ich als alter Feuer
wermann ein reges Interesse an der Gesetzgebung habe, die das

27 Es foigtder Gesetzesentwurf “Gesetz vom ... womit eine Feuerpolizeiordnung
für das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns mit Ausschluß der Haupt-
und Residenzstadt wien erlassen wird.“

28 War der Adressat Landesausschuß Dr. schneider?
29 = beziehungsweise.
30 Protokoll 1869, 71.
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des 1. nö. Feuerwehrtages wird im Druck erscheinen.bis jezt nur von Turnvereinen31 freiwillig gepflegte Feuer
löschwesen der Allgemeinheit zufürt.

Nach meiner un[...] Meinung wäre es zweckgemäl3, die Entwür
fe an den Vorort Baden zur Verteilung an die Feuerweren einzu
schicken32.

Sollten von unserem Standpunkte noch wesentliche Aenderun
gen als wesentlich erscheinen - so wäre durch Abhaltung eines
Feuerwertages noch Gelegenheit geboten, unsere Wünsche dem
h. Landtage zu unterbreiten.

Jedenfalls soll es an uns nicht felen zur Beschleunigung dieser
praktischen Gesetzesarbeit ein Schärflein beizutragen. -

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Euer Hochwolgeboren ergebenster

10.7.69

Dr. Hans Stingl,
Löchmeister der T[urner]. F[euer]. W[ehr]. Krems

Dokument 17

Der Vorortsausschuß Baden nimmt Stellung zum Gesetzesent
wurf vom 7. Juli 1869 für eine nö. Feuerpolizeiordnung. Die feh
lenden Statistikbögen mögen eingesendet werden, das Protokoll

31 Eine Übertreibung des Turnerfreundes Dr. stingl zugunsten der Turnvereine.
Die große Mehrheit der Freiwilligen Feuerwehren waren bereits damals Nicht
Turnerfeuerwehren.

32 Dies geschah (ob auf die Anregung stingls hin, wissen wir nicht) am 2.8.1869.
33 Protokoll 1869, 8.
34 “Ausfertigungen des genehmigten Statutes sind nach Vorschrift des Vereins-

gesetzes der k. k. Statthalterei einzusenden.“ Die Erreichung der “Nichtunter
sagung“ der Gründung von Feuerwehrvereinen durch die k.k. Statthalterei
konnte freilich auf keinen Fall umgangen werden. Die Feuerwehren argumen

Gedruckt Baden, Archiv FF und FF Pottenstein, jetzt LFKDO NÖ.

6. August 1869

Freiwillige Turner-Feuerwehr im Kurorte Baden
den verehrlichen freiwilligen & Turner-Feuerwehren

in Nied.-Oesterreich.

Werthe Feuerwehrgenossen!

Der h. n.-ö. Landesausschuss hat dem Vororte der n.-ö. Feuer-
wehren Exemplare beiliegenden Entwurfes einer “Feuerpolizei
ordnung“, welche dem h. n.-ö. Landtage in seiner nächsten
Session vorgelegt wird, zur Vertheilung an die n.-ö. Feuerweh
ren überschickt; es ist dadurch der von unserem Kameraden Dr.
Stingl (Krems) am 1. n.-ö. Feuerwehr-Tage zu Baden geäusser
ten Erwartung entsprochen, “dass wir bevor noch der Beschluss
des Landesausschusses vor den Landtag kommt, in die ange
nehme Lage versetzt werden, uns über den einen oder andern
Punkt durch unseren Vorort auszusprechen.“33

Der Entwurf hat Mängel, die im Interesse der Feuerwehren im
Gesetze verschwinden sollten, z. B. Wegfall der 2. Hälfte des
§. 3934; Wegfall des Wortes “zwar“ in §. 41~~; Aufnahme der
sehr nothwendigen Bestimmung, dass am Brandplatze die
Gemeindesicherheitswache und Gensdarmerie den Anordnun
gen des Hauptmannes unbedingt Folge zu leisten hat (besteht in
Baden); bessere, allgemeiner verständliche Stilisirung des §. 46

oder gar Wegfall desselben“ 36; Ausdehnung des §. 48, und der

tierten aber (Petition nach dem 22.8.1869), die Feuerwehren seien in vielen
Gemeinden sehr eng mit dieser verbunden und nicht immer Vereine. Siehe
oben, 83.

35 “Der Hauptmann ist zwar auf dem Brandplatze in seinen dienstlichen Anord
nungen unabhängig, jedoch ist er für dieselben der Gemeinde verantwortlich.“

36 “in den Angelegenheiten welche die im Auftrage der Gemeinde geübte Mit
wirkung der Feuerwehr in Handhabung der Feuerpolizei betreffen,wird die Feu
erwehr durch die Gemeinde, in sonstigen Fällen aber, gleichwie dem Gemein
deausschusse gegenüber durch den Hauptmann vertreten.“
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2. Hälfte des §. 49 auch auf von auswärts zur Hilfe eilende Feu
erwehren37; bei ~ 53 u. 54 die Einschaltung, die einstweilen nur
moralische, hoffentlich bald gesetzliche Beitrags- und Unterstüt
zungspflicht der Assekuranzen betreffend; Wegfall des sehr
überflüssigen §. 3638; Befürwortung der Saugspritzen im
~. 31~, und Anschaffung von eigentlichen Hydroforen in grös
seren Ortschaften; einheitliche Gewinde an den Spritzen u.
Schlauchverbindungen etc.

Ausserdem haben wir gegründete Bedenken gegen die Zweck
mässigkeit der unter c, d, e & f, Seite 10 angeführten Wünsche
der Enquöte40; uns erscheint vielmehr die Einrichtung und
Abrichtung neuer Feuerwehren durch bereits bestehende grös
sere Nachbar-Feuerwehren ersprisslicher, den lokalen Verhältnis
sen angemessener und - wohlfeiler.

Wie ersuchen Euch, werthe Kameraden die Euch nöthig und gut
scheinenden Änderungen dieses Entwurfes uns baldigst mitzu
theilen und Euch auch über die Behandlung dieser Änderungs
vorschläge zu äussern.

Wir wollten schon zum 1. n.-ö. Feuerwehrtag eine n.-ö. Feuerwehr-
Statistik fertig bringen, konntenaber nur von folgenden Feuerwehren
die Beantwortung des gesendeten Fragebogens41 erreichen: Glogg
nitz, Mödling, Neunkirchen, Neustadt, Pottenstein, Simmering, Trais
kirchen, Vöslau, Mölk, St. Pölten, Scheibbs, Gross-Enzersdorf, Haders
dorf a. K[amp]., Krems (Turner F.W.), Langenlois, Stein, Weissenkir
chen a. D. - Es steht somit die Beantwortung des Fragebogens noch
aus von den freiwilligen Feuerwehren zu: Dornbach, Eggendorf,
Leobersdorf, Neuwaldegg, Ottakring, Pötzleinsdorf, Klosterneuburg,

Korneuburg, Gföhl, Krems (städt. F.-W.), Stratzing und den neuge
gründeten zu Stockerau, Floridsdorf und Gumpoldskirchen.

Wir ersuchen die ausstehende Beantwortung des Fragebogens
uns längstens binnen 8 Tagen zukommen zu assen, um die Sta
tistik der n.-ö. Feuerwehren vollständig geben zu können und
dem Wunsche des Landesausschusses um Vorlage dieser Statistik
an den Landtag entsprechen zu können.

Ueber Verlangen senden wir Fragebogen zu.

Die Verhandlungen des 1. n.-ö. Feuerwehrtages42 werden nächstens in
Druck erscheinen und soll die Feuerwehrstatistik einen Anhang dazu
bilden. Da wir einen Festbeitrag nicht eingehoben haben und auch die
Kosten nicht umlegen können, andererseits aber unser Säckel die
bedeutenden Druckkosten nicht bestreiten kann, haben wir beschlos
sen, die Verhandlungen sammt Statistik im Buchhandel erscheinen zu
lassen, wo sich der Preis eines Exemplares auf 30 kr. stellen dürfte43.
Wir ersuchen Euch bei dem allgemeinen Interesse des Gegenstandes
uns noch rechtzeitig bekannt zu geben, wieviel Exemplare Ihr abneh
men und verbreiten wollt, um die Auflage bestimmen zu können.

Mit deutschem Gruß und Handschlag.
Für den Vorortsausschuss:

Heinrich Gierth,
Feuerwehr-Hauptmann.

Baden, am 6. August 1869.

37 “B. 48. Auch alle anderen Bewohner der Gemeinde, welche zwar zur Feuerwehr
nicht gehören, iedoch zur Hilfeleistung verpflichtet sind (B 15), stehen auf dem
Brandplatze unter der Leitung des Hauptmannes der Feuerwehr und haben sich den
dienstlichen Anordnungen desselben zu fügen.“ “§ 49. [.1 alle Hilfspflichtigen aber
haben den Anordnungen des Gemeindevorstehers oder seiner Stellvertreter [.1.“

38 “t 36. Zweck der Feuerwehr ist ein geordnetes Zusammenwirken bei Feuers
gefahr, um Leben und Eigenthum der Bewohner zu schützen.“ Der Satz stamm
te aus dem Statut der FF Klagenfurt von 1865. Siehe Dokument 21, a.

39 “5. 31 “In jeder Geschlossenen Ortschaft von wenigstens 50 Häusern muß eine
vollkommen brauchbare, mit den nöthigen Schläuchen, Eimern und sonstigem
Zugehör ausgerüstete Fahrspritze nebst Wasserwagen sammt Wasserfässern,

ferner eine Handspritze vorhanden sein. In kleineren Ortschaften sind Karren-
oder Tragspritzen oder wenigstens Handspritzen anzuschaffen.“

40 “c) uebereinkommen mit der cummune wien, damit die Ausbildung von Mit
gliedern der Land-Feuerwehren zu Instructoren bei der wiener Feuerwehr
ermöglicht werde; d) Absendung von lnstructoren auf Landeskosten; e) Sti
pendien aus dem Landesfonde für die in Wien auszubildenden lnstructoren;
Auszeichnungen und Prämien für besonders verdiente Mitglieder der Feuer
wehren.“ Siehe Dokument 19, [8-181.

41 Die Ergebnisse in Protokoll 1869, 31-48, dort auch die Fragen des Fragebogens.
42 In Fußnote mit Sternchen: nach stenografischen Aufzeichnungen.
43 Endgültig 45 Kreuzer. Dokument 25 [20].
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Dokument 18 Dokument 19

Der Vorortsausschuß Baden lädt für den 22. August 1869 zu einer
Sitzung des “verstärkten Vororts-Ausschusses“ nach Baden ein.

16. August 1869

Die Stellungnahme des Vorortes der Feuerwehren Baden zum
Gesetzesentwurf des nö. Landtages nach der Sitzung des
“erweiterten Vorortsausschusses“ vom 22. August 1869.

Nach 22. August 1869
Gedruckt. Baden, Archiv FF.

Freiwillige Turner-Feuerwehr im Kurorte Baden den verehrlichen
freiwilligen & Turner-Feuerwehren in Nied.-Oesterreich.

Werthe Feuerwehrgenossen!

Nächsten Sonntag den 22. August 2 Uhr Nachmittags findet im
städt. Redoutensaale zu Baden eine Sitzung des Verstärkten Vor
ortsausschusses statt, zu welchem Ihr einen bevollmächtigten
Abgeordneten absenden wollet.

Tagesordnung:
1. Entwurf einer Feuerpolizei-Ordnung.

II. Den allg. öst.ung. Feuerwehrtag betreffend.

Die freiwilligen Feuerwehren zu: Dornbach, Eggendorf, Leobers
dorf, Neuwaldegg, Ottakring, Pötzleinsdorf, Klosterneuburg, Kor
neuburg, Krems (städt. F.-W.), Stratzing, Stockerau, Floridsdorf
und Gumpoldskirchen ersuchen wir noch einmal, uns die Beant
wortung des Fragebogens zukommen zu lassen.44

Mit deutschem Gruß und Handschlag.
Für den Vorortsausschuss:

Anton Prix, Schriftführer
Heinrich Gierth, Feuerwehr-Hauptmann

Baden, am 16. August 1869.
Druck v. i. Grätz, Baden.

Hoher nied.-österr. Landtagl

[1] [Der Anteil der Feuerwehren an der Besserung der Brand
schutzsituation Niederästerreichs] Ei ne erfreuliche Erscheinung
unserer Zeit ist es, dass dem Feuerlöschwesen in Folge seiner
besonderen Wichtigkeit für den National-Wohlstand immer
grössere Aufmerksamkeit gewidmet wird.

In Nieder-Oesterreich sind es in erster Linie die Turnvereine gewe
sen, welche den Anstoss zur Regelung des fast aller Orten arg
darniederliegenden Löschwesens durch Gründung von Turner
Feuerwehren gegeben haben; mit bedeutenden Auslagen, die
nur über längeres Drängen theilweise seitens der Gemeinden
bestritten wurden, haben diese neu entstandenen freiwilligen
Turner-Feuerwehren jene Feuerwehr-Geräthe und Löschmaschi
nen in unserem Lande zur Anwendung gebracht, die das gere
gelte Feuerlöschwesen unserer deutschen Nachbarländer schon
längst als zweckmässig und nothwendig anerkannt hatte; und
die den Turner-Feuerwehren gezollte Anerkennung führte zur
weiteren Verbreitung des freiwilligen Feuerwehrwesens auch an
Orten, wo Turnvereine nicht bestanden, und zur Gründung von
freiwilligen Feuerwehren45.

War der Widerstand gegen diese Neuerung Anfangs auch gross,
galt es anzukämpfen gegen Vorurtheil und starren Hang zum
Althergebrachten, und ist selbst heute noch das Verständnis
dafür nicht so geweckt, wie es werden muss, so erscheint es

Beantwortung des Fragebogens nach Baden geschickt.
45 Die Bedeutung der Turnerfeuerwehren wird auf die atererste Zeit beschränkt.

Archiv FF Pottenstein, jetzt LFKDO NO. Ebenso Baden, Archiv FF.

44 Auf dem Badener Exempiar sind die Namen der Feuerwehren Dornbach,
Leobersdorf, Neuwaidegg. Ottakring, Krems (städt. F.W.) und Gumpoidskirchen
durchgestrichen, sie hatten offensichthch bis zu einem bestimmten Termin die
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doch erfreulich, dass in dem knappen Zeitraume weniger Jahre
33 freiwillige Feuerwehren in Nieder-Oesterreich entstanden
sind, dass die Zahl der Freunde dieser Einrichtung im raschen
Wachsen begriffen ist, und ins besondere, dass Männer der
Volksvertretung förderndes Interesse an der Sache nehmen, und
der hohe Landtag selbst in Folge seines diesbezüglichen Beschlus
ses vom 3. Oktober 1868 in dieser Session über die Mittel, das
Löschwesen zu fördern und den Brandschäden zu steuern,
berathen wird.

Bisher ist dieser Aufschwung des Löschwesens in Nieder-Oester
reich wohl in erster Linie den freiwilligen Feuerwehren selbst zu
danken, die mit regem Eifer für Neugründung ähnlicher Institu
te gewirkt haben, denselben Freunde warben, neue Feuerweh
ren einrichteten, die Mannschaften einübten, und schliesslich
immer bedauern mussten, dass nur in so wenigen Orten frucht
barer Boden für ihre fortschrittliche Richtung zu finden war. -

Doch was Einzelnen zu schwierig, ist “mit vereinten Kräften“46
in Angriff genommen worden.

[2] Der erste n. ö. Feuerwehr-Tag, von der freiwilligen Turner-
Feuerwehr im Kurorte Baden auf Pfingsten d. J. nach Baden ein
berufen, hat den Weg beschritten, auf dem das deutsche
Löschwesen seine Entwicklung erreicht, indem er die Gründung
eines Landes-Verbandes der n. ö. Feuerwehren angestrebt, was
für die raschere Entwicklung und Ausbreitung des freiwilligen
Feuerwehrwesens in Nieder-Oesterreich nicht ohne fördernden
Einfluss sein wird.

[3][...]47

und es erlaubt sich die freiwillige Turner-Feuerwehr Baden als
derzeitiger Vorort der n. ö. Feuerwehren, und hiezu insbesonde
re vom ersten n. ö. Feuerwehr-Tage beauftragt, im Nachfolgen-

46 Viribus unitis. wahlspruch des Kaisers Franz Josef 1.
47 Es wird anerkannt, daß der ob. Landesausschuß seinen Bericht und den Geset

zesentwurf (= Dokument 15) dem Vorort Baden zur Verteilung und zur stel
lungnahme zugeleitet hat.

48 22.8.1869 im Redoutensaal in Baden.

den die Wünsche der n. ö. Feuerwehren, wie selbe am ersten
n. ö. Feuerwehr-Tage und weiters in den Verhandlungen des
durch Abgeordnete der Feuerwehren verstärkten Vororts-Aus
schusses48 zum Ausdrucke gelangten, dem hohen Landtage zur
geneigten Würdigung bei Berathung der Feuerpolizei-Ordnung
vorzulegen.

[4] 1. [Keine Vertreter der Feuerwehren bei Comitö] Es sei uns
zunächst erlaubt, unser lebhaftes Bedauern darüber auszuspre
chen, dass in die Commission von Fachgenossen, welche zur
Berathung über die Gegenstände der in Rede stehenden Vorla
ge vom hohen Landes-Ausschusse eingesetzt, keine Vertreter
von n.ö. Feuerwehren berufen wurden, die doch in erster Linie
als Sachverständige und in Kenntnis über den Stand des Löschwe
sens im Lande, dessen Mängel und die Mittel zu deren Abhilfe
gelten dürften.

[5] 2. [Gegen Zwangsfeuerwehren] Der prinzipielle Beschluss der
Fachkommission, “das Institut der zwangsweisen Feuerwehren
gesetzlich einzuführen“, ist der gerade Gegensatz zu dem von
uns vertretenen Prinzipe derfreiwilligen Feuerwehren. Wir befür
worten daher die gegentheilige Ansicht des hohen Landes-Aus
schusses und schliessen uns der hierfür angeführten kurzen
Begründung vollkommen an49.

[7] 4. [Nicht /nstruktoren und Prämien, sondern Unterstützung
von Feuerwehren und Gemeinden] Anlangend die auf Seite 13
angeführten Wünsche der Enquöte sprechen die freiwilligen und
Turner-Feuerwehren Nieder-Oesterreichs entschieden für die
Nothwendigkeit der unter btt verlangten Unterstützung armer
Gemeinden aus Landesmitteln zum Ankaufe von Feuerspritzen,
jedoch mit dem Zusatze:

49 Dokument 15, [4].
50 Der Vorort wehrt sich gegen die Vermischung von Feuerwehr und Nacht-

wächtern. Ebd., [61, Punkt 9.
51 Ebd., [12], b.
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“wenn dieselben eine freiwillige Feuerwehr gründen“,
und die Ausdehnung dieser Unterstützung auch schon auf beste
hende Feuerwehren zum Ankaufe nothwendiger Feuerwehr
Geräthe überhaupt.

[8] Dagegen sind die unter c, d, e und f gestellten Wünsche der
Enquete, die Ausbildung von Mitgliedern der Landfeuerwehren
zu Instruktoren bei der Wiener Feuerwehr, deren Absendung auf
Landeskosten, die Stipendien für dieselben und endlich das Aus
zeichnungs- und Prämienwesen für besonders verdiente Mitglie
der der Feuerwehren betreffend, obgleich der hohe Landes-Aus
schuss sich damit durchaus einverstanden erklärte, entschieden
verurtheilt worden.

Möge uns gestattet sind, zur Begründung dieser Anschauung im
Folgenden Einiges über Instruktion, Einübung und Ausrüstung
freiwilliger Feuerwehren in Nieder-Oesterreich anzuführen.

[9] [Gute Ausbildung der nö. Feuerwehren] Die erstgegründeten
freiwilligen Feuerwehren, aus Turnvereinen hervorgegangen,
bedurften nicht besonderer Abrichtungen. Die Mitglieder, geübt
in Frei- und Ordnungs-Uebungen, gewohnt an turnerische
Unterordnung, von gestählter Muskelkraft, gewandt im Klettern
und Steigen, waren bald mit der Handhabung der Geräthe ver
traut und ihren Schauübungen (Krems 186252, Wr. Neustadt
1864) konnte gewiss auch ein Berufs-Feuerwehr-Mann die
gebührende Anerkennung der Tüchtigkeit nicht versagen. Spä
ter gegründete Nichtturner-Feuerwehren haben doch häufig
Turner unter ihren Mitgliedern gehabt, oder sich wegen ihrer
Einübung (sofern sie nicht in der Nähe Wiens), an ihre älteren
Nachbar-Feuerwehren gewendet und von dort Alles was sie
brauchten, Hilfe in Rath und That erhalten. -

[10] [Sie sind technisch auf dem neuesten Stand] Die grösseren die
ser Turner- und freiwilligen Feuerwehren haben in genauer Kenntniss

52 8.9.1862, erwähnt mit Literatur in Hans SCHNEIDER, Geschichte des Öster
reichischen Bundes-Feuerwehrverbandes, Festschrift 1889, 5. 1989 in den mei
sten österreichischen Feuerwehrzeitschriften abgedruckt.

aller neuzeitlichen, technischen Fortschritte im Feuerwehr-Wesen
auch stets die Einführung guter Feuerwehr-Geräte angestrebt und
sind so beispielsweise, um sich nur auf die Schaustücke der Wiener
Feuerwehr-Uebung vom Sommer 1869~~ zu beziehen, Hakenleitern
bei vielen unserer freiwilligen Feuerwehren im Gebrauche und viel
früher als Wien deren Anschaffung beschloss, sind Rettungsschlauch
und Sprungtuch in der Uebung der Kremser Turner-Feuerwehr vom
Jahre 1862, der Galibert‘sche Apparat von der Gloggnitzer Feuer
wehr im September 1868 den Feuerwehr-Gästen vorgeführt worden,
und der insbesondere zur Uebung der Mannschaft dienende Gesims-
bock - bei 9 n.ö. Feuerwehren seit ihrem Bestande in Verwendung -

ist bei der Wiener Uebung nicht einmal vorgeführt worden.

[11] [Ihnen allein ist der bisherige Brandschutz-Fortschntt auf dem
Land zu danken] Wir mussten diese Dinge erwähnen, um zu zei
gen, dass die Turner- und freiwilligen Feuerwehren nicht Anhän
ger veralteter Maschinen und Geräthe sind, sondern stets nach
dem Besten, Neuesten und Zweckmässigsten auf diesem Gebiete
trachten, dasselbe einführen und zur Anwendung bringen, dass
ihnen allein die bisherigen Fortschritte im Löschwesen im Lande
zu danken sind, und dass die Mehrzahl der Feuerwehren Nieder-
Oesterreichs auf mindestens derselben Stufe feuerwehr-wissen
schaftlicher Ausbildung steht und sich gewiss ebenso zeit- und
zweckgemäss entwickelte wie die Wiener Berufs-Feuerwehr.

Und dazu ist bei allen freiwilligen Feuerwehren das rege Trachten
nach weiterer Ausbildung, die stete Kenntnisnahme von allen Ver
besserungen und der fruchtbringende Austausch von Ansichten
über Feuerwehr-Gegenstände von solch anerkannter Bedeutung
und Wichtigkeit, dass sie auch sichere Gewähr für deren rationelle
Weiter-Entwicklelung bieten, die ihnen auch glücklicherweise nicht
wie den Berufs-Feuerwehren durch Gemeinderaths-Beschlüsse ver
kümmert werden kann, selbst wenn diese sich auf den “allgemein
anerkannten Ruf“ der Feuerwehr und das dadurch begrundete,
vermeintlich “Nichts-mehr-lernen-brauchen“ stützen.

53 Bericht in ÖFZ 9-1869-29. Ais Beobachter werden erwähnt: “vertreter der
Feuerwehren in Braunschweig, Przemysi, Baden, St. Pöiten etc. etc. endäch ein
zahireiches Pubhcum afer Stände.“
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[12] [Vorteile der Ausbildung der Freiwilligen] Ausserdem ist die
Abrichtung der Mitglieder freiwilliger Feuerwehren nicht auf
einen Zeitraum zu beschränken, sondern dauert, da die Mitglie
der immer wechseln und neue wieder eintreten, eigentlich
immer fort; die Uebungen können nur in freier Zeit, meist Sonn
tags gehalten werden, da die meisten Feuerwehr-Männer als
Handwerker und Arbeiter die Woche über ihren Geschäften
nachzugehen haben und schliesslich die Unterordnung betref
fend, ist diese bei Männern, die freiwillig dem Gemeindewohle
dienen, nicht durch Befehl, Androhung der Entlassung oder Dis
ziplinar-Strafen zu erzwingen, sondern muss durch Weckung
und Hebung des Gemeinsinnes, des Vereins- und Korpsgeistes
erreicht werden.

[13] [Die Freiwilligen Feuerwehren genügen für die Instruktion
anderer] Die derzeit bestehenden freiwilligen Feuerwehren genü
gen vollkommen für die Abrichtung der neuzugründenden Feu
erwehren, und sind alle, insbesondere die grösseren Feuerweh
ren, in jedem Viertel gerne bereit - und thun es auch allenthalben
- alle Auskünfte bei Neugründung zu geben, Geräthe zu besor
gen, die Uebungen zu leiten etc., so dass bisher gewiss nirgends
die Gründung einer Feuerwehr aus Mangel an Instruktoren
unterblieben ist. Näher an Wien hat man sich deshalb an die Wie
ner Beruf-Feuerwehr gewendet und auch sie hat in höchst zuvor
kommender Weise allen Wünschen dienstwillig Rechnung getra
gen.

[141 [Die vorgesehenen 3000 fl sollen für die Anschaffung von
Löschgeräten verwendet werden] Haben wir nun dargelegt und
erhellt aus dem allen, dass die unter c, d und e (Seite 10) genann
ten Wünsche der Enquöte nur durch ein eingebildetes Bedürfniss
begründet sind, so sei es uns nun auch gegönnt, warme Worte für
den unter b angeführten Wunsch: Die Landes-Unterstützung armer
Gemeinden zum Ankauf von Feuerspritzen betreffend, einzulegen:
Bei dem knappen Stande der Geldmittel erscheint diese Unterstüt
zung dem hohen Landes-Ausschusse unthunlich (Seite 11), aber er
beantragt 3000 f 1. für Feuerwehr-Zwecke (Kosten für lnstrukto
ren, Prämien etc.) zu bewilligen.

[15] [Landessubventionen geben Anreiz zu Feuerwehrgründun
gen.] Die Turner- und freiwilligen Feuerwehren erlauben sich hie-
mit ihre gegentheilige Ansicht ergebenst darzulegen: auch sie
beantragen 3000 fl. für Feuerwehr-Zwecke zu bewilligen, nur sol
len sie zur Anschaffung von Löschgeräthen verwendet werden,
die überall noch mangeln oder ungenügend sind, und nicht für
lnstruktören, deren die n.ö. Feuerwehren wie vorhin genügend
erörtert, nicht bedürfen und auch nicht für Prämien wie später
noch erörtert werden soll. Wer die Gelegenheit gehabt hat, mit
Gemeinde-Vertretungen über Gründung einer freiwilligen Feuer
wehr zu unterhandeln, wird wissen, wie gefürchtet die Kosten der
Errichtung sind und bei der finanziellen Lage vieler Gemeinden
wird diese Abneigung gegen jede Auslage auch nur zu berechtigt
sein. Dazu kommen noch Vorurtheil, Voreingenommenheit
gegen Neuerungen, Anhang am Bestehenden und so manche
andere kleinstädtische und grossbäuerische Tugend und die
Gründung der Feuerwehr ist abermals glücklich verschoben.

[16] Anders wird es sein, wenn der hohe Landtag 3000 fl. zu Feu
erwehr-Zwecken bewilligt, und den Gemeinden, welche eine
Feuerwehr gründen, zum Ankauf einer Saugspritze einen Beitrag
von 100 bis 200 fl. aus Landesmitteln in Aussicht stellt. Es kön
nen auf diese Art 1 5 bis 30 Gemeinden jährlich oder doch in die
sem Versuchsjahre zur Gründung von freiwilligen Feuerwehren
veranlasst werden, denn ein in Aussicht stehender Beitrag von
100 bis 200 fl. ist ein gar triftiger Grund, man will den Beitrag
nicht auslassen, und entschliesst sich endlich das Fehlende dar
auf zu geben. Wird obige Summe zu diesem Zwecke bewilligt,
so ist sie gewiss fruchtbarer angelegt, als wenn sie zu überflüssi
gen lnstruktionskosten und Prämien verwendet wird; nicht den
Feuerwehren fehlt es an Wollen, Wissen und Lehrbefähigung,
sondern den Gemeinden an Geld.

[1 7] [Prämien widersprechen dem Feuerwehrgeist] In Punkt f
(Seite 10) spricht die Enquöte auch noch den Wunsch aus, nach
“Auszeichnungen und Prämien für besonders verdiente Mitglie
der der Feuerwehren, und zu Prämien sollten die verlangten
3000 fl. eben auch in Anspruch genommen werden.
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Die Turner- und freiwilligen Feuerwehr-Männer haben den Wor
ten des Oedenburger Feuerwehr-Hauptmannes lebhaften Beifalle
gezollt, als er am ersten n.ö. Feuerwehr-Tage erklärte: “Wir suchen
die Prämien in der Schule abzuschaffen und wollen sie auch dort
abschaffen, wo es die ehrliche That des Mannes gilt“

Prämien und Auszeichnungen halten wir fürverwerflich, und dem
Geiste des freiwilligen Feuerwehr-Wesens geradezu schädlich; wir
streben nach der Anerkennung unserer Mitbürger für unseren
freiwilligen Dienst, nicht nach einem Ehren- oder Geldzeichen.

[18] Gestützt auf diese Ausführungen petitioniren die freiwil
ligen und Turner-Feuerwehren Nieder-Oesterreichs: Der hohe
Landtag wolle dem Antrag 5 des hohen Landes-Ausschusses:
“für Feuerwehr-Zwecke sei eine Ausgabspost von 3000 fl. in
den Voranschlag des nächsten Jahres aufzunehmen“55, mit
dem Zusatze: “und zwar für neuzugründende Feuerwehren
ärmerer Ortsgemeinden oder für bestehende Feuerwehren
zur Anschaffung nothwendiger Löschgeräthe“, seine Zustim
mung ertheilen.

Auch einem Wunsche der n.ö. Handelskammer (statistisches
Jahrbuch 1868, Löschgeräthe) würde dadurch entsprochen,
wenngleich selbe die Subventionen der Feuerwehren zum
Ankauf von Löschgeräthen merkwürdiger Weise nicht im Inter
esse der Gemeinden und der Volkswirthschaft, sondern dem der
Spritzen-Industriellen verlangt.

[19] s. [Verkürzung des Heeresdienstes für Feuerwehrmänner]~6

[20] 6. [Heranziehung der versicherungsanstalten ... 1 Es soll
zunächst anerkannt werden, dass viele nied.-öst. Feuerwehren
von Seite mancher Versicherungs-Gesellschaften namhafte
Beiträge erhalten haben, dass überhaupt nur einige Gesellschaf

54 Protokoll 1869, 16.
55 Dokument 15. [16], Nr. 5.
56 Zum Beschiuß des Feuerwehrtages Baden, “dass die Zeitdauer derAbleistung

der Wehrpflicht im Heere für Feuerwehrmänner eine kürzere sei“ (Proto
ko1l1869, 251.1. Der Feuerwehrdienst ist moralisch ebenso hochstehend, er

ten sich jeder Leistung erwehrten [.. ‚]s~, doch haben alle diese
Gaben nur den Charakter von Gnadengeschenken, und die Feu
erwehren haben den Assekuranzen gegenüber immer nur die
Stellung als Bittende, - sie, die den Gesellschaften oft viele Tau
sende retten, bitten um einen kleinen Beitrag zu den Rettungs
kosten dieser Tausende] Das ist des Geistes des freiwilligen Feu
erwehr-Wesens unwürdig] -

[21] Die Beitrags-Pflicht muss gesetzlich festgestellt werden und
die freiwilligen Feuerwehren müssen rechtlich fordern können,
was ihnen bisher aus Gnaden geboten wurde.

[22] Hätten die Assekuranten von jeher ihr Interesse verstanden,
würden die Feuerwehren schon viel entwickelter und allgemei
ner sein und sich in einem besseren Zustande befinden, als heut
zutage, denn mit der Vermehrung der Feuerwehren und verbes
serten Lösch-Einrichtungen wird auch das Erträgnis der Asseku
ranzen vermehrt, es können die Versicherungs-Prämien niedriger
gestellt und dadurch der Beitritt der solche Prämien Zahlenden
gesteigert werden.

[23] [Feuerwehren ohne Stützung aus anderen Mitteln erhöhen
die Feuerlöschkosten der Gemeinden] Die freiwilligen Feuer-
wehren werden wohl zum Theile von den Gemeinden erhalten,
zum grossen Theile jedoch sind sie zur Deckung ihrer Auslagen
auf Sammlungen, Geschenke, Beiträge von Ehren- und beitra
genden Mitgliedern, Unternehmungen etc., angewiesen; ja die
Feuerwehr-Männer selbst zahlen Beiträge zu Unterstützungskas
sen und dgl. Wenn nun die neue Feuer-Polizei-Ordnung einfach
alle Feuerwehr-Kosten, also Auslagen für Geräthe und deren
Instandhaltung, für den eigentlichen Löschdienst und Bespan
nung, für Unterstützung von im Dienste verunglückten Feuer
wehr-Männern oder deren Hinterbliebenen, den Gemeinden
zuschiebt, so ist voraussichtlich, dass man in vielen Orten mit

dient dem öffentlichen Interesse, schützt Leben und Eigentum, die bei der Feu
erwehr erworbenen Fertigkeiten verkürzen die Ausbildung beim Heer.

57 Einige seien dabei “allerdings nur in Erwägung des erwachsenden Nutzens,
höchst koulant vorgegangen“.
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scheelen Augen der Gründung einer freiwilligen Feuerwehr zuse
hen, ja Hindernisse in den Weg legen wird. Mit dem Bestande
einer Feuerwehr wachsen die Lösch-Kosten, und die Feuerwehr
Männer als Gemeinde-Genossen müssen zugeben, dass die Feu
erwehr in vielen Fällen mehr den Assekuranzen als den Gemein
den nutzt, daher auch die Feuerwehr-Kosten von den Asseku
ranzen mitbestritten werden sollten.

[24] [...]58

[25] [Beiträge der Versicherungen zunächst nur aus den Orten
mit Feuerwehren] Ungeheure Summen können und werden
durch ein geregeltes Feuerwehr-Wesen volkswirthschaftlich
gerettet werden, wenn das Feuerwehr-Wesen verallgemeinert
wird, und dies geschieht, wenn die Gemeinden nicht allein, son
dern alle die davon Nutzen haben, die Kosten tragen.

Da nun einerseits in vielen Gegenden freiwillige Feuerwehren
nicht bestehen, somit auch ein Assekuranz-Beitrag zu den Feu
erwehr-Kosten nicht verlangt werden kann, und andererseits,
um die Gemeinden zur Bildung freiwilliger Feuerwehren anzu
spornen, hat der durch Abgeordnete der Turner- und freiwilligen
Feuerwehren verstärkte Vororts-Ausschuss beschlossen, zu
nächst nur Assekuranz-Beiträge aus jenen Versicherungs- Ein
nahmen anzustreben, welche die Assekuranzen aus jenen
Gemeinden beziehen, in welchen freiwillige Feuerwehren beste
hen.

Die freiwilligen und Turner-Feuerwehren Nieder-Oesterreichs
petitioniren daher: Der hohe Landtag wolle dem am ersten nö.
Feuerwehr-Tage einstimmig zum Ausdruck gebrachten Wunsche:

“Die Assekuranz-Gesellschaften werden mit Rücksicht auf die
ihnen durch die neue Organisirung des Feuerlöschwesens
erwachsen den Vortheile verpflichtet, in entsprechender Weise zu

den Kosten, welche die nach der neuen Löschordnung zu orga
nisirenden Feuerwehren verursachen, beizutragen“ ~
Folge geben, und im verfassungmässigen Wege einstweilen
dahin wirken, dass die Assekuranz-Gesellschaften verpflichtet
werden, zur Bestreitung der Feuerwehrkosten in jenen Gemein
den, aus welchen sie Brandschadenversicherungs-Einnahmen
beziehen, jährlich 1 % der in dieser Gemeinde bezogenen Versi
cherungs-(Brutto)Einnahmen beizutragen.

[26] [...]60

Zu dem Entwurfe der Feuerpolizei-Ordnung

[271 Vertrauend auf die bewährte Einsicht eines hohen n.ö.
Landtages und offen, wie es sich für sie ihren Vertretern im
gesetzgebenden Körper gegenüber geziemt, haben die Turner-
und freiwilligen Feuerwehren Nieder-Oesterreichs in vorstehen
den Ausführungen die Früchte ihrer mehr als zehnjährigen
Erfahrungen auf dem traurigen Felde der Brandunglücke - so
weit sie in den Rahmen dieses Gesetzes passen - zusammenge
faßt, und in den beantragten Aenderungen zu jener Vorschrift
niedergelegt, welche dazu bestimmt ist, Anleitung zur Steue
rung der Brandschäden in Nieder-Oesterreich zu geben, und
erwarten die freiwilligen Feuerwehren als nicht mehr weg
zuläugnender und auch vom hohen n.ö. Landtage anerkannter
Faktor zur Hebung des Volks-Wohlstandes im Lande mit frohem
Bewusstsein treuer Pflichterfüllung geneigte Würdigung ihrer
Bemühungen und Anträge bei Beschliessung besprochenen
Gesetzes.

Die freiwilligen und Turner-Feuerwehren Nieder-Oesterreich‘s
richten an den hohen n.ö. Landtag gemäss der Beschlüsse des
ersten n. ö. Feuerwehrtages zu Baden 17. Mai 1869 und des ver
stärkten Vororts-Ausschusses vom 22. August 1869 die erge
benste Bitte:

60 Änderungsvorschläge zu den Paragraphen 3,9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 24, 31,
32, 34, 35-46, 48, 49, 52, 54-58 des Gesetzesentwurfes (Dokument 15).

58 Es wird auf bestehende Regelungen in württemberg und bevorstehende in Bay
ern und sachsen hingewiesen.

59 Protokoll 1869, 21.

125



Der hohe Landtag geruhe Dokument 20

1. die vorstehend zu dem Entwurfe einer Feuerpolizei-Ord
nung beantragten Aenderungen, Zusätze und Ausschei
dungen bei Behandlung der Feuerpolizei-Ordnung zum
Beschlusse zu erheben;

2. für Feuerwehrzwecke und zwar, für neu zu gründende Feu
erwehren ärmerer Ortsgemeinden oder bestehende Feuer-
wehren zur Anschaffung von nothwendigen Feuerwehr
geräthen, eine Ausgabspost von 3000 ff. in den Voranschlag
des nächstens Jahres einzustellen;

3. und 4. im verfassungsmässigen Wege dahin zu wirken, dass

a) die Zeitdauer der Ableistung der Wehrplicht im Heere für
Feuerwehrmänner eine kürzere sei, und

b) die Assekuranzgesellschaften verpflichtet werden, zur
Bestreitung der Feuerwehrkosten jenen Gemeinden, aus
welchen sie Brandschaden- Versicherungseinnahmen bezie
hen, jährlich 1 % der in diesen Gemeinden bezogenen Brut
to-Versicherungs-Einnahmen beizutragen.

Für die freiwilligen und Turner-Feuerwehren
Nieder-Oesterreich‘s

die freiwillige Turner-Feuerwehr Baden als Vorort.

Der Vororts-Ausschuss:

A. Prix, Schriftführer
Heinrich Gierth, Hauptmann

Der Vorort Baden des Verbandes der nö. Feueiwehren lehnt die
Entsendung eines offiziellen Delegierten zum 1. österr. -ungarischen
Feuerwehrtag in Klagenfurt am 5. und 6. September 1869 ab.

VorS. September 1869

In Bezug auf Eure freundliche Einladung am 5. & 6. September
einen allgemeinen oesterreichisch-ungarischen Feuerwehrtag in
Klagenfurt61 zu beschicken, beehren wir uns Euch folgenden
Beschluß des auf 12 Vertreter n.oe. freiwilliger Feuerwehren ver
stärkten Vorortsausschußes mitzuteilen:

“Die Beschickung des all. oest. ung. Feuerwehrtages in Kla
genfurt, seitens des n.oe. Feuerwehr Verbandes durch einen
Abgeordneten des Vorortes wird abgelehnt, als nicht dem
Beschluß des 1. n.oe. Feuerwehrtages entsprechend; die
Beschickung des obgenannten Feuerwehrtages aber dem
freiwilligen Ermessen jeder Feuerwehr anheimgestellt.“

Es ist nähmlich vom 1. n.oe. Feuerwehrtag über Antrag Jergitsch
beschlossen worden:

“Die fr. Feuerwehren erklären, nach erfolgter Gründung von
Provinzialverbänden (d. i. Landesverbänden) die Grundung
eines öst. Feuerwehr Verbandes anzustreben“62;

da nun aber unseres Wissens erst einige Landesverbände in Bil
dung begriffen, daher ihre Gründung nicht als erfolgt betrachtet
werden kann, die Zahl dieser werdenden Verbände aber auch

61 Ausschreibung in ÖFZ 11-1868-37.
62 Siehe Prorokoll 1869, 24. Dort auch die mündliche Einladung von Ferdinand

Jergitsch, das Problem beim Kärntner Feuerwehrtag am 12. und 13. Juni 1869
zu besprechen. Jergitsch sprach in Baden nur von einem “allgemeinen öster
reichischen Feuerwehr-Verband“, nicht aber von einem österreichisch-unga
rischen, daher lautete der nö. Beschluß auch auf einen österreichischen Ver
band. In der Klagenfurter Einladung vom 24. 6. 1869 (ÖFZ 11-1869-37) ist

ebenfalls die Rede von einem “österreichischen Feserwehrtag“ und vom
“Grundgesetz eines österr. Feuerwehr-Verbandes“, e~ wurden aber “die
gesammten Freiwilligen und Turner Feuerwehren der önterr. ung. Monarchie“
eingeladen. - zum i. äst. ung. Feuerwehrtag in Klagenfurt 1869 siehe Hans
SCHNEiDER, Geschichte des Österreichischen BundesfeuerwehrverbandeS, in:
100 Jahre österreichischer Bundesfeuerwehrveröand, in allen österreichischen
Feuerwehrzeitschriften 1989, (611.

Konzept Baden, Archiv FF
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sehr gering ist, und insbesondere weil nur die Gründung eines
oesterreichischen Feuerwehrverbandes in Aussicht genommen
wurde, halten wir dafür, daß der Beitritt n. oest. Feuerwehren zu
dem zu gründenden Verbande erst vom nächsten n.oe. Feuer
wehrtage beschlossen werden müßte.

Beschluß zur Kenntnis zu bringen.

Mit deutschem Gruß und Handschlag.

Der Vorortsausschuß64

Überdieß scheint uns auch ohne oest. Vertreter der “Allg. deut
sche Feuerwehrtag“ kein “total unfruchtbares Unternehmen“,
wie Ihr es nennt, u. zum allerwenigsten verstehen wir, wie “des
sen Beschlüsse und Verhandlungen (ohne oest. ung. Verband)
für Oesterreich verloren gehen solltenl “63

Auch sind wir warme Anhänger und Freunde der bestehenden
Länderautonomie u. werden auch die Autonomie der n. oe. Lan
des Feuerwehr Verbandes nicht durch einen zentralistisch-duali
stischen Verband einschränken lassen. Zudem ist das Feuer
löschwesen Landesangelegenheit, gehört also vor den Landtag,
der Reichsrath wird selten, die Delegirten nie damit zu thun
haben, der große Reichsverband wird nur auf sehr kleinem
Gebiet wirken können und was er hier erreichen kann, können
kleine Verbände ebensogut erreichen (siehe [...] Böhmen und
Staatstelegraf, Bahn in Salzburg etc.).

Werthe Feuerwehrgenossen, offen und gerade haben wir Euch
unsere Ansicht gesagt, endgültig kann sich erst der n. oest. Feu
erwehrtag äußern, doch wollen wir erwarten, daß Ihr die erwähn
ten Umstände jetzt offen erwägen werdet, und ersuchen Euch
auch dem Feuerwehrtage selbst unseren eingangs erwähnten

63 Der vorort Baden bezieht sich auf die Einladung der Klagenfurter Feuerwehr
vom 23. 7. 1869 (abgedruckt in ÖFZ 14-1869-50): “Wie ihre wißt, besteht
bereits ein ‘allgemeiner deutscher Feuerwehrtag‘ (nicht verband) und es wurde
schon behauptet, daß es hinlänglich sei, wenn wir Deutsch-Oesterreicher diesen
beschicken. Allein dies wäre ein total unfruchtbares unternehmen, denn eben
weil wir die große Wichtigkeit des deutschen Feuerwehrtages für das Löschwe
sen, besonders in fachwissenschaftlicher Richtung, kennen, eben deshalb müs
sen wir im österr. ungar. Feuerwehr-Verbande ein Organ schaffen, welches vor
kommenden Falles den am deutschen Feuerwehrtage sich geltend machenden
Ideen in Oesterreich-ungarn Eingang verschaffen kann, da dessen Beschlüsse
und Verhandlungen für Oesterreich sonst verloren gingen... Die Beschlüsse eines
‘deutschen Feuerwehrtages‘ berühren die Regierungen der österreichisch-unga

Dokument 21

Texte der nö. Feuerpolizeiordnung von 1870, die vom Statut der
freiwilligen Feuerwehr zu Klagenfurt 1865 beeinflußt sind.

29. Oktober 1869
“5tatut der freiwilligen Feuerwehr zu Klagenfurt. Genehmiget durch den Erlaß des

h. k.k. Landes-Präsidiums in Kärnten ddo. 3. August 1865. z. 870.“ Gedruckt bei J.

& F. Leon, Klagenfurt 1865. Ein Exemplar bei der EF Hamburg.

a) Nä. Feuerpolizeiordnung 1870 (= FPO 1870) § 34: Zweck der
Feuerwehr ist ein geordnetes Zusammenwirken bei Feuersge
fahr, um Leben und Eigenthum der Bewohner zu schützen.
Klagenfurt 1865 § 1: Der Zweck der Feuerwehr von Klagen
furt ist ein geordnetes Zusammenwirken bei Feuersgefahr, um
Leben und Eigenthum der Bewohner der Stadt zu schützen.

b) FF0 1870 § 39: Die Dienstleistung der freiwilligen Feuer
wehr findet in Ausübung eines ihr von der Gemeinde über
tragenen Befugnisses statt.
Klagenfurt 1865 § 19 Abs. 1: Da die Handhabung der Feuer

rischen Monarchie nicht, während selbe gewiß auf die 5timme ihrer vereinigten
Feuerwehren hören - und wie es schon von Regierungsvertretern in Provinzial
Feuerwehrtagen ausdrücklich hervorgehoben wurde - gerne hören 1

64 Dr. Josef Wedl, Kommandant der Turnerfeuerwehr Wiener Neustadt, erklärte
sich am 25.81869 bereit, nö. Feuerwehren (als einzelne> in Klagenfurt zu ver
treten. Er würde dort “zwar gegen die Gründung eines österr.-unga
rischen Feuerwehrverbandes aber für schaffung eines deutsch österreichischen
Feuerwehrverbandes im Anschlusse an den Deutsch- österr. Turnkreis eintre
ten“. Wedl vertrat hier eine andere Linie als der Vorort, und es scheinen anti-
ungarische bzw. pro“deutsche“ Affekte in seine Position eingeflossen zu sein.
Das Frage einer Verknüpfung mit dem deutsch-österreichischen Turnkreis stell
te sich in Klagenfurt gar nicht. - Der Brief Wedls in Baden, Archiv FF.
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polizei zu den Rechten und Pflichten der Gemeinde gehört, so
geschieht die Dienstleistung der freiwilligen Feuerwehr in Aus
übung eines ihr von der Gemeinde eingeräumten Befugnisses.

c) FPO 1870 § 40: Der Hauptmann ist auf dem Brandplatze in
seinen dienstlichen Anordnungen unabhängig, jedoch ist er
für dieselben dem Gemeindevorsteher verantwortlich.
Klagenfurt 1865 § 7: Auf dem Brandplatze ist der Haupt
mann in taktischen Anordnungen unabhängig. Bezüglich
des nothwendigen Eingreifens in das vom Feuer ergriffene
oder bedrohte Privateigenthum ist er an die Zustimmung
des Bürgermeisters oder sonst berufenen politischen Kom
missars gebunden.

d) FPO 1870 § 41: Der Gemeindeausschuß übt das Auf
sichtsrecht über die Feuerwehr, und der Hauptmann ist ver
pflichtet, auf Verlangen des Gemeindevorstehers über alle
Angelegenheiten der Feuerwehr Bericht zu erstatten.65
Klagenfurt 1865 § 19 Abs. 3: Der Gemeinderath übt das
Aufsichtsrecht über die Feuerwehr, er ist daher vom Haupt
mann der Feuerwehr über Eintritt und Austritt von Mitglie
dern, über die Eintheilung derselben in die verschiedenen
Rotten, über die Bemannung und den diensttauglichen
Zustand der einzelnen Spritzen und sonstigen Löschgeräthe,
über die an Mitgliedern (~. 17.) erfolgten oder zugespro
chenen Unterstützungsbeiträge, überhaupt über Alles, was
auf den Feuerwehrdienst Bezug hat, unverweilt in Kenntniß
zu setzen und in steter Kenntniß zu erhalten.

e) FPO 1870 § 42: Der Gemeindeausschuß hat das Recht,
Unzukömmlichkeiten, welche sich bei Ausübung des Feuer-
wehrdienstes ergeben, abzustellen; der Hauptmann ist ver
pflichtet, den Beschlüssen des Gemeindeausschusses Folge
zu leisten, jedoch steht ihm das Recht der Berufung zu.
Klagenfurt 1865 § 19 Abs. 4: Der Gemeinderath hat das

65 Im Entwurf vom 77.1869 (dort § 42) wird die Nähe zu dem Klagenfurter Sta
tut noch deutlicher: ‘0er Gemeindeausschuß übt das Aufsichtsrecht über die
Feuerwehr, er ist daher vom Hauptmanne über den Eintritt und Austritt von
Mitgliedern, über die Eintheilung der Feuerwehr, den zustand der [fisch-

Recht Unzukömmlichkeiten, die sich bei Ausübung des Feu
erwehrdienstes ergeben, zu rügen und der Hauptmann der
Feuerwehr ist verpflichtet die Andeutungen des Gemeinde
rathes in Ausführung zu bringen.

f) FPO 1870 § 43: Inwiefern dem Gemeindeausschusse das
Recht zustehen solle, die Einberufung von Hauptversamm
lungen zu begehren und sich bei denselben vertreten zu las
sen, ist in die Satzungen66 aufzunehmen.
Klagenfurt 1865 § 19 Abs. 5: Der Gemeinderath hat das Recht
die Zusammenberufung des Ehrengerichtes und der Haupt
versammlung zu verlangen und sich bei letzterer durch drei
Gemeinderäthe, welche gleich den Mitgliedern der Feuerwehr
stimmberechtiget sind, vertreten zu lassen, dieses Recht
gebührt dem Gemeinderathe, auch bei jenen Hauptversamm
lungen, die nicht auf sein Verlangen berufen werden.

g) FPO 1870 § 44: Der Rechnungsabschluß ist jährlich dem
Gemeindeausschusse zur Einsicht vorzulegen.
Klagenfurt 1865 § 19 Abs. 6: Der Rechnungs-Abschluß der
Feuerwehr ist alljährlich dem Gemeinderathe zur Kenntniß
nahme vorzulegen.

h) FPO 1870 § 45: In den Angelegenheiten, welche die im Auf
trage der Gemeinde geübte Mitwirkung der Feuerwehr in
Handhabung der Feuerpolizei betreffen, wird die Feuerwehr
durch die Gemeinde, in sonstigen Fällen aber, gleichwie
dem Gemeindeausschusse gegenüber, durch den Haupt
mann vertreten.
Klagenfurt 1865 § 20: In den Angelegenheiten, welche das
von der Gemeinde überkommene Feuerlöschwesen und die
Feuerwehr betreffen, wird die freiwillige Feuerwehr durch
den Gemeinderath, in sonstigen Fällen aber, und gegenüber
dem Gemeinderath durch den Hauptmann der Feuerwehr
vertreten.

geräthe, kurz über alle wichtigen Angelegenheiten in Kenntniß zu setzen.“
66 Entwurf 7.7.1869 (dort § 44) im Anklang an das Klagenfurter “Statut“: “ ist

im Statute festzusetzen“.
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i) FPO 1870 § 46: Die Mitglieder der Feuerwehr sind berech
tigt, in und außer dem Dienste ein Abzeichen ihrer Eigen
schaft zu tragen, welches von anderen Personen nicht
gebraucht werden darf.
Klagenfurt 1865 § 16: Die Mitglieder der Feuerwehr sind
berechtiget, auch außer Dienst ein Abzeichen ihrer Eigen
schaft ausschließlich anderer Personen zu tragen.

Dokument 22

Bericht über den 1. nö. Feuerwehrtag Baden im Jahresbericht der
Turner-Feuerwehr Baden.

Konzept in Baden, Archiv FF

31. Dezember 1869

[.1 [1] Zur Förderung des Feuerwehrwesens in der Umgebung hat
die Badener Feuerwehr thätigen Einfluß bei der Gründung und
Schulung der Gumpoldskirchner Feuerwehr genommen und auch
jeden Anlaß benützt um für Neugründung von Feuerwehren zu wir
ken. Eine eigens vor den geladenen Gemeindevorständen von Ober
waltersdorf, Pfaifstätten und Tribuswinkel gehaltene Übung, zu wel
cher auch Feuerwehrgenossen von Traiskirchen und Gumpoldskir
chen eingetroffen waren, hatte leider bei den Pfaffstättner und Tri
buswinkler Vertretern keinen Erfolg, in Oberwaltersdorf dagegen ist
die Gründung einer Feuerwehr in Angriff genommen worden.

[2] Auch auswärtige Feuerwehrfeste u. Übungen wurden von
Mitgliedern unserer Feuerwehr besucht, so die Feuerwehrübung
zu Neunkirchen von 4, die Hydroforprobe in Vöslau durch 1 5, das
Feuerwehrfest in Mödling von 16, der Feuerwehrtag zu Salzburg
durch 4, der Feuerwehrtag zu Klagenfurt von Einem.

[3] Den größten Einfluß auf die Förderung des freiwilligen Feuer
wehrwesens in N.Oe. hat jedoch die freiw. Badener Turner-Feuer
wehr durch die Einleitung des 1. n. oe. Feuerwehrtages zu Pfingsten

67 Damals Gasthaus in Baden, Rathausgasse 11. Das Haus steht noch, der saal ist nicht
mehr vorhanden, über dem Haustor hängt noch ein schwarzer Adler aus Metall.

1869 genommen. Der zur Durchführung gewälte 5er-Ausschuß
bestand aus Feuerwehrhauptmann Gierth, Rottenführer Helipapp,
Zeugwart Rudolf Eiermann, u. Feuerwehrmännern Anton Prix und
Adolf Eiermann. Der aus den Herren: Kritsch, Paul Hoffmann, Alf.
Otto, Schütz, Leop. Schwarz u. A. Waber gebildete, thätige Woh
nungsausschuß fand bei den Bewohnern von Baden u. Weikers
dorf erfreuliches Entgegenkommen und war in der Lage allen Feu
erwehrgästen, bei 400, freie Herberge zu bieten; die gesammelten
Wohnungsbeiträge im Gesamtbetrage von 169 fl. reichten nicht
nur hin die ganzen Kosten des Feuerwehrtages zu bestreiten, es
erübrigte sogar noch ein Betrag von 99 fl 57 + [= Kreuzer], wel
cher an den Feuerwehr Säckel abgeführt wurde.

[4] Der Festzug bewegte sich Pfingstsonntag Mittags vom Bahn-
platze durch die Neu-, Freiung- und Wassergasse über den Haupt-
platz, durch die Theresiengasse und Parkstraße in den städtischen
Redoutensaal, wo die Gäste von den Gemeindevertretern von
Baden u. Weikersdorf, den Spitzen der politischen Behörden, dem
Turnrate u. den geladenen Ehrengästen empfangen u. in Anspra
chen des Bürgermeisters Germer und des Sprechers vom Turn
verein, Herrn Exc. Freiherrn von Dobblhoff begrüßt wurden.

[5] Die für Nachmittag anberaumte Übung der Badener Feuer
wehr mußte des strömenden Regens halber verschoben werden,
anstatt derselben wurde eine Vorbesprechung der Feuerwehr
Vertreter im Adlersaale67 eingeleitet u. Abends vereinigte man
sich in der Feuerwehrkneipe im Redoutensaal.

[6] Pfingstmontag Vormittag fanden die Beratungen des 1. n.oe.
Feuerwehrtages bei zalreicher Beteiligung von Feuerwehrmän
nern und hiesigen Bewohnern statt. Die Herren n.oe. Landtags-
abgeordneten J. H. Steudel u. Schilcher; Gemeinderat von Wien
Dr. Schrank; Ehrenmitglied des BadenerTurnvereines u. Gemein
deausschuß von Baden Dr. Hermann Rollet, Ober-Ingenieur des
Stadtbauamtes Wien Arnberger u. der erst während der Debat
te eingetroffene Bürgermeister Stellvertreter von Wien, Obmann
der Feuerlöschkommission, Gemeinderat Khun wurden von der
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Versammlung als Ehrengäste begrüßt. Dokument 23

Die Tagesordnung, Verhandlungen und Beschlüsse sind aus Beilage
A: Verhandlung des 1. n. oe. Feuerwehrtageszu Baden“68 ersichtlich.

[7] Der Feuerwehrtag wälte die Freiwillige Turnerfeuerwehr zum
Vororte des n.oe. Feuerwehren69 und beauftragte sie mit der
Durchführung der gefaßten Beschlüsse.

[8] Die am Pfingstmontag Nachmittag am Schulhause vor fremden
Feuerwehrmännern und Gästen vorgeführte Übung der BadenerTur
nerfeuerwehr fand bei Fachmännern wie bei der großen Zuschauer-
menge vollkommene Zufriedenheit und wurde beifällig anerkannt.

[9] Zu den Glanzpunkten des ganzen Festes gehörten die herzli
che gastfreundliche Aufname die allen Festgenossen bei der hie
sigen Bevölkerung geworden, der festliche Empfang in den
geschmückten Straßen, die thätige Anteilname der Gemeinde
Vertretungen und endlich der herzliche Abschied durch
Abschiedsreden und Ständchen wie durch Maueranschläge.
[10] Die Feuerwehrleitung wälte nach Auflösung des Feuerwehr
tags- oder Fünferausschusses einen Vorortsausschuß zur Besor
gung der Vorortsgeschäfte. Die Wal fiel wieder auf: H. Gierth,
Hellpapp, Rud. Eiermann, Anton Prix und Adolf Eiermann. Der
Vorortsausschuß hat dem Landesausschusse und Landtag
gegenüber die Interessen des freiwilligen Feuerwehrwesens mit
Nachdruck vertreten; u. die Wünsche des Feuerwehrtages und
die Anträge der n.oe. Feuerwehren zur Feuerpolizeiordnung in
einer auch in Druck gelegten Denkschrift u. Petition70 im n.oe.
Landtag durch den Abgeordneten Badens eingebracht. Der wei
tere Bericht über die Thätigkeit des Vorortsausschusses wird von
dem selben am nächsten n.oe. Feuerwehrtag, der wahrscheinlich
in Wiener Neustadt abgehalten werden wird, erstatten71.

Heinrich Gierth, Feuerwehrhauptmann

Der k.k. Statthalter für das Erzherzogtum Österreich unter der
Enns teilt dem Landesmarschall dieses Erzherzogtums, Adolf Frei
herrn von Pratobevera-Wiesborn, mit, daß Kaiser Franz Josef 1.
mitAllerhöchster Entschließung vom 1. Juni 1870 der neuen Feu
erpolizeiordnung die Sanktion ertheilt hat. Er läßt das Gesetz
verlautbaren und den politischen Bezirksbehörden zur Kenntnis
bringen. Diese mögen auf seine Durchführung dringen. Für eine
Verpflichtung der Brandschadenversicherungsgesellschaften, zu
den Kosten des Feuerschutzwesens beizutragen, fehlen derzeit
alle rechtlichen Voraussetzungen.

NO LA, [AA, Fasz. 12/1, Karton 5(1870).

2377/Pr.

8437/870

Hochwohlgeborner Freiherrl

6. Juni 1870

Laut hohen Erlasses des Herrn Ministers des Innern vom 2. Juni
d. J. Z. 2426 haben 5. k. und k. Apostolische Majestät mit A[ller].
H[öchster]. Entschließung den vom nö. Landtage beschlossenen
Gesetzentwurf betreffend eine neue Feuer-Polizei-Ordnung für
das Erzherzogthum Oesterreich unter der Enns mit Ausschluß der
Haupt- und Residenzstadt Wien die Sanktion zu ertheilen geruht.

Indem ich unter Einem die Einschaltung dieses Gesetzes in das
nö. Landesgesetz-Blatt und die Verlautbarung desselben durch
das Amtsblatt der Wiener Zeitung veranlasse72, fordere ich
gleichzeitig auch die k.k. Bezirkshauptmänner in Nieder-Oester
reich und die Bürgermeister in Wiener Neustadt und Waidhofen
a/d. Ybbs auf, zur gehörigen Durchführung dieses Gesetzes die
angemessenen Vorkehrungen zu treffen, gleichwie ich den
gedachten Vorstehern der politischen Bezirksbehörden in Nie

71 Dokument 25.
72 5ie erfoigte am 8.6.1870.

68 = Protokoll 1869.
69 Ebd., 7.
70 Dokument 19.
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[...]73derösterreich unter Einem auf den vom nö. Landtage bei der
Berathung des erwähnten Gesetzentwurfes weiter gefaßten
Beschluß zur genauen Nachachtung mittheile, welchem zu Folge
die k.k. Regierung ersucht worden ist, durch die politischen
Bezirksbehörden auf eine strenge Durchführung der baupolizei
lichen Vorschriften durch die Gemeinden zu dringen.

Hievon beehre ich mich Euer Excellenz unter der Beziehung auf das
sehr geschätzte Schreiben vom 24. November 1869 Z. 645 und auf
die Note des nö. Landes Ausschußes vom 9. Mai d. J. Z. 6812 die
Mittheilung mit dem ergebensten Beifügen zu machen, daß nach
der weiteren, vom Herrn Minister des Innern mir gemachten Eröff
nung dem vom nö. Landtage gleichzeitig mit dem vorbesagten
Gesetzentwurfe beschlossenen Wunsche wegen Verpflichtung der
neu zu konzessionirenden Brandschaden Versicherungs Anstalten
zu Beiträgen für Feuerwehr-Zwecke nicht entsprochen werden
konnte, weil abgesehen davon, daß eine Regelung des ganzen Ver
sicherungswesens gegenwärtig im Zuge ist, und daß bei dem
Umstande, als die meisten Versicherungsgesellschaften ihre Wirk
samkeit auf mehrere oder alle Länder der Monarchie ausdehnen,
auch die Durchführung einer solchen Beitragsleistung mit großen
Schwierigkeiten verbunden wäre, es an jedem gesetzlichen Anhalts
punkte gebricht, um den Brandschadenversichungs-Anstalten die
Verpflichtung zu den beantragten Beiträgen aufzuerlegen.

Schließlich beehre ich mich noch beizufügen, daß ich schon unterm
29. Dezember 1869 Z. 5539 die Landtagsbeschlüße betreffend den
Entwurf eines Polizei-Strafgesetzes und die Organisirung der Gen
darmerie dem damaligen Herrn Minister für Landesvertheidigung
und öffentliche Sicherheit, dann den Landtagsbeschluß wegen Vor
kehrungen in den Strafanstalten dem Herrn Justiz Ministerium behufs
der weiteren bezüglichen Verfügungen zur Kenntnis gebracht habe.

Genehmigen Eure Excellenz den Ausdruck meiner ausgezeich
netsten Hochachtung, mit der ich zu verharren die Ehre habe
Eurer Excellenz ergebenster Diener

73 Der kk. nö. Statthalter.
74 Das schreiben langte am 9. 6. 1870 beim Landesausschul3 bzw. bei der zustän

digen Abteilung ein.

Wien, den 6. Juni 1870~~

An 5. des Herrn k.k. wirklich geheimen Rathes und Landmar
schalls im Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns, Adolf
Freiherrn von Pratobevera-Wiesborn Excellenz.

Dokument 24

Der Vorort Baden fordert die Feuerwehren zur Teilnahme am VIII.
Deutschen Feuerwehrtag in Linz auf. Er hat einen außerordent
lichen Feuerwehrtag in Wien am 16. Juni 1870 abgelehnt.

8. Juni 1870
Gedrucktes Rundschreiben. Originale in FF Pottenstein, jetzt LFKDO NO, sowie

Baden, Archiv FF.

Wie Ihr aus den Feuerwehrzeitungen von Stuttgart, München
und Wien75 und der Leipziger Turnzeitung entnommen habt, fin
det am 17. und 18. Juli 1870 zu Linz a. d. Donau der VIII. deut
sche Feuerwehrtag statt.

Die hohe Bedeutung dieses Tages und der damit verbundenen Aus
stellung von Feuerlöschgeräthen für den Fortschritt auf dem Gebiete
des freiwilligen Feuerwehrwesens in Nied.-Oesterreich wird durch
Euren zahlreichen Besuch anerkannt werden. Wir erinnern Euch nur,
bis Mitte Juni Eure Theilnehmer dem Linzer Festausschusse zu melden
und den Festbeitrag (1 fI. der Mann) einzusenden, damit die Festkarten,
welche Fahrpreisermässigung sichern, zugesendet und Freiquartiere
angewiesen werden können. Weiters hat jede Feuerwehr ein Mitglied
als Abgeordneten zu bevollmächtigen. Anträge sind bis 1. Juli schrift
lich einzusenden. Die näheren Mittheilungen über den VIII. deutschen
Feuerwehrtag werden die Feuerwehrzeitungen nächstens bringen.

75 stuttgart = Deutsche Feuerwehr-Zeitung, München = Zeitung für Feuer
löschwesen, wien = österreichische Feuerwehr-Zeitung.
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v. 15. Mai 1869- 15. August 1870.
Was den diesjährigen nied.-österreichlsChen Feuerwehrtag
betrifft, theilen wir vorläufig mit, dass wir denselben wahr
scheinlich den 14. u. 15. August nach Neustadt einberufen wer
den. Weitere Mittheilungen erfolgen seinerzeit.

Den Antrag des “ständigen Ausschusses des nied.-österr. Turngaues“,
auf den 16. juni nach Wien einen ausserordentlichen Feuerwehrtag ein
zuberufen, und mit dem ausserordentlichen Turntag das gemeinschaftli
che Verbandsgrundgesetz zu beschliessen, um eine Vertretung nach Linz
abordnen zu können, haben wir abgelehnt, da zum deutschen Feuer
wehrtag nur die einzelnen Feuerwehren, nicht aber die Verbände Abge
ordnete entsenden; auch erschien es uns in Würdigung von Zeit und Geld
unbillig, ausser der Beschickung des Linzer- und Neustädter- noch die
eines ausserordentlichen Wiener-Feuerwehrtages zu verlangen76.

Mit deutschem Gruß und Handschlag auf Wiedersehen in Linz!
Baden, 8. juni 1870.

Der VorortsausschUss
Moritz Rollet, Schriftführer

Heinrich Gierth, Feuerwehr-Hauptmann

Dokument 25

Der Bericht des Vorortsausschusses Baden an den II. nö. Feuer
wehrtag am 15. August 1870 in Wiener Neustadt über seine
Tätigkeit 1869 und 1870

14. August 1870

Konzept handschriftlich, schrift Heinrich Gierth. Baden, Archiv FF. unterstrichenes

hier kursiv.

Bericht der freiw. Turner Feuerwehr Baden als Vorort
der freiw. und Turner Feuerwehren v. Nieder-Oesterreich

76 Oieser Absatz wurde wörtlich in den Bericht des Badener vororts vor dem 2. nö.
Feuerwehrtag übernommen, siehe Dokument 26, 1221.

77 Vom Anfang bis Ende des Absatzes “,den Bestand zu sichern“ wortlich wie in

Erstattet am
II. n.oe. Feuerwehrtag zu Wr. Neustadt,

15. August 1870.

Geschichtliche Einleitung

[2] ... beschloß die Leitung der freiw. Turnerfeuerwehr Baden,
einen nied. oest. Feuerwehrtag einzuleiten u. denselben zu
Pfingsten d. i. am 16. &. 17. Mali 869 nach Baden einzuberufen.

[31 Die große Mehrzahl der damals bestehenden 2278 freiw. Feu
erwehren N. Oesterreichs sprach sich beifällig aus u. sagte die
Beschickung des Tages zu, von 4 blieb die Antwort aus, eine hatte
sich dagegen ausgesprochen, erklärte sich jedoch später dafür.

[4] Das freundliche Entgegenkommen des Stadtvorstandes und
besonders die Gastfreundlichkeit unserer Bürgerschaft setzte die
Badner Feuerwehr in die angenehme Lage, würdige Aufname u.
freie Herberge den Festteilnemern in Aussicht stellen zu können.

1. n.oe. Feuerwehrtag 16. & 17. Aug. 1869 zu Baden bei Wien

[5] Die Festordnung ist aus dem angeschlossenen Fest-Blatt (Bei
lage ~ zu ersehen. Der Festzug, bestehend aus nahezu 400
Feuerwehrmännern, wurde durch eine Abteilung Badner Turner
eröffnet. Die Schauübung der Badner Feuerwehr mußte starken
Regens halber am 1. Tage unterbleiben, wurde jedoch am
2. Tage Nachmittags zur Zufriedenheit abgehalten.

[6] Die Beratungen erfreuten sich guter Teilname u. es ist deren
Gang u. Verlauf aus beiliegenden “Verhandlungen des. 1. n. oe.
Feuerwehrtages am 17. Mai 1869 zu Baden. Nach stenographi

Dokument 7.
78 im Konzept zuerst 27, dann auf 22 ausgebessert.
79 Orei Exemplare in Baden, Archiv FF.
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schen Aufzeichnungen, (Beilage 11)80 ersichtlich.

Vorortsbericht vom 1. bis zum II. n.oe. Feuerwehrtag,
vom 15. Mai 1869- 15. Aug. 1870

[7] Zufolge Beschlusses des 1. n.oe. Feuerwehrtages wurde die freiw.
Turnerfeuerwehr Baden mit der Durchführung aller gefaßten
Beschlüsse, als derzeitiger Vorort betraut. Die Leitung der Badner
Turnerfeuerwehr hielt es für zweckmäßig die Vorortsgeschäfte
einem besonderen Ausschuß zuzuweisen u. erwälte als solchen jene
5 Mitglieder, welche schon als Fünfer-Ausschuß den Feuerwehrtag
eingeleitet u. durchgeführt hatten, nämlich: Hauptmann Gierth,
Obmann; Steiger Prix, Schriftführer; Steigerrottenführer Hellpapp;
Zeugmeister Rud. Eiermann u. Löschmann Adolf Eiermann. -

[8] Mittlerweile hatte der n.oe. Landesausschuß den Entwurf einer
Feuerpolizei-Ordnung fertig gebracht und sammt dem Bericht an
den Landtag in 40 Exemplaren dem Vororte zur Benützung u. Ver
theilung eingesendet (Beilage lIla)81. Die Mängel dieses Entwurfes u.
insbesondere die abträgliche Behandlung der freiw. Feuerwehren in
denselben haben den Vororts-Ausschuß veranlaßt, nach Versen-
dung des Entwurfes an die Feuerwehren, dieselben mittelst Rund
schreiben vom 6. 8. 1869 (Beilage 1V)82 darauf aufmerksam zu
machen und aufzufordern, sich über die notwendig scheinenden
Änderungen u. die Behandlung dieser Vorschläge auszusprechen.

[9] Außer der Badner hatte namentlich die Kremser Turnerfeuerwehr
besonders wichtige Änderungsanträge gestellt, was den Vorortsaus
schuß veranlaßte, die n.oe. freiw. Feuerwehren durch Rundschreiben v.
16. 8.83 aufzufordern, je einen bevollmächtigten Abgeordneten in die
Sitzung des Vorortsausschusses am 22. August zu entsenden (Beilage V).

[10] Es erschienen zur Beratung die Abgeordneten von 12 aus-

80 = Protokoll 1869.
81 = Dokument 15.
82 = Dokument 17.
83 = Dokument 18.
84 Die Petition = Dokument 19. Das Protokoll ist verschollen.
85 Das handschriftliche Protokoll wurde nicht gefunden, auch die handschriftliche

Eingabe und die später erwähnte Druckausgabe nicht in NÖ LA, LAA, Fasz.

wärtigen Feuerwehren und der Landtagsabgeordnete J. H. Steu
del. Der Entwurf des Landesausschusses widerfuhr eine gründ
iche, dem heutigen Stand des deutschen Feuerwehrwesens ent
sprechende Umarbeitung, u. wurde der Vorort beauftragt, in
einer Petition an den n.oe. Landtag diese Änderungsvorschläge
u. Anträge zum Ausdruck zu bringen, wodurch zugleich auch
einigen Beschlüssen des 1. n.oe. Feuerwehrtages genüget wurde.
(Protokoll der Sitzung vom 22. 8. 1869 Beilage 111)84. Der Vor
ortsausschuß hat diese Petition verfaßt u. durch den Abgeord
neten von Baden, Dr. Perger im Landtage überreichen lassen85.

[11] Da jedoch eingeholte Erkundigungen es als höchst wahr
scheinlich erscheinen ließen, der Landtag werde bei der Fülle
anderer Arbeiten in die Beratung der Feuerpolizei Ordnung nicht
eingehen, und selbst für den Fall der Beratung, den ausgedrück
ten Wünschen der Feuerwehren wegen großer Eile u. vermeint
licher geringer Bedeutung nicht die wünschenswerthe Aufmerk
samkeit widmen können, beschloß der Vorortsausschuß die Peti
tion in Druck zu legen86 und an sämtliche Landtagsmitglieder, u.
außerdem an den Gemeindeausschuß u. Landesausschuß als Ein
gabe zu versenden. (Beilage VI.)

[12] Der n.oe. Landtag trat am 28. und 29. Oktober 1869 in die
Beratung der Feuerpolizelordnung ein u. sind auch nicht alle
Wünsche der Feuerwehren berücksichtigt, im Großen und
Ganzen ist der Erfolg befriedigend, da die autonome Stellung der
Feuerwehren am Brandplatz zugegeben ist. Das beschlossene
Gesetz wurde am 1. Juni sankzionirt, (Beilage VII).

[13] In der Petition des Vorortes an den Landtag ist ausserdem
dem Beschlusse des 1. n.oe. Feuerwehrtages betreffend die
gesetzliche Einführung eines Normalgewindes entsprochen87 u.
in der Feuerpolizeiordnung auch insofern Folge gegeben wor

12/21, Karton 3 oder 4, die gedruckte aber in Baden, ArchivFF.
86 Dokument 19.
87 Feuerwehrtag 1869 = Protokoll 1869, 22-24. In der Petition (= Dokument 19,

dort nicht veröffentlicht) war zu § 31 des Gesetzesentwurfes der Text vorge
schlagen worden: “Die Bestimmung der einheitlichen Gewinde an den Spritzen
und Schläuchen bleibt dem Landesausschusse vorbehalten.“

133



den, als in § 29 die Bestimmung des einheitlichen Gewindes an
Spritzen und Schläuchen dem Landesausschusses vorbehalten ist88.

[14] Außerdem ist der Landtag auf den Antrag des verstärkten Vor
ortsausschusses89, die vom Landesausschusse beantragten 3000 fl
aus Landesmitteln nicht zur Deckung der Kosten für Feuerwehr
Instruktoren, Prämien usw., sondern “zur Unterstützung für ärme
re Gemeinden bei Anschaffung von Feuerspritzen und anderen
notwendigen Löschgeräten“ zu verwenden, eingegangen90.

[1 5] Dem weiteren Wunsche, dass der Landtag im verfassungs
mäßigen Wege auf Abkürzung der Zeitdauer der Wehrpflicht/ei
stung im Heere für Feuerwehrmänner wirken wolle91, wurde nicht
entsprochen, dagegen aber über den Wunsch nach Beitragspflich
tigkeit der Assekuranzen zu den Feuenivehrkosten92 beschlossen:
“Die hohe Regierung wird ersucht, bei Erteilung von neuen Konzes
sionen an Brandschaden-Versicherungsanstalten in die Statuten die
Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen nach einem zu bestimmen
den Perzentualsatze aufnehmen zu lassen, damit aus diesen Beiträ
gen eine unter der Verwaltung des Landesausschusses stehender
Fond gegründet werde, aus welchem zunächst Unterstützungen an
die im Dienste verunglückten Feuerwehrmänner, sowie an deren Hin
terbliebene, dann Beiträge zur Bildung von Feuerwehren u. zur
Anschaffung von Löschgeräten geleistet werden wollen93.“

[16] Dem Beschlusse des 1. Feuerwehrtages, bei dem Ministerium

88 Der Textvorschlag (vorige Anm.) wurde als § 29 Abs. 2 wörtlich in die nö. FPO
übernommen.

89 In Dokument 19 gingen die Feuerwehren lang und breit auf das Problem ein:
Nicht für Instruktoren [7-13], sondern für Feuerwehren bzw. für Geräte 114-18].
Der Textantrag ebd., nach [27], 2. Antrag.

90 Beschluß des nö. Landtages am 29. 10. 1869 (stenogr. Prot. 1869, 717): “Für
Feuerwehrzwecke ist eine Ausgabspost von 3000 fl. in den voranschlag des
nächsten Jahres aufzunehmen, um ärmeren Gemeinden eine unterstützung
zur Anschaffung von Feuerspritzen oder anderen nothwendigen Löschgeräthen
zu gewähren.“ Die Feuerwehren hatten “für neu zu gründende Feuerwehren
ärmerer Ortsgemeinden oder bestehende Feuerwehren zur Anschaffung der
nothwendigen Feuerwehrgeräte vorgeschlagen, der Landtag machte die
ortsgemeinden zu den Subventionsempfängern.

91 Dokument 19, [19], der Antrag nach [27], 3. Antrag.
92 Protokoll 1869, 13-22.
93 Landtagsbeschluß 29. 10. 1869, Stenogr. Protokolle, 1869, 717f.

des Innern um Subventionirung des VIII. deutschen Feuerwehr
trages zu Linz durch für vorzügliche Löschgeräte zu gewährende
Preise anzusuchen, ist der Vorort nachgekommen94 u. ist laut
Erledigung ein Beitrag von 1000 fl. bewilligt worden.

[17] Dem Auftrage des 1. n.oe. Feuerwehrtages, wegen Wehr
pflichtzeitverkürzung für Feuerwehrmänner an den Reichsrat zu
petitioniren95, ist der Vorortsausschuß nicht nachgekommen, weil
auch die geringste Wahrscheinlichkeit eines Erfolges mangelte;
hatte doch auch der Landtag seine Wirkung hiefür versagt96.

[18] Die Beteiligung am allg. oesterreichisch-ungarischen Feuer
wehrtag zu Klagenfurt hat der Vorortsausschuß abgelehnt97, da
er in Einklang mit dem Feuerwehrtagsbeschluß98 nur einen
österreichischen Verband u. diesen nur nach erfolgter Gründung
von Landesverbänden als wünschenswert bezeichnen konnte.

[19] Weiters hat der 1. n.oe. Feuerwehrtag Beschlüsse über
einen, den Turnvereinen und freiw. Feuerwehren Niederöster
reichs gemeinschaftlichen Verband gefaßt und den Vorort
Baden mit der Vorlage eines Verbandsgrundgesetzentwurfes
betraut99. Der Vorortsausschuß ist diesem Auftrage nachge
kommen und der vorliegende Entwurf (Beilage VlIl)10° ist vom
ständigen Ausschuß des n.oest. Turngaues wie vom Feuer
wehr-Vorortsausschusse als Vorlage an den Feuerwehrtag, bez.
Turntag angenommen worden. Der Vorortsausschuß bemerkt

94 Beschluß in Protokoll 1869, 26f. undatiertes Konzept des Ansuchens in Baden,
ArchivFF.

95 Protokoll 1869, 25f. Der Antrag des Dr. Stingl aus Krems wurde damals nur
“mit Majorität“ angenommen.

96 Kein diesbezüglicher Antrag im Landtagssitzung vom 29. 10. 1869. stenogr.
Prot., 1869, 717f. inder Petition hatte sich der vorortsausschuß an den Land
tag gewandt (Dokument 19, [191 und 3. Antrag nach [271, die Petition an
den Reichsrat unterließ er dann.

97 Dokument 20.
98 Protokoll 1869, 24f.
99 Ebd., 6f.
100 Siehe Seiten 48, 50- 52 dieses Buches. Der Bericht war vor dem Turntag in wie

ner Neustadt (14.8.1879) verfaßt worden. Nachdem dieser den “gemeinschaftli
chen“ verband endgültig abgelehnt hatte, legte der vorortsausschuß dem 2.
Feuerwehrtag am 15.8.1870 nicht den erwähnten Entwurf, sondern einen ande
ren vor, der sich nur mehr auf die Feuerwehren bezog. Protokoll 1870, 3-5.
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ausserordentlichen Wiener-Feuerwehrtages zu verlangen1 05~übrigens hiezu ausdrücklich, daß er hiedurch bios dem Auftra
ge des Feuerwehrtages nachkommt, ohne seine Überzeugung
über die Zweckmäßigkeit eines derartigen Verbandes, über
Durchführbarkeit desselben u. dgl. zu binden.

[20] Da die Druckkosten zu bedeutend gewesen wären, hat der
Vorortsausschuß die “Verhandlungen des 1. n. oe. Feuerwehrtages
am 17. Mai 1869 zu Baden“ und die “Statistik der freiw. und Tur
ner-Feuerwehren von Nied. Oesterreich Sommer 1870101. Zusam
mengestellt von Heinrich Gierth, Hauptmann der freiw. Turnerfeu
erwehr Baden“ im Verlag der Buchhandlung von Alfred Otto in
Baden erscheinen lassen102. Der Ladenpreis stellt sich auf 45 xr
]= Kreuzer] Oest. Währung (Beilage II.)

[21] Da am 1. n.oe. Feuerwehrtag der nächste Versammlungsort
nicht bestimmt, aber die gemeinschaftliche Abhaltung des Turn
und Feuerwehrtages beschlossen wurde103, hat der Vorortsaus
schuß den II. n.oe. Feuerwehrtag nach Neustadt einberufen, weil
daselbst der n.oe. Turntag stattfinden sollte. Die Einleitung des
Tages hat die Leitung der freiw. Turnerfeuerwehr Wr. Neustadt
gefälligst übernommen104.

[22] Der Antrag des “ständigen Ausschusses des nied.-österr. Turn
gaues“, auf den 16. Juni nach Wien einen ausserordentlichen Feu
erwehrtag einzuberufen, und mit dem ausserordentlichen Turntag
das gemeinschaftliche Verbandsgrundgesetz zu beschliessen, um
eine Vertretung nach Linz abordnen zu können, hat der Vororts
ausschuß abgelehnt, da zum deutschen Feuerwehrtag nur die ein
zelnen Feuerwehren, nicht aber die Verbände Abgeordnete ent
senden; auch erschien es in Würdigung von Zeit und Geld unbillig,
ausser der Beschickung des Linzer- und Neustädter- noch die eines

101 Muß heißen 1869.
102 = Protokoll 1869 mit Protokoll und Statistik.
103 Ebd., 61.
104 Gedruckte Einladung derTurnerfeuerwehrwr. Neustadt vom 23.7.1870 in PF

Pottenstein, jetzt LFKDO NO.

[23] Die Feuerwehren wurden hievon, sowie vom VIII. deutschen
Feuerwehrtagam 17. u. 18. fu/im Linz durch Rundschreiben vom
8. Juni u. 8. Juli106 in Kenntniß gesetzt (Beilage IX und X) [und]
auch aufgefordert, in Linz zalreich zu erscheinen und 1 Mitglied
zu den Beratungen zu bevollmächtigen.

[24] Der Vorortsausschuß hat weiters zalreichen Anfragen bereit
willigst entsprochen u. Neugründungen von Feuerwehren mit
Rat und Tat unterstützt.

[25] Die Auslagen des 1. n.oe. F.W.Tages sind aus Beiträgen der
Badner Bürgerschaft bestritten worden; die “Verhandlungen“ u.
“Statistik“107 erschienen im Buchhandel; die Postauslagen für
die Vorortsgeschäfte bestritt der Badner Feuerwehrsäckel; die
Auslagen für Drucksorten u. z. für die Petition u. 4 Rundschrei
ben108 sind noch zu bedecken.

[26] Indem der Vorortsausschuß schließlich mitteilt, daß seit dem
letzten Feuerwehrtag bis heute die Zahl der freiw. Feuerwehren
in Niederösterreich von 27 auf 45 gestiegen ist, fühlt er sich noch
verpflichtet, dem n.oe. Landtagsabgeordneten u. Ehrenmitglied
des Badner Turnvereines Herrn J. H. Steudel für die eifrige För
derung des freiw. Feuerwehrwesens gelegentlich der Beratung
der Feuerpolizeiordnung im Gemeindeausschusse u. im Landta
ge anerkennungsvollen Dank zu widmen.

Baden, 14. 8. 1870

H. Gierth

105 Punkt [221 wörtiich nach dem Schreiben des Vorortsausschussesvom 8.6.1870.
Dokument 24.

106 8.6.1870 = Dokument 24, 8.7.1870 noch nicht bekannt.
107 Protokoll 1869.
108 6.8. und 16.8.1869, 8.6. und 8.7. 1870.
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Der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverbafld wurde 1869
aus mehreren Motiven gegründet:

Beziehungen der ersten Feuerwehren zueinander

Bereits die ersten Freiwilligen und Turnerfeuerwehren in Nie
derösterreich, Krems, Wiener Neustadt und Hamburg, unterhiel
ten Beziehungen zueinander. Vor allem ab 1867 wurden zahl
reiche weitere Feuerwehren gegründet, besonders in den Bal
lungsgebieten Baden, Wiener Neustadt, Krems und St. Pölten.
Dadurch wurde die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren im
Einsatz möglich, dessen Organisierung wurde dringlich, der
Erfahrungsaustausch notwendig. Bereits damals luden einzelne
Feuerwehren andere Wehren etwa zu Festen, Spritzenproben
und Übungen ein.

Die Gemeinden waren säumig

Viele Gemeinden fanden die bisherigen Löschvorbereitungen aus
reichend; sie scheuten die Kosten für die Geräte, die Ausrüstung
und die Gerätehäuser von Feuerwehren. Bemühungen schon
bestehender Feuerwehren, auch in Nachbarorten solche zu grun
den, scheiterten immer wieder am Desinteresse der dortigen
Gemeindebewohner und damit auch der dortigen “Gemeinde
Repräsentanzen“. Nur wo diese selbst liberal und aufgeschlossen
waren, kam es zu einer Förderung und zu einer Zusammenarbeit
mit der entstehenden bzw. der schon entstandenen Feuerwehr.
Die entstehenden Feuerwehren wurden von den bisherigen,
meist nicht sehr erfolgreichen Löschgruppen mit ihren Dorfsprit
zen als unangenehme Konkurrenz empfunden.

Der Vorbeugender Brandschutz war ungenügend

Der vorbeugende Brandschutz lag weithin im argen. Ein Großteil
der Bevölkerung und daher auch viele Gemeindeverwaltungen
nahmen ihn wenig ernst, die bestehenden feuerpolizeilichen Vor
schriften, vor allem die josephinische “Feuerordnung für Land-
städte und Märkte“ sowie jene “für das offene Land“ (7. Septem
ber 1782) waren zum Teil vergessen, jedenfalls wurden sie weithin

nicht oder nur oberflächlich befolgt. Holz- und Schindelgedeckte
Häuser, das Fehlen von Brandabschnitten, enge Gassen sowie
Brennholzlager und Heuschober in den Ortszentren begünstigten
Großbrände. Solche brachten damals oft unermeßliches Elend. Ein
Sozialnetz fehlte ja weithin, und nur die Begüterten konnten sich
Brandschutzversicherungen leisten. Das Fehlen erfolgreicher
schlagkräftiger Feuerwehren war dadurch umso folgenschwerer.

Die Errichtung von Feuerwehren sollte gesetzlich erzwungen wer
den

Die bestehenden Feuerwehren waren endlich überzeugt, daß nur eine
neue Feuerlöschgesetzgebung Abhilfe schaffen konnte: die Gemein
den mußten zur Gründung von Feuerwehren und zu deren Finanzie
rung gesetzlich verpflichtet werden. Dies konnte aber nur erreicht
werden, wenn die gesetzgebenden und die Verwaltungskörper
schaften, also Landtag und Landesausschuß (heute Landesregierung),
gewonnen wurden. Zu diesem Zweck mußten die Feuerwehren als
festgefügte, gemeinsam handelnde Interessenvertretung auftreten.

Auch die Versicherungsanstalten forderten besseren Brandschutz

Die Brandversicherungsgesellschaften (“Assekuranzen“) mußten
infolge des schlechten vorbeugenden und abwehrenden Brand-
schutzes immer mehr Schadensgelder ausschütten. Daher forder
ten auch sie - in ihrem eigenen sowie im volkswirtschaftlichen Inter
esse - gesetzgeberische Maßnahmen. Die Brandschutz- und damit
auch die Feuerwehrfragen gewannen so über den Kreis der isoliert
mahnenden wenigen Feuerwehren hinaus öffentliches Interesse.

Die Versicherungsanstalten sollten die Feuerwehren miterhalten

Die Feuerwehren erhielten sich finanziell überwiegend aus Spen
den und Sammlungen, zum Teil sogar aus Migliedsbeiträgen der
Feuerwehrmänner selbst. Durch die Lektüre der deutschen Feuer
wehrzeitschriften wurde ihnen immer mehr der Gedanke vertraut,
daß ja die Versicherungen viel Geld sparten, wenn durch die Einsät
ze der Feuerwehren die Anzahl der Brände und die Schadenssum
men geringer wurden. Daher sollten die Versicherungsgesellschaf
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ten von Gesetzes wegen zur Finanzierung der Feuerwehren beitra
gen. Diese würden sich wohl dagegen wehren. Auch um sich
gegen ihre starke “Lobby“ durchsetzen zu können, mußten sich die
Feuerwehren eine starke Interessenvertretung schaffen.

Die “Assekuranzen“ sollten die Unterstützungskassen mitfinanzieren

Das Sozialwesen war in den Kinderschuhen, Verletzung oder Tod
eines Feuerwehrmannes im Einsatz bedeutete oft Elend oder sei
nen finanziellen Ruin bzw. jenen seiner Frau und seiner Kinder.
Die Unterstützungskassen der einzelnen Feuerwehren, die schon
früh nachweisbar sind, konnten nicht ausreichende soziale Ab
sicherung schaffen, deren Fehlen mußte aber nichtbegüterte
Männer vom Eintritt in die Feuerwehren abhalten. Die Feuer-
wehren wollten die (Mit-)Finanzierung solcher Kassen durch die
Versicherungsgesellschaften und die öffentliche Hand erreichen.

Das Verhältnis Turnvereine - Feuerwehren mußte geklärt werden

Die ganz frühen Freiwilligen Feuerwehren in Niederösterreich
entstanden über die Initiative bzw. den Einfluß oder die Anre
gung der Turnvereine. Schon bald waren aber die Mehrzahl der
Feuerwehren Nicht-Turnerfeuerwehren: sie waren von anderen
Personen bzw. Personengruppen gegründet worden, wenn auch
manche in engem Kontakt mit Turnern standen. Neun Jahre lang
gab es Bestrebungen, eine gewisse organisatorische Einheit von
Turnvereinen und Feuerwehren zu erhalten, auch weil nicht
wenige Feuerwehrfunktionäre zugleich Turner waren. Das Ver
hältnis Turner - Feuerwehren mußte endlich geklärt werden.

Alle diese Faktoren zusammen führten, nach dem Beispiel der
Feuerwehren in Deutschland, im Jahre 1869 zur Gründung des
Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes, in ebendie
sem Jahr auch zu Verbandsgründungen in Kärnten, Oberöster
reich und Mähren-Schlesien.
Antrag Steudel - die erste gemeinsame Aktion der Feuerwehren

Der Abgeordnete Johann Heinrich Steudel brachte am 29. August
1868 im niederösterreichischen Landtag einen Antrag auf eine

“zeitgemäße Feuerlösch-Ordnung“ ein. Um diesem größeres
Gewicht zu verleihen, versicherte er sich der Hilfe der bereits beste
henden niederösterreichischen Feuerwehren. Diese sandten, jede
über den Abgeordneten des eigenen Wahlbezirkes, dem Landtag
in einer gemeinsamen Aktion Unterstützungs-Petitionen für den
Steudel‘schen Antrag. Dies war die erste nachweisbare gemeinsa
me Initiative niederösterreichischer Feuerwehren. Am 23. Septem
ber 1868 brachte der Abgeordnete Dr. Eduard Kopp zusammen mit
einigen anderen nö. Abgeordneten einen weiteren Antrag ein, den
vor allem Versicherungskreise lancierten. Zu den folgenden Bera
tungen im nö. Landesausschuß über eine neue Feuerpolizeiord
nung wurden bezeichnenderweise Versicherungsvertreter sowie
die anerkannten Feuerwehrexperten Ferdinand Jergitsch (Klagen
furt) und Carl Metz (Heidelberg) eingeladen, nicht aber Vertreter
der bereits in Niederösterreich selbst bestehenden Feuerwehren.

Ein nö. Feuerwehrtag wird einberufen

Die ersten Überlegungen bezüglich eines nö. Feuerwehrtages schei
nen in Baden bei Wien angestellt worden zu sein. Am 18,
Februar 1868 schlug dort Adolf Hellpapp eine “Besprechung“ aller
Feuerwehren über Versicherungsfragen vor. Nach längeren Überle
gungen, ob die Turnerfeuerwehr Wiener Neustadt oder jene von
Baden den Feuerwehrtag ausrichten sollte, lud Baden am 18. März
1869 für Pfingsten 1869 nach Baden ein. Den Veranstaltern waren
damals nicht einmal alle bestehenden Feuerwehren bekannt.

Der Feuerwehrtag - ein großes Ereignis

Baden organisierte den Feuerwehrtag (16. und 17. Mai 1869) aus
gezeichnet, er wurde zu einer großen Manifestation des Feuer
wehrwesens. Die Behörden von Baden und die Bevölkerung nah
men Anteil, Lokalblätter und sogar Wiener Tageszeitungen berich
teten, hohe Vertreter des öffentlichen Lebens (auch aus der k.k.
Reichshaupt- und Residenzstadt Wien) gaben erstmals den Feuer
wehren die Ehre und begannen sie ernst zu nehmen. Dies hob
deren Selbstbewußtsein, aber auch deren Zusammengehörigkeits
gefühl. Der Wille, künftig als feste Gruppe zusammenzuarbeiten,
ist wohl die wichtigste Frucht des 1. nö. Feuerwehrtages in Baden.
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Der Feuerwehrtag - eine “Veranstaltung des Lernens“

Der 1. Feuerwehrtag war eine Veranstaltung des Lernens: nur
Abgeordnete von fünf der anwesenden 18 Feuerwehren melde
ten sich zu Wort. Sie kamen meist von Turnerfeuerwehren, die
mit der praktischen Demokratie und den Organisationsabläufen
in Vereinen vertraut waren. Bei~“ Praktischem“ und bei Finanz-
fragen erwärmte und verbreitete man sich. Auch Feuerwehrgä
ste aus Oberösterreich, Westungarn und Steiermark sowie Land
tagsabgeordnete und hohe Beamte sprachen. Ein Vergleich der
Feuerwehrtage von 1869 (Baden) und 1870 (Wiener Neustadt)
zeigt, daß die Feuerwehren in diesem Jahr große Fortschritte
machten. 1869 wurden nur sechs Anträge gestellt, 1870 bereits
22. Sie wurden freilich auch 1870 noch großteils von Referenten
aus Baden, Wiener Neustadt und Krems vorgetragen (Gierth, Dr.
Wedl und Dr. Weitloff), dazu kamen 1870 Moriz Willfort (1869
Salzburg, 1870 Leobersdorf) und Dr. Eckel (Gföhl, später Geras).

Der neue Landes feuerwehn,erband nimmt Stellung zum Entwurf
einer neuen Feuerpolizelordnung

Die Landesbehörden akzeptierten nach dem Feuerwehrtag die
neue Feuerwehrorganisation und anerkannten sie als Vertretung
der niederösterreichischen Feuerwehren. Sie handelten aber letzt
lich stets nach eigenem Ermessen und nach eigener Erkenntnis.

Der Landesausschuß übersandte dem Vorortsausschuß Baden,
dem ersten geschäftsführenden “Organ“ des neuen Verbandes,
40 Exemplare seines gedruckten Berichtes und den Entwurf
einer neuen Feuerpolizeiordnung für Niederösterreich, und er
ersuchte, sie den schon bestehenden Feuerwehren zwecks
Stellungnahme zuzusenden. Der neue Verband erarbeitete in
einer Sitzung des erweiteren Vorortsausschusses diese Stellun
gnahme, der Vorort Baden formulierte sie in einem eleganten
Dokument, das er drucken ließ und in ganz Niederösterreich ver
breitete. Auch das Stenographische Protokoll des 1. Feuerwehr-
tages samt einer Statistik ließ er aus Gründen der Öffentlich
keitsabeit drucken und im Buchhandel erscheinen. Nicht weni

ge der Anregungen des Vorortsausschusses wurden in die neue
niederösterreichische Feuerpolizeiordnung eingearbeitet, die
durch die Sanktionierung durch Kaiser Franz Joseph am 1. Juni
1870 geltendes Landesrecht wurde und der in der Folge die Feu
erpolizeiordnungen der meisten anderen Kronländer nachgebil
det wurden.

Der Vorort Baden bemüht sich um eine Klärung des Verhältnis
ses Turnervereine - Feuerwehren

Die gewählte Vorortsfeuerwehr Baden führte als erstes
geschäftsführendes “Organ“ des neuen Verbandes dessen
Geschäfte mit Engagement. Außer für die entstehende Feuer
polizeiordnung arbeitete sie nach dem 1. Feuerwehrtag anfangs
auftragsgemäß für das Zustandekommen des “gemeinschaftli
chen“ Verbandes von Turnvereinen und Feuerwehren. Sie wehr
te sich aber gegen die Einberufung eines außerordentlichen Feu
erwehr- und Turntages zu Fronleichnam 1870 nach Wien und
forderte dafür zum Besuch des VIII. Deutschen Feuerwehrtages
in Linz und des 2. nö. Feuerwehrtags in Wiener Neustadt auf.
Bei letzterem legte sie einen eindrucksvollen Leistungsbericht
vor und präsentierte zugleich einen Grundgesetzentwurf für
den Verband ohne Erwähnung der Turnvereine. Dieser wurde
en bbc angenommen, erhielt am 13. Juni 1871 als “Verbands
Grundgesetz der Freiwilligen und Turner-Feuerwehren Nieder-
Oesterreichs“ die staatliche Approbierung (“Nichtuntersa
gung“) und wurde so die erste Verfassung des Niederöster
reichischen Landesfeuerwehrverbandes.

Ein Verband - 125 Jahre in wechselnder Rechtsform

Damit bestand der Niederösterreichische Landesfeuerwehrver
band, der am 17. Mai 1869 durch den Willen der 31 Delegierten
entstanden war, auch rechtlich nach den Bestimmungen des Ver
einsgesetzes von 1867. Nach seiner rechtlichen Nichtexistenz zwi
schen 1939 und 1947 wurde er am 8. Mai 1947 als Verein wie
dergegründet und mit 31. Dezember 1869 in eine öffentlich recht
liche Körperschaft umgewandelt, die er bis zum heutigen Tag ist.
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Das stenographische Protokoll zum
1. niederösterreichiSChefl Feuerwehrtag 1869 und die

“Statistik der Freiwilligen und Turner-FeuerWehren von Niederösterreich“

~1ernuufli~n
be~

~r~ten - terri~4ieu ~tagi~s
am 17. Wiat 1S69 ~u

~J[ad) fteI~i~3EaiiId~e1t~

~Frcind11i~tn un~ ~uriicr-~tuerllidrtfl.

~øa: cber~~e~‘Ietrei4~.

~3ujaln~Icfl~1eFteUt

~ctnr1d (43~crtt~,
bc~ tteiw. ct.fl~e~ *~abcI1.

&~cu, 1fl69.
~(I-~e~ ~tt~).
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erftdn nieber öfterrei~if~beu ~enermebr ~age~ am
17. ~iai 1869 im ft~bt. 9leboutenfanle

3U

a b e. II.

~ta~e~orbnun~,
1.

~D~itt~eilun6 ber ~&f~üffe be~ I~. n.~öftert. £~anbtag~ 0. 3. Dcto~
~er 1868, eine n..öfterr. ~euerme~rorbnitn~ betreffrnb (Wutra6 ~teu~
beP~) unb ~efVred~un9 barüber.

II.

91ntra~ ber turner cuer~vef~r ~u ~r,:~eHftUbt
~Oer erfte n.~öfterr. ~3euer~uetjtta~ befct~üe~t:
~ie freiu~iUi~en ~euermel~ren bau 9lieberöfterrei~ bereinigen fi~

~u einem ~3ert‘anbe unter bem ~&inen ‚1Q3erbanb b~r frei~i(tigen
~cuerive~ren bau 3lieberöfterrei~.“

III.

~{ntrag ber 2~urner4~euer~ve()t nan 5~rem~ (Dr. ~ting~:
~ie erfte 58er[amnitung ber fteh~iUigen ~euerwe~ren 9tiebcr~

Defterrei~~ bef~tie~e:
1. ~er ~8ert~inb ber 2~urn~ereine unb fteiu~iUig en ~3cuerWe~refl

~Jtieberofterrei~~ ift ein eintjeittic~er. 1

—2—

2. Zcr ~eftanb eine~ ein~eitti~en ~erbanbe~ ~at eine au~brü~
th~e ~8eftimmun8 bet ~&rbanb~fa~ungcn ber ~urnbereine 9~ieberöfter~
rei~ ~u bUben.

3. ~Die bem ~urnuerbanbe 9~ieberöfterrei~ bi~er nickt ange~öri~
üen freiwiUigen ~eumvc~ren finb ~um ~eitxitt eiu3ufaben.

4. Z~er ~utnverein ~aben at~ ~Zurner4~euerwe4r ift mit ber ~
füt~rung biefer ~8e~U1ffe ba~ii~ ~u betrauen, ba~ ~

a) btr 5&rort ~Dien ble einberufung be~ VII. ~urntage~ für
ba~ ~aEjr 1869 bef~(eunige;

b) b4 ber Q3orort bie beitrittbereiten freiwiffigen ~euerwe~ren
~nm ~rfc~einen burc~ je 1 2~bgeorbneten auf biefem ~nrn~ irnb ~3eucr~
~v4~rtag labt unb ba~

c) auf biefein Z~urii~ unS ~3eucrmd~rtage, unbefcf)abet be~ lRed~te~
5er ~{ntragfteUung feiteub jeber ~erbanbbfeuerwel~r aber Seren ~lbgc~
orbneten, Sie ~ef~[üffe unS fVri4reifen Q3arfagcn ber 1 ~euerwe~r~
~er[ammlung in ~orm bau ?tntr~gen ~Scgenftänbe Str ~age~orb.
nung bUben.

Iv.
9lnttag Set ~Z~urner euerwet~r ~r.:9ieuftabt (Dr. 151):
Zer 1. n..öfterr. ~3euerwel)rtag bef~(ie~t:
~ fei von fämmttic~en freiwilligen ~euerwel~ren ~?ieberöfterreic~

eine ~3etiiion an Sen tjofrn n.~öfterr. ~anbtag ~u rid~ten — bet~uf~
~1rünbung einer paffe aur Unterftü~ung oerungtiufter ~euerme~tmän~
ncr unS Seren .~interbliebenen, fowie 3ur ~Drberung beb ~euet(öfdj.
wefen~ übe4au~t, nad~ bem ~D~ufter 5er in l83ürttentberg befteijenben
2an5e~l.Icntra(taffe, wo Sie ~cbdubeverfictjerung~454eUf~aften 1 ~er~
aent, bie ~obilarberfic~erung~454dUf~aften 1/2 0/~ i~rer ~rutto~in.
nat~me ~iatutengeniä~ aUjdljr(icf~ in Sie ~a~ibeb.~entrat!affe beitragen,
unS eine au~ 6 ~3crtretern 5er ~euerwe~ren unS 6 53ertretern Set

rfidjerung~gefeUfcl~aften unter bem Q3orfi~e Seb ~inifter~ beb ~3nnern
gebitbete ~ommiffion bie S?ciffe verwaltet unb aber bie l8erwenbung
btr ~D~ittel bef~lie~t.

V.
~tntrag Str freiwilligen ~iirner43euerweIjr ~abeu:
~b fei von fämmtlid~en freiwilligen ~euerwe~ren ~tieberöfterrei~b

an ben ~‚. n.~fterr. 2anbtag eine ~3etitian ~u ridjten, betreffeub bie
~lnfütjrung gleic~er ~cl~raiibengeu,inbe an ben ~dj(aud~berbinbungen
unb ~uerfpri~en.

VI.

2fntrag Set freiwilligen ~urner43euerweljr 2~abeu:
~r~ie freiwillige 5~urner4~eueru4reu ~aben au ~uitten, bab auf ge.
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fe~[~d~em ~&~e bic Q3ei ra~ö~fLic~t bcr ~erfid~run~4~cfrftf44icn ~u bgi
~!öfc~foften ~eregett werbt.

~euerwe1~r~au~,tmann ~Ierttj (~aben) begrü~t bit Q3ertreter btr
niebetöfterrcicfü[c~en unb fremben ~tuerme~rdn, unb bie ~rtngäfie
~JZamcn~ btr fxeiwiftigen ~urner4~euerwet~r ~&iben, bantt für ba~ warme
~utereffe, ba~ fit für ba~ freiwiWge ~3~euen»e~rmefen burcf~ if~r ~
reid~eö ~rfd~einen betunbeu, unb forbert ~ur Q~Bafj( eine~ Q3orfi~enben
iwb btr ~c(~riftfü~ter auf.

ileber 2tntraü Dr. €tiigt (~reni~) iuirb ~um ~8orfi~enben:
.~einri~ ~ittt~ (~aben), ~u beffen ~teUvertreter Dr. ~rM ~
~leuftabt), nub ~u ~d,riftfüLjrern ~. €e~Unu (~6~eibb~) unb ~Jntoii
~rI~ (~aben) gemäfüt.

~orfi~enber (~iert4 eröffnet hierauf bie (~i~ung, unb brhlüt fv(~
genbe~ ~er3eif)ni~ btr üeuoUniöd~tiüteu ~3ertreter von freimiUi~en~ unb
~urner%euerw~L~ren ~ieberöfterreid~ ~ur ~enntni~:

~rehviUiüe ~urner4~euerwtfr ~aben ‚~au~,tniann ~~3ferttj, ~c~rift~
füljrer ~f. 4ki~,

f~euerwetjr ~ornüacf~: ~etier~ommiffär ~nWing.
t~nier~bor~: .~au~tmann ~fla~1,

~pri~en~Zbmann ~;o~t.
II ~1ogüni~: Z~ber~tnfüIjrer ~totfmizier,~Rottenffürer ~Uio~t.

~urner4~euerwe[)r ~rein~: £~öfcI~meifter Dr. ~tiußt, £~ö[cfü
ineifter ~(. RrL~Pt,

~euerwetjr ~aiigentoi~: 2öfd~nieifter ~Itte:iber~er.
~urner~euerwe~r ~eoberöborf: .~auptmann ~aOo~n, ~tei~

üer ~uftin.
~D~öbting: .~‚auptutantt ~an~cb, ~~er~ier~

meifter ~1eu1jau~.
~euerwet~r ~ZeunIirtf~en : Z)üertö[d~meifter ~acbvr,

~pri1~enineifter ~3c~t,
~urner43‘euerrnetr ~3r.~euftabt: ~omntanbant Dr. ~eb1,

~c~riftfü~rer 9latterer.
~euerweI5r £~ttatriuü: ~SeuerlOmIniffär ~Ze~en.
~ILrner~enertve~r ~t. ~3ötten: S~ominanbant ~jIefcb unb

~teEtvcrtreter ~. ~djncf.
~3‘euerweI~r ~3ottenftein: ~ombt. ~Sti~, ~d~riftftifrer

~)k1tcrmanfl.
~d~eibb~: .~toniinanbant ~fle~ef, ~tei~er

~efjann.
c~teifl a. b. Zwnau: ~tbjntant t~ni~(er1

~tei~er ~adjuIt.

~rai~tir~en .~~aupt1flaflfl €tali~ißl,
~teLtvertreter ~IcrmauH,

Q~ö~tau: S~ommanbt. 23rIlrnmeE, ~teU~
vertreter 231e~fer.

~eifrntirct~en a. b. ~.: Z)bertommanbant
4iittntr, .~auptmanu ~1ßuracr.

2fufrrbem erfd~ienen vertreten:

~reiwiUige ~urner4~euerwetit t~ra~: ~ueÜer unb ~arter.
~euerweljr ~(agenfurt : ~~mmanbant ~3ergitf~.

$in~: .~auptniaun ~affert.
Z~urner4feuerwet)r Z)ebenburg: ~ommanbant ~Iöfdj, ~teU~

vertreter (‚afenauer.
~euerweI~r ~at~tnirg: ~ngeuieur, ~Zßilfort,

~ie .~erren nieb.~öfterr. ~anbta~öa~üeorbneten ~. .~‚. €ttubet
unb ~dj1ti{jcr, (~emeinberatI~ ati~ ~ien Dr. ~rant, l~renmit~tieb
be~ ~abener ~urnvereifle~ unb ~emeinbeau~fd?u~ von ~aben Dr. ~
mann 9laattt, Z)ber~3ngenieur be~ (~tabtbauamte~ Qßien ~1ru~etgtr,
unS btr erft ~öl~renb 5er ~)e(~atte eintreffenbe ~ürgermeifterteUver~
treter von Ql3ien, Zbmann Str ~3euertöfc~tonzmiffion, (~emeinberatt~
~4un, werben von 5er ~3erfammtunü atö (~renüäfte ~egrüfü.

e i n 1 ö n f
1. ~er hIeber~öfterreict~ifd~e~

~n bit töbticI~e freiwittige ~urner~~euetwe~r in ~8aben.

3. 6667.
„~D~it ~eiuü auf bit gefct~it~te t~in1abunq ~um ~efnc~e

be~ njeb.~öfierr. 3~euerwe1~rtage~ ergreift ber~
‚bit 1.~3e1egen1?eit feiner regften ~t~eitnaf~me für bit ~ac!je btr
„~3euerwe4ren tjiemit 2tu~bruf ~u geben, m4 aber bebauern,

an Sein 3~effe aua bem @runbe nicht betteitigen ~u fön~
‚neu, weit btr ~?eferent vor ~iniangen 5er gefd~ä~ten 3w
‚F~rift, wetd~e teiber erfl am 14. ~TRai eintraf, für bit 3~efl~
‚tage ~i~ofitionen getroffen Fjat, Seren 2tbdnberung a4er
‚bein ~ereic~e btr ~D?ögti~teit tiegt.

‚~)tr ~anbe84tu~fc4u~ erbittet ficfj bie ~D~itt~eLtung btr
‚~efd)ttt~e Str gee~rten ~3erfammtung, unS wieS biefetben
~te ein fe~r f~~bare~ ~1flateriate für bit (egi~(atiben ~

~reiwit1ige ~euerwet~r

II

1~
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ber guten ~a~e flet« mit
gteidjer Streue ergeben

Dr. ~L ~‚ojfer m./p.
n. Ii. ~anbtaabgeorbneter.~

‚faffen. W~öge eö bem erflen ffeuetme~r1a9e gelingen, bit
„f~tawmen btr ~egeifterung für ba« fd1öne Biel — bie eins
„ligen bit er n i c~ 1 beLöml4t — t)eller unb Ijeiter an~ ufac~en,
‚ba~ in wenig ~aIjren Leine l~Jemembe 9?ieberöfterreic~ö met~r
„~u finben fei, bie nic~t itjre freiniffige ~euermef~r befI~t, unb
„möge btr fd~öne t~ettLam~f in ber mutl~igen, befonnenen
unb ~tanmö~igen ~8eüimVfunß btr l3~euergefa~r btr ein~ige

„bleiben, in bem lflieberöfterreid~ö tapfere unb mannijafte ~u‘
„genb i~ze S?röfte ~u meflen beflimntt ift.

„~M~ fcfjtie~e mit ben freunblid~ften üc5iünfc~en für
„ba« ~8etingen be« erften nieber~öflerreidjifc~en ~euerwetrtageö
‚in Q~aben

unb oerbleibe

~ßien, am 15. W?ai 1869.

„beiten begrü~en, weld)e er bem t~u~en ~anbtage in ~a~eu
bet ~euern3et~ren beinniid~ft uoriulegen l~aben mirb.~

~ien, am 14. ~lai 1869.
~bueiber m./p.
~c~itf m./p.

II. ~cI~teiben be« nieb.~öftetr. ~anhtag«aitgeorbneten Dr. ~offtr.

~ln ben gee~rten ~Iuöfdju~ btr frein3it(igen ~utner~
~euer~el~r in

~8 ab e n.

1~uer ~Bo~tgeboren!
„~o feljr miclj ~tire freunblicl)e l~in(abung, an bem

„burd) ~ie ueranftalteten erften nieber~öflerreic~ifc~en f~euer~
‚mel~rtage in ~aben ti~eft~unef~men erfreute, fa fefir bebnuere
„icfj au« ~8efunbtjeitörüdfidjten auf bie ~‘reube uerlic~ten in
„müffen, nticfj an bemfetben ~u bet~eiligen.

„~a~ i~f~ ben närniften ~lntl~eil an bem l~5e1ingen ~reö
‚fd~önen 1~efteö ‚ an bem ~rfotge ~t~rer ~eratl~ungen unb
„~efd~1ü~e nel~me, beffen werben ~~ie ~uol~1 überleugt fein, ba
„icf~ au« ~t~ren fteunblid~en 3eilen entneljme, nie ~nen
„mein befdieibeneö ~irLen, für bit fd~önen Biete, bie ~ie
‚anfireben, ni~t unbetannt ift.

„~c~ werbe eö al« eine meiner angenetpnffen ~3ftic~ten
‚betrac~ten, ma unb mie idj immer uerinag, ba« it~ebei~eu
„non ~tnftalten unb t~inricfItungen ~u förbern, ~e1c~e, abge.
„feljen ~on tein unberecfjenbarei. unmittelbaren 9Zu~en, me[cfjen
‚fit fc~affen, met~r benn irgenb metdie geeignet finb, ben 18 e~
„meingeift ~u ~ne~en, ben ID?ut[, bie ~?annl~af.tig~
„Lt i t unb SI alt b litt igt e it in ber 18efat~r iu flti~ten,
„ben 18eift aufopfernber unb anfprucfjölofer tD?en‘

e n liebe ~u nlit~ten ‚ unb ben in jeber gefunben ~?an‘
„neöbrufl tuf?enben ~rang nach Q~ett~iitigung be« tD?ut~e«,
„ber ~ntfl~lofTenheit unb btr planmilfüg geübten kraft in
‚mürbigfter unb ebelfier t~Beife in befriebigen.

„~cfj fe!e mit inniger ~reube in meinem engeren ~3atet~
„lanbe ~ü i e b er öfter reich1 biefetbe ~8emegung, 1Detci~e ml
„ganien übrigen Z~eutfctj(anb fo~nieinber ~~neli
„unb in btr jungen 8?iefenrepubtit jenfeit« be« Zcean«, bte
„männliche ~ugenb anfpornt im freimitligen f~euermehtbienfte
„it~re kraft unb ihren ~Uiuth im Siampfe gegen ba« berberb‘
„lic~e ~lement iu üben, immer tueitere unb meitere Rretfe er~

III. t&m~ ~abriLanten ~Rag1ru~ in Wm:
ittuftrirte ~reiö-lEoiirante. (583erben üertljeilt.)

IV. 50 1~emplare btr „ßeitnng für ~euerlöfchwe[en“, erfdjeint
in ~)Züiidjen, 1 fl. 48 Ir. fübb. ~5~it)r. ~r. ~atjr. (1~lkrben üert~eitt.)

V. ~egrüfjuiigätelegrajnnie uon ben ~euerme1)ren ~ru~ a. b. ~D?ur,
18fö~(, ~(agenfurt, .~rummau, iteoben, ~ unb ~a(~burg mit 18äften
au« ~3affau.

Q3arfit~enber (~3iert~: ~n ~3otge ber geftern geijattenen ~3otbef4re-
cfjung hat .~‚err Dr. ~ e b 1 [einen ah« ~3itnLt II unb .~ert Dr. ~ t ing 1
feinen aI« ~3unLt III auf ber ~ageäorbnung ftei~enben ~lntrag 3utücf~
ge«ogen. ~3eibe t~aben fid~ ~u einem gemeinfc~afthidjen ~tntrag geeinigt,
unb erfuchen beufetben ~uerft 3Ur ~erat1)ung iu bringen.

Dr. ~tiu~t (SLremö): ~Jleine ~crren 1 Zem [~eftigen 18en)itter
van geftern ift eine ru~ige ~Tiac~t, unb ein ru~iger ~D~orgen gefolgt.
(~3aLer!? ~ie ~ebatte mar geftern iiemtic~ lang, fit !~at aber auch
eine ~Lntgung er~iett, unb ic~ erlaube mir nun bie ~tuträge, mie fie
von mir unb meinen 18euoffen im ~inverftänbniffe mit meinen 18eg~
nern unter ~erüctfic~ti~ung, btr geftern iu rage getretenen ~lufd~au~
ungen gefleHt merben mttiut~eilen.

1. SDer ~3erbanb btr ~urnoereine unb freimiltigen i~euer~
mehren ift ein gemeinfcfjaftlüf~er.

~ie ~urn~ unS f~euermehrtage meeben in 5er bReget an
bemfelben Zlrte unb in unmittelbarer ~ufeinanberfolge abge~
haften.

~ie ~3erbanb~ver~ältniffe See Zurnäteeine unS freimitti.
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~b nurben ~on seite be~ £~anbe~aubf~u8e~ eine (~nqu~te-~Om~
iniffion berufen, an ~ueftIjer ber Ijier weileube S~ommaubant ber a~en~
furter ~3euerwetjr ~err ~ er ~ i t f c(~, ~ enfabrifant ~D1 e ~ au~
.~elbetberß, idj irnb einiüe ~ertteter uon ~ffeturan~gefeUfc~aften t~ei(~
namen, unS uon Set Sie ~on mir entworfene ~5euexwe15rorbnnno in
il~ren .~au~t3iiüen acce~,tirt worben ift. ~Y1an war über3euüt, ba~ et~
wa~ ~ef~e~en müffe, um Sen audj in unferen ~rontonbe über~anb
ne!~menben üro8artiüen ~3euer~brünften beüeguen ~u lonnen. ~ab wa~
nun Sie ~nqu~te~ommiffion beratljen unS bef~toffeu, wurbe ~on bem
9kferenten Se~~.~errn ~ ~ ne i Set ~um ~ntwurfe
eine ~euer(bfdjorbnuu~ ~ereiniüet, beten ~afi~ jene ~Srunb3üüe bitben,
fiber wetdje wir un~ im ~ori~en ~aljre in einem Ueinem greife geei~
ni~et ijaben.

~n~befonbere ift in bemfetben auf ~wei ~3uiitte 8lüctfü~t ~enonI~
men, ivetc~e, wie idj ait~ 5er ‘~ageborbnun~ erfeije, audj beute ~eüen~
ft~inbe Set ~eratung fein werben, uämtidj Sie Unierftü~un~ ~erun~füf‘~
~er ~jeuerwe~rinänner unS, — wab ~ur ~orSerunü be~ ~uet~t~we~
feu~ über~au~t für nöttji~ eradjtet wirb, Sie .~eran~ie~unfi 5er ~ffe~
Turanlen ~u ~eitra~(eiftun~en für Sie £~öfdjanftatten.

(~Rebner nertieft Sie auf Sie ~3euerwel~r ~e~ug ~abenben §. §. be~
~ntii,urfeL)

Dr. ~e~t (~r.~euftabt): ~iub bem ~8or~e(e(enen t~)aben wir
entnommen, Sa8 niefe jener ~Bünfdje, wetdje Set ~b~eorbnete ‘~ t e uS
im nergan~enen ~3a~re in einem ~ntrafie bem ~anSta~e nortegte, unS
be~ügLlc~ n,efc~er er fo freunbLic~ war unfere Uuterftü~unfi burcr ~3e~
titionen anlunet)inen, mm ~u~brucre getan~t finb.

~ie ~D~änner wetc~e biefe ~ad~e unterftü~en, Ijaben fidj um Sie
~euerwe~ren gro~e Q3erbienfte erworben, unS it~ ~taube e~ ift eine
~3ffi~t Se~ erften nieberöfterrehfüf~en ~euern,ef,rtatje~ bem .~errn
~teubet, ~d~i(~f~er, Dr. ~ ~ürn~ranl, Dr. ~ranitft~,
Dr. .~ o f je r Sen ~T~an~ 5er Q3erfammtung burdj t~rIjeben non Sen
~i~en au~ufpred~en. (St~ie ~er(ammtuttfi ertjebt fidj.)

~b~eorbneter ejeubel Sanft unS erwartet mit notffter ~iinerfic~t
Ste wettete tt5atlräfti~e Unterftü~un~ ~eiten~ Set ~euerwetjren.

Dr. €t1tt~t (~rent~) betont nad~brü~tic~‘ in wetd~ t~er~ljafter Q~3eife
fi~ etnmetne ~lit~tieber 5er t~an5e~nertretunß Set ~3euerwef~rfadje an~
ne~men, unS fpritfjt Sie ~rmartun~ aug, Sa8 biefetben, Senor uodj Set
~efct~(u~ be~~ not Sen t~anStag tommt, in Sie ange~
ne~nte t~age nerfe~t werben fi6~ über Sen einen aber Sen anbern ~3untt
Sur~ iljren Q3orort au~uf~‘recfjen.

~tbgeorSneter €teubel, ~3cr~ werbe beftrebt fein, Siefem 1~unff~e
gerec~t mu werben.

Dr. 1~ttflRt (S~rem~) beinerft, ba8 noc~ eine aubere ~rage non
grofrr 5~13tcf~ttgfeit mu fein ft~eint, nämti~ wer, wenn me~rere ~jeuet~

gen ~3eueewe1iren werben burd~ bu~ gemeinlame ~3erbanb~
grunbgefe~ geregeLt.

II. Wut Set ~3p~tnge Sie je~ ~&rbanb~gefe5eß, ja wie
mit Set ~Durd)fi1E~gung aller gcfa~ten ~efcl~lLtfte ift Sie frei~
willige Zurne ueflnel)t ~aben al~ ber~eitiger ~3orort mu be~
trauen.

~ Ijatte e~ für jiberf(ü~ig a(~ erfter ~ntrogftefter nod~ einige
~orte Set ~egritnbuug beimufügen, benn i~ fönnte So~ nur Sen ~tanb~
puntt, benn i~ gefteru eiugeiwnnnen ljabe, in längerer IRebe ait~ein~
anber feten, unS ua~bem Sie ~iuigung, we(~e iwif~en ~elt ~uruver~
einen unS ~euerweljren beftet~en fall unS geftern 5er ~au~tfa~c na~ ~unz
~lu~brucfe gelangt ift, burclj ~lnnat~ine Siefeb ~nttcigeb erreid~t werben
tann, ljätte c~ leinen Bwel Sen ~tanb),unft mu fd~ärfen unS näluer
~u beteudjten. ~Jnbem icl~ wir Sab ~l3ort m~ attfättigeu füätcren ~emer~
lungen norbel1alte, erfudje id~ Sen ~3orfi~euben Sie ~&rf~aubtung über
meinen antrag mu eröffnen.

Dr. ~~je~it (~iener~leuftaSt): ~a wir uon bem .~‚errn ~ntrag~
fteller fefbft gehört habell, ba~ in biefem ~ntrgge alte biffertirenben
W~einungeu nereinigei finb, unS auf bemfe(ben Sie fi3ertreter Set am
meiften aii~einauber gehenbelt ~{iifidjten uäniti~ Dr. ~ t ing 1 aub
S1rem~, idj au~ ~iener~9~euftabt, h~ietth~ au~ ~aSen unS ~rümmer
au~ ~ö~tau unterfdjrieben finb, ja glaube Id~, Sa8 e~ mir eins unnü~e
8eitnerft(~wenbuug wäre, wenn wir Sie geftrige ~ebatie heute fortfe~en
wolften,. unS beantragt Saher biefen ~hntrag en bbc an~ne4men.

(~er ~lnttag mirS hierauf aljne lDebatte unneriinbert angenommen).
Q3orfi~enber 4~3iert~ ~ ~er nächfte ~5egenftanS Set ~erattjung ift

Set frütjere ~j3uutt 1 5er ~age~orSnting.
~Wgeorbntter ~tcu~et: ~ erlaube mir ~ur uäf~ereu Wufttärung

biefer ~tngelegeuljeit Str geehrten Q3erftnuin[ung frlgeube~ betanut mu
gsben.

lieber ein tRefercit, wel~e~ i~ bem Ijaijen £~anbtage mu erftatten
j,atte, murbe befthlofjen

~er ~aiibe~au~fchu8 merbe beauftragt, we~cn ~inführung oon
~3euerwehren in allen grö~eren gefdjtojfenen ~Drtfcluaften ~RieSeröfter~
rei~b eine ~3efe~e~nortage au~~uarbelten unS Sein ~ol~en ~anbtage in
feiner uä~ften ~effion nor~uiegen, ferner fohlten alle in biefer ~nge~
legenheit eiutangenben ~3etitionen ~erüffhf$igung finben unS 5er $atu
be~au~f~w8 beauftragt werben, Sie alte ~tuerW[chorSnung für 5~g offene
l~anb ~Rieberöfterreid~ ~om ‘~e~tember 1782 einer ~enifion mu unters
mie~en, Ijierüber eine t~3efe~e~uørfage au~muarbeiten, unS über Sie wit!~
famfien flJ~ittet mur 23er~,ütuT1g Str m4freichcn ~euer~brünfte bem 8anb~
tage t8eridjt mu erftatten.

Unferen ~tnftxeugungefl ift eb auif~ gelungen Sie ~ngetegett4~tt
fpttw~ihrenS In ~»jbenm ~u gatten.
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iue~5ren auf bem 23ranb~~1a~e ~ufamtnen~oinmen, ba~ S~ommanbo fifl~tt?
unb ~ätt bie ~titfna~nie einer hie~fäUigen 23eftiinmung in bie f~euer~
u,ei~rorbitung für iwtijmenbig.

~1bgearbneter ‘~tcu~el. ~1ad5 bein ~%ntwiirfe ift ber ~atiptmann
ber ~euerue~r be~ 23ranbvrte~ in ber ~Reget auc~ ~vnimanbant am
23ranb»ta~e, bvd~ t5atte man aiid~ ba~ ~emeinbegefe~ ~u üerücffid~tl~
gen, ~vei( man eben bie ~emeinbcn and~ ~u ber nötijigen l1nterftü~ung
ber ~euermeIjren tjeran3ieljen tuitt, iinb baijer au~ gegtaubi, ba~ ber
Slommanbant in ~uict~tigen ~ätten, f. ~. 23. ~venn ein uom neuer no~
nid~t ergriffene~ ~Dbjett niehergeriffen ~verben fa«, fif~, bamit nic~t nactj‘
tt~igti~ ~on bett 2lffeturanlen aber bett 23efd~dbigten an itjn ~1nf~rüct~e
ert~,oben merben, früI~er mit bem ~5emeinbe~23orftanb aber ~Semcinbe~
~u~fcf~uffe in~ ~im,erne1~men fetten ja«, natürtid? nur bann, menn nid~t
~efaf~r im 23er~uge ift.

~ ift bie~ ~u feiner eigenen ~e~Ilng nöf~tig, in aUen Ubrigen ~in~
gen fett er aber nnumfdjr~itifter ~err auf bem ~ranb$a~e fein. 2Benn
nun mef~rere ~euermef)ren an einem orte 3ufamnlentreffett, ja fett ber
.~auptmann be~ ~ranbarte~ ba~ ~bcrtainmanbo fiU~ren; In ber 9leget
ivettigftenL au~erbem f,at matt bebrn~t, ha~ ja bie ein~etnen ~euetmej~‘
ren ojinebie~ In einent gemeinfc~afttid~en 23erbanbe ftetjen, bat~er bieje~
nigen ~itgtieber, meftf~e eor3ügticf~ befätjigt, o1jnet~in au~ in weiteren
.~reifen betannt jinb, unb e~ batjer nur einer 23erft~inbigung ~mif~en
bett ~3ü~rern ber ein3elnen ~3euerweijren bebarf, um fogtei6~ Sen ~üc~
tigften an bie ~pi~e ~u ftetten.

$txl4ipt (~1rem~). ~ur~j bie 9tufftärungen be~ ~errn 23orrebner~
ift biefer ~egenftanb wie idj gtaube je 3iemti~ ertebiget. ~Bir f)aben
aber na~ feine i~rfa~rungen, ob 5er 23erbanb 5er j~euerweljren biefe
~rage bef~eben ivfrb, tvirb fic~ erft in ber ~otge ~erau~ftetten, unb e~ ifi
batjer um je notf~wenbiger, ba~ eine 23effimmung barüber in ba~ ~cfe~
auf genommen mirb.

~ mein ~war ni~t, wie e~ in anberen ~egenben in biefer 23e~
~ieIjung ge~atten wirb, aber in jenem ~t~eile ~lieberöfterreic~ wo i6~
~u .~attfe bin, jtabe icfj gejunben, baf3 e~ fet~r wünfd~en~mertI5 wäre,
wenn biefe ~rage geregeit mürbe, unS ~nar burcf~ ein c35efe~, weü~e~
bie ~euerwet~ren unb attd~ bie ~emeinben uerpftidjtete, benn fauft
biirften am 23ranb$4e, inäbefonbere in ffeineren ~3iemeinben teid?t
~ottifionen entfteljen. ~enn meine .~erren, i~ m4 e~ mit 23ebauern
au~fpte~en, ba~ fi~ bie ~i(feteiftenben Drt~bemof~ner fetjr f~wer unter‘
arbnen werben, unS 54 fid~ in~befanbere fteineee 1$3emeinben gerne
fügen, be3weifte i~, benn ba3u fef~tt i~n~n ba~ 23erftänbni~. 23ieUei~t
macf~t fi~, wenn See 23erbanb einmal 3U ~tanbe. gebra~t ift, Sie
~ad~e feid~ier, at~ man fidj eorftettt, aber beffer unb 3wecfni4iüer
wäre e~ gemi~ ‚ wenn biefe f~rage butdj ein ~e[e~ geregelt mürbe.
(23raüo.)

Z~ber~ngenieur ~(rnbciirr (2131en). ~ie 2~iener ~euerwe~r tjat
fdjon üfter t~e(ege4eit gel~abt mit bett in nädjfter ~l4e befteijenben frei~
willigen ~3etierwe!jren bei einem neuer 311 arbeiten ‚ unb ict~ fann fie
uerficl~ern, 54 ic~ babei oft geijürt Ijabe, man wiffe nidjt, wer ~odj
unb leer ~fö~in fei. ü~einer 2ltif4t nadj Ijanbett eä ficl~ ~au~tfä~if~
barunt eine fdjnette unb teirtfame ~ämpfung be~ ~3cuer~ lerbe3u~
f4ren ‚ unS bief3 ift nur bei einem e i n l~e itt i ~ e n ~aminanbo
ntögli~. (blufe: ~eIjr ri~tig).

~enn nun bei einem 23ranbe 5 aber 6 freiwillige ~euerwel~ren
3ufanlnieit toninien, ja bürfte eg für biefetbeu fel~r fdjwer fein, fi~ auf
bem 23ran5pta~e einen ~bertantma nbanten 311 w4len.

(~ ift unntngänglidj notl~teenbig, 54 fcljon im ~efe~e beftimmt
wirb, wer in einem fat~~en gatte, baä £berlanunanba 311 füijren t~abe,
imb bie~ fall nie~ne 2fnfftt~t nacf~ berjenige fein, See bie ~euerwe[)r be~
betreffenben Zrtc~ toninianbirt. (fRufe: ~eijr ri~tig).

~enn ~u eitier fäjueffen tinh wieffainen ~änqfung- eineg 23ratibeg
ift bein .~ainmanbantcn befanber~ ~ataltenntni~ nat~tvenbig, unS b!e
bilefte fidj tvof~t am erftett bei bem ~anintanSanten ber ~euerwef~r b~
23ranbarte~ finhcn, ~ lann ~entanb ein gaii~ tü~tiger ~ommanSant
fein, unS feitte ~anttf~aft eoe~ügti~ 311 birigiren wiffen ‚ 4ne im
gegebenen ftatfe tnel~rete ~euern,el~reii mit ~rfo[g ~erwenbett ~u tön~
nett, weit i(~m eben Sie erfarSeetid~en ~ofa1tenntniffe felj(en. ~ bin 54er
her 2lnfiftt, ba~ e~ fäjott im t3~efet~e beftimmt fein inüffe, wer in einem
fotctjen ~at(e, ba~ Dbertamnianbo 3ti f4ren ijabe. (23raeo! 23raua !)

Dr. ~iln~l (~rein~) fpri~t fidj für c%infütjrung einer gleictjen
einf)eittidjen 23efe[~l~weife in alten ~eueriueljren aug, bamit ein 8ufam-
nienarbeiten unter einem ~ommanba ntöglic~ fei; unS iuüiifdjt eine be~
~tt4abenbe ~eftimniung in Sag t~efet~ aufgenommen.

S~rI~it (~rentä) glaubt, 54 23orrebner etwa~ 311 weit gegangen
iff, inbem er f~an je~t ei4eittiäje~ ~ammanba in ba~ ~efe~ aufgei!em~
weit wiffen will. ~ ijanSelt fid~ ja nur Saruin, 54 ~emanb Sie nütijigen
2fnarbnungen be~ügli~ 5er 2tuffieltung unS be~ 2fngriffä trifft, unS ba
fiimme i~ baltlainmen bainit überein, 54, wenn eine ~euerwetjr im 23ranb~
Orte beftet~t, 5er .~au~tmanit biefer ~euerwetjr ba~ l~ainmanba f4ren fett
am 23ranbplat~e, weil er eben mit Sen ba3u nütijigen ~alatfenntniffen
au~gerüftet ift. 2lber wa~ bann, wenn in bem 23ranbarte — unS in
Ileineren ~Drtfdjaften ift Sag ja feije l~äiifig ber ~aU — feine ~3~euer~
wetjr befteijt? ~ii einem fol~en ~alIe glaube i~ fönnte 5er 2(uämeg ge~
treffen werben, 54 Set ~et~earftanb, 5er f4 ja af~net~in auf bem
23ranb~la~e befinSen mu~, ~emanben mit 5er ~eitung betraut. ~ie
~a~e ift mirfli~ ni~t unwi~tig. ~dj ~abe eine reidje ~rfaIjrung in
Siefer 23e3ie~ung, benn wir tonimen beinaije ~wei ~tunSen weit in Sie
Umgebung ~an .~1remg ljinau~, unS Sa finb wir ~war audj mit einigen
freiwilligen ~3euerevef~ren, aber gr4tentfrit~ mit jenen ~3nftitutienen
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~jn~ammengettoffen,. weftf~e na~ her aften ~fdjorbnung befte~en, nnb hie
jinb feI~r unqefb~tg, ~o ba~ wir mit i1~nen einen fel~,r fd~veren l~tanb
l~aben. ~ ift bat~er fefjr ünfc~en~1vertfj, bat~ eine bet-reffenhe ~eftiin~
mung in ba~ (~iefet3 aufgenommen werbe, bantit ~rbnung in hie (~ad~e
~ebrac~t, nuh etwab geteiftet werben rann.

~3ie~ter (Q3ö~(att) : Wleine ~erten! ~acIj bem (~ntwurfe, metc~en
her 2tbgeorbnete ~ t e ii b e norqetefeu t~at, fotten oljne1~in in aUen Z)rt~
fdjaften ~euer1ve1~ren errid5tet werben, imh ha glaube icf~ ift e~ nittjt
nöt[)ig, ba~ her ~rt~uorftanh hie ~eitung am ~ranbpta~e f~abe, fonbern
her ~auVtn1anIt her ~euerwet~r. ~ ift au~ nict~t not[~iuenbig, ba~ alle ~eu~
erwet~ren ein gentein afttidje~ t~oininanbo t~aben; wenn 3. ~. her ~aupt~
mann M1 eiltet ~eueflnet)r jagt: eier ftdttt ~l~r eiid~ auf imb fdiafft
mit enrer ~prit3e ~3affev 3u, ja ift bie~ geltug, imb eb bebarf t~ie3u,
leineb weiteren ~onimauhob. ~b loninit ja 0t~ne[)in nur 3u f~äujig Vor,
b4 alle ~Vtit3en beim ~euer fte~en, tinb leine berfetben 1uegge~en witt,
obwol~( fie oft ni~t einmal im ~tanbe jinb, ein fto~t?o~eb ~aub ntit
i!~rem ~traljt 311 erreidjen. ~3enn fic aber einem gemeinf~aftti~jen ttom~
manhcinten nnterftef~n ‚ ja werben fic 3we~ntb~ig nertt~eitt, iinb hie
5&ivältigung beb ~euerb befter erreidjt werben, alb jet3t.

~ber~ngenieur ~rulter~er (~ien): ~ qlaube, ba~ inid~ her
geet~rte ~err ~orrebner aub tlrcmb nid~t gans ti~tig aufgefagt ~at.

b)leiner ~tnfict~t nach ift eb feine oeqb hie ~flicht eineb £15erlom~
inanbanten jict5 mit heu ein3ehltCIl ~tubfüt~rungen iinb bett ein3elnefl
3eueriuel~ren 311 befch~äftigen, feine ~3flidjt ift nur hie nöthigen ~
pojitionen 311 treffen. (Ittufe : gans ri~tig.) ~ab heiht, hie einje[nen
~eiierwetjren, wie fie anfonuiteti, auf beil rid~tigelt ~unlt 311 ftellen.
~in allgenleineb ~otnmanbo, aber qteid~e ~ignate ei1l3ufüt~ren, ift gar
nicht nott~wenhig, benn jebe aitlrnnnienbe~euertuehr ivirb uan bem ~ber~
fominanhanten bortl~in fainutciubirt, 11)0 er jie brau~t, unb fleht er,
ba~ ~. ~. eine ~prit~c an bem ej~uItfte wo fie jet3t ift, überftüffig wirb,
ja [e~t er jidj einfach~ mit bein ~lainmanbanten berjetben mb ~inVer~
neh?men, bantit fie fid~ bortl)in fletlt, 11)0 man fie wieber braudjt. ~ineb
genteinfalnen l~oinnianbob hebarf eb aber ba3u nich~t. (~eifaff).

~cege,t (Z~ttatring) : fprieh)t im sinne ~trnbetge~b für einh)eithid~e
~eitung, unb h)ätt hie ~afjt eineb Z~berfommanbanten für jeben ~e3irf
für 3wecfmäftig.

Dr. t!I~e~l (QBr.~3~enftaht) : 2Bab hab ~ominanbo betrifft, ja
muj~ id~ bemert-en, bajj in ~at3burg unb an her bairijch)en ~35ren3e f~on
tange hie ilibung t)errjef~t, ba~, wo meh)rere ~euerweh)ren bei einem Q3ranhe
3ujammen fommen, fie fich) be3üghich) ifjrer ~fufftettung ttnb taltifch~en tteitunü
unter hab llommanbo her ~euerweh)r beb Zrteb ftellen, tinb hab ift
audi hab l~3raftifdjefte, unb ich? forbere ~~ie — meine %~erren auf, fidj
bah)in aub3Ujpre~en.

~~er ~lotort beb nieberöfteerei~ifd)en l3‘euerweh?r~Z3eP
~banbe~, her fich) an bem ~urnbereinb lßerhanb anfch)hie~t,
‚mirb erjudjt in hie c~a~un~en auch) biefen ~3unft auf3u~
‚n~h)men.M

Ql3enn ich) nun mit bett ~ch)t1lh)aubfüf)rungen beb .~errn ~ber~
ingenieurb ~t r ii b er g er ualltommen bann übereinftimme, ba~ hie
2tufftellung her ~pniI3en, uub überljanpt hie gan3e Dberleitung bei
einem ~ranbe einem l~anne übertragen werben [ott, iuetch)er genitgenbe
~ribfenntniffe befi~t, bin ich) hoch) burdjaub nich)t mit her ~eljau~tIlng
einberftanben, bah) eb ttiä~,t noth)wenbig [ei, gleiche (signale 311 Veren~
baren, benn ich) halte bief3 oiehineh)r Vom praltijcljen c~tanbpunhte aub
für h)~ch)ft wün[ch)enbmerth). ~enn wenn mehrere ~euermeh)ren an einem
Z~rte ~ufammentreffen, ja itt eb feh)r teich)t nibghidj, bah) hie signale
her einen ~euerweh)r hie anbere irre mactjt. ~ii bem ~ntwurfe eineb
l~Srunbgefe~eb, lnetch)eb Von her freiwilligen ~euerweh)r ~3r.~83euftabt
~orgetegt wurbe, h)eih)t eb §. 3. d. bah) ~teich)inäh)igteit in £~rgani[ation
unb Iheitung her freiwilligen ~euermeh)ren an3uftreben ift, unb ich) halte
bafür, ba~ heute fch)on, her Q3orort ~aben beauftragt. werbe, in heu
~a~ungen inbbe[onbere auf biejen ~tinbt 9lüdfidjt 3uneljmen. ~üevn
mir einen qemeinjamen t3erbanb anftreben, ja fallen wir auch) barauf
feh)en, bah) hie ~euetmeh)ren müglidjft gfeich)jörmig organifirt, unb auch?
hie ~ignate thjunlich)ft biefelben feien. fhüir h)aben eb ja an bett ein3el~
nen staaten ~eutjch)banbb, inbbejonbere bei ~aben, ~ürttemberg unb
~aietn gefeh)en, ba~- bieh) teicljt burch~fütjrbar ift.

~bgearbneter ~ieu~cl (~Bien): ~clj möch)te bewerten, bah in bem
(~5eje~entmurfe auch) t8or[orge getroffen worben ift, um bern bei allen
~ränben gefüh)lten hfllangeb be3ügtich) her ~Bajjerbefch)affung ab3uljetfen. ~b
mirb nämlich) in einem ~J3aragraph)e bebfebben feljr [djarj betont, bah) hie
~emeinben Ver~fTidjtet finb, hie ~runnen h)er3uri~ten, unb auf alle mög~
lich)e seife hab f33affer 3u befd~affen. ~e3üghich) befjen, mab weiter gejagt
marben ift, ift eb unb 3tvar feh)r angenehjni ~ljre ~Bün[ch)e tennen 3U
lernen, nur muh) ich) ~3tjnen bemerten, bah) oh)neh)in um eine mögtidjft
g(emch)förmige .~anbh)abung her ~euerböjch)orbnung 311 er3ieten, an hie eins
3etnen ~e~irte, ~3~emeinben unb ~ommanbanten ~‘jnftruttianen 311 erhoffen
fmnb, nah ha wirb Vieteb aon bein, mab heute angeregt wurbe,
feinen ~3la~ finben, hoch) [alt bamit nich)t gejagt fein, bah) mit nich)t
~h)ten ~l3ünfchien 83achjbru~ geben werben. ~ch) bin jeh)r bajicr, bah) ~ie
alle ~3ljre ~üün[ch)e in hie gebrungene norm einer ~j3etition gefah)t an
ben nieberöftetreichifchen £~anbtag birigiren, biejehben aber Vor ~Itlem
anbeten bem nieh.~öfter. lhanbebaubfch?uh?e ~ur ~erMjidjtigung überge‘
bett. ~3cfj bin auch) jeljr bafür, bah auf eine emnh)eithicfje Ileitung unb
OrganifirUflg hJlü~fich)t genommen merbe, unh erlaube min in biefer
~&~ieh)ung auf meinen h~ntmurf tjin3utveifen, nach) melctjem in ~üien
~urfe 311t unentgeltlich)en ~ubbitbung Van f~euermeh)rteuten eröffnet
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werben faUten, unS ic~ tann Set gee!)rten Q~erfammtung mitt~ei(en, Sa~
Sie ~3emeinbe~Q3erttetung uøn ~53ien Surct~ Z~ber~ngenieur 2trnberger
ert(ärt t~,at, wie bibE~er auc(~ fernert)in Sie unentgeUti~e 2lbri4tung
fofd~er 3ögfinge ~u übernel~men.

Dr. ~tIn~1 (S~rem~): ~cl~ möd~te nict~t nur Sen ~nitag, we(c~en
Dr. ~ eS ~ beaügtic~ Se~ auä~uarbeitenSen ~ße aubgefe~e~ gefteüt t~at
auf bab teb~aftefte unterftü~en, fonbern auc~ nocf~ etwa~ weiter geijen.
~jn bem ~orgetegten 1~ntwurfe eines (~brunSgefe~e~ ~eif3t e~ §. 3, d).

„~1nftrebung einer mögtid~1en @tei~m~i~teit in ber
„~rganifation unb ~!eitun8 Set bem ~lerbaube anße~öri9en
„frein~ifligur ~euerwe~ren~ —

i~ niödjte mir aber Sen ?.tntrag ertauben, Saf3 eb aucf~ t~ei~en f~U:
„~nftrebung mSg(id~ft gteic~färmiger ~lu~rüfIungen.“

~ ~tt bem ~egriff ~u~rüftung nickt b(o~ wa~ Ser ~IJtann am
~teibe trägt, fonbern amt~ Sie ~D1afcf~inen ~c. geijören, ~atte icf? woljt für
fetbft oerftänSü~.

~ueber (t~ra~): Dr. Q~ eS t r~at bei ~efpre~ung be~ ein~eit(io
~en .~ommanbo~ au~ Sie ~infü1jrung gtei~er ~igna[e a(~ wünf~n~werttj
be3eict~net, biefer Unficf~t mu~ ict~ uom praftif~en ~tanSVuntte au~ entgeo
gentreten. ~dj ne~me Sen ~3~aff an, e~ fommen metjrere ~3euerwet,ren auf
bem ~ranS~tat~e ~ufaminen, weü1~e Siefetben ~tubfütjrung~fignate ijaben,
unS eine geuertveljr fott itgenb eine ~tjätigteit beginnen, tvetf~e Sie
anberen nic~t ~u uerridjten t~aben, wie 1vei~ fie, Sa~ biefe~ ~ignat ge~
raSe fie angef,t? man tönnte fkf~ Sa nur baSur~ ~etfen, Saf3 man wies
5er in Sen ~igna1en Unterabt~eitungen ma~t, atfo Sie ~ignate uer~
metjrt, iuäfjrenb wir bocf~ 2fffe wiffen, Sah, oie[e ~ignate ~u f~aben fetjr
ua4rafti[c~ ift. ~fe~ gtaube Safer, Sa~ e~ niet ~raftifc~er wäre, wenn
man für ein unS biefetbe ~ätigfeit in Sen üerf~iebenen ~euerwe~ren
au~ uerf~ieSene ~afüljrüng~fignare tjat, weU SaSur~ ~iemanS irre
gefü~tt wirS.

(~er Q3orort wirS Surc~ ~efc[~tuf~ beauftragt, beim (~ntwurfe Set
23erbanSeäfa~ungen Sen ~3unft d in §. 3 Se~ ~JZeuftäbter (~ntmttrfe~,
unS Sie 2tnträge ~ eS f‘ b unS ~ t ing t‘ b ~u berMfie~tigen.

£‘eba*tt über ~nnft IV bett e~orbnuu~.

~tnftag 5er ~urner4~euerme~r Q3Mener~ZeuftaSt (Dr. l~e~i1).
~er erfie nieSer~äfterr. ~euerwef~rtag bef~(ie~e:

~ fei ~on fämmttictjen freimifligen l~euerwe~ren 9?ie‘
~SeröfIerteid~« eine 93etition an ben ljoljen n. 1. l3anbtag ~u
„ricf~ten — bet~uf~ t~5rünbnng einer ~afle ~ur Unterftd~izng
„oerungtMier ~3euertuef~tmlInner, unS Seren .~interbtiebenen,

‚fa ~ie 3UE ijörbertuig beö ~euerlöfdpiiefenö über~au~t, uad)
„bem ~D?ufter Set in ~.l3ürtteniberg beftel~cnben ~anbeö~~entrat~
„taffe, tao Sie ~eböubeaerj1d)eriLngö ü5efetIf~afteu 1 0/0, Sie
„~obitaroerfi~erungöoG5efctIfc~aTten J/~ 0/~ i[~rer ~rutto~in~
„uat~ine ftatutengeniä~ aUj1l~ttid~ in Sie £~anbc~~enttattaffe
„beitragen, unS eine nuö 6 ~ertretern 5cr l~euerwc~ren unS
„6 ~3ertretern Set ~3erfid)erungögefeUfd)aficn unter bem ~l3or~
„fi5e Seö ~U~inifteeö beö ünnern gebilbete ~ommifjion Sie
„.~affe ~erwattet unS über Sie Q~etiuenSnitg Set ~ittel be~

fcIitie~t.0
Dr. ~~Jcbt (~ä3r.~leuftabt) ~ie freiivitti~en ~3~euerwetjreit ljaben e~

fidj ~ur ~tufgabe geftellt für Saü allgemeine ~efte ~um ~3o~te 5er ~JUiä~ften
ein~utreteu; aber eb tä~t fid~ nidjt nertennen, bad, wenn audj burd~ Sie
~euerwe~reu Sa~ allgemeine ~e)te gefürbert wirb, Sodj eine befonbere l~(affe
uon l~euten e~iftirt, wctdje fpecieft burd? Saö ~irten Set ~eueriueljren grobe
~1orttjeite erlangen, unS bei benen Set allgemeine ~runb[a~ ni~t ~um
~tuöbru~e gebrad~t ift, ba~ berjenige, 5er arbeitet, au~ Sie materielle
l~nt[c~äSigung ljaben fall. ~3ir fet~en ba ~3ereine bon uielen ~~erfonen,
wetct)e oon Seit ~3‘euetwet~ren einen materiellen ~ewinn ~aben, eä finb
Siefi Sie ~!tffeluran~gefellfc~aften. ~n uerfct~ieSenen l~änSern ~eutfdjtanSö
ift eö bereitö Saijin getomnmnen, ba~ Sie ~Lffeturan~en beftimmte ~3eiträge
~ur ~rl~attung 5er ~euermuet~ren teiften, unS bief ift, wie i~ glaube,
auä~ bei unö in ~efterreid1 ein allgemein gefü[~tteö ~ebürfni~, wel~eä
~u befriebigen Ser ~wed Seb alö ~Puntt IV auf Ser ~ageöorSnung
fte!~enSen ~lnttageö ift. 9lad~Semn wir nämli~ gefetjen Ijaben, ba~ wir
immer nur uon Set t~nabe Set ~Iffeturan~en ab~ängen, unS ba~ wir
mit Sein, waö fle mw im ~3nabenwege geben, nie~t weit lommnen, tjao
ben wir unö bat~in geeiniget, baÜ ein ~anSeägefrf~ an~uftteben fei, bur~
wetd~eö Sie ~eitragö p ft i ~ t 5er ~1ffeturan~gefet1f~aften auögefpro~en
unS geregelt mnerbe, unS Sat~er Sen ~tjnen uorliegenben ~lntrag gefteUt.

~!ßenn über unfere ~f3etition in Siefer lRi~tung bon bem l~anbtag
ein £~anSeögefe~ erftie~jt, fo tjätte biefe~ auö~ufprec~en, Saf3 eine ~in~al~(
2tbgeorbneter Set ~euerwet)ren unS Set ~iffeturan~en unter bein Q3oro
fi~e eineö ~IJlitgtiebeä Seö ~anSeöauöfdju~eö über Sie Q3ermnenbung 0er
iheittäge aerfügen.

~tbgeorSneter ~gffcrl (~in~): ~]»eimter ~lnfidjt nadj ift eb Sie ~fticl~t
Seö ~amtbeö im ~ttlgemeinen uerungtü~te geuerweljrmänner ~u unterftü~en,
Sa Serartige nadjl)attige Unterftü~uitgen für eine ~5emeinSe, weläje nic~t
grof3 unS reidl genug ift mit beSeutenben ~Vfern ~erbunSen finb, wäljrenb
Sab l~auS, gewi~fer ~lJ~a~en atö größere ~ienieinSe eijer in Ser sage ift im
ein~etnen ~aUe eine l~inrei~enSe Unterftü~ung ~u gewdl~ren. ~amit aber
bab b~anS nicf~t ~u fet)r in 5~tnfVruc~ genommen wirb, unS weit ~ u gegeben
werben mnu~, Safi gerabe bie ~tffeturan3gefe(tf~aften
~on Set ~rünSung ~er ~euerwe~remt Sen gr~ten 3~u~en
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t~aben, ~o märe ita~ oorijeriger ~ereinbarung mit Sen~etben in ba~
S~anSe~gefe~ 5er ~ciffu~ auf3une1~men, 5 a ~ OD n Sen im ~ a ii 5 e ei n~
üe t~e n Sen ~tffetiiran 1prümi en Set (~ e[e[tf d~ a f teu ein ge~
wiffe~ ~er3ent an Sen ~an5e~fonb abg etie~ert unS Sar~
au~ ein ~anSe~unte tüi~itng~fonS für oerungfü~te
~ euermef~rm~nfler gebitbet merbe.

~ bin baljer Set ~tnfid5t, ba~ bei 5er ~iu~arbeitung einer ~euet~
{üf~orSnung für SJtieberöfterrei~~ Sie ~rünbung einer ~anSe~unter~
ftü~ungüfaffe bttrd~ .~erbei~iet~tinü Set ~tffeturan~en ~u ~eitr~gen
betü~fid~tigt inerbe.

~ wurbe cuid) bereit~ barauf tjtngewiefen ‚ baf~ Sie ~eiftettung
Set ~erät~e in erfter ~iuie Sie ~3eincinbe ‚311 oerantaffen t~abe; uon
qan~ befonherer ~3irfung auf Sie ~emeinben imb Sie ~itbung Don
geuerwet)ren, würe c~ aber, wenn in Sie neue ~euertöfd~orbnung 5er
~affu~ aufgenommen mürbe, ha~ e~ bem~ freirte~e, an
Sie ~enerwet~ren, iveld~e eine befonber~ wirffante ~itfe ge(eiftet ~aben
im gegebenen ~aüe, ~3rämien ~u nertljeiten.

~a Set ~err ~tbgeorbnete ~t e ubet Sie Q3erficfjerung gegeben
!~at, Saf~ Set entwurf 5er neuen geuertöf~orbnung, bevor er im ~an~
be~au~fd,u~e enbgiltig feftgefe~t wirv, Sen nieSetöftetrei~if~en ~euet‘
iveljren witb mitgett~eiit werben, fo glaube icif, wiire Sann Sie 1~e(e~
genl~eit geboten, wenn Sa~ eine ober ba~ anbete feljlen fottte, im ~
tition~wege ~ur ~enntni~3 ~u bringen, unS fo biefe ~Ingelegent~eit a~n
raf~eften unS ~raltifdjeften Sutdj~ufü~ren, ot~ne ba~ man bei jebein
ein3elnen ‘~unft eine eigene ~etition ~n überrei~en brau~jt. (9~ufe
~e~r ri~tig). ~ctj wollte Sieh nur bemerten um Sen ~tanbpuntt 3u
renn3ei~nen, Sen wir ~beröfterreict~er, Sie wir fo 3ieInti~ in Set
gleid~en £?age finb, in biefer ~rage einue~men. unS weit idj glaube, ba~
ein fotdjeü Q3orge~en am f~nettften ~um Biete fütjrt. (~eifatt).

~lbgeorbneter ~teubet. l~n bem t~ntwurfe, wet~en id~ bem £~anbtage
vorgelegt t~abe, ift aUerSing~ auctf barauf lRücf[icljt genonnnen, ba~ für
t~etoorragenSe ~ienftleiftungen ~3rämien verttjeitt werben. t~ wurSt biefe
~ngetegent~eit ait~ in Set ~nquüte~onimiffion befpro~en, unb3war be~
nitrIt, baf3 Sie ~tffeturan~en je~t (ctjon für befonbere Zienftteiftungen audj
befonbere ~3rämieu be~aIjten, aber fowofl von Sen Q3ertretern 5er ~fffeturan3~
gefeltfc~afien, at~ audj von Sen ~3ertretern bea 6anStage~ unS Sen ~perten,
in~befonbere von .~errn ~ergitf dj au~ ~tagenfurt wurbe anerlannt, Sa~
für t~ervottagenbe ~ienfileiftungen, ~elo(~nungen unS ~lua3eid~nungen
ftattfinben falten. ~ie ~ommiffio~ Ijat fi~ audj Saf~in auage[prod~en, ba~
in erfter ~inie Sie ~1ffeluran3en verpftid~tet feien t~iefür ~elSbeiträge feftu
~ufe~en, unS Sabei ni~t au~er ~ getaffen, Saf3 bei befonSer~ ~erOOt‘
ragenben ~3erSienften aud~ nodj anberweitige ~tu~3eictjnungen 3,3fa~ grei‘
fen falten; in Sa~ t~efet~ wurbe aber eine berartige ~eftiuiulung ni~t
~ufgetwmmen. t~ ift ba~fetbe wie fc~on bemertt, nur ein Q3EoUiUotI,

wenn berfetbe im banhebauaf~uffe 3ur ~eratljiLiig [onunt wirb es
leid?t iuögti~ fein, alle biefe ~iin)~e in Sa~ (~efet~ auf3unellulen.
~ werbe mid? jehenfatla beftreben Sie ~tngelegeiit~cit in ~tviben~ 311
5alten, nud~te ~ie aber bitten bem ~l3unfä)e beS .~erru t3orrebuerb
~}i e~nung 31L tragen. ~ unS meine ~reunSe nIlS (3ieli 1111 nngageno~fen
werben uns, wenn wir bavon verftä uhiget finb, jebenfalib alte iDlüt~e
geben um ~t~re ~ünfd?e aud~ ~ur (~eltung ~u bringen. 3ravo! ~tavo !)

~omnianhant 9~Öf~ (~ebenbllrg) ~ t)abe mir has tilort erSe~
teii, um mi~ be3ügli~ beS ~lutrage5, ha~ Sie ttffdfllrall3ell ~ur )~citragS~
leiftung ‚ fei ca ~m ~ur (~rühibiing neuer j~ellerwet)ren, über 311r ~tn—
fd)afftlllg neuer )buat üftlingagegellftanbe, über ~ur Unterftut~ullg ucrun~
gtüctter ~cucrwet~rnläIu1er l)erbcigc3L‘geIl werben jotten aus3ufpred;en.

~‘~a glaube iS) tann für ~iiienianheii ne1~r eine ~rage fein, baf
sie ltuterf1üt~ung her ~euerwebrel1 ‚ ubert;aupt hte ~&itragapflidlt Sec
~lffeturali3ell eine na türllct?e, eIne ~ad~e bes illedites ift; nilS
l;itten Sie ttffetiiran~ell von jel~er il?r ~ntereffe verftanben, fi wurheu
Sie ~encrl1)et)reIl fct;on viel entwlctelter fein ‚ unS fidi in einem viel
befferen ~juftanhe befluhen, ab fie es l)ent ‚3n tage ~uS. (~3eifalt).

Zenu mit her ~.$erlnet)rnng 5cr ~ctLertuel?rell wieS audi hab ~ir
ltaglliji her ~ljjcturan~en ~etiitel~rt, hie ~23erfid~ertliigb — ~prällIie Laull
niebriger gefteüt, miS babtiret~ aud~ her i~citritt her foldie ~~ralnien
‚~3at~benhell gefteigert werben ‚ unS ca mürbe bann audI bei uns baSje~
nige erreidlt werben, mab in verjct~iebenen ~taaten ~eutfdIlauha, id1
eruinere nur an Sen ttrtitel bes ~etlerwei~rt~allptlllalllleb voll
burg in her beutjdlen ~enerwet1r3eitlll1g, bereitS beftellt.

~tu~ wir in ~ebenburg llaben bei (~rünbuiig unferer ~‘euerwetfr
Sie ~adie fo aufgefaft ‚ ba~ CO ilil ~ntereffe her ~tffeturan3en liegen
IIIÜffC, Sie ~eucrlve~rell 311 unterfiüt~en ‚ unS lucuheteu unS all Sie in
~ebenburg uertretenell ~Lffetllran3gele1lfdiaftell 11111 her ~itte 11111
träge unS l~aben alletl voll her erften ungarifct~en ~1ffetnran3gefetbfctIaft
Sen naui~aften ~etrag 1)011 11)0 ft. ItlIb voil anheren i5ejeUjd~aften
i&iträge von 2ü ft. ert;alten. ~tber was fillh ~ltle biefe i~3eittäge ?

Olidlts anberes als (~ nahe n e f dicH 1 e ‚ uub wie ftel~elI wir ~etter
wet~ren beil ttfjeturau3en gegenüber ~ ‘2115 )~ itt en 5 e ()8eifall).

~as ift aber benl (bleifte bes ~el1erwetIrluefellS 11 11w ü r h Ig

~~~raüo Qlravü !) unS es ift ha5er hab bringeufte )~ebnrfn1~ vorltan‘
Seil, bafi biefe )~eitragsfrift gefeI3lIctl geregelt werbe. Dafj wir gelIer~
we5rieute aber auf eilte ~f3 r 5 lii je warten füllen, hie uns iii Sie vage
fet2t, bielell über feilen ~tusrüftnngsgegellftallb angllfdiaffell ‚ bas Incille
.~errell ift eilte gewagte ~ad~e hie icI1 Illil beul ~euerlve~rwe)elt eben
falls llid)t Vereiltbarelt talln. 1.13 lid) CII, 1111b dl 111 11 ~ t1 ~
alS DCl)retfPredlell, hie jlrälIIiell in her ~d~iite ab3u~
fdlaffelt, 11115 füllten fic hort eillfijl?ren, wo es Sie

r Ii d~ e ~ t~ ot beS i13~ a uu es gilt ? (vebllafter i&ifau tä3adet!)
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s~iid~t bctrin werben wir nnfcre ~1nertenntti~ [nefjen, hci~ wir oom
~anbeöfonbe, ober biefer ober jener ~1ffefttrati3öefeftfd~aft eine ~etbbe~
loljnttnq, eine ~prit~e ober eine ctnbere hernrtiöe ~htertennnnö ert~tt‘
ten wir ntüffen ttn[ere ~3f1idjt tf?nn, fo oft baö ~{tfarm[iöna( ertönt,
unb nidjt felten luirb auef~ her ~aft eintreten, bal~ wir mit bem be[ten
~i1ten nnb her attqe[tren~te[ten ~[äti~teit be~ uert~eerenben ~femente~
nicf1t in her ~cife ~‚err werben, haP unfer ~rfofö ~1tierfenuun~ finbet.
~aö niöqe fidj jeher anö feiner ~Prci~i0 ucröeöenwärti~en ‚ benn e~ ift
öetvif3 jeher d~on in her l.Ptöe ~ewefen ‚ att~ eigener (~rfctt,runö 3u öe~
[tötiqen, baj~ oft unfere ~3rntü~nnqen nid)t hie uerhtente ~tnertennung
qefnnben Ijoben. ~3rauo !) QBollen wir atfo in hiefer ~ac~e ettua0
thun, fo tantt biej~ nur babnrd~ gefö~e()en ‚ haft ein ~e[et~ atiqeftrebt
wirb, weldjeö hic ~er[id~erunqbqefellfd~aften u er pf lid) 1 c t, nadj it~reu
~)rnttoeinnctljtnett ~reübeiträqe an hie ~encrwel~ren ~n [eiften ‚ wie
ca uon her ~citertoel~r aub ~Biener~leuftabt t~ier heatttraqt ift. ~3ie
hie einftiehenheu (~elher ~tt verwenhen [den, boa tuirb hie in Q3orfd~Laq
qebrad)te ~lontntiffion ~u entfd)eihen 1~ahcn. linfere er [1 e ~orqe wich
botin hie ~5riitthttttq netter ~enertoetjrctt [ciii ‚ bentt ca wirb mand)e
arme ~emeinbe qebett, weld)e hie hahn nötigen ~D~itteI nkl~t 1~erbeifdjof.
fett tann, nn[ere ~ tu e i t e ~1ufgabe tuirb hie t~rünbuttg uon Unter
[tübungeltaffen [ciii ‚ benn wetttt matt feine ~euertueljr ~lctt ‚ taun auel)
bael ~ebürfnift neid) llttter[tühtttiq uerunglüctter ~euerwet~rni~tmer nidjt
oorljanhen feitt ‚ itub wie biefeb Untcr[tüt~tuigbtvcfen geregelt werben
tantt tmb foll, tuirb her t~3egettftanb her ~erattttig unb 3e[d)Lubfaffttnq
eineb fünftigen ~etiertue~rtagea fein. (~tnllaltenber ~&ifoll).

~onntianhant ~cr~it~dj ( Stlagcnfurt) ~lud~ ict) mill einiqeb
über bett ~j3tttttt IV fprcd)ett ‚ obtuobl er fd)oti vielfältig erörtert
worben ift. ~urdj hie t~)erattttigett aller ~ettertuef)rtoge ‚~ie~t fiel) fee~
fd1lottgenartiq hie ~rage her Ilttterftüt,mttttq her ~etterweljren OOtI
seite her ~tffetttranüett ohtte bio je~t altqetttein etthgi(tig erlebigt ~tm
[ciii. ~ hieft eit‘e uotljwenhige mmh gered)te 3orbertittg fei ‚ ha~
Oott [inh wir ~llle über~emtgt aber über hie red)te nnb ~mueeftttäftig[te
~orttt biefer Unter[tiit~titig fitih tiidtt eintttal alle ¶~rouin~ial-~etter
tuelirtaqe einig. ~tudj bei tttta hcrrfcttt hie ~tiifidjt ‚ ob eb ttid1t uiel.
feitiqer 3tt tS~ttte tättte ‚ tttth hen ~lettteittbett tttepr ttitt.~rti tumtrhe,
tueti~t für hiejettiqett ~3emcittbcu, welche ~eitertvehrett geqrmttihet, ober
bebetttettbe tl3erbe[fcrttitgett im iähfd)tue[cti cittgefttt~rt ljabeti ‚ hie ~i3erfi~
djerttttgb~sj3rä1flieti herabgefr~t toürheti, wci( bie~ ritte weit eittqreifetibere
~of~lt1jat für eitte (h3ettteitlbe fei ‚ alb ciii bloj~er hiretter l~elbbeitrog
[rcilidj fäfti fid) haqegett eitnuctibeti ‚ hah auf hie[e ~eife hie 1tttter~
[tüt~unq nid)t hirett bett ~emterwc~rfaffett ~tt ~itte tonititt ‚ aber heut
~{th~ettcinen itütöt ca, ittih hic ~elterwcbren be~iel~ett ja if~rc l~rütt~
but~q~ttiittel wieber attel heut ~1LlgettteitietI. ~tber idj will barattf titdjt
weiter eitiqei)en, fotibern tuid1 gerne her ~ajorität utib bem ~tttttaqe

att[d)lie~eti, hab hie ~3crfidjeruttgbgefeltfdjaftett uerpflid)tet [eitt füllen,
einen qewiffen ~er3etlt[atö an hie t.iattbebta[fe ~tt ~af~leti ‚ ittib be~t~alh
er(aitbe iclj mir meine geftrigett ~3orte ~mt tuieberbolett ‚ ha~ jeher in
feinem .fbrei[e ttnb iii feiner ~citnat babitt ftrebe, bab [ohalb alb ntög~
lid) ciii allgemeiner ö[terreiel)ifd)er ~‘euertueljruerbatih geqrüttbet wetbe,
um wirtfanier uttib leicljter hie notljwenbigen ~efet~e erlangen ~iu tönnen.

~bqeorbtieter €teubct. ~ctö habe nob) ettuab 3tt hemerten. ~ei her
fd)oti ftül)er erwät~ntett d~outttttiffioitaberatbttng ‚ tuareti attel) ~&rtreter
[äittintlid)er in ~ien he[ittblidjeti ~Lffctttrati~gefeUfd~aftett attwefenb, u tu b
[ie l)aben eb qati~ gut getroffett ihre ~itgetcgcnbeit iii
ben t13 o r berg r im b ~ tt [tel (cmi. ~llb titatt aber auf haa ~l?ettma taut,
hab attdj fie ~u ~eiträgetu, inbbe[onbere ~ttr ~rridjttttig
uon l~öfd)an[talten l)erbeige~ogen uverbett füllen, weil [ie
bod) mit il)neti am inei[lcn ‚~u tl)un l)obcut, ha f~ abc ii i c f id) e t tu ab
tütjler bcnounttmeut, ttmth eO i[t tuid1t ab3tt[el)en, ob fie ettuaa freiwillig
tl)umn wollen. ‘ii ttr her gccl)rte~pred)er heb ~abcitcr ~ttrn
vereineo ~reiljerr von ‘~ohll)of[, eilb ~ireftiotiatttit~
glich tuib ~lbmmmiuui{trator her tuedj[elfeitigett t8erfid)er~
utngbqe[ell[djaft, heren tflHtg(ieb attdj ielj bin, l)at im
~lauien biefer h~5efellfd)a[t erttärt, hab fie ihr ~J~ö g~
lid)[tea tljttti werbc, itiabefotubere wenn tuir eitt ~efetö
provociren, beil) alle ~tffeittratu,tcn gleiel)tttäfmig 3tt
eineni Q~eitrage uerl)a(tcti tucrbctt.

~ I~t ~ ~ic elu~Iflc ‘~tjfrtiiran~, rnctd~e [id~ ba~ui frei:
wiUi~ btr~tt crfliüi l)at, tion tcn 11Liri~en fönttcn ivii~ uunr
~tuaiip,~Weifc etw~z~ crtaugeut,

Sii~i~i~it (~rcntb) ~)ab bett ~ttttreig 1V betrifft, l)eit ttmto her
‚~err ~lbgeorhutete ~ t e ut be 1 gefagt, hal) hie ~lffetttrait~ctt ha3ut teitme
grol)e ~rreituuilligtcit gc3eigt ljabcit hab hoheit wir ttna Iuol)l ~lf1e
[el)on [rül)er gebadjt, hab harf mtnb abcr nidjt abfeljreetcn, bicfcmu Q~3tttt[d~
~tr d~cutnttiifm beh Vatthcaatta[el)ttl)ca titih t~atuhtagcb ‚~ut hringeti, beim
wie her ~err ~emterwel)rl)ammpttttatttu uon Z~ehetmbturg hemnertt bat, nutr
auf biefe th33cife taimn etwab für hic ~ctmcrwel)rcti gefel)cl)eti, allcb ommhere
i[t nmtr ~Eotl)bel)elf.

.~autptinatun (~l tei 1 l) übergibt bett ~!3orfitö amt I)r. Q13 c h 1.

5~cbattc~ übci~ ~Snnrt WI bi~a~ ~ A~ rbnuu~.

~utuptiuiamitm (4}ievtI; (Qlabett) : ~ic [reituiltige ~umcner~etucrtucljr
t~3eubeti l)ai bett ~Lumtrag gefleht:

„~ie freiuuilligetm ~ttcticr~i[etteruuebretu t~abeut jtm tuirtett,
„bal) auf gefetöludleutt ~l3ege hie ~ieitragbpf1icf~t her ~8eid)eruut~a~
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„gefeilfdjaften 3U ben l.~ofd)fo[ten geregett werbe, ~u beffen
„t8c~rünbung icfj mir einige ~emer!ungen erlaube.

~cfton frü~er hatte i~ ~elegenfeit gefabt 3U erfahren, ha~ her
~~err ~tbgeorbnete ~ t e eib e in bein hbntwurfe einer ~enerlöfd~orbnung
für üNeberü{terreid~ einen ~affnb aufnehmen enerbe habin geL~enh ‚

hie ~often, weldje einer ~euerweljr bei einem ~ranbe erwad)fen neu
her ~emeinbc 311 waqen feien, unb biefetbe aud~ nerpflid?tet fei bei
eneutueüen Unqlüctefätlen llnter{tüt3ungen 3U gew~hre11. ~araiiü folgt,
haft hie ~S5enieiuhen bciglicft he~ d~incfeno eine bebeuteub groftere
Ifaft erleihen werben wie biolfer, unb hocft ift her ~±tat für baü hüfd~
inefen fd)on lebt ein ~ieiulicft beheutenber. ~o betragen in her ~tabt
~aben hie hnrd)fd)uitttiden ~tuhqaben für haC 9bfd)enefen nur wab ben
~ieuft betrifft, alfo gceee,~ ahgefeften neu her ~rftattnieg her ~priben,
her 9jiiete, heu ~iiefeu her auf (~Peräthe nerwenbeten Ilapitatien ei. f. ei‘.
bei 3tX)—38() fi. ueih in her (Siemeinhe ~33eifer~borf, tneld)er iht an~u~
geftüren hie (Sd~re ftahe betragen fie ~0 ft. iii inond5en ~aftren feqar
100 ft. ~3fenn nun h~ü ~‘hfcfeenefen eead) heu ~ntentiollee1, hie wir ~3tte
ftahen, nub enetefte her hot~e ei. v. ~‘eeheoateüfcf2eeft teilt nuh benen fedt
her ftofte ~anhtceg enaftrfdjeintid~ cenfd)lieften enirb, ~ter füegeheeig toennet,
bafter neue ~euerweftren gegrünhet, neue (iterdtt)e aeigcfd~cefft werben,
[o werben hie fdftr[icfteee ~tua1ageei für benn 2ieruotlftä ubigunqen um
einen nal~utfaften ~etraq ert~ht~t werben. ~0 ift bereit0 hceraeef hinge
wiefen werben, haft ~iete (hieineiuhen lebt fdjon tauen in her i~age finb
ba0 ~ee teiften, maO note iljnen gefonhert wirh, unh hodj enirb haien
iiod) niet niet~r neu iftuen nerlangt werben. ~tt1erbingO fann in baü
~h3efet~ hie ~efti mmcc ug aufgenolmeteu werben haft ein bein ittelteu ~e
meinhen nein Vanheoancfd)nfte ~ufdtüfte geen3l~rt werben tonnen eine
fo(d)e Ilnterftübeeug t~ingt aber enieher neu bem ~rfotge einer ~etition
ab, hie neand)eoinat gar nid)t anget~ünt enirb, unh nimmt heu tfaube0~
fonb n ngeeneiei in s2tnfprudj.

~fn ~tnbetrad)t aber, haft hie ft f f ehe r a ei~ eu wie heute f~oH
mniebert)ott erenä~ut enurhe, heu geb ft teec Ii n pe ei hanon babeei, wenn
haC vüfd~enefeee 1ut orqanifirt ift, unb ceheratt ~encnenet~reei
hefteften, fottten hie ~tffefuran~en, wenn 0 eecft ii idj t 113, je bod~ 3111

~beite hie Vöfcftteften trageil.
n heu häiebenei, inc fid~ hie (%teleeeieiheuenl)auuifje auf einer freieren

~afio entenidett ftaben, ato fpeeiett in ~‘ejterreidj eenh auf hein kontinente
überhaupt, id) begiehe neid) t~ier auf (hugtaeib bal‘en biO ncr
tur3ein hie t~enieiuben uid~t nur fee ice ifofdtfo heu gemrageel ‚ jocehe cii
eb ftaben überhaupt üar feine ~5euieiubelOjd)aiift0tteli e~ifeint Dec ilein
t~ube hec nonigen ~aftrbeeeebertO in honheec, inc nur hie fiffefuraulen
unb ~ema in ihrem eigenen ~eeterejfe, iNfd)gerbtbe -1ettal‘t l~aheu, niet
beimeee fie bei tl3räeibeu arbeiteten, unh cief) jept trageel in honheil bci~

greftteii ~heil her vofd)tefteu hie fierfid)eneeecgo-(ftefeltfd)aften eeub eiter
ein geriieger ~heit mnirh neu her ~tabt übereeeinnien.

~3ienn wir in ~efterreict) bac ~eueertöfd)enefen auf eine l~nl~ere
~tufe t‘nieigen motten, nich eO ift hie 9J~ogtidjteit nerbaeuheee h~O 3cm
erreieften, je enerhen hie tföfd)foften für hic ~lemeieiben heheeeteeib hoher
werben, u ceh biefe nut fd)ee(en t~tiefeee auf hie ~eeeerenet~reee fet)en ei ich
jagen : hie nead)en 11110 hurdj ihr ~eftet~eee fefjr niete fteeolageee. ~3flaee
barf eben eHd)t nergeffeie, haft wir aeed) (Ileeieeinbeinitglieher hieb (~13af-
ter ) eeieb hie ~ntereffeie eeeeferer ~eeeeeieihe ebenfe gut, ja eeod) ieeeftr
ncr fteegeei haben neüften, atü hab ~eetcreffe her ~tffeteeraue~eee. fJc)ir
arbeeteee atterhinge aeedj für hie (ileieeeieehegeeeofteee ‚ aber audj in fet)r
nieteec ~3tteie eeeer für hie ~tffcfuraei~en. ~d5 erineeere ~. ~. au heu
~att, her norgcfoinieeen ift, haft, uneeen clii .~aeeO breueet, eeiuh ha~ ~aueO
barnebeel hurd) hie rajd~e eunh energifcfte ‚~itfe her ~eeeerenehe uottfoeue
mcii erbatteue unirb, hie ~tffefeeraee~, bei enetd)en hab gerettete .~aetb 0er-
fidjert enar, feinen ~reuu~er ~ee heu ttöfcftfefteei bei3eetragen bat, h e ciii
nur wenn nean ein jold)eb .~auh aeibreeiueeei hefte, uuter~
henhöfcftfefteflnergütetenerheii1~)0et!t)3nt!t

gteib hiefen ~rünben eneitte hie ~eeienineftr t~ciben hiefe ~rage
~mur ~efpredjeeng bringen, ueeib befttjatb ftat fie aeed) für if5reue fteitrag
jene etigenceine ~orni geendtjtt, in uuetd)er er geftettt werben ift.
(~eifatt.1

~eeneieiherath Dr. ~djrant (‘~3ieui) : f~d) glaeebe, haft hie 93eenfte
4 euch (5 in einfad)erer d9eife 3eefanunengefaftt werben fheueteei, henee in
eiui~etne fpe3iette ~&ftinuecungeeu [etteeu enir heute ohnehieft uid)t eingeften.
~l3ie fd)en inebrfad) erwätjiit tneerbe, ftanhett eb heft t~ier hareeiei ein ~3rin~
~ip, enetefteb fd~cn in nieteie anhereu tfcieihern 31i~ ~etteeng getangt ift,
aeid) in ~efterreidj heer (hlettinig 3ti briuigen hab S~niue3ip näeeIfid), haft
fäieuntlicfte ftjfefeiraui3eu jeenoftl ftftieie, atb enedjfe(feitige Q3erficftereengb~
gejeltfcftafteu einen ~eitrag ~eer (~rftatteeug eineb ~eiftiteeteb (eiften feilen,
iuetd~cO, enenn medj eucfjt in erfter, je beuft geenift iii 3eneiter 9ieiie 3Ci
ihnenu Diortftcite beftef)t. llugefteeere L~eeucnien fönneei, enie icft feften frietjer
einneat erendt)uet habe, habeurd) er[part werben, haft eneftt organifirte ~emeer~
weftren act eiuieui orte fethft, eben heefj in uudd)fter ~)3lifte hefteften, ba
nnt f)e 5un .~iitfeteiftuiiig henf‘eige3ogeii enerbnei fönnen. ~ieft tann aber
ieeu auubgebebeiteue ~afte neue hauee gejdjeheei, enenn hie ~tffefurau3en ~eir
~eitnagOpftidt berbeige3ogen werben, jei eb in her 2(rt eenh ~eije haft
jie, wie eO uni ftuitrage 1 V tueiftt, ~u einer tteeetratfaffe ~eitrdge teiften
folieeu behn ~.3 11 u1terftü~uung neruieigtüctter ~euereveftrniänner unb bereue
‚~~ieiterDtieheneei, oben ~ee anhertneitigen ~ärberieeig beb ~eemertöfd)enefeeib
ühenbauupt, ei eO enie eb inc ftutrage VI beiht, haft hie ftffefeeran3eec
et‘eebcuupt 5eur lteitcnftiut,ceuuig beb vhfd)we[euib fterbeige3egen enerben. ~cft

gtaccbe ieucii, haft fich bieje tliküicjd)e einfacf~er in fetgenbeie ~fntrag gu~
jicniuuenfaffeeu taffen
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inerbe non bem nieb.~Üfter. ~enerene~riage IU tb~aben,
~bem hohen hanblage btr 4JJ3nnfef~ au~gebrüdt, hab hie 1tffe~
„furan3anftattell mit l1?iicffidjt auf hie it~nen burd~ hie neue
~~rganifirung be~ j~euertäfdjeue[en« ereuadj[eiiben Qlortheite in

cntfpred)enbcr ~33eife ~ur ~eitrag~leiftung 3U heu .~often, tnet~
„dje hie itad~ her neuen ~öf~orbnung 3U organifirenben ~euet‘

weE~ren berurfa~en uerpflidjtet werben ;“
je hab hie~e hbo[ten nidjt trcr~wegb ran heu ~1eeneinben getragen Wer~
heu utü~en. ~o hürfte biefe ielegentjeit hefTet geregett werben, atb
bitrd~ hie ~d~affuug einer ~entralfaffe, beute eine rei~e ~emeinbe wirb
auf biefe ttnterftütjung wel)t nict~t refleftireu, weit fte oheiebieb hie ~it‘
te( bat nub inc eigenen ~ te~effe eine ~euerwehr f~atten wirb. tiefe
~eitr~ige fallen vor~ugbweife für jene (~emeiuben beftinunt fein, cve(che
uid~t in her vage finb jich mit it~ren eiqenen ~itte{n Ijetfen 3n bönnen,
bancc würhen ~eiträge aub heut t~accbebfacibe nad~ ~uoten, für beren
(hröj~e hie ~3erfid)ernccgecc in jehene ein3e(elen orte ecca~gebetcb finb, Ver~
tf~eift werben, je würhecc qerahe hie reicf~fteec ~enceinhecc, weit fle hie
l5iidjfte ~3erficfjeruccgüfetccccue haben, uccf~ hie größten Onetect beau[prec~
djen, crbl)recch fidj hie ~ircnerect mit einer geringeren ~ccninee begnügen
cccübteu. (~.b banhelt f~ch nicht hamm, ba~ jebe ~emeiccbe uadj heut
~tabe it)rer ~D~itgtieher eher ihren rerfi~erten ~igent~mmncögegenftänbe
an biefen ~eitrügecc participiren, jonbemn, hab uor~ugbweife hie ärcneren
participireu. Zie cin3etuecm ~3‘euerwet~ren hönneu fid~ unmöglic~ fefbft
helfen, fie ncüffeu nuterftüpt werben, je hab [ännnttiehe ~emeinben ob
reich aber arne cnit ~euerwebrecc rerjebece werben.

~3d~ qtautie heber, hab eb genügt, wenn hie ~erjancccclun~ einfad~
alb ihre Ueher3eugunq auhjprid~t, eb ift eine ~orbernng her ~euer~
wehren, hab hie ¶fefuran~auftalteu in entfprechenber ~3eife 3ur De~titcf
her höfd~teften l)erbeige3egcle werben, auf hie ~eftiunnuceg her ~iee3et~
l~eiten fellen wir nnb aber gar nidjt eintaffen, benn hiefe töcinen wir
getroft bem Panhehacibfchube, erentuelt bern banbtage überlaffen, treten
wir nur einmal hab ~j3rirc3ip aubqefpre~en haben, hab hie ~ffefmrratc~
~en ~erbeige3ogen werben fallen, mit ~ii~fid~t auf hie groben ~ortt?eite
hie ihnen eiuerfeitb, unb hie gre~en opfer, hie hen ~enteitcben artber~
feitb burch hie ~rgauifirung beb ~euertöjchwefereb erwachfen. (~eifaU).

~ei her ~tbftittntcetng wirh her ~tntrag Dr. ~ r a
„~ö muerbe ootn erfien nieh.‘ öfter. fTeuermehrtag heut

„hoben ~anbtage her ~Bunfdj auögebrücft: hie ~tffeturan3ge~
„feafehaften werben mit ~?ümffid1t auf hie ihnen bureh hie neue
„~rganifirung beb ~euer~öfehevefenö erwachfenben g3ort~etle
„berpflid~tet, in entfpred)enber ~Beife ~n ben in ~üttlrag IV
„unb VI genannten .~ioften, welche hie nach her ~öfchvrbnung
„~n organifirenben 13reimoifligen I3~euerwebren oerctrfad)ert, bet‘
„~utragen“

nett grober ~lajoritüt aeigenomnncen. ~b eutföUt fonach hie gefonberte
~bftimmung über IV unb Vi.

~cbatte üL‘e~ ~untt lT ~t

S?onemanbant ~Iöfclj (~eberebcrrg). ~ möchte mir nur be~üq(ich
beb ~ntrageb V, welcher bie ~infü~rung glei~er ~c~raubengewenbe
behanbe(t, hie ~3eneerfung erlauben, hab, weure ice beeier Q3e~ee~ecetq ereee
~inigunq er3iett wirb, auf ein ~d)raubengewinbe bllüctficht genocceucen
muerbe, mueteheb fchore befteht, euch ccci reeeiftece rerl‘reitet ift. ~ec her ~adie
felbft habe ich wenig ~mr jagen, beriet harüber fircb cuir wohl ~ttle erccrq,
hab hie ~infü~rcmnq eiceeb gleidjen ~dlracc5ercqewirtbeb ich mochte falt
fegen unerläblich ift.

~ühgeorbrreter ~affrrl (b~itc3). ~ch glanbe eceeiree ‚~errerr, hab nur
her (~rmmuebfap eb fei eire glei~förrtriqeb ~~ranbercgeeuinbe inc Vattbe ccci
luführerr ire eine ~‘euertöfd~orbcecmrcg gehört, uecb hab hie ~‘rage wie
grob biefeb ~ewimcbe feine, welche ~efchaffeccbeit eb l~aherc fett etc beefelbe
reicht ge~ört, forcberre bare bete ein~e(neee ~ettermuebrere beratert werben
[aU, welche fich battu ilber P5ewinhe eitrigen türmen. (üiccfe qatc3 rcdjtcq).
1mb he~ügli~ her lehteren ~‘raqe erlaube ich cecir eiter ~ie baraucf attf~
rnertfaeee mmc cnad)ecc, hab itt ~iaiertt hab ~rnep‘fche (S~ewircbe alb, ~or
enatgewirche aeegecc oecreeeerc ift ‚ tuelcheh itt ~ecutfchla eib a mich fa ~tecctl md)
hab rerbreitetfte [eire blirfte.

~orfibertber ~trrtb. Q~etrt ~tantbpnnntte her freiwittiqete ~uurner~
13‘enerwehr ~abete mich ich1 eimer beeerertere, hab uccfer ~Ltttraq hIeb heabalb
auf ~inführurrtg qtei~er ~d1rattberrqewircbe tautet, weil circa baa itt ~ll3ürtteur~
berg erlaffecce ~efep beere 10. ~Dttober 18(O reod~ reicht lctqeterntrrcett ift,
muäre hab [elbe redjt,~eitiq eingetangt, je f)ättent wir mit einer beftictcrctterr
~3arlage uvr bete ~euerwe~rtaq treten üömemeecc währernb wir hie (~ittfüt~murtq
beb ~?eh‘jdieei ~loreeeatqewinebeb reicht gut beantragen fürrnterm ‚ ha wir
auf eene a{lfätlige ~lttfrage mcht atmtwerterc löntcten, wie biefec ~bcwitc~
be be[chaffere fei. Uebriqeeeb ift hab ~Dlet~‘fche (~ewinhe gefephict) inc ~Iürt~
teneberg, ~aierce nrccb wenn ich neicht irre audi in iüheittpreubern uneb
.~effen eingefü~rt cctib bat überhamrpt hie weitaub gröhte Qlerbreitung,
eb wäre heber fehr wiinfchertbwert, wenn hab (~ewiecbe, weldleb hie
eneifte Qherbreitnetq qefunchen bat, atcch alb hab ice ~efterreidi eirtmtufüh‘

renbe hemeichnet muürbe.
~attier t(hlraö). ~lmtch ich möchte inbbefonbere in erteiner ~iqer1~

fchaft alb ~3ertreter einer fteierifchen ~3eunerwebr hie ~infü~rutreq her
~leb‘fdien ~ewinbe auf‘b Ql3ärmfte befürworten, benn hie rneifteei
fieiermär!ifdien ~euerwebrenc haben ~pri~en ron ~?e~ ober werben
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fict~ fotd~e aujd~affen, hett~er biejca t~5ewinhe aiict~ hart am ~J~eiften
uerbreitet fein wirb.

S~rI4i~i (S~reni~). ~3cf~ q[aube wir fotfteu [)eute nur hab ~3rin3ip,
wie eb im ~{utrage V aibüefprocfjeu ift, annet~meu ‚ nub hie ~
ftimuuiug beb ~e~»iuheO fetbft einem weiteren ~euer ef2rta~ üherlaffen,
benn fton ~eute harüber 3U entfdjeiben, wäre meiner ~tnfidjt tw~ et~
mab aerfrüt)t.

~itcber ((h~ra3). ~ tttitf~ heiinoet~ bei itteittem ~tutretge het)ctrreu, unb
heu ~3uttfd~ aubfpred~en, ba~ fib) her ~etierwet~rtag fdion jetzt für ein be~
ftinttutea unb $wctr ~el~‘fd~e ~djrauheugewitIbe auafpred~e. Z~euit bib ein
hieffäüigeo efet~ erlaffen tuirh, hürfte nodi geraume seit aerge~eu hei
heut lehl~aften ~1uffdguunge aber, IUeld)en hab ~euerwehrwejett gerahe
in gegenwärtiger seit genommen, werben in~tuifd~en uiete neue ~3euer~
wel~ren entflel)en, tuih fid) ~Diafd~iuett nuh ~d~täudie mal rfc~einIid~ irie~
her her aerfdjiebeiiften ~trt anfd)affelt ; ift aber fcf~ou 1~eute auf ein be~
ftintmteü ~S5ctuinhe biugewiefett, fa hürfte bei heu ~1nf~affuugeit woljt
aud~ harauf fd~ott ~äehact>t genottunen werben. C~in weiterer (~)ruuh her
~iefür fprid)t tmh mir nod) niel wicf)tiger erfd~eiut ift aber her, ha~
fict~, wenn L~ettte ~ou heut nieheröfterreiibifd~ett ~euerwebrtag eilt fo(d~er
~efdj1u~ gefafit wirb, uietleid?t iebt [dion hie ~ahritantett entfd)tiefien
hürften hiefeb ~.ü anita tgewi nbe an,i ii uel~nieu ttnh ~war in it)rettt eigenen
~ntereffe, weit fie hann um fa el~er ein (ä5efd~äft iuad~en tuerhen. ~ieü
ift hie prattifct~e seite hiefer ~rage, tuih hiefe tttöd~te id~ her ~)3erfamtn~
lung warnt an‘ü ~Ier~ legen.

n trag Y iuinh änn ~t bft im ni ui g gehract~t u uh augen ottinien
~5onfit~euher ~icrtlj ~u hiefenl ~tutrage bat ~err ~) ii eber au.3

~ira3 heu f~u[at~antrag geftellt haf) haO ~Jiei~‘fd~e ~lornialgewitihc, hab
grö~tent~eilö itt ~eut[dtlatth unh fpe~iell hei heu ~euerwet~reit hereitb
im (~ebraud~e ift, alb hab ein$ufüL)renhe heleidniet werhe.

&üntuiCr (~Söolau) : Qt3ir teuneu aber hie t~etuinhe hob) gar itid~t!
~tbgeorbtteter ~tcu~ct (Qi3ien) bentertt, ha~ eb nur ~ade heb

Vanbtageb [ei, ein ein~1eitlid~eb t~Jetuinhe gefet~lid~ t,or3ufb)reiheti. ~adie
her ~euenwet~rett aber ‚ biefeb (~5ewitthe ‚~tt beftiuttneu. tiefe Q~eftitit~
ntting tönne aber aub) ttab) erfolgter ~eftfteüung heb ~efet~eb nob)
erfolgen.

Dr. ~titt~3t (~remb) t~ält im ~utereffe her neuentftetienheil ~euen
we~ren einen ~tuöfpniib) heb ~euerwel~r~ageb für nüt~fidi.

~ueÜcv (65ra~): ~d5 t~abe nib)t beantragt ha~ l~eute fd1on he~
fb)loffeu iverbe, hab ~le~‘fd)e t~ewinhe alb ~)onma[gewitibe hurdi ein
~ianheögefet~ ein~ttfü~ren, fonhern aubhniidtid~ betont, her ~euertveft
tag möge hab ~e~‘fb)e ~iormalgetuinbe alb hab Due~nIä f;igfte be3eid5tlen.

~3orfi~enher ~i~rtl : ~enii eb her ~erfanttttlthtIg geile[III ift, ‚0
mürbe id5 hen Q3ermittlungbatitrag [teIlen, wetb)er aub) bett ~IIteIlt10~1etT
beb ~(bgeorbneten ~ t CII hei entfpre~)en bürfte, in hie ~etittcfl bett

~ti~t~ aiif~une[~men, hafi be~iigfid5 bet ~eftimmung eineb ~lorinafge~
winbeb her ttäb)[te ~euerwel~rtag gefragt werben falle.

9li~fdj (~ebenbttrg) : ~lab)bem f~eute fb)on fa niet über hie ~it1~
fütirultg eineb ~iortttatgetuinbeb gefprob)en, utib aub) her ~3runbfa~ am
genonimett worbeit ift, b4 eb ootn grö~tett ~ntereffe [ei, ba~ ein ~lor~
inalgeminbe eingefitlirt tuerhe, ha mir ferner wiffen, ba~ hab ~])iet~‘fdje
~ewinbe bereitb in vietett staaten ~eut[b)tanbb tmb atib) in fa tttattb)en
~egenben £iefterreib)b ~eltttttg erlangt (~at, fa glaube ib), wirb eb
int ~ntereffe her ~.abnitantett felbft liegen, itire ~pri~ett tnit teittent
anherett alb biefettt (h5ewinbe 311 aerfetien eb wirb genügen ‚ hab
ij3ritieip ctnertanttt 311 I~aben, eb [ott ein eintieittib)eb, tittb 3war hab att~
gemein übiib)e ~icwinbe eingefitf)rt werben. (~eifaii.)

~3orfi~euber ~icrt1j ~33ettn hie ~erfattttittuttg utit bein ~been~
gatige heb ~errn ~3orrehnerb einuerftatthen ift, tuitrhe hie ~tbftitntitutig
entfallen. ~l)ettti ~liemanb hab ~ort ~enlangt, fa ttef3ttte ib) an, baf~
hieb her ~aU ift. (~liemanb meibet fib) bunt ~3ort.)

~ibgeorhneter ~iijfert (bitl3) beantragt:
„~ie 2intrh~e itt her ~affunß uott Dr. ~d1rant IV uub

„VI unb V her ~age~orbtiung [inh itt ritte an bett l~ol~eti
nieber~ hfterr. tialIbta~ ~u ridjtetibe ~f3etition 3ufanitnen 8~

~3iel)en, 3ugieidt aber heut tiotien ~attbebattafd~u~e bet3ufb ~
„rüd[id;tißnn~ bei bein ~nttntirfe her ~ettetlbfd~orbnuttg 3ur
„.l~entitni~ ~u brittgeti.“

(~l.iirb augenottnlten.)
~3orfit~enher ~iert~j ~b [inh tiodj brei 2tntnäge für hie l~etitige

~ageborbnutig eittgehrab)t worhen, iuib ~tuar vout heu .~enren ~ e r~
gt t[di, Dr. ~ti ng 1 ttnh .~affert.

~ntra~ oon ~ergitfdi (Shlagettfurt) : ~er nich.- öftenn. ~-etlertue[r
tag he[b)tie~e:

~ie freiwitligeit f~euertuel~ren ertlbuett, imb) erfolgter
~5ritttbultq uott ~13rouin3ialuerbänbeti hie tä5uitnbung einea

„öfterreid~ifb)en ~euertuu~r~3eubattbeb an3uftreben.“
- ~CVßit~J (Sliagenfttnt) : ~b) glaube wir ~Iile, hie wir itict1t heu

ttteb.~oftenr.~euerweljren attgetiören, tiabett burd5 unfene ~tnwe[eit[eit
hab ~eugnIh abgelegt, bafi wir einen innigeren ~3eruanb aller ~eiter~
wetiren ~efterreib)b wüttfb)ett, imb id~ erwarte teinett ~.iiber[pritb), wetitt
id1 bett ~ebanfen aub[preb)e, ba~ ein aligeitteinen öfterreib)ifb)er ~euer~
wetir~Q3erbanb 311 gniinben [ei, in weld3ehtt wie in heu ~nOuifl3iaiUer~
hauben hie eln3elnen ~enerweliren eitteb banbeb, fa hie gefattiniten
~euerwetirett ~e[terreib)b ~u eittatiber ftef)elt tuib 3ttfatntnengeijefl. ~b
tft bte~ etne wtdfttge ~rage, benn wir werben uiel ieid)ter uott bett
~ertretUuigeti ettuab uentanqen, iuentt unfere ~orberttngen aon her ~
fammtf~ett her ~euerwetiren ~efterrei~b unterftüt3t werben. ~fu~erbetn er~
watine ib) nob), hab her näb)fte aügettteine beutfb)e ~etterwetjrtag mi 1otii~
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menben ~3a~re in 2in~ n~ge~aften Wirb; f~ininit[id~e beiit~e ~~taaten
!~nhen ~e~on Iljre t&rb~inbe, ~oUen ~uir lDe[terreiefjer cIncf) in hiefrr
~e~iel~ting 3urüc~te~eu ? ~Dci3u i~t eh eher not~nenhiq, hu~ frül~er ~j)ro
bi3iutuerbällhe ii. ~u. fo (‘alb ab in~glid~ qebithet werben, benn bi%te
tillIt ~il0tl). blut hie ~adje 311 t‘e~ch1etinigett lebe ici~ hie !)icr Vertrete
hell ~eticrweljrett 3Ut ~e[pred~Ilncb hieFer 2fnge(egetibeit $11 unferett f~irnt
ner[cb~en ~‘etlcrrne~rtaq, we(d~er uni 12. nnh 13. ~uiti in b(laien[nrt
ahgeI~a1teu wirb, ein, unb rid~te an jene ~euerwe1~ren, welcije ~id) nicfjt
burct) 9lbgeorhnete oertreten (af[en hie iL~itte unu weitig~tenb iljre 2)g‘ei~
Itung über biefe ~3rage ri~tbictj ein3ufenben.

~ entpfeb;le her 33er~aunnIung meinen 21ntrag ~ur 21tutab~tne.
(Z~er[elbe luirh oljne T‘ebatte angenottitttett.~

~Ztittra~ 1)011 Dr. ~ttit~t (b~retitb) ter nieh. hFterr. ~euerwe1~r
tficl be[Ct)biet3e

„~ ift an bett ~ofjeit 2~eid~~retE~ eine ¶})eiition 311 eidj‘
ten 11111 21 1t~ItU 1)1111 inc r 1&ftininitt ug in ba~ 2Bergebet3,
lueldje au~pridjt „ hie Bcitbuiter her 2bbleiftung her Q2el~r~

„pfliefjt ift ~Üe ~euer1uebrittänner eine fur3ere.
Dr. ~tin~1 (1hrcnto~ ~cf~ habe t‘ereitb in her geftrigen 23or

befpredjltltq biefett hltitrug 311C (~riirternng gebractjt. ter banbtag tat,
IVeitIt er baO gew3t~rt, tuCh wir l)eute auftreben, ttnb iiadj heu ~r
tbäriingen iuelcbe wir Von heu anwefenhett Vanbtaghabgeorbnetcn ncr
iioititttett, hijr~ett wir 11)01)1 I~offen, heu heften Ql3iften, 11111 einett wei
teren ~orticfjritt in ~eueTWe~rfed)elt 311 Veranbaffeti. ter bleict)bratt~
aber töitnte ebeufattu mau fiir hie ~euerwetjren ttjlllt, inbeum er heu
iii eitter ~euertVel)r wirttid) hienenbeu 2))iiit6rpflid)tigen einige b3egün.
[tigungen he~iigtidj her hlbteiftung it)rer ~3ibitirpftidjt gewäl)rt. ~ehen~
falbb (cnn fiel) hie ~itd)ti~3(eit her ~etterwel~rttieltttter, wenn fie und)
bbob gegen einen iitneren ~einh gcridjtet ift, ntandjebntat mit her ~t~)i
tigteit heu ~olhaten gegen heu elul)erelt ~eitth tneffen nnb feitte 21er-
pfticl)tnng ~lLr perfüntidjen tien tteifttittc1 ift itt ntand)en ~ibben eben
fo widjtig wie hie heb 213el)rntattneb. b3beiu btntrug ntag 3war nieben 311
iten fein, nid~tb beftoweniger tttllf3 idj il)tt bodj auf hab 2bärnifte befür
Worten unb beantragen, fid) itt einer, wenn und) Vielleidjt aubficbjtbtofen
Sj3etitiott 11111 hie htufnal)nie hiefer ~eftittttttttttg itt hab 213e1~rgefe~ an
heu büeidjbretlj 3U tuenben.

Dr. ~t3cbt (213r.~blenftabt) 2{ttelj id) befürworte biefen hütreg,
weil eilte fo(dje ~eftiitttttuttg ttid)t nur heu ein3etnett ~enertuel)rntelinern,
fottbern altdb heu ~enertvef)ren itit 9tbtgetneinen 31! ente üdine ‚ ittbetn
~iet tneb)r junge beute in hie ~eiterwel)r eintreten luürben.

ifliifd; (~ebeul5itrg) ~dj inöetjtr t)ie3u nur lied) benierfett, hab
l)iebnrd) und) gerahe hie tüdjtigftett S~rdfte heu ~.euerwel)ren ert)abtett
blieben, lvebd)e itt ~ofge il)rer T3titürfflid)t fonft bettfeft,ett ellt3ogett
werben.

(~~er 2ltttrctg hr. ~ tin g t‘u inirb bei 2bbftitttttintiq hut bJlajori‘
tät ahlgettotthittett.)

~nt~ag Volt ~affcrt (b‘itt3)
~2ttttü~1id1 beb 1870 itt biti3 ftattfinbenbett abgelneinett

bemit [djeti j3‘euerlucl)rtaqeb i ft eine Ifletilioll fättittitbid1er frei‘
ivilliqen )3Eenermnel)rett an hab t~ol)e a)billiftcriunl beb ~1nnern

„311 ridjten, uni ~nbuientionirnn.q beb VIII. benlfd)en aüge~
„meinen b~eucrtuel)rtaqcb buvd) für nor3üqtid)e böfd)qerätl)e 3U
„qeluitllreltbe ‘~3reife!‘

~II~f~rI (bitt3). ~‘fd) glaube itictjt Viel 2l.Zorte 3ll~ 2)egrüttbttttg biefer
~itte Vorbringen 311 ulüffelt. ~tt erfter 1)ittie ituüd)te id) 1uhr auf bett 8lued
her geiterwel,rtage, inuhefotihere aber heb hentfd)ett ~etierwel;rtugeu ahlf~
nuertfaut lttadjett, nüttttid~ hie 2)efpred)uttg gethleittfdjaftlid)er bttigetegeut
l)eitett, hie 2llluftelllung neu ~-euertüfd)ger3 teit 11111 bau t~efte iuth 2)ellefte
fettiten $11 lernen, hie U ehn ltg ei ncr gut cfe) tiltett )~etierweltr, lltlt ahib
herfeft‘etu hab (‘bute für fiel) nad) ~‘)aulfe liel)lttett 311 (hutten. ter ~aitpt
3luee( ift aber jehettfatbu hie 2lhlhftebtllltg Volt ~etlerluel)rger6telt ‚ beil
itt itn[erer j~eit üerahe itt biefer bhe3ielthlltg fo riefige j‘~-ortfdiritte ge~
ntact)t tuorhett fittb, bal) iii heui tur~ett ~3eitrallttI VVtI 3 ~a)rett, uad)
weldjetn her hetttfce ~-euerluel~rtag 3nfattttttetttritt ‚ itttttter niet bleneb
gebdtaffen tuurbe ‚ tuch 311 fe)ett ‚ bett eilt3ebltelt ~euerwe)re1t haittt hie
~elegeli)eit gebotett ift. ta icl) at~ ~)bnlattlt beb j~eftfolt1itbb für bett
heutfd)elt ~-ellerluet)rtag und) barauf behael)t feilt tttuf) eitt ~-eft)rogrutlttlt
~tifaltttiteut 3lt ftetbeut ‚ luebd)eb fitr hie hbüfte Voll ~tttereffe ift ‚ fo er~
adjte idj eh für heu wid)tigften 1l3llluft heufethett eilte fe)r reid)l5attige
21mthfteffuttg Volt ~eimeruve)rgerdtemi 311 Veraltlaffen, hie gerahe fitr hie
üfterreidjifdjelt ~elIerwe)rett Voll! gri5~ten biutjett feilt mürbe, heittt eh
(3l)t fidj ltid)t tüllguett, bal) wir imit ~-enerlö[dttuefett itod) Weit 3llrüc(
fittb. ~c) Ijabe hie Uet‘er3eugltttg, hal) hahurdj, hul) tttatt gute (üerdte
3lt fe)elt befoltlulut, hie (hrrid)tnng non ~-ellerwe)relt mi 2tttgetneitteit
muieber angeregt tuirb ‚ attber[eitb hie befte)eitbeit ~-ellerluel)relt fiel) be
ftrelieit werhett, i)re fdjleel)ten ~eräte mit guteht 311 Vertaufcb)elt. 2111cm
hie 23efd~i~ltitg einer fobebett 2tllbfteltlltig uerurfadjt jeheitt ~r3eltger
grol)e 3~vfteit, bettti ahgefet)ett haVolt, baf~ niebe 2lrtifet nur fpeeiell für
hie 2(uthftettung alugeferti)~t werben, ift hie ~.rae)t für hie 2lulbfteUllugb_
gegen[tänhe ‚ lueltn und) erlnül)igte ~j3reife eintretelt ‚ ltod) itnnuer bebemt~
ten~ ‚ uutb eh werben fiel) Viel tuet)r ~a(‘ritatttetu betf5eiligen ‚ tuenit [ie
tnd)t nur hie 2lhhbficl)t haben t~5eräte 311 Verteufelt, fottberti alle) für
il)re (hEr3ehlgttiffe eiuteui ~3reib 311 erijabtett. tab ~.efttotiiit4 Voll kütt3
beat5fidjtiget hu)er an hub ~?inifterium heh ~\unerti hie ~itte 3u fteb‘
fett, 311 biefent Bluede einen ~eitrug 311 gelVüllreit, lllth gbattbt huf) hie~
[elbe eine grbf)ere 213irfltltg )ahetu luirb ‚ tuenn und) her nieberöfterrei~
dji[d)e ~euermef)rtag eine li)nlid)e ~j3etitioii alt hab bübiuifteriunu be~
~nnern ridjtet. ~3ei her grof)en ~ebeutuitg, webcf5e gegelumuürtig bau
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~euerf~De~en für unü f5at bin 1(f) amb üfer~enqt, bci~ maU UU~,
memt au(f~ unfere ~inan~Oetft(f(tltiUe feine briUanteit finh bod~ mit
ritter t(einen summe unterfiüt~en n*rh. (~a erühriüt mir IIIrr ne(f~ bei
biefer ~eleqenf)eit beute fd~oll meine uere~rten ~eiuittnereihen liii ‘JleiU~~fl
her l~in~er ~eiieriueLtr ~u bein att~etneinen heutf(fgit ~eueriee~rtatje eni~
~UfCIbCU. ~cf) freie einen befeinberelt ~ertf) harauf, bci~ hie 3~eueriuef)re11
auü ~efterreidi ~eil~treid~ certreten feien iveil i(f~ p,lctuhe ‚ beiff heihurcf)
ba~ f(f~tvieriqe D3erf, iuetet5eü mir übernommen 1~eiben, unb beffen ~Durcf)‘
fil~runei niefft leid)t ift, am heften nnh tre‘ifti~fteit iiuterftüt~t wirt‘.

(t‘ebf)clfter i~eifcilf).
(~~er Dtttraci ‚f5 ei f f er 1‘ ~ wirt‘ einftinlnhieci clneiettonhlnell‘).
(L)orfiuenher (43jertIj. ~ie ‘~3unfte her L)ellti)elt ~eic1e.30rhillIlti) fiub

erfet)iipft. ~cf) habe nur it ocft hie ~JJlittheilliitei 3H tueiif~eu, beiff aud) 3 ~1b‘
c1eorhnete her ~euertaehr eina eileiehetther(f ein unferer tf3erheitth(uit~ ~heit
qenominell L~eihen, ~bi cfe: ~t)eieter ) mao Hin fo erfreitlieber ift, cthh e~ nuh
hie ‘~beiItt,ihtne ctnf) fo entfernter ~eiiertuehren ein her ~orheruitq be0
~euertuehriuefeit0 in ‘.~lieherh[ierreieb t‘e)enqt. ~eriier bot hie hüeitiieii
herqer ~euertcebr 50 ~eiitptei e heo „~ e u er tu e b r in ei lt n 0 r ii ff e

itt ii t!3eqte i Itt uq he~ ~ff~i ei no ~L‘rte ‚ eiehid)tet unh e emponirt t.‘on
ei eichen berqer ~eueriuef)rntei it ne .~i ei u itt ei nit ~iir tebertheifuttei ein hie
ctntuefenben ~etlerluet)r~)blertreter üherntittelt. ~.üeicfer !)

(~ie t.~fentp1eire tieqen ~ur h~ertbeiIititq ctuf.)
Dr. t!J3C~t (Q~(r.~ieUfieiht ) it)eitt nut, hoff, •~errn Di. Duquft

ei q ncr ‚ 2tbqeorhneter her Assicurazione generale, hei er tueher
~euerluet)r1iieitlIt itocff qeleihener oteift ift, boa D3ort nicht ertt5ei(t tuurbe,
nuh herfetbe für boa ~trdliu beh uieheri5fterreichifchetl ~eueriuehrtei1ie0
4 ~roet)ürett über Ctffetureiu,j nnb th~erfiet)erttiiqatlIlthe iiberqet‘ett beil.

~tbqeorhneter Dr. ~ifjildjer Qi)r. 2ieufteihtl. 2jieine ‚~erren
~\d~ t~eibe iu(ff)reitb her ~‘eheitte heiei Q~)i‘rt nicht erqriffen treu
ich itid2t hei,~u ffer~)etc‘uIulett [‘in eilt meute Ctnficht eiua)IIfh‘redlell,
foitbern tun hie her ~eieütitei eiter ‚~ii libreit ; ich fühle lttid) eiter
benn 0(f) act i~et~t ii ffe her 3$erbei eht cii teierei itleifft ‚ ein iqe tuettie
~13orte an ~ie ~u rict~teit, iticl)t nur heut ~teibtuorftinbe uoit ~(eiben
nut‘ bem ~bred5er heei ~urituereiitea für hie freutth(id3e ~3eqrüffunei,
jonberit uor3üqtidl ~fhiten heifür ~u heittfen, hoff fie 11111 rict)ti3ent reifte
unb (3~rteu ntniff beei ~erufe0, tue{ct~ett ici) tnth itteine choUeqen ittt t‘eittb—
taqe f)aben, inth in hie t1eiqe uerfet)t f~eibett, ein ~3f)ren ~ereithttttqett
~f)eif itefjnten ~u thititett. (fa ift uteitteh ))1.)iffeito b ei ü er fr e fIR ei
haff eilte ~orporati0lt tDertretcr bea hattheü herufeit
f)at 11111 biejetbe mit bett Ctttftd~tett über e htett Iblegeit
ftaub ~ertrant 3U machen, be3iiqfich beffen eilt ~-

je t~ q e j dj ei ffc ii ic er b nt j o lt. ~ie f)eibett mit ri~iigem 2eifte
ertanttt ‚ beift (b~efebe nid1t a o n abc ii ff e r ei b q e f d) ei f f e ii, f 1) It
bern aufgebaut ~erheu foffeut auei heut uitttereit

~efett uith ~hi(Len itttbt‘en Stenntttiffett heb~)3o(te(f
(1 e b ff ei fee r t~3 e i f ei 11~) ~ie t~heti 11110 eilt reiebeb ~Vleiteriat qeba
tut, tuelct)ea icfj utth uteitt ~reunh ~ t e ii h e 1 tuit Teiutf in heu £?einb~
teig ntitttehttteit. (fa gibt ita(f~ riete ‘3leheitfreigett, uuelcfe mit heut (3)e~
gettfteiithe ihrer ~3ereitititg in 23ert‘inhuttq ftef~en, inih tuetefe feute nur
hef;heilb iticht angeregt tuitrheii, uttt hie ~eheitte ttid~t utumütig auh~u~
behiten ; jo eriu(fbtte id nur [‘eifpietiueije hie ~-reige her titmtftiqen (fiu~
tf)eilttttg bea heiitbeo, oh ~e3irtabertrettlItqetl gefdiaf[en, aber ob hie
3erfplittertetl tteitiett ~)enteiitbett im D.teqe her ~latthebqejet3qebutilq 311
groffett (~lemeittheti uereiniget werben fottett, eilte il‘id)tiqe ~reiqe, iueld~e
auf hie (fittrid)ttttt heh ~jeutertöjcbwefeua in ~itfitnft einen grafen
(finflitff ttet‘ntell, ja für heibfetbe jageir uteifigebemth fein uuirb.

(.fb laut nie it ti a, ~ bren e3ertreter tt i iii heilthteige ‚~u, bieje, hie feu te
herittjrte gtffeftlreiit3freige unih miteimtctje ~ttthere ici ~fuge ‚~ui beffeiffen.
~eifür eilfo hoff fie utita theleqeitbeit geboten hoheit ‚ ~fjre ~3fttfid)ten
ittth Qhüitfche tettnen 311 teriten, fpreche ief ~hneti hit ‘ifeinicit her eiit—
luefeithemt heimthteiqaeit‘georhitetett iittferett freunhlichften ‘~‘einf eiub, mit
her ~ i tte it na eitt frett it h[ idtea ~f mtbeti fett beIra breit ‚itt tr of teit - (~eifaffl.

~thqeorbtteter ~a!fCrt (hut3): ~ie iU)itgtieher jetter ~euerIuefrett,
uuetche mticf~t bettt itieh.bfterr. t33erheitthe eittqehi5reit, feiheu nmicl.j ermmmäd5tiqet
bei ultjerein ~tbjd~iehe uon her ~teiht ~3eihen, urelche ntih ja gaftfreutnh(icf)
atijqeiti‘ttltmmett fjeit, einige 2horte be~ ~einfeb ein hie lDiitglieber beb gluih
fchttffea nuh hie ~3erren (fljrengäfte 311 rieften. ~ glaube eh jagen ‚iii fün
heu, hoff wir hier auf ja freunbtictje itnh tieberoffe ~)eife eutupfattqen umb
hebeittbett tuurbetu, haft jeher aac nnb uur hie heften (frinnermmmmgen uttit
teich ~)eiltfe nituntt. Qi3ir fiith iubbejotthere heut e3ororte boftir bantbeir,

hoff er ja fretitihtich war llnb eitl3ufeiben, au bett ~ercmtf)utmgen über
hiefe qenteiutltül3igeit 2(uiqeteqett feilen ~t~eif 311 ttef)nten, benn eiuf hieje
Qheife tueir eh utth gegi3unt fiber hie jebuuebenbett ~-rageti untfere ~{nfich
teil eiua~itjpred5etl unh fiebei auef bie ~‘ffriqen lennen ~n ferneit. ~ie
jitth auf teinett utufritchtbareut ~obett gefallen, beim wir uuerbett fie mit
noch ~)otife britugett itttb hab f%eftiltat itnb her 23uben wirt‘ jein, haft
wir jebett ~chritt uit hiejer uuidjtigen ~timgefegetmfeit genteinjaui machen.
hfeict~betn ~ethen hie ~tttreqnitq 311t ~5rünbung eitteb mneheröfterreidji
jcbeti feitcruueürrerheittbeb gegeben fat, werben auef hie übrigen Rromm‘
I3nber reich folgen, unth fo ftebt hab Biel, hie ~rtinbung eineb aUge
uteitteu hfterreichifchen ~euterwefruerhanheb, uieffeicht näfer alb wir miadj
ror eittigelt ‘~eigeit gehofft feittett, benn biefeb Biel unuffett mir errei
ebeut uni jebett ~j)reib, nmut ttttjerer ~Lujgabe, uiifereimi ~erufe her reiit~
fieti eil(fd~fteittiet‘e gere~t trerhen 311 !bmiitetm. Unh ja [chllefte ici3 hut
hellt ~eiieriuehrjprtich

(S3ott 3llr (ft(r
~ent e3ächftemm ~iir ~efr,

tilih hritt)e her ~teiht ~ahen immm Ciameit her ~(ffte ein ferg[iefeb
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brcifacl)eu ~ erna. ~~ie ~t3erjauunlmig bringt ein brei aligeu ~od)
aud.)

Dt. ~titi~L ~re~na~ ~e~i bringe ein ~ut ~peil unferent ~3ororte
93aben. (~Zie ~ rfanntung bringt bem Q5ororte ~3aben ein t~iut .~eiL)

l~)eieinberatl~ 1)r. ~erutanu 9lolictt (~abcn) ~ct~ erlaube mir
ben geet~rtdn ~erren ~elegirten im ~taiuen bed abwe{enben .~errn
~3iirgermei~terd 0011 ~aben, her ~eiiie ~tbiue[en~eit burd) inietj eut~
fd)ulbigen lii~it ‚ unfere Ueber3eugiing bat)iu auu~it)pred)en, baf~ wir
in bein wenigen bad wir geboten 1~aben nur unfere ~flld)t Felten.
~ t~r ~ntereffe ift aud~ bau ~utereffe her t~etneinbe ‚ wetd)ed wir
immer nad) ~träften iucd)ren iinb förbern werben. (~eifatt.) ~eI~nten
~ie ferner aud) heu ~2tnubru~ un[erer ~‘reiibe entgegen ‚ ba~ ~ie fo
~al)treiel~ erfdjieneu, inh in ~l?ren ~erat1~ungen ~n [o erfreulid)en 31e~
[ultaten gelangt [mb, unh erlauben ~ie mir, ba~ id~ ~1~neu per[~nlid)
ttod)uialu ~uriI[c

~~‘dnqft ii ader eben bhfeu ~raith, — ~od~ — [d)iirt hcd (bej~
[led ~1auimen !‘ ~bebl)after t&ifall.)

Q3orfi~enher ~licrt~j. ~nheut id) mir uorbel)alte, und) tiijj heu
~erren ttact~ €d~lid) her ~iljung harliber ~n be[pred)en, wann iinh wo
hic ~euerwe1~riibung l~ente abgel~alten werben [ott, erlaube iel~ mir
~l~nen im glatnen her ~abeuer ~urner~euerlve~r heu tiefften ~anl
hafiir aud3u[predjen, ha~ ~ie nnferer ~linlabting fo frennblid) entfpro.
djen ~aben. ~1~ir fijib einig in bem ~range nad) uorw~rtd, mib bein
~3~ete bau ~töfd)we[en in ~efterreid) in biefelbe 31id)tung ‚~Ii bringen
in we1d~e cd in ~eut[djlaub [d)on lange geratl~en i[t, unh in bietein
unferein ~erufe werben wir and) anul)arren. ~d) bringe ~t~ncn ~llten
im ~Zamen her i~abener ~euerwet~r ein ~(~5ut ~eil.“

Dr. ~tiii~t (btremd) ~a l,ente 9~länner her ~efet~gebnng in
unferer ~D~itte an nuferen t~3erutl)iingen ~ljeil genommen l)aben, er~
taube icl~ mir biefen 1jlännern ein ~odj andbringen. (~e[d?ief,t.)

Q3or[il~enber ~iertlj. ~er .~err ~euerwel~rfouiiiwnhatit ~J1 b f
uon ~Debenhurg wirb fo freunblid~ (ciii, Heidi ~d)lu~ her ~it~ung einige
neue, bad böfd)we[en betreffeube (~5erdtl~e unb ~3oerid~ungn 3u ~ei~eIt,
imb ~u erhidren, worauf id1 hie ~erreit ljieinit an[merffain utad)c.

~d) ertläre heu erften nieberofterreid)ifdjcit ~cuerwel~rtag (hr
ge[d)toffen.

(~d)ln~ her ~i~ulig 12 lt~r.)

(~litge t l~ei(t.)

~a hie ~euerioe1~rtage be[onberd geeignet (inh ‚ 3we~ent[pred)enbe
t.~öfd)requifitCit uor~ufül~ren imb bereit ~tnfd~a(fung ~u enipfe1~1en ‚ fanb
fid) bad ~oinitd her ~ebenburger ~‘enerwe1ir ueranta~t, au bad i)Jtit~
glich ~errn gr. ~ e lt e ii o f er bad ~r[iid)en ~u [teIlen, bett 0011
iljm am bager gel~altenett ~5 al i her t‘fd~en i)l a n d~ ei p p a rat utib hie
in feinem ~ejiJ~ be[iubtiden ii e u e II ~)J~ un b [lii ~ e unb ~ eiter tue 1) r~
tat er ii cii bett 93ertretern heu ~$ercineu ant erften nieb.~ö[terr. ~euer~
wel~rtaged mit3ugebeti. ~ie genannten (~teratl~e wurben nad~ ~dilu~
her ~13ert~aithlung oom hbotitntanbanten her ~ehctiburger ~euerweljr,
~erru ~r. 3~ Ö[d), befpro4)eu.

1. ~er (.~ a Ii b e r t‘fd)e 91 ei n d) a p p a r a t wurbe bei her ~eiier
wet~rühung am 29. ~uni 1 8(~iI in ~ebcnbnrg in prattifcl~er t8erwen~
hung ö[[entlidi geleigt. (Im ~teiger t1ielt 10 ilEiniitett iiit hiel)te[ten
iilaud)e o1~ne t~3efd)iuerhen auu. ~er hurcl~ nieI)rfud~e ~8erbefferuitgeti
~eruolltoinliIltete ~lpl3arat ift aud ~r. ~e1teitl~oferd ~abrit in ~Z~ehen
burg utn ~ti~ [1. il. ~ ~n heiiel)en.

2. ~ad ~ a t e u tiil un b ft ii et 0011 ~ratt~nta nn ii nb ~ittler itt
~3for3t)eiui mit bequem ucr[tellbarer 9i.teite von 11, 1 hi utih 18

3. (Ii e 0 geile 93t un h [lii cfe ‚ ~u beliehen uon ~iinig itt ~au[en
utib ~irdthörfer in ~aIl. ~au 91efultat her in ~Debenburg angeftellten
9lrobeu i[t ljittter beil, her ((nipfe1~lutig geinhif) ge1~egteti (~rwartnugett
Itiritef geblieben. ~er ~odi[trahl war hefriebigenher eild her ~eit[tral~l.
~ebed hiefer 9Jluuh[tiiefe totttmt auf 10 [1. o. 911.

4. 91 eue ~ eue rio e lt r tate r ne von .~elhcnherq uith ~d)reiher
itt 9Jlütid)et~.

selbe leidinet fid1 uach~ bett ~ehenbnrger 9lerfud)ett aua biirdt
a. [tarfe ~eud)ttraft,
1,. ritl~igeu t≥lrenuen, felbft bei ftartetn 91linbe,
t. biltiged, beqiienied ~eiieltttiiaterial (biete ~teariu~cr3e),
d. 9leruteibnng ooii IRaud) unh jeher ld[tigen ~rl~i uitg,

91uwenbung 0011 ‚~oruiplatteii [tatt her (Iileidfct)ei en.
~43reid 6 [1. r[).
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~tatiJtik ~cr Jrciiui11i~eii— uii~ ~tiirncr—
~FCuermd)re11 in flie~erü~ter~cidj.

~ounitcr 1869.

~ie t~L{)~Ol~CIIhCIt ii~~~iiiieziftefliiii~ien fiub ~itf 6huith her ~t11ei
bi~i~~ tl)1lWei~e [CL~I tIIIOO1I!täIIhI~ be~mtlut)rteteti ~r~~en ~eII1ad)t, welche
c1fen ii. ö. ~eue ue1)ren im ~IlJrit 1. ~. 3u~eftel1t wurheu. ~ir he
hG nern G IIfiit)rell ~II II Lii ~e1L, h~ B LiOH beil ~e Liei‘Lue L)reiL ~u ~tr~i h Ln~
S~orneiihur~, cli thec~, ~lein~borf, ~ornbcut) unh enhor) uim
~e1b[t über ~rfuc1~en leine ~1titwort 31115111. Zie iilier chornentiur~, ~3eu~
Lun1be~!, ~~in~borj uuh ‘ornbod) unh hie neu1je~ritiihete ~euer
mc [)r in 2ieu erd~eu ~elb an~e~ebeuen ~o hien bern t~en suf niitnhi icher
~[nbe beü )5ijd~iLLeifter~ ~rinnite1 r‘on ~orubsd~.

Zceii feit heut er~ten tu. 3. ~‘euerwe~rts~ neu ~3eqriLuheteIu ~euer
wetjren $n LLpolb~firdjen, ~tocters ii nnh ~‘forib~borf bunte ein
~raqebo~leuu uuicf3t uuef)r 3LL~e!teUt werben.

~üir ülauben einer 3lLbiiulftiqen ftoti ~tifcf~eit ~Lufnshnie 1 nltl3en
wenn wir hie hiejiunsl ~eftetlten ~raqen t~ei jeheuu ~tbfdnitte onfill~ren.
3&i benfelben ift ani~) cmf heu 3tnfd~1u~ an hie ~t~ttiftiF her hentf~en
~urLtuereiuLe 9iiictfic~t qenounuuudn.

A. Utimt.
1. ~ r a q e : 233i~ ift her ool1ft1inhi~je ~lante her ~euerwet~r in

wo ? mit ~e3eict,nuhtü be4 ~rte~ : ob ~tabt, 2J~artt, torf unh ~in~
wotjner3cu[)t.

)~ be[tet~en in ieher~efterreid3
~reiwittige ~euermel)ren 23
i~reiwittiüe ZLLrner-~3eneruve[)ren . .

f~reiwilIi~e ~cubrit~-~enerwebr . . . . 1
(Oel3tere in ~qqenborf fall einem .~chreihen bea 7~r. ih‘siiner

3iLfolüe, beLtLLL1id)ft in eine ~nrner-~euerLoe13r umüewsnhell werben.)

l.~eLlerwe1)reuL I3aben:
8 c~ t eib t e : ~b0r.~~leiifteiht, ~i3eihen, 3i~remü, .~t. ~3i1ten, ~11ofter-

ueubur~, ~~tein, 2ornenburü, tro~ut3er~3bOrf.
15 2fl 3 r 1 t e ~ieuntircheii uhu ‚ ~toctereiu 31einüeu1oi~,

>.$1L~ü3uIL~, 2J1a11, ~reiiotircbeu, Oeaberahorf, (3uuipolb~fird)eu, Sl3otteu.
5cm ~ü.ieif~eittird~e1i ei. b. 3‘., ~c5eibh3 ~ciber~ho~f cl. S~‘. ‚

~tr5l3i11h).
1) 3‘ 3 r f er uDtteibrin~, ‘)ieulercffeufefh, ~inLLnerinu, ~lorib3borf,

Qio~Ieiu, 3‘arulmcb, ~33t31einahorf, l~uuenborf, 8ieuueilhe3ü.
13a 5521 foneict~ in ~iieher.$De{terreidi uiod~ 27 ~tdbte, 125 1J.lliirtte

unh —1303 ~3‘orfer wo hei3 freiwiuli1le ‘~euerLUe15rLUefeu 1103) beine .~>eiut~
53 tte ~efii uihcn 1)51.

~l ua fou~enber 1ijeiinuieiijlellhili5 ift erjicbtli3) : (.iinIooL3ller3clljl
bee. ~rteo uJuit5liehericul)l her ~-eierwehr unh wieuiel von je 1(XX)
(3i mami cmi ~euerwebrLeu te 5 nh

~ 1000 i5inwo )>nern~IIIWQ ))uu1i))i >eucrlue))rInaIllIa ))nb ü~ucrwet,zLcIlLc

~7eiherohorf 3 95 100
2äiei~3entir3)ell 1300 77 59~o
~treiL3iu5 60)) 35 588
(35T°1)1 901) -~7
~rent~ 1000)) 422 42s
~c5eibba 10)))) 31) 31)
(~)rof3.~n.3ecoh0rj 1519) 47
)!eohcrshorf 250)) 64 2516
(3iiLiLpouhotird)en 21)))) S3 255
Vein~en1Oi0 4001) 13) 225
~tein 4501) 10)) 22ei
‘JienweiLbe~ 450 1) 20
~3ottenftein 1501) 26 1 7•3
i1[ofrerneiibilr5 5601) 130 16
iLlöaLeiu 21k))) 31 15~
ii)1iLLI :1))))) 45 15
~raia[irchen 27)))) 34 12~ii
‘j3o~LcinahOrf 731) 8 10
iU51t Litt1 ;> 100 51) 10
~t. ‘~3outeu Xl))))) 73. 13i
9ieuntirchcn 701.10 13) 8s
~uo~3uiuj 3130)) 111 7.9
3‘orihlmct) 165t) 12 7e
~intuiIeriu5 7~s~) 15 5
9.3eiheii (.iurort 101)9))) 17 47
2teiiftei10 ._ 1)11.10(1 )i~3

‘~ ~3s9eii ~iub1 iinr 18
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un~ biefer (S1~rqeo. ~13ie niet ~D~ann 31t~tt jebe bie[er ~LbtL~eitunqen,
otten 2C. ([ür ben 13G11 eine eiüene ~d~nf~rotte ~erüer, ~icer~eit~

rotte ~c. nid~t bcFtet)t, i[t an~itjüt~ren, ob ehna ~ürüer, ~o~rnnunaf
qarbe, i.2~ititär, 1Drt~Voti3ei 1C. biefen ~ienft nerfeijen.)

Nil. lt b für 1 u n e n ~t. ~tciger, tRe. tRetter, (~. ~inreij1er,
~p. ~prit1e, I~3. ~ü3af~cr, ~ ~d~ut1, t.t. t~öfcf~, 180. tRotte, 3. 3uq,
ltbt. libtt~eitunq, hR. hJlann unb tVlann[d)aft, 13. 13ü1~rer, hR(t. hjileirter,
~jtnn. tDbmaiin, S1otn. Roinnianbant, .~. ~anptrnairn, ~tn. ~tetfuer~
treter, ILbj. ltbjutant.

a. 13euerive~ren ot~ne hRotteneintt)eHung:
1. ~ornbcnt~ .~. ~er~ini, 3irtd~ci~t~be{., ~teUo. ~rinit.
1). i~euer1ue()ren in 2 llbtf~ci(nnqen:
2. (t1oqqnit~ t~bcran~ü~rer: ~tofnieier, QRicferni{t. 1. ~t. nnh

hie. ltbt. 12 hrn.; lilo. hilft. .~abcter, ll3irt~; lRo. 13. .~atauia, ltr~
beiter. 2. t~. itbt. 18 118. hRn. hilft. hJiaüufer, ~toffer; tRo. 13. ~-

teta, ~atttcr. -

3. ~ireui~, ~. 13. ~ü3.: iDber. &~. hilft. ~d~uIj~nacf~er j., Ilanfinann;
1 ~t.~wci tRotten 1. 10 IDI., ~h. hilft. lluü. ~ri~pet, Z)efonoui; 18v.
13. ~itfter, (?reh~ter ; ttUntann, (8tafer. 2. ~i. hR. 27 191. ; 2. hIlft.
Dr. ~tin~t, ilbnotat.

4. hanqenloi~: Ober~th. 191j‘t. hDla4~on~f~, ~pre6~er be~ ~urn~
uerciiie~, Oefonomiebef. 1. ~t. ober ~a~191. 20 191. 2. t~. 191. 70
~1Ji. in 3 tRotten.

5. 2cobcr~borf: .~. ~.hat~oba, ~nücnieur. ~ ~3feffer, QlIirtlj. 1.
~t. 12 231. mb (~. 8 211. ~t. ~.heitnmann: .bitf~, 13ornier. 2. 2.
19~. 38 191. mb 6 ~taud)träqer. ~p. hIlft. tRot~aft, ~teinmc~.

6. t9löbtin~ .~. ~anfd), .~‚ammetbef. unb (~$enteinberat~; ~tetfv.
tRobner, ~5au~b. mb 1iaufntann. 1. ~t. 3. 16 231., 3. 13‘. 13otfner,
hIlamirer; 2. ~p. ~3. 30 191., 3. 13. l9atter, ~ut1nact)cr. (~er3ierm{t.
hYlenijan~, ~ofti3itator.

7. Ottatrinq 13euertomnnmif. ~eqen, slSrinat. 1. attine lIbt. 6. 1.91.
2. tUlft. 2. 13reimv. lIbt. (2öf~abt.) 12 tEl. 2. hIlft.

8. ~t. ~l3ötten .~. 9lefc~, ~3ri~cmt. 1, ~t. lfbt. in 2 liuieüen, 22
tElann. tRie~en 13. ~d)net 13Iirtf), 13oqnio 13ud)binbcr ; 2. 2. ltbt. in
2 hRic1en 50 1.91. tRieqcnf. .~ein, ~11md~f~ämihter, ~r1mvef, R~aimfmann.

9. ~j3otten[tein (~om. Qileif, 2eb3elter. 1. ~t. 8 1.91. 2. 1.1.. 211.
18 hR. tRo. 13. .~örmann, ($emnciubebeamter.

1(. h3ii~tau 9lrotettor Qlaron tRaute; (loum. Qlrünnuer, ~ifdjter~
nift. 1. ~t. lIbt. (fammt ~.) 10 1.18. ~t. ~Dbmnann .3ieiter, 1.8mmd)~
~aftcr; 2. ~p. QIbt. 15 hEi. ~. tEift. 1.Dla~er, ~engter.

c. 13‘enermuct~ren mit 3 ltbtl)eituuüen.
11. Qlaben ~. (~biertt), Z1jiera~3t. 1. ~t. lilo. 9 211. lilo. 13.

~~eUpapV, ~1trntefrer 2. ~P. 180. 18 1.111. lilo. 13. Q13u~(, Rauc~fan~
te4rer; 3. 113. lIlo. 18 211. lilo. 13. Otoft~, ‘~eifen)‘ieber.

*ron t000 nm~o~nrni
finb &cuefl‘4rkutt

18euterm~enfe[b 11000 16 1‘4
Ottatring 20000 20 1
1~orneuburg 41)00 40?
13(orib~borf 2800 25? —

~toc~erau 44(19 25? —

~ggenborf 650 25? —
~ie 19litgtieber3a!~ten bei ben 4 tet~ten Orten beru~en auf ~

t~ung, ba teine Qtngaben vorliegen.
~Jenn man von Ottatring nnb liieuterdjenfetb, bie beffer 111 Qilien

gere~net mnerben, abfie~t, tjaben 31 13eueru,et~ren in 30 Orten mit
lufanuneII 117700 ~irnvot~nern 1803 21litg[ieber; e~ tommt baf~er in
13euermnet)rorten 1 ijcue rweljrman mi auf 65 (~i nmv o!~ner, ober
von 1000 (tinmnot)nern finb 15‘mm 13euertuetjrteute.

tRimmt man bie ~imoof)ner3a(t von lilie b e r 0 e ft e r r e i c~, in i
mm ~ im a ~? m e n o n 133 i e n ‚ auf 1 hEliRion an, fo finbet man auf je

543 ~inmo1)ner 1 13euermne~rmnann, ober von 1000 ~inn,oLjnern gef~ö~
ren ~ur 13euertvef)r 1~s -

Q33a~ bie ~ i dj t i g 1 ei 1 ber 13euermet~ren betrifft fo tommen auf
eine 13euenvef~r

im 13. II. 113. 533. 4‘8 Q tUleiten
„ „ 0. 533. 133. 30~ „ „

U. 1.91. 13. 16~ „

„ „ 0. 1.131. 13. 13e „

~mmrm~tuttiic~ auf 1 13euermvef~r 10~
(13ergtei~f~atber ftifjren wir an, ba~ im bielirf~einif~en 13a9ern,

wo übrigen~ ba~ 13euerweijrwefen nidjt auf ber stufe wie in ~ürttemn~
berg, 13aben, ~adifen imb liUjeintanbe fteijt, auf 1 13euertvef~r bur~
f~nittti~ 4~ Q hE~eiten entfatlen, ba~ bafetbft auf 1000 ~inwo~ner
7~2 13euertvet)rteute lonmnmen, atfo von 138 (~inwoLjnern 1 13euertveijr~
mann ift. ~ freiwillige 13euertve~rtnefemi in 18ieber~0efterreid~ erfct~eint
fonad~ erft ~mmm vierten ~~eit fo entwietett, wa~ bie ~tjeitna~nme ber
13evölterung betrifft, unb ift au~ ntdjt ~ur ~älfte fo verbreitet al~ iii
13a»ern.)

H. ~iuiljeiLim~ uu~ ~rgantfrttou.
2. 13rage: ~er ift an ber €pil~e? ein ~auptmnann? ~ommnami~

baut? Oberföf~meifter? unb finb i~m ~teUoertreter, llbjutanten mc.
beigeorbnet? ltngabe be~ 9lamen~ unb ber 13ef4~iiftigung be~ .~amm~t~
manne~ ober .~ommanbanten.

3. 13r a g e ~ie ift bie 13enerwef~r eingetfeitt? wel~e 2Lbt~ei(mmn~
gen, 3üge, tRotten, ~eltionen? wie finb fte benannt? wel~e f11ef~äfte
()aben fetbe ~u t~utt? toetdje ll1jargen, 13mmnttionäre, 9lottenfü~rer, .3ug-
fütjrer, ~1~ri~enmeifter mc. in jeber Qlbttjei(un3? tRaume unb 13e[ift~

~mni~ote~a~m ~u~ri~rmäuni~
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12. ~Wött: (.iom. S.~inbe, ~ipot~eter; 1. ~p. ~(bt. 15 ~ 91o. ~.

~tciu~et, ~ei(ermeifter, ~p. 2Rft. ~Dtto 3~iebri~, ~uf~ni~d~er; 2.
.~ettdn‘ (Qi3.) ~fbt. 15 1D~. ~etten(eiter: ~v1cr, ~l3irtt~; 3. i~. ~bt.
(st.) 15 ID1; Cberftei~et: ~ranf1 ~innnetni~nn.

13. i3eufici~t: .~. Dr. ~1eb1, ~Lbuo~at; 1. ~t. (Ho.; 2. ~p. iflo.
3. 1133. lRo.; 8u~ammen 68 13)1.

14. ~imm~ring: l.1om. ~od), l~abri1ant; 1. ~t. lIlo.; 2. ~p. 18o;
3. 1133. lIlo. ~urcunnien 35 IlIlann. 1 11tr~t.

15. ~rai~fir4en: ~. ~taubi~11, 1lIiü[)1dn(~ef. ~tv. (iiermann, i‘e
berljäubtcr; 1. ~ lIlo. 10 13)1.; 2. ~ lIlo. 12 1131.; 3. 1133. lIlo.
12 IU1.

16. ~ci~en~ird~en a. ~. ~icr~om. (Wla~or) ~o(tner, ~ür~c~
nieiftcr ; (.lont. (~auptInciIm) 11ßIlrgcr, 11(gcnt; 1. ~t. 11ftt. 12 ID1. ~t.

unh 10 ~l. ~.‚ Z~huiänticr: Q33aqucr 1133cin~irtiier un? ~a~cf~in~;
lD1ain~cr; 2. ~p. lItbt. 42 131. (~avon 10 ~1au~?trä~3cr) ~ lDl(t.
~ 1133cin~&tn~r ; 3. ~l3. 11111. 12 1131. Z)lIniann : 03ro(~fdiopf, Q&in
llättIlCt.

d. ~elIer1uc~relI in 4 11(bt1~iLIl1113~I1:

17. (8ro -~I13e~1 1~. ~. lIlahl, 1113irtdjcift~be~. ~to. 11liinflcr,
1133itt(~; 2. ~t. 1131. ~bln. ~ta6t, 1133a~ne~ ; 2. ~p. 1131. Z)bm. ~3o1~1,
~ct31offer ; 3. 1133. 1132. Z)bm. ~C~t0fllflt, (~att1et 4. ~4. 331. Z)bm.
~3oppbetjer, QliicFee. ßnfauunen 47 13lann. 1 11Lt~t.

18. (~4ö1~1: ~om. Dr. ~o1f1~aiumc~, 2iotar. 1. ~i. 11(11. 12 1131.
£~bm. ¶Derflingcr, ~iniincrilieiliCr; 2. ~p. 11(.bt. 20 1132. ~Dbm. lDlitt‘
nil, ~c(1offcr ; 3. 1133. 11(bt. 15 1111. Z)hni. (I5rubcr, S1~iu~nann; 4.
ed). 2131. 10 11)1., lDbin. Vcd~iicr, 213ivtlcf)cl~t~.

19. 3~1o)~tcrnellblIr~l (.ioni. ~J3opp, lIiäctmiwi(tcr ; ~tcLfo. 3Dler~,
‚~anbc10n10llU. 1. ~t. 2131. (in 3 lIlottcn ~tCi13er, Z)acf~iitänner,
~c~1and~fü1~rer ; jebc bc[tcl~t au~ 1 1~art12ic(fthrct unI 10 11Jlctnn). 2.
~p. 2Wt. (10 91ol,rfii11re~ ; 18 ~3itinpni3uhter), 3. 1113. lILbt., 4. ~ 1331.

20. .S~rent~: ~r. ~äbt. ~itenve1~r. (.1oin. ~(er, 13lIll~1enbc[., ~tu.
3letant, ~eifcItriebcr. 1. ~. 2131. 40 1131. 2. ~p. 2tbt. 145 1)31. 3. 1133.
2(31. 150 1)31. 4. ~ 2131. 40 11».

21. 11leunfird~eit ~Dbet~13. 132~t. ~0d)0t, 113iid)[e1t1ltC1d~Ct ; Uni. 13.
3Jlft. ~ ~)anhe1~I1tann. 1. ~i. ‘1151., 2. 13. 10?., 3. 1133. 8ulringer,
4. ~d4. 1132. (ljielu 4 ‚1131. ~.‚ 6 ~p. 102(1. 11113 3 lIlo. ~.) ~3u(. 60 1132.

22. ~eibb3: ~oin. 3I~(C(~, 11llirt[). ~to. 213i(ufd3i(, ~d~iof(ee unI
1131c113Ce, ~d)mieb; 1. ~t. 16 1132., ~but. 213Ö6, 13251cr. 2. ~33p. 2(51.
8 102., Z)3ilt. 11lraitn, lIeberer. 3. 213. Bubriltser 5 10?., )Dbm. (lIrabcr,
‘1)clfncr. 4 ~ 101. 7 1)31. £)Int. i(~inaier, ~abrifobc(. (Ice brt.
~3Lllllllcrlnc1Pcr 11111 (cilIcIl ‚1trbcitcrn at~ (.1illrei~cr.) :3u[, 39 1131.

23. (~teil1 (53,iit. lDla5eUi, ~cifcttfieber. (~tl. 2(i511Cr, 21dcfcr.
2(b~. 113üd~[er, 8infcrbä~fet. 1. ~t. 2. ~p. 2(31. 13. ~Zft. ~ (tut‘.

f~nueb. 3 1133. ~~3ubrin13er, 13. 1131ft. 11)um, 11l3irt[), 4. ~ 1)31. lDSm.
~~ttd1er, ~pot~eter. Bufanlmen 100 102.

24. .~abet~borf a. ~. (.1cm. i3immett, ~c(~miebmeifter; (~tl~. ~
met, ~inbermeifter; 2(b~. £lecl~net, ~3ofte~peb. 1. ~t. .~3. 10 1131., 2. (~.

8. 10 1332., 3. ~. ~3., 4. 1113. 8.~ 5. ~ 102. 3ufammen 95 lIli.
~3tt (5I~mpo1b~tircl~en tuirb f1C1~ Set gan~e (53emeinbe0u~((f)u(3 in Sie

~3euetwel)r a(~ ~~u~rvtte einrei(~en laffen. 11jerbient 2fnerfenhlUnll unS
0?ac~aL~flt11n13.

C. ~tjt~Liclttr.

4. ~ r a e 21lie ~ie1e? icie uiele berfelben finb ~urner? luie
~ie1e (eh5 nnb Oerfleitatet ? wie dde ein1~eimif~ ? wie t~ei1en (je fiel1
nacl1 ff1rer 9eben~fteUhll13 ttub 113efd~äftigung? (~cl1ema 1rnel1 Dr.

2. ftatiftifc~en ~a1~rbnd1 her beutfd)en ~urlweteine.)
1. 8° 131. I.1~ 13aben Sie 33 befie13enbcn freiw. ~etlCtlnelIrCn 1839

10litglleber, tl. ~w.
18 ~eucrbvdljren im Qlicrtet u. 213. 5133. 679
3 ‚‚ ‚‘ ‚‚ o. ‚‚ ‘, 157
5 „ „ „ u. WZ. 5~. 232
7 „ „ „ o. „ „ 771

Zlie 111 ei ft CII 1flhit~1ieber 13aben fteiw. ftäbti[d~e ~eiieflce E)t 511
11teln~ 375*); ~tein 100; 13anqen1ci~ 90; ~1o(ternellburg 90;
1133ei13enfird~en 77; — Sie W e n 1 g ft e n lDlitgliebet (inh in Sen ~euer~
tueljrelt be~ .~erna1[er 21e5ir?e~ S~Iö(~1ein~borf 8; 11ieuwa1beg~ 9;
~ornbad~ 12; 33lell(erel~enfe1b 16.

~ie btir~[c13nitt(i4~e 513lit~lieber~a1jl ift 55.
2. ~uriierifd~e 2(ll~biLblllt5.
~urner‘~euerlfle13ren (till iii ~reltl~, 1)Zeuftabt, 13eoberbbor(, ~ctbcn,

10löStin~, ~t. 9lölten, 13angenloil, ~tocferail ititb ~1ori~borf, ~ti[aiii‘
men alfe 9.

‘~1oc13 wirb at4 in ine13rercn freiwilli3elt 3~euer1ve13rdll f1ei~i~ ~
tutnt, fo in6be[onbere in ~fÖ13t, Q3ö~lau, 155itinpo1b~tird~en.

~in ~an~en 3e~i(fert fiel1 bie 80131 Set turner in 19 ~euerwe1)ren
auf 480, 5. i. 26°/~ don allen n. 6. euerwel)tmännetn. 14 ~euer~
weIlten entbeflren 3e~ turnetif~elt ~(elnente~ ~an5.

3. e~tanb.
.~ierüber (ie5en 3(o~ 2{ngalien don 16 ~3eueru~e13ren mit 752 1DZit~

5liebetn der.
Z)dldon erfel~einen tebig 487 — 65°/~

cerlleiratet 261‘ = 35~/~.

*) „~113croit aber rie(e nur auf beur 11lcepiere (lieb,“ uSe eb in ber ~eani‘
Wretull9 IlelUt.
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4. 5~e(~ä(ti~tttig.
2tnga~‘en erfo(gten uon 19 ~euertuetjren mit 957 ~Y1itgtiebern.
~anon (mb:
1. £~anbwirtl~e (einf ie~ti~ trauer, ~renner, ~einbauer,

~ergteute, ~3if~er) 283
2. ~aubwerter (~ewer5treibenbe, wie ~~ufter, ~

~j~ff~) 459
3. .~anbarbeiter, ~a~tö1~ner uub ga5ri~ar5eiter 76
4. ~auf1eute, ~1genten, ~u~änbfer, ~entiet~ . . 58
5. ~e(u~er 1jö!~erer £~e~ranftatteu, ~tubenten 0
6. ~efjnifer unb llünftter 7
7. ~eift(id~e 0
8. ~ter~te, ~1tjirurgeu, ~tpotf~eter 10
9. ~e~rer, ~c~riftfteUer, ¶J3rioatge1e~rte 12

10. ~tb~,i,taten, ~ere ~er~vaLtLin9~ imb juriftifcf~e ~eamte 12
11. ~ureauget)i[fen unb ~reiber 11
12. ~otbaten im attiven ~ienft 0
13. ~onftigen ~eruf~arten ~1ngel~örige 29

~9enn wir bie unter 1, 2, 3, ange(ü~rten ~eruf~arten allgemein
at~ .~anbwerter, ble unter 4, 11 unb 13 at~ ~aufteute 2C. unb ble
übrigen a(~ ~ele~rte be1eic~nen, (o ergeben ji4 (otgenbe 3at~ten:

S~anbwerler 818 = 85‘/, 0/0

~1aufteute ze. 98 = 101/4 0/0

G3elel)rte 41 = 4‘/4 0/

5. Uibet ba~ ~3er~ättni~ ber I~in(eimi~4en unb ~remben liegen
bie ~fngaben üon 7 ~Jeuerivel~rcn mit 379 ~litgtiebern bor.

~aDon (mb:
eint~eimif~ 293 = 77°/~
fremb 86 = 23°/~

0. ~erütI)e.

5. ~r a g e. ~er beforgt unb beauid~tigt bie l~Serätt~e? (3eug~
meifter, 9leqnifitenmeifter, ßeugmart zc.) angabe (eine~ 91anzen~ unb
(einer l~efc~äftlgung.

6. ~ rage. 5~et~e ~ tel g g er ä t 1) e (mb bor~anben? (~te~
leiter? ‚~‚a~enleitern, 1 ober 2 Ijolinig? ~1e~m~bocf, mit ~j3rügel ober
.~ac~en? l~e(im~lelter? Zac1~leiter, wie uiel ~eite? .~acfen? 91ettung~
fc~tauc~, ~rungtud~? uodj anbere t~5erätlje, unb ~u weläjem Bereif?)
~ei allen ift bie ~in~atjl, bie 2ängenma~e unb foferne (je neu unb be~
fonber~ em~fet~ten~wert1j (mb, ber ~3rei~ unb ~e~ug~ort an~ugeben.

7. ~ r a g e. ~inb biefe ~3etättje auf einem eigenen ~erät~ewagefl
ober wo fonft? ~3ft ber ~erätf~ewagen 4~ aber 2räbrig, auf gebern
ober niif~t?

8. ~ra ge. Q~ie biete ~ pri~ en bebient bie ~3euerwctr? 4~ eber

2räbrige? auf gebern? ~augfprit~en ober nidjt? ~ie biel ~‘IL~
~4~täucf~c, in wie ~ie1 ~tücfen ~u je wie biel gu~? Q3ci ber ~prit~e
ift an3ugebdn wie alt, woljer?

9. ~ r ii g e. Ql3ie üiele Q13 a ((erwägen ljat bie ~euenve~r?
4~ ober 2räbrig, ovii ~ferben ober ~len[cfjen ~ii ~ieljen?

10. ~rag e. .~at ber ~rt eine ~afferteitung bie 3U ~euet~
wet~r1w«fen genügt? über ift ffie~eubeä ~Baffer ba?

11. ~-ra g e. ~efi~t bie ~euerweljr einen eigenen ll~ci ii ii (c~ a ft~
r an ~ ~ o r tw a gen, ober wie gefif~ietjt ber ~ran~port bei au~

wärtigen ~ränben?

1. ~tI~ ~ e ii gin ei ft er 2C. (mb aufgeftetlt in stein : ~cf~mibt,
.~äinmerer; 9leuftabt: ~ä1jre, £npferfdjniieb; 2evber~bvrf: .~abit(~,
~ornier; ~c~eibb~: ~rut(djnigg, Ut)rniadjer. lD~älf: £ltto ~riebridj,
€d)iiI~znaif~er ; .~‚abcr~otf: ~ornberger, ~äcfernieifter ; ~eifrnfird~en
~ruber, Q1!eiugärtner; 2 a ii gen tot ~: ~au, ~i1~(enninif~er ~togg~
ni~: ~3aguer, ~trbeiter; lDlöbling: ~omaffino, ~djtoffer; ~5fLiljl:
~3eftetnieier, kaufmann; ~rai~firdjen : ~djneiber, l1»edjaiiiter; bDtta~
fring: D~ferntann, Q~eingärtner; ~13aben: 9~ub. 6~iermann, 3ei~intr.

~ii manif~eii ~3~eiierweljren berfeijen bie 9lvttenfill)rer ober ber
.~5auptinann auclj bic ~eugwarwftelle.

2. ~ p r ii zig tu d~ be(it4t b1v~ bic ~rem[er ~ztrner~euerwef~r.
3. 91 ei t ung ~ f zf~ lau d~ l)aben ~rem~, unb (st. S~3älten (13011

~agiru~ in Ulm, 60 ~.).
4. 18 a ii t~ a ii ben: .l1rem~ imb ~eibbi~ je 2, ~t. ~3öltcn

1 ~tüif.
5. ~ zig ä burg er ~ ii blei te r: Sh~emä uub ~t. 93illten (bon

~lagiru~, 84 (1.).
6. (1~efizn~b vif in i t ~j3rügel: 18cuftabt, 1&bcn, (~itoggni~,

18eun~trcfen, 2eober~borf, lDUibling, ~raiälirif~en.
~ei le~terer ~eiierzveljr ift bie t$efint~1eiter mit Itetten ((tatt ber

~triife) berfeijen. ~ie ~abm‘r ~e(iin~1ciier t~at ~1iif1egfproffen mit
~ol~f~raziben befeftigt. ~iz $eobcraborf falj idj eine (~e(int~leiter mit
2 ~aifen ani obern ~nbe ~uin ~inl~aifen am ~a4~faunie ober ber
ffiinne, ba~ untere ~nbe tjat niif)t wie gewöljnliif) ~tmften ~uni ~in~
fteifen in $ö~er be~ (~cfmni~bvife~, fonbern e~ gel‘t bie gan~e 2eiter
burif~ einen ~l?li~ aut ~1ufjenranbe beä ~oife~; ein .~oliriege[ auf
beffen oberer seite, ~wi(djen bie 2eiterfproften ge(djoben, mürbe beim
~Lu~rnt(4~en ber .~aifen bie 2eiter nur bi~ ~ur nä~fteu ~proffe (inlen
laffen.

7. .~ adenle ite rn tlintjoliii i ge l~abcn Shem~ 3, 8eober~‘
borf, ~aben, ~löbting unh Zrai~tIr~cn je 2; (2änge 12—15 ~
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W ei l~ v Int i g e : 1oftereltI3tn~i 7, 2euftabt 3, 9leltntlrd?ell 3, ~t.
~ö1ten 2, ~ttafring 2, ~arnbad 2, ~immetill~ 1, ~1Q~1~1nitI 1 ~ne
~&1eid~nun~ 1er ~alniiait gehen an : stein 4, ~l3ei~ettfir~ett 6 unI
~Dle1t niel~rere .~adeuleiteru. (~ro~3-(~ltlerabOtf befil~t 2 ~acten- ~~xut-~
l~eitern ii 16 ~‘uf3 lcmq.

8. ~ t e ct leitern: ~itnnlerin~1 ub ~d~eibb~ in 6 ~euftaht
in 5; (III qnill ‚ ~euutird)en, ~ciben, ‘~roi~tird~eit, Q~ba1att, ~coher~
borf unI Zöbfinq in 4 ~t. ~3i1ten unI ~nierahorf in 2 ~ieiien.
~ie l.~än~e biefer ~ei1e i~t non 6—lu ~ ~n 23ühen, 2)lbhlitt~ mtl
anbeten ift bo~ oberfte (mit 9loHett nerfeijene) ~tü~ hoo 1äii~f1e, mciii
14 ~ hie übrigen ~ei1e fiuh 6‘, ~ufi lLflt~ ibei inh hic unteren
~t~eile innfler Weiter, bier hie ~3afio her ~eiter breit. ~ie ~otn1e ftub
Iliebei immer parallel. ~ei anbeten ~ ~i3. ~ooolou~ lattlett 1
~ebeü Veitert1)ei1e~ oben ittfallllIIeu, fa, ba~ fte ~tvifd;eu hoo weite, utiteie
~nbe eine~ anbeten ~i~eile~ paffeu.

~er ~ e f d; la q 1 e r ~t ol tue auf her oberen unI unteren ~
mit f~nuadfen ~anbeifeit empfiehlt fid) uuid0, (~aleu0, beffer fdctuur
eine ~d~iene an her äu(iereut ~t~‘ de jebca ~uotttIO ~uu fern, 9Jlolliutg,
~raiatirdfeu).

(21n ~!eitern fü1~reit ~iu~erhetuu an: 9)1111, 2atigeuloio 7, Q0eifieuu
tircljeu 11 ~teigleitern ; 9lieiffetutirdfeu 1 ~eufter1eiter ~ ~oherohorf
~tanbleitern, stein 21) ~euer1eitertt ‚ MrenW grobe ~euuer1eiterut alter
~ortu unI (451o 1ui11 6 ~iitaffite )ilenueinheleiterll.“ heilten trobt utid~t
~u beu )i1erätt~ei1 her ~eueruoehr.l

9. ~ o d~t leiter ii. ~cl;ei1‘bo führt an : 6 ~til~ ~‘oubftectleiterut
~ 6 ~it[~, nebft 4 ~tüct ~act)bactetu. ~$L‘tI heu u. 1. ~etuertoebreuu futteitit
fonft feine liefe unten befeftigte nuh oben 311 rerlatt
gerube ~ad~1eiter ~n hoheit.

a ~ leite r ii nOt .gxuden uuuh 9i~ihern atul oL‘erett (litbe uuul
unten 311 rerlängerut auto 2 NO 5 ~i)eiIen heftet~euh, biO 42 ~uP baIIgC
loben : sJleuutltird~uen, Veoberohorf, ~ahcrahorf utuin ~uufottuinetufdOebeut,
uoin ~oinbt. ~3iiiiinerl lonftruurt unI für‘O )iaiub euipfollen), lO~~g~
nil3, 9)löb[ing, ~raiOtirdjen, 9ieuuftaht unI ~aben. ~raiOtirclicn euuupfiellt
alO fel3r 3uve~tnäffig : eiferuen ~pil1topf cnn 23erl~iuic1eruuuugoftüJ lutnl
~iuufdf1agen iitO ZICIct~ uuuib ~euül3uullg wie boa .~ouptftucf. 9)culen etti~
pfiettt an her ~ubner ~a~leiter heu nant .~auptniaun touuftruirteut i9er
f~1u~ ~ui heu ~3er1~ngerungOftü~eu ‚ befielfelib in 2 ftarfen (iiutfotl
feIern an her innern ~olmfeite, uunl‘ 3tuei 311111 ~luuabeheii hei ~)ehern
beftiinfltten .~ebelbauiuen, ivobiurd hao Ilbuelmeu her ~erlautgertltt3 mut
einer .~aith eviiihgli~~t iuirh. ~t. ~3Liltemm l3at 4 ~o~leitern a 11) --

~ lang, 93101ou 2 ~. 12 ~Uf 11111 .Qlofterneuburg 3 ~tuu~, ca
aber nicl)t angegeben, ob aut4~ hie ein~elnen ~tü~e ~erbmunhen werhett.

~ie nmeiften ~ad~leitern hei ~eueruvet)reu labell ~iiuftetnuufpro1lett
in ~eoberabDrf la~ ~ eine ~‘ad~1eiter, wo her ~o1iu auu~ 3uuei /~ ~3oU

ttarfen 2atten beftefjt, ~tvifclen tnet~e ble ~proffen genagelt flub ; e~
bleibt fomit m~on einer u~ptoffe ~ut anbern elite f~enfteruing im ~olun.
EMt fel~t leielt. ~ obere, mit bem .~atfen berfeijene aber ~auptftücf
bet ~a~leitern ift meift boppelt fn lang (18‘) al~ Ne Q3erlüngerung~
ftü~e, unI bann in 1er ~Dlitte huref? ein u~djarnir natl 1er .~a~enfeite
~ufanmuien 3ulegen ; 2 .~acfen au~en am .~olm bienen 3uni feftftelfeti.

10. h~ lt et leitern. ~n ~cf~eibb~ 2, in Sllofterneuburg 1 je
6 ~lafter lang. ~n ~iiier~borf 1, in ~löb(ing 2, t~ 8 ~lafter.

11. f~eiterftül3e n ober ~abelftül3en ~mur ~tecfleiter loben
meift 15 ~ Lilinge. (~c~eibb~ füljrt an: 2 £feinen ~um ljalten 1er
~teufleitet. P)

f~euerpatf~en, ~öfcf~befen, ~juntenbefen in ~rem~, 2E&f, )~t.
‘~3otten.

12. ~ er ii t ~ cm ä gen: ~mveiräbrige Ijaben: lJleuftabt, 9leunfir~en,
~aben. ~eober~borf, ~‘tem~ (jiäbt.), ~öbling, ~t. ~3ölten, .~lofter~
neuburg u. ~. ~3. ~B. ~remO. (~el3terer auf ~ebcrn).

~5ierribrige: stein, Q3lOlau, ~ottenftcin. ~eobet~borf, ~~eibb~
unI ~YZell für ~3ferbebefpannung unI ~t. ~3&ten burcl bie ~1annfdjaft
~u helfen.

13. ~ p r i ~ en: 9leue, a mit ~augmerf: lL3~lau, ~li5lf, ~aber~
borf, ~h~rolf4~nier~borf, Wl.öIling, Zornba~, ~d~eibbb (alle oan .~nauft,
erfteve auf ~3eberu); ~3r.~i9euuftaht auf f~ebern, Ion u~eltenlfofer in
Z~ebenbutg). ~tein (ebenfalI~ gebern). b of~ne u~augtverf: Zltafring
2, ~~eibb~, (~fölf1, (alle l,on ~nauft), ~3eilfcntirtlfen (Ion ~ernreuter),
(~loggnil3 unI ~ottenft~in (1011 ~elten1jofer), ~imn1eting (Von ~. ~3).
u~~mib), .~tem~ (Zurner).

~ltIe liefe ~Vril3en finb 4räbrige aber fogenannte Sjaljrfprilen.
c. 8 weit äbrige ~Ibprol3f~ril3en mit u~augwett, auf ~

bern beftl3en bloß (st. ~3ö(ten (Von ~nauft) unI ~aben (330 2lf lt. Von
~. ~l. ~jauf in ffei4~3ig).

d. ~‚~bro ore füt~ren ftiibt. ~euerwelfr ~rem~ (Ion .~nauft)
unI ~h3loggni~ (Ion ~elten1jofer, 560 fL)

e. alte ~pr il3en allein haben gegenwärtig noäj 9leunfir~ien 3,
$eober~borf 2, ~foftezneuburg 2, fhangcntoi~ 4, .~rem~ (ftäbt.) 4,
~rai~fird~en 2. —!

f. 2lulfer ilfrer neuen ~pril3e Ijaben no~ alte u~ptit~
c n in 9leferüe: u~tein 3, ~3i3~lau 1, 2leuftabt 1, üRäll 2, .~aber~

borf 1, h~loggnil3 1, ~t. ~ölten 4, h~f&~t 1, ~ornbaf? 1, ~imme~
ring 1 unI 1 ~anbfpril3e, hh~r.4~nber~borf 1 unI 1 Ifeine ~lril3e,
~clfeibb~ 2 unI 1 ~tbh5ebfpril3e.

g. ~ u lt e n f p t i ~ e: ~lfeibb~ 1 (Von ~naimft.)
14. ~ ~ t ii u elfe: 23 ~euermelfren befil3en 7420 f~u~ u~d5läuclfe,

affi, für eine burd?fd)nittlitlf 320 ~ulf. Zen gtiilften ~clflaudfbefil3 fin‘
bei‘ mir: ~angenfoiä 900 ~ulf, fitem~ (ftäbt.) 500 ~ulf, ~~eibb~
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750 ~tifj; — bett geritigften: ~6eitnfirc1~en 40 ~ ~raiütir~en 100
~3‘u~, 2leuftabt 120 ~ttf3.

~ntpfo~len werben rohe .~anff~tüud5e mit (~erbf~ittre getränft
Oott l?u~ & 2l3eber in ~albcrftabt cburd~ ~aben); .~anff~(änef~e, eng~
ll[d~e! ? von ~albef in ~3ien (hurd~ Z~ttatring); präparirte .~anf~
fef~1än4~e von llhithoffer in ~9itup‘tffing (bur~ 9lettftabt). ~ie ~nge
ber ein3e[nen ~4~faudjftüefe [d)wantt von 30—6() ~3uh.

cf~ 1 a ii cf~ t r o ttt in e 1 luirb atigegebett bei 2laben ‚ ~3ö~tati
Wlöbhing.

~ ‚tu ct5 tu ag e tt fd)eitien ttivgettb~ ttLit1~ig (itt fein?
~cf~ (au eh b r ii eI en fitth nid)t ~rivü(»tt, ‘~d~ lau ct~ tr tiefen

befit~t ~abett 2 unh empfie~1t fetbe fehr.
15. ~3 affe r tu a g ett: 4 räbrige mit ~13ferhett ~n bef~auttenbe

~afferwagen l~aben 23 ~eucrtuehren 58, (t()eiI~ eigen, tt~eit~ von ber
f~emeinbe); barutiter S~reni~, ~tein, ~inttttering je 6, unb 7 ~euer~
tvef~ren je nur 1. ~3tueirährige (~ah l~ 3 ~inter) hat Slhofterneu
burg 2; ~aber~borf t?at ebenfall~ 2, nad~ ?fngabe beü ~ombt. [~im~
tnerl, unb etnpfiel)(t felbe.

16. ~l an n f dja f t ~ t ra n ü p o r t tu ag e n: Slretit~3 (~urner),
Slretnü (ftäbt.), ~~tein, ~t. ~j3ö[ten. (~el~terer für 16 ~1ann uttb tnet~re
t~8eräthe.) ~n folgenben ~‘euer1uchren ift ber tl~eräthetvagett lugtei4~
lUfit ~ranüport ber ~?anttfd5ctft eingerid~tet: Q3i.1~lau ‚ i~eober~borf,
c~cheibbü, 231e11, utib ~3ottenftein. ~3ti 3ei~enfird~ett ftclfen bie ~3ferbe~
befi~er imtncr 2 ~33ägen litt 2lerfügitng. ~tt bett anbern Z)rten befe~t
bie ~V?anttfdjaft t~pri~e unb ~Baffertvagett.

17. 112 a ff erle i tu n g : Slretn~: l33afferleitung mit 10 ~3euer‘
ivedjfel; hoher ~rucf. Sllofternettburg : ~afferleittmg be~ ‘~tifte~, unb
~affin bafehb[t; lDlöb(ing: 112afferleitung; 121b11 h~ctffin; ~t. ‘~j3öltett:
3 ~affitt~; (8följl: ~eic15; 2leunlirdjen : ~3~euerbac15. 11lu15erbem [hub faft
alte Z)rte an ~hüffen ober ~ädjen gelegen.

~ü bebienen 24 ~3~euertue15rett : 62 ~pri~en, (9 nette ~augf~riI~ett,
9 neue ~pri~en ohne ~attgtuerl, 2 neue 11tbpro15fprit~en, 2 neue
brofore, 36 alte riten), 1 ~3ttttenfpri~e unb 3 fleine alte ~pri15en.)
16 ~erät15etnagen, 58 ~affertvagen, unb 4 ~ann[~aft~tran~portwageu.

E. Anorii~uu~.
12. ~ r a g e. ~i3ie ift bic Wlannfef)aft au~gerüftet? (Btvi(c15fittel,

~obenjate, ~ttef)mäntel, 1~arabeuniform, eigene ~iofeti, ~‚eltn von ~lec15
itnb l~eber, ~ut ober lD?ü~e) weldjer 11Binteran3ug? itt bie 11tnfdjaffttng
auf Sloften ber ~3~ettertve15r ober ber lU?itglieber erfolgt? ~ für ~~tei~
gergürtet? 9lettung~leine, wie lang?

9lngaben von 24 l3euertveljren:
1. Sl o p f b e beet u n g: ~2rö~tetttI5eilü £~eber15elme belogen von

~nauft ober 11lnt. Wlüller in ~llien. (h~e~tcre 4 151.) ~ le cl) 15 eh ttt

[ühjreti ~ahen (von 12lerqent15afer itt t~1ttbtuigdberg, 3 [1. 75 lt. fanimt
~rad)t, 8o11, lfgiv), Veobervhorf, ~iiütau, ~ttatring, ftübt. ff. ~9.
S1~renw, ttttb t~d)eibb~, (Iel)tere attü S(ttpferbhed), fd5war3 taefirt.) ~ i t ~
15 e 1 ttt e taefirt, tttit ~3ted) befd5lagett [itiben fiel) itt liYlett. ~ i ~ (;ü t
fül)rett Sflvfterttettbttrg, t3ro15~(itt3er6borf (im Z~ietift, bei ~j)arabe :
berijeftite !)‚ 2Röbling nnb (iloggltit3 (beibe ttttr t15eihveife).

Slct pp eu aud 9eber ober £Pbertttdj fitib angegeben üei .~aberüborf
a. Sl. inib ~)ei15ctifird5ett ; attd blauen ~eitg bei ~ottenftein ; auo ~ud5
bei ~ttafrittg (12t‘ilitdrforttt) ; attü blattent ~3tuihd) bei i~fö 151 (Sliippi)
$obentttül)eti bei ~iettttfird)ett ; ttttbeftittmit bei €d)eibb~ ii ub ~teitt.
31 a fett 1 e b er ott bett ~teigerl)e1titen ift angegeben bei ~3aben, 31ett~
[tobt, h~eober~horf, ~rai~firel~en, ~t. ~j3ötten.

2. ~ienfifteibung: 8wildjfittel ober~lottfe ift [oft al(ge~
mein, nteift grau, bod) attd5 blatt, blatt ttnb weil) geftreift, braun inib
roth. .3 tu i Id) 15 v fett bei 16 vati 24 ~euertuel)rett ; [elbe ift jebocl) oft
~rivateigetttl)ttitt. ~? ob ett ja fett 15abett : 31euftabt, (h(oggnil), 31eutt~
firc15eti ttnb ~t. 93üttett ; brattne 113otljatcn : ~d5eibbd, graue ~e(oitr~
jafeti : Slretttd (filibt. ff. ml.), ~ttdjjaefett beoberüborf.

3. ~3 a r abc tt n i f o tut fitibet fiel) angegeben bei ~rvl)~iin3erd~
horf ttnb bett l3ettertvetjrett beü .~ernat[er~3e3irfeü (~ttafring, Zorn~
bad) te.) ~ec15t~ ober blatigratte ~ttd5rbere mit gelben &nüpfett, weil)en,
grauen ober fd5tvar3en .~ofett, ‚titel) tueifcn ~atib[d)uh5ett. (~d fdjeint,
bal) hie 311il)e von Qllien 11ltilal) gebotett, hie Uniform her l2iener ~euer~
we15r ttaeft3ttaf5tnen ol)ne l)iebei 31ottvenhigeü ttttb Wberftüffiged 3tt trennen.

4. 113 in te tOfl 3 tt g. ~.lloggni~ gibt an, bal) im ~3inter ~oheti~
laden unh ~itctjtjo[en getragen tuerben; alle onberti ~euertvel)reu fd)wei~
gett l)ierüber.

5. ~)ie 111 tt [cl) a [fit tt g d 1 o ft e tt fd)einett ‚ bett l)ierüber fe{)r
mattgel15afteti 11lnttvorten gentäf), meift bett ~ettertue15rfäefe(, uttb nitt
3ttm ~15ei1e bie 12iitglieber 3tt treffen.

6. ~ teig er g Ort eI and lleip3ig, (ffabrit 3~eihlid)~etitfd), 3‘!,
~l)ater pr. ~tiid, [e15r etnpfe15tendwert15) fü15ren ~ahen utih ~raid~
hirdjen. ~ie nteiften atibertt ffettertvel5ren geben ~teigergürtc( (12Nibting
attd) ~lorbred5ergürtet) au~ .~attf ober beber, meift titit Slarabincr, an.

7. Qlon ~ e i 1 e tt, ff lcd) e tt, ~ ott h 15 a cl n empfiehlt ~rai~
fird)en : ~erhitter ~1edjen von ~. ~aber in 9eip3ig 3tt 1/3 ~l)(r.

8. lRettttng~leineti vati 20—120~ $änge, hie tneiften 10°, tttit
Slarabincr.

9. 11lttd) ~appet, ~d)attfe1, 12liftgabet tttib hgl. tuirb angefül)rt.
~tt Slrein~ utib ~t. ~ö(ten tuirb hic lluoritftttng gegen .~aft~

f dj e itt ott hie 2Jlitglieber gegebett.
F, ~igirnL- uu~ )~Unrmwcfcn.

13. ~ tag e• ~ie viele ~ortii[teti ? ~rotttttiter? tuol)itt 3ttget15eilt?
tveld5e signale? ~ittb in ~ttrettt orte ~15tttmivddjter? 31ad)twäd)ter?
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l3on 22 ant~ortenben ~euenvel~ren ~ahen
8 je 2

10 je 3
3 je 4
1 (bangen(oi~) 5 .~orniften, auberbem i{t bei her fidht.

Sbtem(er ~euermebr 1 ~rom~nter.
~3n taft aUen ~euermef~corten (inh biaebflväcbtet unh in ~renIü,

stein, ~t. ‘~.tö(ten, banlenloia unb ~ahen aneb ~1iutniwäc~tet.
~djeibb~, ~t. ~3ölten unb lUlhif t~ahen hie (~igna1e her lbliiener

~(euerwe~r.
~ie ~iqnale neb(t iJioten (ic5en bIO~ aon o~ni~, ~öa(au,

~taistirdjen unb Qlaben vor.
~n loggni~ erfdjeinen ~31 !!! in ~rai~lit~en 17 c~ignc0e ein~

gefübrt
~.3n 9ieuftaht (at ~au ptnlanll u tib 31otten(ü~rer boppettönige ~uppell.

G. ~ i ~ ii fl.
a. Uebungahienft.
14. ~ ca g e: ~l3ie üiete ~e~uitutt~ (über ~aupt~) Uebungen unb

wie viele 9fbt~eilunqaiibiingen im ~abre 1808?
15. ~ ca q e: ~e[ii~t bie ~3c erwelyr ein ~teiger~ aber Rletterbau~?
lieber hie Uebuug~3al)1 (affen fid leine ~ufammenftcUun~en uw~

eben, ha eh meijt 15ei15t :‚ ‚2 mal monat(ic15~, ober „alle 8 ~aqe.“ .Bur
hebung werben hie 2)litglieher in me15rercn ~e uenve15ren hurcß eigene
Q3e(el~[‘ ober Stonniwnbir~ettcl an(ge(orhert. Qlei her birenifer ~urner~
~jcncrwe15r ert)ö lt jchea 2JUtglicb ein qebrucfteh ~3ergeidni15 alter im
~aljre (olqenhen uebungen (Ueblnlgstalenher).

thoninieinbcint ~h(er in R cc in h l)at heu hortiqen geueiiueiren ein
~teiqer15aub bauen (affen unh gefdjentt. *) ~ t. ~ ö lt e n befillt ein
2 ftö~igeb ~teiqert5aiia.

b. ~ereitfc15afthbienft.
16. ~ r ei g e: ~ält hie 13euerwet~r~iiad5twad5e, reqetmä15ig 1‘ ober

~3inbwaebe ? 15at fie ~eiuitterbien(t ? 15ält fie ~a15rmarltbereit(dt :~ ober
~onn~ unb ~eiertaghbereitfd~aft ? bleibt eine ~l3ereitf~jaft gurii~, wenn
bie ~euetwel)r abwefenb ift ?

~ii ~t. ~j(ö1ten, S.~eoberohorf, 7~raia(ireben, ‘~tein unI‘ ~ahen (1
~a15rmarttbercit[c15aft; in hlrenib (ftäht. ~3. ~33.) 2hiinhwad5e ; in
Shirdjtaghbcreit[djaft; in ~t. ~3hlten (lrntebereitfefjaft vom 1. ~iiti I.‘iei
30. ~epteniber; in ~raieitird)en 3iacfitwtiebtertontroüe; in UJIÖII (i1e~
witterbienft in ~immering ~oun~ unI‘ ~eiertagsbereitFebaft für hie
~l5argen (her 9lei15e na~). ~ie meiften ~euerwe15ren fübren aua5 an,
bafu bei auülvärtiqem ~ienft eine ~ibt15eilung 2C. 3U ~aufe bleibt.

*) .~)euer vorn L~turme unIleftLlrlt.

c. l~3ranbbienft.
17. ~ ca g e: 233ie oft wurbe bie ~eiierwe15r feit iljreni ~efteinbe

wegen l≥3ränben allarinirt? c~d5ema für jebeh bürgt. ~a15r.
18. j3‘ rage: ~inb iii ~tu6übung be~ ~ieufteh (Uebungen unb

~rönbe) ~euerive15rinänner bertmg(ü~t, über erltauft ? in wet~ern
~a15re? tjergeftdllt über geftorben?

beiber (inh wenige ~tngat‘en, auf hie genIe 3cit beh ~eftanbe~ her
~euerweljr nad~ ~a15ren georhnet, üorljanben, wir bef~ränfen un~ ba~
15er herauf wie oft bi~ (Jnbe 1868 hie ~euerweljr ~ra nbbienft
15atte.

~rem~ (~. ~. QB.) 33 mal, 2heuftabt 25, ~t. ~ö(tcn 25, t~togg~
ni~ 17, ~ö6lau 15, .~aberhborf 13, ~aben 12, ~immering 12,
ID1ÖII 6, Zttafting 6, ~d5eibbb 5, .~lüfterneuburg 5, €tein 5, 1Dlöb~
(ing 4, hjheuntird5en 3, ~rai~1ird5en 2 mal.

Tjn 2tii~üb u ng be~ ~ienfte~ aerunglüeft:
a. t übt: 1 tDlann her ~remfer Zurner~euerwe15r,

1 lJYlann „ „ ftäbt.
b. ü er w u eib e t, aber Inieber t5ergeftellt;

7 2Rann ~c15eibb~‘er f~euerwet)r (t15eit~ fc15wer, tf5eit~
leid~t).

3 „ ~(eober~borf, teidjt.
2 „ li3ö~tau,
1 „ ~‘rem~, ~Zurner4~euerwe15r.
1 „ ~rem~, ftäbt. f~euerlveljr.
1 „ ~aben, (eic15t.
1 „ 2angen(oi~, lei~t.
1 „ ~aber~bürf (~erbrennung).

e.tn~e15anbtung:
1 lIRann ~lofterneuburg (9hippenbrudl).

Ueber hie Urfacl5e her tllerungtücfung ift bei ~ltem~ angefüt)rt:
tllnftur3 einer 2Rauer, beim ~ranb in ~3mbad).

lIYle15rere ~euerive15ren füljren über ~ränbe beine ~tuff~reibungefl;
t~eober~borf fü15rt neuefter Beit ein ~ranbjüurnaf. ~ft allen ~euer~
ivet5ren ~u empfe15len.

II. ~irkuu~akrei~.
19. ~ rage: ~ft her ~irfung~frei~ auf heu ~rt bef~ränbt, über

wich au~qefa15ren? wie weit? (~öfd~be1irt)
20. ~ r ei g e: ~efie15t nebft her freiwilligen ~euerwet)r be~ Z~rte~

noch wie vor ~rric15tung berfelben, ba~ frü15ere £(öfc15wefen (mit ~prt~en~
!oinntiffären, bhiertelmeiftern, 8unftborftänben, (töbt. ~3ütieren unb ?1r~
beitern‘) fort, aber itt her tüifd5bienft gan3 her ~euerme15r übergeben?

21. ~r ei g e: ~~at her ~auptn1ann über ~ümmanbant her freiw.
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~euerive4r ben oberften ~3efet~t auf bein ibpta~e über alte £~öfdjar~
beiten, ober nur über bie ~euerioet~t? ober nnterftel~t er bein ~ürger~
meifter, ~eineinberad) ‚ bem Oon ber ~emeinbe üewä~tten ~ranb~
bireftor?

22. ~ tu e: ~ft bei 5~3ränben bem ~auptmann ic. und) bje £rt~
fid)erfieit~mad)e, ~f3oti3eilnann[d)aft, ~5etneinbeioäd)ter unb ~Diener unte~
georbnet, ober bürfen diva umgetet)rt, biefe mit ber ~jeuerivefir fd)affen?

1. Oberbefel)t auf bein 5~ranbptat~e.
~n ~aben, ~Dlöbting, ~rai~fircljen, 2J1Ö(t, .~aber~borf a.

ßei~entird)en, ~attgenloi~, ofterneuburg, ~renid, ~tein, ift ber ~‚attpt~
mann auf bem ~ranbpta~e uotttonunen unab~dngig unb finb il~m
alle t.~ö [d)arbeiten ‚ foivie bie ~id)ert~eit~ (~3oli3ei~)

a ct~ im te r g eo r bit e t. ~benfo ift e~ in ~leunfird)en, nur ift bort
bie ~id)erfieit~tvadie bein ~tbd)eitung~fid)rer ber ~d)ttt1rotte imb bein
~ürgermeifter untergeorbnet. ~n ~djeibb~ unb ~föt~t leitet ber .~aupt~
mann eben fall ~ alte 8 ö fd) a r bettett ‚ e~ ift aber belügtid? ber
Unterorbnung ber ~id)ert~eit~ivadje feine ~1u~funft gegeben. ~mt ~t.
~)3ötten unb ~inmmering ftet)t bem .~auptnianne ber Oberbefe~t über
alle 8bfd)arbeitemi, aber teitt ~infltd) auf bie ~3oti1ei ~u (in (e~terem
Orte erfd)eint ‚ wie überl~aupt till ~Oti~eirqoti ~2ien ein ~ommniffdr
am ~ta)~e). ~mt ~3ö~lau unb Ottafring ift ber Oberbefet~t unumnfd)räntt,
jebod~ in gemiffen ~äUen, bei ~enwtirungeti ‚c. an ba~ t~in~erne[~mmien
be~ ~ürgermeifter~ gebunben, bein aud) bie ~ad)e unterftctjt. ~n
8eobcr~borf erftrecft fid) be~ ~amtptmann~ ~8efe~( nur auf bie ~etter~
mef~r mb in ~ro~i~n1er~borf, befie~[t ber .~atmptmttann gemeittfctjafttid)
mit beimm Orwoorftanb. ~n 68lvggni~ ift ber .~ a im p t in a nn b e in
(b3eineinbeuorftammb mmnb potitifd)en ~eamnten! in ~emtftabt
bem ftäbt. ~ranbbireftor unb beffen 2 ~tet(m,ertreter mi
unterg eorbnet!!

2. 86fd)be3irf unb früI)ere6 86[d)ioe[etm.
¶3n allen bi~1jer genannten Orten mit ~1iwtmu~mne von sahen

unb ~teuftabt ift ber gefammte 8öfd)bienft 1er 3emtermuef,r übertragen,
unb wirb bi~ ~u 1 ober 1 ‘/. ~1eile entfernung amt~gefat~ren. ~
frül~e~e 86fd)ioefen befte~t nur nod) in ~aben nnb ~Jleuftaht,
wo bie ~eueriveljren ge~ inbert werben bett 8öfd)bienft aud) atmijer
ba~ ~3eid)bitb au~ubef)nen!!

1. ~riiubun~.

23. ~rage: ~13ann murbe bie ~emmcrme1)r gegriinbet? über iveffemt
~tnregung? von wem? (~urnoerein, G~emneittbe, ~abrif, ~j3 rivate.)

24. ~rage: QBer gab ljielu bic 1D~ittel? ((bemeinbe, ~3rioate~
~ereine, ~abrilen, ~tffefuran1ett.)

aie~ünbet; Uet~ tlnre~unt

1861, vomim ~tmrmmerein.
1862, votmt ~ntnverein.
1864, ~jabrifant (?iigen ~
1864, 1DZü~tbefi~er Ofer.
1865, vom ~nrnverein.
1865, Q3ürger ~nor, .~abt, Iflumfer.
1865, jell. Ronnnanbant ~&ümnter.
1865, Ibemeinberatt) 8teinlein unb je~.

~‘onunanbant Siod).
~rnai 1866, jef~. ~ombt. lJie[d) unb ~ürger~

Ineifter.
1866, )bemtmeimtbevorftanb mimib jetl. ~onmbt.

~imtmmnert.
~urmmvereimm.
~mmrmmberein.
(8emneinbeau~fd~md) )~ert1.
($emneitibeatt~fd)md).
~3ürgermneifter ‘~3öltner.

8lürgermneifter ~ürntrati~.
von je)~. ~iomimbt. c~taubigt unb

tllürgertmmci[ter ~erfd)ner.
1~3ürgermueifter ‚~auer.

Ottatritig 1861),
~8rof3-(in)eraborf ~äitncr 1861),
~1orib~borf 1869,
~toetcramt 1869.
‘Jleuterd)enjclb 1869.
)bmmntpO1b~titd1e1t ~lmmgnft 1869,

~ie .~3eit her (brütthung ift ttn~
llonmetLlfltrg, ~trabimmg, (.iggemmborf.

(±a mvurben fommad) qegrintbet
tut ~3al~re 1864 . . . -

1862. . . .1

1~eiterWet)rett

„ „ 1865 . . 4
„ „ 1866

7. 2Zou.
1D~är3

4. llRai
~eptemnber
c~eptemnber

~t. ~. 1113. 1~iremmtb
9leuftabt
8eober~borf
ftäbt. I~. 1113. S~retmmd,
Q3abezm,
(bloggnit~
Q1ö~tatm
~immtmerit1 g

~djeibb6

.~aberaborf

c~t. ~l3iittemt
23löbtiug
litofternenbiteg

11.
11$ei~emltird)en
1f3ö1)leitmaborf
8angeittoia
~raiutird)ctt

2tentttirdjetm
1~1ottenfteitm
~tein
9lenwalbegg
~ortmbad~
(8fht)1

15. ~miui 1867,
26. ~tmti 1867,

6. 11iuguft 1867,
~eptemmmber 1867,
26. sept. 1867,

1867.
~Zouemttber 1868,

Oftober 1868,

1868,
1868.
1868,
1868.
1868.

2JUirl 1869, ~)lotar Dr. 93ot~amtttmmer unb ~3oft~
immeifter ~~mtin.

9lrivatier ~egemi.
her Q3iirger itub ‘~5cin~be[itjer.
~1~imttmvereitt.

113abtmer ~eimertvel)r.
minbetamtimt bei her ~emmermvet~r
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3. U n t er ft lt ~ u n g ~ f o ii b. ~jn ~leuftabt unb ~rai~tir~cn ~at
Tid~ hie ~1~emeinbe ~ur Unterftü~ung oerp~tid~tet. ~n her ftäbt. ~euer~
wetjr ~rem~ genügt her lbe4dj4 ~on ben 5 tr. monatti~en l8eiträ~
gen ~ur Unterftü~ung. ~n &øber~borf beftetjt eine Untetftü~ung~affe
au~ ~reitvitfigen ~&iträgen; Unterftü~ung~fonbe t‘efi~en: ~t5ei~entirc~en,
~t. ~3ötten (5 !r. monatt. 5.~eitrag), unb S~tofterneuburg (10 ~r. mo~
nait. ~eitrag); ~in ~onb ~ur Q~ergütung te[cr~ibigter ~(eibung~ftüfe
~efte~t in ~~eibb~.

1. £iitraiitr.
28. ~rage: .bat hie ~euertveIjr eine ~iltfiott)et?
N. B. ~ie f~tage : ob unb inetct~e l.~euer1vet~r3eitungeu ge~atten

werben ift üter[et)en worben.
~citerwe~rbü~er t~at‘en taut ~tngabe: ~rem~, ~r.~9leuftabt, ~aben,

~t. ~lö1ten unb ~lübting; au~er biefen ~atien aud~ no~ ~leuntir~en,

K. ~ e lj a lt ~ ~i ~. t~toggiti~, ~teifl unb ~3ö~tau ~euetwe~r1ettUnGen.

2:. ~ r a e : 6er er[)ält hie ~eI[erWe1)r unh he~ft hie laufenhen
~tii~[agen Y wer gab bi~er l~5efd~ente ?

26. ~ rage: ~e3iel~t hie 93iannj4i(t bei ~r~nben 05ehüt~reii aber
2tu~lö[ungcn ? wie ~ic1 per 2)~aiui unh ~tunhe ?

27. ~t a g e : ~eftefjt für verimglüctte ~euerwel~rultiuner ein llu~
terftü~ung~fonb? Q~eld~e (~initai~men l~at herfelhe ?

93oa 22 ~enenve1~ren liegen braudjbare 2lngahen vor.
1. ~ie 1 a u fen h e u u ~ lagen werben hurc1~ freiwiltige ~5aheu,

(~lef~entc von ~3rioaten unb 9tffeftirau~en unh ~3u[cpii(fen von heu (~ic
jneiuhen gebeett. ~3eitragenbe ober uuterftii~enhe ~Htglie her
tJaben hie ~euerweijren : 6angeut1oi~, (~iro~ ~uI3er~horf, 0~falg, lteoherb
borf, tl‘lofteruteuburg nub ~t. ~3ö1ten (in let~tcrer 2 fl. jeiZ)r[ict~) regel
inä~ige ~eiträge be~ ~3roteftorb: Q3ö~lait.

~ i t g Ii eber b e i t r ~i g e (inh einge(ührt in her ft~iht. ~eutcrwebr
1~retn~ 5 tr. per iltlann unb in $eober~borf 20 tr. per 9J~ann inonat1id~.

ii (~iinmering, ~tein, 9leItItlir~t?en ILuh ~d~eibh~ heift hie (je
ineinbe alte ~tn~lagen.

t~iuLna1~uILaqLLellen (inh Lveiterb in $5r0f3 ~uL3erhhorf : (~brennuitglie
her, in (P1ogguit~ : ~i11etanten~~eater, Yetterien, ~efte n. f. uv.

2. ~{ ii ~ 1 ii f u ii g. ~n 93ahen he3iebt her ‘.U~an per ~tu abc
i~ranhhienft 15 tr. au~ bem ~lemeinhefäcte1 iii ~c1)eiL‘hb werben hic
~iureL~er (~intmerleute, hie niel?t eigeutlide 2Jlitglieber fitih~ he3ah[t
in ~nLiinering ert~ält jeher 2J~ann hie 9(II~1öfLLuLg im ~6CrlXiltuuiI3 3ur
~ettverfeininui~ von her (~iemeinhe in 2~1ofterncnhurg ertOlt hie 0W
~ranbplat~e a16 9~eferve bleihenbe 2flannfcltaft 1 fl. 2) Ir. pr. ~ag
iii Zütatring tt~ut hie fogenannte attive 2RannfuI?aft ~G ~ giad1t-
wa~tecbienfte für is ff. uwaatlid?.

im ~3at)re 1~67
~ f~enerlve~ren.

unbetannt lt
~ie ~ itt cl ~ u r ~ r lt ii b u ii g wurben gegeben von her l~e~

meinbe allein in ~imnieriug, ‘~aber~borf, stein, Dttalring nub 2leun~
fird~en ; in ben auberen orten ineift ~uin ~f~eit von her ~3enteinbe,
unb baO Uebrige ana ~amnltimgen nub t~ef~euteu, 1et~tere in~befon
berg von ~lffeturan1en. ~n ~V~Ö1t, ~t. S~3b[ten unb ~eibb~ t~abeu hie
bortigen ~partaffen natjmt~a(te ~iif~iiffe gegeben. ~ in ~eober~borf,
~fer in tlrem6 utib ~3ar. iflaitte in 93iialau gaben heu bortigen ~euer~
tvet~ten bebeutenhe ~peuben.

~ii lDber ~ltatterbborf heftet~t ein ~prit~enverein, her hein orte
jet~t elite ~prit~e getauft Ipit uub ubct~f~eub eine ~euerivel~r gritnhen
ivirb.
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Die nö. Feuerpolizeiordnung vom 1. Juni 1870

n-~~e~4- ud Uerr~nun~b1~tt
fC~ ba8

~£e!krrei4 uutcr ber ~uuø.

$aI)r$ang 1870. agagaleft uab oeifeabet am 14. Ja[i 1870 XXVI, ~tÜI~.

39.

eine ~enerpeEi ior~Ituttg fü~ b~ e~o4k~ulII ~ertcrrci4 u,tter btr
~atn# mi* QhWf4~(u~ ber ~anV~~ nub ~Ic cn~ftnb* ~icia cv~affen ftilrb.

~Klt ~u)t~mfl1uflg 0e~ ~an0ta~e8 8JCctn~8 ec~o~1~umeo U~ttCLL~Lc1) 1WtC~ ~Ct ~z~flfl~

~er~~cne :jf~, mie ~o10t:

(!~r~les 4~jittLiili1ikft.

~1L9erneiItc ~ICJI 1111 In

~*. 1.

~1)ic i.~cucrpoli~ci ßci)i~tt in ben fc16f~l1~inbigcn 8~iEfung8f~ci8 bet ~e18ßcnIeinbe
St~ic £~t0~etncinbe ~cf1~eitet bie ~oflcn hct .~anbT)cIfunfJ be~ ~cueupo1i~ei, inrofente

nicf~t füu ein~e1ne f~älIe buue~ bie[e~ (~3efe~ eh~a8 8lnbcrc8 6e~1itnint ~rt‘.

§. ~.

~l~ie ~anb~ettntnig he~ ~cucrpo1i~ei oE‘IieGt bein t~Scrncinbei~e~rI1el)eu.

~. 3.

JII)DIUCIL c8 ~ur 1eic1)tCt~n ~8efor~un~ beu aeueupott3ei~cfcf)äftC Crfi,uheulicl) ifl, t~cie eier
(b~cineiiibrau8frf)ufe für cin,~eine ~f)eite beuQi~emcinhc, iieiinentli{; für hic 8r~euen ge~d~feiffcneii
Drtfrl~cifteei eigene 13oininifjäre ~ee 6cflellcn.
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5. 4.

!tie 5lorf~eiften be8 ~teaf~efe~e6, bie 9o1tttfc~en l8eeorbnun~en, burcl~ eueId~e einielne
feuer~efci~rtid)e ~anbIungen unI UnterlalTunüen unterfa~t ober ~ tümaSeegeln für
ble ~efianbtuns unI 8tufbeema~run9 teiefd enttünbltd)er etoffe an~eoebnet merben enblieff
t,ie ~eflimmun~en ber ~auorbnun9 für ba8 fIad~e üanb lfliebeöfleteeicff nom 28. 9Jlöet
1866 (S.tclnbe95efefl. unI l8ceoebnun~6btatt IRe. 14) Imerben bueet~ biefe8 91efel nid)t
5eänbert.

.3nw(tes 4~aup(JiüdI.
tlon ber t1ir5ü111119 ber uerubrünffe.

~in Sllt9etneinen.

5. 5.

Lee 91emcinbcoorflet~ee 1~at bie nttl~i~en 81or~ef~run~en ~u treffen bamit IRilet, 11,08
tun 8tußf3rac~e einer ffeuee~brunf1 fü1~ren ~ n891i4?tl befeiti9t merbe.

5, 6.
.~anb1un~en, meld1e nac1~ ben öetlidjen 23erl~&ltniffen 1eicI~t eine l3euet8~efaf1r t~erbei.

fülren lInnen unI nid1t feffon burclj ba8 81traf~efe~ ober burd~ ~otitife~e S3erorbnuo9en
unter[a~t fint, ~at lee (btemeinbeau6fcfful burcf~ befonbere llloefc1)riften ~u ~crbieten.

5. 7.
Lee b5emeinbeboefte1)er 1)crtlbie bord) b«8 ~teafgefe~ oee~önten feuergefä5rlie1)en

~nnh1ungen unb Untertaffungcn ~ur Lenntnih be8 ülerid1te8 ~u bringen infofeene aber
cin~eIne fcuergefä1)tlic1)e ~anblutigen burd~ politifdie LeeoehnultgeW ober bureft befonbeee
2lorfcl~riften be2 91cmeinbenLI4fd~uffe6 unterfagt f‘tnb, im eigenen ~irlung8leetfr SImt
~u 1)anbeln.

l3euerbefel)au.

5. 5.
9Jtinbcfteno ~Iueimal bc6 ~at~re6, im ltrül3jat3re unb ~pätl;eeb9e ift btr t3euerbefe5ait

in f&mmtlie1)en (ilebiuben bnrd~ ben IRemeinbeoocfle1)er ober bie t)ie~u Leflellten (5. 8) mit
~n~ielung eine8 ~nd1oerfi5nbigen unI tun eine 81euerme1)t befle5t, mit 3u~iel~ung be8
Ieiter6 herfelben ooriune1)mce, um fcuergcfäl,rlid)e Uebelflcinbe tu entbeefen bie forgfältige
tleinl~altung her Ld3ornfleine unb bie~nftanh1)altung bcr böfcl3oorric1)tungen ~u übertoad)en.

IReinl)altung ber ~c1)oenfIeine.

5. 9.
Lir ~cf1ornfldne unb 81rI~Iäurt~e müffen burdt orbentlicffe 3taud)fangfe1)eer gereinigt

n,erben.

5. 10.

Lee lltemetnb000rflefter beflimmt mit Stüeffiet)t auf bte ~eftffaffen4eit bee lRaud)f&nge
unI bie ~türle ber ffeuerungen tote oft bet ~at)re6 gelel~et Imeehen muf. )Die gleinigung
1)ett im l~inter minbeflene alte Imei tRennte Pattiuflnben; bei gr~5ercn ffeuerungen, nament~
lid) in tReefflätten unI ffabrifen l)at biefelbe öfter, tuenn nItt)ig fogae alle aefft Lage
eintutreten.

5. 11.

tDie lttemeinbet,erteetutlg 1)at mit einem lJlaucf~fangfe1,eee ben Larif für feine &rbeit
tu uereinbaeen; jeboc1) ift 08 jebem ~tau8befi~ee gefletttct, fid) etneü anberen ~cffornflein~
fegee2 ~u bebienen.

IRa ef~ t tu 5 eI) tee.

5. 12.

~n feIer menigflenü~ .~tau6nhtmtnertt iS1)Ienben, gefd$effenen Detf4~aft 1)1 cm
IRadtteoäd,ter auf Roflen ber L)rtfeI)a[t u befleften, toelr1)er ben tDienfI ber ffeaermad)e
uerjtel~t.

8118 gefcI)loffen 1)1 jebe Lrtfd)aft an~ufet~en nteldfe auG nicI)t lerfireut liegenben 813et~n.
1)tiufern beflefit.

~‚3n bett Ileineren Drtfeffaften gleirI)mie in bett tRotten mit leefireuten ~)riujern für
tueltI)e fein eigener tRad)tIodd)ter befleut ift, mu5 bie )JlacI)tfeuertvac1)e menigfieno in ben
tRennten ~ttlt Stuguft, ~el,tember unb Drtoter burcI) bte ~auGbeflIer her )Rei5e und),
unb ituar unentgeittiet) befoegt merben.

tee i fu og e n.

5. 13.
Um beet Ueber1)anbnofttnen ber IRranblegungett bittet) Ranbjlrei4fer au fleuern, flut in

allen tRemeinben, für tortd)e teort) feine eigenen lfloti~eitoart)en bejiritt job, aufer bete burd~
ble politifd~e IRet)Irbe angeorbneten ~attltfleetfungett, innee1)alb beG tRemeinbegetieteG
~teeifungcn, unb 1mae minbefleno fecI)Gmal boG ~af,re8 uortune1)men.

~Dr(t(cs ~tiiptftüdi.
tton bett ~üft1)anf1oltttt.

91rfber Rtbfd)nitt.

tß ft i eI1 t b er .3311 fe ici fiu ug e ~

5. 14,

~eber ~intoo1)ner einer b5emeinbe ift uerpfliri)tet über Glufleebeenog b~ tRemeinbe‘
uorflet)ern ober feiner tRefldllteu bei fleuetehrttnflett innert)alb her IRebiete her OrtGgetneinbe
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unentllIiel~ bfhnlidic ~ieu9e infe eit ~u leiften a1~ er ~u benfeltien fdt~i~ 19, unb
(8erätl,e mm ~el~rife be~ ~affeetea~enf t~ei3u9ct{efl, unh bann f~iciu unter iInbrot~ung her
im 8. (32 lleflitnmten strafen ueeb~a1ten Inerben.

§. 18.

~enjenigcn i4lerfoeen, utelel~e behn 9euerltifd)en re~eliniifig 8ri einem tieflimmten,
tiefunhcee lllcfel3icflicl3bcit eher iUnflren9ufl9 ettorbeenben tilefd)tifte ~et~nenbet uerben, ift
nun her Drt(39emeinhe auf tBerlan(3eu eine n,138i9e l8er(3ütung ~u leiften.

§. 18.

~\cbe (8tcmeinbe ift uer~flicf~tel i1~rcn t8ad)bae9emeinben ltd ~eueri.brünfien unent~
9eltlidi uetd~ 1l»Inhidlf cii 85ilfe ~u leiflen.

§. 17.
~tie ~3feebebefi~er t~aben hie mut lBetl,annunß bee ~ri~en unh ~afferin&gen ii3lI~i~en

i)lferbe her ~ei1~e naet~ tiei~uftelIcn. lDenfeltien iff auf ~erlau9en eine nrifi(3e buedj 19efd)1u8
hei 3eineinbeauifd)uffei fefl~u9elleube 19ebüI3r ~ti ueeabreiel)en.

§. 18.

iDee (83emeinbeauifd~u8 I~at für jebe 9cfd)loffene Oetfel)aft, uteld)e ninhcfleni ~tnati~i~
.~ouinemlnern ~3i1~lt, eine eißene 2bfd~orbnung, hoi l~eift feld~c iUorfd~eiften ~n neben, hof
hie heu einietuen lflcrfenen beim ~euetlöfd)en ebtic~enben hlcfd3üfte ~mecfinüfi~ oerll~eilt
unb Unoehnun(3cn neemieben ineehen.

~lebt in bem orte eine 6eiwra‘e1~r, fn 19 hie 231d)orbnnnr, ii~cl~ ~iiit‘eenel~tntiii~
her ttcurrnieltrlritung fe9~ufld1lcit.

ameiter 11lbfiljniti.

2 ü rm~ ei e8 tu.

§. 19.

Der tileineiubeouifdluft lat feld)e eltl9emeine 11lnorbnunßen ~u treffen, hof her 11tui.
beuef~ einer l3eureibeunfl feroot~I in her ~etigrmeinbe «Ii aud) in heu blad)baegeteeinben
fd)Ieuni9fl befonnt tuerbe.

iDie blem~cicf)en bei ~eueribeiinfien finb :iod) heu brtlid)en 19eel~iiltniffen ein~ueid)ten.

f. 20.

~it allen ~efe~leffcoen ~rt[d)ofteu fomie in ein3eln lie~eitben l2rbtiuben con beben.
tenbee llu(3hel3nun9 müffen lllloefen ~tllll stürmen bei ffcueribeünfien uorl~nnhen teil.

~ feine befeitbere tillocie ~n hiefem 3ivedc norfonben ff1, fiub hic Stird~cn. eher
Sllofler9locfen l~ie~u ~u oren,‘enben,

illuf heu einzeln lie~enhen (93e1~üften floh, luenn hie bltifd)affung nun (lltoeben untl)un‘
lid) eefcl)eint, einfad)e $iirmooeeid)tun~en, ~. 19. llioppetn u. b91. an3ut‘rin(3eu um hie
8eute born l3elbe unb 0011 heu iloel)barl)üfen t~eebeimurufen.

§. 21.
~‚fu heu 19aueenbörfern ift 19or~e ~u tro~en bafl fur 3eit her llelboebeiten immer

rneni9ftene eini9e fotdje Ifterfonen, ioeld)e ~ue flrtieit nid1t 9eei9net finb, bei heu ~äufeen
bleiben, um bei ~euer11~e[al~e red~t3eitif Lärm ~u mad)en.

§. 22.
112er eine im Dete, in her tilemeinbe ober in her 113ad~barfd)oft auibred)enbe aeucei~

brunfl eval~enlmmt, 19 ber9flid)tet, ~euerl&em in mad)en unb heu Drtinorflanb ober aeuer~
commiftär lu benad)eid)ti~en.

§. 23.
~ebec 2au~lid)e mu~ fld) ah Ileucebote in her ll3emeinbe unent~etthid), in hie 19ad~‘

baeüemeinhen argen mäfi~e11 ~utge1t ~~rlnenben hoffen.

~. 24.

~nfoiueit ei tfunhid) ift, flub beim bhuubrud)e einer ffeueribrunft ecitenbe 19oten in
hie benod3borten iDete unb 19emcinben ~u fenben.

112e~en 19eiftr1lun~ her ~feebe ift nact §. 17 bor1u11e~en.

iDritter 11tbft~nitt.

118 a ff e r n o e e a 11).

§. 25.

~rnn nid~t l~iureid)eub ~3offcr 3u1u 25fel~en in ue,türlid)en ~afferbel~ältern noet~anben
19, muf füe hie 19eifd3affun~ beifelben in her seife geforüt meeben, hof in jeher ~etfd)aft
uteni~f1eni ~in au11~iebiger f~emeiubebrunnen uorl~ouben fei; in 8rb~eren Drtfd)a[ten jinb
mel5rere [old)e 19eunnen an~ule~en.

§. 2(3.
lhlfo hie 19nla~e nun 19runnen burd) ürthid)e 19erl~ä1tnifte nnrnbgliel; t~irb, müffen

lliflernen ober 19d)meiumen onüeleit luerben; biefelbeu floh minb2fleni einmal bei ~ah~rei
mu e&umen.

§. 27.
19ei G11rtl~eilung nun 19aubetuifli(3un9en ift barauf ~u ad)ten, hof bei allen l19o1~n‘

unb bffentlid)en (lielläuben, §talIun~en, (Itelnerbe. unb fleibrifian1o~en llleunnen in her
erforbeelid)en 19u~a~l nob 19efd)affenh~eit ~ergefiefft uterben; biefelben floh fe anluteBen,
baf fie auet~ bei l3eueeibrünfien 3u9än9ig bleiben.
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§. 28.
fünfter 5fbf~nitt.

huf ben ~auSt~6ben mü~en mit Sllaffer ~ef5tIte, mit t1~eefetn uerfef~ene Stottid)e ncr.
!1nnben fein, beten 3aF~t unb Illebfec neeft bee QIu8beftnun~ ber (ttebSube ~u beflimmen ifl.
~ebermann ift eer~ftkfttet baS in feinem .~aufe ober Ilteun ScSe corfinb1id~e Stoffer tum
25feften einer l3euersbrunft nermenben ~u taffen.

h3icvter QU~flftnitt.

8öfe1~erätt~e.

5. 29.

~n lebeu 5e[efttofleiien Drtfcftaft neet eveni~f1en6 50 ~efe~~ mufe eine Stocuenen
beaucftbaee, mit ben nbtfti5en h~1äucften, eimern unb fonfli~em 3u~eftör auhgerSflete
~aftrfPriI3e mit Storma1~eminben nebfl Stbaffetmagen fammt Stottiel~en, ferner eine ~anb.
fprlfee nert)anben fein.

~ie Steflimmunü übet bit tüefcftaffcnfteit bee eint,eitlid?en lt3eminbe an beil h~irifeen
unb heftiäurften bleibt bein Sanbetautfd5uffe boebel~a1ten.

~jn fleineren Detfcftaften fitib Starren~ ober hra5fl~ritten aber tuenigfient ~anbfprifeeu
antufefteffen.

5. 30.

Stfte gefcftteffenen Ortfd~aften enüffeet mit Steuerteitern, ffeuerftafen unb ~9afferm5gen
fammt Stottiel~en nerfeften fein.

5. 51.

~ie hefifeer autgebeftntet ülebSube, intbefonbere luenn in benfelben grofe neuerungen
fielt befinben, t. St. ffabrifen h3rauftSufer, ~5ietenee u. f. tit., ftnb ~ut Stnfeftaffung eigener
~atren~ ober hragf~tifeen ~u netftaiten.

5. 52.

~3ebe8 gebfeete ~au9, namenttid~ in Sttäbten unb hRärften, mufe enenigfiene mit einer
~euer1eiter, einem Steuerftafen, fed~t 8bfef;eimern, 3mei l3cuerpatfefteen unb einer bleefternen
obee mit StraT~t überfponnenen Sateene aerfet~en fein.

Stet (Sjemeinbeuorflet)ee beflimmt nad~ ~inbernet)mung ber Steuertvet)rleitung bit Stet
unb 3af~t ber 28fel~gerätlte mit meieften bit Drtfdtaften unb ~äufer uerfel)en fein miiffen.

Stie StuffI~t über bie ~nflatibftattung berfelben fltieb bur~ bie fleuerlefeltau (5. 8)
geübt.

1~ruermeftr unb fenftigec ~öf~perfotin1e.

ffeuerlnel1t.

§. 34.

3merf ber ~euermef)r ift ein geoebnetet 3nfamntentvirfeii bei ~euertgefaftr, um Sieben
unb Stigentl1um bee Steinel~ner tu feftüfeen.

5. 35.

Stie ffeuermel?r inieb burift freimilligen Steitritt gebilbet. IlSielefte Sfterfonen aut53C‘
fd~loffen merben filnnen, iteftituinen bie Stnfeungen btr ~cuertvet~r.

5. 38.

On jeber gefeftlaffenen Detfd~aft nan wenigfient fünf3ig j5autnuinmerfl ftat btr
Steineinbenoeftet~er, menn nieftt bereitt eine freintillige ober befolbete ~eueemeftr beflel~t,
einen &nfeuf mm Stetteitte tu erlaflen. Stiefer Stufruf ifl jdftrlirtj tu erneuere.

I~ fInnen fieft aud~ meftrere benarftbarte Stemeinben 5ur Stilbung einer freitnifligen
geuerlveftr cereteigen.

Sitten fiel1 in trgenb einer (blemeinbe aber Dttft~aft eine ftinreicftenbe SlntaftI nett

(breituiitigen metbet fo ftat fte btr Stemeinbenoeftefter tut Sitnftl iftret ~attptmatittet ttnb
ber Qtbtfteilungtfüftrer (iteitmänner) cin~uberufen.

5. 57.

Stie Stafeungen fiab in her .~attptoerfamm1ung btr (bruerroeftr tu beeatften unb ~u
befd1tiefeen, febann bein Stemeinbeautfd~u1fe ~ur Strnel1miguug norlulegetl. Stutfertigttngen
btr geneftmigten Stafeungen floh nadj Storf~rift bet Stereintgefefeet ber 2. 1. Sttattft«Itetri
eintufenben.

htellitti ~ her %eu ertnel)r tut (blemeinbe.

5. 38.

Stir htellung ber betritt brfieftenben freitniltigeti (beuertueftren tu ben Stemeinben
beruftt auf bett nereittbarten unb genefttui~trn Stafettngen.

5. 59.

Stir Stienftleiflung bee freituilligen (beuertuettr finbet in Qluttbuttg einet tftr nett her
tbtemeinbe übertragenen Stefugniflet flatt.

5. 40.

Stet ~auptmann ift auf bein Stranbplafee in feinen bienftlicflen tlnerbnuttgen ttnab.
ft&ngig, jeberft ifl er für biefelben bem lSiemeinbenorfteftee nerantmartlieft.
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§. 41. ~et~utor ~6fd~nitt.
10er 93emeinbeauüfd»eb übt bail blufffcl~tßred;t über bie ~euerrneftr unb bot ~

mann 1ff verpflie1~tet, auf 10erlangen be~ 83emeinbevoejiel~ee8 iiber alle 8lngelegenf)eiten
ber l3euertoel~r llierieljt ~u erjiatten.

10er (b3ern nbeauüfd)u(t f~at baO lRed~t, Uniufbmnhtid~eiten, rne[e~e fiel) (tel llu8übung
be8 ~euerrneferbienflcü ergeben, ab~uflellen ~ brt ~aeeptmann ijl verpflicl)tet, bett 83e[d~1üjfen
be8 1~emeinbeauofd~uffe8 ffelge ~u leiflen, jebocl) flelyt il)en ba8 8tedjt bee Iberufung ~u.

§. 43.
~neviefern bern (ülemcinbeau6fel)ujfe baü üleeI)t 3uffel)en falle bie einberufung von

.~auptuerfarnut1ungen ~u begel)een trnb fiel) bei benfelben vertreten ~u (aFfen 1ff in bie
~a~Ltngefl aufiunel)tuen.

§. 44.
10er tJleel)nung8abfd~lu~ 1ff jäl)rlirl) bern ll~emeinbeau8fef)ujfe ~ur ~infId)t ttoriutegen.

83ertretung bet ~euerrn el)r.

§. 45.
3n bett blngelegenl)eiten meltfe bio im bluftrage brr Ibeeneinbe geübte lfllitrnirfung

ber ffeuermel)r in f5anbl)abung ber ~cueepoli1ri betreffen, tairb bie lbrurrrvcl~r burell bio
(8emeinbe, in fonfllgen ~äI1en aber. gleiel)tvie bern 85etncinbeauafd)uffe gegenüber, buecl)
ben .~ai85tmann vertreten.

2lblciel)en her ffeueemel~r.

§46.

10ie 8Ritglieber ber~euertvel)r flnb bereel)tigt, in unb au~er bern tDienfle ein btbleid?en
il)rec ~igenfd~aft ~u tragen, tvetel)ea von anbeten qltefonen nief~t grbraurl)t merben barf.

~onflige~ 9f~f4~perfonaIe.

§. 47.
huf bem hranbl,labe jlelen au8~ fämmtliel)e von aueooäet~ einteeffenben ffeuer.

rnel)ren, fetvie bie fonfligen ~ilfeIeiflenben unter bern hefel)te beh ~au~tinanne8 ber ~et6~
feuertveftr, unb l)aben fiel) bett bienfllid)en htnoebnungen be~felben iu fügen.

§. 48.
~3n jenen t7elerneinben, in tvelel)en heine ~euerevefer beflel)t, fleeb bie geeigneten Iflee.

fonrn iur üeitung ber hpri(ten, ffül)rung ber hel;Uiucl)e, mm hefleigen bee ($lebüube
u. bgl. iu bejielien; alle ~ilfe~f[iel)tigen aber l)aben bett hlnorbnungen beI li3ceneinbevor
flel)erI ober feiner htellvertreter, unb über beten hrrnäd?tigung einem ~auptmanne bot
anmefenben ~euermeljren ~olge ~ leiflen.

~boflen beI ffeurrlüiel)mcfenh.

§. 49.
10ie Sioflen jener 81fc1)anflalten, evelel;e für ble ganme iDrtlgemeinbe bienen, finb bott

biefer, bie Sioflen jener l~ingegen, tvelel)e nur von ein~elnen SDrtfcl)aften benübt tverben
fbnnen, von bett le(tteren mu befleeiten, infofern biehlnfcl)affung ber 9bfd)mittet nief~t fel~on
burel) biefel 85efe(t ben einielnen .~au6bef1jeern auferlegt 1ff (f~. 27, 28, 51 unb 39).

10ernnatl) finb ble Sieflen btr ffeuermef)r, g(eicl)evie bit hullagen für f~al)rf9rijten, in
bot Siegel von ber Detßgeeneinbe mv tragen; bie hulgaben füe Srag. unb ~anbfltrijeete
unb herneinbebrunnen aber treffen bie Drtfcfaften.

§. 50.
101e Iluelagen für attbmdetige ~ilfeieiflung tveeben von bett l)ilfeleiflenben £rtOge‘

meinben unb ~rtf4~aften getragen.

Siofien ber geuerevefer.

§. 51.
~nfofeen bie lbcuertnel)r niel)t im htanbe 1ff, bie hiallagen aul il)rem -10rrntügen ehrt

aub feeimiuigen 10eitrügeet mu beflreiten iff ble lDrtßgemeinbe verpfliel;tet, berfelben ba8
unerlü(tliel)e 1Rüfl~eug, fotole ble teotbivenbigen 93f~l). unb lRettttngßgerütfte bei~ufldften unb
im guten 85t~nbe 1v oel)alten

§. 82.
thlitglieberfl ber ~euermel)r, evelel)e bei einem 10ranbe. in htußübung beI 10irnflco

befd~äbigt tuerben, iff im j~alIe ber hternull) bio Unterflü~ung nael) Silabgabe beI vierten
3lbfd~nitteß beI Sieid)eI)eirnat9efe(teI (111. (15. 101. 1863, hr. 105) mu leiflen.

tlllenn jehoel) biefe Unterflüftung nael) bett SJerl)&ltnifjen beI 10eeunglürhten nid~t etuI.
reiel)t, fo finb il)tn angemeffene htuIl)ilfen von jet~er üleeneinbe ~n ertl)eilen, in melrijer hie
(1euerrneijr, beren llRitglieb ber hlerunglürhte mur Seit feiner 10efd)übigung toar, befleijt.

hben berfelbe t15eunbfa~ 1ff auf bio 89itmen unb ml9aifen btr im 10ienfle verunglütel
ten t3euertveijrmättner an~umenben.

~IIicrtes ~rnip1Jtfht
~en bete ~lnrkejerungen bei unh ttedl einem ~ranbe.

eingriffe in baß ~3eivateigentijum.

§. 53.
hingriffe in baß ~lrivateigrntijtttn mum 5evee~e beI ffeuerlüfd~enß, m 10. bueeij hor.

breeijen, Ilieberreiben u. hegt. flnb nur im äu~erffen hlotijtfalte, menn bein anberel llüittcl
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iut ~lir~ung bet l~euert aber ~ur ~lerlütung beS Slutbreitent btr fflamme erübrigt, unb
feIb~i bann, bett ~alI ber äu~erfIen lliring1i~feit auSgenommen, nur über Slnorbnung beS

)emeinbeurnffe~erS aber reiner ~e~iellten, nie altec eine f~eueeniel~ir einfcf~reitet, beS ffeuet.
nie~r~~auptmanneS (~. 47) gcflattet.

8lud~ bat einbringen in bit llt5cltäube gegen bett lllliilen btr l8emoI~net Ober ~efi~er
ifl nur unter biefen ~ebingtnigen ~ul&ffig.

lllne f Id) t 5 ne ei t eg e In.

§. 54.
llladibem ~renbe ~at ber t~emeinbenorfle~er bit geeigneten S3orlel~lungeti ~u treffen,

bamit hat ffeuer ootljlänbig gebänipft unb n,eiterer ~d)aben ~eriütet merbe.
lIlie ~ei1 ber Löfd)mannfdjaft fament bem n5tl~igen fd)gerätl~e ~at bit iur gän~~

Hellen ~änq,fung beS ffeuert am ~la~e ~u ~erbteiben.
~euerfpri~en, ene1d~e iur ~ilfeleij~ung beim ~ranbe anlangen, finb bon bett ~emal)

aera beS Drtet, ion btr ~ranb flott I)atte, fogleicl) nad~ ~eenbigung beS ~ranbet il~rcfl
lIigentl)ümern unentgeltlidll iurüetiufieaen.

lIc~ ebungeu.

§. 55.

fRadl gelüfdltcm ~ranbe T~at ber Iltlemeinbenorfleller fogleid) unter ~ei3iellung btr
nöt~igen zeugen tenb ~etdllnerfIänbigdn bit forgfältgifle 9)ntllforfd»eng ~u pflegen, über bit
lIntflellungturfaelle beS ~ranbet, unb ob bei bemfelben irgeeib ein Umftanb etorgefommen
if), eorld)cr 8lii~e eber Sibililfe erlleifd)t, namentIirf~ ~b bie 9bfd). eber Slettutigtanl)ciltrn
enlfprnd~en laben.

§. 56.

lIrgibt fld~ gegen ein~ ~lerfon gegrünbeter llierbadllt einer nad1 bem lItrafgefcfee 0er
botenen .~‚anblung, fo ifl fogleit~ bem ~eriellte Sinleige ~u erflatten; tuenn eine neid)
bau. aber feuerpoliieilidllcn S3oefd~riften iu allnbenbe Ilebertretung ~orIiegt, t~at ber lIe.
meinbettOlflel)et im eigenen ~irfnngt~reife ~lmt in llanbeln.

§. 57.
Ueticc bat lIrgebni~ ber lIrl1ebungen in ~eteeff ber lIntf1el~ungSutfadje unb beS Um‘

fanget beS S3ranbet, über hie 6irS~e beS ~dyabent, fon,ie [onflige im bffentlid)en ~ntcreffc
gemnd)tr S2al1rne~mungen lot btr l33emeinbenorfleber Illugfient binnen ad)t Scegen nad)
bem ~ranhe an hie liolitifdlle ~elirl5bellörbe ~n berid)ten.

hrn t S~ eugniffe.

§. 58.
hei bet illuSfiellung nett hlrntS~eugniffen an bit h3erfid)crten über beet Umflaub, bafe

benfelben 1cm hlerfd)ulben am ~ranbe ~ur llafl falle, l~at btr ~emeinbenorfltllet mit btr

grbften hlarfIef1l unb (lt3enaitigleit bor~uge~en; er lot fotd~e htmttleugnifle erf) neid) heen.
biguiig her lIr~ebinigen aue5uflelleit eib ift liebei für jebe pfticl1tmibrige h{uferad)tlaffung
oeranteoortlid?.

~. 59.

lIolcf)e 3eagnifle bferfen nur band autgeflellt enerben, ionen burd) bit lIr~ebungen
fefigefleut ifl, ba~ bein Slerfid)erten niebec eine neid) bem lItrafgefejee~ alt herbred)en, her
gehen ober ilebeetretung ~u al~nbenbe ~anbtung ober Unterlaffung, nod) eine naef) bett
bau‘ unb [euecpoliieilidien hoefd~riften ~u bef3rafenbe Uebertretung, und) ein fonfliget
hlerfd)ulben nad) ~nl)alt beS §. 1294 beS büegerlid)en ll3efe~buet~et ~ur £afl fällt.

jUnflel5 4jnuptJlücL
~on bett ~trafbe~immienfltfl.

§. 60.

ffeuergefäl~rUd)e ~anblungen unb Unterlaffungen, ioelcf~e bat allgemeine hteafgefcb
mit strafen bebroljt, tuerben nad) biefem, fold)e aber, nield)e butd) bit ~auoebmeng unter.
ragt ffnb, neid) lejeterec beftraft.

§. 81.

~euergefälldlid)e ~nnblungen une Unlerlaffungen, toeld)e beird) allgemeine l,ouileilid)e
lllefcjee unb h3erorbnungen ~erpltnt obrr mit lJlüelfid)t auf hie örtlid)en herllältnifTe burell
bett ülerneinbcaatfd)uf untorfagt morben flnb (~. 6), nierben, infofern nid)t fd1on in ben
erniäl)ntcn ll3efefeen unb )~erorbnungen bit ~trafbcflimmungen entlalten flnb, mit 133db.
fleafen bit ~u 100 fl., ober im ffaiie btr Uneinhringlid)feit mit hfteefl bit ~u poan3ig
Sagen geallnbet.

§. 62.

hllenn eS fid~ barum lanbelt, neid) hllafgaltc biefer 13ruerpnIi~eiorbnuieg heifluagrec
~u er)ruingen, fo lbnnen biefetben unter tlnbrolung eton llt3clbflcafen biS )U 10 fL, im )fatlr
her 3a~lungSunfä~igteit eton hirrefiflrafen bit 31 48 ~tunben geforbert euerbcn. lEhr
~teafe entlefet jebod) nid)t ein her herltinblid)leit ~ur heiflung.

hlutübung beS lItrafeed)tdS.

§. 63.

lIüefftd)ttid) ber in bett §~. 61 unb 62 ermälnteet ileberteetungen fielt bem ü5emeinbc‘
norjieller in ll3emeinfd)aft mit 3teii Ihemeinberätlen (~tabteätllen) bat ~trafeed)t im
übertragenen ~ir!ungt1reife ~u.

Illat lIrlenntni~ ndrb neid) htiinmenmrllet)eit gefd)öpft eib if) lierübec ein hegijier
iu füferen.
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~. 64. §. 70.

EDer 9~olIlug red~t8re3ftiger ~ttafer~enntniffe getc9iett buer!? ben 6femeinbeoorfle!?er. 8lecu4e gegen folc!?e ~ntfc!?eibungen bea ~lemeinbenor9el$r8 obee (9emeinbeaua
6}dbf)xafen ffie~en In bie 8trmencaffe ber ~emehtbe. 9!?uffe8 flnb binnen ad~t ragen non bet ~unbmac1pln9 bei bem lbemelnbeuot9el?ee einlu~

bringen.
~eru~nng. 8tuffidit~red~t be~ ~taate8.

§. 71.
O3egen ~trafer~enntniffe be8 !b3cmeinbeoorPanbe~ (~ 63) 19 ber lRccur6 binnen 48 3~ie polilifd~en ~e!~3rben Iben bna ltuf9cl?tgred,t be6 ~taateO nad1 ~or~d~rift ber

~tunben oon bot ~unbmar!~ung be6 ~rfenntniI1e8 anlumetben unt‘ binnen ae!?t ~O8Cfl be9e!?enhcn Olemeinbeørbnungen.
ein~u6ringen.

§ ~ €d~bnbrunn, am 1. ~uni 1870.

!~egeu ~trafer!enntnhlTe bea ~lemrinbeoor9anbe8 ge!?t bie ~erufung an bio ~ooIitifc1)en
~&!?örben. ~ran~ ~ofrp~j m• p.

63cgen gleic~1autenbe~rfenntniffe bot ~oliti[d~en l8eI~örben er9er unb bmeiter ~n9ani ~‚

19 eine meitere ~erufung ni~t Iul3ffig.

Sccfjstes ~nuptJ1fkL
~on boa ~ur ~arL~9l)rung btr ~euerpoLi~eiorbnnng beeulenen ~rganen nnb~

~ an b !?ab u n g.

§. 67.

9?er ‘&meinbebor9c!)er, n,eI~er bie ~r9immungrn bie[er ~euer~oo1ileiorbnung !?anb~
labt (~. 2), ljat in er9rr ~jnt1ani 9U entfcf~eiben.

n) 2anbeaau6fc!?U~.

§. 68,

Utber 1&fr!?mrrbcn gegen ~efd?1üffe be6 03emeinbcau8[r!~uffe8 ober gegen au~ lbleunb
Tolc!?er ~efd~lüffe getroffene lUerfügungen be8 ~t‘1emeinbeoorfle!?cr8 enttc!?eibet brt 2aubea~
au8[d)u~.

b) l9ohitifr!?e ~e!?brben.

§. 69.

Ueber ~ef~mrrben gegen 83erfügungen bog cb~emeinbebor9e!?cr8, bure!? me1r!~e biefeo
l93efe~ ~er1e~t ober fe!?ler!?aft angenoenbrt enurbe entfcl)eibcn bio l,olitifd)en ~e!?brben er9er
unb l~neiter ~fioflanl.
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Das Verbands-Grundgesetz vom 13. Juni 1871

ber

~reimitti~dll: uub ~uruer ~euerWe~rell 9liebcr £~c~terreidj4.

1. ~wecf be~ ~Sez~banbe~ ifl ~ breitmig nub ~e5ItIIg be‘~ beut‘
~djeie ~3~etierwe!~riueien~ mi ~eutbe ~Lrber Defterrerd.

2. ~~itt~t.
a) ~örbernng eüie~ georbacien uitb gteid~nif~igen ~euerweljrbe‘

ti~i~b~.
b) 1~inric~tuitg unb Unterftt~uiig neu entftel)enber ~euertoel~ren.
c) ‘~inftrebiiiig mbg(icf)fter ~t~il~fig~eit in ieri~tung, ~1u~‘

rüftun~, ~eitHxig, ~efe~(~‘ uub ~ignaimeifr bei ben ~3er5anb~‘
~euerWet~ren.

d) ~euer1 ~rtage~ ~urn~ nub I3eu e~riibungen imb ~1u~fte[(un g
oon f~euerwef~reriit(~en.

a) ~3ert~eUiug bur~ -ein~it ~orort.
3. ~c1ttitt. t~er~ ~3eitritt ~uiu ~3erbaiib~ ftel)t jeber feitiiitligen imb

~urner geuerweI~r ~lieber~Z~efterreicf)~ frei. ~ gefi~ie~t burd~
~1ninetbnng beim ~ir~rte.

4. ~cnertuebria~. ~ie f3~eiteriuc(~rtage werben in ber ~ege[ aajür~e‘
Iicf~ am gcwd[)lteu ~3ororte ab~e~a[ten.

a~ ~ii ic4~eit ift bamit eine ~aitii5iing ber ~rt~euer‘
wef~ren unb eine g1u~ftet1un~ oou f~eueriuet~rger~tt~eii ~u uer‘
binbeu.

~. ~.tb~e~n~bnete. ~er ~c eriuet~rtog niirb au~ je ~wei ~Ibgeorbneten
jeber freiwitIige~i aber turne e~teriuef~r gebilbet.
~ier ~$erein wiit~lt nur an~ feiner ~flitte ~lbgeorbnete, bi~ g~aI~t~
art ift jebejit ~~!3ereiue ilberlaffen ~tiiuineniibertragttug unb
~finbet nid~t ftntt.

6, 2~Lrfnu~Øfre~ bet~~
ii) l~iitgegenna~ntC ber giorort~Sberid)te unb f~?ei tun fegung, fowie

~3rüfaug unb 5ene;nhigLrng ~ ~ezfe1beu.
Ii) )≥3eratf)unt3 imb ~ejc~tiif~fafftuig über ~euerwe1;e~~Lngelegeufieiten.
c) i3eftfebattß ber t~eitrii~e 3n ben ~3erbanb&au~lageu.
d) ~al~( be~ n~f~fteit Q~arorte~.
e) ~D~itttei[ungen uub ~3ortrlige über f3~euerLuet)e[i1cf)en.
f) ‘2lenberung be~ ~ruhibg ebe~ nub 42tufliifuug be~ ~3erbanbeL
g) ~Der ~euertuet~rtag fa~t‘ feine a&fd~tüffe mit unbebingter ~tine‘

meutuef~rl~eit bez anwefeuben ~tbgeozbueten unb ift befd~1u ~fbftig
wenn unnbeften~ bie ~‚tilfte bez f~nintt1id~en bern Q3erbanbe an‘
geI~itrenhen ~euerwe(~ren burd~ 9lbgeorbnete eeztreteu Ift.

7. ~prort. ~ine ~enerntet~r be~ ~3erbanbe~ ift auf je ein ~a1~r Q~orort.
~er Qiorort ift berVf1i~tet aI~ba1b nocf~ bez (btefd;äft~iibernol~me
fit~ allen ~3ereinen be~ iJ3erbatzbt~, bern l~anSe&au~1fd)uffe unb
bez ~tatt~allerei bein tiUgerneinen bdntfcf)ell~
jowie bett beutfd)en getterwe~r.3eituiigen nanil)aft ~u niad~en,
feinen ~ an~ugeben unb mit ~?ittt~eirung aller auf ba~ ~euer‘
we~iuefen ~icber‘~eftcrreid~ .~e~ug L~aLienben tui~tLgen 2lnge~
ie~e4eiteii:jt~ ezfu4~h.

s. ~irfun~frei~ be~ ~‘wrteL
B) Q3ertretung be« lt3erbanbe~iTiidi ~1u~cn.
b) ~Iu~fttf~rung bez f~euertuc~rt«g~befcf>tiifIe.
c). t~iii~ebuiiq un~ ~3ernua(iuti9 bez ~erbanietrllge.
d) ~1i:ucflcgunr1inb Qlcrfenbun,g ber l3~eierioe~ztage4~Q3ez~attbtungen

mit bez ~a~re8ftatiftit be~ ~erbattbe4.
e) ~3erufung unb .l!eituiig be~ l.~euerwe~rtage~.
f~ ~1itfozbciung neugebilbeter ~euerwetiren 8um ~eitzitte.
g) ~ejprgung~itez Q3erbanbange1egenf~eiteit. ~1fle uorn tl3ororte

au~9et)eit~Ctt Q~etanntiiiadjungen finb bein ~tau~ttliatiii bet Q3or‘
o~t~feuerteet~r unb betit ~ct~riftfü~rer ~u unterfertiqen.

9. 9.tenberuu~ be~ ~t ub~cfe~e~ unbUu~fun~ tann
bez ~eucrrwet~rtag mit brei Ijünftet ~tinunen bez amuefenben
~Ibgeorhneten, bie 2lnflbfuug be~ Q3ezbanbe~ nut ~wei ~rittel
stimmen bez anwefenben glbgeorbneten befd~Iie~en,

10. ~tzeItl~f~ften btr ein~etnen ~euet*DeT~ren. unter
einanber entfcfjeibet mit ~ebebung jebe~ weiten 9ed~t~uge~ bez
l~eueriuet~rtag.

~tattft. 3. 14447.
~ez ~eftaub biefe~ Q3ereine~ nad~ ~ln1~att bez uorfteI~enben ~tatuten

tuirb im sinne be~ §. 9 be~ ~5efebe8 baut 15. ~flouembez 1867 3?.4i.‘
~ 9Zz. 134 hefd)einigt.

~3ien, bett 13. ~Juni 1871.
~lez 1. f. ~tatt~atter:

~eber.
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